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Vorbemerkungen

Vorlage an den Landtag

Der Rechnungshof erstattet dem Niederösterreichischen Landtag 
gemäß Artikel 127 Absatz 6 Bundes–Verfassungsgesetz nachstehen-
den Bericht über Wahr nehmungen, die er bei mehreren Gebarungs-
überprüfungen getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammen-
fassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zwei-
ten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs-
hof (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kennzeich nung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegen-
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge-
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf– und Abrundungen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen–, Berufs– und 
Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet, jeweils die weibliche und 
die männliche Form zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeich-
nungen beziehen somit beide Geschlechter ein.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes „http://www.rechnungshof.gv.at“ ver-
fügbar.

Vorbemerkungen



2 Niederösterreich 2016/2



Inhalt

Niederösterreich 2016/2  3

Inhaltsverzeichnis

Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich

Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel im Finanzausgleich __________ 5

Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften mit dem  
Schwerpunkt Bedarfszuweisungen in den Ländern  
Niederöster reich und Steiermark  _____________________________127

Flächennutzung im Bereich der Neuen Donau, der Donauinsel  
und des Donaukanals  ______________________________________275

Kinderbetreuung für 0– bis 6–Jährige; Follow–up–Überprüfung  ___ 371

Niederösterreich



4 Niederösterreich 2016/2



Bericht
des Rechnungshofes

Niederösterreich 2016/2 5

Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel  
im Finanzausgleich



6 Niederösterreich 2016/2



Niederösterreich 2016/2 7

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Tabellen– und Abbildungsverzeichnis ___________________________ 9
Abkürzungsverzeichnis ______________________________________ 12

Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich

Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel  
im Finanzausgleich

KURZFASSUNG ____________________________________________ 16

Prüfungsziel _______________________________________________ 16

Prüfungsablauf und –gegenstand ______________________________ 29

Berechnung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels ______________ 29

Bedeutung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels _______________ 32

Übersicht _______________________________________________ 32

Oberverteilung ___________________________________________ 34

Unterverteilung __________________________________________ 37

Vorausanteile gemäß § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008 ___________ 40

Getränke steuerausgleich ___________________________________ 40

Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich ________________________ 41

Datengrundlage __________________________________________ 42

Kurz– und mittelfristige Verteilungswirkungen der Ertragsanteile ___ 44

Einnahmen der Gemeinden ________________________________ 44

Oberverteilung ___________________________________________ 44

Unterverteilung __________________________________________ 47

Bedeutung der einzelnen Teil aggregate ______________________ 47

Verteilungswirkungen auf Gemeindeebene ____________________ 49

Niederösterreich



8 Niederösterreich 2016/2

Ziele des abgestuften Bevölkerungsschlüssels ____________________ 55

Ziele und Verfassungs konformität ___________________________ 55

Bestehende Über legungen zur Reform des Finanzausgleichs _____ 57

Ziel 1: Finanzkraftausgleich________________________________ 58

Ziel 2: Regionaler Ausgleich _______________________________ 61

Ziel 3: Ausreichende Mittelausstattung – Auf gabenorientierung __ 64

Aufgaben–, Aus gaben– und Finanzierungs verantwortung  ______ 67

Zusammenfassende Darstellung von Verteilungszielen  
und Verteilungswirkungen  ________________________________ 69

Langfristige Entwicklung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels ___ 70

Langfristige demografische Entwicklung –  
Veränderung der Gemeindestruktur  ___________________________ 75

Historische Gebietsstände __________________________________ 75

Gebietsstand 2015 ________________________________________ 79

Berechnung und Zuteilung der Ertragsanteile durch das BMF  
und die Länder _____________________________________________ 80

Gesetzliche Grundlage ____________________________________ 80

Berechnung und Anweisung durch das BMF und die Länder _____ 81

Verbuchung der Ertragsanteile in den Rechnungsabschlüssen  
der Gemeinden __________________________________________ 92

Schlussempfehlungen ______________________________________ 103

Anhang I bis III ___________________________________________ 109ANHANG

Inhalt



Niederösterreich 2016/2 9

Tabellen Abbildungen

Tabellen– und Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Berechnungsschema für den abgestuften  
 Bevölkerungsschlüssel (aBS) _____________________ 30

Tabelle 1: Vervielfacher zur Berechnung des abgestuften  
 Bevölkerungsschlüssels _________________________ 30

Abbildung 2: Vervielfacher als gewichtete Dezimalwerte  
 pro Einwohner im Jahr 2013 ____________________ 31

Abbildung 3: Vereinfachtes Schema des Finanzausgleichs ________ 33

Tabelle 2: Aufteilungsschlüssel in der horizontalen  
 Oberverteilung, 2013 ___________________________ 34

Tabelle 3: Verteilung der Gemeindeertragsanteile  
 nach Ländern, 2013 ____________________________ 35

Tabelle 4: Anteil bevölkerungsabhängiger Mittel in der  
 Oberverteilung, 2013 ___________________________ 36

Abbildung 4: Systematik der Unterverteilung der Gemeinde- 
 ertragsanteile _________________________________ 39

Tabelle 5: Zur Berechnung der horizontalen Unterverteilung  
 erforderliche Daten, 2013 _______________________ 43

Tabelle 6: Gemeindeertragsanteile je Einwohner nach  
 Ländern (Oberverteilung), 2013 __________________ 45

Abbildung 5:  Gemeindeertragsanteile in EUR je Einwohner nach  
Volkszahl, abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (aBS)  
und Fixschlüsseln nach Ländern, 2013 ____________ 46

Abbildung 6: Anteil einzelner Teilaggregate an den Ertrags- 
 anteilen insgesamt, 2013 ________________________ 48

Tabelle 7: Anteile einzelner Teilaggregate an den Ertrags- 
 anteilen nach Ländern, 2013 _____________________ 49

Abbildung 7:  Verteilungswirkung einzelner Teilaggregate in EUR  
je Einwohner (ohne Wien), 2013 _________________ 50



10 Niederösterreich 2016/2

Tabellen Abbildungen

Tabelle 8: Anteile einzelner Teilaggregate und insgesamt an  
 den Ertragsanteilen, 2013 _______________________ 51

Tabelle 9: 25 Gemeinden mit den höchsten Ertragsanteilen  
 je Einwohner, 2013 ____________________________ 52

Tabelle 10: Durchschnittliche Einnahmen je Einwohner nach  
 eigenen Steuern, 30 %igem Unterschiedsbetrag,  
 Bedarfszuweisungen und laufenden Transfers, nach  
 Steuereinnahmenklassen, 2013 ___________________ 59

Tabelle 11:  Durchschnittliche Einnahmen je Einwohner aus  
eigenen Steuern und 30 %igem Unterschiedsbetrag  
bei Gemeinden mit Steuereinnahmen  
unter 250 EUR je Einwohner, 2013 _______________ 60

Tabelle 12: Durchschnittliche Einnahmen je Einwohner aus  
 eigenen Steuern, Ertragsanteilen, Bedarfs- 
 zuweisungen und laufenden Transfers, nach  
 regionaler Einteilung, 2013 ______________________ 62

Tabelle 13: Beispielgemeinden nach regionaler 
 Einteilung, 2013 _______________________________ 63

Tabelle 14: Beispielgemeinden I nach zentralörtlichem  
 Potenzial, 2013 ________________________________ 65

Tabelle 15: Beispielgemeinden II nach zentralörtlichem  
 Potenzial, 2013 ________________________________ 66

Tabelle 16: Zusätzliche Ertragsanteile von Statutarstädten mit  
 weniger als 50.000 Einwohnern, 2013 _____________ 67

Abbildung 8:  Berücksichtigung von Verteilungszielen bei der  
Berechnung der Ertragsanteile, 2013 ______________ 69

Tabelle 17: Veränderung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels  
 im Zeitablauf seit 1948 _________________________ 71

Tabelle 18:  Abflachung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels  
seit 1948 _____________________________________ 72

Tabelle 19: Gewinn–Verlust–Saldi durch Reformen des ab- 
 gestuften Bevölkerungs schlüssels nach Größenklassen __ 74



Niederösterreich 2016/2 11

Tabellen Abbildungen

Tabelle 20: Anzahl der Gemeinden nach  
 historischen Gebietsständen und Ländern __________ 76

Tabelle 21: Anzahl der Gemeinden nach historischen  
 Gebietsständen und Größenklassen _______________ 77

Abbildung 9:  Einwohner je Gemeinde ohne Bevölkerungs- 
veränderung, 1951 bis 2011 (Index 1951 = 100) _____ 78

Abbildung 10:  Verteilung der Einwohner nach Größenklassen und  
Ländern, Gebietsstand 1. Jänner 2015 _____________ 79

Tabelle 22: Ertragsanteil–Ansprüche der Gemeinden länderweise __  81

Tabelle 23: Fehler und Dokumentationslücken bei der  
 Berechnung der Gemeindeertragsanteile ___________ 82

Tabelle 24: Fehler bei der Berechnung der Gemeindeertrags- 
 anteile im Burgenland __________________________ 85

Tabelle 25: Differenz zwischen der Anweisung der Ertragsanteile    
 durch die Länder und der Verbuchung der Gemeinden,   
 2009 bis 2013 _________________________________ 93

Tabelle 26: Gründe für Abweichungen zwischen Anweisung und  
 Verbuchung in ausgewählten Gemeinden __________ 95

Tabelle 27: Unterschiede bei den Anweisungen und Mitteilungen  
 an die Gemeinden, 2013 ________________________ 98

Tabelle 28: Vervielfacher zur Berechnung des abgestuften  
 Bevölkerungsschlüssels _________________________ 112

Tabelle 29: Vorausanteile nach § 11 Abs. 5 FAG 2008 nach  
 Größenklassen, 2013 ___________________________ 115

Tabelle 30: Vorausanteile nach § 11 Abs. 6 FAG 2008 nach  
 Größenklassen, 2013 ___________________________ 117

Tabelle 31:  Vorausanteile zum Ausgleich des Wegfalls der  
Selbstträgerschaft nach § 11 Abs. 8 FAG 2008 nach  
Größenklassen, 2013 ___________________________ 118



12 Niederösterreich 2016/2

Abkürzungen

Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
aBS abgestufter Bevölkerungsschlüssel
Art. Artikel

B Burgenland
BGBl. Bundesgesetzblatt
BMF Bundesministerium für Finanzen
bspw. beispielsweise
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
bzw. beziehungsweise

d.h. das heißt

EA Ertragsanteile
et al. und andere
etc. et cetera
EUR Euro

f./ff. folgende
FAG Finanzausgleichsgesetz
F–VG Finanz–Verfassungsgesetz

gem. gemäß

Hrsg. Herausgeber

i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung
IHS Institut für Höhere Studien
inkl. inklusive
i.V.m. in Verbindung mit

K Kärnten
k.A. keine Angabe
KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung 

leg. cit. legis citatae (der zitierten Vorschrift)

Mio. Million(en)
Mrd. Milliarde(n)



Niederösterreich 2016/2 13

Abkürzungen

n.a. nicht anwendbar
NÖ Niederösterreich
Nr. Nummer

OÖ Oberösterreich

rd. rund
RFG Zeitschrift Recht & Finanzen für Gemeinden
RH Rechnungshof

S Salzburg
S.  Seite
St Steiermark
StGBl. Staatsgesetzblatt

T Tirol
TU Technische Universität
TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem
USt Umsatzsteuer
usw.  und so weiter

V Vorarlberg
VA Vorausanteil
v.a. vor allem
VfGH Verfassungsgerichtshof
VfSlg. Verfassungssammlung
vgl. vergleiche

W Wien
WIFO Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel
z.T. zum Teil
zzgl. zuzüglich



14 Niederösterreich 2016/2



Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 15

Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich

Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel  
im Finanzausgleich

Die Aufteilung der Gemeindeertragsanteile an den gemeinschaft-
lichen Bundesabgaben (2013: 7,714 Mrd. EUR ohne Bedarfszu-
weisungen) erfolgte zum überwiegenden Teil auf der Grundlage 
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels und der Volkszahl. Große 
Gemeinden erhielten pro Einwohner grundsätzlich mehr Ertrags-
anteile aus dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel als kleine. 
Zusätzliche Aufteilungskriterien waren Fixschlüssel (z.B. Geträn-
kesteuerausgleich). Da diese vielfach auf historischen Bezugsgrö-
ßen beruhten, dienten sie vorrangig zur Wahrung eines in der Ver-
gangenheit liegenden Besitzstandes und berücksichtigten aktuelle 
Entwicklungen nicht ausreichend.

Verteilungskriterien, die sich am Ausgleich regionaler Unterschiede 
oder an den tatsächlichen Aufgaben und Leistungen der Gemein-
den orientierten, wurden gar nicht oder nur unzureichend berück-
sichtigt. Ein strategisch konzeptives Grundgerüst im Rahmen des 
Finanzausgleichs fehlte ebenso wie klare Ziele für den abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel.

Jener Teil der Ertragsanteile, der sich aus dem sogenannten 
„30 %igen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzbedarf und Finanz-
kraft“ errechnete, berücksichtigte nur die Finanzkraftunterschiede 
innerhalb eines Landes. Er wirkte dadurch gesamtstaatlich nicht 
finanzkraftausgleichend, sondern verstärkte die Finanzkraftunter-
schiede.

Durch die Reformen des Finanzausgleichsgesetzes seit dem Jahr 1948 
wurde der abgestufte Bevölkerungsschlüssel sukzessive zu Gunsten 
kleinerer Gemeinden geändert. Insbesondere Gemeinden mit weni-
ger als 9.000 Einwohnern profitierten dadurch.

Die durchschnittlichen Ertragsanteile je Einwohner (ohne Wien) 
betrugen im Jahr 2013  871 EUR (ohne Abzug des ehemaligen 
Landespflegegeldes). Rund zwei Drittel der Bevölkerung Öster-
reichs (ohne Wien), die in 2.106 Gemeinden (89,5 % aller Gemein-
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den) lebten, erhielten weniger. 22 Gemeinden erhielten mehr als 
1.157 EUR je Einwohner.

Die Berechnung der Gemeindeertragsanteile war hochkomplex. Dies 
machte die Zuteilung der Gemeindeertragsanteile durch die Län-
der nicht nur fehleranfällig, sondern auch intransparent und für 
einzelne Gemeinden schwer nachvollziehbar. So waren im Zeit-
raum 2009 bis 2013 die Berechnung und Zuteilung der Gemein-
deertragsanteile in fünf von acht überprüften Ländern fehlerhaft.

Die Verbuchung der Ertragsanteile im Rechnungswesen der Gemein-
den wies in vier Ländern zahlreiche Fehler auf. Dies hatte zudem 
negative Auswirkungen auf die Aussagekraft der auf Rechnungs-
abschlussdaten basierenden Statistiken und Finanzplanungen.

Das Ziel der Querschnittsprüfung beim BMF und in allen Ländern 
(außer Wien) bestand darin, die Verteilung der Gemeindeertrags-
anteile zu analysieren und die Verteilungswirkungen des abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssels zu beurteilen. Im Falle der Verteilung 
der Gemeindeertragsanteile auf die einzelnen Länder (Obervertei-
lung) bezog der RH im Sinne einer gesamtösterreichischen Sicht-
weise auch Wien in die Darstellung mit ein. (TZ 1)

Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel kam bei der Verteilung der 
Erträge aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf die Gemeinden 
(Gemeindeertragsanteile) zur Anwendung. Er errechnete sich durch 
Multiplikation der Volkszahl der Gemeinden mit einem gesetzlich 
vorgegebenen Wert, dem sogenannten Vervielfacher. Der Verviel-
facher war je nach Größenklasse einer Gemeinde unterschiedlich: 
(TZ 2)

Prüfungsziel

KURZFASSUNG

Berechnung des 
abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels
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Kurzfassung

Zusätzlich kam eine Einschleifregelung zur Anwendung, durch die 
Gemeinden an den Vervielfacher–Bereichsgrenzen (z.B. Gemeinden 
zwischen 9.000 und 10.000 Einwohnern) einen zusätzlichen Betrag 
erhielten. Aufgrund der Ausgestaltung des Vervielfachers erhielten 
große Gemeinden pro Einwohner grundsätzlich mehr Ertragsanteile 
aus dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel als kleine. Bei der Fest-
legung der Werte der Vervielfacher handelte es sich um die Ergeb-
nisse politischer Verhandlungen zwischen den Finanzausgleichspart-
nern und nicht um sachlich nachvollziehbare Werte. (TZ 2)

Die (horizontale) Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden 
er folgte in zwei Schritten; der abgestufte Bevölkerungsschlüssel 
kam — neben anderen Verteilungsschlüsseln — in beiden Schritten 
zur Anwendung: sowohl

—  bei der Verteilung der gesamten Gemeindeertragsanteile auf die 
neun Länder (Oberverteilung), als auch

—  bei der Verteilung der länderweisen Gemeindeertragsanteile auf 
die einzelnen Gemeinden (Unterverteilung). (TZ 3)

Die besondere Bedeutung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels 
zeigte sich darin, dass mehr als 50 % der Gesamtmittel in der Ober-
verteilung im Jahr 2013 auf der Grundlage des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels verteilt wurden. Unter Einbeziehung aller anderen 
bevölkerungsabhängigen Schlüssel stieg der Anteil an den Gesamt-
mitteln in der Oberverteilung auf rd. 70 %. Dadurch wurden jene 
Länder besser gestellt, die eine steigende Einwohnerzahl und eine 
Gemeindestruktur mit vielen großen Gemeinden aufwiesen. (TZ 4)

Vervielfacher zur Berechnung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels
Größenklasse 2008 bis 2010 2011 bis 2016

Gemeinden bis 10.000 Einwohner 1 1
2 1 41

67

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner 1 2
3 1 2

3
Gemeinden von 20.001 bis 50.000 Einwohner und Städte mit 
eigenem Statut mit höchstens 50.000 Einwohnern 2 2

Gemeinden über 50.000 Einwohner und Stadt Wien 2 1
3 2 1

3
Quelle: FAG 2008

Bedeutung des 
abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels 
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Bei der Zuteilung der Ertragsanteile sah das Finanzausgleichsge-
setz 2008 (FAG 2008) auch eine Reihe von Fixschlüsseln vor (z.B. 
Getränkesteuerausgleich oder Werbeabgabe), die überwiegend auf 
historischen Bezugswerten basierten. Sie dienten vorrangig zur 
Wahrung eines bestimmten Aufteilungsmodus in der Vergangenheit 
und berücksichtigten aktuelle Entwicklungen (wie bspw. demogra-
fische oder abgabenrechtliche Änderungen) nicht ausreichend. (TZ 4)

Für die Feststellung der Ertragsanteile jeder Gemeinde war die 
Berechnung von acht Teilaggregaten erforderlich: 30 %iger Unter-
schiedsbetrag zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft, Vorausanteile 
gemäß § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008, Getränkesteuerausgleich, 
Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich, aBS–Ertragsanteile und ehe-
maliges Landespflegegeld. Die Berechnung der Ertragsanteile war 
hochkomplex. Sie nachzuvollziehen erforderte einen hohen Aufwand 
und war aus Sicht der Gemeinden intransparent. (TZ 5)

Die Vorausanteile nach § 11 FAG 2008 waren der Ersatz für den Ent-
fall oder die Änderung von Zahlungsströmen aufgrund von gesetz-
lichen Änderungen. Zu beanstanden war, dass bei der Berechnung 
der Vorausanteile historische Bezugsgrößen herangezogen wur-
den; dabei bestand die Möglichkeit, dass die festgelegten Pro–
Kopf–Beträge der aktuellen Situation der Gemeinden nicht mehr 
gerecht wurden. Insbesondere kritisch war die Heranziehung histo-
rischer Bevölkerungszahlen für den Vorausanteil nach § 11 Abs. 8 
FAG 2008. (TZ 6)

Die Berechnung des Getränkesteuerausgleichs war aufgrund 
ihrer Komplexität nicht geeignet, eine transparente Mittelvertei-
lung sicherzustellen. Zudem sah der Getränkesteuerausgleich teil-
weise eine Mittelzuteilung nach dem historischen Aufkommen der 
Getränke– und Speiseeissteuer in den Jahren 1993 bis 1997 vor, 
die vorrangig zur Wahrung eines bestimmten (in der Vergangen-
heit liegenden) „Besitzstandes“ diente und aktuelle Entwicklungen 
(wie bspw. demografische oder abgabenrechtliche Änderungen) nicht 
ausreichend berücksichtigte. (TZ 7) 

Auch der Werbesteuernausgleich errechnete sich nach dem histo-
rischen Aufkommen, was ebenfalls vorrangig zur Besitzstandswah-
rung diente. (TZ 8)

Zum Vollzug der Unterverteilung nach § 11 FAG 2008 war eine Viel-
zahl an Daten erforderlich. Zusammen mit der komplexen Berech-
nung verringerte dieser Umstand die Transparenz der Mittelzutei-
lung, erhöhte die Fehleranfälligkeit der Berechnung und erschwerte 
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sowohl für die Länder den Vollzug des FAG 2008 als auch für die 
Gemeinden die Kontrolle der ihnen zugewiesenen Ertragsanteile. 
(TZ 9)

Zwischen der Vielzahl der Daten einerseits und dem Ausmaß der 
anhand dieser Daten verteilten Mittel andererseits bestand ein 
Spannungsverhältnis. So betrug bspw. im Jahr 2013 der Anteil der 
Getränkesteuerausgleich–Mittel, der auf Basis der Nächtigungssta-
tistik berechnet wurde, nur 0,5 % der Ertragsanteile. Die Erhebung, 
Aktualisierung und Übermittlung von Daten sowie die vielen Berech-
nungsschritte führten zudem zu einem hohen Fehlerrisiko. (TZ 9)

Die Ertragsanteile stellten im überprüften Zeitraum 2009 bis 2013 
mit durchschnittlich 32,3 % (2013) der Gesamteinnahmen die Haupt-
einnahmequelle der Gemeinden dar. Die Gemeindeertragsanteile je 
Einwohner schwankten in der Oberverteilung zwischen 697 EUR 
im Burgenland und 1.175 EUR in Wien. Der gesamtösterreichische 
Durchschnitt betrug 918 EUR je Einwohner. Die ungleiche Vertei-
lung der Ertragsanteile in der Oberverteilung war in einem gerin-
geren Ausmaß auf den abgestuften Bevölkerungsschlüssel als auf die 
Anwendung von Fixschlüsseln zurückzuführen. Wiederholt war hier 
zu kritisieren, dass diese Fixschlüssel überwiegend auf historischen 
Bezugswerten basierten, die vorrangig zur Wahrung eines bestimm-
ten Aufteilungsmodus in der Vergangenheit dienten und aktuelle 
Entwicklungen nicht ausreichend berücksichtigten. (TZ 10 bis 12)

85,9 % der gesamten Gemeindeertragsanteile in der Untervertei-
lung wurden anhand des abgestuften Bevölkerungsschlüssels ver-
teilt (sogenannte aBS–Ertragsanteile). Aus diesem Grund waren die 
Verteilungswirkungen auch stark von den Auswirkungen des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels geprägt. Dies führte im Ergebnis 
grundsätzlich zu höheren Pro–Kopf–Beträgen in großen Gemein-
den: (TZ 14)

Kurz– und mittel-
fristige Verteilungs-
wirkungen der 
Ertragsanteile
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Im Burgenland nahmen die aBS–Ertragsanteile einen größeren 
Anteil (90,9 %) an den gesamten Ertragsanteilen ein als in den 
Ländern Kärnten (84,4 %), Tirol (83,3 %) und Salzburg (82,9 %), in 
denen der Getränkesteuerausgleich eine stärkere Bedeutung hatte. 
Gerade im Burgenland, das eine Gemeindestruktur mit zahlreichen 
Kleingemeinden aufwies, war daher die Abhängigkeit von der Aus-
gestaltung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels besonders hoch. 
(TZ 14)

Die durchschnittlichen Ertragsanteile je Einwohner (ohne Wien) 
betrugen im Jahr 2013  871 EUR. Rund zwei Drittel der Bevölke-
rung Österreichs (ohne Wien), die in 2.106 Gemeinden (89,5 % aller 
Gemeinden) lebten, erhielten weniger als 871 EUR. (TZ 15)

Insgesamt waren die Unterschiede vom niedrigsten zum höchsten 
Pro–Kopf–Betrag je Gemeinde beträchtlich: Die Spanne reichte von 
653 EUR je Einwohner (Einwohner der Gemeinde Grambach) bis 
2.189 EUR je Einwohner (Einwohner der Gemeinde Tweng). Vor 
allem die höheren Beträge streuten stark. (TZ 15)

Anteil einzelner Teilaggregate an den Ertragsanteilen insgesamt, 2013

Finanzkraft in Verbindung mit 
Bevölkerungszahl und aBS

historische Informationen  
in Verbindung mit 
Bevölkerungszahl

nach aBS

eigene Berechnung der Länder  
z.T. nach historischen Angaben

30 %iger Unterschiedsbetrag zwischen 
Finanzbedarf und Finanzkraft

Getränkesteuerausgleich, Werbeabgabe/
Werbe steuernausgleich, Vorausanteile gem. 
§ 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008

aBS–Ertragsanteile

Abzug zur Finanzierung des ehemaligen 
Landespflegegeldes

4,8 %

11,6 %

85,9 %

– 2,2 %

Ertragsanteile 
100 %

aBS = abgestufter Bevölkerungsschlüssel

Quelle: BMF
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Durch die große Bedeutung des Getränkesteuerausgleichs für Tou-
rismusgemeinden erzielten einzelne Gemeinden besonders hohe 
Pro–Kopf–Ertragsanteile, obwohl durch ihre Gemeindegröße auf-
grund des abgestuften Bevölkerungsschlüssels niedrigere Beträge 
vorgesehen waren. 15 der 25 Gemeinden mit den höchsten Pro–
Kopf–Ertragsanteilen fielen in die erste (niedrigste) Größenklasse 
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels bis 10.000 Einwohner, zwölf 
dieser Gemeinden hatten sogar weniger als 2.000 Einwohner. Unter 
den Gemeinden mit hohen Ertragsanteilen je Einwohner befanden 
sich auch Landeshauptstädte (Salzburg, Innsbruck, Linz, St. Pölten, 
Bregenz und Klagenfurt) und größere Städte wie Wels, Dornbirn, 
Feldkirch und Villach. (TZ 15)

Aufgrund der geringen finanziellen Bedeutung (nur 4,8 % der 
Ertragsanteile) und der geringen Verteilungsunterschiede bestand 
beim 30 %igen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzbedarf und 
Finanzkraft die Gefahr, dass dieser nicht die beabsichtigten Wir-
kungen — nämlich einen Finanzkraftausgleich — entfalten konnte. 
(TZ 16)

Von den Vorausanteilen profitierten vor allem große Gemeinden. 
Dies verstärkte die Verteilungswirkungen des abgestuften Bevölke-
rungsschlüssels. (TZ 16)

Aus der Werbeabgabe/dem Werbesteuernausgleich und dem Geträn-
kesteuerausgleich flossen für die überwiegende Zahl der Gemeinden 
nahezu gleich hohe Mittel; nur wenige Gemeinden erhielten deutlich 
höhere Beträge, wodurch diese Teilaggregate stark zur Ungleichheit 
der Verteilung beitrugen. Die Zweckmäßigkeit der Zuteilung dieser 
Teilaggregate im Rahmen der Ertragsanteile war daher aufgrund 
der Verteilungswirkungen zu bezweifeln. (TZ 16)

Die aktuellen Zielsetzungen des abgestuften Bevölkerungsschlüs-
sels waren aus den Finanzausgleichsgesetzen und den jeweiligen 
Gesetzesmaterialien nicht ersichtlich. (TZ 17)

Der aktuell gültige Finanzausgleich (FAG 2008) verfolgte auf meh-
reren Ebenen und durch mehrere vereinzelte Zahlungsströme das 
Ziel, die Finanzkraft auszugleichen. Der 30 %ige Unterschiedsbetrag 
zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft nahm dabei im Vergleich zu 
Bedarfszuweisungen und laufenden Transfers eine untergeordnete 
Rolle ein. Er errechnete sich aus einem fiktiven Finanzbedarf, der 
lediglich die Finanzkraftunterschiede innerhalb eines Landes berück-
sichtigte. Dadurch wirkte der 30 %ige Unterschiedsbetrag nicht 

Ziele des abgestuf-
ten Bevölkerungs-
schlüssels
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finanzkraftausgleichend, sondern erhöhte aus gesamtstaatlicher 
Sicht sogar Finanzkraftunterschiede. Die Regelung des FAG 2008 
verhinderte eine bundesweit effektive Allokation der dafür vorge-
sehenen Ertragsanteilsmittel, weil die Mittel in „Länder–Töpfen“ 
gebunden waren (= Besitzstandswahrung/Bestandsschutz). (TZ 19)

Eine Steuerung der regionalen Verteilungswirkung von Ertragsan-
teilen war im FAG 2008 nicht vorgesehen, d.h., die Berechnung der 
Ertragsanteile sah keine direkte Berücksichtigung des Umstandes 
vor, wo die Gemeinde gelegen war (Stadt– oder ländliche Region). 
Eine vorhandene regional unterschiedliche Verteilungswirkung ging 
ausschließlich auf Unterschiede in der Bevölkerungszahl und in der 
Finanzkraft zurück. (TZ 20)

Eine Aufgabenorientierung bei der Berechnung der Ertragsanteile 
war im FAG 2008 ebenfalls nicht vorgesehen. Mit der Anwendung 
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels ging das FAG 2008 davon 
aus, dass einwohnerstärkere Gemeinden mehr Mittel für ihre Auf-
gabenerfüllung benötigten. Die Verwendung des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels als Ersatz zur Abgeltung zentralörtlicher Aufga-
ben wies allerdings insbesondere bei einwohnerstarken Gemeinden 
an der Grenze zu größeren Städten sowie bei einwohnerschwachen 
regionalen Zentren mit zentralörtlichem Potenzial Schwächen auf. 
Zum Beispiel erhielt die Gemeinde Melk — als Bezirkshauptstadt und 
als lokales Zentrum mit kleineren umliegenden Gemeinden — mit 
751,78 EUR je Einwohner in etwa gleich viel Ertragsanteile wie die 
Gemeinde Katzelsdorf, die als deutlich kleinere Gemeinde an Wie-
ner Neustadt angrenzte (754,62 EUR je Einwohner). (TZ 21)

Bei Städten mit eigenem Statut fiel die Aufgaben–, Ausgaben– und 
Finanzierungsverantwortung auseinander. Sie übernahmen Aufga-
ben im Rahmen der Bezirksverwaltung, die ansonsten von der Län-
derverwaltung wahrzunehmen wären. Die dadurch entstehenden 
zusätzlichen Ausgaben wurden jedoch aus Mitteln der Gemeinde-
ertragsanteile abgegolten, nicht — wie es der Aufgabenzugehörig-
keit entsprechen würde — aus Landesmitteln. (TZ 22)

Zusammenfassend war festzuhalten, dass die vom BMF in Form einer 
Auftragsstudie1 veröffentlichten Verteilungsziele (Finanzkraftaus-
gleich, regionaler Ausgleich und ausreichende Mittelausstattung/
Aufgabenorientierung) in der im Jahr 2013 angewendeten Ver-
teilung der Ertragsanteile kaum Berücksichtigung fanden: (TZ 23)

1 Bröthaler et al., Grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Reformoptionen und 
Reformstrategien (2011)
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Im Zuge der Verteilung der Gemeindeertragsanteile — im Jahr 2013 
beliefen sich diese auf 7,714 Mrd. EUR — blieben thematische Ver-
teilungsziele weitgehend unberücksichtigt, ein strategisch konzep-
tives Grundgerüst fehlte. Die Verteilung beschränkte sich im Wesent-
lichen auf den abgestuften Bevölkerungsschlüssel als bedeutendstem 
Einflussfaktor für die Höhe der Ertragsanteile. (TZ 23)

Die FAG–Änderungen seit dem Jahr 1948 führten insbesondere durch 
die Abschaffung der abgestuften Größenklassen unter 10.000 Ein-
wohner im Jahr 1985 und eine Annäherung der Größenklasse bis 
zu 10.000 Einwohner an jene zwischen 10.000 und 20.000 Ein-
wohner zu einer sukzessiven Abflachung des abgestuften Bevölke-
rungsschlüssels. Die seit dem Jahr 1985 in Anwendung befindliche 
Ausgestaltung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels mit einem 
undifferenzierten Vervielfacher für alle Gemeinden bis 10.000 Ein-
wohner bot keine ausreichenden Anreize zum Zusammenschluss von 
Klein– und Kleinstgemeinden. (TZ 24, 26)

Berücksichtigung von Verteilungszielen bei der Berechnung der Ertragsanteile, 2013

aBS = abgestufter Bevölkerungsschlüssel

Quellen FAG 2008: RH

Finanzkraftausgleich

regionaler Ausgleich

Aufgabenorientierung

30 %iger Unterschiedsbetrag

aBS–Ertragsanteile

Getränkesteuerausgleich, Werbeabgabe/
Werbesteuernausgleich, Vorausanteile 
gem. § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008

4,8 %

11,6 %

85,9 %

– 2,2 %

Ertragsanteile 
100 %

X

X

nach aBS

historische 
Informationen in 
Verbindung mit 

Bevölkerungszahl

Abzug zur Finanzierung des ehemaligen 
Landespflegegeldeseigene Berechnung 

der Länder z.T. nach 
historischen Angaben

Langfristige 
Entwicklung des 
abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels

unterstellter 
Zusammenhang
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Von den FAG–Reformen profitierten vor allem Gemeinden in der 
untersten Größenklasse (bis 9.000 Einwohner). Die Reformen 
seit 1948 führten zu einem Nettogewinn von 415,03 Mio. EUR für 
Gemeinden in dieser Größenklasse. Alle anderen Größenklassen 
hatten in Summe einen negativen Saldo aufzuweisen. Insbeson-
dere die Gemeinden über 50.000 Einwohner verloren seit 1948  
273,99 Mio. EUR an Ertragsanteilen. (TZ 25)

Die Entwicklung der Gemeindestruktur nach historischem Gebiets-
stand seit 1951 zeigte eine starke Tendenz zu größeren Gemein-
den. So sank die Anzahl der Gemeinden von 4.039 im Jahr 1951 
auf 2.102 am 1. Jänner 2015. Die Länder Oberösterreich, Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg waren von dieser Entwicklung ausgenommen. 
Die Stagnation bei der Zusammenlegung von Kleinstgemeinden seit 
den 1980er Jahren fiel zeitlich mit der Abschaffung der abgestuften 
Vervielfacher in den Größenklassen bis 10.000 Einwohner durch die 
FAG–Änderung im Jahr 1985 zusammen. (TZ 26)

Innerhalb der Größenklasse bis 10.000 Einwohner waren in der Peri-
ode 1951 bis 2011 sehr unterschiedliche Tendenzen zu beobachten. 
Während die Anzahl der Kleinstgemeinden bis 1.000 Einwohner bis 
zum Jahr 1981 stark zurückging, stieg die Anzahl der Gemeinden 
mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern kontinuierlich an. Die seit dem 
Jahr 1985 in Anwendung befindliche Ausgestaltung des abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssels — mit einem undifferenzierten Verviel-
facher für alle Gemeinden bis 10.000 Einwohner — trug dieser Situ-
ation nicht Rechnung. (TZ 26)

Zum Stand 1. Jänner 2015 (aktueller Gebietsstand) wiesen die Län-
der stark unterschiedliche Gemeindestrukturen auf. Die Anwen-
dung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels brachte in Ländern 
mit einer kleinstrukturierten Gemeindelandschaft Nachteile bei der 
Verteilung der Ertragsanteile mit sich. Beispielsweise lebten im Bur-
genland 95 % der Einwohner in Gemeinden mit unter 10.000 Ein-
wohnern. Die burgenländischen Gemeinden erhielten folglich durch 
die Anwendung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels weniger 
Ertragsanteile als Länder mit größeren Gemeinden. So wiesen etwa 
die Länder Kärnten und Vorarlberg einen hohen Anteil von Gemein-
den mit über 20.000 Einwohnern auf. (TZ 27)

Langfristige 
demografische 
Entwicklung – 
Veränderung der 
Gemeindestruktur
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Gemäß FAG 2008 hatte das BMF die Gemeindeertragsanteile an die 
Länder zu überweisen; die Länder stellten sie den Gemeinden in 
Form von 13 Vorschüssen je Jahr (zwölf Monate plus die Anteile 
an der Einkommensteuer im Dezember) und einer Zwischenabrech-
nung im Folgejahr zur Verfügung. Die einzelne Gemeinde hatte einen 
Rechtsanspruch gegenüber dem Land auf Zuteilung der Gemeinde-
ertragsanteile. (TZ 28)

Das BMF berechnete die Gemeindeertragsanteile im überprüften 
Zeitraum in der gesetzlich vorgesehenen Höhe. (TZ 29) 

Die Berechnung der Ertragsanteile der Gemeinden durch die Län-
der war in fünf von acht überprüften Ländern fehlerhaft, in zwei 
Ländern war die Dokumentation lückenhaft: (TZ 30 ff.)

Aufgrund des Berechnungsmodus, der die Kenntnis aller Gemeinde-
daten eines Landes voraussetzte, war es einer einzelnen Gemeinde 
unmöglich, die Berechnung der Ertragsanteile im Detail nachzuvoll-
ziehen. Eine Kontroll– oder Monitoringfunktion durch das BMF war 
im FAG 2008 nicht vorgesehen. (TZ 30)

Die Länder Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg teilten den Gemein-
den die Ertragsanteile im überprüften Zeitraum in der gesetzlich 
vorgesehenen Höhe zu. (TZ 31)

Das Land Burgenland wich in den Jahren 2009 bis 2012 bei der 
Berechnung der Ertragsanteil–Ansprüche für die einzelnen Gemein-
den wie folgt von den gesetzlichen Vorgaben ab: (TZ 32 und 33)

Berechnung und 
Zuteilung der 
Ertragsanteile durch 
das BMF und die 
Länder

Berechnung der Gemeindeertragsanteile

Land 2009 2010 2011 2012 2013

B falsch falsch falsch falsch falsch

K Dokumentation 
unvollständig

Dokumentation 
unvollständig falsch richtig richtig

NÖ falsch falsch falsch falsch falsch

OÖ richtig richtig richtig richtig richtig

S Dokumentation 
unvollständig falsch falsch falsch falsch

St richtig richtig falsch richtig richtig

T richtig richtig richtig richtig richtig

V richtig richtig richtig richtig richtig

Quellen: Länder
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Die Berechnung der Abzüge des ehemaligen Landespflegegeldes im 
Jahr 2013 — und damit auch der Ertragsanteil–Ansprüche — musste 
aufgrund von Fehlern bei der Verbuchung der Kommunalsteuer vom 
Land Burgenland korrigiert werden. (TZ 32)

Das Land Burgenland nahm in den Jahren 2008 und 2009 Abzüge 
bei den Ertragsanteilen in der Höhe von insgesamt 825.000 EUR vor 
und überwies diese Geldmittel an das Rote Kreuz. Das Land Burgen-
land schloss dafür eine schriftliche Vereinbarung mit den Interes-
senvertretungen der Gemeinden ab, ohne sicherzustellen, dass dafür 
eine rechtliche Grundlage in Form von Gemeinderatsbeschlüssen 
vorlag. Auch nahm das Land entgegen den Vorgaben im FAG 2008 
Rundungen bei der Landesdurchschnittskopfquote vor. In den Jahren 
2009 bis 2012 bestand kein Internes Kontrollsystem. (TZ 32 und 33)

Im Land Kärnten war die Berechnung der Ansprüche für die 
Jahre 2009 und 2010 nur mangelhaft dokumentiert. Im Jahr 2011 
entsprach die Berechnung des 30 %igen Unterschiedsbetrags auf-
grund falscher Werte des abgestuften Bevölkerungsschlüssels nicht 
den gesetzlichen Vorgaben. Die Berechnung des Vorausanteils nach 
§ 11 Abs. 6 FAG 2008 war aufgrund falscher Pro–Kopf–Beträge feh-
lerhaft. (TZ 34 und 35)

Im Land Niederösterreich war im Jahr 2009 aufgrund falscher Bevöl-
kerungswerte der Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 5 FAG 2008 feh-
lerhaft; in den Jahren 2009 bis 2013 auch die Berechnung der 
Werbeabgabe/des Werbesteuernausgleichs aufgrund eines falschen 
Berechnungsmodus in der Zwischenabrechnung. Bei der Werbeab-

Berechnung der Ertragsanteil–Ansprüche im Burgenland

2009 2010 2011 2012 2013

30 %iger Unterschiedsbetrag 
zwischen Finanzbedarf und 
Finanzkraft

falsch falsch falsch falsch richtig

Vorausanteile § 11 Abs. 5 und 6 FAG 
2008

falsch 
(Abs. 5)

falsch 
(Abs. 5)

falsch 
(Abs. 5 
und 6)

falsch 
(Abs. 5 
und 6)

richtig

Getränkesteuerausgleich richtig richtig richtig richtig richtig

Werbeabgabe/Werbesteuer nausgleich falsch falsch richtig richtig richtig

aBS–Ertragsanteile falsch falsch falsch falsch richtig

Abzug ehemaliges Landes pflegegeld n.a. n.a. n.a. falsch falsch

Ertragsanteil–Ansprüche der  
einzelnen Gemeinden falsch falsch falsch falsch falsch

Quelle: Land Burgenland
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gabe/dem Werbesteuernausgleich im Zeitraum 2009 bis 2013 und 
beim Getränkesteuerausgleich im Zeitraum 2009 bis 2010 unter-
schied das Land in den monatlichen Mitteilungen an die Gemein-
den nicht zwischen den Ansprüchen der Zwischenabrechnung und 
den Ansprüchen des laufenden Jahres. Dadurch war es den Gemein-
den unmöglich, die tatsächlichen Ansprüche eines bestimmten Jah-
res aus den Mitteilungen zu entnehmen bzw. die Berechnung nach-
zuvollziehen. (TZ 36)

Im Land Salzburg waren für das Jahr 2009 elektronisch verarbeit-
bare Daten betreffend die Ertragsanteil–Ansprüche nicht verfügbar. 
In den Jahren 2009 bis 2013 rundete das Land Salzburg den abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel auf ganze Zahlen. Dadurch ergaben 
sich falsche Werte für die Ertragsanteile der einzelnen Gemeinden. 
(TZ 37 und 38)

Im Land Steiermark entsprach im Jahr 2011 die Berechnung des 
30 %igen Unterschiedsbetrags aufgrund falscher Werte für den abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel nicht den gesetzlichen Vorgaben. Die 
Berechnung des Vorausanteils nach § 11 Abs. 6 FAG 2008 war auf-
grund falscher Pro–Kopf–Beträge fehlerhaft. Die Aufteilung der rest-
lichen Ertragsanteile (aBS–Ertragsanteile) wich aufgrund falscher 
Werte für den abgestuften Bevölkerungsschlüssel ebenfalls von den 
Vorgaben ab. (TZ 39)

Zwischen den von den Ländern in den Jahren 2009 bis 2013 an 
die Gemeinden angewiesenen Ertragsanteilen und jenen Beträgen, 
die die Gemeinden als Einnahme (auf dem Konto 859 Ertragsan-
teile) verbuchten, bestanden Differenzen. Diese beruhten auf Fehl-
buchungen durch die Gemeinden. Insbesondere in den Ländern 
Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Steiermark waren die 
Abweichungen mit bis zu 3 % (Burgenland) deutlich. Während in 
Tirol im Jahr 2013 in 98,9 % der Gemeinden der Anweisungsbe-
trag des Landes mit der jeweiligen Verbuchung der Gemeinde über-
einstimmte, gab es im Burgenland in keiner Gemeinde eine Über-
einstimmung. (TZ 39)

Durch diese Fehlbuchungen waren nicht nur die Rechnungsabschlüsse 
der Gemeinden fehlerhaft, sondern es ergaben sich daraus auch Fol-
gewirkungen auf sämtliche Statistiken (z.B. Gebarungsstatis tik) und 
darauf aufbauende Berechnungen (z.B. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung), die wiederum die Grundlage für die mittelfristige Finanz-
planung der Gebietskörperschaften darstellten. Neuerlich war daher 
die Komplexität der Unterverteilung der Gemeindeertragsanteile zu 

Verbuchung der 
Ertragsanteile in 
den Gemeinden
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kritisieren. Sie erschwerte den Vollzug des FAG 2008 und machte 
die Berechnung für Gemeinden intransparent. (TZ 40)

In vielen Fällen hätten fehlerhafte Buchungen durch zusätzliche 
Informationen bzw. klare Anweisungen des Landes an die Gemein-
den vermieden werden können. (TZ 40)

Kenndaten zur Entwicklung der Gemeindeertragsanteile 2009 bis 2013

Rechtsgrundlagen Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2008 bis 2014 
geregelt wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen 
werden (Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008), BGBl. I Nr. 103/2007 i.d.g.F.
Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Prozentsätze für 
die Verteilung der Ertragsanteile im Finanzausgleichsgesetz 2009 für die 
Jahre 2008 bis 2010, BGBl. II Nr. 349/2008
Verordnung der Bundesministerin für Finanzen über die Prozentsätze für 
die Verteilung der Ertragsanteile in den Jahren 2011 bis 2014, BGBl. II 
Nr. 248/2011

Länder
2009 2010 2011 2012 2013 2013

jährliche Ertragsanteil–Ansprüche1 in Mio. EUR2 in %

Burgenland 164,65 171,54 187,91 191,41 199,02 3,5

Kärnten 407,13 422,09 454,58 469,71 480,93 8,4

Niederösterreich 1.052,87 1.089,56 1.190,61 1.210,69 1.271,51 22,3

Oberösterreich 1.006,94 1.045,67 1.134,39 1.174,90 1.219,50 21,4

Salzburg 443,25 461,84 499,65 518,18 529,38 9,3

Steiermark 813,33 844,63 922,59 946,71 972,08 17,1

Tirol 549,28 573,23 624,69 647,37 670,35 11,8

Vorarlberg 292,19 306,76 334,79 345,62 357,43 6,3

Summe 4.729,64 4.915,30 5.349,21 5.504,59 5.700,20 100,0
1  Die Ertragsanteil–Ansprüche stellen die Summe der Forderungen der Gemeinden an ein Land dar. Sie weichen üblicherweise 

von den ausbezahlten Summen ab, da die Länder ihrerseits bestehende Forderungen gegenüber den Gemeinden gegen-
verrechnen.

2 ohne Bedarfszuweisungen

Quelle: BMF
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 1 Der RH überprüfte von November 2014 bis April 2015 die Berechnung 
und Zuteilung von Ertragsanteilen für Gemeinden beim BMF und in 
allen Ländern außer Wien. Im Falle der Verteilung der Gemeinde-
ertragsanteile auf die einzelnen Länder (sogenannte Oberverteilung) 
bezog der RH im Sinne einer gesamtösterreichischen Sichtweise Wien 
in die Darstellung mit ein.

Das Ziel der Gebarungsüberprüfung bestand darin, die Verteilung der 
Gemeindeertragsanteile zu analysieren und die Verteilungswirkungen 
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels zu beurteilen. Die gegenständ-
liche Gebarungsüberprüfung knüpfte thematisch an die Gebarungs-
überprüfung „Zahlungsströme zwischen Gebietskörperschaften mit dem 
Schwerpunkt Bedarfszuweisungen für Gemeinden“ an, die der RH zeit-
gleich durchführte.

Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2009 bis 2013.

Zu dem im November 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
die Länder Oberösterreich und Vorarlberg im Jänner 2016, die Länder 
Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg, Steiermark und Tirol 
sowie das BMF im Februar 2016 Stellung. Der RH übermittelte seine 
Gegenäußerungen im März 2016. An die Länder Salzburg und Vorarl-
berg sowie an das BMF waren keine Gegenäußerungen erforderlich.

 2.1 (1) Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel (aBS) kam im Zuge der Ver-
teilung der Erträge aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf die 
Gemeinden zur Anwendung. Er errechnete sich durch Multiplikation 
der Volkszahl einer Gemeinde mit einem gesetzlich vorgegebenen Wert, 
dem sogenannten Vervielfacher. Der Vervielfacher war je nach Größen-
klasse einer Gemeinde unterschiedlich (siehe dazu Tabelle 1). Zusätz-
lich kam zur Multiplikation aus Volkszahl und Vervielfacher eine Ein-
schleifregelung zur Anwendung: Durch die Einschleifregelung erhielten 
Gemeinden an den Vervielfacher–Bereichsgrenzen (Gemeinden zwi-
schen 9.000 und 10.000 Einwohnern, zwischen 18.000 und 20.000 Ein-
wohnern oder zwischen 45.000 und 50.000 Einwohnern sowie Städte 
mit eigenem Statut, deren Einwohnerzahl zwischen 45.000 und 50.000 
lag) einen zusätzlichen Betrag (siehe Abbildung 1).

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Berechnung des 
abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels
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Die detaillierten Bestimmungen zur Berechnung des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels werden im Anhang I näher erklärt.

(2) Das FAG 20082 legte die für die Berechnung des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels angewendeten Vervielfacher als Bruchzahl fest:

Nur in der untersten Größenklasse veränderte sich der Vervielfacher 
von der Periode 2008 bis 2010 zur Periode 2011 bis 2016. 

2 § 9 Abs. 10 und 11 FAG 2008

Abbildung 1: Berechnungsschema für den abgestuften Bevölkerungsschlüssel (aBS)

Volkszahl multipliziert mit 
Vervielfacher

plus Einschleif-
regelung ergibt den aBS

Beispiel Volkszahl Vervielfacher1 Einschleifregelung2 aBS

Gemeinde mit 20.001 Einwohnern 20.001 2 – 40.002

Gemeinde mit 9.500 Einwohnern 9.500 1 41
67 500 * 110

201 15.587,06467663

1 ganzzahlig oder als Bruchzahl
2 kommt nur in bestimmten Fällen zur Anwendung (siehe Anhang I)
3 keine Rundung von Kommastellen vorgesehen

Quelle: RH

Tabelle 1: Vervielfacher zur Berechnung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels
Größenklasse 2008 bis 2010 2011 bis 2016

Gemeinden bis 10.000 Einwohner 1 1
2 1 41

67

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner 1 2
3 1 2

3

Gemeinden von 20.001 bis 50.000 Einwohner und Städte mit 
eigenem Statut mit höchstens 50.000 Einwohnern 2 2

Gemeinden über 50.000 Einwohner und Stadt Wien 2 1
3 2 1

3

Quelle: FAG 2008
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Die Werte für die Vervielfacher waren Ergebnis der jeweiligen Finanz-
ausgleichsverhandlungen.

(3) Dargestellt nicht als Bruchzahl, sondern als (gewichtete) Dezimal-
zahl, mit der die Volkszahl zu multiplizieren ist, stellt sich der Verviel-
facher je Einwohner des Jahres 2013 in den verschiedenen Einwohner–
Größenklassen — unter Berücksichtigung der Einschleifregelung — wie 
folgt dar3:

Der niedrigste Dezimalwert betrug im Jahr 2013  1,612; der höchste 
2,333. Das bedeutet, dass die Volkszahl in einer Gemeinde mit 5.000 Ein-
wohnern mit dem Faktor 1,612 multipliziert wurde, in einer Gemeinde 
mit 55.000 Einwohnern hingegen mit 2,333.

Durch diese Darstellung wird deutlich, dass große Gemeinden pro Ein-
wohner grundsätzlich mehr Ertragsanteile aus dem abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssel erhielten als kleine. Der Anstieg war jedoch sehr 
ungleichmäßig: Im Bereich von einem bis 9.000 Einwohner blieb der 
Dezimalwert konstant; d.h. die Einwohnerzahl wurde bei allen Gemein-
den in dieser Größenklasse mit 1,612 multipliziert. Zwischen 9.000 und 
10.000 Einwohnern erhöhte er sich um rd. 0,05. Der Unterschied zwi-

3 Die tatsächliche Berechnung muss allerdings mit den im FAG festgelegten Bruchzahlen 
erfolgen, da sich ansonsten — je nach Anzahl der Kommastellen – abweichende Werte 
ergeben.

Abbildung 2: Vervielfacher als gewichtete Dezimalwerte pro Einwohner im Jahr 2013

Quellen: FAG 2008; RH
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schen 18.000 und 20.000 Einwohnern betrug 0,33. Über einen relativ 
weiten Bereich — zwischen 20.000 und 45.000 Einwohnern — blieb 
der Dezimalwert danach wieder konstant.

 2.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass es sich bei der Festlegung der 
Werte der Vervielfacher um die Ergebnisse politischer Verhandlungen 
zwischen den Finanzausgleichspartnern und nicht um sachlich nach-
vollziehbare Werte handelte.

 3 Die Erträge aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben wurden laut 
FAG 2008 zuerst im Wege einer vertikalen Verteilung auf Bund, Län-
der und Gemeinden aufgeteilt. Die Ertragsanteile der Länderebene wur-
den danach im Wege eines horizontalen Verteilungsschritts auf die ein-
zelnen Länder aufgeteilt (siehe Abbildung 3):

Übersicht

Bedeutung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels



Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel  
im Finanzausgleich

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 33

Bedeutung des abgestuften  
Bevölkerungsschlüssels

Abbildung 3: Vereinfachtes Schema des Finanzausgleichs
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1 In diesem Berechnungsschritt kam der abgestufte Bevölkerungsschlüssel (aBS) zur Anwendung. Quelle: RH
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Die horizontale Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden erfolgte 
in zwei Schritten. Zuerst wurden die Gemeindeertragsanteile auf die 
einzelnen Länder aufgeteilt (Oberverteilung), in einem weiteren Schritt 
erfolgte die Aufteilung dieser länderweisen Summen auf die einzel-
nen Gemeinden eines Landes (Unterverteilung). Der abgestufte Bevöl-
kerungsschlüssel kam in beiden Verteilungsschritten zur Anwendung.

 4.1 (1) Bei der Verteilung der Gemeindeertragsanteile auf die Länder kam 
eine Reihe unterschiedlicher Aufteilungsschlüssel zur Anwendung (siehe 
Tabelle 2). Im Jahr 2013 wurden 4,723 Mrd. EUR oder 53,4 % der gesam-
ten Ertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel verteilt4:

Neben dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel, der das bedeutendste 
Verteilungskriterium war, wurden auch die Volkszahl, das Abgaben-
aufkommen und diverse Fixschlüssel zur Verteilung herangezogen. 
Der quantitativ bedeutendste dieser Fixschlüssel (17,2 %) war beim 
Übergang vom FAG 2005 auf das FAG 2008 so gewählt worden, dass 
die zuvor als Transfers an die Länder geleisteten Zahlungen5 bei der 
Umwandlung in Ertragsanteile betragsmäßig möglichst unverändert 
blieben. Weitere Fixschlüssel, wie jene für den Getränkesteueraus-

4 Dies entspricht dem in der Verordnung des BMF zu § 9 Abs. 7 Z 5 FAG 2008 festge-
legten Wert von 58,515 % des Aufkommens an gemeinschaftlichen Bundesabgaben.

5 bspw. Ertragsanteile–Kopfquotenausgleich, Finanzzuweisungen für Zwecke des öffent-
lichen Personennahverkehrs an Länder, Zuschüsse für Straßen, Zuschüsse für Umwelt-
schutz

Oberverteilung

Tabelle 2: Aufteilungsschlüssel in der horizontalen Oberverteilung, 2013
Aufteilungsschlüssel Betrag in Mio. EUR in %

Gemeindeanteil an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit 
einheitlichem Schlüssel 7.976,42 90,2

davon verteilt nach:

 Volkszahl 1.391,08 15,7 

 abgestuftem Bevölkerungsschlüssel 4.722,88 53,4 

 Fixschlüssel: Umwandlung Transfers in Ertragsanteile 1.524,17 17,2 

 Fixschlüssel: Getränkesteuerausgleich 433,11 4,9 

 Fixschlüssel: USt–Ausgleich Selbstträgerschaft 32,35 0,4 

 Fixschlüssel: USt–Ausgleich Landespflegegeld – 127,16 – 1,4 

gänzlich nach dem Aufkommen 774,81 8,8 

Fixschlüssel: 60 % des Aufkommens an Werbeabgabe 57,48 0,6 

gänzlich nach der Volkszahl 38,32 0,4 

Gemeindeertragsanteile in der horizontalen Oberverteilung 8.847,03 100,0 

Quelle: BMF
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gleich, die Aufteilung von 60 % der Werbeabgabe oder der Ausgleich 
für die Abschaffung der Selbstträgerschaft6, waren an historischen 
Sachverhalten orientiert.

(2) In Tabelle 3 stellt der RH die nach Ländern aufgeteilten Gemein-
deertragsanteile des Jahres 2013 dar. Insgesamt überwies das BMF 
im Jahr 2013  7,714 Mrd. EUR Gemeindeertragsanteile an die Länder:

Für die Ermittlung der Ertragsanteil–Ansprüche der Gemeinden war 
laut § 11 Abs. 1 FAG 2008 die Spielbankabgabe in Abzug zu bringen. 
Ebenfalls abgezogen wurden die Bedarfszuweisungen der Gemeinden. 
§ 11 Abs. 1 FAG 2008 sah außerdem vor, die Bedarfszuweisungen ab 
dem Jahr 2011 jährlich um 2 Mio. EUR zu kürzen. Diese Kürzung (im 
Verhältnis der Bedarfszuweisungen des jeweiligen Vorjahres) bildete 
einen Teil des Beitrags der Gemeinden zur Finanzierung der Finanz-
zuweisungen an Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern gemäß 
§ 21 Abs. 11 FAG 2008.

6 Bund, Länder, Gemeinden über 2.000 Einwohner und gemeinnützige Krankenanstalten 
waren bis Mai 2008 von der Leistung von Dienstgeberbeiträgen zur Finanzierung des 
Familienlastenausgleichsfonds befreit und leisteten die Familienbeihilfe direkt an ihre 
Bediensteten (= „Selbstträgerschaft“). Durch deren Abschaffung entstanden Mehraus-
gaben der bisherigen Selbstträger, weil die höheren Ausgaben für den Dienstgeberbei-
trag die Ersparnisse aus dem Entfall der bisherigen Leistung der Familienbeihilfe über-
stiegen. Diese Mehrausgaben ermittelte das BMF auf Basis des Erfolgs des Jahres 2007 
und wurden an die Gebietskörperschaften und gemeinnützigen Krankenanstalten aus-
bezahlt.

Tabelle 3: Verteilung der Gemeindeertragsanteile nach Ländern, 2013
B K NÖ OÖ S St T V W Summe

in Mio. EUR

gesamte Gemeindeertrags-
anteile

228,60 552,65 1.459,23 1.398,15 607,36 1.116,21 770,45 412,30 2.302,08 8.847,03

abzüglich:

 Spielbankabgabe 0,00 0,85 0,77 0,92 0,99 0,50 2,04 2,76 1,69 10,53

  Finanzierungsanteil für 
Finanzzuweisungen

0,07 0,17 0,44 0,42 0,19 0,35 0,23 0,12 0,00 2,00

Ertragsanteil–Ansprüche der 
Gemeinden ein schließlich 
Bedarfs zuweisungen

228,53 551,62 1.458,03 1.396,80 606,18 1.115,36 768,17 409,42 2.300,39 8.834,50

abzüglich:

 Bedarfszuweisungen 29,51 70,69 186,51 177,30 76,80 143,28 97,82 51,99 286,20 1.120,11

Ertragsanteil–Ansprüche 
der Gemeinden

199,02 480,93 1.271,51 1.219,50 529,38 972,08 670,35 357,43 2.014,19 7.714,39

Quellen: BMF; RH
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(3) Die folgende Tabelle zeigt die Mittel je Bundesland, die im Jahr 2013 
nach bevölkerungsbezogenen Schlüsseln (Volkszahl und abgestufter 
Bevölkerungsschlüssel) aufgeteilt wurden (siehe Tabelle 4). Der Pro-
zentsatz an Ertragsanteil–Ansprüchen (einschließlich Bedarfszuwei-
sungen), der in der Oberverteilung nach bevölkerungsbezogenen Grö-
ßen verteilt wurde, belief sich im Jahr 2013 auf insgesamt 69,6 %.

Der Anteil der bevölkerungsabhängigen Mittel war in den einzelnen 
Ländern unterschiedlich hoch: Beispielsweise bekamen die burgenlän-
dischen Gemeinden anteilsmäßig die höchsten Ertragsanteile sowohl 
nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (61,3 % der Ertragsan-
teile) als auch nach den bevölkerungsabhängigen Schlüsseln (82,6 % 
der Ertragsanteile). Die anteilsmäßig geringsten Mittel nach dem abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel entfielen auf Vorarlberg (47,9 %), nach 
den bevölkerungsabhängigen Schlüsseln auf Salzburg (62,9 %).

Gründe für diese Unterschiede waren einerseits die unterschiedliche 
Gemeindegrößenstruktur in den Ländern (siehe TZ 27) und anderer-
seits die Mittelverteilung nach diversen Fixschlüsseln, deren Vertei-
lungseffekte dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel teilweise entge-
genwirkten (siehe dazu TZ 15 ff.).

 4.2 Der RH wies auf die besondere Bedeutung des abgestuften Bevölke-
rungsschlüssels bei der länderweisen Verteilung der Gemeindeertrags-
anteile hin. Mehr als 50 % der Gesamtmittel in der Oberverteilung wur-
den 2013 auf der Grundlage des abgestuften Bevölkerungsschlüssels 
verteilt. Unter Einbeziehung aller anderen bevölkerungsabhängigen 

Tabelle 4: Anteil bevölkerungsabhängiger Mittel in der Oberverteilung, 2013
B K NÖ OÖ S St T V W Summe

in Mio. EUR

Ertragsanteil–Ansprüche der 
Gemeinden einschließlich 
Bedarfszuweisungen

228,53 551,62 1.458,03 1.396,80 606,18 1.115,36 768,17 409,42 2.300,39 8.834,50

davon:

bevölkerungsabhängige 
Mittel1

188,73 401,31 1.091,55 991,28 381,11 853,98 491,61 259,19 1.493,53 6.152,28

in %

in % der Ertragsanteil–
Ansprüche

82,6 72,8 74,9 71,0 62,9 76,6 64,0 63,3 64,9 69,6

in Mio. EUR

aBS–abhängige Mittel 140,12 306,69 816,85 750,76 291,10 648,37 370,93 196,17 1.201,89 4.722,88

in %

in % der Ertragsanteil–
Ansprüche

61,3 55,6 56,0 53,7 48,0 58,1 48,3 47,9 52,2 53,5

1 Volkszahl und abgestufter Bevölkerungsschlüssel

Quellen: BMF; RH
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Schlüssel stieg der Anteil an den Gesamtmitteln in der Obervertei-
lung auf rd. 70 %. Der RH hob hervor, dass dadurch jene Länder besser 
gestellt wurden, die eine steigende Einwohnerzahl und eine Gemein-
destruktur mit vielen großen Gemeinden aufwiesen.

Die Anwendung der genannten Fixschlüssel beurteilte der RH kritisch, 
weil diese überwiegend auf historischen Bezugswerten basierten, die vor-
rangig zur Wahrung eines bestimmten Aufteilungsmodus in der Vergan-
genheit dienten und aktuelle Entwicklungen (wie bspw. demografische 
oder abgabenrechtliche Änderungen) nicht ausreichend berücksichtigten.

Er empfahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfälligen Reform 
des Finanzausgleichs sämtliche Fixschlüssel einer Evaluierung zu unter-
ziehen und nach Möglichkeit durch Aufteilungsschlüssel zu ersetzen, 
die auf die aktuelle Situation der Gemeinden anstatt auf historische 
Werte Bezug nehmen.

 5.1 (1) Die Länder (außer Wien7) verteilten die ihnen im Wege der Ober-
verteilung zugewiesenen Gemeindeertragsanteile (abzüglich Bedarfs-
zuweisungen) in einem zweiten Schritt auf die einzelnen Gemeinden.

Für die Feststellung der Ertragsanteile jeder Gemeinde war die Berech-
nung folgender Teilaggregate erforderlich:

—  30 % des Unterschiedsbetrags zwischen Finanzbedarf und Finanz-
kraft gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 FAG 20088 (im Folgenden: 30 %iger 
Unterschiedsbetrag)

 zuzüglich
— Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 5 FAG 20089

 zuzüglich
— Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 6 FAG 200810 (seit 2011)
 zuzüglich

7 Wien führte keine Unterverteilung durch.
8 Sofern der Finanzbedarf einer Gemeinde ihre Finanzkraft überstieg, erhielt diese Gemeinde 

30 % des Unterschiedsbetrags zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft. Details zur Berech-
nung siehe Anhang II.

9 Dieser Vorausanteil wurde als Ersatz für die gemäß § 23 FAG 2005 gewährten Bedarfs-
zuweisungen gewährt. Diese beinhalteten einen Ausgleich für Ausgaben im Zusammen-
hang mit Ausgliederungen und Schuldenreduzierungen einerseits und einen Ausgleich 
zur Finanzierung der Auswirkungen der Reform des abgestuften Bevölkerungsschlüssels 
im FAG 2005 andererseits. Details zur Berechnung siehe Anhang II.

10 Der Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 6 FAG 2008 diente der Entschädigung von Gemein-
den, die durch die Änderung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels ab 2011 Verluste 
erlitten. Details zur Berechnung siehe Anhang II.

Unterverteilung
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— Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 8 FAG 200811

 zuzüglich
— Getränkesteuerausgleich gemäß § 11 Abs. 2 Z 2 FAG 200812

 zuzüglich
—  Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich gemäß § 11 Abs. 2 Z 3 

FAG 200813

 zuzüglich
—  restliche Ertragsanteile, die nach dem abgestuften Bevölkerungs-

schlüssel aufgeteilt werden (im Folgenden: aBS–Ertragsanteile) 
gemäß § 11 Abs. 2 Z 7 FAG 200814

 abzüglich
—   ehemaliges Landespflegegeld15 gemäß § 11 Abs. 2 Z 8 FAG 2008.

Die Berechnung der einzelnen Teilaggregate ist im Anhang II detailliert 
dargestellt. Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel kam bei der Berech-
nung folgender Teilaggregate zur Anwendung:

— 30 %iger Unterschiedsbetrag,
— Getränkesteuerausgleich und
— aBS–Ertragsanteile.

(2) Abbildung 4 stellt die Berechnungssystematik der Unterverteilung 
schematisch dar und zeigt, wie die einzelnen Teilaggregate zusam-
menhängen; dabei ist zwischen Landesebene und Gemeindeebene zu 
unterscheiden.

11 Der Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2008 diente als Ausgleich für die Abschaffung 
der Selbstträgerschaft. Bund, Länder, Gemeinden über 2.000 Einwohner und gemeinnüt-
zige Krankenanstalten waren bis Mai 2008 von der Leistung von Dienstgeberbeiträgen 
zur Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds befreit und leisteten die Familienbei-
hilfe direkt an ihre Bediensteten (= „Selbstträgerschaft“). Durch deren Abschaffung ent-
standen Mehrausgaben der bisherigen Selbstträger, weil die höheren Ausgaben für den 
Dienstgeberbeitrag die Ersparnisse aus dem Entfall der bisherigen Leistung der Famili-
enbeihilfe überstiegen. Diese Mehrausgaben ermittelte das BMF auf Basis des Erfolgs des 
Jahres 2007 und wurden an die Gebietskörperschaften und gemeinnützigen Krankenan-
stalten ausbezahlt. Details zur Berechnung siehe Anhang II.

12 Ausgleich für die Abschaffung der Getränkesteuer im Jahr 2000. Details zur Berech-
nung siehe Anhang II.

13 Ein 40 %iger Anteil an den Gemeindeertragsanteilen aus der Werbeabgabe (= gemein-
schaftliche Bundesabgabe) war innerhalb der Länder nach der aktuellen Volkszahl auf 
die Gemeinden aufzuteilen. Ein 60 %iger Anteil an den Gemeindeertragsanteilen aus der 
Werbeabgabe (gemäß § 11 Abs. 2 Z 3 FAG 2008 als Gemeinde–Werbesteuernausgleich 
bezeichnet) war im Verhältnis der Erträge der Gemeinden an der Ankündigungsabgabe 
in den Jahren 1996 bis 1998 aufzuteilen.

14 Details zur Berechnung siehe Abbildung 4 bzw. Anhang II
15 Ab dem Jahr 2012 wurde gemäß § 11 Abs. 2 Z 8 FAG 2008 von den Ertragsanteilen der 

einzelnen Gemeinden ein Betrag in Höhe der für das Jahr 2010 geleisteten Beiträge der 
Gemeinden und Sozialhilfeverbände zu den Kosten des Landespflegegeldes abgezogen.
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Landesebene

Auf der Landesebene (lila Kästchen) wurden die Summen der Teil-
aggregate 30 %iger Unterschiedsbetrag, Vorausanteile nach § 11 Abs. 5, 
6 und 8 FAG 2008, Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich und Geträn-
kesteuerausgleich von der Summe der Gemeindeertragsanteile abgezo-
gen. Der so ermittelte Restbetrag wurde nach dem abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssel auf die Gemeinden des jeweiligen Landes verteilt.

Ab dem Jahr 2012 mussten die Länder bei der Berechnung außerdem 
den Beitrag der Gemeinden zu den Kosten des Landespflegegeldes 
berücksichtigen (genaue Berechnung siehe Anhang II).

Gemeindeebene

Auf der Gemeindeebene symbolisieren nach oben gerichtete grüne 
Pfeile in Abbildung 4 den Berechnungsvorgang, bei dem das Land die 
Teilaggregate zuerst je Gemeinde berechnete; der Gesamtbetrag eines 
Landes setzte sich aus der Summe der Gemeindebeträge zusammen 
(30 %iger Unterschiedsbetrag und Vorausanteile). Abwärts gerichtete 
rote Pfeile stellen den Berechnungsvorgang dar, bei dem das Land einen 
auf Landesebene festgelegten Gesamtbetrag nach einem bestimmten 
Schlüssel auf die Gemeinden verteilte (Werbeabgabe/Werbesteuernaus-
gleich, Getränkesteuerausgleich und aBS–Ertragsanteile).

Zur Berechnung der Ertragsanteile auf der Ebene einer einzelnen 
Gemeinde war es notwendig, die jeweiligen Beträge aus 30 %igem 
Unterschiedsbetrag, Vorausanteilen gemäß § 11 Abs. 5, 6 und 8 
FAG 2008, Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich, Getränkesteueraus-

Abbildung 4: Systematik der Unterverteilung der Gemeindeertragsanteile
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gleich und aBS–Ertragsanteile zu addieren sowie das Landespflege-
geld gemäß § 11 Abs. 2 Z 8 FAG 2008 zu subtrahieren.

 5.2 Der RH wies kritisch auf die hohe Komplexität der Berechnung hin; 
die Berechnung nachzuvollziehen erforderte einen hohen Aufwand 
und war aus Sicht der Gemeinden intransparent, weil es einer einzel-
nen Gemeinde aufgrund des Berechnungsmodus nicht möglich war, 
die Berechnung im Detail nachzuvollziehen (siehe auch TZ 30).

 6.1 Die mit den jeweiligen Einwohnerzahlen multiplizierten Beträge der 
Vorausanteile nach § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008 orientierten sich 
am historischen Transferaufkommen (Abs. 5), an historischen Vertei-
lungen nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (Abs. 6) oder an 
historischen Aufwendungen (Abs. 8) (detaillierte Berechnung siehe 
Anhang II).

 6.2 Der RH beurteilte die Heranziehung historischer Bezugsgrößen bei der 
Berechnung der Vorausanteile kritisch, weil (ungeachtet der Multiplika-
tion mit der jeweils aktuellen Bevölkerungszahl im Falle der Vorausan-
teile nach § 11 Abs. 5 und 6 FAG 2008) die Möglichkeit bestand, dass 
die historisch je nach Größenklasse und Land festgelegten Pro–Kopf–
Beträge der aktuellen Situation der Gemeinden nicht mehr gerecht 
wurden. Der RH kritisierte insbesondere, dass für den Vorausanteil 
nach § 11 Abs. 8 FAG 2008 auch die zur Berechnung herangezogenen 
Bevölkerungszahlen historische Werte waren.

Er empfahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfälligen 
Reform des Finanzausgleichs sämtliche Vorausanteile einer Evaluie-
rung zu unterziehen und nach Möglichkeit durch einen Modus der Mit-
telzuweisung zu ersetzen, der auf die aktuelle Situation der Gemein-
den anstatt auf historische Werte Bezug nimmt.

 7.1 Der Getränkesteuerausgleich wurde im Prüfungszeitraum nach drei ver-
schiedenen Systematiken berechnet. Die Berechnung gewann dabei mit 
jeder Änderung an Komplexität (detaillierte Berechnung siehe Anhang 
II). Zudem sah der Getränkesteuerausgleich teilweise eine Mittelzutei-
lung nach dem historischen Aufkommen der Getränke– und Speise-
eissteuer in den Jahren 1993 bis 1997 vor.

 7.2 Der RH kritisierte die Komplexität der Berechnung des Getränke-
steuerausgleichs. Diese war nicht geeignet, eine transparente Mittel-
verteilung sicherzustellen. Die Heranziehung historischer Bezugsgrößen 
für die Berechnung beurteilte der RH kritisch, weil diese vorrangig zur 

Vorausanteile gemäß 
§ 11 Abs. 5, 6 und 8 
FAG 2008

Getränke-
steuerausgleich
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Wahrung eines bestimmten (in der Vergangenheit liegenden) „Besitz-
standes“ dienten und aktuelle Entwicklungen (wie bspw. demografische 
oder abgabenrechtliche Änderungen) nicht ausreichend berücksichtig-
ten.

Er empfahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfälligen 
Reform des Finanzausgleichs den Getränkesteuerausgleich zu verein-
fachen. Historische Bezugsgrößen sollten nach Möglichkeit durch Ver-
teilungsschlüssel ersetzt werden, die die aktuelle Situation der Gemein-
den berücksichtigen.

 7.3 Das Land Tirol führte in seiner Stellungnahme aus, dass der Verfas-
sungsgerichtshof16 die für die Berechnung der Gemeindeertragsanteile 
herangezogenen historischen Schlüssel in der Oberverteilung als ver-
fassungskonform erkannt habe. Darüber hinaus sei in der Unterver-
teilung des Getränkesteuerausgleichs seit dem Jahr 2011 der Anteil 
des historischen Aufkommens jährlich um 10 % reduziert worden, so 
dass im Jahr 2016 nur mehr 40 % nach diesem Schlüssel aufgeteilt 
würden.

 7.4 Der RH entgegnete dem Land Tirol, dass er die Verfassungskonformität 
der Regelung nicht beurteilt. Seine Kritik richtet sich vielmehr gegen 
die Heranziehung historischer Bezugsgrößen für die Berechnung, weil 
diese vorrangig zur Wahrung eines bestimmten Besitzstandes dienten 
und aktuelle Entwicklungen nicht ausreichend berücksichtigten. Der 
RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, historische Bezugsgrößen 
nach Möglichkeit durch Verteilungsschlüssel zu ersetzen, die die aktu-
elle Situation der Gemeinden berücksichtigen.

 8.1 (1) Ein 60 %iger Anteil an den Gemeindeertragsanteilen aus der Wer-
beabgabe (gemäß § 11 Abs. 2 Z 3 FAG 2008 als Gemeinde–Werbesteu-
ernausgleich bezeichnet) war im Verhältnis der Erträge der Gemeinden 
an der Ankündigungsabgabe in den Jahren 1996 bis 1998 aufzuteilen. 
Diese Erträge waren in diesem Zeitraum vor allem an Erscheinungsor-
ten auflagenstarker Printmedien besonders hoch (z.B. in der Gemeinde 
Tulln).

(2) In seinem Erkenntnis G 276/09 vom 11. März 2010 hatte der Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) die Regelung gemäß § 11 Abs. 2 Z 2 FAG 2008 

16 G 276/09 vom 11. März 2010

Werbeabgabe/Werbe-
steuernausgleich
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— wenn auch im Zusammenhang mit dem Getränkesteuerausgleich — 
als verfassungswidrig beurteilt17.

 8.2 Der RH kritisierte die Aufteilung des Werbesteuernausgleichs nach dem 
historischen Aufkommen, weil historische Bezugsgrößen vorrangig zur 
Wahrung eines bestimmten (in der Vergangenheit liegenden) Besitz-
standes dienten und aktuelle Entwicklungen (wie bspw. eine Ände-
rung der Erscheinungsorte von Printmedien oder demografische Ände-
rungen) nicht ausreichend berücksichtigten.

Er empfahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfälligen 
Reform des Finanzausgleichs den Werbesteuernausgleich einer Eva-
luierung zu unterziehen und nach Möglichkeit durch einen Modus der 
Mittelzuweisung zu ersetzen, der auf die aktuelle Situation der Gemein-
den anstatt auf historische Werte Bezug nimmt.

 9.1 Tabelle 5 stellt die zur Berechnung der Gemeindeertragsanteile im Zuge 
der horizontalen Unterverteilung erforderlichen Daten dar:

17 Er führte in seinem Erkenntnis aus, dass „eine finanzausgleichsrechtliche Regelung, 
die die Verteilung der Ertragsanteile auf die Gemeinden nach Aufhebung der Geträn-
kesteuer in einer Weise vornimmt, die auf das Aufkommen dieser Steuer in den letz-
ten Jahren vor ihrer Aufhebung abstellt, zwar als Übergangsregelung, nicht aber als 
Dauerlösung zu rechtfertigen ist. Eine solche Regelung führt nämlich notwendiger-
weise zu einer gezielten Begünstigung jener Gemeinden, die in einer bestimmten histo-
rischen Zeitspanne Erträge aus der Getränkesteuer erzielten, ohne Rücksicht darauf, 
ob diese Erträge auch in der Folge — bei Beibehaltung der Getränkesteuer – erzielt 
worden wären. Diese Sonderverteilung geht notwendigerweise zu Lasten derjenigen 
Gemeinden, die unterdurchschnittliche Getränkesteuereinnahmen erzielt haben, weil 
deren Anteil an den Ertragsanteilen entsprechend gekürzt wird. [...] Es gibt somit kei-
nen sachlichen Grund, der es rechtfertigen könne, diese Bevorzugung bzw. Diskrimi-
nierung auf unbestimmte Zeit beizubehalten.“

Datengrundlage
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In Summe waren im Jahr 2013 zuzüglich zu den jeweiligen Vertei-
lungsbeträgen (Ertragsanteile abzüglich Bedarfszuweisungen, Geträn-
kesteuerausgleich, Werbeabgabe) 14 weitere Informationen nötig, um 
die Unterverteilung nach § 11 FAG 2008 zu berechnen. Davon waren 
sechs Informationen rein historische Größen.

Tabelle 5: Zur Berechnung der horizontalen Unterverteilung erforderliche Daten, 2013
Daten erforderlich für  

Berechnung von
zur Verfügung gestellt 

durch 
zur Berechnung von x % 

der Ertragsanteile im 
Jahr 2013  

(ohne Wien)

zur Berechnung von 
x Mio. EUR der Ertrags-
anteile im Jahr 2013  

(ohne Wien)

jährlich zu aktualisieren
länderweise Anteile 
an den Ertragsanteilen 
(zzgl. Anteile aus 
Getränke steuerausgleich, 
Werbeabgabe samt 
länderweisen Anteilen nach 
der Bevölkerungszahl)

gesamte Verteilung der 
Ertragsanteile auf die 
einzelnen Gemeinden

BMF, laufend 100 % 5.700,20

Bevölkerungsstatistik 
(Jahr –2)

•  30 %iger 
Unterschiedsbetrag

Statistik Austria 
via BMF (Herbst 
des Vorjahres, 
gegebenenfalls 
Aktualisierungen)

96,4 % 5.496,10

•  Vorausanteile nach § 11 
Abs. 5 und 6 FAG 2008

•  40 % der Werbeabgabe

• Getränkesteuerausgleich

•  aBS–Anteile

Pro–Kopf–Beträge zu 
Vorausanteilen gemäß § 11 
Abs. 5 und 6 FAG 2008 
(laufendes Jahr)

•  Vorausanteile nach § 11 
Abs. 5 und 6 FAG 2008

BMF 
(Jänner des jeweiligen 
Jahres)

2,5 %
bzw. 1,3 %

144,56
76,24

Nächtigungsstatistik 
(Jahr –2) • Getränkesteuerausgleich Statistik Austria via BMF 

(Herbst des Vorjahres) 0,5 % 30,58

Grundsteuermessbeträge 
(Jahr –1)

•  30 %iger Unterschieds-
betrag Gemeinden

4,8 % 272,96
Kommunalsteuer, 
tatsächliche Erträge  
(Jahr –2)

•  30 %iger Unterschieds-
betrag Gemeinden

Höhe der § 21–Finanz-
zuweisung (Jahr –1)

•  30 %iger Unterschieds-
betrag

BMF 
(Sommer des Vorjahres)

historische Daten
Pro–Kopf–Beträge zum 
Vorausanteil gemäß § 11 
Abs. 8 FAG 2008

•  Vorausanteil gemäß § 11 
Abs. 8 FAG 2008 BMF (Verordnung)

0,5 % 30,58
Bevölkerungszahl 
Volkszählung 2001

•  Vorausanteil gemäß § 11 
Abs. 8 FAG 2008 Statistik Austria

gemeindeweise Beträge: 
Ausgleich Gemeinnützige 
Krankenanstalten

•  Vorausanteil gemäß § 11 
Abs. 8 FAG 2008 BMF (Verordnung) 0,03 % 1,77

durchschnittliche Jahres-
erträge an Getränke– und 
Speiseeissteuer 1993 bis 
1997

• Getränkesteuerausgleich

Gemeinden (Rechnungs-
abschlüsse)
Statistik Austria 
(Gebarungsstatistik)

4,4 % 250,45

Werbesteuern-
ausgleich 1996 bis 1998 • 60 % der Werbeabgabe

Gemeinden (Rechnungs-
abschlüsse)
Statistik Austria 
(Gebarungsstatistik)

0,3 % 18,48

ab 2011:  
Anteile aus dem Getränke-
steuerausgleich 2010

•  Aufstockung der Anteile 
aus dem Getränke steuer-
ausgleich

historischer Vollzug 1,9 % 108,45

länderweise spezifische Daten
Aufteilungsschlüssel des Beitrags als Ausgleich für den Wegfall des 
Landespflegegeldes gemäß § 11 Abs. 2 Z 8 FAG 2008 – 2,2 % – 127,16

Quellen: FAG 2008; BMF
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 9.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass eine Vielzahl an Daten zum 
Vollzug der Unterverteilung nach § 11 FAG 2008 erforderlich war. 
Zusammen mit der komplexen Berechnungssystematik verringerte die-
ser Umstand die Transparenz der Mittelzuteilung, erhöhte die Feh-
leranfälligkeit der Berechnung (siehe dazu auch TZ 32 bis 39) und 
erschwerte sowohl für die Länder den Vollzug des FAG 2008 als auch 
für die Gemeinden die Kontrolle der ihnen zugewiesenen Ertragsan-
teile.

Der RH wies kritisch auf das Spannungsverhältnis zwischen der Viel-
zahl der Daten einerseits und dem Ausmaß der anhand dieser Daten 
verteilten Mittel andererseits hin, weil die Erhebung, Aktualisierung 
und Übermittlung von Daten sowie die vielen Berechnungsschritte zu 
einem hohen Fehlerrisiko führten. So betrug bspw. im Jahr 2013 der 
Anteil der Getränkesteuerausgleich–Mittel, der auf Basis der Nächti-
gungsstatistik berechnet wurde, nur 0,5 % der Ertragsanteile.

Der RH empfahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfälligen 
Reform des Finanzausgleichs auf eine deutliche Verringerung der Ver-
teilungskriterien und auf eine deutlich geringere Zahl erforderlicher 
Daten hinzuwirken.

 10 Die Ertragsanteile stellten im überprüften Zeitraum die Hauptein-
nahmequelle der Gemeinden dar. Sie beliefen sich im Jahr 2013 auf 
durchschnittlich 32,3 % der Gesamteinnahmen18. Weitere bedeutende 
Einnahmen resultierten aus eigenen Steuern (17,6 %) und aus Gebüh-
ren (10,2 %). Bedarfszuweisungen und Finanzzuweisungen gemäß 
FAG 2008 waren Teil der Transferleistungen anderer öffentlicher 
Gebietskörperschaften, die mit 11,5 % ebenfalls zu den bedeutenden 
Einnahmequellen der Gemeinden zählten. Dementsprechend konn-
ten die Verteilungswirkungen der Ertragsanteile durch andere Trans-
fers vermindert oder verstärkt werden (siehe dazu auch TZ 15 und den 
Bericht des RH „Zahlungsströme zwischen Gebietskörperschaften mit 
dem Schwerpunkt Bedarfszuweisungen für Gemeinden“, veröffent licht 
im Jahr 2016).

 11 (1) Die Oberverteilung war neben der Unterverteilung eine der Deter-
minanten für die Höhe der Gemeindeertragsanteile. Während die Ober-
verteilung die zur Verteilung verfügbaren Mittel jedes Landes festlegte, 
18 Gesamteinnahmen ohne Abwicklung der Vorjahre (Kennziffer E80 aus dem Rechnungs-

querschnitt)

Einnahmen der  
Gemeinden

Kurz– und mittelfristige Verteilungswirkungen der Ertragsanteile

Oberverteilung



Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel  
im Finanzausgleich

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 45

Kurz– und mittelfristige Verteilungs- 
wirkungen der Ertragsanteile

regelte die Unterverteilung die Aufteilung der länderweisen Mittel auf 
die einzelnen Gemeinden.

(2) Tabelle 6 zeigt die Gemeindeertragsanteile je Einwohner nach Abzug 
der Bedarfszuweisungen, die im Jahr 2013 im Wege der Obervertei-
lung19 auf die einzelnen Länder aufgeteilt wurden:

Die Gemeindeertragsanteile je Einwohner schwankten zwischen 
697 EUR im Burgenland und 1.175 EUR in Wien. Der gesamtösterrei-
chische Durchschnitt betrug 918 EUR je Einwohner. Ohne Wien betrug 
der durchschnittliche Gesamtbetrag 852 EUR.

 12.1 Die in TZ 11 aufgezeigte Ungleichheit in der Oberverteilung war in 
einem geringeren Ausmaß auf den abgestuften Bevölkerungsschlüssel 
als auf die nach Fixschlüsseln auf die Länder aufgeteilten Gemeinde-
ertragsanteile zurückzuführen (siehe Abbildung 5):

19 Auf die einzelnen Berechnungsschritte in der Oberverteilung geht der RH an dieser 
Stelle nicht mehr näher ein, da er diese bereits ausführlich in seinem Bericht „Zahlungs-
ströme zwischen Gebietskörperschaften mit dem Schwerpunkt Bedarfszuweisungen für 
Gemeinden“ (Veröffentlichung zeitgleich mit dem gegenständlichen Bericht) darstellte.

Tabelle 6: Gemeindeertragsanteile je Einwohner nach Ländern (Oberverteilung), 2013

B K NÖ OÖ S St T V W

Durch-
schnitt 

Österreich 
gesamt

in EUR

Ertragsanteile (ohne 
Bedarfszuweisungen) 697 865 787 863 1.001 804 945 965 1.175 918

Quelle: BMF



46 Niederösterreich 2016/2

Kurz– und mittelfristige Verteilungs- 
wirkungen der Ertragsanteile

Während die Pro–Kopf–Beträge, die nach dem abgestuften Bevölke-
rungsschlüssel verteilt wurden, zwischen 428 EUR (Burgenland) und 
612 EUR (Wien) lagen und eine Spanne von 184 EUR aufwiesen, unter-
schieden sich die geringsten und höchsten nach Fixschlüsseln zuge-
teilten Mittel um 285 EUR (Burgenland 119 EUR gegenüber Wien 
414 EUR).

 12.2 Der RH wies darauf hin, dass die ungleiche Verteilung der Ertragsan-
teile in der Oberverteilung nicht nur auf die Anwendung des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels, sondern auch auf die Anwendung von 
Fixschlüsseln zurückzuführen war. Er kritisierte wiederholt (TZ 4), dass 
diese Fixschlüssel überwiegend auf historischen Bezugswerten basier-
ten, die vorrangig zur Wahrung eines bestimmten Aufteilungsmodus 
in der Vergangenheit dienten und aktuelle Entwicklungen (wie bspw. 
demografische oder abgabenrechtliche Änderungen) nicht ausreichend 
berücksichtigten.

Erneut empfahl er daher dem BMF und den Ländern, im Zuge einer 
allfälligen Reform des Finanzausgleichs sämtliche Fixschlüssel einer 
Evaluierung zu unterziehen und nach Möglichkeit durch Aufteilungs-
schlüssel zu ersetzen, die auf die aktuelle Situation der Gemeinden 
anstatt auf historische Werte Bezug nehmen.

Abbildung 5:  Gemeindeertragsanteile in EUR je Einwohner nach Volkszahl, abgestuftem  
Bevölkerungsschlüssel (aBS) und Fixschlüsseln nach Ländern, 2013
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 13 Für die nachfolgende Darstellung der Verteilungswirkungen in der 
Unterverteilung gruppiert der RH die Ertragsanteile der Gemeinden 
(ohne Wien) zu folgenden Teilaggregaten:

—  30 %iger Unterschiedsbetrag zwischen Finanzbedarf und Finanz-
kraft,

— Getränkesteuerausgleich,

— Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich,

— Vorausanteile gemäß § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008,

—  Ertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (aBS– 
Ertragsanteile) und

— Abzug zur Finanzierung des ehemaligen Landespflegegeldes.

 14 (1) Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedliche Bedeutung, die 
den einzelnen Teilaggregaten im gesamten Spektrum der Gemeinde-
ertragsanteile zukommt:

Unterverteilung

Bedeutung der  
einzelnen Teil-
aggregate
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(2) Mit rd. 85,9 % bildeten die aBS–Ertragsanteile, die nach dem abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel verteilt wurden, den mit Abstand größ-
ten Teil der gesamten Gemeindeertragsanteile. Aus diesem Grund waren 
die Verteilungswirkungen auch stark von den Auswirkungen des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels geprägt. Dies führte im Ergebnis grund-
sätzlich zu höheren Pro–Kopf–Beträgen in großen Gemeinden.

Mit rd. 4,8 % nahm der 30 %ige Unterschiedsbetrag nur einen kleinen 
Teil der gesamten Ertragsanteile ein.

Die Teilaggregate Getränkesteuerausgleich (rd. 6,3 % der gesamten 
Ertragsanteile) und Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich (rd. 0,9 % der 
gesamten Ertragsanteile) nahmen sowohl hinsichtlich ihrer Berech-
nung als auch ihrer Verteilungswirkungen eine Sonderrolle ein. Da die 
Berechnung laut FAG 2008 auf historischen Bezugsgrößen basierte, 
spiegelte sich die unterschiedliche historische Bedeutung dieser ehema-
ligen Gemeindeabgaben auch in der aktuellen Verteilung der Ertrags-
anteilsgrößen wider (siehe TZ 15).

Abbildung 6: Anteil einzelner Teilaggregate1 an den Ertragsanteilen insgesamt, 2013

Finanzkraft in Verbindung mit 
Bevölkerungszahl und aBS

historische Informationen  
in Verbindung mit 
Bevölkerungszahl

nach aBS

eigene Berechnung der Länder  
z.T. nach historischen Angaben

30 %iger Unterschiedsbetrag zwischen 
Finanzbedarf und Finanzkraft

Getränkesteuerausgleich, Werbeabgabe/
Werbesteuernausgleich, Vorausanteile gem. 
§ 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008

aBS–Ertragsanteile

Abzug zur Finanzierung des ehemaligen 
Landespflegegeldes

4,8 %

11,6 %

85,9 %

– 2,2 %

Ertragsanteile 
100 %

aBS = abgestufter Bevölkerungsschlüssel
1 detaillierte Berechnung siehe Anhang II

Quelle: BMF
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Die Vorausanteile nach § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008 machten rd. 4,4 % der 
gesamten Ertragsanteile aus (siehe auch TZ 15). Die Vorausanteile waren  
— ebenso wie der abgestufte Bevölkerungsschlüssel — stark abhängig 
von der Anzahl der Einwohner.

(3) Die Bedeutung der einzelnen Teilaggregate war in den Ländern 
unterschiedlich hoch (siehe Tabelle 7):

So nahmen bspw. im Burgenland die aBS–Ertragsanteile einen größeren 
Anteil (90,9 %) an den gesamten Ertragsanteilen ein als in den Län-
dern Kärnten (84,4 %), Tirol (83,3 %) und Salzburg (82,9 %), in denen 
der Getränkesteuerausgleich eine stärkere Bedeutung hatte. Gerade 
im Burgenland, das zahlreiche Kleingemeinden aufwies (siehe dazu 
TZ 27), war daher die Abhängigkeit von der Ausgestaltung des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels besonders hoch.

 15.1 (1) Die folgende Abbildung zeigt, wie viele Ertragsanteile die insge-
samt 6,69 Mio. Einwohner in Österreich (ohne Wien) im Jahr 2013 aus 
jedem einzelnen Teilaggregat und in Summe erhielten. Der Abzug zur 
Finanzierung des ehemaligen Landespflegegeldes (siehe Anhang II) ist 
in dieser Darstellung unberücksichtigt, weil die diesbezüglich unter-
schiedlichen Regelungen in den Ländern die Verteilung verzerrt hät-
ten:

Tabelle 7: Anteile einzelner Teilaggregate an den Ertragsanteilen nach Ländern, 2013
Land 30 % 

Unter-
schieds-
betrag

VA § 11 
Abs. 5

VA § 11 
Abs. 6

VA § 11 
Abs. 8

Werbe-
abgabe

Getränke–
steuer–

ausgleich

aBS–
Ertrags-
anteile

Landes-
pflege-

geld

EA  
gesamt

in %

B 3,6 1,9 0,3 0,3 0,7 5,5 90,9 – 3,2 100,0

K 4,7 2,9 1,6 0,6 0,6 7,7 84,4 – 2,6 100,0

NÖ 4,6 2,5 1,1 0,5 1,2 5,2 87,6 – 2,8 100,0

OÖ 5,0 2,5 1,4 0,6 0,9 5,2 86,1 – 1,6 100,0

S 5,3 2,5 1,6 0,8 1,0 7,7 82,9 – 1,8 100,0

St 5,2 2,7 1,4 0,5 0,7 5,8 86,5 – 2,8 100,0

T 4,5 2,2 1,3 0,4 0,6 9,4 83,3 – 1,6 100,0

V 4,3 2,9 1,7 0,8 0,6 5,8 85,5 – 1,6 100,0

Summe  
(ohne Wien) 4,8 2,5 1,3 0,6 0,9 6,3 85,9 – 2,2 100,0

EA = Ertragsanteile; VA = Vorausanteil

Quelle: BMF

Verteilungswirkungen 
auf Gemeindeebene
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Die über alle Teilaggregate hinweg durchschnittlichen Ertragsanteile 
je Einwohner (ohne Wien) — in der Abbildung als blaue waagrechte 
Linie dargestellt — betrugen im Jahr 2013  871 EUR. Die rote Linie, die 
die Summe aller Teilaggregate darstellt, liegt im linken Teil der Abbil-
dung unter dieser waagrechten Linie. Das bedeutet, dass rund zwei Drit-
tel der Bevölkerung, die in 2.106 Gemeinden (89,5 % aller Gemein-
den) lebten, weniger als die durchschnittlichen 871 EUR je Einwohner 
erhielten. Bis zu diesem Wert (Schnittpunkt) war die Verteilung relativ 
gleichmäßig, die Pro–Kopf–Beträge stiegen nur leicht an.

Insgesamt waren die Unterschiede vom niedrigsten zum höchsten Pro–
Kopf–Betrag je Gemeinde beträchtlich: Die Spanne reichte von 653 EUR 
je Einwohner (Einwohner der Gemeinde Grambach) bis 2.189 EUR je 
Einwohner (Einwohner der Gemeinde Tweng). Vor allem die höheren 
Beträge streuten stark.

6.000.000 7.000.000

Abbildung 7:  Verteilungswirkung einzelner Teilaggregate1 in EUR je Einwohner  
(ohne Wien2), 2013

1 ohne den Abzug zur Finanzierung des ehemaligen Landespflegegeldes
2 Wien ist aufgrund der fehlenden Unterverteilung nicht enthalten.

Quellen: BMF; RH
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(2) Die folgende Tabelle quantifiziert die Ungleichheit der in Abbil-
dung 7 dargestellten Verteilung näher; sie zeigt, dass sich die Ertragsan-
teile — wiederum insgesamt und nach Teilaggregaten — auf die drei Ein-
wohnergruppen (oberstes Zehntel, Mittelteil und untere Hälfte) anders 
verteilten, als es eine theoretische Gleichverteilung erwarten ließe:

Auf die Gemeinden im obersten Zehntel entfielen 15,4 % der gesamten 
Ertragsanteile (bei einer theoretisch gleichmäßigen Verteilung wären 
es 10 %). Im Mittelteil der Verteilung (über 50 % bis 90 %) waren die 
Ertragsanteile mit 42,0 % geringfügig höher als bei einer theoretischen 
Gleichverteilung (40 %). Die Gemeinden in der unteren Hälfte der 
Verteilung bekamen vergleichsweise weniger Ertragsanteile (42,6 % 
anstatt 50,0 %).

Der Anteil der Teilaggregate

— Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich: 34,6 %,
— Vorausanteile gemäß § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008: 33,6 % und
— Getränkesteuerausgleich: 28,6 %

war im obersten Zehntel der Einwohner jeweils wesentlich höher, was 
die Ungleichheit in der Verteilung der Ertragsanteile verstärkte. Zudem 
entfielen insbesondere bei den Vorausanteilen auf die untere Hälfte 
der Einwohner weniger als 10 % der Mittel aus diesem Teilaggregat. 
Beim Getränkesteuerausgleich waren es nur 28 % der Mittel und damit 
ebenfalls deutlich weniger als bei einer theoretischen Gleichverteilung.

Tabelle 8: Anteile einzelner Teilaggregate1 und insgesamt an den Ertragsanteilen, 2013

Einwoh-
ner

30 % Unter-
schieds -
betrag

VA § 11 
Abs. 5, 6 

und 8

Werbeab-
gabe/Werbe-
steuernaus-

gleich

Getränke-
steuer-

ausgleich

aBS–
Ertrags-
anteile

EA 
gesamt

theoretische 
Gleichvertei-

lung

in Mio. in %

oberstes Zehntel 
(> 90 % – 100 %) 0,67 16,6 33,6 34,6 28,6 13,7 15,4 10,0

Mittelteil  
(> 50 % – 90 %) 2,68 51,0 56,7 34,2 43,4 41,8 42,0 40,0

untere Hälfte  
(0 % – 50 %) 3,34 32,4 9,7 31,2 28,0 44,4 42,6 50,0

EA = Ertragsanteile; VA = Vorausanteile
1 ohne den Abzug zur Finanzierung des ehemaligen Landespflegegeldes

Quelle: BMF
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(3) Die Einwohner im obersten Zehntel der Verteilung lebten in 
22 Gemeinden.

Die folgende Tabelle zeigt die österreichweit 25 Gemeinden mit den 
höchsten Ertragsanteilen je Einwohner im Jahr 2013 (das sind die 
22 Gemeinden, deren Einwohner das oberste Zehntel der Verteilung 
beanspruchten und die an das oberste Zehntel anschließenden drei 
weiteren Gemeinden). Gleichzeitig weist die Tabelle jene Teilaggregate 
aus, die maßgeblich zu den Spitzenwerten je Einwohner beitrugen:

Tabelle 9: 25 Gemeinden mit den höchsten Ertragsanteilen je Einwohner, 2013

Gemeinde Land
Ertragsanteile  
je Einwohner Einwohner

dominante Teilaggregate
in EUR Anzahl

Tweng S 2.189 280 Getränkesteuerausgleich

Warth V 1.764 174 Getränkesteuerausgleich

Ischgl T 1.677 1.540 Getränkesteuerausgleich

Untertauern S 1.631 476 Getränkesteuerausgleich

Lech V 1.606 1.549 Getränkesteuerausgleich

Saalbach–Hinterglemm S 1.455 2.867 Getränkesteuerausgleich

Serfaus T 1.434 1.074 Getränkesteuerausgleich

Sölden T 1.426 3.365 Getränkesteuerausgleich

Salzburg S 1.333 145.270 aBS, Vorausanteile

Innsbruck T 1.321 119.617 aBS, Vorausanteile

Gerlos T 1.312 779 Getränkesteuerausgleich

Damüls V 1.275 326 Getränkesteuerausgleich

Grän T 1.263 570 Getränkesteuerausgleich

St. Anton am Arlberg T 1.218 2.490 Getränkesteuerausgleich

Fiss T 1.211 920 Getränkesteuerausgleich

Wels OÖ 1.208 58.591 aBS, Vorausanteile

Linz OÖ 1.203 189.889 aBS, Vorausanteile

Tux T 1.200 1.924 Getränkesteuerausgleich

Dornbirn V 1.186 45.922 aBS, Vorausanteile

St. Pölten NÖ 1.180 51.955 aBS, Vorausanteile

Galtür T 1.169 780 Getränkesteuerausgleich

Feldkirch V 1.158 30.943 aBS, Vorausanteile

Villach K 1.146 59.324 aBS, Vorausanteile

Bregenz V 1.144 27.831 aBS, Vorausanteile

Klagenfurt K 1.142 94.483 aBS, Vorausanteile

Quellen: BMF; Statistik Austria
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Die Ursachen für die Spitzenwerte lagen neben dem abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssel vor allem am Getränkesteuerausgleich, in einzel-
nen Fällen auch an den Vorausanteilen gemäß § 11 Abs. 5, 6 und 8 
FAG 2008.

 15.2 Der RH wies darauf hin, dass einzelne Gemeinden durch die große 
Bedeutung des Getränkesteuerausgleichs für Tourismusgemeinden 
besonders hohe Pro–Kopf–Ertragsanteile erzielten, obwohl durch 
ihre Gemeindegröße aufgrund des abgestuften Bevölkerungsschlüs-
sels niedrigere Beträge vorgesehen waren. 15 der 25 Gemeinden mit 
den höchsten Pro–Kopf–Ertragsanteilen fielen in die erste Größen-
klasse des abgestuften Bevölkerungsschlüssels bis 10.000 Einwohner, 
zwölf Gemeinden hatten sogar weniger als 2.000 Einwohner. Unter den 
Gemeinden mit hohen Ertragsanteilseinnahmen je Einwohner befan-
den sich auch Landeshauptstädte (Salzburg, Innsbruck, Linz, St. Pöl-
ten, Bregenz und Klagenfurt) und größere Städte wie Wels, Dornbirn, 
Feldkirch und Villach.

 16.1 (1) Die vorstehende Abbildung 7 zeigt auch, welche Verteilungswir-
kungen die einzelnen Teilaggregate entfalteten:

(2) Verteilungswirkung 30 %iger Unterschiedsbetrag

Durch die Orientierung der Finanzkraft am jeweiligen Landesdurch-
schnitt (siehe Anhang II) erhielten Gemeinden mit geringer Finanz-
kraft in den Ländern mit im Durchschnitt finanzstarken Gemeinden 
(z.B. Salzburg, Tirol, Vorarlberg) höhere Einnahmen über den 30 %igen 
Unterschiedsbetrag. Da sich der Finanzbedarf einer Gemeinde gemäß 
§ 11 Abs. 3 FAG 2008 aus der Landesdurchschnittskopfquote der 
Finanzkraft errechnete (siehe Anhang II), blieben allfällige Unter-
schiede bei den Investitionskosten der Gemeinden (z.B. aufgrund der 
unterschiedlichen Topografie) unberücksichtigt. Der höchste Pro–Kopf–
Betrag aus diesem Teilaggregat betrug 87,48 EUR (Gemeinde Lessach, 
Salzburg). 117 Gemeinden (rd. 402.000 Einwohner) erhielten keine 
Mittel aus dem 30 %igen Unterschiedsbetrag.

(3) Verteilungswirkung Vorausanteile

Während für 2.271 Gemeinden (rd. 4,5 Mio. Einwohner) der Pro–Kopf–
Betrag aus den Vorausanteilen nach § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008 (siehe 
Anhang) unter 20 EUR blieb, stieg er für die restlichen 82 Gemeinden 
(rd. 2,1 Mio. Einwohner) auf bis zu 147,12 EUR (Krems an der Donau, 
Niederösterreich) an. Sämtliche 73 Gemeinden über 10.000 Einwoh-
ner befanden sich in der Gruppe mit mehr als 20 EUR je Einwohner.
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(4) Verteilungswirkung Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich

Bei der Werbeabgabe/dem Werbesteuernausgleich entfiel auf mehr als 
1.500 Gemeinden (rd. 2,65 Mio. Einwohner) konstant ein Sockelbe-
trag von 4,56 EUR je Einwohner und für weitere rd. 800 Gemeinden 
(rd. 3,38 Mio. Einwohner) ein Betrag von unter 10 EUR je Einwohner. 
Lediglich sieben Gemeinden (rd. 81.000 Einwohner) erhielten mehr als 
30 EUR je Einwohner, wobei der höchste Wert bei 186,51 EUR je Ein-
wohner (Tulln an der Donau, Niederösterreich) lag (siehe dazu auch 
Berechnung im Anhang II).

(5) Verteilungswirkung Getränkesteuerausgleich

Die Ertragsanteile nach dem Getränkesteuerausgleich waren ähn-
lich ungleich verteilt. Die Spanne reichte von 5,94 EUR (Faggen, 
Tirol) bis 1.450,99 EUR (Tweng, Salzburg) je Einwohner, wobei auf 
2.159 Gemeinden (bzw. 6,32 Mio. Einwohner) weniger als 100 EUR 
je Einwohner entfielen. Hohe Beträge (mehr als 500 EUR je Einwoh-
ner) erhielten vorwiegend einwohnerschwache Tourismusgemeinden.

 16.2 (1) Der RH hielt kritisch fest, dass aufgrund des geringen Umfangs und 
der geringen Verteilungsunterschiede beim 30 %igen Unterschiedsbe-
trag die beabsichtigte Wirkung — nämlich ein Finanzkraftausgleich — 
nicht sichergestellt war (siehe TZ 19).

(2) Der RH wies darauf hin, dass vor allem große Gemeinden von den 
Vorausanteilen nach § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008 profitierten und 
dass dadurch die Verteilungswirkungen des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels zusätzlich verstärkt wurden.

(3) Weiters wies der RH kritisch darauf hin, dass aus der Werbeab-
gabe/dem Werbesteuernausgleich und dem Getränkesteuerausgleich 
für die überwiegende Zahl der Gemeinden nahezu gleich hohe Mittel 
flossen und nur wenige Gemeinden deutlich höhere Beträge erhielten, 
wodurch diese Teilaggregate stark zur Ungleichheit der Verteilung bei-
trugen. Er bezweifelte die Zweckmäßigkeit der Zuteilung dieser Teil-
aggregate im Rahmen der Ertragsanteile und wiederholte seine Kritik 
an der allokativen Wirkung dieser Teilaggregate (TZ 4). 

(4) Der RH empfahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfäl-
ligen Reform des Finanzausgleichs die unterschiedlichen Teilaggre-
gate auf ihre Zweckmäßigkeit und Konsistenz zu überprüfen, indem 
ihre Wirkung der beabsichtigten Zielsetzung gegenübergestellt wird.
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 17.1 (1) In den Finanzausgleichsgesetzen ab 1948 und den jeweiligen 
Gesetzesmaterialien gab es keine klar definierten Zielsetzungen für 
den abgestuften Bevölkerungsschlüssel.

(2) Der erste Vorläufer des abgestuften Bevölkerungsschlüssels fand 
sich im Gemeindeüberweisungsgesetz 192020 in Form der Gewäh-
rung einer einmaligen Dotation des Bundes an die Gemeinden. Laut 
Gesetzesmaterialien lag die Schwierigkeit darin, einen gerechten Auf-
teilungsschlüssel zu finden. Dafür wäre es notwendig gewesen, die 
„Haushalte der Gemeinden miteinander zu vergleichen und zu unter-
suchen, in welchem Ausmaß die Gemeinden im Verhältnis zur Leis-
tungsfähigkeit ihre bisherigen Steuerquellen ausgeschöpft haben“21.

Seit dem Abgabenteilungsgesetz von 192222 war der abgestufte Bevöl-
kerungsschlüssel23 fixer Bestandteil im Finanzausgleich für die Auf-
teilung von Ertragsanteilen.

(3) Der VfGH setzte sich mehrfach mit dem abgestuften Bevölkerungs-
schlüssel auseinander. In seinem Erkenntnis A7/198024 erachtete er die 
Verfassungsmäßigkeit der Verteilung der Ertragsanteile der Gemein-
den nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel für solange gege-

20 Gesetz über die Überweisung eines Teilertrages der Hauszinssteuer sowie der Erträg-
nisse der Linienverzehrungssteuer einschließlich des staatlichen Biersteuerzuschlages 
und der Fleischsteuer und über eine einmalige Dotation an die Gemeinden (Gemein-
deüberweisungsgesetz), StGBl. Nr. 364/1920

21 Bericht des Finanz– und Budgetausschusses über die Vorlage der Staatsregierung 
(748 der Beilagen), betreffend das Gesetz über die Überweisung eines Teilertrages der 
Hauszinssteuer, sowie der Erträgnisse der Linienverzehrungssteuer einschließlich des 
staatlichen Biersteuerzuschlages und der Fleischsteuer und über eine einmalige Dota-
tion an die Gemeinden (Gemeindeüberweisungsgesetz), S. 2

22 Bundesgesetz vom 3. März 1922 zur Durchführung des Bundes–Verfassungsgesetzes über 
die Regelung der finanziellen Angelegenheiten zwischen dem Bund und den Gemein-
den (Abgabenteilungsgesetz), BGBl. Nr. 125/1922

23 Diese Bezeichnung gab es erstmals im Bundesgesetz vom 28. Jänner 1931 betreffend einige 
Änderungen der zur Regelung des Finanzausgleichs zwischen dem Bund und den Län-
dern (Gemeinden) erlassenen Gesetze (Finanzausgleichsgesetz 1931), BGBl. Nr. 46/1931

24 VfGH A7/80 (VfSlg. 9280/1981)

Ziele und  
Verfassungs-
konformität
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ben, wie der Gesetzgeber sich „im Rahmen vertretbarer Zielsetzungen 
bewegt und keinen Exzess begeht“25.

Der VfGH hatte keine Bedenken gegen die sachliche Rechtfertigung 
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels in Verbindung mit anderen 
Verteilungsmechanismen des Finanzausgleichs und führte — diesbe-
züglich zusammenfassend — Folgendes aus: „Weder die Normierung 
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels an sich als einen der Schlüs-
sel für die Verteilung der Erträge aus gemeinschaftlichen Bundesab-
gaben [...] noch die konkrete Regelung, wie sie im FAG 1973 getroffen 
wurde (die Stellung dieses Schlüssels im System aller für die Verteilung 
gemeinschaftlicher Bundesabgaben in Betracht kommenden Schlüs-
sel und im Rahmen der Einnahmen aus Gemeindeabgaben überhaupt 
sowie die Gestaltung dieses Schlüssels mit den vorgesehenen Mög-
lichkeiten der Korrektur von Härten), gibt Anlass zu Bedenken, dass 
die Regelung gegen das Gleichheitsgebot verstieße. Ob die Regelung 

25 Im Erkenntnis G66/90 (VfSlg. 12.505/1990) hatte sich der VfGH erneut mit der Verfas-
sungsmäßigkeit u.a. der Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemein-
schaftlichen Bundesabgaben nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (§ 10 Abs. 2 
i.V.m. § 8 Abs. 3 FAG 1989) zu befassen. Er hielt dort fest, dass die von der Wissen-
schaft aus den empirischen Feststellungen gezogenen Schlussfolgerungen hinsichtlich 
des Zusammenhangs zwischen den Kosten der Gemeinden (insbesondere für Infrastruk-
tureinrichtungen) und ihrer Bevölkerungszahl kein einheitliches und eindeutiges Bild 
ergäben. Da überdies der Finanzbedarf der Gemeinden weitgehend von regionalen oder 
überregionalen politischen Willensbildungsprozessen abhänge und da der Finanzaus-
gleich ein Gesamtsystem bilde, dessen Elemente im Prinzip nicht einzeln betrachtet wer-
den könnten, erwiesen sich — für das FAG 1989 – die vorgebrachten Bedenken ob der 
Verfassungsmäßigkeit des abgestuften Bevölkerungsschlüssels (hinsichtlich der man-
gelnden Sachgerechtigkeit im Allgemeinen sowie der Größenklassen und der gewählten 
Multiplikatoren im Besonderen) als unzutreffend. Der VfGH hielt in diesem Erkenntnis 
allerdings auch fest, dass damit dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel weder im Prin-
zip noch in seiner derzeitigen Ausformung attestiert sei, dass er auch in Zukunft vor dem 
Art. 7 B–VG oder dem § 4 F–VG 1948 (= allgemeines Gleichheitsgebot) Bestand haben 
werde. Vielmehr hätten die Partner der kommenden Finanzausgleichsverhandlungen zu 
überlegen, ob der eingeschlagene Weg einer Abflachung des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels fortzusetzen sein werde; außerdem werde auf die Einwände Bedacht zu neh-
men sein, die im Zuge des (damaligen) Gesetzesprüfungsverfahrens und in der Literatur 
gegen den abgestuften Bevölkerungsschlüssel vorgebracht wurden.

 Der VfGH stellte in der Folge im Erkenntnis A2088/90 (VfSlg. 12.667/1991) klar, dass 
ein Anspruch nach Art. 137 B–VG auf solche Pakte nicht gegründet werden könne, und 
er unterstrich wiederholt (VfSlg. 12.505/1990, 12.784/1991, 12.832/1991, 14.262/1995), 
dass finanzausgleichsrechtliche Regelungen, die auf eine Paktierung zurückgingen, kei-
neswegs verfassungsrechtlich unangreifbar würden. Der VfGH brachte schließlich im 
Erkenntnis G17/97 (VfSlg. 15.039/1997) zum Ausdruck, dass die Judikatur so zu ver-
stehen sei, dass ein auf Verhandlungen beruhender Finanzausgleich die Vermutung der 
Richtigkeitsgewähr auch unter dem Aspekt des Gleichheitssatzes für sich habe, dass aber 
dann, wenn finanzausgleichsrechtliche Regelungen nicht die Zustimmung aller Partner 
erhalten hätten, dies für sich allein nicht gegen § 4 F–VG 1948 verstoße, sondern ledig-
lich bedeute, „dass die Regelung nicht automatisch eine Richtigkeitsgewähr in sich trägt 
und daher zusätzlich auf ihre Sachlichkeit zu prüfen ist“ (ebenso schon im Erkenntnis 
VfSlg. 14.262/1995).
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in jeder Hinsicht zweckmäßig ist, hat aus der Sicht des Gleichheitsge-
botes außer Betracht zu bleiben26.“

 17.2 Der RH kritisierte, dass die aktuellen Zielsetzungen des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels weder aus dem FAG 2008 noch den Gesetzes-
materialien ersichtlich waren.

Er empfahl dem BMF und den Ländern, die Zielsetzungen des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels klar zu formulieren und seine Effekti-
vität regelmäßigen Evaluierungen zu unterziehen.

 17.3 Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass 
neben einer Formulierung der Zielsetzung des abgestuften Bevölke-
rungsschlüssels auch hinterfragt werden sollte, inwieweit Mehrauf-
gaben größerer Gemeinden durch wirtschaftliche Vorteile aufgrund 
höherer Bevölkerungsdichte und aufgrund des Standortes von zentra-
len Einrichtungen ausgeglichen würden.

 17.4 Der RH verwies auf TZ 21, wo er die Schwächen des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels als Ersatz für die Abgeltung zentralörtlicher Aufga-
ben anhand von konkreten Beispielen aufzeigte. Die Heranziehung der 
Einwohnerzahl als alleiniges Kriterium zur Mittelverteilung war aus 
Sicht des RH nicht für alle Gemeinden zweckmäßig, weil dieses Kri-
terium nicht in jedem Fall mit einer Erfüllung zentralörtlicher Aufga-
ben korrelierte.

 18 Das BMF beauftragte im Jahr 2010 mehrere wissenschaftliche Einrich-
tungen mit der Erstellung folgender Studien zur Reform des Finanz-
ausgleichs:

—  „Grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Reformoptionen und 
Reformstrategien“ (erstellt von TU Wien, WIFO, KDZ und IHS)27;

—  „Zur Stärkung der Abgabenautonomie subnationaler Gebietskör-
perschaften“ (erstellt von der Johannes Kepler Universität Linz)28;

26 VfGH A7/80 (VfSlg. 9280/1981), S. 14
27 Bröthaler et al., Grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Reformoptionen und 

Reformstrategien (2011) (Studie im Auftrag des BMF)
28 Achatz, Zur Stärkung der Abgabenautonomie subnationaler Gebietskörperschaften 

(2012) (Studie im Auftrag des BMF)

Bestehende Über-
legungen zur Reform 
des Finanzausgleichs
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—  „Grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Projekt Transfers und 
Kostentragung (erstellt von KDZ, TU Wien und WIFO)29;

—  „Gemeindestruktur und Gemeindekooperation“ (erstellt von WIFO 
und KDZ)30;

—  „Grundsätzliche Reform des Finanzausgleichs: Verstärkte Aufga-
benorientierung“ (erstellt von IHS, KDZ und TU Wien)31.

Die Ergebnisse der Studien veröffentlichte das BMF auf seiner Web-
site. Die Studie „Grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Reform-
optionen und Reformstrategien“ schlug u.a. folgende Zielsetzungen für 
Finanzausgleichssysteme vor:

— Finanzkraftausgleich,
— regionaler Ausgleich,
— ausreichende Mittelausstattung — Aufgabenorientierung.

Der RH stellt im Folgenden die von ihm erhobenen Verteilungswir-
kungen der Ertragsanteile der Gemeinden diesen vom BMF als Ansatz-
punkte für eine Reform des Finanzausgleichs veröffentlichten Zielset-
zungen gegenüber.

 19.1 (1) Damit in allen Gemeinden ein ähnlicher Umfang an öffentlichen 
Leistungen in vergleichbarer Qualität und bei vergleichbarer steuer-
licher Belastung erbracht werden kann, sollte ein Ausgleich der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit erfolgen32.

Die Berechnung der Ertragsanteile nach dem FAG 2008 sah nach § 11 
Abs. 2 Z 1 leg. cit. vor, Unterschiede bei den Steuereinnahmen der 
Gemeinden innerhalb der Länder durch den 30 %igen Unterschiedsbe-
trag zu reduzieren. Eine Gleichstellung der Finanzkraft der Gemeinden 
insgesamt war dabei nicht vorgesehen. Die Einnahmen im Rahmen des 
30 %igen Unterschiedsbetrags spielten jedoch nur eine untergeordnete 
Rolle und betrugen höchstens 5,7 % der Einnahmen33 einer Gemeinde.

29 Biwald et al., Grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Projekt „Transfers und 
Kostentragung“ (2010) (Studie im Auftrag des BMF)

30 Pitlik et al., Gemeindestruktur und Gemeindekooperation (2010) (Studie im Auftrag des BMF)
31 Schuh et al., Grundsätzliche Reform des Finanzausgleichs: Verstärkte Aufgabenorien-

tierung (2010) (Studie im Auftrag des BMF)
32 siehe Schuh et al., Grundsätzliche Reform des Finanzausgleichs: Verstärkte Aufgaben-

orientierung (2010) (Studie im Auftrag des BMF) S. 6
33 Einnahmen aus laufender und Vermögensgebarung (Kennziffer E80) im Rechnungs-

querschnitt, d.h. ohne Abwicklung von Vorjahren

Ziel 1:  
Finanzkraftausgleich
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(2) Eine wesentlich stärkere Wirkung hinsichtlich eines finanziellen 
Ausgleichs übten andere Zahlungsströme aus (z.B. Bedarfszuweisungen 
und laufende Transfers), wie die folgende Tabelle zeigt:

Die finanzschwächsten Gemeinden (Steuereinnahmen von weniger 
als 100 EUR je Einwohner) erhielten im Jahr 2013 im Rahmen der 
Ertragsanteile durch den 30 %igen Unterschiedsbetrag im Durchschnitt 
55,21 EUR (+ 65,6 %) zusätzliche Einnahmen. Wesentlich deutlichere 
Zuwächse erhielten diese Gemeinden durch die Bedarfszuweisungen 
(227,78 EUR bzw. + 270,6 %) und durch laufende Transfers der öffent-
lichen Hand (252,02 EUR bzw. + 299,4 %). Die Summe von Steuer-
einnahmen, 30 %igem Unterschiedsbetrag, Bedarfszuweisungen und 
laufenden Transfers lag bei den finanzschwächsten Gemeinden nach 
den Umverteilungsmaßnahmen im Durchschnitt über dem Mittelwert 
der nächst höheren Steuereinnahmenklasse (101 bis 250 EUR je Ein-
wohner).

(3) § 11 Abs. 3 FAG 2008 legte fest, dass ein Finanzausgleich nur inner-
halb eines Landes anzustreben war. Dadurch ergaben sich deutliche 
Unterschiede zwischen den Ländern, wie folgende Tabelle 11 zeigt:

Tabelle 10: Durchschnittliche Einnahmen je Einwohner nach eigenen Steuern, 30 %igem 
Unterschiedsbetrag, Bedarfszuweisungen und laufenden Transfers, nach  
Steuereinnahmenklassen1, 2013

Steuereinnahmenklassen

< 100 101–250 251–500 501–1.000 > 1.000 alle

in EUR je Einwohner österreichweit

eigene Steuern 84,18 186,18 365,00 682,95 1.424,83 467,74

30 %iger Unterschieds betrag 55,21 54,90 43,55 32,01 1,55 40,82

in % der eigenen Steuern 65,6 % 29,5 % 11,9 % 4,7 % 0,1 % 8,7 %

Bedarfszuweisungen 227,78 175,09 107,66 75,21 78,30 111,36

in % der eigenen Steuern 270,6 % 94,0 % 29,5 % 11,0 % 5,5 % 23,8 %

laufende Transfers 252,02 194,18 131,21 139,74 119,28 149,42

in % der eigenen Steuern 299,4 % 104,3 % 35,9 % 20,5 % 8,4 % 31,9 %

Summe 619,19 610,35 647,41 929,91 1.623,96 769,33

in % der eigenen Steuern 635,6 % 227,8 % 77,4 % 36,2 % 14,0 % 64,5 %
1  Steuereinnahmenklassen: weniger als 100 EUR Steuereinnahmen je Einwohner, zwischen 100 und 250 EUR Steuereinnahmen 

je Einwohner usw.

Quellen: Statistik Austria; Ämter der Landesregierungen
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Die durchschnittlichen Steuereinnahmen pro Einwohner einer 
Gemeinde waren — bei Berücksichtigung aller Gemeinden — in den 
Ländern Salzburg (577,10 EUR), Vorarlberg (539,56 EUR), Oberöster-
reich (503,99 EUR) und Tirol (497,09 EUR) am höchsten. In Salzburg 
und Vorarlberg erzielten nur 21,0 % bzw. 26,0 % der Gemeinden im 
Jahr 2013 Steuereinnahmen unter 250 EUR je Einwohner.

Allerdings erhielten die Gemeinden mit niedrigen Steuereinnahmen in 
diesen vier Ländern die höchsten durchschnittlichen Pro–Kopf–Beträge 
im Rahmen des 30 %igen Unterschiedsbetrags (Salzburg 71,47 EUR je 
Einwohner, Oberösterreich 64,06 EUR, Tirol 63,71 EUR und Vorarl-
berg 61,95 EUR).

Im Gegensatz dazu wies das Burgenland den höchsten Anteil an Gemein-
den mit niedrigen Steuereinnahmen (67,8 %) auf. Diese Gemeinden 
erhielten den geringsten Pro–Kopf–Betrag im Rahmen des 30 %igen 
Unterschiedsbetrags (37,56 EUR je Einwohner).

Gemeinden mit niedrigen Steuereinnahmen erhielten in Ländern mit 
durchschnittlich hohen Steuereinnahmen höhere Beträge über den 
30 %igen Unterschiedsbetrag. Dadurch vergrößerte sich nach Berück-
sichtigung des 30 %igen Unterschiedsbetrags der durchschnittliche 
Abstand z.B. zwischen den burgenländischen und den Salzburger 
Gemeinden mit geringer Finanzkraft von 49,78 EUR je Einwohner 

Tabelle 11:  Durchschnittliche Einnahmen je Einwohner aus eigenen Steuern und 
30 %igem Unterschiedsbetrag bei Gemeinden mit Steuereinnahmen  
unter 250 EUR je Einwohner, 2013

B K NÖ OÖ S St T V

in EUR je Einwohner in allen Gemeinden

durchschnittliche 
Steuereinnahmen 320,73 434,07  425,45  503,99  577,10  444,97  497,09  539,56

in EUR je Einwohner in Gemeinden mit Steuereinnahmen unter 250 EUR je Einwohner

eigene Steuern 159,41 167,87 190,19 194,17 209,19 166,85 182,84 187,53

30 %iger 
Unterschiedsbetrag 37,56 52,79 50,17 64,06 71,47 54,04 63,71 61,95

in % der eigenen Steuern 23,6 31,4 26,4 33,0 34,2 32,4 34,8 33,0

Summe 196,97 220,66 240,35 258,24 280,66 220,89 246,55 249,48

in %

Anteil der Gemeinden mit 
Steuereinnahmen unter 
250 EUR je Einwohner an 
allen Gemeinden

67,8 42,4 44,9 41,7 21,0 58,3 42,7 26,0

Quellen: Statistik Austria; Ämter der Landesregierungen
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(siehe Tabelle 11: 209,19 EUR bis 159,41 EUR) auf 83,69 EUR je Ein-
wohner (280,66 EUR bis 196,97 EUR).

 19.2  (1) Der RH wies darauf hin, dass im Rahmen des Finanzausgleichs auf 
mehreren Ebenen und durch mehrere vereinzelte Zahlungsströme ein 
Ausgleich der Finanzkraft verfolgt wurde und dass der 30 %ige Unter-
schiedsbetrag dabei im Vergleich zu Bedarfszuweisungen und lau-
fenden Transfers eine untergeordnete Rolle einnahm.

Der RH empfahl dem BMF und den Ländern, die Transparenz und Pla-
nungssicherheit der Gemeinden durch eine Reduktion multipler Zah-
lungsflüsse zu verbessern.

(2) Der RH kritisierte zudem, dass sich der 30 %ige Unterschiedsbetrag 
aus einem fiktiven Finanzbedarf errechnete, der lediglich die Finanz-
kraftunterschiede innerhalb eines Landes berücksichtigte. Dadurch 
wirkte der 30 %ige Unterschiedsbetrag nicht finanzkraftausgleichend, 
sondern erhöhte aus gesamtstaatlicher Sicht sogar Finanzkraftunter-
schiede. Die Regelung des FAG 2008 verhinderte eine bundesweit effek-
tive Allokation der dafür vorgesehenen Ertragsanteilsmittel, indem 
die Mittel in „Länder–Töpfen“ gebunden waren (Besitzstandswahrung/
Bestandsschutz).

Der RH empfahl dem BMF und den Ländern, bundeslandbezogene Ein-
schränkungen im Rahmen eines Finanzkraftausgleichs aufzuheben, 
weil diese die effektive Verteilung und einen tatsächlichen Ausgleich 
der Finanzkraft verhinderten.

 20.1 Ein weiteres Ziel von Finanzausgleichssystemen kann laut der vom 
BMF beauftragten Studie die Verringerung regionaler Unterschiede 
sein.34 Finanzausgleichssysteme haben die Möglichkeit, regionalpoli-
tische und raumplanerische Strategien einfließen zu lassen.

Die derzeitige Berechnung der Ertragsanteile sah keine direkte Berück-
sichtigung des Umstandes vor, wo die Gemeinde gelegen war (Stadt– 
oder ländliche Region). Regionale Verteilungsunterschiede der Ertrags-
anteile erfolgten nur indirekt über den Einfluss der Bevölkerungszahl 
und der Finanzkraft.

Die folgende Tabelle 12 stellt die regionalen Effekte des Finanzaus-
gleichs anhand der Ertragsanteile, der Bedarfszuweisungen und der 
laufenden Transfers dar, basierend auf dem Konzept der Stadtregi-
34 siehe Bröthaler et al., Grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Reformoptionen 

und Reformstrategien (2011), S. 14

Ziel 2:  
Regionaler Ausgleich
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onen. Dieses Konzept beruht auf einer Kategorisierung der Statistik 
Austria, die räumlich zusammengeschlossene oder einzelne Gemeinden 
mit einer hohen Dichte an Einwohnern und Beschäftigten als Stadt-
regionen einstuft35:

Gemeinden in Stadtregionen verfügten im Durchschnitt über eine deut-
lich höhere finanzielle Ausstattung (Einnahmen aus eigenen Steuern). 
Auf einen Einwohner in einer Stadtregion entfielen 630,18 EUR an 
Steuereinnahmen, außerhalb der Stadtregion hingegen 370,03 EUR. 
Die Einbeziehung der Ertragsanteile von 1.005,16 EUR je Einwohner 
in Stadtregionen bzw. 769,88 EUR je Einwohner außerhalb der Stadt-
regionen glich diesen Unterschied teilweise aus. Die Ertragsanteile ver-
besserten die finanzielle Ausstattung in Stadtregionen um 159,5 %, 
außerhalb der Stadtregionen um 208,1 %. Andere Einnahmequellen 
— wie Bedarfszuweisungen und laufende Transfers — verstärkten die-
sen Ausgleich noch weiter.

Die ausgleichende Wirkung der Ertragsanteile beruhte aber ausschließ-
lich auf Unterschieden hinsichtlich Bevölkerungszahl und Finanzkraft 
zwischen Stadtregionsgemeinden und Gemeinden in der ländlichen 
Region. Gemeinden mit ähnlicher Finanzkraft (Steuereinnahmen) und 
ähnlicher Bevölkerungszahl aus dem selben Land erhielten einen ähn-

35 Die von der Statistik Austria als Satellitenstädte bezeichneten Gemeinden im Umland 
Wiens (z.B. Korneuburg) werden der Stadtregion zugeordnet, sonstige als Außenzone 
eingestufte Gemeinden der Kategorie Umland und ländliche Region.

Tabelle 12: Durchschnittliche Einnahmen je Einwohner aus eigenen Steuern,  
Ertragsanteilen, Bedarfszuweisungen und laufenden Transfers, nach  
regionaler Einteilung, 2013

Stadtregion (Kernzone) Umland und ländliche Region

in EUR je Einwohner österreichweit

eigene Steuern 630,18 370,03

Ertragsanteile 1.005,16 769,88

in % der eigenen Steuern 159,5 % 208,1 %

Bedarfszuweisungen 60,94 141,69

in % der eigenen Steuern 9,7 % 38,3 %

laufende Transfers 132,12 159,83

in % der eigenen Steuern 21,0 % 43,2 %

Summe 1.828,39 1.441,42

in % der eigenen Steuern 190,1 % 289,5 %

Quellen: Statistik Austria; Ämter der Landesregierungen
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lichen Betrag an Ertragsanteilen, unabhängig davon, ob die Gemeinde 
in einer Stadtregion lag, wie folgendes Beispiel zeigt:

Die Gemeinde Baumkirchen — räumlich eingegliedert in der Stadtre-
gion zwischen Innsbruck und Wattens — erzielt mit 806,11 EUR je Ein-
wohner in etwa denselben Betrag an Ertragsanteilen wie die Gemeinde 
Strengen im Bezirk Landeck (819,01 EUR je Einwohner).

 20.2 Der RH hielt fest, dass die Steuerung der regionalen Verteilungswir-
kung von Ertragsanteilen im derzeitigen Finanzausgleich nicht vor-
gesehen war, weil eine regional unterschiedliche Verteilungswirkung 
ausschließlich auf Unterschiede in der Bevölkerungszahl und in der 
Finanzkraft zurückzuführen war.

Der RH empfahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfälligen 
Reform des Finanzausgleichs zu prüfen, ob eine bundesweite regio-
nalpolitische Strategie, die regionale Verteilungsziele klar und eindeu-
tig festlegt, verfolgt werden soll.

Tabelle 13: Beispielgemeinden nach regionaler Einteilung, 2013

Baumkirchen Strengen

Stadtregion ländliche Region

Wattens/Innsbruck Bezirk Landeck

Anzahl

Einwohner 1.149 1.214

in EUR je Einwohner

Steuereinnahmen 132,62 132,49

Ertragsanteile 806,11 819,01

davon:

– 30 %iger Unterschiedsbetrag 68,45 71,82

–  Vorausanteile gem. § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008 3,86 3,86

– Getränkesteuerausgleich 13,18 21,47

–  Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich 4,56 4,59

–  aBS–Ertragsanteile (abgestufter Bevölkerungs-
schlüssel) 728,82 728,82

–  Abzug zur Finanzierung des ehem. Landespflege-
geldes – 12,75 – 11,55

Quellen: Statistik Austria; Amt der Tiroler Landesregierung
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 21.1 In der Literatur und in einigen europäischen Ländern (bspw. Dänemark, 
Schweden, Norwegen, Schweiz) gewann das Prinzip der Aufgabenori-
entierung als zentrales Element einer Finanzausgleichsreform36 in den 
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung37. Im Gegensatz zum input-
orientierten Ansatz steht bei der Aufgabenorientierung grundsätzlich 
der Output — also die Summe der Leistungen der Gebietskörperschaft — 
im Zentrum. Mischfinanzierungen und Transferverflechtungen sollten 
durch klare Zuordnungen zu Aufgaben zurückgedrängt werden. Kern-
gedanke einer aufgabenorientierten Reform ist, dass öffentliche Mit-
tel dorthin fließen sollen, wo öffentliche Leistungen erstellt werden.

Voraussetzung für eine ausreichende Bereitstellung von Mitteln zur 
Aufgabenerfüllung ist die Festlegung jener öffentlichen Güter und 
Dienstleistungen (Aufgaben), die eine Gemeinde zu erbringen hat. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass einigen Gemeinden zusätzliche 
Aufgaben zugeordnet werden sollten, die über die Gemeindegrenzen 
hinausgehen (z.B. Bezirkshauptstädte).

Im FAG 2008 waren vereinzelt (z.B. Finanzzuweisungen im Rahmen 
des Personennahverkehrs) aufgabenbezogene Geldflüsse geregelt. 
Ein umfassender „Aufgabenkatalog“ mit entsprechender Ausgaben-
dotierung war jedoch nicht enthalten. Insbesondere bei der Vertei-
lung der Ertragsanteile fanden aufgabenbezogene Verteilungskriterien 
keine Berücksichtigung. Mit der Anwendung des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels ging das FAG 2008 davon aus, dass einwohnerstär-
kere Gemeinden mehr Mittel für ihre Aufgabenerfüllung benötigten.

Die fehlende Berücksichtigung von über die Gemeindegrenzen hinaus-
gehenden Aufgaben zeigte sich an jenen Gemeinden innerhalb eines 
Landes, die einen ähnlichen Betrag an Ertragsanteilen erhielten, 
unabhängig davon, ob der Gemeinde bspw. als Bezirkshauptstadt 
und lokales Zentrum eine zentralörtliche Funktion zukam oder ob 
sie an eine benachbarte Großgemeinde angrenzte (das erste Beispiel 
betrifft Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern, das zweite 
eine Gemeinde mit über 10.000 Einwohnern):

36 vgl. u.a. Lehner, Aufgabenorientierter Finanzausgleich, in Rossmann (Hrsg.), Finanz-
ausgleich wie geht es weiter? Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft (2005) S. 57 f.

37 siehe bspw. Schuh et al., Grundsätzliche Reform des Finanzausgleichs: Verstärkte Auf-
gabenorientierung (2010) (Studie im Auftrag des BMF), S. 10 f. oder auch Mitterer, Der 
aufgabenorientierte Gemeindefinanzausgleich. Diskussionspapier zum Österreichischen 
Städtetag 2011, Arbeitskreis Aufgabenorientierung im Finanzausgleich (2011) S. 12 f.

Ziel 3: 
Ausreichende Mittel-
ausstattung – Auf-
gabenorientierung
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Die Gemeinde Melk als Bezirkshauptstadt im westlichen Niederöster-
reich und als lokales Zentrum mit kleineren umliegenden Gemeinden 
erzielte mit 751,78 EUR je Einwohner in etwa gleich viel Ertragsan-
teile wie die Gemeinde Katzelsdorf, die als deutlich kleinere Gemeinde 
an die Stadt Wiener Neustadt angrenzte (754,62 EUR je Einwohner).

Tabelle 14: Beispielgemeinden I nach zentralörtlichem Potenzial, 2013

Melk Katzelsdorf

Peripherie Stadtregion

Bezirkshauptstadt Nachbargemeinde 
Wiener Neustadt

Anzahl

Einwohner 5.254 3.175

in EUR je Einwohner

Steuereinnahmen 606,20 208,97

Ertragsanteile 751,78 754,62

davon:

– 30 %iger Unterschiedsbetrag 22,70 45,62

–  Vorausanteile gem. § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008 11,13 9,23

– Getränkesteuerausgleich 67,48 52,35

–  Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich 13,19 4,59

–  aBS–Ertragsanteile (abgestufter Bevölkerungs-
schlüssel) 660,50 660,50

–  Abzug zur Finanzierung des ehem. Landespflege-
geldes – 23,23 – 17,68

Quellen: Statistik Austria; Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
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Die Gemeinde Horn als Bezirkshauptstadt im nördlichen Niederöster-
reich und als lokales Zentrum mit kleineren umliegenden Gemeinden 
erzielte mit 717,32 EUR je Einwohner geringere Ertragsanteile als die 
an Wien angrenzende Gemeinde Gerasdorf (767,49 EUR je Einwohner).

 21.2 Der RH hielt fest, dass eine Aufgabenorientierung bei der Berechnung 
der Ertragsanteile im FAG 2008 nicht vorgesehen war. Die Verwen-
dung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels als Ersatz zur Abgel-
tung zentralörtlicher Aufgaben wies insbesondere bei einwohnerstarken 
Gemeinden an der Grenze zu größeren Städten sowie bei einwohner-
schwachen regionalen Zentren mit zentralörtlichem Potenzial Schwä-
chen auf.

Der RH empfahl dem BMF und den Ländern, eine vorausgehende Auf-
gabenkritik und sachgerechte Aufgabenverteilung als Voraussetzung 
für einen aufgabenorientierten Finanzausgleich vorzunehmen.

Tabelle 15: Beispielgemeinden II nach zentralörtlichem Potenzial, 2013

Horn Gerasdorf

Peripherie Stadtregion

Bezirkshauptstadt Nachbargemeinde Wien

Anzahl

Einwohner 6.548 10.278

in EUR je Einwohner

Steuereinnahmen 605,06 677,04

Ertragsanteile 717,32 767,49

davon:

– 30 %iger Unterschiedsbetrag 5,17 28,10

–  Vorausanteile gem. § 11 Abs. 5, 6 und 8 FAG 2008 11,05 31,99

– Getränkesteuerausgleich 57,74 41,98

–  Werbeabgabe/Werbesteuernausgleich 7,53 4,56

–  aBS–Ertragsanteile (abgestufter Bevölkerungs-
schlüssel) 660,50 682,92

–  Abzug zur Finanzierung des ehem. Landespflege-
geldes – 24,66 – 22,07

Quellen: Statistik Austria; Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
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 22.1 Mehrfach hatte der RH eine Zusammenführung der Aufgaben–, Aus-
gaben– und Finanzierungsverantwortung als Teil einer Reform des 
Finanzausgleichs gefordert.38 In der Sonderrolle der Städte mit eige-
nem Statut39 manifestierte sich ein Beispiel für das Auseinanderfallen 
von Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung: Städte 
mit eigenem Statut nahmen in der Bezirksverwaltung Aufgaben wahr, 
die ansonsten von der Länderverwaltung wahrzunehmen wären. Aus 
diesem Grund erhielten sie im Rahmen des FAG 2008 zusätzliche Mit-
tel aus den Ertragsanteilen. Allerdings nicht, wie es von der Aufga-
benzuordnung zu erwarten wäre, aus den Ertragsanteilen der Länder, 
sondern aus den Ertragsanteilen der Gemeinden. Zusätzliche Mittel für 
eine Statutarstadt gingen zu Lasten der übrigen Gemeinden im Land 
der Statutarstadt und nicht zu Lasten des Landes, für das die Statu-
tarstadt Aufgaben übernahm.

Für die Statutarstädte unter 50.000 Einwohner ergaben sich aufgrund 
ihrer Sonderrolle folgende Zusatzeinnahmen40:

38 siehe z.B. RH, „Verwaltungsreform 2011“, Reihe Positionen 2011/1, S. 141
39 siehe dazu Mühlberger/Ott/Pilz/Sturmlechner, Das Abgabenrecht der Städte und 

Ge meinden (2014), S. 362 ff.
40 Für Statutarstädte galten folgende Sonderregelungen im FAG 2008: 1) Statutarstädte bis 

20.000 Einwohner wurden beim abgestuften Bevölkerungsschlüssel und den Vorausan-
teilen gemäß § 11 Abs. 5 und 6 leg. cit. den Gemeinden von 20.001 bis 40.000 Einwoh-
nern gleichgestellt. 2) Statutarstädte mit 20.001 bis 50.000 Einwohner erhielten einen 
zusätzlichen Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 5 und 6 leg. cit. 3) Für Statutarstädte mit 
mehr als 50.000 Einwohnern gab es keine zusätzlichen Regelungen, weil alle Städte 
mit über 50.000 Einwohnern Statutarstädte waren. Zu welchem Anteil diese Städte 
ihre Ertragsanteile aufgrund ihrer Zentralörtlichkeit oder aufgrund ihrer Aufgaben-
wahrnehmung als Statutarstadt erhielten, konnte aus dem FAG 2008 nicht eindeutig 
entnommen werden.

Aufgaben–,  
Aus gaben– und 
Finanzierungs-
verantwortung 

Tabelle 16: Zusätzliche Ertragsanteile von Statutarstädten mit weniger als  
50.000 Einwohnern, 2013

Einwohner
zusätzliche Ertrags-

anteile nach aBS  
je Einwohner

zusätzliche Voraus-
anteile gem. § 11 
Abs. 5 und 6 FAG  

je Einwohner

zusätzliche Ertrags-
anteile insgesamt 

je Einwohner

zusätzliche 
Ertragsan-

teile insge-
samt absolut

Anzahl in EUR

Rust 1.896 150,52 89,37 239,89 454.833,62

Waidhofen a. d. Ybbs 11.455 136,58 7,39 143,97 1.649.224,87

Eisenstadt 13.101 129,29 12,09 141,38 1.852.219,38

Krems a. d. Donau 24.032 – 45,99 45,99 1.105.231,68

Steyr 38.205 – 45,99 45,99 1.757.047,95

Wiener Neustadt 41.305 – 45,99 45,99 1.899.616,95

aBS = abgestufter Bevölkerungsschlüssel

Quellen: BMF; FAG 2008
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Diese Zusatzeinnahmen verringerten die Gemeindeertragsan-
teile im Burgenland um rd. 2,31 Mio. EUR, in Niederösterreich um 
rd. 4,65 Mio. EUR und in Oberösterreich um rd. 1,76 Mio. EUR.

Für Städte über 50.000 Einwohner konnten die Zusatzeinnahmen nicht 
ausgewiesen werden, da alle Städte über ein Statut verfügten und das 
FAG 2008 die Sonderstellung aufgrund des Statuts nicht gesondert 
auswies.

 22.2 Der RH kritisierte, dass die Übernahme von Länderaufgaben im Rah-
men der Bezirksverwaltung durch die Städte mit eigenem Statut aus 
den Mitteln der Gemeindeertragsanteile abgegolten wurde und nicht 
der Aufgabenzugehörigkeit entsprechend durch Mittel aus den Lan-
desertragsanteilen.

Der RH empfahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfälligen 
Reform des Finanzausgleichs im Sinne der Zusammenführung von 
Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung die Über-
nahme von Länderaufgaben durch die Gemeinden aus Mitteln des 
Landes, nicht aus Gemeindemitteln zu finanzieren.

 22.3 Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass 
eine zukünftige Finanzierung der Aufgaben der Statutarstädte aus 
Ertragsanteilen der Länder durch eine Reduzierung der Ertragsanteile 
der Gemeinden kompensiert werde und daher lediglich einen zusätz-
lichen Verwaltungsaufwand verursache.

 22.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass die Regelung im 
FAG 2008 eine Abgeltung der von Statutarstädten im Rahmen der 
Bezirksverwaltung übernommenen Aufgaben aus Mitteln der Gemein-
deertragsanteile vorsah. Dies stellte ein Beispiel für das Auseinander-
fallen von Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung 
dar, weil die Statutarstädte dabei Länderaufgaben wahrnahmen. Er 
blieb daher bei seiner Empfehlung, Länderaufgaben aus Ländermitteln 
und nicht aus Gemeindemitteln zu finanzieren. Ein zusätzlicher Ver-
waltungsaufwand durch die Änderung der Finanzierung konnte vom 
RH hingegen nicht festgestellt werden.
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 23.1 Zusammenfassend hielt der RH fest, dass die vom BMF in Form einer 
Auftragsstudie veröffentlichten Verteilungsziele

— Finanzkraftausgleich,
— regionaler Ausgleich und
— ausreichende Mittelausstattung — Aufgabenorientierung

in der im Jahr 2013 angewendeten Verteilung der Ertragsanteile kaum 
Berücksichtigung fanden (siehe Abbildung 8): 

Der Ausgleich der Finanzkraft in Form des 30 %igen Unterschiedsbe-
trags wurde nur mit rd. 4,8 % der Ertragsanteile berücksichtigt. Der 
regionale Ausgleich und die Aufgabenorientierung nahmen keinen 
direkten Einfluss auf die Berechnung der Ertragsanteile. Der größte 
Einfluss auf die Höhe der Ertragsanteile (85,9 %) kam dem abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssel zu. Die Literatur unterstellte einen Zusam-
menhang zwischen dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel und der 

Zusammenfassende 
Darstellung von 
Verteilungszielen und 
Verteilungswirkungen 

Abbildung 8:  Berücksichtigung von Verteilungszielen bei der Berechnung der  
Ertragsanteile, 2013

aBS = abgestufter Bevölkerungsschlüssel

Quellen: FAG 2008; RH
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Aufgabenorientierung („Brecht‘sches Gesetz“41) insofern, als einwoh-
nerstarke Gemeinden eine zentralörtliche Funktion hätten; diese zen-
tralörtliche Funktion war allerdings nicht in jedem Fall gegeben, wie 
der RH in TZ 21 aufzeigte.

 23.2 Der RH hielt kritisch fest, dass im Zuge der Verteilung von Gemein-
deertragsanteilen im Ausmaß von rd. 7,714 Mrd. EUR (2013) thema-
tische Verteilungsziele weitgehend unberücksichtigt blieben und sich 
die Verteilung im Wesentlichen auf den abgestuften Bevölkerungs-
schlüssel als bedeutendstem Einflussfaktor für die Höhe der Ertrags-
anteile beschränkte.

Er empfahl dem BMF und den Ländern, im Sinne der Wirkungsorientie-
rung ein strategisches Konzept für die Verteilung der Gemeindeertrags-
anteile festzulegen, Verteilungsziele zu formulieren und die Kriterien 
für die Berechnung der Gemeindeertragsanteile danach auszurichten.

 24.1 (1) Tabelle 17 zeigt alle Änderungen des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels seit dem FAG 1948:

41 Die Fachliteratur — v.a. der 1930er Jahre — begründete die Angemessenheit des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels mit einer mit steigender Bevölkerungszahl progres-
siven Steigerung der Ausgaben bzw. mit höheren Kosten bei der Aufgabenerfüllung 
in den Städten gegenüber den weniger dicht besiedelten ländlichen Regionen (siehe 
bspw. Brecht, Internationaler Vergleich der öffentlichen Ausgaben (1932); Popitz, Der 
künftige Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden (1932)).

Langfristige 
Entwicklung des 
abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels
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Die FAG–Änderungen seit dem Jahr 1948, insbesondere die Abschaf-
fung der abgestuften Größenklassen unter 10.000 Einwohner im 
Jahr 1985 und die Annäherung der Größenklasse bis zu 10.000 Ein-
wohner an jene zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner, führten zu 
einer sukzessiven Abflachung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels.

(2) Die Veränderung des sogenannten „Spannungsverhältnisses“ (Ver-
hältnis vom kleinsten zum größten Vervielfacher) zeigt die sukzessive 
Abflachung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels noch deutlicher: 

Tabelle 17: Veränderung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels im Zeitablauf seit 1948

Größenklasse FAG 
1948

FAG 
Novelle 
1952

FAG 
1953

FAG 
Novelle 
1955

FAG 
1985

FAG 
1989 FAG 1993 FAG 

2005

FAG 2008, 
2008 bis 

2010

FAG 2008, 
2011 bis 

2016

Anzahl Einwohner Vervielfacher

1–1.000    1  1/6

1–2.500 3 1 1

1.001–10.000    1  1/3

2.501–10.000 4 1  1/3 1  1/3

1–10.000 1  1/3 1  1/3 1  1/3 1  1/2 1  1/2 1  41/67

10.001–20.000 5 1  2/3 1  2/3 1  2/3 1  2/3 1  2/3 1  2/3 1  2/3 1  2/3 1  2/3

20.001–50.0001 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ab 50.001 7 2  1/3 2  1/3 2  1/3 2  1/3 2  1/3 2  1/3 2  1/3 2  1/3 2  1/3

Sockelbetrag je 
Einwohner

1993: 
7,43 EUR;

2004: 
72,66 EUR

Einschleifregelung: 
Bereichsgrenzen

9.000–10.0002 3  1/3 1  2/3 1  2/3 110/201

18.000–20.0002 3  1/3 3  1/3 3  1/3 3  1/3

45.000–50.000 3  1/3 3  1/3 3  1/3 3  1/3
1 inkl. Städte mit eigenem Statut mit höchstens 20.000 Einwohnern
2 nicht bei Städten mit eigenem Statut

Quellen: FAG 1948 bis 2008
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Das Spannungsverhältnis verringerte sich von 1 : 2,33 im Jahr 1948 
auf 1 : 1,45 im Jahr 2011. Dies lag daran, dass der Vervielfacher für die 
Einwohner–Größenklassen 10.000 bis 20.000, 20.000 bis 50.000 und 
über 50.000 seit den 1950er Jahren unverändert blieb, während der 
Vervielfacher für die Einwohner–Größenklasse bis 10.000 von 1 1/3 im 
Jahr 1985 auf 1 1/2 im Jahr 2005 und weiter auf 1 41/67 (= rd. 1 2/3) 
im Jahr 2011 anstieg.

(3) Aus Sicht des Wirtschaftsforschungsinstituts ECO Austria42 führte 
die Abflachung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels zu einer Ver-
ringerung des Anreizes kleinerer Gemeinden, die Effizienz ihrer Leis-
tungserbringung durch Kooperation bzw. Fusion zu erhöhen.

 24.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die seit dem Jahr 1985 in Anwen-
dung befindliche Ausgestaltung des abgestuften Bevölkerungsschlüs-
sels mit einem undifferenzierten Vervielfacher für alle Gemeinden bis 
10.000 Einwohner keine ausreichenden Anreize zum Zusammenschluss 
von Klein– und Kleinstgemeinden bot.

 24.3 Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass es 
Ziel des Finanzausgleichs sei, die jeweilige Gebietskörperschaft mit den 
Mitteln auszustatten, die sie zur Bewältigung ihrer Aufgaben benötige. 
Er diene nicht dazu, einen finanziellen Druck auf kleinere Gemein-
den in Richtung Gemeindezusammenlegung auszuüben, zumal es keine 
Belege dafür gebe, dass größere Gemeinden effizienter und kostengüns-
tiger arbeiten würden.

42 Berger/Graf/Schuh/Strohner, Förderung strukturschwacher Gemeinden im Rahmen des 
Finanzausgleichs. Endbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen (Dezem-
ber 2014), S. 60 f.

Tabelle 18:  Abflachung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels 
seit 1948

Jahr Spannungsverhältnis
1948 1 : 2,33
1955 1 : 2,0
1985 1 : 1,75
2005 1 : 1,56
2011 1 : 1,45

Quellen:  FAG 1948 (BGBl. Nr. 46/1948); FAG–Novelle 1952 (BGBl. Nr. 18/1952); FAG–Novelle 1955 
(BGBl. Nr. 9/1955); FAG 1985 (BGBl. Nr. 544/1984); FAG 2005 (BGBl. I Nr. 156/2004); 
248. Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Prozentsätze für die 
Verteilung der Ertragsanteile in den Jahren 2011 bis 2014 (BGBl. II Nr. 248/2011)
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Langfristige Entwicklung des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels

 24.4 Zum Argument des Landes Niederösterreich, es gebe keine Belege 
für Effizienz– bzw. Kostenvorteile größerer Gemeinden, verwies der 
RH auf statistische Auswertungen der Rechnungsabschlüsse des Jah-
res 2013, in welchen der RH Kostennachteile — insbesondere in den 
Haushaltsgruppen „Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung“ und 
„Öffentliche Ordnung und Sicherheit“ sowie bei Personalausgaben — 
von Gemeinden unter 1.000 Einwohnern feststellte.

Die Kritik des RH richtete sich aber in diesem Fall insbesondere 
gegen einen undifferenzierten Vervielfacher für alle Gemeinden bis 
10.000 Einwohner, da ein solcher keine ausreichenden Anreize zum 
Zusammenschluss von Klein– und Kleinstgemeinden bot.

 25.1 Die folgende Tabelle 19 zeigt — für die zur Zeit der Gebarungsüberprü-
fung geltenden Größenklassen — die Saldi aus Gewinn und Verlust der 
Gemeinden aus Anlass der Reformen des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels seit 1948. Die Berechnung beruht auf den Werten des Bun-
desvoranschlags 2011, d.h. der RH simulierte die historischen Ände-
rungen auf Basis der veranschlagten Ertragsanteile des Jahres 2011. In 
roter Schrift sind für jeden Reformschritt jene Größenklassen markiert, 
in welchen es gleichzeitig Gewinner und Verlierer gab. Dies war ins-
besondere bei den ersten drei Reformen (1955, 1985 und 1989), aber 
auch 2005 und 2011 der Fall:
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Durch die letzte Änderung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels im 
Jahr 2011 ergaben sich bspw. für Gemeinden unter 9.000 Einwohner 
Gewinne von insgesamt 100,34 Mio. EUR. Verluste in allen anderen 
Größenklassen kompensierten diese Gewinne. In der Größenklasse von 
9.001 bis 10.000 Einwohner gab es aufgrund der Änderung der Ein-
schleifregelung Gewinner– und Verlierergemeinden, insgesamt jedoch 
Verluste.

Die letzte Spalte in Tabelle 19 zeigt das Bruttovolumen der Umschich-
tungen des jeweiligen Reformjahres. Das Reformvolumen im Jahr 2011 
war mit 100,72 Mio. EUR höher als die Gewinne in der untersten Grö-
ßenklasse, weil es auch in der Größenklasse von 9.001 bis 10.000 Ein-

Tabelle 19: Gewinn–Verlust–Saldi durch Reformen des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels nach Größenklassen

Jahr
Reforminhalt in 
Schlagworten

Einwohner–Größenklassen

bis 
9.000

9.001 bis 
10.000

10.001 bis 
18.000

18.001 bis 
20.000

20.001 bis 
45.000

45.001 bis 
50.000

über 
50.001

Reform-
volumen

in Mio. EUR1

1955 
Vervielfacher bis 
1.000 EW: 1/16, bis 
10.000 EW: 1 1/3

154,96 – 5,15 – 23,03 – 0,68 – 21,23 – 1,90 – 102,97 237,46

1985 
Entfall der untersten 
Stufe 1.000 EW

14,63 – 0,48 – 2,15 – 0,07 – 1,92 – 0,22 – 9,79 28,09

1989 
Entfall des Rand-
gemeinde schlüssels

– 12,38 – 7,01 – 4,50 0,13 0,80 0,31 22,66 75,16

1993 Einschleifregelung – 6,31 12,66 – 1,00 – 0,07 – 0,90 – 0,08 – 4,30 12,66

1993 Sockelbetrag 11,99 0,19 0,20 – 0,03 – 0,83 – 0,09 – 11,42 12,37

2001 
Erhöhung des 
Sockelbetrags

40,96 0,65 0,67 – 0,10 – 2,84 – 0,32 – 39,01 42,27

2002 
schrittweise Erhöhung 
des Sockelbetrags

10,52 0,17 0,17 – 0,02 – 0,73 – 0,08 – 10,02 10,86

2003 
schrittweise Erhöhung 
des Sockelbetrags

10,42 0,17 0,17 – 0,02 – 0,72 – 0,08 – 9,92 10,75

2004 
schrittweise Erhöhung 
des Sockelbetrags

9,57 0,15 0,16 – 0,02 – 0,66 – 0,07 – 9,12 9,88

2005 
Vervielfacher bis 
10.000 EW: 1 1/2

80,34 – 2,70 – 26,64 – 0,80 – 16,81 – 1,60 – 31,80 80,53

2011
Vervielfacher bis 
10.000 EW: 1 41/67

100,34 – 0,83 – 15,42 – 0,61 – 13,77 – 1,40 – 68,30 100,72

alle Änderungen summiert 415,03 – 2,19 – 71,38 – 2,29 – 59,62 – 5,55 – 273,99 620,75

EW = Einwohner
1 inkl. Wien, ohne Bedarfszuweisungen

Quellen:  BMF (vgl. dazu auch Sturmlechner, Die Entwicklung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels und des einheitlichen Ver teilungsschlüssels 

im Finanzausgleich, RFG 2011–2a, S. 123); Basis BVA 2011
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wohner Gewinner gab43. Mit 237,46 Mio. EUR brachte die FAG–Reform 
des Jahres 1955 die deutlichste Umschichtung von Ertragsanteilen. 
Die jüngsten FAG–Reformen aus den Jahren 2005 und 2011 brachten 
mit 80,53 Mio. EUR bzw. 100,72 Mio. EUR ebenfalls erhebliche Ver-
änderungen.

 25.2 Der RH wies darauf hin, dass vor allem die unterste Größenklasse (bis 
9.000 Einwohner) aus den FAG–Reformen Nutzen ziehen konnte. Die 
Reformen seit 1948 führten zu einem Nettogewinn von 415,03 Mio. EUR 
für Gemeinden in der Größenklasse bis 9.000 Einwohner. Alle anderen 
Größenklassen hatten in Summe einen negativen Saldo aufzuweisen. 
Insbesondere die Gemeinden über 50.000 Einwohner verloren seit 1948  
273,99 Mio. EUR an Ertragsanteilen.

 26.1 (1) In Österreich gab es laut Volkszählung im Jahr 1951  4.039 Gemein-
den (siehe Tabelle 20). Durch Gemeindezusammenlegungen reduzierte 
sich diese Anzahl beträchtlich auf 2.301 Gemeinden im Jahr 1981. 
Die aktuellste Erhebung vom 1. Jänner 2015 wies den Tiefststand von 
2.102 Gemeinden aus. Diese Erhebung berücksichtigte bereits die mit 
1. Jänner 2015 in Kraft getretene Gemeindestrukturreform in der Stei-
ermark. Insgesamt reduzierte sich in der Steiermark die Anzahl der 
Gemeinden von 542 im Jahr 2011 auf 287 im Jahr 2015.

43 Mathematisch bedeutet dies, dass in den Reformjahren, in denen es keine gleichzei-
tigen Gewinner und Verlierer in einer Gemeindegrößenklasse gab, jeweils die Summe 
der Verluste der Verlierergemeinden und die Summe der Gewinne der Gewinnerge-
meinden gleich dem Reformvolumen war. In den Jahren, in denen es saldierte Effekte 
gab, war dies nicht der Fall — wie z.B. im Jahr 1955: 154,96 Mio. EUR Nettogewinne 
sind kleiner als das gesamte Transfervolumen von 237,46 Mio. EUR.

Historische  
Gebietsstände

Langfristige demografische Entwicklung – Veränderung der Gemeindestruktur 
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Während die Anzahl der Gemeinden in den Ländern Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg seit den 1950er Jahren konstant war, 
reduzierten die Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und Stei-
ermark insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren die Anzahl ihrer 
Gemeinden durch Gemeindezusammenlegungen erheblich.

(2) Die Verteilung der Gemeinden nach Größenklassen veränderte sich 
langfristig stark (siehe Tabelle 21; die 2015 in Kraft getretene Gemein-
destrukturreform in der Steiermark ist darin noch nicht berücksich-
tigt): Kleinstgemeinden bis 500 Einwohner reduzierten sich massiv 
(– 88,8 %), ebenso Gemeinden in der nächsthöheren Größenklasse 
von 501 bis 1.000 Einwohner (– 59,7 %). Die Anzahl der Gemeinden 
mit über 1.000 Einwohnern stieg hingegen an, wobei die Steigerung 
mit jeder folgenden Größenklasse bis 20.000 Einwohner größer wurde. 
Insbesondere in der Größenklasse zwischen 10.001 und 20.000 Ein-
wohner verdoppelte sich im Zeitraum 1951 bis 2011 die Anzahl der 
Gemeinden (+ 152,6 %).

Tabelle 20: Anzahl der Gemeinden nach historischen Gebietsständen und Ländern
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2015

Anzahl

B 320 319 138 138 153 171 171 171

K 244 229 204 121 128 132 132 132

NÖ 1.584 1.652 814 559 569 573 573 573

OÖ 445 445 445 445 445 445 444 444

S 118 119 120 119 119 119 119 119

St 946 851 551 544 544 543 542 287

T 285 287 287 278 278 279 279 279

V 96 96 96 96 96 96 96 96

W 1 1 1 1 1 1 1 1

gesamt 4.039 3.999 2.656 2.301 2.333 2.359 2.357 2.102
Quellen: Statistik Austria; Berechnungen RH
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Der Trend zu weniger Gemeinden, welcher fast ausnahmslos aus der 
Reduktion der Kleinstgemeinden resultierte, erfuhr seit den 1980er 
Jahren bis 2011 eine Stagnation bzw. sogar Umkehr. Insgesamt stieg 
die Anzahl der Gemeinden im Zeitraum 1981 bis 2011 von 2.301 auf 
2.357 leicht an, die Kleinstgemeinden stiegen von 174 auf 186 in der 
Größenklasse bis 500 Einwohner und von 404 auf 433 in der Größen-
klasse von 501 bis 1.000 Einwohner.

(3) Noch deutlicher zeigte sich diese Trendumkehr bei der Analyse der 
durchschnittlichen Einwohnerzahlen je Gemeinde (die durchschnitt-
lichen Einwohnerzahlen je Gemeinde bereinigte der RH durch Elimi-
nierung des Bevölkerungswachstums im jeweiligen Land; als Basisjahr 
für den Index wählte er das Jahr 1951 (1951 = 100); die im Jahr 2015 
in Kraft getretene Gemeindestrukturreform in der Steiermark ist nicht 
berücksichtigt):

Tabelle 21: Anzahl der Gemeinden nach historischen Gebietsständen und Größenklassen
Einwohner– 
Größenklassen 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 Veränderung 

1951 bis 2011

Anzahl Einwohner Anzahl Gemeinden in %

bis 500 1.664 1.631 395 174 170 173 186 – 88,8

501 bis 1.000 1.075 1.028 543 404 432 426 433 – 59,7

1.001 bis 2.000 800 790 990 955 906 889 845  + 5,6

2.001 bis 2.500 167 186 234 233 241 242 243 + 45,5

2.501 bis 3.000 95 85 149 148 150 159 157 + 65,3

3.001 bis 5.000 138 160 194 201 235 253 269 + 94,9

5.001 bis 10.000 64 75 94 120 130 144 151 + 135,9

10.001 bis 20.000 19 26 37 44 45 49 48 + 152,6

20.001 bis 30.000 5 6 7 9 12 12 12 + 140,0

30.001 bis 50.000 6 6 7 4 3 4 4 – 33,3

50.001 bis 100.000 2 1 1 4 4 3 4 + 100,0

100.001 bis 200.000 2 3 2 3 2 3 3 + 50,0

200.001 bis 500.000 1 1 2 1 2 1 1 0,0

über 1.000.000 1 1 1 1 1 1 1 0,0

gesamt 4.039 3.999 2.656 2.301 2.333 2.359 2.357 – 41,6

Quellen: Statistik Austria; Berechnungen RH
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In den Ländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg blieben 
die Einwohnerzahlen je Gemeinde aufgrund gleichbleibender Gemein-
deanzahl konstant. In den Ländern Burgenland, Kärnten, Niederöster-
reich und Steiermark stagnierten sie seit den 1980er Jahren.

 26.2 (1) Der RH hielt fest, dass die Entwicklung der Gemeindestruktur 
seit 1951 eine starke Tendenz zu größeren Gemeinden zeigte. Die Län-
der Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg waren von dieser 
Entwicklung ausgenommen.

(2) Der RH wies auf die Trendumkehr bzw. Stagnation bei der Zusam-
menlegung von Kleinstgemeinden seit den 1980er Jahren hin. Diese 
Trendumkehr fiel zeitlich mit der Abschaffung der abgestuften Ver-
vielfacher in den Größenklassen bis 10.000 Einwohner durch die FAG–
Änderung im Jahr 1985 zusammen.

Abbildung 9:  Einwohner je Gemeinde ohne Bevölkerungsveränderung, 1951 bis 2011  
(Index 1951 = 100)
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Quellen: Statistik Austria; Berechnungen RH
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(3) Der RH wies weiters darauf hin, dass innerhalb der Größenklasse bis 
10.000 Einwohner in der Periode 1951 bis 2011 sehr unterschiedliche 
Tendenzen zu beobachten waren. Während die Anzahl der Kleinstge-
meinden bis 1.000 Einwohner bis zum Jahr 1981 stark zurückging, stieg 
die Anzahl der Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern kontinu-
ierlich an. Die seit dem Jahr 1985 in Anwendung befindliche Ausgestal-
tung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels — mit einem undifferen-
zierten Vervielfacher für alle Gemeinden bis 10.000 Einwohner — trug 
dieser Situation nicht Rechnung und bot keine ausreichenden Anreize 
zum Zusammenschluss von Klein– und Kleinstgemeinden.

 27.1 Die folgende Abbildung zeigt zum Stand 1. Jänner 2015 die Verteilung 
der Einwohner nach Größenklassen (entsprechend den Vervielfacher–
Größenklassen und mit der zusätzlichen Größenklasse bis 2.000 Ein-
wohner):

Die Länder Kärnten und Vorarlberg (33 % bzw. 34 %) wiesen einen 
hohen Anteil von Gemeinden mit über 20.000 Einwohnern auf. Im 
Burgenland lebten hingegen 95 % der Einwohner in Gemeinden mit 
unter 10.000 Einwohnern. Die burgenländischen Gemeinden erhielten 
folglich durch die Anwendung des abgestuften Bevölkerungsschlüs-

Gebietsstand 2015

Abbildung 10:  Verteilung der Einwohner nach Größenklassen und Ländern,  
Gebietsstand 1. Jänner 2015
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Quellen: Statistik Austria, Stand 1. Jänner 2015; Berechnungen RH
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sels weniger Ertragsanteile als Länder mit größeren Gemeinden. Der 
Anteil der Kleinstgemeinden (bis 2.000 Einwohner) war im Burgen-
land mit 48 % besonders hoch.

 27.2 Der RH hielt fest, dass die Länder stark unterschiedliche Gemeinde-
strukturen aufwiesen. Die Anwendung des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels brachte in Ländern mit einer kleinstrukturierten Gemeinde-
landschaft Nachteile bei der Verteilung der Ertragsanteile mit sich.

 28 (1) Gemäß § 11 Abs. 2 FAG 2008 waren die (um die Bedarfszuwei-
sungen gekürzten) Gemeindeertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben an die Länder zu überweisen und von diesen — außer 
in Wien — an die einzelnen Gemeinden nach dem unter TZ 5 beschrie-
benen Modus aufzuteilen.

Nach § 12 Abs. 1 FAG 2008 gebührten den Ländern und Gemeinden 
monatliche Vorschüsse auf die ihnen zustehenden Ertragsanteile. Die 
endgültige Abrechnung hatte aufgrund des Rechnungsabschlusses des 
Bundes zu erfolgen; doch musste, sobald die vorläufigen Ergebnisse 
des abgelaufenen Haushaltsjahres der Bundesfinanzverwaltung vorla-
gen, spätestens aber bis Ende März, eine Zwischenabrechnung durch-
geführt werden. Bei der Zwischenabrechnung mussten — vorbehaltlich 
der endgültigen Abrechnung — den Ländern und Gemeinden allfäl-
lige Restguthaben ausbezahlt sowie allfällige Übergenüsse im Wege 
der Einbehaltung von den Ertragsanteil–Vorschüssen hereingebracht 
werden. In der Praxis ersetzte die Zwischenabrechnung die gesetzlich 
vorgesehene endgültige Abrechnung, weil nach der Zwischenabrech-
nung keine Änderung der Vorausanteile mehr erfolgte.

Nach § 12 Abs. 3 FAG 2008 gebührten den Ländern und Gemein-
den zusätzlich jährlich je 145,35 Mio. EUR als Vorschüsse auf die zu 
erwartenden Anteile an der Einkommensteuer. Der Bund hatte diese 
Vorschüsse an die Länder und diese die den Gemeinden gebührenden 
Anteile nach Abzug der Landesumlage den Gemeinden nach dem abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel jeweils bis Ende Dezember zu überwei-
sen.

(2) Der beschriebene Modus bedeutete in der praktischen Umsetzung, 
dass die Länder den Gemeinden die Ertragsanteile eines Jahres in 
Form von

Gesetzliche  
Grundlage

Berechnung und Zuteilung der Ertragsanteile durch das BMF und die Länder
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—  13 Vorschüssen (zwölf Monate plus die Anteile an der Einkommen-
steuer im Dezember) und

— einer Zwischenabrechnung im Folgejahr

zur Verfügung stellten.

(3) Nach der Rechtsprechung des VfGH zu dieser Rechtslage hatte die 
einzelne Gemeinde einen Rechtsanspruch gegenüber dem jeweiligen 
Land auf Zuteilung der Gemeindeertragsanteile44.

BMF

 29.1 (1) Die vom BMF im Zeitraum 2009 bis 2013 an die Länder überwie-
senen Gemeindeertragsanteile waren vom BMF korrekt in der gesetz-
lich vorgesehenen Höhe berechnet.

(2) Der RH bereinigte die Daten um die in TZ 28 genannten Zwi-
schenabrechnungen, so dass die jährlichen Ertragsanteil–Ansprüche 
der Gemeinden länderweise ersichtlich waren (siehe Tabelle 22):

Der Ertragsanteil–Anspruch einer Gemeinde war einer Forderung der 
Gemeinde an das Land gleichzusetzen. Der Anspruch war von der 
bankmäßigen Überweisung der Ertragsanteile an die Gemeinde zu 
unterscheiden, die üblicherweise zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte 
und sich in der Höhe vom Ertragsanteil–Anspruch unterschied, weil 
das Land nach der Berechnung der Ansprüche seinerseits bestehende 
Forderungen an die Gemeinden (wie bspw. die Landesumlage) gegen-
verrechnete.
44 vgl. VfGH A17/73 (VfSlg. 7644/1975), A7/80 (VfSlg. 9280/1981), A8/80 

(VfSlg. 9281/1981) und A10/00 (VfSlg. 15.938/2000)

Berechnung und 
Anweisung durch das 
BMF und die Länder

Tabelle 22: Ertragsanteil–Ansprüche der Gemeinden länderweise

B K NÖ OÖ S St T V

in Mio. EUR

2009 164,65 407,13 1.052,87 1.006,94 443,25 813,33 549,28 292,19

2010 171,54 422,09 1.089,56 1.045,67 461,84 844,63 573,23 306,76

2011 187,91 454,58 1.190,61 1.134,39 499,65 922,59 624,69 334,79

2012 191,41 469,71 1.210,69 1.174,90 518,18 946,71 647,37 345,62

2013 199,02 480,93 1.271,51 1.219,50 529,38 972,08 670,35 357,43

Summe 914,54 2.234,44 5.815,24 5.581,40 2.452,30 4.499,34 3.064,91 1.636,79

Quelle: BMF
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 29.2 Der RH hielt fest, dass das BMF die Gemeindeertragsanteile im über-
prüften Zeitraum in der gesetzlich vorgesehenen Höhe berechnete und 
an die Länder überwies.

Monitoring und Transparenz

 30.1 (1) Die Berechnung der Ertragsanteile der Gemeinden durch die Län-
der war in fünf von acht überprüften Ländern fehlerhaft, in zwei Län-
dern war die Dokumentation lückenhaft (siehe Tabelle 23 und im Detail 
TZ 31 ff. sowie Anhang III):

(2) Aufgrund des Berechnungsmodus, der die Kenntnis aller Gemein-
dedaten eines Landes voraussetzte, war es einer einzelnen Gemeinde 
unmöglich, die Berechnung der Ertragsanteile im Detail nachzuvoll-
ziehen.

(3) Eine Kontroll– oder Monitoringfunktion durch das BMF war im 
FAG 2008 nicht vorgesehen.

 30.2 (1) Der RH kritisierte, dass die Berechnung in fünf von acht Ländern 
(Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Steiermark) feh-
lerhaft war.

(2) Der RH kritisierte die Intransparenz der Berechnung, durch die 
es für die Gemeinden nicht möglich war, die korrekte Zuteilung der 
Ertragsanteile zu überprüfen.

Tabelle 23: Fehler und Dokumentationslücken bei der Berechnung der Gemeindeertrags-
anteile

Land 2009 2010 2011 2012 2013

B falsch falsch falsch falsch falsch

K Dokumentation 
unvollständig

Dokumentation 
unvollständig falsch richtig richtig

NÖ falsch falsch falsch falsch falsch

OÖ richtig richtig richtig richtig richtig

S Dokumentation 
unvollständig falsch falsch falsch falsch

St richtig richtig falsch richtig richtig

T richtig richtig richtig richtig richtig

V richtig richtig richtig richtig richtig

Quellen: Länder
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(3) Der RH empfahl dem BMF und den Ländern, die Monitoring– und 
Koordinationsfunktion des BMF im gesamten Vollzug zu stärken. Sämt-
liche Daten zur Berechnung der Gemeindeertragsanteile sollten auf den 
Websites des BMF und der Länder veröffentlicht werden.

Der RH empfahl den Ländern, die Berechnung der Ertragsanteile spä-
testens zum Zeitpunkt der jährlichen Zwischenabrechnung mit dem 
BMF abzugleichen, um Berechnungsfehler zu vermeiden. 

 30.3 (1) Das Land Burgenland verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass 
die Berechnung der Gemeindeertragsanteile seit dem Jahr 2013 mit 
dem BMF abgeglichen würde und die RH–Empfehlung daher umge-
setzt sei.

(2) Das Land Kärnten teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es seit 
dem Jahr 2015 einen Abgleich der Berechnung mit dem BMF durch-
führe.

(3) Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich sei eine Veröffent-
lichung der Daten zur Berechnung der Gemeindeertragsanteile mit dem 
Ziel, die Nachvollziehbarkeit für Gemeinden zu erleichtern, aufgrund 
der Komplexität der Berechnungsmethodik wenig erfolgversprechend.

(4) Das Land Oberösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass 
alle Teilaggregate der Gemeindeertragsanteile (z.B. Vorausanteile, die 
sich aufgrund einer Valorisierung veränderten) sofort neu berechnet 
würden, um einen Ausgleich während des Jahres zu gewährleisten. 
Damit erfülle das Land Oberösterreich die Vorgaben des RH und gewähr-
leiste eine korrekte Darstellung der Finanzkraftwerte jeder Gemeinde.

(5) Wie das Land Steiermark in seiner Stellungnahme mitteilte, werde 
es die Empfehlung des RH, die Berechnung der Gemeindeertragsan-
teile spätestens zum Zeitpunkt der jährlichen Zwischenabrechnung mit 
dem BMF abzugleichen, umsetzen. Die Empfehlung des RH, sämtliche 
Daten zur Berechnung der Gemeindeertragsanteile auf der Website des 
Landes zu veröffentlichen, werde geprüft.

 30.4 (1) Der RH anerkannte, dass die Länder Burgenland und Kärnten zwi-
schenzeitig die Berechnung der Ertragsanteile zeitgerecht mit dem BMF 
abglichen und sie damit das Fehlerrisiko in der Berechnung vermin-
derten.

(2) Zur vom Land Niederösterreich angeführten Komplexität der 
Berechnung der Gemeindeertragsanteile verwies der RH darauf, dass 
er in TZ 7, 9 und 40 eine grundlegende Vereinfachung derselben emp-
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fohlen hatte. Aufgrund des Berechnungsmodus war es im überprüften 
Zeitraum für eine einzelne Gemeinde ohne Kenntnis aller Gemeinde-
daten eines Landes unmöglich, die Berechnung nachzuvollziehen. Die 
Veröffentlichung der Daten kann in einem ersten Schritt — solange 
eine Vereinfachung der Berechnung noch nicht umgesetzt ist — zur 
Transparenz der Berechnung beitragen. Er hielt daher seine Empfeh-
lung zur Veröffentlichung der Berechnungsdaten als Maßnahme zur 
Erhöhung der Transparenz aufrecht.

(3) Gegenüber dem Land Oberösterreich verwies der RH auf seine Fest-
stellung in TZ 31, wonach das Land Oberösterreich im überprüften 
Zeitraum die Ertragsanteile korrekt berechnet hatte. Um Berechnungs-
fehler auch in Zukunft auszuschließen, hielt er an seiner Empfehlung 
fest, die Berechnung der Ertragsanteile spätestens zum Zeitpunkt der 
Zwischenabrechnung mit dem BMF abzugleichen.

(4) Der RH nahm die Ausführungen des Landes Steiermark zur Kenntnis. 
Er betonte die Notwendigkeit, die Daten zur Berechnung der Gemein-
deertragsanteile auf den Websites der Länder zu veröffentlichen, um 
die Transparenz der Zuteilung der Ertragsanteile zu erhöhen, und hielt 
daher seine diesbezügliche Empfehlung aufrecht.

Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg

 31.1 Die Länder Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg teilten den Gemeinden 
die Ertragsanteil–Ansprüche im überprüften Zeitraum in der gesetz-
lich vorgesehenen Höhe zu.

 31.2 Der RH hob die korrekte Berechnung der Gemeindeertragsanteile in 
den Ländern Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg hervor.

Burgenland

 32.1 (1) Das Land Burgenland wich in den Jahren 2009 bis 2012 bei der 
Berechnung der Ertragsanteil–Ansprüche für die einzelnen Gemein-
den von den gesetzlichen Vorgaben ab. Die einzelnen Abweichungen 
fasst die folgende Tabelle 24 zusammen (die detaillierte Darstellung 
der Abweichungen ist Anhang III zu entnehmen):



Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel  
im Finanzausgleich

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 85

Berechnung und Zuteilung der Ertrags- 
anteile durch das BMF und die Länder

(2) Im Jahr 2013 musste das Land Burgenland die Berechnung der 
Abzüge des ehemaligen Landespflegegeldes aufgrund von Fehlern bei 
der Verbuchung der Kommunalsteuer korrigieren.

(3) Wegen finanzieller Schwierigkeiten eines burgenländischen Ret-
tungsdienstes nahm das Land Burgenland in den Jahren 2008 
und 2009 gemäß einer zwischen dem Land Burgenland und dem Bur-
genländischen Gemeindebund, dem Sozialdemokratischen Gemein-
devertreterverband Burgenland und dem Österreichischen Städte-
bund vom 12. August 2008 abgeschlossenen Vereinbarung Abzüge 
bei den Ertragsanteilen in der Höhe von 525.000 EUR (2008) sowie 
300.000 EUR (2009) vor. Diese Geldmittel überwies das Land an den 
Rettungsdienst. Das Land verpflichtete sich darüber hinaus zur Zah-
lung von Landesmitteln in der Höhe von 825.000 EUR45. Der gesamte 
Sanierungszuschuss betrug 1,65 Mio. EUR.

Während die Zahlung der Landesmittel nach Zustimmung durch 
den Landtag46 erfolgte, gab es für den Abzug bei den Ertragsantei-
len der Gemeinden keine rechtliche Grundlage durch vorangegangene 
Gemeinderatsbeschlüsse gemäß Burgenländischer Gemeindeordnung. 
Ebenso wenig erteilten die Gemeinden ihren Interessenvertretungen 
eine Vorausermächtigung zum Abschluss einer entsprechenden Ver-
einbarung.

45  Das Land verbuchte die Zahlungen in den Rechnungsabschlüssen 2008 und 2009 unter 
der Voranschlagsstelle 1/530015/7670–Rettungsdienst, Beitrag des Landes.

46 jeweils durch die Nachtragsvoranschläge

Tabelle 24: Fehler bei der Berechnung der Gemeindeertragsanteile im Burgenland

2009 2010 2011 2012 2013

30 %iger Unterschiedsbetrag 
zwischen Finanzbedarf und 
Finanzkraft

falsch falsch falsch falsch richtig

Vorausanteile gem. § 11 Abs. 5 und 6 
FAG 2008

falsch 
(Abs. 5)

falsch 
(Abs. 5)

falsch 
(Abs. 5 
und 6)

falsch 
(Abs. 5 
und 6)

richtig

Getränkesteuerausgleich richtig richtig richtig richtig richtig

Werbeabgabe/Werbesteuer nausgleich falsch falsch richtig richtig richtig

aBS–Ertragsanteile falsch falsch falsch falsch richtig

Abzug ehemaliges Landes pflegegeld n.a. n.a. n.a. falsch falsch

Ertragsanteil–Ansprüche der  
einzelnen Gemeinden falsch falsch falsch falsch falsch

Quelle: Land Burgenland
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(4) In den Jahren 2009 bis 2012 rundete das Land Burgenland die 
Landesdurchschnittskopfquote auf zwei Dezimalstellen, was zusätz-
lich zu Abweichungen mit finanziellen Auswirkungen führte (Details 
siehe Anhang III).

(5) Nach Angaben des Landes Burgenland im Zuge der Gebarungs-
überprüfung beabsichtige es, die Zwischenabrechnungen der Jahre 2009 
bis 2013 richtigzustellen.

 32.2 (1) Der RH kritisierte die falsche Ermittlung der Ansprüche der 
Jahre 2009 bis 2013.

Er empfahl dem Land Burgenland, die Zwischenabrechnungen der 
Gemeinden entsprechend zu korrigieren, weil die Gemeinden einen 
rechtlichen Anspruch auf die korrekte Zuteilung von Ertragsanteilen 
hatten (siehe TZ 28).

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass das Land Burgenland Run-
dungen bei der Landesdurchschnittskopfquote vornahm.

Er empfahl daher dem Land Burgenland, Rundungen zu unterlassen 
bzw. nur dann vorzunehmen, wenn diese keine finanziellen Auswir-
kungen nach sich ziehen.

(3) Der RH kritisierte, dass das Land Burgenland Abzüge bei den Ertrags-
anteilen vornahm. Er wies wiederholt darauf hin, dass ein Rechtsan-
spruch der einzelnen Gemeinden auf Zuteilung der Gemeindeertrags-
anteile in der gesetzlich vorgesehenen Höhe bestand.

Der RH empfahl dem Land Burgenland, derartige Abzüge in Hinkunft 
zu unterlassen.

(4) Der RH kritisierte weiters, dass das Land Burgenland eine schrift-
liche Vereinbarung mit den Interessenvertretungen der Gemeinden 
abschloss, ohne sicherzustellen, dass dafür eine rechtliche Grundlage 
in Form von Gemeinderatsbeschlüssen vorlag.

Er empfahl dem Land Burgenland, bei Vereinbarungen, die Interessen-
vertretungen der Gemeinden für ihre Mitglieder abschließen, auf das 
Vorliegen der dafür notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse zu achten.

 32.3 Das Land Burgenland teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Bur-
genländische Landesregierung am 26. Jänner 2016 die Durchführung 
der Richtigstellung der Gemeindeertragsanteile beschlossen habe und 
die Korrektur im Zuge der Auszahlung der Ertragsanteil–Vorschüsse 
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im Jänner 2016 erfolgt sei. Die durch Rundungen entstandenen Feh-
ler seien dabei ebenfalls behoben worden. Ab dem Jahr 2014 habe das 
Land keine Rundungen mehr vorgenommen.

Das Land Burgenland führte in seiner Stellungnahme weiter aus, dass 
die burgenländischen Gemeinden einem Rettungsdienst die Wahrneh-
mung des örtlichen Rettungsdienstes übertragen hätten und somit eine 
Finanzierungsverpflichtung der Gemeinden bestünde. Der Abzug von 
den Gemeindeertragsanteilen in der Höhe von 825.000 EUR sei not-
wendig und unumgänglich gewesen, um den unmittelbar drohenden 
Konkurs des Rettungsdienstes abzuwenden. Aufgrund der finanziellen 
Situation des Rettungsdienstes im Jahr 2008 wäre höchste Dringlich-
keit geboten gewesen. Aus zeitlichen Gründen sei es daher unmöglich 
gewesen, Zustimmungserklärungen der einzelnen Gemeinden einzuho-
len. In Hinkunft werde das Land Burgenland keine derartigen Abzüge 
mehr vornehmen.

 32.4 Der RH wies mit Nachdruck darauf hin, dass die Gemeinden einen 
Rechtsanspruch auf Zuteilung der Ertragsanteile in der gesetzlich vor-
gesehenen Höhe hatten. Er hielt daher an seiner Empfehlung fest, 
Abzüge von den Ertragsanteilen der Gemeinden zu unterlassen.

 33.1 Zur Fehlerhäufigkeit bei der Berechnung der Ertragsanteile der Gemein-
den im Burgenland gab das Land Burgenland an, dass ein Mitarbeiter 
der Gemeindeabteilung die Ertragsanteile im gesamten Zeitraum 2009 
bis 2013 berechnete. Ein internes Kontrollsystem bestand im Zeit-
raum 2009 bis 2012 nicht. Ab dem Jahr 2013 überprüften zwei Mit-
arbeiter der Gemeindeabteilung die Berechnung. Nach dieser Über-
prüfung genehmigte das zuständige Mitglied der Landesregierung die 
Berechnungen und gab sie damit für die Buchhaltung frei.

 33.2 Der RH kritisierte, dass im Zeitraum 2009 bis 2012 kein Internes Kon-
trollsystem bestand. Er empfahl dem Land Burgenland, den Kontroll-
prozess zu verbessern, indem die Wirksamkeit und Effizienz des IKS 
durch die Interne Revision des Landes bzw. externe unabhängige Kon-
trollorgane in regelmäßigen Abständen überprüft wird.

 33.3 Laut Stellungnahme des Landes Burgenland habe es einen weiteren Kon-
trollschritt in der Abteilung für Finanzen und Buchhaltung geschaf-
fen.
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Kärnten

 34.1 Die vom Land Kärnten an den RH übermittelten Daten zu den von 
der Gemeindeabteilung ermittelten Ertragsanteil–Ansprüchen waren 
betreffend die Jahre 2009 und 2010 unvollständig. Nach Angaben des 
Landes Kärnten lag die Unvollständigkeit der Daten an einer EDV–
Umstellung.

 34.2 Der RH kritisierte die mangelnde Dokumentation der Berechnung für 
die Jahre 2009 und 2010. 

Er empfahl dem Land Kärnten, im Falle von EDV–Umstellungen eine 
lückenlose Dokumentation anzulegen, damit die Berechnung der 
Ertragsanteile der Gemeinden im Detail überprüft werden kann.

 34.3 Das Land Kärnten führte in seiner Stellungnahme aus, dass das bis 
zum Jahr 2010 verwendete EDV–System aufgrund des überraschen-
den krankheitsbedingten Ausscheidens eines Mitarbeiters nicht mehr 
hätte gewartet und angepasst werden können. Die aus dem Altsystem 
in die neue EDV–Applikation übernommenen Daten hätten für die 
Jahre 2009 und 2010 nur mehr als Gesamtsumme dargestellt werden 
können.

 34.4 Um in Zukunft Lücken in der Dokumentation zu unterbinden, hielt der 
RH seine Empfehlung aufrecht.

 35.1 Im Jahr 2011 wich das Land Kärnten bei der Berechnung der Ansprü-
che für die einzelnen Gemeinden von den gesetzlichen Vorgaben ab. 
Die Berechnung des 30 %igen Unterschiedsbetrags entsprach aufgrund 
falscher Werte des abgestuften Bevölkerungsschlüssels, die Berechnung 
des Vorausanteils nach § 11 Abs. 6 FAG 2008 aufgrund falscher Pro–
Kopf–Beträge nicht den gesetzlichen Vorgaben.

Der Gesamtbetrag der Ansprüche für alle Gemeinden war korrekt, die 
oben beschriebenen Fehler zogen für bestimmte Gemeinden zu hohe 
Ansprüche, für andere hingegen zu niedrige Ansprüche nach sich. Bei-
spielsweise waren die Ansprüche der Gemeinde Klagenfurt im Jahr 2011 
um rd. 36.834 EUR zu niedrig, die Ansprüche der Gemeinde Millstatt 
am See um rd. 930 EUR zu hoch.

Im Rahmen der Gebarungsüberprüfung teilte das Land Kärnten mit, 
dass es die Zwischenabrechnung des Jahres 2011 im Juni 2015 rich-
tiggestellt habe.
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 35.2 Der RH kritisierte die falsche Ermittlung der Ansprüche im Jahr 2011.

Er empfahl dem Land Kärnten, die Zwischenabrechnungen der Gemein-
den für das Jahr 2011 entsprechend zu korrigieren, weil die Gemeinden 
einen rechtlichen Anspruch auf die korrekte Zuteilung von Ertragsan-
teilen hatten (siehe TZ 28).

 35.3 Das Land Kärnten teilte in seiner Stellungnahme mit, die vom RH auf-
gezeigten Fehler bereits im Mai 2015 aufgearbeitet zu haben; die Kor-
rekturzahlungen seien mit der Abrechnung im Juni 2015 erfolgt.

Niederösterreich

 36.1 (1) In den Jahren 2009 bis 2013 wich das Land Niederösterreich bei 
der Berechnung der Ansprüche für die einzelnen Gemeinden von den 
gesetzlichen Vorgaben ab. Im Einzelnen stellte der RH folgende Abwei-
chungen fest:

—  Aufgrund falscher Bevölkerungswerte war der Vorausanteil gemäß 
§ 11 Abs. 5 FAG 2008 im Jahr 2009 fehlerhaft.

—  In den Jahren 2009 bis 2013 war die Berechnung der Werbeabgabe/
des Werbesteuernausgleichs aufgrund eines falschen Berechnungs-
modus47 in der Zwischenabrechnung fehlerhaft.

—  Im Falle der Werbeabgabe/des Werbesteuernausgleichs im Zeit-
raum 2009 bis 2013 und im Falle des Getränkesteuerausgleichs im 
Zeitraum 2009 bis 2010 unterschied das Land Niederösterreich in 
den monatlichen Mitteilungen an die Gemeinden nicht zwischen 
den Ansprüchen der Zwischenabrechnung und den Ansprüchen 
des laufenden Jahres (siehe dazu auch TZ 40). Dadurch war es 
den Gemeinden (und auch dem RH) unmöglich, die tatsächlichen 
Ansprüche eines bestimmten Jahres aus den Mitteilungen zu ent-
nehmen bzw. die Berechnung nachzuvollziehen.

(2) Laut Angaben des Landes Niederösterreich habe die gesamte Abwei-
chung für alle Gemeinden im Zeitraum 2009 bis 2013 199.324 EUR 
betragen.

47 Das Land Niederösterreich bildete die Differenz aus zwölf Vorschüssen und dem zu 
verteilenden Gesamtbetrag und teilte die Differenz unter Verwendung des jeweils gel-
tenden Schlüssels des Folgejahres, anstatt den Schlüssel des Jahres zu verwenden, auf 
das sich die Zwischenabrechnung bezog.
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Die beschriebenen Fehler zogen für bestimmte Gemeinden zu hohe 
Ansprüche, für andere hingegen zu niedrige Ansprüche nach sich. 
Zusätzlich ergaben sich durch den falschen Berechnungsmodus Ver-
schiebungen zwischen den Jahren, so dass eine bestimmte Gemeinde 
in einem Jahr zu hohe, im darauffolgenden Jahr zu niedrige Ansprüche 
erhielt. Beispielsweise waren die Ansprüche der Gemeinde St. Pölten im 
Jahr 2010 um rd. 44.270 EUR zu hoch, im Jahr 2011 um rd. 8.302 EUR 
zu niedrig. Die Ansprüche der Gemeinde Wiener Neustadt waren im 
Jahr 2012 um rd. 9.150 EUR zu hoch, im Jahr 2013 um rd. 12.940 EUR 
zu niedrig.

 36.2 Der RH kritisierte die falsche Ermittlung der Ansprüche im Zeit-
raum 2009 bis 2013.

Er empfahl dem Land Niederösterreich, die Zwischenabrechnungen 
der Gemeinden für die Jahre 2009 bis 2013 zu korrigieren, weil die 
Gemeinden einen rechtlichen Anspruch auf die korrekte Zuteilung 
von Ertragsanteilen hatten (siehe TZ 28). Er empfahl weiters, die Mit-
teilungen an die Gemeinden so zu gestalten, dass die Ansprüche, die 
sich aus der Zwischenabrechnung des Vorjahres ergeben, klar ersicht-
lich sind.

 36.3 Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es 
die aufgrund des Abrechnungssystems entstandenen Differenzen bei 
der Zwischenabrechnung des Werbesteuernausgleichs im Jahr 2016 
bereinigen werde. In den Verständigungsschreiben an die Gemeinden 
werde das Land Niederösterreich ab dem Jahr 2016 die Beträge für 
die Zwischenabrechnung getrennt von den Ertragsanteil–Vorschüssen 
ausweisen.

Salzburg

 37.1 Das Land Salzburg verfügte für das Jahr 2009 über keine elektro-
nisch verarbeitbaren Daten betreffend die Ertragsanteil–Ansprüche. 
Laut Angaben des Landes Salzburg sei eine EDV–Umstellung für das 
Fehlen der Daten verantwortlich.

 37.2 Der RH kritisierte die mangelnde Verfügbarkeit elektronischer Daten 
für das Jahr 2009.

Er empfahl dem Land Salzburg, im Falle von EDV–Umstellungen den 
Altdatenbestand für mindestens sieben Jahre aufzubewahren bzw. elek-
tronisch verfügbar zu machen.
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 38.1 In den Jahren 2009 bis 2013 rundete das Land Salzburg den abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssel auf ganze Zahlen. Da der abgestufte Bevöl-
kerungsschlüssel im Zuge der Berechnung der Ertragsanteil–Ansprüche 
mehrfach zur Anwendung kam (beim 30 %igen Unterschiedsbetrag, 
beim Getränkesteuerausgleich, bei der Verteilung der aBS–Ertragsan-
teile und beim ehemaligen Landespflegegeld), ergaben sich durch die 
Rundung auf ganze Zahlen falsche Werte für die Ertragsanteile der 
einzelnen Gemeinden.

Der Gesamtbetrag der Ansprüche für alle Gemeinden war korrekt, die 
Fehler aus Rundungen zogen daher für bestimmte Gemeinden zu hohe 
Ansprüche, für andere zu niedrige Ansprüche nach sich. Beispiels-
weise waren die Ansprüche der Gemeinde Salzburg Stadt im Jahr 2010 
um rd. 5.049 EUR zu niedrig, die Ansprüche der Gemeinde Hinter-
see um rd. 222 EUR zu hoch. Im Jahr 2011 waren die Ansprüche der 
Gemeinde Salzburg Stadt um rd. 3.098 EUR zu niedrig, die Ansprü-
che der Gemeinde Saalbach–Hinterglemm um rd. 1.494 EUR zu hoch.

Das Land Salzburg teilte im Rahmen der Gebarungsüberprüfung mit, 
ab dem Jahr 2015 keine Rundungen des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels mehr vorzunehmen.

 38.2 (1) Der RH wies kritisch darauf hin, dass das Land Salzburg bei der 
Berechnung der Gemeindeertragsanteile den abgestuften Bevölkerungs-
schlüssel auf ganze Zahlen gerundet hatte. 

Er empfahl daher dem Land Salzburg, Rundungen zu unterlassen bzw. 
nur dann vorzunehmen, wenn diese keine finanziellen Auswirkungen 
nach sich ziehen.

(2) Der RH kritisierte die falsche Ermittlung der Ansprüche im Zeit-
raum 2009 bis 2013.

Er empfahl dem Land Salzburg, die Zwischenabrechnungen der 
Gemeinden für die Jahre 2009 bis 2013 entsprechend zu korrigieren, 
weil die Gemeinden einen rechtlichen Anspruch auf die korrekte Zutei-
lung von Ertragsanteilen hatten (siehe TZ 28).

Steiermark

 39.1 Im Jahr 2011 wich das Land Steiermark bei der Berechnung der Ansprü-
che für die einzelnen Gemeinden von den gesetzlichen Vorgaben ab. 
Die Berechnung des 30 %igen Unterschiedsbetrags entsprach aufgrund 
falscher Werte des abgestuften Bevölkerungsschlüssels, die Berech-



92 Niederösterreich 2016/2

Berechnung und Zuteilung der Ertrags- 
anteile durch das BMF und die Länder

nung des Vorausanteils nach § 11 Abs. 6 FAG 2008 aufgrund falscher 
Pro–Kopf–Beträge nicht den gesetzlichen Vorgaben. Die Aufteilung 
der aBS–Ertragsanteile war aufgrund falscher Werte des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels fehlerhaft.

Der Gesamtbetrag der Ansprüche für alle Gemeinden war korrekt, 
die beschriebenen Fehler zogen daher für bestimmte Gemeinden zu 
hohe Ansprüche, für andere zu niedrige Ansprüche nach sich. Bei-
spielsweise waren die Ansprüche der Gemeinde Graz im Jahr 2011 um 
rd. 214.884 EUR zu niedrig, die Ansprüche der Gemeinde Fohnsdorf 
um rd. 2.590 EUR zu hoch.

Das Land Steiermark teilte im Rahmen der Gebarungsüberprüfung mit, 
dass es die Zwischenabrechnungen für das Jahr 2011 im März 2015 
richtig gestellt habe.

 39.2 Der RH kritisierte die falsche Ermittlung der Ansprüche im Jahr 2011.

Er empfahl dem Land Steiermark, die Zwischenabrechnungen der 
Gemeinden für das Jahr 2011 zu korrigieren, weil die Gemeinden einen 
rechtlichen Anspruch auf die korrekte Zuteilung von Ertragsanteilen 
hatten (siehe TZ 28).

 39.3 Das Land Steiermark teilte in seiner Stellungnahme mit, die vom RH 
aufgezeigten Fehler bereits im Zuge der Zwischenabrechnung berei-
nigt zu haben; die Korrekturzahlungen seien mit der Abrechnung im 
März 2015 erfolgt.

 40.1 (1) Eine Gegenüberstellung der in den Jahren 2009 bis 2013 an die 
Gemeinden angewiesenen Ertragsanteile (gemäß den von den Ländern 
dem RH bekanntgegebenen Daten) mit jenen Beträgen, die die Gemein-
den — laut ihren jährlichen Meldungen an die Statistik Austria — als 
Einnahme (auf dem Konto 859 Ertragsanteile) verbuchten, ergab fol-
gende Differenzen (die Differenzbeträge enthalten positive und nega-
tive Einzelabweichungen der einzelnen Gemeinden, die sich teilweise 
ausgleichen):

Verbuchung der 
Ertragsanteile in den 
Rechnungsabschlüs-
sen der Gemeinden



Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel  
im Finanzausgleich

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 93

Berechnung und Zuteilung der Ertrags- 
anteile durch das BMF und die Länder

Während in vier Ländern (Kärnten, Oberösterreich, Tirol und Vorarl-
berg) nur geringe Abweichungen vorlagen (unter 0,05 % im Jahr 2013), 
wiesen die anderen vier Länder (Burgenland, Niederösterreich, Salz-
burg und Steiermark) in einzelnen Jahren deutliche Abweichungen auf.

Tabelle 25: Differenz zwischen der Anweisung der Ertragsanteile durch die Länder und 
der Verbuchung der Gemeinden, 2009 bis 20131

2009 2010 2011 2012 2013

Anweisung der Länder an die Gemeinden, in EUR

B 168.988.782 167.759.539 187.187.821 191.111.482 200.260.457

K k.A. k.A. 450.483.176 469.635.859 487.162.782

NÖ 1.081.890.840 1.066.269.848 1.186.785.158 1.212.161.232 1.276.027.868

OÖ 1.034.229.126 1.023.313.085 1.130.932.096 1.175.222.012 1.224.652.647

S k.A. 451.490.473 500.461.293 514.148.063 535.768.565

St 833.352.596 825.665.105 921.502.793 944.752.572 982.009.602

T 564.480.135 561.964.047 620.596.528 648.414.127 674.707.359

V 302.063.302 298.459.743 334.802.231 345.933.722 359.191.539

gesamt k.A. k.A. 5.332.751.096 5.501.379.070 5.739.780.819

Verbuchung der Gemeinden laut Meldung an die Statistik Austria, in EUR

B 168.982.016 167.892.131 186.700.871 192.482.451 206.276.068

K 417.753.754 414.993.845 450.538.393 469.611.857 487.084.640

NÖ 1.088.031.748 1.066.453.546 1.181.539.864 1.210.644.464 1.267.011.841

OÖ 1.034.613.987 1.023.336.049 1.130.752.420 1.175.201.644 1.224.833.223

S 453.601.753 451.434.475 500.466.911 517.059.787 537.703.741

St 836.745.477 825.516.514 916.043.388 943.991.487 984.161.263

T 564.262.595 562.176.750 620.591.240 648.309.866 674.705.627

V 301.707.205 298.902.112 334.600.051 345.869.677 359.074.079

gesamt 4.865.698.535 4.810.705.422 5.321.233.139 5.503.171.234 5.740.850.482

Differenz in EUR

B – 6.766 132.592 – 486.950 1.370.969 6.015.611

K k.A. k.A. 55.217 – 24.002 – 78.143

NÖ 6.140.907 183.698 – 5.245.294 – 1.516.768 – 9.016.027

OÖ 384.862 22.965 – 179.676 – 20.368 180.575

S k.A. – 55.999 5.618 2.911.725 1.935.176

St 3.392.881 – 148.591 – 5.459.405 – 761.084 2.151.662

T – 217.540 212.703 – 5.288 – 104.261 – 1.732

V – 356.097 442.369 – 202.180 – 64.045 – 117.460

gesamt k.A. k.A. – 11.517.957 1.792.164 1.069.664
1 Das Land Kärnten konnte für die Jahre 2009 und 2010 keine Werte vorlegen, das Land Salzburg für das Jahr 2009.

Quellen: Ämter der Landesregierungen; BMF; Statistik Austria
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a) Im Burgenland verbuchten die Gemeinden im Jahr 2013 um 
6,02 Mio. EUR mehr Einnahmen aus Ertragsanteilen, als das Land 
anwies. Dies entsprach einer Abweichung um 3 %. Das Land Bur-
genland schloss Transferzahlungen an die Gemeinden im Rahmen 
des Pflegesicherungsfonds in Höhe von 4,03 Mio. EUR in die Anwei-
sungen der Ertragsanteile mit ein. Da das Land diese Transferleistungen 
in den Anweisungen an die Gemeinden nicht gesondert auswies und 
die Gemeinden dadurch nicht zwischen Ertragsanteilen und Transfers 
unterscheiden konnten, verbuchten die Gemeinden zu hohe Beträge auf 
das Konto Ertragsanteile. Als weitere Gründe für die großen Abwei-
chungen nannte das Land Burgenland die erst im Jänner 2013 ange-
wiesenen Einkommensteuervorschüsse des Jahres 2012 sowie die im 
Juni 2013 angewiesene Zwischenabrechnung des Jahres 2012 mit der 
Korrektur des ehemaligen Landespflegegeldes (siehe Anhang III).

b) In Niederösterreich verbuchten die Gemeinden im Jahr 2013 um 
9,02 Mio. EUR weniger Einnahmen aus Ertragsanteilen, als das Land 
anwies. Dies entsprach einer Abweichung um 0,7 %. Das Land Nie-
derösterreich begründete die Abweichungen mit Problemen bei der 
Jahresabgrenzung (einige Gemeinden verbuchten die Monatsanwei-
sung vom Dezember erst im Folgejahr), mit vereinzelten fehlerhaften 
Buchungen in den Gemeinden sowie unterschiedlicher Verbuchung des 
Abzugs zur Finanzierung des ehemaligen Landespflegegeldes.

c) Die Gemeinden in Salzburg und in der Steiermark verbuchten um 
1,94 Mio. EUR bzw. um 2,15 Mio. EUR mehr Einnahmen aus Ertrags-
anteilen, als das Land an die Gemeinden anwies. Dies entsprach einer 
Abweichung um 0,4 % bzw. 0,2 %. Das Land Steiermark erklärte 
die Abweichungen hauptsächlich mit Jahresabgrenzungen. Als wei-
tere Gründe führte das Land Steiermark Absetzungen von Abgaben 
ohne zeitliche Begrenzung an. Das Land Salzburg sah die Gründe 
für die Abweichungen in der Jahresabgrenzung sowie in fehlerhaften 
Buchungen (z.B. bei Rückerstattungen).

(2) Die folgende Tabelle zeigt Gemeinden mit hohen Abweichungen 
zwischen den Anweisungsbeträgen der Länder und den verbuchten 
Einnahmen der Gemeinden und die jeweiligen Gründe für die Abwei-
chungen (wobei es im Rahmen der Gebarungsüberprüfung nicht mög-
lich war, sämtliche Gründe für die Abweichungen in allen Gemein-
den zu erheben):
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Tabelle 26: Gründe für Abweichungen zwischen Anweisung und Verbuchung in  
ausgewählten Gemeinden

Abwei-
chung 
in EUR 

Begründung Detail 

Burgenland
Eisenstadt 
(2013)

758.112 Fehlbuchung 
+ unklare 
Abgrenzung 

a) Die Gemeinde verbuchte 
Ertragsanteile von Dezember 2012 
sowie einen Ausgleichsbetrag des 
Jahres 2012 im Jahr 2013.

b) Die Gemeinde verbuchte den 
vom Land angewiesenen Betrag für 
den Pflegesicherungsfonds auf dem 
Konto der Ertragsanteile 895.

Mattersburg 
(2012)

17.759 Fehlbuchung 
+ unklare 
Abgrenzung 

a) Die Gemeinde verbuchte 
Ertragsanteile von Dezember 2011 
im Jahr 2012.

b) Die Gemeinde ver buchte den 
vom Land ange wiesenen Betrag für 
den Pflege sicherungsfonds auf dem 
Konto der Ertragsanteile 895. 

Oberwart 
(2011)

– 311.147 Fehlbuchung Die Gemeinde verbuchte im 
Mai 2011 die angewiesenen 
Ertragsanteile nicht als Einnahme 
auf dem Konto 859.

Kärnten
Völkermarkt 
(2011)

12.307 Fehlbuchung Die Gemeinde unterließ die Buchung 
von Ertragsanteilsabzügen. 

Millstatt 
(2012)

– 38.719 Fehlbuchung a) Die Gemeinde unterließ die 
Buchung der Ertragsanteile aus der 
Einkommensteuer. 

b) Die Gemeinde unterließ die 
Buchung von Ertrags anteilsabzügen.

Krumpendorf 
(2011)

43.965 Fehlbuchung a) Die Gemeinde ver buchte 
Beträge (u.a. Ertrags anteile aus 
dem Vorjahr) fälschlicherweise im 
Jahr 2011.

b) Die Gemeinde unterließ 
die Verbuchung von Ertrags -
anteilsabzügen aus Abrechnungen 
mit den Vorjahren.

Stall (2013) – 80.061 Fehlbuchung a) Die Gemeinde unterließ die 
Verbuchung der Ertragsanteile und 
die angewiesene Abrechnung im 
Monat August. 

b) Die Gemeinde wies Fehl-
buchungen bei den Voraus anteilen 
auf.

Niederösterreich
Tulln (2013) – 314.594 Fehlbuchung Die Gemeinde verbuchte den 

30 %igen Unterschiedsbetrag nicht 
auf dem vorgesehenen Konto 859, 
sondern auf 858 (Ertragsanteile/
Spielbank abgabe).

Haag (2010) – 201.836 Fehlbuchung Die Gemeinde verbuchte den 
30 %igen Unterschiedsbetrag nicht 
auf dem vorgesehenen Konto 859, 
sondern auf 858 (Ertrags anteile/
Spielbank abgabe).

Ober–
Grafendorf 
(2009)

– 124.897 Fehlbuchung a) Die Gemeinde verbuchte den 
30 %igen Unterschiedsbetrag nicht 
auf dem vorgesehenen Konto 859, 
sondern auf 858 (Ertrags anteile/
Spielbank abgabe).

b) Die Gemeinde verbuchte Transfers 
an Unternehmen (Rückzahlungen 
der Getränke  steuer) auf dem Ein-
nahmenkonto 859–Ertrags anteile 
als Negativ betrag.

Zwettl 
(2012)

226.454 unklare 
Regelung + 
Jahresabgrenzung

a) Die Gemeinde verbuchte den 
Abzug zur Finanzierung des 
ehemaligen Landespflege geldes 
nicht auf dem vorge sehenen Konto 
859, sondern als Ausgabe auf dem 
Konto 751.

b) Die Gemeinde verbuchte im 
Jahr 2012 die Anweisungen von 
Dezember 2011 bis November 2012.
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Fortsetzung: Gründe für Abweichungen zwischen Anweisung und Verbuchung in  
ausgewählten Gemeinden

Abwei-
chung 
in EUR 

Begründung Detail 

Oberösterreich
Steyr (2013) – 239.490 Jahresabgrenzung Die Gemeinde verbuchte im 

Jahr 2013 die Anweisungen von 
Dezember 2012 bis November 2013. 

Sattledt 
(2012)

 52.138 unklare Regelung Die Gemeinde verbuchte den Abzug 
zur Finanzierung des ehemaligen 
Landes pflegegeldes nicht auf dem 
vorgesehenen Konto 859, sondern 
als Ausgabe auf dem Konto 751. 

Aschach 
a. d. Donau 
(2011)

– 166.599 Fehlbuchung Die Gemeinde verbuchte im 
Dezember 2011 die ange wiesenen 
Ertragsanteile nicht als Einnahme 
auf dem Konto 859, sondern 
nur die mit den Ausgaben der 
Landesumlage saldierte Größe auf 
dem Konto 751. 

Salzburg
Salzburg 
(2013)

2.826.273 Jahresabgrenzung 
+ unklare 
Regelung

a) Die Gemeinde verbuchte 
Ertragsanteile von Dezember 2012 
im Jahr 2013.

b) Die Gemeinde ver buchte den 
Abzug zur Finanzierung des 
ehemaligen Landes pflegegeldes 
nicht auf dem vorgesehenen Konto 
859, sondern als Ausgabe auf dem 
Konto 750.

Grödig 
(2013)

111.015 unklare Regelung Die Gemeinde verbuchte den Abzug 
zur Finanzierung des ehemaligen 
Landespfleg egeldes nicht auf dem 
vorge sehenen Konto 859, sondern 
als Ausgabe auf dem Konto 751. 

Kuchl (2013) – 1.013.160 keine Überein-
stimmung mit 
Statistik Austria

Die Rechnungsabschlussdaten 
stimmten mit den Anweisungen 
des Landes überein, aber nicht mit 
der Meldung der Gemeinde an die 
Statistik Austria.

Steiermark
Graz (2009) 1.110.292 Jahresabgrenzung Die Gemeinde verbuchte Ertrags-

anteile von Dezember 2008 sowie 
einen Vorschuss auf Grundlage der 
Voraus anteile des Jahres 2008 im 
Jahr 2009.

Bruck (2009) 345.628 Jahresabgrenzung Die Gemeinde verbuchte im 
Jahr 2009 die Anweisungen von 
Dezember 2008 bis November 2009.

Judenburg 
(2010)

– 558.292 Fehlbuchung Die Gemeinde stornierte 
fälschlicherweise die Monats-
anweisung für Dezember 2010.

Leoben 
(2013)

– 113.393 Jahresabgrenzung Die Gemeinde verbuchte im 
Jahr 2013 die Anweisungen von 
Dezember 2012 bis November 2013.

Tirol
Kufstein 
(2012)

– 140.250 Fehlbuchung Die Gemeinde verbuchte den 
Vorausanteil (§ 11 Abs. 6 FAG 
2008) nicht auf dem vorgesehenen 
Konto 859, sondern auf 858 
(Ertragsanteile/Spiel bankabgabe) 
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Die Abweichungen waren in vielen Fällen auf einzelne fehlerhafte 
Buchungen der Gemeinden zurückzuführen. Darunter fielen bspw. 
Buchungen auf ein falsches Konto (z.B. 858 statt 859), das Verbuchen 
von saldierten Einnahmen (nach Abzug von Transfers an das Land) 
oder das Unterlassen der Verbuchung eines monatlichen Vorschusses.

Einige der dargestellten Gemeinden (z.B. Steyr, Zwettl) verbuchten 
im Rechnungsabschluss eines Jahres die monatlichen Anweisungen 
vom Dezember des Vorjahres bis zum November des laufenden Jah-
res. Dadurch ergaben sich Unterschiede zur jährlichen Anweisung des 
Landes, aber auch eine nicht zutreffende Abgrenzung für das laufende 
Rechnungsjahr.

Der Beitrag der Gemeinden zur Finanzierung des ehemaligen Landes-
pflegegeldes wurde ab dem Jahr 2012 als „negative Einnahme“ auf 
dem Ertragsanteilskonto verbucht. Einige der dargestellten Gemeinden 
(z.B. Sattledt, Grödig) verbuchten den Landespflegegeldabzug unter 
dem Konto 751, als laufende Transferausgabe an das Land.

Fortsetzung: Gründe für Abweichungen zwischen Anweisung und Verbuchung in  
ausgewählten Gemeinden

Abwei-
chung 
in EUR 

Begründung Detail 

Hall (2012) – 102.479 Fehlbuchung Die Gemeinde verbuchte den 
Vorausanteil (§ 11 Abs. 6 FAG 
2008) nicht auf dem vorgesehenen 
Konto 859, sondern auf 858 
(Ertragsanteile/Spiel bankabgabe)

Mils (2010) 120.000 Nachtragsbuchung Die Gemeinde erhielt nach-
träglich 120.000 EUR aus 
den Bedarfszuweisungen 
als zusätzlichen Getränke-
steuerausgleich. 

Vorarlberg
Götzis 
(2010)

167.096 Jahresabgrenzung Die Gemeinde verbuchte Ertrags-
anteile vom Dezember 2009 im Jahr 
2010. 

Satteins 
(2010)

– 114.881 Jahresabgrenzung 
+ unklare 
Buchung

a) Die Gemeinde verbuchte die 
Dezemberanweisungen erst nach der 
Meldung an die Statistik Austria. 

b) Die Gemeinde verbuchte die 
Zwischenabrechnungen für das Jahr 
2010 nachträglich ins Jahr 2010.

Schnepfau 
(2009)

123.377 Fehlbuchung Die Gemeinde verbuchte Bedarfs– 
und Finanzzu weisungen auf dem 
Konto 859, anstelle der Konten 860 
bzw. 861.

Weiler (2012) – 128.734 Jahresabgrenzung 
+ unklare 
Buchung

a) Die Gemeinde verbuchte die 
Dezemberanweisungen erst nach der 
Meldung an die Statistik Austria.

b) Die Gemeinde verbuchte die 
Zwischenabrechnungen für das Jahr 
2012 nachträglich ins Jahr 2012.

Quellen: Ämter der Landesregierungen; Statistik Austria
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(3) In Tirol stimmte im Jahr 2013 in 98,9 % der Gemeinden der Anwei-
sungsbetrag des Landes mit der jeweiligen Verbuchung der Gemeinde 
überein. Ebenfalls eine hohe bis mehrheitliche Übereinstimmung wie-
sen Kärnten (93,9 %), Oberösterreich (89,0 %), Vorarlberg (79,2 %) 
und Salzburg (71,4 %) auf. In der Steiermark (39,7 %) und in Nieder-
österreich (16,2 %) gab es eine deutlich geringere Übereinstimmung. 
Im Burgenland stimmte in keiner Gemeinde die Verbuchung mit der 
Ertragsanteilsanweisung überein. Selbst ohne die oben genannte Fehl-
buchung der Pflegesicherungsfonds–Transfers gab es nur bei 3,5 % der 
Gemeinden eine Übereinstimmung (siehe Tabelle 27):

(4) Die Mitteilungen, die die Länder den Gemeinden im Zuge der 
Anweisung der Ertragsanteile übermittelten, unterschieden sich hin-
sichtlich des Mitteilungsmediums und ihres Informationsgehalts (siehe 
Tabelle 27).

Die Information der Gemeinden im Land Oberösterreich erfolgte durch 
die Bezirkshauptmannschaften, in allen anderen Ländern (außer Tirol) 
in Form von monatlichen Anschreiben des Landes per Post. Die Län-
der Burgenland (ergänzend), Steiermark (ergänzend), Oberöster-
reich (ergänzend) und Tirol (ausschließlich) stellten die monatlichen 
Anschreiben im Internet zur Verfügung.

Fünf Länder führten die Konten, die die Gemeinden zur Verbuchung 
der Ertragsanteile verwenden sollten, vollständig im Anschreiben an; 
das Land Steiermark nur für die Einnahmenseite. Das Land Kärnten 

Tabelle 27: Unterschiede bei den Anweisungen und Mitteilungen an die Gemeinden, 2013
B K NÖ OÖ S St T V

Übereinstimmungsrate in % 0,0 93,9 16,2 89,0 71,4 39,7 98,9 79,2

Informationsmedium

postalisch monatlich X X X X X X

postalisch 1x im Jahr X

über Bezirkshauptmannschaft X

Download (Webportal/Webdatenbank) X X X X

Angabe der Kontierung in der Mitteilung

vollständig im Anschreiben X X X X X

eigener Kontierungsleitfaden X X

im Voranschlagserlass mitgeteilt X

eigene rechtliche Grundlagen zur 
Verbuchung nein K–GHO nein OÖ 

GemHKRO nein nein nein nein

K–GHO = Kärntner Gemeindehaushaltsordnung
OÖ GemHKRO = Oö. Gemeindehaushalts–, Kassen– und Rechnungsordnung

Quellen: Ämter der Landesregierungen; Statistik Austria; Berechnungen RH
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führte die Konten nicht im Anschreiben an, gab jedoch einen eige-
nen Kontierungsleitfaden für Gemeinden aus. Das Land Oberösterreich 
wies den Verbuchungsvorgang im Voranschlagserlass aus. Eine lan-
desrechtliche Grundlage zur Verbuchung der Ertragsanteile bestand in 
Kärnten (K–GHO) und in Oberösterreich (OÖ GemHKRO).

 40.2 (1) Der RH wies kritisch darauf hin, dass in vielen Fällen fehlerhafte 
Buchungen durch zusätzliche Informationen bzw. klare Anweisungen 
des Landes an die Gemeinden vermieden hätten werden können.

Der RH kritisierte, dass durch falsche Verbuchungen nicht nur der 
jährliche Rechnungsabschluss der Gemeinde fehlerhaft war, sondern 
sich daraus auch Folgewirkungen auf sämtliche Statistiken (z.B. Geba-
rungsstatistik) und darauf aufbauende Berechnungen (z.B. Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung) ergaben, die wiederum die Grundlage für 
die mittelfristige Finanzplanung der Gebietskörperschaften darstellten.

(2) Um eine möglichst hohe Übereinstimmung der Anweisungen 
des Landes mit den Verbuchungen der Gemeinden zu erzielen und 
eine möglichst einheitliche Verbuchung zu gewährleisten, empfahl 
der RH den Ländern, die einzelnen Teilaggregate, aus denen sich die 
Ertragsanteile zusammensetzen, mit den entsprechenden Kontierungs-
informationen zu versehen. Beträge, die nicht zur Berechnung der 
Ertragsanteile dienen, wie bspw. Einnahmen der Gemeinden aus dem 
Pflegesicherungsfonds oder sonstige Transfers, sollten brutto verbucht 
und getrennt von den Ertragsanteilen ausgewiesen werden.

(3) Der RH empfahl den Ländern, im Wege der Gemeindeaufsichten auf 
eine einheitliche und korrekte Verbuchung der Ertragsanteile zu achten. 
Dabei sollte insbesondere auf die bundesweit einheitliche Verbuchung

— der Dezember–Ertragsanteile (Jahresabgrenzung) und
— des Abzugs zur Finanzierung des Landespflegegeldes

geachtet und die Verbuchung der Gemeinden stichprobenweise über-
prüft werden.

(4) Der RH wiederholte in diesem Zusammenhang seine bereits unter 
TZ 9 und 26 geäußerte Kritik an der Komplexität der Unterverteilung 
der Gemeindeertragsanteile, die den Vollzug des FAG 2008 erschwerte 
und die Berechnung für Gemeinden intransparent machte. Er emp-
fahl dem BMF und den Ländern, im Zuge einer allfälligen Reform des 
Finanzausgleichs auf eine Vereinfachung der Berechnung hinzuwirken.
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 40.3 (1) Das Land Burgenland führte in seiner Stellungnahme aus, dass es 
den Gemeinden Kontierungsinformationen zur Verbuchung der einzel-
nen Teilaggregate elektronisch zur Verfügung stelle. Zukünftig werde 
die Gemeindeaufsicht die korrekte Verbuchung stichprobenweise kon-
trollieren. Zur Vermeidung einer fehlerhaften Jahresabgrenzung habe 
es die Dezember–Ertragsanteile im Jahr 2015 noch im Dezember an 
die Gemeinden angewiesen. Die Zahlungen aus dem Pflegesicherungs-
fonds seien ab dem Jahr 2015 getrennt von den Ertragsanteilen zur 
Auszahlung gebracht worden.

(2) Laut Stellungnahme des Landes Kärnten stelle es den Gemeinden 
für die einheitliche Verbuchung einen Kontierungsleitfaden zur Verfü-
gung, der laufend evaluiert werde. Eine Brutto–Verbuchung sonstiger 
Transfers solle im Rahmen einer österreichweit einheitlichen Vorgangs-
weise festgelegt werden. Die Empfehlung, stärker auf eine einheitliche 
und korrekte Verbuchung der Ertragsanteile zu achten, werde das Land 
aufgreifen.

(3) Aus § 11 Abs. 1 VRV 1997 lasse sich — so das Land Niederöster-
reich in seiner Stellungnahme — nicht ableiten, dass eine Jahresab-
grenzung zwingend erforderlich sei. Auf die richtige Verbuchung werde 
im Zuge der Gebarungsüberprüfungen durch die Gemeindeaufsicht ver-
stärkt besonderes Augenmerk gelegt werden.

(4) Das Land Oberösterreich verwies in seiner Stellungnahme auf den 
jährlichen Voranschlags–Erlass, der Kontierungshinweise enthalte. In 
einem monatlichen Erlass teile das Land Oberösterreich den Gemeinden 
die Einzelbeträge, aus denen sich die Ertragsanteile zusammensetzten, 
mit. Das Land überweise sowohl die Dezember–Vorschüsse als auch 
die Einkommensteuer–Vorauszahlung im Dezember an die Gemeinden, 
um diesen einen korrekten Jahresabschluss zu ermöglichen. Jährlich 
im Dezember erhielten die Gemeinden außerdem entsprechende Jah-
resaufstellungen von den Bezirkshauptmannschaften.

(5) Das Land Steiermark teilte in seiner Stellungnahme mit, dass 
Abweichungen zwischen den Anweisungen des Landes und den Verbu-
chungen der Gemeinden hauptsächlich durch Jahresabgrenzungen der 
Gemeinden zu erklären seien. Weitere Ursachen könnten Absetzungen 
von Abgaben ohne zeitliche Begrenzung sein. Hinsichtlich der Anwei-
sung der Dezember–Vorschüsse suche das Land gemeinsam mit dem 
BMF eine Möglichkeit zur rascheren Abwicklung. Das Land Steiermark 
werde den Gemeinden ab dem Jahr 2016 Kontierungsinformationen 
für sämtliche Teilaggregate der Ertragsanteile zur Verfügung stellen.
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Die Jahresabschlüsse der Gemeinden seien im überprüften Zeitraum 
in einem zweistufigen Prozess sowohl von den Bezirkshauptmann-
schaften als auch von der Aufsichtsbehörde überprüft worden. Für das 
Jahr 2013 sei festgestellt worden, dass die Gemeinden bei der Jahresab-
grenzung unterschiedlich vorgegangen seien. Aufgrund der Umsetzung 
der Gemeindestrukturreform hätten diese Unterschiede aber nicht sofort 
korrigiert werden können. Die Aufsichtsbehörde sei jedoch bestrebt, 
eine Vereinheitlichung sicherzustellen.

(6) Laut Stellungnahme des Landes Tirol würde es die Mitteilungen über 
die monatliche Abrechnung der Gemeindeertragsanteile unter Angabe 
der Kontierung bereits seit mehr als zehn Jahren als Download über 
ein Webportal bereitstellen. Zusätzlich weise die Gemeindeaufsicht 
die Gemeinden auf die Wichtigkeit der richtigen Verbuchung und des 
Abgleichs der Transferzahlungen hin.

 40.4 (1) Der RH hielt hinsichtlich der Stellungnahme des Landes Kärnten 
an seiner Empfehlung fest, die einzelnen Teilaggregate, aus denen 
sich die Ertragsanteile zusammensetzten, in den Benachrichtigungen 
der Gemeinden — über den Kontierungsleitfaden hinaus — mit den 
entsprechenden Kontierungsinformationen zu versehen, damit eine 
möglichst hohe Übereinstimmung der Anweisungen des Landes mit 
den Verbuchungen der Gemeinden erzielt werden kann. Entsprechend 
dem Brutto–Prinzip48 sollen Ertragsanteile getrennt von den sonstigen 
Transfers verbucht und in den Rechnungsabschlüssen der Gemeinden 
transparent dargestellt werden.

(2) Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass seine Empfehlung 
auf eine bundesweit einheitliche und korrekte Verbuchung der Dezem-
ber–Ertragsanteile abzielt und die Regelung in § 11 Abs. 1 VRV 1997 
einer solchen nicht entgegensteht. Angesichts der deutlichen Abwei-
chungen zwischen den von den Ländern angewiesenen und den von 
den Gemeinden verbuchten Ertragsanteilen hielt er an seiner Emp-
fehlung fest, die Verbuchung der Gemeinden durch die Gemeindeauf-
sichten der Länder zu überprüfen.

(3) Gegenüber dem Land Oberösterreich hielt der RH — weil er bei 
einer stichprobenweisen Überprüfung der Jahresabschlüsse einzelner 
oberösterreichischer Gemeinden Fehlbuchungen festgestellt hatte — 
seine Empfehlung aufrecht, die Verbuchung der Ertragsanteile in den 
Gemeinden im Wege der Gemeindeaufsichten zu überprüfen.

48 ungekürzte Darstellung aller Einnahmen und Ausgaben
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(4) Der RH nahm die Begründungen des Landes Steiermark im Zusam-
menhang mit der Gemeindestrukturreform zur Kenntnis. Um Abwei-
chungen in Zukunft zu vermeiden, hielt der RH seine Empfehlungen 
aufrecht, Unterschiede zwischen den von den Ländern angewiesenen 
und den von den Gemeinden verbuchten Beträgen einerseits durch ver-
besserte Kontierungsinformationen und andererseits durch verstärkte 
Kontrollen der Aufsichtsbehörde zu vermeiden.
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 41 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Sämtliche Fixschlüssel wären im Zuge einer allfälligen Reform 
des Finanzausgleichs einer Evaluierung zu unterziehen und nach 
Möglichkeit durch Aufteilungsschlüssel zu ersetzen, die auf die aktu-
elle Situation der Gemeinden anstatt auf historische Werte Bezug 
nehmen. (TZ 4 und 12)

(2) Sämtliche Vorausanteile wären im Zuge einer allfälligen Reform 
des Finanzausgleichs einer Evaluierung zu unterziehen und nach 
Möglichkeit durch einen Modus der Mittelzuweisung zu ersetzen, 
der auf die aktuelle Situation der Gemeinden anstatt auf historische 
Werte Bezug nimmt. (TZ 6)

(3) Der Getränkesteuerausgleich sollte im Zuge einer allfälligen 
Reform des Finanzausgleichs vereinfacht werden. Historische 
Bezugsgrößen wären nach Möglichkeit durch Verteilungsschlüssel 
zu ersetzen, die die aktuelle Situation der Gemeinden berücksich-
tigen. (TZ 7)

(4) Der Werbesteuernausgleich wäre im Zuge einer allfälligen Reform 
des Finanzausgleichs einer Evaluierung zu unterziehen und nach 
Möglichkeit durch einen Modus der Mittelzuweisung zu ersetzen, 
der auf die aktuelle Situation der Gemeinden anstatt auf historische 
Werte Bezug nimmt. (TZ 8)

(5) Im Zuge einer allfälligen Reform des Finanzausgleichs wäre auf 
eine deutliche Verringerung der Verteilungskriterien und auf eine 
deutlich geringere Zahl erforderlicher Daten für die Berechnung der 
Gemeindeertragsanteile hinzuwirken. (TZ 9)

(6) Die unterschiedlichen Teilaggregate, die die Höhe der Gemeinde-
ertragsanteile bestimmen, sollten im Zuge einer allfälligen Reform 
des Finanzausgleichs auf ihre Zweckmäßigkeit und Konsistenz über-
prüft werden, indem ihre Wirkung der beabsichtigten Zielsetzung 
gegenübergestellt wird. (TZ 16)

(7) Die Zielsetzungen des abgestuften Bevölkerungsschlüssels wären 
klar zu formulieren und seine Effektivität regelmäßigen Evaluie-
rungen zu unterziehen. (TZ 17)

Schlussempfehlungen

BMF und Länder
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(8) Die Transparenz und Planungssicherheit der Gemeinden im 
Finanzausgleich wären durch eine Reduktion multipler Zahlungs-
flüsse zu verbessern. (TZ 19)

(9) Bundeslandbezogene Einschränkungen im Rahmen eines Finanz-
kraftausgleichs wären aufzuheben, weil diese die effektive Vertei-
lung und einen tatsächlichen Ausgleich der Finanzkraft verhinder-
ten. (TZ 19)

(10) Im Zuge einer allfälligen Reform des Finanzausgleichs sollte 
geprüft werden, ob eine bundesweite regionalpolitische Strategie, 
die regionale Verteilungsziele klar und eindeutig festlegt, verfolgt 
werden soll. (TZ 20)

(11) Als Voraussetzung für einen aufgabenorientierten Finanzaus-
gleich wären eine vorausgehende Aufgabenkritik und sachgerechte 
Aufgabenverteilung vorzunehmen. (TZ 21) 

(12) Im Zuge einer allfälligen Reform des Finanzausgleichs sollte 
im Sinne der Zusammenführung von Aufgaben–, Ausgaben– und 
Finanzierungsverantwortung die Übernahme von Länderaufgaben 
durch Gemeinden aus Mitteln des Landes, nicht aus Gemeindemit-
teln finanziert werden. (TZ 22)

(13) Im Sinne der Wirkungsorientierung wären ein strategisches 
Konzept für die Verteilung der Gemeindeertragsanteile festzulegen, 
Verteilungsziele zu formulieren und die Kriterien für die Berechnung 
der Gemeindeertragsanteile danach auszurichten. (TZ 23)

(14) Die Monitoring– und Koordinationsfunktion des BMF sollte im 
gesamten Vollzug des Finanzausgleichs gestärkt werden. Sämtliche 
Daten zur Berechnung der Gemeindeertragsanteile sollten auf den 
Websites des BMF und der Länder veröffentlicht werden. (TZ 30)

(15) Im Zuge einer allfälligen Reform des Finanzausgleichs sollte 
auf eine Vereinfachung der Berechnung der Gemeindeertragsanteile 
hingewirkt werden. (TZ 40)

(16) Die Berechnung der Ertragsanteile wäre spätestens zum Zeit-
punkt der jährlichen Zwischenabrechnung mit dem BMF abzuglei-
chen, um Berechnungsfehler zu vermeiden. (TZ 30)

Länder
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(17) Um eine möglichst hohe Übereinstimmung der Anweisungen 
des Landes mit den Verbuchungen der Gemeinden zu erzielen und 
eine möglichst einheitliche Verbuchung zu gewährleisten, sollten die 
einzelnen Teilaggregate, aus denen sich die Ertragsanteile zusam-
mensetzen, mit den entsprechenden Kontierungsinformationen ver-
sehen werden. (TZ 40)

(18) Beträge, die nicht zur Berechnung der Ertragsanteile dienen, 
wie bspw. Einnahmen der Gemeinden aus dem Pflegesicherungs-
fonds oder sonstige Transfers, sollten brutto verbucht und getrennt 
von den Ertragsanteilen ausgewiesen werden. (TZ 40)

(19) Im Wege der Gemeindeaufsichten wäre auf eine einheitliche 
und korrekte Verbuchung der Ertragsanteile zu achten. Dabei sollte 
insbesondere auf die bundesweit einheitliche Verbuchung

— der Dezember–Ertragsanteile (Jahresabgrenzung) und
— des Abzugs zur Finanzierung des Landespflegegeldes

geachtet und die Verbuchung der Gemeinden stichprobenweise über-
prüft werden. (TZ 40)

(20) Die Zwischenabrechnungen der Gemeinden für die Jahre 2009 
bis 2013 wären zu korrigieren, weil die Gemeinden einen recht-
lichen Anspruch auf die korrekte Zuteilung von Ertragsanteilen 
haben. (TZ 32)

(21) Rundungen bei der Berechnung der Gemeindeertragsanteile 
wären zu unterlassen bzw. nur dann vorzunehmen, wenn diese keine 
finanziellen Auswirkungen nach sich ziehen. (TZ 32)

(22) Abzüge bei den Ertragsanteilen der Gemeinden wären zu unter-
lassen, weil ein Rechtsanspruch der einzelnen Gemeinden auf Zutei-
lung der Gemeindeertragsanteile in der gesetzlich vorgesehenen 
Höhe bestand. (TZ 32)

(23) Bei Vereinbarungen, die Interessenvertretungen der Gemeinden 
für ihre Mitglieder abschließen, wäre auf das Vorliegen der dafür 
notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse zu achten. (TZ 32)

Burgenland
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(24) Der Kontrollprozess für die Berechnung der Ertragsanteile sollte 
verbessert werden, indem die Wirksamkeit und Effizienz des Inter-
nen Kontrollsystems (IKS) durch die Interne Revision des Landes 
bzw. externe unabhängige Kontrollorgane in regelmäßigen Abstän-
den überprüft wird. (TZ 33)

(25) Im Falle von EDV–Umstellungen sollten lückenlose Dokumen-
tationen angelegt werden, damit die Berechnung der Ertragsanteile 
der Gemeinden im Detail überprüft werden kann. (TZ 34)

(26) Die Zwischenabrechnungen der Gemeinden für das Jahr 2011 
wären zu korrigieren, weil die Gemeinden einen rechtlichen Anspruch 
auf die korrekte Zuteilung von Ertragsanteilen haben. (TZ 35)

(27) Die Zwischenabrechnungen der Gemeinden für die Jahre 2009 
bis 2013 wären zu korrigieren, weil die Gemeinden einen recht-
lichen Anspruch auf die korrekte Zuteilung von Ertragsanteilen 
haben. (TZ 36)

(28) Die monatlichen Mitteilungen des Landes an die Gemeinden 
betreffend Ertragsanteile wären so zu gestalten, dass die Ansprü-
che, die sich aus der Zwischenabrechnung des Vorjahres ergeben, 
klar ersichtlich sind. (TZ 36)

(29) Im Falle von EDV–Umstellungen sollte der Altdatenbestand 
für mindestens sieben Jahre aufbewahrt bzw. elektronisch verfüg-
bar gemacht werden. (TZ 37)

(30) Rundungen bei der Berechnung der Gemeindeertragsanteile 
wären zu unterlassen bzw. nur dann vorzunehmen, wenn diese keine 
finanziellen Auswirkungen nach sich ziehen. (TZ 38)

(31) Die Zwischenabrechnungen der Gemeinden für die Jahre 2009 
bis 2013 wären zu korrigieren, weil die Gemeinden einen recht-
lichen Anspruch auf die korrekte Zuteilung von Ertragsanteilen 
haben. (TZ 38)

Kärnten

Niederösterreich

Salzburg
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(32) Die Zwischenabrechnungen der Gemeinden für das Jahr 2011 
wären zu korrigieren, weil die Gemeinden einen rechtlichen Anspruch 
auf die korrekte Zuteilung von Ertragsanteilen haben. (TZ 39)

Steiermark



108 Niederösterreich 2016/2



Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 109

ANHANG

ANHANG

Anhang I:  Rechtsgrundlagen und Berechnung des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels

Anhang II:  Berechnung der einzelnen Teilaggregate der  
Gemeindeertragsanteile

Anhang III:  Berechnung und Anweisung der Gemeinde-
ertragsanteile im Land Burgenland



110 Niederösterreich 2016/2

ANHANG I

Als Rechtsgrundlage für den abgestuften Bevölkerungsschlüssel diente 
das Finanzausgleichsgesetz 200849 (FAG 2008) in Verbindung mit zwei 
Verordnungen des Bundesministers für Finanzen50. Das FAG 2008 trat 
mit 1. Jänner 2008 in Kraft und löste das mit 31. Dezember 2008 befris-
tete FAG 2005 ab. Das FAG 2008 sah in seiner ursprünglichen Fas-
sung ein Außerkrafttreten per 31. Dezember 2013 vor, wurde jedoch 
mit den Novellen BGBl. I Nr. 56/201151 bis 31. Dezember 2014 und 
BGBl. I Nr. 17/201552 bis 31. Dezember 2016 verlängert.

Die verfassungsrechtliche Grundlage für die Finanzausgleichsgesetze 
bildete das Finanz–Verfassungsgesetz 1948 (F–VG 1948)53.

Volkszahl

§ 9 Abs. 9 FAG 2008 regelt die für die Berechnung des abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssels relevante Volkszahl. Diese wurde bis zum 
Jahr 2008 anhand des von der Statistik Austria festgestellten Ergeb-
nisses der letzten Volkszählung ermittelt. Ab dem Jahr 2009 wurde hin-
gegen das Ergebnis der Statistik des Bevölkerungsstandes zum Stich-
tag 31. Oktober herangezogen. Dieses Ergebnis ist auf der Website der 
Statistik Austria bis zum November des dem Stichtag folgenden Kalen-
derjahres kundzumachen und wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag 

49 Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2008 bis 2014 geregelt wird 
und sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzaus-
gleichsgesetz 2008 — FAG 2008), BGBl. I Nr. 103/2007 i.d.g.F.

50 Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Prozentsätze für die Vertei-
lung der Ertragsanteile im Finanzausgleichsgesetz 2009 für die Jahre 2008 bis 2010 
(BGBl. II Nr. 349/2008) und Verordnung der Bundesministerin für Finanzen über die 
Prozentsätze für die Verteilung der Ertragsanteile in den Jahren 2011 bis 2014 (BGBl. II 
Nr. 248/2011)

51 Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Gesundheits– und Sozi-
albereich–Beihilfengesetz und das Bundesfinanzgesetz 2011 geändert werden, BGBl. I 
Nr. 56/2011 i.d.g.F.

52 Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Gesundheits– und 
Sozialbereich–Beihilfengesetz, das Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsge-
setz 1993 geändert wird, BGBl. Nr. 959/1993, das Finanzausgleichsgesetz 2001, das 
Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das Gebührengesetz 1957 geändert werden, 
BGBl. I Nr. 17/2015

53 Bundes–Verfassungsgesetz über die Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen 
dem Bund und den übrigen Gebietskörperschaften (Finanz–Verfassungsgesetz 1948 
— F–VG 1948), BGBl. Nr. 45/1948 i.d.g.F.

Rechtsgrundlagen

Anhang I: Rechtsgrundlagen und Berechnung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels

Berechnung des  
abgestuften  
Bevölkerungs-
schlüssels
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folgenden übernächsten Kalenderjahres54. Das Ergebnis der Statistik 
des Bevölkerungsstandes zum Stichtag 31. Oktober 2008 kam aus-
nahmsweise für die Jahre 2009 und 2010 zur Anwendung.

Wenn zum Stichtag 31. Oktober eines Jahres eine Volkszählung gemäß 
§ 1 Abs. 1 oder 2 des Registerzählungsgesetzes55 durchgeführt wird, ist 
von der Statistik Austria für diesen Stichtag keine Statistik des Bevöl-
kerungsstandes zu erstellen. In diesem Fall gilt das Ergebnis der Volks-
zählung für das dem Stichtag folgende übernächste Kalenderjahr. Die 
letzte Volkszählung erfolgte im Jahr 2011.

Für den vom RH überprüften Zeitraum kamen somit folgende Statis-
tiken zur Ermittlung der Volkszahl zur Anwendung:

Volkszahl im Jahr 2009 Statistik des Bevölkerungsstandes, 
Stichtag 31. Oktober 2008

Volkszahl im Jahr 2010 Statistik des Bevölkerungsstandes, 
Stichtag 31. Oktober 2008

Volkszahl im Jahr 2011 Statistik des Bevölkerungsstandes, 
Stichtag 31. Oktober 2009

Volkszahl im Jahr 2012 Statistik des Bevölkerungsstandes, 
Stichtag 31. Oktober 2010

Volkszahl im Jahr 2013 Ergebnis der Volkszählung 2011, 
Stichtag 31. Oktober 2011

54 Die Statistik des Bevölkerungsstandes hatte von den Ergebnissen der letzten Volkszäh-
lung gemäß den §§ 1 bis 9 Registerzählungsgesetz auszugehen und bei der Erstellung 
die in § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Z 1 bis 5 und Abs. 2 Registerzählungsgesetz genannten 
Daten sowie nach Maßgabe der statistischen Qualitätserfordernisse auch die zugehö-
rigen in § 5 Abs. 1 Registerzählungsgesetz genannten Daten zu verwenden, wobei die 
Bestimmungen des § 6 Abs. 1 bis 3, 6 bis 8 sowie § 7 Abs. 2 und 3 Registerzählungs-
gesetz sinngemäß anzuwenden waren, mit der Maßgabe, dass, falls die Basisdaten im 
Verhältnis zu den Vergleichsdaten widersprüchlich sind, die Statistik Austria die Basis-
daten mittels geeigneter statistischer Verfahren auf Grundlage der bei der letzten Volks-
zählung bzw. Zählung gemäß § 9 Registerzählungsgesetz durchgeführten Ergänzungen 
und Berichtigungen zu berichtigen hatte. Die Bundesanstalt Statistik Austria hatte 
die Daten des Zentralen Personenstandsregisters (ZPR) gemäß § 44 Personenstandsge-
setz 2013 (BGBl. I Nr. 16/2013) und die Daten des Zentralen Staatsbürgerschaftsregis-
ters (ZSR) gemäß § 56a Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (BGBl. Nr. 311/1985) als Ver-
gleichsdaten gemäß § 5 Abs. 1 und Abs. 4 Registerzählungsgesetz heranzuziehen.

55 Bundesgesetz über die Durchführung von Volks–, Arbeitsstätten–, Gebäude– und Woh-
nungszählungen (Registerzählungsgesetz), BGBl. I Nr. 33/2006
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Vervielfacher

§ 9 Abs. 10 und 11 FAG 2008 legen die für die Berechnung des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels angewendeten Vervielfacher als Bruch-
zahl fest. Dabei gelten für die Perioden 2008 bis 2010 und 2011 bis 2016 
unterschiedliche Werte für die unterste Größenklasse (siehe Tabelle 28):

§ 9 Abs. 11 FAG 2008 sah vor, den ab 2011 anzuwendenden Verviel-
facher für Gemeinden bis 10.000 Einwohner (und den Vervielfacher 
für die Einschleifregelung für Gemeinden mit 9.000 bis 10.000 Ein-
wohnern) auf Basis der Ertragsanteile für das Jahr 2010 zu erhöhen. 
Die dadurch entstehenden Verluste der Gemeinden über 10.000 Ein-
wohner sollten sich in Summe dem Betrag von 100 Mio. EUR annä-
hern, ihn aber nicht übersteigen56. Das BMF erließ den neuen Ver-
vielfacher per Verordnung57. Dieser war als Bruchzahl zu ermitteln, 
dessen Zähler und Nenner jeweils ganze Zahlen sind und dessen Nen-
ner höchstens 100 ist.

Die durch die Änderung des Vervielfachers im Jahr 2011 erlittenen 
Verluste der Gemeinden wurden durch die Vorausanteile gemäß § 11 
Abs. 6 FAG 2008 ausgeglichen. Diese Vorausanteile wurden zudem 
jährlich valorisiert.

56 Die gesetzliche Regelung sah weiters vor, dass die Verluste aus den gemeindeweisen 
Änderungen bei den um die Gemeinde–Bedarfszuweisungen gekürzten Ertragsantei-
len, bei Wien hingegen bei den ungekürzten Ertragsanteilen ermittelt wurden.

57 Verordnung der Bundesministerin für Finanzen über die Prozentsätze für die Vertei-
lung der Ertragsanteile in den Jahren 2011 bis 2014 (BGBl. II Nr. 248/2011)

Tabelle 28: Vervielfacher zur Berechnung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels
Größenklasse 2008 bis 2010 2011 bis 2016

Gemeinden bis 10.000 Einwohner 1 1
2 1 41

67

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner 1 2
3 1 2

3

Gemeinden von 20.001 bis 50.000 Einwohner und Städte mit 
eigenem Statut mit höchstens 50.000 Einwohnern 2 2

Gemeinden über 50.000 Einwohner und Stadt Wien 2 1
3 2 1

3

Quelle: FAG 2008
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Einschleifregelung

§ 9 Abs. 10 FAG 2008 sah weiters für Gemeinden mit 9.000 bis 10.000, 
18.000 bis 20.000 und 45.000 bis 50.000 Einwohnern sowie für Städte 
mit eigenem Statut, deren Einwohnerzahl zwischen 45.000 und 50.000 
liegt, eine Einschleifregelung vor. Diese Gemeinden erhielten einen 
zusätzlichen Betrag, der sich durch Multiplikation jener Zahl, mit der 
die Einwohnerzahl die jeweils untere Bereichsgrenze überstieg, mit 
einem Vervielfacher ergab. Der Vervielfacher betrug bei Gemeinden 
bis 10.000 Einwohner in der Periode 2008 bis 2010  1 2/3 und in der 
Periode 2011 bis 2016  110/201, bei allen anderen Gemeinden 3 1/3.
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Sofern der Finanzbedarf einer Gemeinde ihre Finanzkraft überstieg, 
erhielt diese Gemeinde 30 % des Unterschiedsbetrags zwischen Finanz-
bedarf und Finanzkraft.

Die Finanzkraft einer Gemeinde errechnete sich als Summe aus:

—  72 % der Grundsteuereinnahmen bei einem Hebesatz58 von 500 %59 
des Vorjahres,

—  39 % der tatsächlichen Erträge der Kommunalsteuer des zweitvo-
rangegangenen Jahres und

—  teilweise60 der Finanzzuweisung des Bundes nach § 21 FAG 2008 
des vorangegangenen Jahres.

Zur Ermittlung des Finanzbedarfs einer Gemeinde wurde die Lan-
desdurchschnittskopfquote ermittelt und mit dem abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssel der Gemeinde multipliziert. Die Landesdurch-
schnittskopfquote errechnete sich aus der Summe der einzelnen 
Gemeindefinanzkraftwerte eines Landes geteilt durch die Bevölke-
rungszahl des betreffenden Landes.

Dieser Vorausanteil wurde als Ersatz für die gemäß § 23 FAG 2005 
gewährten Bedarfszuweisungen gewährt61. Zur Berechnung wurden die 
Gemeinden je Land in vier Größenklassen unterteilt (erste Größenklasse 
bis 9.300 Einwohner, zweite Größenklasse 10.001 bis 18.000 Einwoh-
ner, dritte Größenklasse 20.001 bis 45.000 Einwohner, vierte Größen-
klasse über 50.000 Einwohner). Je nach Land und Größenklasse stand 
den Gemeinden ein gewisser Fixbetrag pro Einwohner als Vorausanteil 
zu. Statutarstädte mit bis zu 20.000 Einwohnern wurden der Größen-
klasse zwischen 20.001 und 45.000 Einwohnern zugeordnet, Statutar-

58 Gemäß § 27 Abs. 1 Grundsteuergesetz 1955 war der Jahresbetrag der Steuer nach einem 
Hundertsatz (Hebesatz) des Steuermessbetrags oder des auf die Gemeinde entfallenden 
Teils des Steuermessbetrags zu berechnen.

59 Setzte eine Gemeinde den Hebesatz nicht mit 500 % an, so wurde der Betrag entspre-
chend hochgerechnet. 72 % davon entsprechen einem Hebesatz von 360 %.

60 Nur der erste Verteilungsvorgang (gemäß § 21 Abs. 7 FAG 2008) beeinflusste die Höhe 
des 30 %igen Unterschiedsbetrags, der gesamte Verteilungsvorgang erfolgte mehrstufig.

61 Im § 23 FAG 2005 waren zwei Arten von Bedarfszuweisungen zusammengefasst: Einer-
seits ein — finanziell unbedeutender – Ausgleich für Ausgaben im Zusammenhang mit 
Ausgliederungen und Schuldenreduzierungen und andererseits ein — finanziell bedeu-
tender – Ausgleich zur Finanzierung der Auswirkungen der Reform des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels im FAG 2005.

30 %iger Unter-
schiedsbetrag

Anhang II: Berechnung der einzelnen Teilaggregate der Gemeindeertragsanteile

Vorausanteil gemäß 
§ 11 Abs. 5 FAG 2008
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städte zwischen 20.001 und 45.000 Einwohnern erhielten einen Extra-
betrag pro Einwohner. Die Beträge pro Einwohner in jenen Gemeinden, 
die nicht in die fixierten Größenklassen einzuordnen waren, wurden 
separat geregelt (siehe Tabelle 29). Maßgebend für die Einteilung in 
Größenklassen war der Bevölkerungsstand bei der Volkszählung 2001.

Gemäß § 11 Abs. 7 FAG 2008 valorisierte das BMF die Vorausanteile 
jährlich entsprechend der Entwicklung der Nettoaufkommen an den 
Abgaben mit einheitlichem Schlüssel (die im Jahr 2013 gültigen Werte 
sind in Tabelle 29 dargestellt). Im Jahr 2014 wurde diese Regelung das 
letzte Mal angewandt62.

62 Ab dem Jahr 2015 wurden die Vorausanteile gemäß § 11 Abs. 5 und 6 FAG 2008 durch 
den Vorausanteil nach § 11 Abs. 7a FAG 2008 ersetzt.

Tabelle 29: Vorausanteile nach § 11 Abs. 5 FAG 2008 nach Größenklassen, 2013
Einwohner–Größenklassen

bis 9.300 10.001 bis 
18.000

20.001 bis 
45.000

über 
50.000

Statutarstädte 
20.001 bis 45.000

in EUR je Einwohner

B 10,69 – 60,99 –

K 8,31 46,46 45,74 46,97

NÖ 5,27 56,31 57,56 – 103,55

OÖ 4,13 53,59 54,32 56,95 100,31

S 3,38 52,65 – 55,64

St 7,23 51,25 51,50 53,67

T 3,86 59,37 – 65,04

V 4,09 51,29 51,56 –

Außerhalb der Größenklassen –  separat geregelt:

in EUR je 
Einwohner

St. Pölten 68,23

Brunn am Gebirge 24,83

Altmünster 18,35

Hallein 51,11

Seekirchen am Wallersee 6,76

Zell am See 27,99

Mürzzuschlag 26,32

Lustenau 44,91

Quelle: BMF
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Der mit dieser Einteilung festgelegte Betrag pro Einwohner wurde zur 
Ermittlung des Vorausanteils pro Gemeinde mit der jeweils aktuellen 
Volkszahl multipliziert.

Der Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 6 FAG 2008 diente der Entschädi-
gung von Gemeinden, die durch die Änderung des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels ab 2011 Verluste erlitten. In ihrer Funktionsweise 
ähnelten die Vorausanteile nach § 11 Abs. 6 leg. cit. jenen nach § 11 
Abs. 5 leg. cit., auf Basis einer Kategorisierung anhand historischer 
Einwohnerzahlen (Bevölkerungszahl für 2010, d.h. Bevölkerungssta-
tistik vom 31. Oktober 2008) errechnete Pro–Kopf–Beträge wurden 
mit der aktuell gültigen Einwohnerzahl multipliziert. Die Vorausan-
teile je Einwohner entsprachen den durch die Abflachung des abge-
stuften Bevölkerungsschlüssels entstandenen durchschnittlichen Ver-
lusten je Größenklasse und Land auf Basis der Ertragsanteile 2010 
(siehe Tabelle 30).

Vorausanteil gemäß 
§ 11 Abs. 6 FAG 2008
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Tabelle 30: Vorausanteile nach § 11 Abs. 6 FAG 2008 nach Größenklassen, 2013
Einwohner–Größenklassen

10.001 bis 
18.000

20.001 bis 
45.000 über 50.000

in EUR je Einwohner

B – 39,07 –

K 25,53 30,64 35,76

NÖ 30,77 36,91 43,07

OÖ 30,29 36,35 42,41

S 29,66 – 41,51

St 28,33 34,00 39,66

T 33,57 – 47,00

V 28,15 33,78 –

Außerhalb der Größenklassen –  separat geregelt:

in EUR je Einwohner

Ebreichsdorf 7,93

Gänserndorf 23,48

Gerasdorf bei Wien 22,00

Altmünster 6,87

Laakirchen 4,67

Hallein 34,18

Seekirchen am Wallersee 11,29

Zell am See 10,29

Köflach 27,10

Voitsberg 15,44

Imst 4,06

Quelle: BMF
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Der Vorausanteil gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2008 diente als Ausgleich 
zur Abschaffung der Selbstträgerschaft63. Gemeinden über 2.000 Ein-
wohner wurden wiederum nach Größenklassen und Ländern kategori-
siert und erhielten einen entsprechenden Betrag pro Einwohner (siehe 
Tabelle 31). Basis der Berechnung war das Ergebnis der Volkszäh-
lung 2001. Gemeinden, die Rechtsträger von Krankenanstalten waren, 
erhielten einen weiteren auf Ebene der einzelnen Gemeinden festge-
legten Vorausanteil.

a) Aufteilung 2009 und 2010

In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Anteile aus dem Geträn-
kesteuerausgleich vollständig nach dem Verhältnis der durchschnitt-
lichen Jahreserträge an Getränke– und Speiseeissteuer der Jahre 1993 
bis 1997 verteilt. Bei Gemeinden, die 1998 oder 1999 einen Ertrag 
an Getränke– und Speiseeissteuer erzielen konnten, der um mehr als 
50 % über dem Durchschnitt der Jahre 1993 bis 1997 lag, wurde der 
höhere der beiden Werte aus 1998 bzw. 1999 als Berechnungsgrund-
lage herangezogen.

63 Bund, Länder, Gemeinden über 2.000 Einwohner und gemeinnützige Krankenanstalten 
waren bis Mai 2008 von der Leistung von Dienstgeberbeiträgen zur Finanzierung des 
Familienlastenausgleichsfonds befreit und leisteten die Familienbeihilfe direkt an ihre 
Bediensteten (= „Selbstträgerschaft“). Durch deren Abschaffung entstanden Mehraus-
gaben der bisherigen Selbstträger, weil die höheren Ausgaben für den Dienstgeberbei-
trag die Ersparnisse aus dem Entfall der bisherigen Leistung der Familienbeihilfe über-
stiegen. Diese Mehrausgaben ermittelte das BMF auf Basis des Erfolgs des Jahres 2007 
und wurden an die Gebietskörperschaften und gemeinnützigen Krankenanstalten aus-
bezahlt.

Vorausanteil gemäß 
§ 11 Abs. 8 FAG 2008

Tabelle 31:  Vorausanteile zum Ausgleich des Wegfalls der Selbstträgerschaft nach § 11 
Abs. 8 FAG 2008 nach Größenklassen, 2013

Einwohner–Größenklassen

2.001 bis 
5.000

5.001 bis 
10.000

10.001 bis 
20.000

20.001 bis 
35.000

35.001 bis 
50.000

50.001 bis 
60.000 über 60.000

in EUR je Einwohner

B 4,04 8,06 8,38 – – – –

K 4,51 4,51 4,73 7,00 – 11,78 8,13

NÖ 4,45 5,90 6,71 6,75 6,75 – –

OÖ 5,14 5,40 7,07 4,44 8,78 8,56 9,93

S 3,83 4,14 4,51 – – – 14,72

St 4,16 6,06 7,37 6,50 – – 9,36

T 4,79 5,27 5,80 – – – 9,70

V 6,31 6,31 7,25 10,34 10,34 – –

Quellen: FAG 2008; BMF

Getränke-
steuerausgleich 
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b) Aufteilung 2011 

Im Jahr 2011 wurden 90 % der Anteile aus dem Getränkesteueraus-
gleich analog zur in den Jahren 2009 und 2010 gültigen Regelung 
verteilt.

In jenen Ländern, in denen die Zahl der Nächtigungen pro Einwohner 
gemäß Nächtigungsstatistik des zweitvorangegangenen Jahres über 
dem Bundesdurchschnitt lag (Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg), 
erhielten die Gemeinden aus dem restlichen Anteil 10 Cent pro Näch-
tigung. Der verbleibende Anteil wurde je zur Hälfte nach der Bevölke-
rungszahl und nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel verteilt.

Zudem wurde sichergestellt, dass sämtliche Gemeinden zumindest 98 % 
der Mittel aus dem Getränkesteuerausgleich des Jahres 2010 erhielten. 
Die dafür nötigen Mittel wurden jenen Gemeinden, deren Mittel aus 
dem Getränkesteuerausgleich die Mittel des Jahres 2010 überstiegen, 
im Verhältnis dieser Überschreitung abgezogen.

c) Aufteilung 2012 und 2013

Im Jahr 2013 wurden 70 % der Mittel aus dem Getränkesteueraus-
gleich nach dem Verhältnis der durchschnittlichen Jahreserträge an 
Getränke– und Speiseeissteuer der Jahre 1993 bis 1997 verteilt (im 
Jahr 2012 waren es 80 %; das FAG 2008 sah eine jährliche Verringe-
rung dieses Anteils um zehn Prozentpunkte vor). Wiederum wurde für 
Gemeinden, die 1998 oder 1999 Erträge aus der Getränke– und Spei-
seeissteuer erzielen konnten, die um mehr als 50 % über dem Durch-
schnitt der Jahre 1993 bis 1997 lagen, der höhere der beiden Werte 
aus 1998 bzw. 1999 als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Die restlichen Mittel wurden anhand der im Zuge des Getränkesteuer-
ausgleichs 2010 ausbezahlten Summen in die Anteile für Gemeinden 
mit bis zu 10.000 Einwohnern und Gemeinden mit über 10.000 Ein-
wohnern (sowie kleinere Städte mit eigenem Statut) unterteilt.

Die Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern erhielten im Jahr 2013 
für jede in der Nächtigungsstatistik des vorvorigen Jahres verzeich-
nete Nächtigung mit Ausnahme der ersten 1.000 Nächtigungen 30 Cent 
(2012: 20 Cent; Anstieg um zehn Cent pro Jahr). Die weiteren Anteile 
der kleinen Gemeinden wurden nach der Volkszahl verteilt.
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Die den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern (und kleineren 
Städten mit eigenem Statut) zustehenden Mittel aus dem Getränke-
steuerausgleich wurden zu je 50 % nach der Bevölkerungszahl und 
nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel verteilt.

Zudem wurde sichergestellt, dass sämtliche Gemeinden im Jahr 2013 
zumindest 94 % der Mittel aus dem Getränkesteuerausgleich des Jah-
res 2010 erhielten (2012: 96 %; jährliche Verringerung um zwei Pro-
zentpunkte). Die dafür nötigen Mittel wurden jenen Gemeinden, deren 
Mittel aus dem Getränkesteuerausgleich jene des Jahres 2010 überstie-
gen, im Verhältnis dieser Überschreitung abgezogen.

Ein 40 %iger Anteil an den Gemeindeertragsanteilen aus der Werbe-
abgabe (= gemeinschaftliche Bundesabgabe) war innerhalb der Länder 
nach der aktuellen Volkszahl auf die Gemeinden aufzuteilen.

Ein 60 %iger Anteil an den Gemeindeertragsanteilen aus der Werbe-
abgabe (gemäß § 11 Abs. 2 Z 3 FAG 2008 als „Gemeinde–Werbesteu-
ernausgleich“ bezeichnet) war im Verhältnis der Erträge der Gemein-
den an der Ankündigungsabgabe der Jahre 1996 bis 1998 aufzuteilen.

Die aBS–Ertragsanteile errechneten sich aus den gesamten Gemein-
deertragsanteilen eines Landes abzüglich des 30 %igen Unterschieds-
betrags, der Vorausanteile sowie der Werbeabgabe/des Werbesteuern-
ausgleichs und des Getränkesteuerausgleichs und wurden nach dem 
abgestuften Bevölkerungsschlüssel verteilt. Ab dem Jahr 2012 waren 
diese um den Beitrag der Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall des 
Landespflegegeldes zu erhöhen (Berechnung siehe sogleich).

Ab dem Jahr 2012 wurde gemäß § 11 Abs. 2 Z 8 FAG 2008 von den 
Ertragsanteilen der einzelnen Gemeinden ein Betrag in Höhe der für 
das Jahr 2010 geleisteten Beiträge der Gemeinden und Sozialhilfever-
bände zu den Kosten des Landespflegegeldes abgezogen64. Die Höhe 
dieses Abzugs richtete sich nach den jeweiligen landesgesetzlichen 
Bestimmungen zum Stichtag 1. Jänner 2011.

Für die Berechnung war vor der Aufteilung der aBS–Ertragsanteile der 
(länderweise) Beitrag der Gemeinden zu den Kosten des Landespflege-
geldes zur (länderweisen) Summe der aBS–Ertragsanteile zu addieren 
und erst danach nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel aufzutei-
64 Der Bund behielt sich die entsprechenden Summen bereits bei der Oberverteilung der 

Ertragsanteile ein.

Werbeabgabe/Werbe-
steuernausgleich

aBS–Ertragsanteile 
gemäß § 11 Abs. 2 
Z 7 FAG 2008

Beitrag als Ausgleich 
für den Wegfall des 
Landespflegegeldes
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len. Abschließend war von den jeweiligen Ertragsanteilen je Gemeinde 
der Beitrag der betreffenden Gemeinden zu den Kosten des Landes-
pflegegeldes wieder abzuziehen.

Die Aufteilung nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel hatte also 
ausgehend von einem Betrag zu erfolgen, der um den (länderweisen) 
Beitrag der Gemeinden erhöht worden war. Durch diese Vorgangsweise 
stellte der Gesetzgeber sicher, dass die übrigen Berechnungsschritte 
davon unberührt blieben.
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(1) Im Jahr 2009 wich das Land Burgenland bei der Berechnung der 
Ansprüche für die einzelnen Gemeinden von den gesetzlichen Vor-
gaben ab. Im Einzelnen stellte der RH folgende Abweichungen fest:

Die Berechnung des 30 %igen Unterschiedsbetrags beruhte auf fal-
schen Bevölkerungswerten und bei der Zwischenabrechnung auf fal-
schen Grundsteuermessbeträgen und Kommunalsteuererträgen. Dies 
führte in der Berechnung zu fehlerhaften Werten für die Finanzkraft, 
die Landesdurchschnittskopfquote, den Finanzbedarf und den 30 %igen 
Unterschiedsbetrag. Die Landesdurchschnittskopfquote wurde auf zwei 
Stellen kaufmännisch gerundet, was zusätzlich zu Abweichungen mit 
finanziellen Auswirkungen führte.

(2) Die Berechnung der Werbeabgabe/des Werbesteuernausgleichs und 
des Vorausanteils nach § 11 Abs. 5 FAG 2008 war aufgrund falscher 
Bevölkerungswerte fehlerhaft.

(3) Die Summe der aBS–Ertragsanteile wurde — da sie eine Residual-
größe darstellte — durch die oben genannten Fehler verringert. Darüber 
hinaus verringerte das Land Burgenland die restlichen Ertragsanteile 
um 300.000 EUR, die zur Finanzierung eines Rettungsdienstes heran-
gezogen wurden (siehe TZ 14). Das Land Burgenland verwendete bei 
der Aufteilung der restlichen Ertragsanteile außerdem falsche Werte 
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels aufgrund falscher Volkszahlen, 
wodurch die Aufteilung der Ertragsanteile auf die einzelnen Gemein-
den ebenfalls fehlerhaft war.

(4) Im Zuge der Zwischenabrechnung stellte das Land Burgenland die 
oben genannten Berechnungsfehler nicht richtig. Das Land Burgen-
land führte die Zwischenabrechnung vielmehr wie eine zusätzliche 
Monatsabrechnung durch.

(5) Die oben genannten Berechnungsfehler zogen für bestimmte Gemein-
den zu hohe Ansprüche, für andere hingegen zu niedrige Ansprüche 
nach sich. Der Saldo der Berechnungsfehler von 301.273 EUR war hin-
sichtlich der Fehlbeträge in den einzelnen Gemeinden wenig aussage-
kräftig. Beispielsweise waren die Ansprüche der Gemeinde Matters-
burg im Jahr 2009 um rd. 27.282 EUR zu niedrig, die Ansprüche der 
Gemeinde Eisenstadt um rd. 18.283 EUR zu hoch.

Jahr 2009

Anhang III: Berechnung und Anweisung der Gemeindeertragsanteile im Land Burgenland
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(1) Im Jahr 2010 wich das Land Burgenland bei der Berechnung der 
Ansprüche für die einzelnen Gemeinden von den gesetzlichen Vor-
gaben ab. Im Einzelnen stellte der RH folgende Abweichungen fest:

Aufgrund falscher Bevölkerungswerte, falscher Grundsteuermessbe-
träge und falscher Kommunalsteuererträge bei der Zwischenabrech-
nung war der 30 %ige Unterschiedsbetrag fehlerhaft. Die Landesdurch-
schnittskopfquote wurde auf zwei Stellen kaufmännisch gerundet, was 
zusätzlich zu Abweichungen mit finanziellen Auswirkungen führte.

(2) Die Berechnung der Werbeabgabe/des Werbesteuernausgleichs war 
aufgrund falscher Bevölkerungswerte fehlerhaft.

(3) Bei der Berechnung des Vorausanteils nach § 11 Abs. 5 FAG 2008 
korrigierte das Land Burgenland im April 2010 nachträglich die Ansprü-
che des Jahres 2009. Dadurch wurde die Summe der Vorausanteile für 
das Jahr 2010 verringert, was wiederum die Summe der restlichen 
Ertragsanteile, die nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel zu ver-
teilen waren, erhöhte. Die Berechnung der Vorausanteile war außer-
dem aufgrund falscher Pro–Kopf–Beträge fehlerhaft.

(4) Die Summe der aBS–Ertragsanteile wurde — da sie eine Residual-
größe darstellte — durch die oben genannten Fehler erhöht. Das Land 
Burgenland verwendete bei der Zwischenabrechnung außerdem falsche 
Werte des abgestuften Bevölkerungsschlüssels, wodurch die Auftei-
lung der Ertragsanteile auf die einzelnen Gemeinden ebenfalls feh-
lerhaft war.

(5) Im Zuge der Zwischenabrechnung stellte das Land Burgenland die 
oben genannten Berechnungsfehler nicht richtig. Das Land Burgen-
land führte die Zwischenabrechnung vielmehr wie eine zusätzliche 
Monatsabrechnung durch.

(6) Die oben genannten Berechnungsfehler zogen für bestimmte Gemein-
den zu hohe Ansprüche, für andere hingegen zu niedrige Ansprüche 
nach sich. Der Saldo der Berechnungsfehler von 15.716 EUR war hin-
sichtlich der Fehlbeträge in den einzelnen Gemeinden wenig aussage-
kräftig. Beispielsweise waren die Ansprüche der Gemeinde St. Marga-
rethen im Jahr 2010 um rd. 11.151 EUR zu niedrig, die Ansprüche der 
Gemeinde Mörbisch am See um rd. 15.280 EUR zu hoch.

Jahr 2010
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(1) Im Jahr 2011 wich das Land Burgenland bei der Berechnung der 
Ansprüche für die einzelnen Gemeinden von den gesetzlichen Vor-
gaben ab. Im Einzelnen stellte der RH folgende Abweichungen fest:

Aufgrund falscher Bevölkerungswerte und falscher Grundsteuermess-
beträge bei der Zwischenabrechnung war der 30 %ige Unterschieds-
betrag fehlerhaft. Die Landesdurchschnittskopfquote wurde auf zwei 
Stellen kaufmännisch gerundet, was zusätzlich zu Abweichungen mit 
finanziellen Auswirkungen führte.

(2) Die Berechnung des Getränkesteuerausgleichs und des Vorausan-
teils nach § 11 Abs. 5 FAG 2008 war aufgrund falscher Bevölkerungs-
werte fehlerhaft. Der Getränkesteuerausgleich war außerdem aufgrund 
falscher Werte des abgestuften Bevölkerungsschlüssels in den Mona-
ten Jänner bis August fehlerhaft.

(3) Das Land Burgenland unterließ sowohl die Berechnung als auch die 
Anweisung des Vorausanteils nach § 11 Abs. 6 FAG 2008 vollständig. 
Die Gründe dafür konnte das Land Burgenland nicht mehr ermitteln.

(4) Die Summe der aBS–Ertragsanteile wurde — da sie eine Residual-
größe darstellte — durch die oben genannten Fehler erhöht. Das Land 
Burgenland verwendete bei der Zwischenabrechnung außerdem falsche 
Werte des abgestuften Bevölkerungsschlüssels, wodurch die Auftei-
lung der Ertragsanteile auf die einzelnen Gemeinden ebenfalls feh-
lerhaft war.

(5) Im Zuge der Zwischenabrechnung stellte das Land Burgenland die 
oben genannten Berechnungsfehler nicht richtig. Das Land Burgen-
land führte die Zwischenabrechnung vielmehr wie eine zusätzliche 
Monatsabrechnung durch.

(6) Die oben genannten Berechnungsfehler zogen für bestimmte Gemein-
den zu hohe Ansprüche, für andere hingegen zu niedrige Ansprüche 
nach sich. Der Saldo der Berechnungsfehler von 48.045 EUR war hin-
sichtlich der Fehlbeträge in den einzelnen Gemeinden wenig aussa-
gekräftig. Beispielsweise waren die Ansprüche der Gemeinde Eisen-
stadt im Jahr 2011 um rd. 429.739 EUR zu niedrig, die Ansprüche der 
Gemeinde Neusiedl am See um rd. 12.251 EUR zu hoch.

(1) Im Jahr 2012 wich das Land Burgenland bei der Berechnung der 
Ansprüche für die einzelnen Gemeinden von den gesetzlichen Vor-
gaben ab. Im Einzelnen stellte der RH folgende Abweichungen fest:

Jahr 2011

Jahr 2012
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Aufgrund falscher Bevölkerungswerte und falscher Kommunalsteu-
ererträge bei der Zwischenabrechnung war der 30 %ige Unterschieds-
betrag fehlerhaft. Die Landesdurchschnittskopfquote wurde auf zwei 
Stellen kaufmännisch gerundet, was zusätzlich zu Abweichungen mit 
finanziellen Auswirkungen führte.

(2) Das Land Burgenland führte die Berechnung der Vorausanteile 
nach § 11 Abs. 5 und 6 FAG 2008 quartalsweise durch und unterließ 
im vierten Quartal sowohl die Berechnung als auch die Anweisung 
der Mittel vollständig. Die Gründe dafür konnte das Land Burgenland 
nicht mehr ermitteln.

Im Zuge der Zwischenabrechnung versuchte das Land, diesen Fehler 
zu korrigieren. Allerdings wurden die Ansprüche der Gemeinden auf 
die Vorausanteile nach § 11 Abs. 5 und 6 FAG 2008 nicht getrennt 
voneinander ermittelt, sondern als Summe und gemeinsam mit der 
Korrektur des ehemaligen Landespflegegeldes (siehe unten Punkt (4)). 
Mittels Soll–Ist–Vergleich verglich das Land Burgenland den im Dezem-
ber 2012 unter Berücksichtigung der Vorausanteile anzuweisenden 
Betrag mit dem tatsächlich angewiesenen Betrag und zählte anschlie-
ßend die sich daraus ergebende Differenz in der Zwischenabrech-
nung 2012 zum anzuweisenden Betrag hinzu. Aufgrund dieser Vor-
gangsweise wichen die restlichen zur Verteilung nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel zustehenden Gemeindeertragsanteile sowie die 
Anspruchsbeträge in Summe von den Jahresertragsanteilen ab.

(3) Die Summe der aBS–Ertragsanteile wurde — da sie eine Residual-
größe darstellte — durch die oben genannten Fehler erhöht. Das Land 
Burgenland verwendete bei der Zwischenabrechnung außerdem falsche 
Werte des abgestuften Bevölkerungsschlüssels, wodurch die Auftei-
lung der Ertragsanteile auf die einzelnen Gemeinden ebenfalls feh-
lerhaft war.

(4) Das ehemalige Landespflegegeld zog das Land im April 2013 nicht 
— wie gesetzlich vorgesehen — von den aBS–Ertragsanteilen ab, son-
dern addierte es dazu. Im Zuge der Zwischenabrechnung für das 
Jahr 2012 versuchte das Land Burgenland, diesen Fehler zu korrigie-
ren. Diese Korrektur nahm es gemeinsam mit der Korrektur der Voraus-
anteile nach § 11 Abs. 5 und 6 FAG 2008 (siehe oben) vor, sie erfolgte 
aber auf der Basis eines Soll–Ist–Vergleichs der im April 2013 aus-
bezahlten gesamten Ertragsanteile. Somit vermischte das Land einen 
Sachverhalt, der das Jahr 2013 betraf (das irrtümlich ausbezahlte Lan-
despflegegeld), mit einem Sachverhalt des Jahres 2012 (die Zwischen-
abrechnung unter Berücksichtigung der fehlenden Vorausanteile gemäß 
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§ 11 Abs. 5 und 6 FAG 2008). Dadurch war die Zwischenabrechnung 
für das Jahr 2012 fehlerhaft.

(5) Die oben genannten Berechnungsfehler zogen für bestimmte Gemein-
den zu hohe Ansprüche, für andere hingegen zu niedrige Ansprüche 
nach sich. Der Saldo der Berechnungsfehler von 186.769 EUR war hin-
sichtlich der Fehlbeträge in den einzelnen Gemeinden wenig aussa-
gekräftig. Beispielsweise waren die Ansprüche der Gemeinde Eisen-
stadt im Jahr 2012 um rd. 102.340 EUR zu niedrig, die Ansprüche der 
Gemeinde Wiesen um rd. 8.638 EUR zu hoch. 

Laut Mitteilung des Landes Burgenland musste es die Berechnung der 
Abzüge des ehemaligen Landespflegegeldes im Jahr 2013 aufgrund von 
Fehlern bei der Verbuchung der Kommunalsteuer korrigieren.

Der Gesamtbetrag der Abzüge des ehemaligen Landespflegegeldes für 
alle Gemeinden war korrekt, die oben beschriebenen Fehler zogen daher 
für bestimmte Gemeinden zu hohe Ansprüche, für andere hingegen 
zu niedrige Ansprüche nach sich. Beispielsweise waren die Ansprü-
che der Gemeinde Nikitsch im Jahr 2013 um rd. 1.041 EUR zu niedrig, 
die Ansprüche der Gemeinde Mischendorf um rd. 9.329 EUR zu hoch.

Jahr 2013
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Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich

Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften 
mit dem Schwerpunkt Bedarfszuweisungen in den  
Ländern Niederösterreich und Steiermark

Bedarfszuweisungen sind Gemeindemittel, die von den Ländern zu 
verteilen waren, um etwa bei finanziellen Notlagen von Gemein-
den ausgleichend einzugreifen. Die Verteilung der Bedarfszuwei-
sungen erfolgte jedoch vielfach nach der Finanzkraft von Gemein-
den. Die Finanzkraft berücksichtigte nur die Einnahmenseite. Die 
Struktur der Ausgaben, die Möglichkeit der Bedeckung neuer Vor-
haben aus eigenen Mitteln und vorhandene Einsparungspotenziale 
in der Gemeindegebarung blieben dabei unberücksichtigt.

Die Bedarfszuweisungen führten in den Ländern Niederöster-
reich und Steiermark zu teilweise erheblichen Verschiebungen der 
Finanzkraft pro Kopf nach Einwohnergrößenklassen gegenüber der 
ursprünglichen Verteilung.

In Niederösterreich erhöhten die Bedarfszuweisungen die durch-
schnittliche Finanzkraft kleinster Gemeinden mit weniger als 
500 Einwohnern um rd. 481 EUR pro Kopf, jene der Gemeinden 
mit mehr als 10.000 Einwohnern durchschnittlich nur um 50 EUR 
pro Kopf. Daher wiesen nach Verteilung der Bedarfszuweisungen die 
kleinsten Gemeinden eine durchschnittliche Finanzkraft pro Kopf 
auf, die jener von Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern 
entsprach.

In der Steiermark war die Verteilungswirkung der Bedarfszuwei-
sungen geringer ausgeprägt als in Niederösterreich. Dennoch war 
die durchschnittliche Finanzkraft pro Kopf der Gemeinden mit weni-
ger als 500 Einwohnern nach Bedarfszuweisungen höher als jene 
von Gemeinden zwischen 2.501 bis 5.000 Einwohnern. Die Bedarfs-
zuweisungen erhöhten die durchschnittliche Finanzkraft kleinster 
Gemeinden um rd. 389 EUR pro Kopf, jene der Gemeinden in der 
Größenklasse zwischen 2.501 und 5.000 Einwohnern durchschnitt-
lich nur um 73 EUR pro Kopf.
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Verteilungswirkungen, die mit den Bedarfszuweisungen erreicht 
werden sollen, waren nicht festgelegt. Der gegenwärtige Vertei-
lungsmechanismus begünstigte vielmehr Kleinstgemeinden, weil 
Abgänge weitgehend ausgeglichen und Investitionen teilweise abge-
deckt wurden.

In Niederösterreich waren neben der Gemeindeabteilung vier wei-
tere Abteilungen und zwei Landesfonds mit Bedarfszuweisungen 
befasst. Die Abstimmung aller befassten Stellen bei Zuerkennung 
von Bedarfszuweisungen war nicht durchgehend vorgesehen. Das 
konnte zu unerwünschten Effekten führen: Beispielsweise konnte 
sich durch ein gefördertes Projekt ein Haushaltsabgang ergeben, der 
in der Folge durch Bedarfszuweisungen abgedeckt werden musste.

In der Steiermark richtete sich die Zuständigkeit der politischen 
Referenten in Angelegenheiten der Bedarfszuweisungen für Gemein-
den nach der Zugehörigkeit der Bürgermeister zu einer bestimm-
ten politischen Partei. Diese Zuständigkeitsverteilung war mit einer 
Aufteilung der vorhandenen Bedarfszuweisungsmittel verbunden, 
die nicht offengelegt war und sachliche Anknüpfungspunkte ver-
missen ließ.

Der Bund zahlte im Jahr 2013 aufgrund des Finanzausgleichs-
gesetzes 2008 (FAG 2008) 21,987 Mrd. EUR an die Länder und 
9,172 Mrd. EUR an die Gemeinden. Im Zeitraum 2008 bis 2013 
stiegen die Zahlungen des Bundes an die Länder außerhalb des 
FAG 2008 mit 26,7 % stärker als jene im Rahmen des FAG 2008 
(+ 17,5 %). Dadurch verlor das FAG zunehmend seine Bedeutung 
zur Regelung des Verteilungsmechanismus zwischen Bund und Län-
dern. Zudem bestanden bei den vom Bund im Rahmen des FAG 2008 
getätigten Zahlungen regionale Unterschiede. Diese Entwicklungen 
verdeutlichten beispielhaft die Notwendigkeit für eine grundlegende 
Neuausrichtung des Finanzausgleichs unter Einbeziehung sämtlicher 
Finanzierungsregelungen zwischen den Gebietskörperschaften, um 
eine konsistente finanzielle Steuerung der Finanzströme zu gewähr-
leisten.

Ziel der Gebarungsüberprüfung war es, die Zahlungsströme auf-
grund des Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den unter Bedachtnahme auf die gesamtstaatliche Ebene zu erheben 
und zu analysieren sowie einen Teil dieser Zahlungsströme — die 
Bedarfszuweisungen für Gemeinden — in den Ländern Niederöster-

Ziele der Prüfung

KURZFASSUNG
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reich und Steiermark im Hinblick auf die Abwicklung und die Ver-
teilungswirkungen zu beurteilen. (TZ 1)

Der Bund zahlte im Jahr 2013 aufgrund des Finanzausgleichs-
gesetzes 2008 (FAG 2008) 21,987 Mrd. EUR an die Länder und 
9,172 Mrd. EUR an die Gemeinden. Während die Zahlungen an 
Gemeinden zu über 97 % aus Ertragsanteilen bestanden, machten 
diese bei den Ländern nur rund zwei Drittel aller Zahlungen aus. 
Die restlichen Zahlungen an die Länder waren v.a. Ausgabenrefun-
dierungen für die Landeslehrer (5,054 Mrd. EUR), Zahlungen gemäß 
GSBG1 (1,001 Mrd. EUR), Zuschüsse zur Krankenanstaltenfinanzie-
rung (0,591 Mrd. EUR Länderanteil und 0,148 Mrd. EUR Gemeinde-
anteil) und Zuschüsse aus dem Pflegefonds (0,214 Mrd. EUR). (TZ 3)

Die Zahlungen des Bundes an die Länder schwankten im Jahr 2013 
zwischen 2.508 EUR pro Einwohner in Niederösterreich und 
2.721 EUR pro Einwohner in Salzburg. Die Zahlungen an Gemein-
den (länderweise) schwankten zwischen 820 EUR pro Einwohner 
im Burgenland und 1.374 EUR pro Einwohner in Wien, das sowohl 
in seiner Eigenschaft als Bundesland als auch als Gemeinde Zah-
lungen erhielt. (TZ 3)

1 Bundesgesetz, mit dem Beihilfen im Gesundheits– und Sozialbereich geregelt werden 
(Gesundheits– und Sozialbereich–Beihilfengesetz – GSBG), BGBl. Nr. 746/1996 i.d.g.F.

Entwicklung der 
Zahlungsströme 
zwischen den 
Gebietskörper-
schaften

Zahlungen des Bundes in EUR pro Einwohner im Jahr 2013

Land Gemeinden
Quelle: BMF
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Die Zahlungen des Bundes an die Länder außerhalb des FAG 2008 
stiegen von 2009 bis 2013 mit 26,7 % stärker als jene im Rah-
men des FAG 2008 (+ 17,5 %). Dadurch verlor das FAG zuneh-
mend seine Bedeutung zur Regelung des Verteilungsmechanismus 
zwischen Bund und Ländern. Die Entwicklungen in den beiden 
Bereichen (Zahlungen im Rahmen des FAG 2008 und außerhalb des 
FAG 2008) verdeutlichten beispielhaft die Notwendigkeit für eine 
grundlegende Neuausrichtung des Finanzausgleichs unter Einbezie-
hung sämtlicher Finanzierungsregelungen zwischen den Gebietskör-
perschaften, um eine konsistente finanzielle Steuerung der Finanz-
ströme zu gewährleisten. (TZ 3)

Das FAG 2008 unterscheidet zwischen ausschließlichen Bundes-
abgaben, gemeinschaftlichen Bundesabgaben und ausschließlichen 
Länder(Gemeinde)abgaben. Die Erträge aus gemeinschaftlichen Bun-
desabgaben (Bruttoaufkommen 2013: 89,591 Mrd. EUR) werden im 
Wege einer vertikalen Verteilung auf Bund, Länder und Gemein-
den aufgeteilt. Die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden wer-
den danach im Wege einer horizontalen Verteilung länderweise 
aufgeteilt. Die länderweise ermittelten Ertragsanteile der Gemein-
den werden in einem weiteren Schritt auf die einzelnen Gemein-
den aufgeteilt. Von den länderweise aufgeteilten Ertragsanteilen der 
Gemeinden werden 12,7 % abgezogen und vom BMF an die Län-
der überwiesen, die diese wiederum als Bedarfszuweisungen nach 
eigenen, länderweise unterschiedlichen Regelungen an Gemeinden 
verteilen: (TZ 5, 6)

Systematik des 
Finanzausgleichs
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Vereinfachtes Schema Finanzausgleich

 einzelne 
Gemeinden

einzelne  
Länder

 Gemeinden 
länderweise

Bruttoaufkommen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Abzüge

vertikaler Verteilungsschlüssel

Nettoaufkommen

Ertragsanteile  
Bund

horizontaler  
Verteilungsschlüssel

Ertragsanteile  
Gemeinden

Ertragsanteile  
Länder

Horizontaler  
Verteilungsschlüssel

horizontaler  
Verteilungsschlüssel

Vorwegabzüge und Vergütungen

Abzüge

12,7 %
Bedarfs– 

zuweisungen

87,3 %
restliche 

Ertragsanteile

Verteilungs-
schlüssel

Länder

Verteilungs-
schlüssel

FAG

Quelle: RH
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Im Jahr 2013 wurden im Wege der Vorwegabzüge und Vergütungen 
vom Bruttoabgabenaufkommen 2,870 Mrd. EUR auf der Grund-
lage unterschiedlicher Gesetze und zugunsten unterschiedlicher 
Empfänger abgezogen, so dass ein Nettoabgabenaufkommen von 
72,221 Mrd. EUR verblieb. Für die Verteilung vergleichsweise nied-
riger Beträge wurde ein äußerst kompliziertes Regelwerk geschaffen. 
Dies trug wesentlich zur Komplexität und Intransparenz des beste-
henden Finanzausgleichs bei. (TZ 7)

Im Jahr 2013 erhielten der Bund 47,932 Mrd. EUR, die Länder 
15,153 Mrd. EUR und die Gemeinden 9,136 Mrd. EUR aus der 
vertikalen Verteilung des Nettoabgabenaufkommens. Der vertikale 
Finanzausgleich erfolgte unter Heranziehung von prozentualen Auf-
teilungsschlüsseln, die mit dem jeweiligen Nettoabgabenaufkommen 
eines bestimmten Jahres multipliziert wurden. (TZ 8, 9)

Der überwiegende Teil der gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
(2013: 97,4 %) wurde nach einem einheitlichen Schlüssel verteilt. 
Daneben gab es weitere fünf Verteilungsschlüssel für weitere Abga-
benarten (Werbeabgabe, Wohnbauförderungsbeitrag, Grunderwerb-
steuer/Bodenwertabgabe, Spielbankabgabe). Die Werbeabgabe und 
die Spielbankabgabe umfassten im Jahr 2013 nur 0,22 % des gesam-
ten Abgabenaufkommens und besaßen damit eine völlig unterge-
ordnete Bedeutung. Dennoch sah das FAG 2008 für diese beiden 
Abgaben spezifische Verteilungsschlüssel vor. Diese Sonderrege-
lungen begünstigten im Falle der Länderanteile an der Werbeab-
gabe nur drei Bundesländer und im Fall der Spielbankabgabe nur 
die Länder und Gemeinden mit Spielbanken. (TZ 9)

Diese Bevorzugung von einzelnen Gebietskörperschaften auf der 
Grundlage von Verteilungsschlüsseln, die auf historischen Auf-
kommenswerten beruhten, war unter Berücksichtigung der Recht-
sprechung des Verfassungsgerichtshofs zum Getränkesteueraus-
gleich langfristig als sachlich nicht gerechtfertigt zu beanstanden, 
zumal die Regelungen nicht als Übergangslösung, sondern dauer-
haft getroffen wurden. (TZ 9)

Die Verteilung der Werbeabgabe auf Gemeinde– und Länderebene 
folgte unterschiedlichen Logiken, was die Komplexität der Regelung 
zusätzlich erhöhte. (TZ 9)

Vertikaler  
Finanzausgleich
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Aufgrund zahlreicher kasuistischer Regelungen, die entscheidend 
zur Intransparenz der Mittelaufteilung beitrugen, war das FAG 2008 
komplex. Dies zeigte sich bspw. an den Abzügen, die vor der hori-
zontalen Verteilung vorgenommen wurden (Vorwegabzüge): (TZ 11)

—  Bei den Ertragsanteilen der Länder erfolgten Abzüge für die 
Finanzierung des EU–Beitrags und die Siedlungswasserwirtschaft, 
umgekehrt erfolgte eine Ausgleichszahlung für die Errichtung der 
Transparenzdatenbank.

—  Bei den Ertragsanteilen der Gemeinden erfolgten Abzüge für die 
Finanzierung des EU–Beitrags, die Siedlungswasserwirtschaft und 
die Krankenanstaltenfinanzierung.

Länder

Die horizontale Verteilung der Ertragsanteile auf die einzelnen Län-
der erfolgte

— nach der Volkszahl (zu 66,6 % der Gesamtsumme),

—  nach vier (2009 bis 2011) bzw. fünf (2012 und 2013) Fixschlüs-
seln (zu 33,3 % der Gesamtsumme) und

—  nach dem örtlichen Aufkommen der Spielbankabgabe (zu 0,1 % 
der Gesamtsumme). (TZ 12)

99,5 % der im Jahr 2013 auf die einzelnen Bundesländer aufge-
teilten Ertragsanteile der Länder wurden nach zwei Schlüsseln auf-
geteilt. Auf die restlichen Verteilungsschemata entfielen lediglich 
0,5 % der Verteilungssumme. (TZ 12)

Die Aufteilung der Ertragsanteile auf die einzelnen Bundesländer 
nach Anwendung der vorgesehenen Verteilungsschlüssel ergab im 
Jahr 2013 folgende Beträge: (TZ 13)

Abzüge vor dem 
horizontalen 
Finanzausgleich

Horizontaler  
Finanzausgleich

Ertragsanteile der Länder 2013, länderweise Aufteilung

Bundesland B K NÖ OÖ S St T V W Summe

Ertragsanteile  
netto in Mio. EUR

482,94 974,90 2.728,15 2.372,84 949,28 2.040,69 1.235,74 664,33 3.036,28 14.485,15

Ertragsanteile 
in %

3,3 6,7 18,8 16,4 6,6 14,1 8,5 4,6 21,0 100,0

Quelle: BMF
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Die höchsten Ertragsanteile erhielten Wien (21,0 %) und Nieder-
österreich (18,8 %), die niedrigsten Burgenland (3,3 %) und Vorarl-
berg (4,6 %). (TZ 13)

Gemeinden

Die horizontale Verteilung der Ertragsanteile auf die Gemeinden 
erfolgte nach

— der Volkszahl (zu 16,2 % der Gesamtsumme),

—  dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (zu 53,4 % der Gesamt-
summe)2,

— dem örtlichen Aufkommen (zu 8,8 % der Gesamtsumme) und

—  mehreren unterschiedlichen Fixschlüsseln (zu 21,7 % der Gesamt-
summe). (TZ 14)

95,5 % der im Jahr 2013 verteilten Ertragsanteile der Gemeinden 
wurden nach vier Schlüsseln aufgeteilt. Die restlichen vier Fixschlüs-
sel kamen auf lediglich 4,5 % der Verteilungssumme zur Anwen-
dung. (TZ 14)

Nach Anwendung der Verteilungsschlüssel ergab sich im Jahr 2013 
folgende länderweise Aufteilung der Ertragsanteile der Gemein-
den: (TZ 15)

2 Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel kam im Zuge der Verteilung der Erträge aus 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf die Gemeinden zur Anwendung. Er errechnete 
sich mittels Multiplikation der Volkszahl einer Gemeinde mit einem gesetzlich vorge-
gebenen Wert, dem sogenannten Vervielfacher. Diese Vervielfacher waren so gewählt, 
dass große Gemeinden pro Einwohner grundsätzlich mehr Ertragsanteile aus dem abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel erhielten als kleine.
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Die länderweise Verteilung der Gemeindeertragsanteile zeigte inso-
fern ein ähnliches Bild wie die Verteilung der Länderertragsanteile, 
als die Bundesländer Wien (26,0 %) und Niederösterreich (16,5 %) 
die höchsten Anteile erhielten, die Bundesländer Burgenland (2,6 %) 
und Vorarlberg (4,7 %) die niedrigsten. (TZ 15)

Die folgende Abbildung zeigt, welche Zahlungsströme im Jahr 2013 
aus einem Aufkommen von 1.000 EUR an gemeinschaftlichen Bun-
desabgaben resultierten; pro 1.000 EUR gemeinschaftliche Bun-
desabgaben erhielten bspw. das Land Steiermark 27,2 EUR und 
die steiermärkischen Gemeinden 14,9 EUR. Die Bandbreite der aus 
1.000 EUR gemeinschaftlichen Bundesabgaben resultierenden Zah-
lungen reichte auf Landesebene (ohne Wien) von 6,4 EUR im Bur-
genland bis 36,3 EUR in Niederösterreich; auf Gemeindeebene (ohne 
Wien) von 3,0 EUR im Burgenland bis 19,4 EUR in Niederöster-
reich. (TZ 16)

 

Ertragsanteile der Gemeinden 2013, länderweise Aufteilung
Bundesland B K NÖ OÖ S St T V W Summe

Ertragsanteile  
in Mio. EUR

228,60 552,65 1.459,23 1.398,15 607,36 1.116,21 770,45 412,30 2.302,08 8.847,03

Ertragsanteile 
in %

2,6 6,2 16,5 15,8 6,9 12,6 8,7 4,7 26,0 100,0

Quelle: BMF

 Aus 1.000 EUR an gemeinschaftlichen Bundesabgaben (Bruttoabgabenaufkommen)  
resultierende Zahlungen, regionale Zuordnung, Werte 2013

638,3 51,0

8,8 5,5 16,5 10,3
12,6 8,1

27,2 14,9

6,4 3,0

40,4 30,7

36,3 19,4

13,0 7,4

31,6 18,6

Landesebene

Gemeindeebene

Bundesebene

Abzüge

Quellen: Statistik Austria (Geodaten Karte); BMF (Werte)
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Die Bedarfszuweisungen für Gemeinden stiegen von 2009 bis 2013 
um insgesamt 211,36 Mio. EUR (+ 23,3 %). Die Gemeinden erhielten 
im Zeitraum 2009 bis 2013 im Durchschnitt 605 EUR pro Ein-
wohner an Bedarfszuweisungen. Die höchsten Beträge erhielten 
Wien (759 EUR) und Salzburg (665 EUR), die niedrigsten Beträge 
erhielten Burgenland (466 EUR) und Niederösterreich (520 EUR). 
(TZ 17)

Das FAG 2008 und die Erläuterungen enthielten keine Informati-
onen zu den mit den Bedarfszuweisungen verfolgten Zielen. Nach 
§ 12 F–VG 1948 können Bedarfszuweisungen zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts, zur Deckung 
außergewöhnlicher Erfordernisse oder zum Ausgleich von Härten 
gewährt werden. (TZ 18)

Das BMF beauftragte im Jahr 2010 mehrere wissenschaftliche Ein-
richtungen mit der Erstellung von Studien im Hinblick auf eine 
Reform des Finanzausgleichs. Diese Studien wurden Ende 2010 vor-
gestellt. Weitere Maßnahmen knüpften daran nicht an. Eine Evaluie- 
rung, ob mit den Bedarfszuweisungen für Gemeinden die im F – VG 
genannten Zwecke erreicht wurden, lag weder im BMF noch auf 
Ebene der Finanzausgleichspartner vor. (TZ 18, 19)

Die laut Paktum zum FAG 2008 vorgesehene Arbeitsgruppe zur 
Reform des FAG kam zu keinem abschließenden Ergebnis, obwohl 
ein dringender Reformbedarf beim FAG bestand. (TZ 20)

Bedarfszuweisungen an Gemeinden konnten nicht nur auf der 
Grundlage des FAG 2008, sondern auch gemäß Bedarfszuwei-
sungsgesetz 1982 zur Verfügung gestellt werden. Empfänger dieser 
Bedarfszuweisungen waren im gesamten überprüften Zeitraum zwei 
Gemeinden. Aus wirtschaftlicher Sicht verfolgten beide Anspruchs-
grundlagen die gleichen Ziele: Aufrechterhaltung oder Wiederher-
stellung des Haushaltsgleichgewichts von Gemeinden, Abdeckung 
von außergewöhnlichen Erfordernissen. (TZ 21)

Die Zahlungen des Bundes für Bedarfszuweisungen an Gemeinden 
betrugen im Zeitraum 2009 bis 2013 insgesamt 5,093 Mrd. EUR. 
Dem Land Niederösterreich standen in diesem Zeitraum davon 
840,29 Mio. EUR (16,50 %) zur Verfügung, dem Land Steiermark 
653,74 Mio. EUR (12,84 %). (TZ 22)

Bedarfszuweisungen 
für Gemeinden

Ziele von  
Bedarfszuweisungen

Übersicht Bedarfs-
zuweisungen in 
Niederösterreich 
und der Steiermark
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Die folgende Übersicht stellt die Zuständigkeiten und organisato-
rischen Unterschiede bei Verteilung der Bedarfszuweisungen in den 
beiden Ländern dar: (TZ 23)

—  In Niederösterreich war der Landeshauptmann gemeinsam mit 
dem Landeshauptmann–Stellvertreter für die Verwaltung der 
Bedarfszuweisungen sämtlicher Gemeinden zuständig; in der 
Steiermark richtete sich die Zuständigkeit nach der Zugehörig-
keit des Bürgermeisters zu einer politischen Partei.

—  In Niederösterreich waren insgesamt fünf Abteilungen des Amtes 
der Landesregierung und zwei Landesfonds mit der Vergabe von 
Bedarfszuweisungen befasst; in der Steiermark war die Vertei-
lung der Bedarfszuweisungsmittel in einer Abteilung konzen-
triert.

—  In Niederösterreich wurden — im Gegensatz zur Steiermark — an 
Gemeinden vergebene Bedarfszuweisungen nicht in einer Daten-
bank erfasst und evident gehalten.

—  Beide Länder veröffentlichten die Bedarfszuweisungen in Gemein-
deförderberichten, aufgeschlüsselt nach Gemeinde (Niederöster-
reich) bzw. in einer Summe je Referent (Steiermark).

Zuständigkeiten und 
Aufgabenverteilung

Bedarfszuweisungen 2013; Gegenüberstellung Niederösterreich – Steiermark

Stand 2013 Niederösterreich Steiermark

Anzahl der Gemeinden 573 539

Zuständigkeit für Bedarfszu-
weisungen laut Geschäftsverteilung 
der Landesregierung (TZ 24, 30)

Landeshauptmann gemeinsam 
mit dem Landeshauptmann–
Stellvertreter

1. Landeshauptmann–Stellvertreter 
für Gemeinden mit ÖVP–Bürger-
meistern; Landeshauptmann für alle 
anderen Gemeinden

Mit Bedarfszuweisungen befasste 
Abteilungen in den Ämtern der 
Landesregierung und weitere mit 
Bedarfszuweisungen befasste Stellen 
(TZ 24, 30)

–  Abteilung Gemeinden 
(149,26 Mio. EUR)

–  Schul– und Kindergartenfonds/ 
Abteilung Schulen (25,05 Mio. EUR)

–  Wasserwirtschaftsfonds/ 
Abteilung Siedlungswasserwirt-
schaft (12,68 Mio. EUR)

–  Finanzabteilung (1,7 Mio. EUR)
–  Abteilung Hydrologie und 

Geoinformation (0,2 Mio. EUR)

Abteilung für Landes– und Gemeinde-
entwicklung (144,73 Mio. EUR)

Erfassung der Bedarfszuweisungen in 
einer Datenbank (TZ 50)

nein ja

Festlegung eines Soll–Prozesses für 
die Vergabe von Bedarfszuweisungen 
(TZ 25, 31)

nein ja

Quellen: Land Niederösterreich; Land Steiermark; RH
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—  Für die Abwicklung der Bedarfszuweisungen in der Abteilung 
Gemeinden war in der Steiermark ein schriftlicher Soll–Prozess 
festgelegt, in Niederösterreich war dies nicht der Fall.

Die Unterschiede in den Ländern Niederösterreich und Steiermark 
bei Vergabe der Bedarfszuweisungen konnten zu einer Ungleichbe-
handlung von Gemeinden führen, je nach Lage einer Gemeinde in 
einem Bundesland. (TZ 23)

Neben der für Bedarfszuweisungen grundsätzlich zuständigen Abtei-
lung Gemeinden waren noch vier weitere Abteilungen des Amtes 
der Niederösterreichischen Landesregierung mit Bedarfszuweisungen 
befasst: (TZ 24)

—  Von den insgesamt 840,29 Mio. EUR an Bedarfszuweisungsmit-
teln, die das Land in den Jahren 2009 bis 2013 vom Bund erhielt, 
floss mit 653,83 Mio. EUR (77,81 %) der überwiegende Teil an 
die Gemeindeabteilung.

—  Weitere 177,1 Mio. EUR (21,18 %) gingen an zwei Landes-
fonds (66,88 Mio. EUR an den NÖ Wasserwirtschaftsfonds und 
110,28 Mio. EUR an den NÖ Schul– und Kindergartenfonds).

—  Die restlichen Mittel verteilten sich auf die Finanzabteilung mit 
8,5 Mio. EUR (1,01 %) und

—  die Abteilung Hydrologie und Geoinformation mit 800.000 EUR 
(0,10 %).

Durch diese Aufteilung der Zuständigkeiten für die Bedarfszuwei-
sungen auf fünf Stellen bestand keine Gesamtsicht über die an 
Gemeinden insgesamt bereits ausbezahlten Mittel bzw. darüber, wel-
che Mittel die einzelnen Gemeinden von den förderauszahlenden 
Stellen bereits erhalten hatten. Diese Information war aber wesent-
lich, um die mit der Verteilung der Bedarfszuweisungen verbun-
dene Steuerungsfunktion ausüben zu können und um Doppelför-
derungen zu vermeiden. (TZ 24)

Ein schriftlicher Soll–Prozess für die Vergabe von Bedarfszuwei-
sungen, der die einzelnen Prozessschritte abbildete, war in der Abtei-
lung Gemeinden nicht festgelegt. (TZ 25)

Nach dem NÖ Wasserwirtschaftsfondsgesetz war die Hälfte der dem 
Fonds zugeführten Landesmittel aus den Bedarfszuweisungen für 

Niederösterreich
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Gemeinden zu entnehmen. Eine Begrenzung, welcher Anteil an 
Bedarfszuweisungsmittel höchstens für die Dotierung des NÖ Was-
serwirtschaftsfonds heranzuziehen war, bestand nicht. (TZ 28)

Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds erhielt im Zeitraum 2009 bis 2013 
um insgesamt 4,30 Mio. EUR mehr an Bedarfszuweisungsmittel als 
gesetzlich vorgesehen. Die dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds zuge-
wendeten Beträge aus Landes– und aus Bedarfszuweisungsmit-
teln sollten sich decken. Tatsächlich war während zwei Jahren der 
Anteil der Bedarfszuweisungen höher als jener der Landesmittel. 
(TZ 24, 28)

Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds förderte neben Gemeinden und 
Gemeindeverbänden auch Privatpersonen und Unternehmen. Es war 
daher nicht auszuschließen, dass Bedarfszuweisungen — obwohl es 
sich dabei um Gemeindemittel handelte — nicht nur an Gemeinden, 
sondern auch an Dritte flossen. Tatsächlich zahlte der Fonds im Zeit-
raum 2009 bis 2013 um 6,03 Mio. EUR weniger an nicht rückzahl-
baren Beträgen (= Bedarfszuweisungen) an Gemeinden aus, als er 
an Bedarfszuweisungen erhalten hatte. (TZ 24, 28)

Mit 31. Dezember 2013 waren im Rechnungsabschluss des Landes 
Niederösterreich insgesamt 72,35 Mio. EUR an nicht ausgezahl-
ten Bedarfszuweisungsmitteln aus Vorperioden ausgewiesen. Laut 
Rechnungsabschluss 2014 hatte sich die Höhe der nicht ausgezahl-
ten Bedarfszuweisungen auf 48,7 Mio. EUR reduziert. (TZ 25)

Ab dem Jahr 2011 berechnete der NÖ Schul– und Kindergarten-
fonds bei Bauvorhaben über 100.000 EUR die bei Zuteilung der 
Mittel maßgebende Finanzkraft von Gemeinden nicht gesetzeskon-
form. (TZ 31)

Bedarfszuweisungsmittel wurden auch für bauliche Maßnahmen 
des Hochwasserschutzes herangezogen. Für die Abwicklung dieser 
Förderung war die Abteilung Finanzen zuständig. Mit 31. Dezem-
ber 2013 waren 4,1 Mio. EUR an Bedarfszuweisungsmitteln in die-
sem Projekt gebunden. Eine Entscheidung über die zweckgewid-
mete Verwendung der bei Projektende nicht verbrauchten Mittel 
lag nicht vor. Die Bindung von Bedarfszuweisungen für Gemein-
den durch die Landesebene über mehrere Jahre, ohne diese Mittel 
an Gemeinden zu vergeben und ohne eine Regelung über die Ver-
wendung der bei Projektende voraussichtlich noch vorhandenen 
Mittel zu treffen, war kritisch zu beurteilen. (TZ 26)
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In den Jahren 2010 bis 2013 gingen Bedarfszuweisungsmittel in 
Höhe von 800.000 EUR nicht direkt an Gemeinden, sondern wur-
den für die Bereitstellung eines „Geodatenpakets“ durch die Abtei-
lung Hydrologie und Geoinformation des Amtes der Niederöster-
reichischen Landesregierung verwendet. (TZ 27)

Die geschäftsmäßige Abwicklung der Bedarfszuweisungen war in 
der Steiermark, anders als in Niederösterreich, bei einer Stelle, der 
Abteilung Landes– und Gemeindeentwicklung, konzentriert. (TZ 30)

Nach der Geschäftseinteilung der Steiermärkischen Landesregie-
rung waren für Bedarfszuweisungen der Landeshauptmann und der 
1. Landeshauptmann–Stellvertreter, je nach Zugehörigkeit der Bür-
germeister der Gemeinde zu einer bestimmten politischen Partei, 
zuständig. Die wechselseitige Zuständigkeit von Landeshauptmann 
und 1. Landeshauptmann–Stellvertreter für Bedarfszuweisungen 
einerseits und für die Aufsicht über Gemeinden andererseits ermög-
lichte beiden politischen Referenten einen Einblick in die finanzi-
elle Gebarung aller Gemeinden. (TZ 30)

Allerdings war die Zuständigkeit der politischen Referenten nach der 
Zugehörigkeit der Bürgermeister zu einer bestimmten politischen 
Partei mit einer Aufteilung der Bedarfszuweisungsmittel verbunden, 
die sachliche Anknüpfungspunkte, eine nachvollziehbare Bedarfser-
hebung und die Offenlegung der zugrunde liegenden Kriterien ver-
missen ließ. Das Fehlen offengelegter, sachlicher Aufteilungskrite-
rien hatte eine erhebliche Intransparenz zur Folge. Zudem bestand 
dadurch die Gefahr einer Ungleichbehandlung der Gemeinden auf-
grund unterschiedlicher Verfahrensabläufe. (TZ 30)

In der zuständigen Fachabteilung Gemeinden, Wahlen und länd-
licher Wegebau war ein schriftlicher Soll–Prozess für die Vergabe 
der Bedarfszuweisungen mit den wesentlichen Prozessschritten fest-
gelegt. Allerdings bot der Soll–Prozess — obwohl er die Möglichkeit 
vorsah, dass nach Einbindung des politischen Referenten von die-
sem keine Reaktion auf ein vorgelegtes Ansuchen erfolgte — hier-
für der zuständigen Fachabteilung keine Handlungsalternativen. Der 
Antrag musste daher in der Abteilung unerledigt evident gehalten 
werden. (TZ 31)

Steiermark
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Überblick

Die Vergabe der Bedarfszuweisungen und die Förderschwerpunkte 
waren in den beiden Ländern unterschiedlich geregelt: (TZ 32)

—  Beide Länder sahen Bedarfszuweisungen für die Abdeckung von 
Haushaltsabgängen, für Projektförderungen und für Härtefälle 
vor, Niederösterreich vergab darüber hinaus auch eine Struk-
turhilfe für finanzschwache Gemeinden ausschließlich auf Basis 
ihrer Finanzkraft.

Förderschwerpunkte 
und –zielsetzungen

Vergabe der Bedarfszuweisungen und Förderschwerpunkte – Überblick
Stand 2013 Niederösterreich Steiermark

Adressat der Förderanträge Abteilung Gemeinden Fachabteilung oder jeweiliger 
politischer Referent

Antragstellung bis 31. Dezember des Vorjahres; für 
Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I) 
kein Antrag erforderlich

keine Frist

Zusicherung – Genehmigung – keine gesonderte Zusicherung
–  Genehmigung mit Beschluss der 

Landesregierung

–  Zusicherung durch den jeweiligen 
politischen Referenten

–  die Genehmigung mit Beschluss 
der Landesregierung erfolgt erst 
nach Vorlage von Rechnungen bzw. 
Verwendungsnachweisen

Anweisung der Bedarfszuweisungen 
an die Gemeinde 

nach Genehmigung nach Genehmigung 

Sperren (TZ 42) ja nein

Förderschwerpunkte (TZ 33, 43) –  Strukturhilfe für finanzschwache 
Gemeinden (Bedarfszuweisung I)

–  Verringerung des Haushalts-
abgangs – Sanierungsgemeinden 
(Bedarfszuweisung II)

–  Projektförderung 
(Bedarfszuweisung III)

–  Härteausgleich 
(Bedarfszuweisung IV)

–  Hilfe zum Ausgleich des 
Haushaltsabgangs

–  Projektförderungen
–  Ausgleich von Härten

Förderrahmen (TZ 36, 46) max. 3 Projekte pro Jahr förderbar Förderrichtsätze mit Zu– und 
Abschlägen bei Projekten

Berücksichtigung der Finanzkraft 
in den Richtlinien (TZ 51)

Basis für die Berechnung der 
Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I)

–  Zu– und Abschläge bei den 
Richtsätzen für Projektförderung 
auf Basis der Finanzkraft

–  möglicher Verzicht auf den 
Eigenmittelnachweis

Anreize für Gemeinschaftsprojekte 
(interkommunale Vorhaben)

Förderung zusätzlich zu den drei 
maximal förderbaren Projekten pro 
Jahr möglich

Förderzuschlag von 10 % bei 
gemeinsamen Projekten

Quellen: Land Niederösterreich; Land Steiermark; RH
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—  In Niederösterreich erfolgte die Auszahlung der Bedarfszuwei-
sungsmittel nach Genehmigung der fristgerecht eingebrachten 
Anträge. Damit erhielten die niederösterreichischen Gemeinden 
die Projektförderung in der Regel vor Projektbeginn. In der Stei-
ermark war die Auszahlung an eine Verwendungszusage des 
politischen Referenten und an die Vorlage von Rechnungen bzw. 
Verwendungsnachweisen geknüpft. Dies machte de facto eine 
Vorfinanzierung der geförderten Projekte durch die Gemeinden 
erforderlich. Die Landeshauptstadt Graz erhielt einen Pauschal-
betrag.

—  In den beiden Ländern waren unterschiedliche Steuerungsmög-
lichkeiten vorgesehen: Das Land Niederösterreich hatte bspw. 
die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen eine Aus-
zahlungssperre über eine Gemeinde zu verhängen, auch konn-
ten maximal drei Projekte pro Jahr gefördert werden. Die Stei-
ermark hatte Steuerungsmöglichkeiten bei der Festlegung von 
Förderrichtsätzen für Projekte.

—  Die Finanzkraft der Gemeinden fand in beiden Ländern bei Ver-
gabe der Bedarfszuweisungen Berücksichtigung, allerdings mit 
unterschiedlichen Anknüpfungspunkten: In Niederösterreich war 
sie die Basis für die Berechnung der Strukturhilfe, in der Steier-
mark für die Ermittlung der Zu– und Abschläge bei den Richt-
sätzen für die Projektförderung.

—  Beide Länder setzten Anreize für interkommunale Zusammen-
arbeit: Die Steiermark durch Förderzuschläge, Niederösterreich 
durch die Erhöhung der maximal förderbaren Projekte. (TZ 32)

Die unterschiedlichen Vergabevoraussetzungen brachten unter-
schiedliche Verteilungswirkungen mit sich. (TZ 32)

Niederösterreich

Die „Richtlinien der Niederösterreichischen Landesregierung für 
Bedarfszuweisungen an Gemeinden“ (Richtlinien 2011) sahen vier 
Förderschwerpunkte vor, für die Bedarfszuweisungen herangezo-
gen werden konnten: Bedarfszuweisung I (Strukturhilfe), Bedarfszu-
weisung II (für Sanierungsgemeinden), Bedarfszuweisung III (kom-
munale Projektförderung), Bedarfszuweisung IV (Härteausgleich). 
(TZ 33)
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Daneben bestanden weitere Förderungsmaßnahmen und –pro-
gramme unter Heranziehung von Bedarfszuweisungen für Ener-
gie–Spar–Gemeinden, Konsolidierungsgemeinden und das Inves-
titionsprogramm zum Hochwasserschutz für finanzschwache 
Gemeinden. Diese Bedarfszuweisungsmittel waren allerdings ohne 
eine explizite Regelung in den Richtlinien über Ziele, Förderzweck 
und Förderkriterien dotiert. Durch die Vergabe von Bedarfszuwei-
sungsmitteln außerhalb von Richtlinien waren nicht alle Gemein-
den auf gleichem Niveau über die möglichen Förderungen infor-
miert. (TZ 33, 37, 39, 40)

Im Zeitraum 2009 bis 2013 lag der Schwerpunkt bei der För-
derung von Projekten (Bedarfszuweisung III), für die insgesamt 
424,22 Mio. EUR bzw. 67,14 % der in diesem Zeitraum vergebenen 
Mittel verwendet wurden. Rund 135,21 Mio. EUR erhielten finanz-
schwache Gemeinden als Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I), weitere 
68,21 Mio. EUR (10,80 % der Mittel) flossen an Sanierungsgemein-
den zur Abdeckung von Haushaltsabgängen (Bedarfszuweisung II). 
Zahlungen als Härteausgleich erfolgten im Zeitraum 2009 bis 2013 
keine. (TZ 33)

Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I) gewährte das Land Nieder-
österreich mit dem Ziel, die Finanzkraft von Gemeinden auf einen 
bestimmten Mindestwert anzuheben – im Jahr 2013 waren dies 
867,56 EUR pro Kopf. Insgesamt waren Bedarfszuweisungen in 
Höhe von rd. 27 Mio. EUR jährlich ausschließlich nach der Finanz-
kraft der Gemeinden vergeben worden. Die Finanzkraft ist jedoch 
eine auf Einnahmen reduzierte Betrachtung der Gemeindefinanzen 
und berücksichtigt weder die Struktur der Ausgaben noch die Effi-
zienz und Effektivität der eingesetzten Mittel. Dies barg die Gefahr, 
dass Strukturhilfe auch an Gemeinden floss, bei denen aufgrund 
ihrer Ausgabenstruktur ohnehin Möglichkeiten zur Bedeckung von 
Vorhaben bestanden bzw. bei denen aufgrund vorhandener Einspa-
rungspotenziale kein Förderbedarf bestand. (TZ 34)

Die Zuschüsse zum Haushaltsabgang (Bedarfszuweisung II) waren 
für Sanierungsgemeinden vorgesehen: Gemeinden, die langfristig 
nicht in der Lage waren, den ordentlichen Haushalt auszugleichen 
und sich u.a. durch Gemeinderatsbeschluss zur Umsetzung eines 
Sanierungskonzepts verpflichteten. Obwohl die Höhe des ermittelten 
Haushaltsabgangs maßgebend für die Höhe der Bedarfszuweisungs-
mittel war, fehlten schriftlich festgelegte, verbindliche Vorgaben für 
die Berechnung des anzuerkennenden Haushaltsabgangs. Das Land 
Niederösterreich hatte demnach einen weiten Spielraum bei Ver-
gabe der Fördermittel. Dadurch war weder eine einheitliche Vor-
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gangsweise noch eine Gleichbehandlung der betroffenen Gemein-
den sichergestellt. (TZ 35)

Sanierungsgemeinden konnten zusätzlich Strukturhilfe (Bedarfszu-
weisung I) und Projektförderungen (Bedarfszuweisung III) erhal-
ten. Im Jahr 2013 erhielten bspw. acht der 31 Sanierungsgemeinden 
mit einer Finanzkraft–Kopfquote von unter 867,56 EUR zusätz-
lich Strukturhilfe und 26 Gemeinden zusätzlich eine Projektförde-
rung. (TZ 35)

Bei Verteilung der Bedarfszuweisungen für Projektförderung 
(Bedarfszuweisung III) auf die Gemeinden eines Verwaltungsbezirks 
waren laut den Richtlinien 2011 auch die Einwohnerzahl, die Finanz-
kraft, der Finanzbedarf, die finanzielle Situation der Gemeinde und 
die raumordnungspolitische Bedeutung des Vorhabens zu berück-
sichtigen. Anhaltspunkte, wie diese Kriterien bei Aufteilung der 
Bedarfszuweisungen gewichtet werden sollten, gab es in den Richt-
linien nicht. (TZ 36)

Die Richtlinien 2011 begrenzten bei der Projektförderung (Bedarfs-
zuweisungen III) die Anzahl der förderbaren Projekte je Gemeinde 
auf maximal drei pro Jahr.3 Diese Vorgabe überschritt das Land Nie-
derösterreich mehrfach. Da die Richtlinien 2011 eine Zusammenfas-
sung von Projekten nicht vorsahen und auch die Voraussetzungen 
für eine Zusammenfassung nicht geregelt waren, waren die darüber 
getroffenen Entscheidungen für die Gemeinden weder transparent 
noch nachvollziehbar und boten auch keine ausreichende Grund-
lage für eine solide Projektplanung. (TZ 36)

Das Land Niederösterreich verwendete — entgegen den Richtli-
nien 2011 — Mittel der Projektförderung in Höhe von insgesamt 
56,46 Mio. EUR auch für Konsolidierungsgemeinden (Gemeinden 
mit Haushaltsabgang, die aber keine Sanierungsgemeinden waren) 
zum Ausgleich von Haushaltsabgängen. Dies kam de facto der Schaf-
fung einer weiteren Kategorie an Abgangsgemeinden, neben den 
Sanierungsgemeinden, gleich. Eine verbindliche Definition, unter 
welchen Voraussetzungen eine Gemeinde als Konsolidierungsge-
meinde einzustufen war, fehlte. Die Richtlinien regelten weder die 
Voraussetzungen für den Bezug einer Hilfe zum Haushaltsabgang 
noch legten sie die Bezugsdauer und die einzuleitenden Konsolidie-
rungsmaßnahmen fest. Die Anzahl der Konsolidierungsgemeinden 
stieg von elf im Jahr 2009 auf 56 im Jahr 2013. (TZ 37)

3 zuzüglich allfälliger Projekte im Rahmen der Güterwegeerhaltung und der energiespa-
renden Maßnahmen (ESPG)
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Die Heranziehung von Bedarfszuweisungsmitteln für das Investi-
tionsprogramm Hochwasserschutz für finanzschwache Gemeinden 
war weder öffentlich bekannt gemacht worden, noch wurden Richt-
linien für deren Vergabe erlassen. Für finanzschwache Gemeinden 
galt — abweichend von den Bedarfszuweisungen I — eine eigene 
Finanzkraft–Kopfquote von unter 900 EUR. Bei Vergabe der Mittel 
kam das Finanzkraft–Kriterium allerdings nur in untergeordnetem 
Ausmaß zum Tragen. (TZ 40)

Die Abstimmung aller mit Bedarfszuweisungen befassten Stellen 
war in den Richtlinien nicht standardmäßig vorgesehen: Bei Zutei-
lung der Förderungen durch den NÖ Wasserwirtschaftsfonds, den 
NÖ Schul– und Kindergartenfonds und die Finanzabteilung war 
die Gemeindeabteilung in der Vergangenheit nicht eingebunden. 
Dadurch konnten die über diese Stellen bezogenen Bedarfszuwei-
sungen bei der Gesamtzumessung von Bedarfszuweisungen durch 
die Gemeindeabteilung nicht berücksichtigt werden. (TZ 41)

Obwohl für Vorhaben, die das Land Niederösterreich aus Mitteln des 
NÖ Wasserwirtschaftsfonds oder des NÖ Schul– und Kindergarten-
fonds förderte, zusätzlich keine Bedarfszuweisungen der Gemeinde-
abteilung gewährt werden durften, waren Doppelförderungen nicht 
auszuschließen. Dazu konnte es etwa dann kommen, wenn durch ein 
gefördertes Projekt ein Haushaltsabgang entstand oder sich erhöhte, 
der in der Folge durch Bedarfszuweisungen der Gemeindeabteilung 
abgedeckt werden musste. (TZ 41)

Steiermark

Nach den „Richtlinien der Steiermärkischen Landesregierung für 
die Gewährung von Bedarfszuweisungen, Infrastrukturmitteln und 
Beihilfen aus dem Landesschulbaufonds“ (Richtlinien 2009) konn-
ten Bedarfszuweisungen in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüs-
sen zum Ausgleich von Härten, zur Aufrechterhaltung oder Wie-
derherstellung des Gleichgewichts im Haushalt (Haushaltsabgänge) 
oder zur Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse (Projektförde-
rung) gewährt werden. (TZ 43)

Von 2009 auf 2013 verringerten sich die Auszahlungen von Bedarfs-
zuweisungen an Gemeinden um 7,17 % (8,94 Mio. EUR), obwohl 
insgesamt 21,14 % mehr an Mitteln zur Verfügung standen. Dieser 
Rückgang betraf mit einem Minus von 14,84 Mio. EUR (– 17,40 %) 
vor allem die Förderung von Projekten. Dabei handelte es sich um 
Mittel, die bereits durch Verwendungszusagen seitens des Landes 
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gebunden waren, aber noch keine Nachweise der Gemeinde für eine 
Auszahlung vorlagen. (TZ 43)

Der überwiegende Teil der Bedarfszuweisungen (60,33 %) floss in 
die Förderung von Projekten, gefolgt von der Förderung zur Abde-
ckung von Haushaltsabgängen (16,46 %) und dem Härteausgleich 
(11,18 %). Die Landeshauptstadt Graz erhielt einen Pauschalbetrag 
im Ausmaß von 11 % der gesamten Bedarfszuweisungen. (TZ 43)

Die Gemeindestrukturreform in der Steiermark zielte durch die 
Schaffung größerer Einheiten auch auf die Verbesserung der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit von Gemeinden ab. (TZ 44)

Für die Projektförderung enthielten die Richtlinien 2009 Richtsätze 
in Form von Zu– und Abschlägen entsprechend der Finanzkraft 
der Gemeinde. Sie trugen zu mehr Transparenz bei und boten den 
Gemeinden eine höhere Planungssicherheit im Hinblick auf die zu 
erwartenden Bedarfszuweisungsmittel. Allerdings legten die Richt-
linien weder Ziele für die Aufteilung der Bedarfszuweisungsmittel 
noch angestrebte Verteilungswirkungen fest. (TZ 46, 48)

Bei Abwicklung der Bedarfszuweisungen bestanden in der Praxis, 
abhängig vom zuständigen politischen Referenten, zum Teil erheb-
liche Abweichungen vom vorgesehenen Soll–Prozess. Bestimmte 
Gemeinden erhielten einen Fixbetrag („Sockelbetrag“) basierend auf 
durchschnittlichen Bedarfszuweisungen der Vorjahre zugesagt, ohne 
dass Projektanträge vorlagen. (TZ 49)

Zu beanstanden war auch, dass aufgrund der unvollständigen Über-
mittlung der Verwendungszusagen an die Fachabteilung eine lücken-
lose Erfassung der Daten in der landesweiten Förderdatenbank nicht 
möglich war. (TZ 49)

Die Abhaltung von Finanzierungsgesprächen unter Beiziehung aller 
betroffenen Abteilungen lediglich bei größeren Projekten in Nieder-
österreich war nicht ausreichend, um Mehrfach– oder Überförde-
rungen zu vermeiden. Hingegen war die Erfassung der Bedarfszu-
weisungen in einer landesweiten Förderdatenbank, wie dies in der 
Steiermark gehandhabt wurde, ein geeignetes Instrument dazu. Beim 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung war eine Förder-
datenbank, in der abteilungsübergreifend sämtliche Förderungen 
aus Landes– oder Bundesmitteln sowie die Bedarfszuweisungen für 
Gemeinden zu erfassen waren, nicht eingerichtet. (TZ 50)

Vermeidung von 
Doppel– und Mehr-
fachförderungen
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Die Finanzkraft bzw. die Finanzkraft–Kopfquote war in den Län-
dern Niederösterreich und Steiermark ein wichtiges Kriterium bei 
Vergabe der Bedarfszuweisungen. Jedoch war die Finanzkraft keine 
einheitlich definierte Größe und beruhte in den Ländern Nieder-
österreich und Steiermark jeweils auf unterschiedlichen Grundla-
gen, insbesondere bei den Einwohnerzahlen. In der Steiermark gab 
es keine verbindlichen Regelungen, mit welchem Stichtag die Ein-
wohnerzahlen für die Ermittlung der Finanzkraft–Kopfquote her-
anzuziehen waren. (TZ 51)

Die Zuteilung von Bedarfszuweisungen nach der Finanzkraft einer 
Gemeinde berücksichtigte nur die Einnahmenseite. Dabei blieben 
vor allem die Struktur der Ausgaben, die Möglichkeit der Bede-
ckung neuer Vorhaben aus eigenen Mitteln und allfällige Einspa-
rungspotenziale in der Gemeindegebarung unberücksichtigt. Zudem 
konnte es vor allem bei kleineren Gemeinden bereits durch einen 
geringen Rückgang der Einwohnerzahlen zu einer Erhöhung der 
Finanzkraft pro Kopf kommen und in der Folge, trotz gleichblei-
benden Aufgabenspektrums, zu Einbußen bei den Bedarfszuwei-
sungen und anderen Ertragsanteilen. Die Finanzkraft war daher 
kein geeignetes Kriterium, um die finanzielle Gesamtsituation und 
den Förderbedarf einer Gemeinde zu beurteilen. (TZ 51)

In Niederösterreich führten die Bedarfszuweisungen zu einem 
Anstieg der ursprünglichen Finanzkraft–Kopfquote zwischen 0,60 % 
(Bezirk St. Pölten–Stadt) und 33,57 % (Bezirk Scheibbs). Auch in 
der Steiermark stieg die Finanzkraft–Kopfquote durch Bedarfszu-
weisungen: im Bezirk Deutschlandsberg bspw. um 30,30 % von 
895,83 EUR pro Kopf auf 1.167,30 EUR pro Kopf. (TZ 52, 53)

Bedarfszuweisungen erhöhten die durchschnittliche Finanzkraft 
kleinster Gemeinden in Niederösterreich um rd. 481 EUR pro Kopf, 
während Gemeinden über 10.000 Einwohner nach Bedarfszuwei-
sungen durchschnittlich nur um 50 EUR pro Kopf mehr zur Ver-
fügung hatten. Gemeinden zwischen 1.001 und 2.500 Einwohner 
bildeten sowohl vor Bedarfszuweisungen (881 EUR pro Kopf) als 
auch nach Bedarfszuweisungen (1.064 EUR pro Kopf) die finanz-
schwächste Gruppe: (TZ 54)

Ermittlung der 
Finanzkraft bei 
Vergabe von 
Bedarfszuweisungen

Auswirkungen der 
Bedarfszuweisungen 
auf die Finanzkraft 
der Gemeinden
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In der Steiermark erhöhten Bedarfszuweisungen die durchschnitt-
liche Finanzkraft kleinster Gemeinden um rd. 389 EUR pro Kopf, 
während Gemeinden zwischen 2.501 und 5.000 Einwohner nach 
Bedarfszuweisungen durchschnittlich nur um 73 EUR pro Kopf mehr 
zur Verfügung hatten. Gemeinden zwischen 500 und 1.000 Einwoh-
ner verfügten über die geringste Ausgangsfinanzkraft und waren 
auch nach Bedarfszuweisungen die finanzschwächste Gruppe: 
(TZ 54)

Finanzkraft vor und nach Bedarfszuweisungen Niederösterreich

Finanzkraft pro Kopf vor Bedarfszuweisungen

Finanzkraft pro Kopf nach Bedarfszuweisungen
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Die Bedarfszuweisungen begünstigten in beiden Ländern in hohem 
Ausmaß die Kleinstgemeinden (unter 500 Einwohner), während 
Gemeinden der übrigen Größenklassen — in den beiden Ländern 
allerdings in unterschiedlichem Ausmaß — wesentlich geringeren 
Nutzen aus den Bedarfszuweisungen ziehen konnten. Die Bedarfs-
zuweisungen waren Gemeindemittel, die den Ländern überantwor-
tet wurden, um eine „Feinsteuerung“ vornehmen zu können, etwa 
um bei finanziellen Notlagen von Gemeinden ausgleichend einzu-
greifen. Tatsächlich beruhte die Verteilung der Bedarfszuweisungen 
allerdings in erheblichem Umfang auf der Finanzkraft, die ledig-
lich die Einnahmenseite einer Gemeinde berücksichtigte. (TZ 54)

Mit dem bestehenden Verteilungsmechanismus schöpften die bei-
den überprüften Länder das Potenzial, welches ihnen die Bedarfs-
zuweisungen zur „Feinsteuerung“ boten, nicht aus. Der zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung geltende Verteilungsmechanismus konnte 
vielmehr zu unerwünschten Folgewirkungen führen; so etwa bei 
Kleinstgemeinden, weil durch Bedarfszuweisungen Abgänge weit-
gehend ausgeglichen und Investitionen teilweise abgedeckt wurden. 
Überdies bot die Verteilung der Bedarfszuweisungen nur in Aus-
nahmefällen (bspw. Steiermark: Kleinregionen) Anreize für Gemein-
defusionen und Kooperationen, da kleine Strukturen im Verhältnis 
mehr gefördert wurden. (TZ 54)

Finanzkraft vor und nach Bedarfszuweisungen Steiermark
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Die Abteilung Gemeinden des Amtes der Steiermärkischen Landes-
regierung hatte für die Beurteilung der finanziellen Situation einer 
Gemeinde sowie eines allfälligen Konsolidierungsbedarfs ein Modell 
entwickelt, das eine Einstufung der Gemeinden nach vier Typen-
klassen ermöglichte. Dieses Modell könnte als Grundlage für die 
Vergabe von Bedarfszuweisungen weiterentwickelt werden. (TZ 56)

Die Länder Niederösterreich und Steiermark veröffentlichten jähr-
lich Berichte, aus denen Informationen über die verteilten Bedarfs-
zuweisungen ersichtlich waren. Im „NÖ Gemeindeförderungsbericht“ 
waren nicht sämtliche Bedarfszuweisungen ausgewiesen, bei Förde-
rungen durch den NÖ Wasserwirtschaftsfonds und den NÖ Schul– 
und Kindergartenfonds waren Bedarfszuweisungen und Landesmit-
tel in einer Summe dargestellt. Im „Förderungsbericht“ des Landes 
Steiermark waren die Bedarfszuweisungen in einer Gesamtsumme je 
politischen Referenten ausgewiesen. Eine Darstellung der Höhe der 
Bedarfszuweisungen auf Gemeindeebene enthielt er nicht. (TZ 55)

Förderberichte
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 1 Der RH überprüfte von August bis September 2014 und von Jänner 
bis März 2015 die Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaf-
ten mit dem Schwerpunkt Bedarfszuweisungen für Gemeinden.

Kenndaten der Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften mit dem Schwerpunkt 
Bedarfszuweisungen für Gemeinden in den Ländern Niederösterreich und Steiermark  

Bundesrecht Bundes–Verfassungsgesetz (B–VG), BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.

Bundesverfassungsgesetz über die Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund und den übrigen 
Gebietskörperschaften (Finanz–Verfassungsgesetz 1948 – F–VG 1948), BGBl. Nr. 45/1948 i.d.g.F.

Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2008 bis 2014 geregelt wird und sonstige 
finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008), BGBl. I 
Nr. 103/2007 i.d.g.F.

Landesrecht 
Gesetze

NÖ Wasserwirtschaftsfondsgesetz, LGBl. 1300–0 i.d.g.F.
NÖ Schul– und Kindergartenfondsgesetz, LGBl. 5070–0 i.d.g.F.
Niederösterreichische Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000–0 i.d.g.F.
Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 – GemO, LGBl. Nr. 115/1967 i.d.g.F.
Steiermärkisches Gemeindeverbandsorganisationsgesetz (GVOG 1997), LGBl. Nr. 66/1997 i.d.g.F.

Verordnungen Verordnung über die Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung, LGBl. 0001–1 i.d.g.F.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juli 1975, mit der die Geschäftsordnung der 
Steiermärkischen Landesregierung erlassen wird (Geschäftsordnung der Steiermärkischen Landesregierung – 
GeOLR), LGBl. Nr. 53/1975 i.d.g.F.

Ertragsanteile der Gemeinden 2013, länderweise Aufteilung

B K NÖ OÖ S St T V W Summe

Ertragsanteile  
in Mio. EUR1 228,60 552,65 1.459,23 1.398,15 607,36 1.116,21 770,45 412,30 2.302,08 8.847,03

Ertragsanteile 
in %

2,6 6,2 16,5 15,8 6,9 12,6 8,7 4,7 26,0 100,0

vom Bund an die Länder angewiesene Gemeinde–Bedarfszuweisungen2 

B K NÖ OÖ S St T V W Summe

in Mio. EUR

2009 24,32 59,79 154,27 147,93 64,57 119,47 81,11 43,21 237,47 932,15

20101 24,11 59,58 151,98 146,33 64,33 118,35 80,77 42,68 239,27 927,40

2011 26,87 64,45 168,95 161,48 71,22 131,89 89,03 47,83 259,96 1.021,67

2012 28,37 69,05 177,90 170,87 74,60 139,31 94,64 50,32 276,90 1.081,95

2013 29,71 71,60 187,19 178,06 77,74 144,73 98,46 52,24 289,78 1.129,70

Summe 133,37 324,48 840,29 804,67 352,45 653,75 444,01 236,27 1.303,58 5.092,87

Rundungsdifferenzen möglich

1  einschließlich Abrechnung der Vorjahre
2  ohne Bedarfszuweisungen für Getränkesteuerrückzahlungen gemäß § 22a FAG 2008

Quelle: BMF

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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Bei den Bedarfszuweisungen handelt es sich um Gemeindemittel, die 
der Bund den Ländern zur Aufteilung auf die Gemeinden überweist.

Ziel der Gebarungsüberprüfung war es, die Zahlungsströme aufgrund 
des Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden unter 
Bedachtnahme auf die gesamtstaatliche Ebene zu erheben und zu ana-
lysieren (Teil I) sowie einen Teil dieser Zahlungsströme — die Bedarfszu-
weisungen für Gemeinden — in den Ländern Niederösterreich und Stei-
ermark im Hinblick auf die Abwicklung und die Verteilungswirkungen 
zu beurteilen (Teil II). Abzüge von den Ertragsanteilen des Bundes vor 
dem horizontalen Finanzausgleich (z.B. zur Dotierung der Katastro-
phenfonds) waren nicht Gegenstand der Gebarungsüberprüfung.

Die Prüfung fand im BMF sowie bei den Ämtern der Landesregierung 
in Niederösterreich und der Steiermark statt. Der Prüfungszeitraum 
umfasste die Jahre 2008 bis 2013.

Zu dem im Dezember 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
das BMF und das Land Niederösterreich im Februar 2016, das Land 
Steiermark im März 2016 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäu-
ßerungen im März 2016. Gegenüber dem BMF war keine Gegenäuße-
rung erforderlich.

 2 Zahlungsströme zwischen Gebietskörperschaften können grundsätz-
lich

—  in Zahlungen auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes 20084 
(FAG 2008) und

— sonstige Zahlungen (bspw. auf der Grundlage des GSBG 19965)

eingeteilt werden. Bei Zahlungen aufgrund des FAG 2008 wird im 
Folgenden zwischen den Ertragsanteilen des Bundes, der Länder und 
Gemeinden und den Transfers in Form von Kostentragungen, Umla-
gen, Finanzzuweisungen und Zuschüssen unterschieden.

4 Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2008 bis 2014 geregelt wird 
und sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzaus-
gleichsgesetz 2008 – FAG 2008), BGBl. I Nr. 103/2007 i.d.g.F.

5 Bundesgesetz, mit dem Beihilfen im Gesundheits– und Sozialbereich geregelt werden 
(Gesundheits– und Sozialbereich–Beihilfengesetz – GSBG), BGBl. Nr. 746/1996 i.d.g.F.

Finanzausgleichs-
gesetz 2008 

TEIL I
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 3.1 (1) Im Jahr 2013 zahlte der Bund 31,269 Mrd. EUR an Länder und 
Gemeinden (einschließlich Gemeindeverbände) aus. Davon konnte der 
RH 31,159 Mrd. EUR (99,6 %) anhand der vom BMF veröffentlichten 
Budgetbeilage „Zahlungsströme zwischen Gebietskörperschaften“ und 
zusätzlichen Informationen des BMF nach den Kriterien Rechtsgrund-
lage und begünstigte Gebietskörperschaft aufgliedern (siehe Tabelle 1). 
Aufgrund der Gegenverrechnung von Einnahmen (bspw. Rückerstat-
tungen der Länder) bzw. fehlender Zuordnungsmöglichkeit auf ein-
zelne Länder bzw. Gemeinden (bspw. nicht aufteilbare Ausgaben der 
Bundesgesundheitsagentur für überregionale Projekte) war eine voll-
ständige Zuordnung der Zahlungen anhand der Budgetpositionen nicht 
bzw. nur mit sehr hohem Aufwand möglich.

Über 92 % aller zuordenbaren Zahlungen des Bundes im Jahr 2013 
erfolgten auf der Grundlage des FAG 2008 (28,862 Mrd. EUR). Rund 
75 % aller Zahlungen waren Ertragsanteile aus gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben (23,862 Mrd. EUR) (siehe TZ 5), weitere 17,5 % 
(5,455 Mrd. EUR) waren sonstige Zahlungsströme (Zweckzuschüsse, 
Finanzzuweisungen und Ausgabenerstattungen) auf der Grundlage des 
FAG 2008. Die Zahlungen, die nicht auf der Grundlage des FAG 2008 

Zahlungen des 
Bundes an Länder 
und Gemeinden

Entwicklung der Zahlungsströme zwischen Gebietskörperschaften

Tabelle 1:  Zahlungen des Bundes an Länder und Gemeinden 

2009 2010 2011 2012 2013
Veränderung 
2009/2013

in Mrd. EUR in %

Zahlungen gesamt 26,610 26,608 28,787 30,126 31,269 + 17,5

davon

lt. Budgetbeilage1 zuordenbar 26,517 26,500 28,684 30,030 31,159 + 17,5

davon

auf der Grundlage des FAG 2008 24,703 24,575 26,657 27,748 28,862 + 16,8

in % der zuordenbaren Zahlungen1 93,2 % 92,7 % 92,9 % 92,4 % 92,6 % –

davon

– Ertragsanteile 19,890 19,682 21,663 22,376 23,407 + 17,7

in % der zuordenbaren Zahlungen1 75,0 % 74,3 % 75,5 % 74,5 % 75,1 % –

–  sonstige Transfers auf der Grundlage 
des FAG 2008

4,813 4,893 4,994 5,372 5,455 + 13,3

in % der zuordenbaren Zahlungen1 18,2 % 18,5 % 17,4 % 17,9 % 17,5 % –

nicht auf der Grundlage des FAG 2008 1,813 1,925 2,027 2,283 2,297 + 26,7

in % der zuordenbaren Zahlungen1 6,8 % 7,3 % 7,1 % 7,6 % 7,4 % –

Rundungsdifferenzen möglich

1 Budgetbeilage „Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften“

Quelle: BMF
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erfolgten, beliefen sich im Jahr 2013 auf 2,297 Mrd. EUR (7,4 % der 
gesamten zuordenbaren Zahlungen).

Insgesamt stiegen die Zahlungen des Bundes im Zeitraum 2009 bis 2013 
um 17,5 %. Zahlungen, die nicht auf der Grundlage des FAG 2008 
erfolgten, stiegen mit 26,7 % stärker als jene auf der Grundlage des 
FAG 2008 (Ertragsanteile + 17,7 %, sonstige Transfers + 13,3 %). Dies 
war insbesondere auf die stark steigenden Zahlungen aus dem Pfle-
gefonds (2009: 0 Mio. EUR, 2013: 214,20 Mio. EUR) zurückzuführen.

(2) Von den gesamten zuordenbaren Zahlungen des Bundes im 
Jahr 2013 gingen 21,987 Mrd. EUR an die Länder und 9,172 Mrd. EUR 
an die Gemeinden (siehe Abbildung 1).

Während sich die Zahlungen an Gemeinden zu über 97 % aus Ertrags-
anteilen zusammensetzten, machten die Ertragsanteile bei den Ländern 
nur rund zwei Drittel aller Zahlungen aus. Die restlichen Zahlungen an 
die Länder resultierten v.a. aus Ausgabenrefundierungen für die Lan-
deslehrer (5,054 Mrd. EUR), Zahlungen gemäß GSBG (1,001 Mrd. EUR), 
Zuschüssen zur Krankenanstaltenfinanzierung (0,591 Mrd. EUR 
Länderanteil und 0,148 Mrd. Gemeindeanteil) und Zuschüssen aus 
dem Pflegefonds (0,214 Mrd. EUR).

Abbildung 1: Zahlungen des Bundes an Länder und Gemeinden

Länder Ertragsanteile Länder sonstige Gemeinden Ertragsanteile Gemeinden sonstige

Quelle: BMF
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(3) Regionale Verteilung

Eine Auswertung der zuordenbaren Zahlungen des Bundes an Länder 
und Gemeinden nach ihrer regionalen Verteilung im Jahr 2013 ergab 
folgende Aufteilung (siehe Abbildung 2):

Die Zahlungen des Bundes an die Länder schwankten zwischen 
2.508 EUR pro Einwohner in Niederösterreich und 2.721 EUR pro 
Einwohner in Salzburg. Die Zahlungen an Gemeinden (länderweise) 
schwankten zwischen 820 EUR pro Einwohner im Burgenland und 
1.374 EUR pro Einwohner in Wien, das sowohl in seiner Eigenschaft 
als Bundesland als auch als Gemeinde Zahlungen erhielt.

 3.2 Der RH wies darauf hin, dass die Zahlungen des Bundes an die Län-
der außerhalb des FAG 2008 von 2009 bis 2013 mit 26,7 % stärker 
stiegen als jene im Rahmen des FAG 2008 (+ 17,5 %). Dadurch verlor 
das FAG zunehmend seine Bedeutung zur Regelung des Verteilungs-
mechanismus zwischen Bund und Ländern. Darüber hinaus bestan-
den bei den vom Bund an die Länder und Gemeinden im Rahmen des 
FAG 2008 getätigten Zahlungen deutliche regionale Unterschiede. Die 
Entwicklungen in den beiden Bereichen (Zahlungen im Rahmen des 
FAG 2008 und außerhalb des FAG 2008) verdeutlichten nach Ansicht 
des RH beispielhaft die Notwendigkeit für eine grundlegende Neuaus-

Abbildung 2: Zahlungen des Bundes in EUR pro Einwohner im Jahr 2013

Land Gemeinden

Quelle: BMF
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richtung des Finanzausgleichs unter Einbeziehung sämtlicher Finan-
zierungsregelungen zwischen den Gebietskörperschaften, um eine kon-
sistente finanzielle Steuerung der Finanzströme zu gewährleisten.

 4 Die Zahlungen der Länder und Gemeinden an den Bund hatten eine 
untergeordnete Bedeutung. Sie betrugen im Zeitraum 2009 bis 2013 
zwischen 43,35 Mio. EUR und 53,05 Mio. EUR pro Jahr (siehe Tabelle 2):

Die größten Positionen waren:

—  UG6 11 (Inneres): Personalkostenersätze von Ländern, Transferzah-
lungen gemäß § 15 Fahrprüfungsverordnung7, Zahlungen von Län-
dern für Schubhäftlinge und Ersätze von Gemeinden gemäß § 28 
Zivildienstgesetz8;

—  UG 13 (Justiz): Kostenersätze von Ländern betreffend Justizan-
stalten;

6 Nach § 24 BHG 2013 war der Bundesvoranschlag nach Maßgabe des Bundesfinanz-
rahmengesetzes (§ 12) und innerhalb dessen jeweiliger Obergrenzen in systematischer 
Weise in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets 
erster Ebene (DB I), jeweils unter Berücksichtigung variabler (§ 12 Abs. 5) und fixer 
Mittelverwendungen, zu unterteilen (§ 12).

7 Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die Fahrprüfung 
(Fahrprüfungsverordnung – FSG–PV), BGBl. II Nr. 321/1997

8 Bundesgesetz über den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 – ZDG), BGBl. Nr. 679/1986 
(WV), BGBl. Nr. 496/1980 (Art. II Z 1)

Zahlungen der Länder 
und Gemeinden an 
den Bund

Tabelle 2:  Zahlungen der Länder und Gemeinden an den Bund 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009/2013

in Mio. EUR in %

Zahlungen gesamt 49,08 43,35 45,57 38,89 53,05 + 8,1

davon

Zahlungen an UG 11: Inneres 8,45 8,72 6,56 8,45 10,66 + 26,2

Zahlungen an UG 13: Justiz 8,40 6,97 9,77 6,67 11,23 + 33,6

Zahlungen an UG 30: Unterricht, 
Kunst und Kultur 19,89 20,81 21,76 21,73 22,16 + 11,4

Zahlungen an UG 45: Bundesvermögen 11,01 5,37 6,29 0,11 7,44 – 32,4

sonstige 1,33 1,47 1,19 1,94 1,56 + 17,7

Rundungsdifferenzen möglich

UG = Untergliederung 

Quelle: BMF
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—  UG 30 (Unterricht, Kunst und Kultur): Gemäß § 20 Abs. 3 des 
Bundes–Schulaufsichtsgesetzes hat im Falle der Übertragung der 
Besorgungen von Angelegenheiten der Landesvollziehung an den 
Landesschulrat das Land dem Bund jenen Teil des Personal– und 
Sachaufwands zu ersetzen, der ihm dadurch entstand. Dieser Mehr-
aufwand wird aufgrund einer Vereinbarung mit den betroffenen 
Bundesländern in jährlichen Pauschalbeträgen ersetzt;9

—  UG 45 (Bundesvermögen): Kostenbeitrag der Gemeinde Wien gemäß 
dem IAKW–Finanzierungsgesetz10 für das Internationale Amtssitz– 
und Konferenzzentrum.

 5 Das FAG 2008 unterscheidet zwischen ausschließlichen Bundesab-
gaben, gemeinschaftlichen Bundesabgaben und ausschließlichen 
Länder(Gemeinde)abgaben. Unter letztere Kategorie fallen laut § 8 
Abs. 2 Finanz–Verfassungsgesetz (F–VG) auch gemeinschaftliche 
Landesabgaben11. 83,8 % aller Abgabenerträge im Jahr 2013 waren 
gemeinschaftliche Bundesabgaben (siehe Tabelle 3). Diese stiegen im 
Zeitraum 2009 bis 2013 um 20,4 %:

9 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung fand auch eine Prüfung des RH zum Thema „Aus-
gewählte gebietskörperschaftsübergreifende Leistungen im Bereich der Schulbehörden“ 
(GZ 004.247) statt, deren Ergebnis im Jahr 2016 veröffentlicht wird.

10 Bundesgesetz vom 27. April 1972 betreffend die Finanzierung des Internationalen Amts-
sitz– und Konferenzzentrums Wien (IAKW – Finanzierungsgesetz), BGBl. Nr. 150/1972

11 Unter „gemeinschaftlichen Landesabgaben“ sind jene Abgaben zu verstehen, die zu Ein-
nahmen bei Ländern und Gemeinden führen (wie bspw. die Landschaftsabgabe gemäß 
Niederösterreichischem Landschaftsabgabegesetz 2007, LGBl. Nr. 3630/2007, die Jagd-
rechtsabgabe gemäß Salzburger Jagdrechtsabgabegesetz, LGBl. Nr. 77/1997, oder die 
Nächtigungsabgabe gemäß Steiermärkischem Nächtigungs– und Ferienwohnungsab-
gabegesetz 1980, LGBl. Nr. 54/1980). Unter „ausschließlichen Landes(Gemeinde)abga-
ben“ sind somit all jene Abgaben zu verstehen, die keine (ausschließlichen oder gemein-
schaftlichen) Bundesabgaben sind.

Entwicklung des 
Abgabenaufkommens 
gesamt

Verteilung der Erträge aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben
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Unter die Kategorie gemeinschaftliche Bundesabgaben fielen u.a. 
die Einkommensteuer (im Sinne der veranlagten Einkommensteuer, 
Lohnsteuer und Kapitalertragsteuern), die Körperschaftsteuer und die 
Umsatzsteuer; diese Abgaben bildeten mit rd. 78 % im Jahr 2013 den 
Hauptanteil der gemeinschaftlichen Bundesabgaben12.

 6 Die Erträge aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben (im Folgenden: 
Bruttoabgabenaufkommen) werden im Wege einer vertikalen Verteilung 
auf Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt (siehe Abbildung 3 und 
TZ 8). Die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden werden danach 
im Wege einer horizontalen Verteilung länderweise aufgeteilt (siehe 
TZ 12). Die länderweise ermittelten Ertragsanteile der Gemeinden wer-
den in einem weiteren Schritt auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt 
(siehe TZ 14).

12 Zu den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zählten weiters die Einmalzahlungen gemäß 
dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik 
Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt sowie 
gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liech-
tenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, die Kapitalverkehrsteu-
ern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die 
Biersteuer, die Weinsteuer, die Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, die 
Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Erbschafts– und Schenkungssteuer, die Stif-
tungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die Grunderwerbsteuer, 
die Bodenwertabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer, die Normver-
brauchsabgabe, die motorbezogene Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Kon-
zessionsabgabe, die Spielbankabgabe und der Kunstförderungsbeitrag sowie ab dem 
Jahr 2009 der Förderungsbeitrag.

Tabelle 3:  Entwicklung des Abgabenaufkommens

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009/2013

in Mrd. EUR in %

gesamtes Abgabenaufkommen 74,659 77,195 82,102 86,000 89,591 + 20,0

davon

ausschließliche Bundesabgaben 6,281 6,642 6,881 7,471 7,474 + 19,0

gemeinschaftliche Bundesabgaben 62,344 64,354 68,755 71,710 75,091 + 20,4

Einnahmen der Länder 0,361 0,370 0,383 0,416 0,417 + 15,5

Einnahmen der Gemeinden 5,672 5,830 6,083 6,403 6,608 + 16,5

Rundungsdifferenzen möglich

Quelle: BMF

Systematik des  
Finanzausgleichs
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Abbildung 3: Vereinfachtes Schema Finanzausgleich
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Von den länderweise aufgeteilten Ertragsanteilen der Gemeinden wer-
den 12,7 % abgezogen und an die Länder überwiesen, die diese wie-
derum als Bedarfszuweisungen an Gemeinden verteilen (detaillierte 
Berechnung siehe TZ 17).

 7.1 Vor der Aufteilung des Bruttoabgabenaufkommens auf Bund, Länder 
und Gemeinden im Wege des „vertikalen Finanzausgleichs“ werden 
folgende Beträge abgezogen (siehe Abbildung 4):

Die vom Bruttoabgabenaufkommen abgezogenen Vorwegabzüge und 
Vergütungen sind im Detail:

—  von der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe der Ausgaben des Bundes 
für Beihilfen gemäß §§ 1 bis 3 GSBG 1996; im Jahr 2013 waren 
dies 1,927 Mrd. EUR;

—  von der Einkommensteuer und Lohnsteuer ein sogenannter Abgel-
tungsbeitrag in Höhe von 690,39 Mio. EUR zugunsten des Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen (FLAF);

Vorwegabzüge und 
Vergütungen

Abbildung 4:  Aufteilung der Vorwegabzüge und Vergütungen vor der vertikalen  
Verteilung, Werte 2013

Quellen: BMF; RH
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—  von der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe der Ausgaben gemäß Pfle-
gefondsgesetz; im Jahr 2013 waren dies 219,12 Mio. EUR;

—  von der Kraftfahrzeugsteuer ein Betrag von 14,50 Mio. EUR zuguns-
ten des Bundes;

—  von der Tabaksteuer ein dem Ausgleichsfonds der Krankenversi-
cherungsträger zu überweisender Betrag; im Jahr 2013 waren das 
12,42 Mio. EUR;

—  von der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von 7,25 Mio. EUR für 
Zwecke der Gesundheitsförderung, –aufklärung und –information;

—  vom Kunstförderungsbeitrag sogenannte Vergütungen in Höhe von 
maximal 4 % des jährlichen Aufkommens; im Jahr 2013 waren dies 
rd. 510.000 EUR.

Nach Abzug der dargestellten Vorwegabzüge und Vergütungen vom 
Bruttoabgabenaufkommen verbleibt das sogenannte Nettoabgaben-
aufkommen. Im Jahr 2013 wurden vom Bruttoabgabenaufkommen 
2,870 Mrd. EUR auf der Grundlage unterschiedlicher Gesetze und 
zugunsten unterschiedlicher Empfänger abgezogen, das gesamte Net-
toabgabenaufkommen betrug 72,221 Mrd. EUR.

 7.2 Der RH beanstandete, dass für die Aufteilung vergleichsweise nied-
riger Beträge ein äußerst kompliziertes Regelwerk geschaffen wurde. 
Dies trug wesentlich zur Komplexität und Intransparenz des bestehen-
den Finanzausgleichs bei.

Übersicht

 8 Die Aufteilung des Nettoabgabenaufkommens zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden wird im Folgenden als vertikaler Finanzausgleich 
bezeichnet. Im Gegensatz dazu regelt der horizontale Finanzausgleich 
die Aufteilung des Anteils der Länder am Nettoabgabenaufkommen 
auf die einzelnen Bundesländer (sogenannte „Länderaufteilung“) bzw. 
die Aufteilung des Anteils der Gemeinden am Nettoabgabenaufkom-
men auf die Gemeinden (sogenannte „Gemeindeaufteilung“).

Im Jahr 2013 erhielten der Bund 47,932 Mrd. EUR, die Länder 
15,153 Mrd. EUR und die Gemeinden 9,136 Mrd. EUR aus der verti-
kalen Verteilung des Nettoabgabenaufkommens (siehe Abbildung 5):

Vertikaler  
Finanzausgleich
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Vertikale Verteilungsschlüssel

 9.1 (1) Der vertikale Finanzausgleich erfolgt unter Heranziehung von pro-
zentualen Aufteilungsschlüsseln, die mit dem jeweiligen Nettoabga-
benaufkommen eines bestimmten Jahres multipliziert werden. Neben 
einem einheitlichen Verteilungsschlüssel für bestimmte Gruppen von 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben (siehe deren Auflistung in Fuß-
note 1 zu Tabelle 4) gab es weitere fünf Verteilungsschlüssel für wei-
tere Abgabenarten (siehe Tabelle 4):

EA = Ertragsanteile

Quellen: BMF; RH

Abbildung 5:  Vertikaler Finanzausgleich, Werte 2013
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Der überwiegende Teil der gemeinschaftlichen Bundesabgaben (2013: 
97,4 %) waren Abgaben mit einheitlichem Schlüssel. Diese wurden 
bspw. im Zeitraum 2011 bis 2013 im Verhältnis 67,417 : 20,700 : 11,883 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt. In den Jahren 2009 
und 2010 hatte das Aufteilungsverhältnis 67,765 : 20,524 : 11,711 
gelautet.

Für die Werbeabgabe, den Wohnbauförderungsbeitrag, die Grunder-
werbsteuer, die Bodenwertabgabe und die Spielbankabgabe bestan-
den im FAG 2008 jeweils Sonderregelungen mit entsprechenden Auf-
teilungsschlüsseln.

(2) Im Falle der Werbeabgabe beruhte der Verteilungsschlüssel — abge-
sehen vom 4 %igen Anteil des Bundes — auf historischen Aufkommens-
werten der Jahre 1996 bis 1998, da die Werbeabgabe ab dem FAG 2001 
die Anzeigen– und die Ankündigungsabgabe ersetzte. Bei den Ländern 
berücksichtigte die Aufteilung im Rahmen des horizontalen Finanz-
ausgleichs (siehe TZ 11 f.) nur jene drei Bundesländer, die vor Einfüh-
rung der Werbeabgabe eine Anzeigenabgabe einhoben13. Im Falle der 
Gemeinden wurden 40 % der Werbeabgabe nach der Volkszahl ver-

13 Kärnten, Steiermark und Vorarlberg

Tabelle 4:  Vertikale Verteilungsschlüssel 
Verteilungsschlüssel  

(B : L : Gmd) 2009 bis 2010
Verteilungsschlüssel  

(B : L : Gmd) 2011 bis 2013
in % der 

Verteilungs-
summe 2013Bund Länder Gemeinden Bund Länder Gemeinden

Abgaben mit einheitlichem Schlüssel1 67,765 20,524 11,711 67,417 20,700 11,883 97,4

sonstige Abgaben2 Verteilungsschlüssel (B : L : Gmd) 2009 bis 2013

Bund Länder Gemeinden

Werbeabgabe 4,000 9,083 86,917 0,2

Wohnbauförderungsbeitrag 19,450 80,550 0,000 1,3

Grunderwerbsteuer und 
Bodenwertabgabe

4,000 0,000 96,000 1,1

Spielbankabgabe bis zu 725.000 EUR 49,000 7,000 44,000 0,0

Spielbankabgabe über 725.000 EUR 61,000 20,000 19,000 0,1

Rundungsdifferenzen möglich
1  Einkommensteuer, Erträge aus dem Steuerabkommen mit der Schweiz und Liechtenstein, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Biersteuer, 

Schaum wein steuer, Alkoholsteuer, Mineralölsteuer, Erbschafts– und Schenkungssteuer, Stiftungseingangssteuer, Kraftfahrzeugsteuer, motor-
bezogene Versicherungssteuer, Tabaksteuer, Kapitalverkehrsteuern, Finanztransaktionssteuer, Stabilitätsabgabe, Flugabgabe, Energie abgaben, 
Normverbrauchsabgabe , Versicherungssteuer, Konzessionsabgabe, Kunstförderungsbeitrag

2  Die Abgabe von alkoholischen Getränken und die Weinsteuer werden in der Tabelle nicht angeführt, da sie nicht mehr erhoben werden und 
im überprüften Zeitraum nur mehr geringfügige Resteingänge angefallen sind.

Quelle: BMF
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teilt, 60 % der Werbeabgabe nach historischen Referenzwerten (Auf-
kommen aus der Ankündigungsabgabe im Zeitraum 1996 bis 1998).

(3) Mit Erkenntnis G 276/09 vom 11. März 2010 erklärte der Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) die Regelung gemäß § 11 Abs. 2 Z 2 FAG 2008 
im Zusammenhang mit dem sogenannten „Getränkesteuerausgleich“ 
für verfassungswidrig. Er führte im Erkenntnis aus, dass „eine finanz-
ausgleichsrechtliche Regelung, die die Verteilung der Ertragsanteile 
auf die Gemeinden nach Aufhebung der Getränkesteuer in einer Weise 
vornimmt, die auf das Aufkommen dieser Steuer in den letzten Jahren 
vor ihrer Aufhebung abstellt, zwar als Übergangsregelung, nicht aber 
als Dauerlösung zu rechtfertigen ist. Eine solche Regelung führt näm-
lich notwendigerweise zu einer gezielten Begünstigung jener Gemein-
den, die in einer bestimmten historischen Zeitspanne Erträge aus der 
Getränkesteuer erzielten, ohne Rücksicht darauf, ob diese Erträge auch 
in der Folge — bei Beibehaltung der Getränkesteuer — erzielt wor-
den wären. Diese Sonderverteilung geht notwendigerweise zu Lasten 
derjenigen Gemeinden, die unterdurchschnittliche Getränkesteuerein-
nahmen erzielt haben, weil deren Anteil an den Ertragsanteilen ent-
sprechend gekürzt wird. Es gibt somit keinen sachlichen Grund, der 
es rechtfertigen könne, diese Bevorzugung bzw. Diskriminierung auf 
unbestimmte Zeit beizubehalten.“

(4) Die Spielbankabgabe ging auf das Jahr 1933 zurück. Das FAG 200814 
traf dazu folgende Regelung15:

Die Aufteilung der Abgabe auf die Länder und Gemeinden hatte nach 
dem örtlichen Aufkommen zu erfolgen, wobei die Aufteilung des 
Gemeindeanteils ausschließlich auf jene Gemeinden zu beschränken 
war, in denen eine Spielbank betrieben wurde. Das bedeutete, dass das 
Land Burgenland keine Anteile an der Spielbankabgabe erhielt und dass 
im Jahr 2013 nur zwölf Gemeinden16 von dieser Regelung profitierten. 
Bis zu einem jährlichen Aufkommen je Gemeinde von 725.000 EUR 
erhielten der Bund 49 %, die Länder 7 % und die Gemeinden 44 %; 

14 § 9 Abs. 8
15 Die Aufteilungsschlüssel für die Spielbankabgabe in der Form zur Zeit der Gebarungs-

überprüfung stammten materiell aus der mit 1. Jänner 1983 in Kraft getretenen Novelle 
zum FAG 1979, BGBl. Nr. 569/1981. Damals erfolgte eine Erhöhung der Anteile der 
Länder und Gemeinden, die mit Fremdenverkehrsförderung und dem Aufwand, für 
attraktive Voraussetzungen für einen ertragreichen Spielbetrieb zu sorgen, begrün-
det wurde. Die Änderungen seither waren nur mehr neutrale Umrechnungen durch 
die Euro–Umstellung und durch die Einrechnung einer gemäß FAG 2005 gewährten 
Bedarfszuweisung zum Ausgleich von Umschichtungen zwischen Umsatzsteuer und 
Spielbankabgaben.

16 die Casinostandorte Baden, Bad Gastein, Bregenz, Graz, Innsbruck, Kitzbühel, Mittel-
berg, Linz, Wals–Siezenheim, Seefeld, Velden, Wien
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von dem darüberliegenden Aufkommen erhielten der Bund 61 %, die 
Länder 20 % und die Gemeinden 19 %.

 9.2 (1) Der RH wies darauf hin, dass die Werbeabgabe und die Spielbank-
abgabe im Jahr 2013 nur 0,22 % des gesamten Abgabenaufkommens 
umfassten und damit eine völlig untergeordnete Bedeutung besaßen. 
Er merkte kritisch an, dass das FAG 2008 für diese beiden Abgaben 
dennoch spezifische — vom einheitlichen Schlüssel abweichende —  
Verteilungsschlüssel vorsah.

(2) Diese Sonderregelungen begünstigten im Falle der Länderanteile an 
der Werbeabgabe nur drei Bundesländer und im Fall der Spielbankab-
gabe nur die Länder und Gemeinden mit Spielbanken.

Der RH stellte auch kritisch fest, dass die Verteilung der Werbeabgabe 
auf Gemeinde– und Länderebene unterschiedlichen Logiken folgte, 
was die Komplexität der Regelung zusätzlich erhöhte.

(3) Die Aufteilungsschlüssel beruhten im Falle der Verteilung der Wer-
beabgabe auf die Länder zur Gänze auf historischen Referenzwerten; 
die Gemeindeverteilung zu 60 %.

Eine Bevorzugung von einzelnen Gebietskörperschaften auf der Grund-
lage von Verteilungsschlüsseln, die auf historischen Aufkommens-
werten beruhten, beurteilte der RH unter Berücksichtigung der im 
VfGH–Erkenntnis G 276/09 zum Getränkesteuerausgleich dargelegten 
Grundsätze langfristig als sachlich nicht gerechtfertigt, zumal die Rege-
lungen nicht als Übergangslösung, sondern dauerhaft getroffen wur-
den. Er wies kritisch auf die durch diese Regelung entstehenden Rechts-
unsicherheiten hin.

(4) Der RH empfahl dem BMF, auf eine Vereinfachung des vertikalen 
Finanzausgleichs — weg von historischen Aufkommenswerten — hin-
zuwirken. Dazu wäre erforderlich, die Sonderregelungen im Bereich 
der Werbeabgabe und der Spielbankabgabe aufzuheben bzw. diese in 
die Gruppe jener Abgaben einzubeziehen, die mittels einheitlichem 
Aufteilungsschlüssel verteilt werden.

 9.3 Das Land Steiermark schloss sich in seiner Stellungnahme ausdrück-
lich der Empfehlung des RH an und möchte im Rahmen der laufenden 
Verhandlungen zum Finanzausgleich 2017 diese in die Diskussion ein-
bringen.



176 Niederösterreich 2016/2

Verteilung der Erträge aus  
gemeinschaftlichen Bundesabgaben

 10 Während die Aufteilungsschlüssel für die Spielbankabgabe, die Werbe-
abgabe, die Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe und den Wohn-
bauförderungsbeitrag im FAG 2008 zahlenmäßig angeführt waren, 
regelte das FAG bis zum Jahr 2014 für die Abgaben mit einheitlichem 
Schlüssel nur den Berechnungsmodus des Aufteilungsschlüssels. Die 
genaue Ermittlung erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt durch den 
Bundesminister für Finanzen, der den Aufteilungsschlüssel per Ver-
ordnung kundzumachen hatte17.

Für die im Jahr 2008 fälligen Vorschüsse galt folgende Übergangs-
regelung: Die Ermittlung des einheitlichen Aufteilungsschlüssels für 
den Zeitraum 2008 bis 2010 hatte bis spätestens September 2008 zu 
erfolgen. Bis zur Anwendung des exakten Aufteilungsschlüssels wurde 
ein provisorischer Schlüssel von 71,775 : 16,512 : 11,713 angewendet.

Der Berechnungsmodus des Aufteilungsschlüssels für die Jahre 2008 
bis 2013 folgte folgender Logik (siehe Tabelle 5):

17 gemäß § 24 Abs. 5 FAG 2008

Ermittlung des 
einheitlichen Auftei-
lungsschlüssels
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Tabelle 5: Berechnung vertikaler Verteilungsschlüssel

Bund Länder Gemeinden

in Mio. EUR

Anteile 2007 43.506,52 9.028,30 6.897,07

(1) Umwandlung Transfers in Ertragsanteile – 1.050,84 + 932,10 + 118,74

(2) davon

Kopfquotenausgleich Länder – 104,58 + 104,58 –

Personennahverkehr – 167,89 + 167,89 –

Landwirtschaft – 14,50 + 14,50 –

umweltschonende Maßnahmen – 94,76 + 94,76 –

Schuldenreduzierung Länder – 4,35 + 4,35 –

Haushaltsausgleich Gemeinden – 116,56 – + 116,56

Schuldenreduzierung – 2,18 – + 2,18

Umweltschutz – 6,90 + 6,90 –

Zuschuss Straßen – 539,12 + 539,12 –

(3a) Konsolidierungsbeitrag Länder + 155,88 – 155,88 –

(3b) Konsolidierungsbeitrag Gemeinden + 53,05 – – 53,05

(4) Änderungen Verrechnung Spielbankabgabe + 6,58 – 3,76 – 2,82

neue Anteile 2008 42.671,18 9.800,76 6.959,94

Verteilungsschlüssel 2008 in % 71,798 % 16,491 % 11,711 %

(5)  Umwandlung Zweckzuschuss Wohnbau-
förderung und Bedarfszuweisung – 2.296,87 + 2.296,87 –

(6) Erhöhung der Bedarfszuweisung – 100,00 + 100,00 –

neue Anteile 2009 40.274,31 12.197,63 6.959,94

Verteilungsschlüssel 2009 und 2010 in % 67,765 % 20,524 % 11,711 %

Anteile 2010 40.670,62 12.317,92 7.028,61

(7)  Abschaffung der Beiträge zur Budget-
konsolidierung – 208,93 + 105,88 + 103,05

neue Anteile 2011 40.461,69 12.423,80 7.131,66

Verteilungsschlüssel 2011 in % 67,417 % 20,700 % 11,883 %

Anmerkung: Berechnungsbasis für Aufteilungsschlüssel beruht auf dem Finanzausgleichsvolumen mit Basis 2007

Quelle: BMF
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Im Einzelnen war der Aufteilungsschlüssel anhand folgender Größen 
zu ermitteln:18

—  (1) Anteile des Bundes, der Länder und der Gemeinden an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben (Bruttoabgabenaufkommen) im 
Jahr 2007 (in Absolutbeträgen);

—  (2) Berücksichtigung der Transfers, die ab dem Haushaltsjahr 2008 
in Ertragsanteile umgewandelt wurden19 (in Absolutbeträgen);

— ( 3a) und (3b) Berücksichtigung der Beiträge von Ländern und 
Gemeinden an der Budgetkonsolidierung des Bundes;

—  (4) Berücksichtigung einer Neuregelung für die Spielbankenabgabe;

—  (5) ab 2009: Berücksichtigung der Umwandlung des Zweckzuschus-
ses für Wohnbauförderung in Ertragsanteile;

—  (6) ab 2009: Berücksichtigung der Umwandlung der Bedarfszuwei-
sungen zum Haushaltsausgleich an die Länder in Ertragsanteile;

—  (7) ab 2011: Abschaffung der Beiträge von Ländern und Gemeinden 
an der Budgetkonsolidierung des Bundes und Umschichtung von 
50 Mio. EUR von den Ländern zu den Gemeinden, um die nega-
tiven Auswirkungen der Änderung beim abgestuften Bevölkerungs-
schlüssel abzufedern.

Die Berechnung der Schlüssel für die Jahre 2011 bis 2013 erfolgte 
(gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 FAG 2008) auf Basis der Anteile 2010.

Nach der Aufteilung der Umsatzsteuer nach dem einheitlichen Schlüssel 
wird zum Ausgleich der Abschaffung der Selbstträgerschaft20 zuguns-
ten von Ländern und Gemeinden und zum Ausgleich der Abschaffung 

18 Die Nummerierung folgt der Tabelle 5.
19 insbesondere Kopfquotenausgleich Länder, Personennahverkehr, Landwirtschaft, 

Umweltschonende Maßnahmen, Schuldenreduzierung Länder, Haushaltsausgleich 
Gemeinden, Schuldenreduzierung Gemeinden, Umweltschutz, Zuschuss Straßenbau

20 Bund, Länder, Gemeinden über 2.000 Einwohner und gemeinnützige Krankenanstalten 
waren bis Mai 2008 von der Leistung von Dienstgeberbeiträgen zur Finanzierung des 
Familienlastenausgleichsfonds befreit und leisteten die Familienbeihilfe direkt an ihre 
Bediensteten (= „Selbstträgerschaft“). Durch die Abschaffung der Selbstträgerschaft 
entstanden Mehrausgaben der bisherigen Selbstträger, weil die höheren Ausgaben für 
den Dienstgeberbeitrag die Ersparnisse aus dem Entfall der bisherigen Leistung der 
Familienbeihilfe überstiegen. Diese Mehrausgaben wurden auf Basis des Erfolgs des 
Jahres 2007 durch das BMF ermittelt und an die Gebietskörperschaften und gemein-
nützigen Krankenanstalten ausbezahlt.
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des Landespflegegeldes21 zugunsten des Bundes aufkommensneutral 
umgeschichtet. Faktisch kommt es dadurch zu einer Abänderung des 
Aufteilungsschlüssels der Umsatzsteuer; im Jahr 2013 betrug dieser 
68,564 (Bund) : 19,971 (Länder) : 11,466 (Gemeinden).

 11.1 (1) Bund

Das FAG 2008 regelte auch Abzüge von den Ertragsanteilen des 
Bundes. Beispiele dafür waren die Abzüge für Zwecke des Familien-
lastenausgleichs oder zur Dotierung des Katastrophenfonds. Auf die 
Abzüge von den Ertragsanteilen des Bundes wird im Folgenden nicht 
näher eingegangen.

(2) Länder

Von den aus dem vertikalen Finanzausgleich resultierenden Ertrags-
anteilen der Länder erfolgten folgende Abzüge bzw. wurden folgende 
Beträge hinzugezählt (siehe Abbildung 6):

 

21 § 9 Abs. 7a FAG 2008

Abzüge vor dem 
horizontalen Finanz-
ausgleich

USt–Erhöhung: Erhöhung Anteile an der Umsatzsteuer

Quellen: BMF; RH

Abbildung 6:  Abzüge von den Ertragsanteilen der Länder vor horizontaler  
Verteilung, Beträge 2013
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—  Für die teilweise Finanzierung der Beitragsleistungen Österreichs 
an die EU wurden 16,835 % der Summe aus

 —  den Mehrwertsteuer–Eigenmitteln und den Bruttonationalein-
kommen–Eigenmitteln und

 —  dem Betrag von 853.748.000 EUR, der ab dem Jahr 2009 jähr-
lich um 3 % gegenüber dem Vorjahreswert zu erhöhen war,

von den Ertragsanteilen der Länder abgezogen. Im Jahr 2013 
waren dies 667,23 Mio. EUR.

—  Abzüge für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft waren bis 
Ende Juli 2013 betraglich im FAG 2008 geregelt. Nach einer seit 
August 2013 gültigen Änderung der Rechtslage erfolgten diese 
Abzüge auf Basis der tatsächlichen Ausgaben für die Förderung 
der Siedlungswasserwirtschaft. Ausgaben für die Siedlungswasser-
wirtschaft konnten zwischen August 2013 und Mitte 2014 aus Rück-
lagen getätigt werden. Der den Ländern auf Basis der von Jänner 
bis Juli 2013 gültigen Rechtslage abgezogene Betrag belief sich 
auf 20,30 Mio. EUR.

—  In den Jahren 2012 bis 2014 wurden die Anteile der Länder an 
der Umsatzsteuer vor der länderweisen Verteilung um 20 Mio. EUR 
jährlich zu Lasten der Anteile des Bundes erhöht. Diese befristete 
Erhöhung der Ertragsanteile der Länder wurde als pauschaler Aus-
gleich für den Aufwand für die Errichtung der Transparenzdaten-
bank und für die Landes–Verwaltungsgerichte vorgesehen.

(3) Gemeinden

Von den aus dem vertikalen Finanzausgleich resultierenden Ertragsan-
teilen der Gemeinden erfolgten ebenfalls Abzüge (siehe Abbildung 7):
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—  Zur Finanzierung des Zweckzuschusses für die Krankenanstaltenfi-
nanzierung wurden die Ertragsanteile der Gemeinden um 0,642 % des 
Aufkommens an der Umsatzsteuer nach Abzug der Ausgaben gemäß 
GSBG 1996 verringert. Im Jahr 2013 waren das 147,28 Mio. EUR.

—  Der Anteil der Gemeinden am EU–Beitrag betrug 0,166 % des Netto-
aufkommens der Abgaben mit einheitlichem Schlüssel. Im Jahr 2013 
belief sich dieser Abzug auf 116,79 Mio. EUR.

—  Hinsichtlich der Förderung der Siedlungswasserwirtschaft änderte 
sich — wie bereits zu den Ländern ausgeführt — mit August 2013 
die Rechtslage. Die auf der Grundlage der ursprünglichen Rechts-
lage erfolgten Abzüge für die Monate Jänner bis Juli 2013 betru-
gen 24,89 Mio. EUR.

 11.2 Der RH kritisierte die Komplexität des FAG 2008 aufgrund der zahl-
reichen kasuistischen Regelungen; diese trugen entscheidend zur 
Intransparenz der Mittelaufteilung bei. Dies zeigte sich bspw. an den 
Vorwegabzügen:

KA = Krankenanstalten

Quellen: BMF; RH

Abbildung 7:  Abzüge von den Ertragsanteilen der Gemeinden vor horizontaler  
Verteilung, Beträge 2013
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—  Bei den Ertragsanteilen der Länder erfolgten Abzüge für die Finan-
zierung des EU–Beitrags und die Siedlungswasserwirtschaft, umge-
kehrt erfolgte eine Ausgleichszahlung für die Errichtung der Trans-
parenzdatenbank.

—  Bei den Ertragsanteilen der Gemeinden erfolgten Abzüge für die 
Finanzierung des EU–Beitrags, die Siedlungswasserwirtschaft und 
die Krankenanstaltenfinanzierung.

Länder

 12.1 (1) Tabelle 6 weist die nach vertikalem Finanzausgleich und Vorwegab-
zügen in den Jahren 2009 bis 2013 auf der Ebene der Länder zur Auf-
teilung gelangten Ertragsanteile aus: 

Die horizontale Verteilung dieser Ertragsanteile auf die einzelnen Län-
der erfolgte

— nach der Volkszahl (zu 66,6 % der Gesamtsumme),

— nach diversen Fixschlüsseln (zu 33,3 % der Gesamtsumme) und

—  nach dem örtlichen Aufkommen der Spielbankabgabe (zu 0,1 % der 
Gesamtsumme).

(2) Das FAG 2008 legte grundsätzlich fest, dass 77,017 % des Länder-
anteils an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit einheitlichem 
Schlüssel nach der Volkszahl und 22,983 % nach einem Fixschlüssel zu 
verteilen waren. Ausnahmen von diesem Schema waren die Umsatz-
steuer sowie die Erbschafts– und Schenkungssteuer. Bei der Auftei-
lung der Umsatzsteuer hatte die Umschichtung eines vom tatsächlichen 
Abgabenaufkommen unabhängigen Fixbetrags von 1,781 Mrd. EUR22 
zur Folge, dass der Anteil der Verteilungssumme, der tatsächlich auf 
die einzelnen Schlüssel entfiel, erst mit Feststehen des Steueraufkom-
mens eines Jahres ermittelt werden konnte.
22 Ausnahme des ehemaligen Wohnbauförderungs–Zweckzuschusses bei der in TZ 10 

beschriebenen Neuberechnung der Verteilungsschlüssel

Horizontaler  
Finanzausgleich

Tabelle 6:  Ertragsanteile der Länder

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009/2013

in Mrd. EUR in %

Ertragsanteile der Länder 12,144 12,492 13,474 13,728 14,485 + 19,3

Quelle: BMF
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Tabelle 7 fasst die angewandten Schlüssel bei der tatsächlichen Ver-
teilung der Ertragsanteile der Länder im Jahr 2013 zusammen:

(3) Von dem Länderanteil an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
mit einheitlichem Schlüssel in Höhe von 13.758,91 Mio. EUR wurden

—  8,944 Mrd. EUR (Tabelle 7 Zeile (1a)) und 704,87 Mio. EUR (Tabelle 7 
Zeile (2)) gänzlich nach der Volkszahl und

—  4,763 Mrd. EUR (Tabelle 7 Zeile (1b)) sowie 9,57 Mio. EUR (Tabelle 7 
Zeile (4)) gänzlich nach Fixschlüsseln

verteilt. Die Aufteilung der Umsatzsteuer gestaltete sich erheblich kom-
plexer. Dies begründete sich zum einen in der expliziten Hinzurech-
nung von Ausgleichsbeträgen für den Wegfall von Selbstträgerschaft 
und Landespflegegeld zur Umsatzsteuer und zum anderen in Sonder-
regelungen des FAG 2008.

Tabelle 7: Aufteilungsschlüssel im horizontalen Finanzausgleich der Länder, 2013

Aufteilungsschlüssel in Mio. EUR in %

(1) Länderanteil an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit 
einheitlichem Schlüssel 13.758,91 94,99

davon

(1a) Volkszahl 8.943,78 61,74

davon

(1aa) (77,017 % der gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit 
einheitlichem Schlüssel mit Ausnahme der USt) (7.245,58) (50,02)

(1ab) (77,017 % der USt abzüglich 1.780,50 Mio. EUR) (1.698,19) (11,72)

(1b) Fixschlüssel 4.763,08 32,88

davon

(1ba) (22,983 % der gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit 
einheitlichem Schlüssel mit Ausnahme der USt) (2.162,19) (14,93)

(1bb) (22,983 % der USt zuzüglich 1.780,50 Mio. EUR, abzüglich 
0,949 % des Aufkommens an USt) (2.600,89) (17,96)

(1c) Fixschlüssel: 0,949 % des Aufkommens an USt 217,70 1,50

(1d) Fixschlüssel: USt–Ausgleich Selbstträgerschaft 79,01 0,55

(1e) Fixschlüssel: USt–Ausgleich Landespflegegeld – 244,66 – 1,69

(2) gänzlich nach der Volkszahl 704,87 4,87

(3) gänzlich nach dem Aufkommen 11,81 0,08

(4) Fixschlüssel: Werbeabgabe 9,57 0,07

Summe; (1) + (2) + (3) + (4) 14.485,15 100,00

Quelle: BMF
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Gemäß § 9 Abs. 7 Z 5 FAG 2008 wurde der Anteil von 77,017 % 
der Umsatzsteuer, der nach der Volkszahl auf die Länder aufgeteilt 
wurde, um den Fixbetrag von 1,781 Mrd. EUR verringert (Tabelle 7 
Zeile (1ab)). Der 22,983 %ige Anteil an der Umsatzsteuer, der nach 
einem Fixschlüssel aufgeteilt wurde, wurde einerseits um die genann-
ten 1,781 Mrd. EUR erhöht (Tabelle 7 Zeile (1bb)), andererseits (für die 
Dotierung der Landesgesundheitsfonds) um 0,949 % des Aufkommens 
an der Umsatzsteuer nach dem Vorwegabzug gemäß GSGB 1996 ver-
ringert (im Jahr 2013 waren dies 217,70 Mio. EUR; Tabelle 7 Zeile (1c)). 
Dieser Betrag von 217,70 Mio. EUR wurde wiederum nach einem eige-
nen Fixschlüssel verteilt. Der Umsatzsteuerausgleich für die Abschaf-
fung der Selbstträgerschaft (Hinzurechnung, 2013: 79,01 Mio. EUR; 
Tabelle 7 Zeile (1d)) und Landespflegegeld (Abzug ab 2012: 2013 in 
Höhe von 244,66 Mio. EUR; Tabelle 7 Zeile (1e)) wurde ebenfalls nach 
einem jeweils eigenen Fixschlüssel aufgeteilt.

(4) Die Erbschafts– und Schenkungssteuer wurde (ebenso wie der Län-
deranteil an der Spielbankabgabe) zur Gänze nach dem örtlichen Auf-
kommen verteilt (Tabelle 7 Zeile (3)). 

(5) Die Ertragsanteile der Länder am Wohnbauförderungsbeitrag sowie 
an der Weinsteuer und der Abgabe von alkoholischen Getränken wur-
den zur Gänze nach der Volkszahl verteilt (Tabelle 7 Zeile (2)). Die Wer-
beabgabe wurde nach einem eigenen Fixschlüssel verteilt (Tabelle 7 
Zeile (4)).

 12.2 Der RH hielt fest, dass im Zuge des horizontalen Finanzausgleichs auf 
der Ebene der Länder neben den Verteilungsprinzipien der Volkszahl 
und des örtlichen Aufkommens auch vier (2009 bis 2011) bzw. fünf 
(2012 und 2013) verschiedene Fixschlüssel zur Anwendung kamen 
(22,983 %iger Anteil am Großteil der Abgaben mit einheitlichem 
Schlüssel, Umsatzsteuerausgleich für die Abschaffung der Selbstträ-
gerschaft, Betrag in der Höhe von 0,949 % des Aufkommens an der 
Umsatzsteuer abzüglich des Betrags gemäß GSBG 1996, Werbeabgabe, 
ab 2012 Umsatzsteuerausgleich für die Abschaffung des Landespfle-
gegelds).

99,5 % der im Jahr 2013 auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilten 
Ertragsanteile der Länder wurden nach der Volkszahl bzw. nach dem 
bedeutendsten Fixschlüssel (jenem mit 22,983 % des Länderanteils an 
den gemeinschaftlichen Bundesabgaben) aufgeteilt. Auf die restlichen 
Verteilungsschemata entfielen lediglich 0,5 % der Verteilungssumme 
des horizontalen Länderfinanzausgleichs.
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Der RH empfahl dem BMF im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Trans-
parenz der innerstaatlichen Finanzströme, auf eine Vereinfachung des 
horizontalen Finanzausgleichs auf der Ebene der Länder hinzuwir-
ken. Insbesondere die Aufteilung der Umsatzsteuer sollte vereinfacht 
werden.23

 12.3 (1) Das Land Niederösterreich begrüßte in seiner Stellungnahme die 
Bestrebungen nach einer Vereinfachung des horizontalen Finanzaus-
gleichs und schlug vor, eine Aufteilung der Ertragsanteile pro Kopf 
der Bevölkerung anzustreben. Es verwies darauf, dass bspw. Nieder-
österreich bei 19,22 % der Bevölkerung nur 18,8 % der Ertragsan-
teile erhalten habe.

(2) Das Land Steiermark schloss sich in seiner Stellungnahme eben-
falls der Auffassung des RH nach einer Vereinfachung des horizonta-
len Finanzausgleichs an.

 13 Tabelle 8 zeigt die länderweise Aufteilung der Ertragsanteile der Län-
derebene nach Anwendung der oben genannten Verteilungsschlüssel 
im Jahr 2013:

Die höchsten Ertragsanteile erhielten die Bundesländer Wien (21,0 %) 
und Niederösterreich (18,8 %), die niedrigsten Burgenland (3,3 %) und 
Vorarlberg (4,6 %).

23 Beispielsweise kann die Umschichtung von 1,781 Mrd. EUR von der nach der Volks-
zahl verteilten Summe zu der nach einem Fixschlüssel verteilten Summe entfallen. Da 
dieser Betrag nicht valorisiert wurde, erhöhte er laufend den Anteil der Ertragsanteile, 
der nach der Volkszahl verteilt wurde. Ebenso entfallen sollte der Abzug von 0,949 % 
des USt–Aufkommens abzüglich GSBG–Beihilfen für die Dotierung der Landesgesund-
heitsfonds. Dieser könnte als entsprechender Anteil von der Summe der gemeinschaft-
lichen Bundesabgaben gestaltet oder in die normalen länderweisen Fixschlüssel ein-
gerechnet und die Regelung damit vereinfacht werden.

Tabelle 8: Ertragsanteile der Länder 2013, länderweise Aufteilung

Bundesland B K NÖ OÖ S St T V W Summe

Ertragsanteile  
netto in Mio. EUR

482,94 974,90 2.728,15 2.372,84 949,28 2.040,69 1.235,74 664,33 3.036,28 14.485,15

Ertragsanteile 
in %

3,3 6,7 18,8 16,4 6,6 14,1 8,5 4,6 21,0 100,0

Quelle: BMF



186 Niederösterreich 2016/2

Verteilung der Erträge aus  
gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Gemeinden

 14.1 (1) Tabelle 9 zeigt die Ertragsanteile auf Ebene der Gemeinden in den 
Jahren 2009 bis 2013:

Die horizontale Verteilung dieser Ertragsanteile erfolgte nach

— der Volkszahl (zu 16,2 % der Gesamtsumme),

—  dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (zu 53,4 % der Gesamt-
summe),

— dem örtlichen Aufkommen (zu 8,8 % der Gesamtsumme) und

—  mehreren unterschiedlichen Fixschlüsseln (zu 21,7 % der Gesamt-
summe) (siehe Tabelle 10).

Tabelle 10 fasst die angewandten Schlüssel bei der länderweisen Ver-
teilung der Ertragsanteile der Gemeinden zusammen:

Tabelle 9:  Ertragsanteile der Gemeinden

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009/2013

in Mrd. EUR in %

Ertragsanteile der Gemeinden 7,294 7,601 8,223 8,556 8,847 + 21,3 

Quelle: BMF
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(2) Die Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bun-
desabgaben mit einheitlichem Schlüssel (in Tabelle 10 Zeile (1)) wur-
den grundsätzlich wie folgt verteilt: 58,515 % nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel, 17,235 % nach der Volkszahl und die verblei-
benden 24,250 % nach einem Fixschlüssel.

(3) Ausnahme davon war die Umsatzsteuer, bei der ein Betrag in 
der Höhe von 1,888 % des Aufkommens nach Vorwegabzug gemäß 
GSBG 1996 (2013: 433,1 Mio. EUR) als Ausgleich für den Wegfall 
der Getränkesteuer nach einem eigenen Fixschlüssel verteilt wurde. 
Hinzurechnungen (für den Entfall der Selbstträgerschaft, 2013: 
32,35 Mio. EUR) bzw. Abzüge (für den Entfall des Landespflege-
gelds, 2013: 127,16 Mio. EUR) von der Umsatzsteuer wurden eben-
falls nach eigenen Fixschlüsseln aufgeteilt.

Die Werbeabgabe wurde zu 40 % nach der Volkszahl und zu 60 % 
nach einem eigenen Fixschlüssel aufgeteilt. Die Grunderwerbsteuer, 
die Bodenwertabgabe und die Spielbankabgabe wurden nach dem ört-
lichen Aufkommen aufgeteilt. Resteingänge an Weinsteuer und Abga-
ben von alkoholischen Getränken wurden nach der Volkszahl verteilt.

 

Tabelle 10:   Aufteilungsschlüssel im horizontalen Finanzausgleich, Ertragsanteile der 
Gemeinden länderweise, 2013

Aufteilungsschlüssel in Mio. EUR in %

(1) Gemeindeanteil an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit 
einheitlichem Schlüssel 7.976,42 90,16

davon

(1a) Volkszahl 1.391,08 15,72

(1b) abgestufter Bevölkerungsschlüssel 4.722,88 53,38

(1c) Fixschlüssel 1.524,17 17,23

(1d) Fixschlüssel: Getränkesteuerausgleich 433,11 4,90

(1e) Fixschlüssel: USt–Ausgleich Selbstträgerschaft 32,35 0,37

(1f) Fixschlüssel: USt–Ausgleich Landespflegegeld – 127,16 – 1,44

(2) gänzlich nach der Volkszahl 38,32 0,43

(3) gänzlich nach dem Aufkommen 774,81 8,76

(4) Fixschlüssel: 60 % des Aufkommens an Werbeabgabe 57,48 0,65

Summe 8.847,03 100,00

Quelle: BMF
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 14.2 Der RH hielt fest, dass 95,5 % der Ertragsanteile der Gemeinden

— nach der Volkszahl (Tabelle 10 Zeilen (1a) und (2)),
— dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (Tabelle 10 Zeile (1b)),
— dem Aufkommen (Tabelle 10 Zeile (3)) und
— dem quantitativ bedeutendsten Fixschlüssel (Tabelle 10 Zeile (1c))

verteilt wurden. Die restlichen vier Fixschlüssel (Tabelle 10 Zeilen (1d), 
(1e), (1f) und (4)) kamen auf lediglich 4,5 % der Verteilungssumme 
zur Anwendung.

Der RH empfahl dem BMF im Hinblick auf die Transparenz der Syste-
matik des Finanzausgleichs, auf eine Vereinfachung der Berechnung 
hinzuwirken.

 15.1 Tabelle 11 zeigt die länderweise Aufteilung der Ertragsanteile der 
Gemeinden nach Anwendung der oben genannten Verteilungsschlüs-
sel im Jahr 2013:

 15.2 Die länderweise Verteilung der Gemeindeertragsanteile zeigte inso-
fern ein ähnliches Bild wie die Verteilung der Länderertragsanteile, 
als die Bundesländer Wien (26,0 %) und Niederösterreich (16,5 %) die 
höchsten Anteile erhielten, die Bundesländer Burgenland (2,6 %) und 
Vorarlberg (4,7 %) die niedrigsten.

 15.3 Das Land Niederösterreich wies in seiner Stellungnahme darauf hin, 
dass die Gemeinden Niederösterreichs bei einer Volkszahl von 19,22 % 
nur 16,5 % der Ertragsanteile erhalten hätten und regte, wie schon zu 
TZ 12 (Länderebene) an, eine Aufteilung der Ertragsanteile pro Kopf 
der Bevölkerung anzustreben.

Tabelle 11: Ertragsanteile der Gemeinden 2013, länderweise Aufteilung

Bundesland B K NÖ OÖ S St T V W Summe

Ertragsanteile  
in Mio. EUR

228,60 552,65 1.459,23 1.398,15 607,36 1.116,21 770,45 412,30 2.302,08 8.847,03

Ertragsanteile 
in %

2,6 6,2 16,5 15,8 6,9 12,6 8,7 4,7 26,0 100,0

Quelle: BMF
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Zahlungen aus je 1.000 EUR gemeinschaftlichen Bundesabgaben

 16 Die folgende Abbildung 8 zeigt, welche Zahlungsströme im Jahr 2013 
— unter Anwendung der in TZ 7 bis 15 dargestellten Berechnungs-
schritte — aus einem Aufkommen von 1.000 EUR an gemeinschaft-
lichen Bundesabgaben resultierten. Pro 1.000 EUR gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben erhielten bspw. das Land Steiermark 27,2 EUR und 
die steiermärkischen Gemeinden 14,9 EUR. Die Bandbreite der aus 
1.000 EUR gemeinschaftlichen Bundesabgaben resultierenden Zah-
lungen reichte auf Landesebene (ohne Wien) von 6,4 EUR im Bur-
genland bis 36,3 EUR in Niederösterreich; auf Gemeindeebene (ohne 
Wien) von 3,0 EUR im Burgenland bis 19,4 EUR in Niederösterreich.

Abbildung 9 zeigt die der Gemeindeebene zugewiesenen Beträge unter-
teilt in Bedarfszuweisungen und sonstige Zahlungen:24

 

24 Transfers zwischen den Gebietskörperschaften abseits der direkten Verteilung des Brut-
toaufkommens an Abgaben werden in der folgenden Tabelle nicht erfasst. Tatsächlich 
erhält der Bund niedrigere Beträge; siehe dazu RV 51, AB 139 BlgNR XXV. GP zum 
Bundesfinanzgesetz 2014/2015, S. 120.
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Abbildung 8:  Aus 1.000 EUR an gemeinschaftlichen Bundesabgaben (Bruttoabgaben-
aufkommen) resultierende Zahlungen, regionale Zuordnung, Werte 2013

638,3 51,0

8,8 5,5 16,5 10,3
12,6 8,1

27,2 14,9

6,4 3,0

40,4 30,7

36,3 19,4

13,0 7,4

31,6 18,6

Landesebene

Gemeindeebene

Bundesebene

Abzüge

Quellen: Statistik Austria (Geodaten Karte); BMF (Werte)

Abbildung 9:  Aus 1.000 EUR an gemeinschaftlichen Bundesabgaben (Bruttoabgaben-
aufkommen) resultierende Zahlungen an Gemeinden, regionale Zuordnung, 
Anteil an BZ–Mitteln, Werte 2013
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Quellen: Statistik Austria (Geodaten Karte); BMF (Werte)
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 17 (1) Die Bedarfszuweisungen für Gemeinden errechneten sich gemäß 
§ 11 FAG 2008 mit 12,7 % der ungekürzten Ertragsanteile für Gemein-
den mit Ausnahme der Spielbankabgabe, der Anteile an der Werbeab-
gabe und des Ausgleichs für die Abschaffung der Selbstträgerschaft 
(siehe Tabelle 12):

Zur Ermittlung der ungekürzten Ertragsanteile musste zu den län-
derweisen Ertragsanteilen der bereits abgezogene Umsatzsteueraus-
gleich für die Abschaffung des Landespflegegelds wieder addiert wer-
den, damit sich die Bemessungsgrundlage für Bedarfszuweisungen 
nicht änderte. § 11 Abs. 1 FAG 2008 sah außerdem vor, dass die 
Gemeinde–Bedarfszuweisungen ab dem Jahr 2011 jährlich im Verhält-
nis der Gemeinde–Bedarfszuweisungen des jeweiligen Vorjahres um 
2 Mio. EUR gekürzt wurden. Diese Kürzung bildete einen Teil des Bei-
trags der Gemeinden zur Finanzierung eines neuen Bestandteils der 
Finanzzuweisungen an Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern 
gemäß § 21 Abs. 11 FAG 2008.

Berechnung

Bedarfszuweisungen für Gemeinden

TEIL II

Tabelle 12: Berechnung der länderweisen Bedarfszuweisungen für Gemeinden 2013
Bundesland B K NÖ OÖ S St T V W Summe

in Mio. EUR

Ertragsanteile, 
länderweise1 

228,60 552,65 1.459,23 1.398,15 607,36 1.116,21 770,45 412,30 2.302,08 8.847,03

zuzüglich USt–Ausgleich 
Landespflegegeld

+ 6,38 + 12,32 + 35,49 + 19,79 + 9,27 + 27,47 + 10,55 + 5,89 + 0,00 + 127,16

Ertragsanteile, ungekürzt 234,97 564,97 1.494,73 1.417,94 616,63 1.143,68 781,00 418,19 2.302,08 8.974,19

abzüglich USt–Ausgleich 
Selbstträgerschaft

– 0,67 – 3,00 – 6,18 – 7,01 – 4,16 – 5,34 – 3,01 – 2,97 – 0,00 – 32,35

abzüglich Werbeabgabe – 1,37 – 3,12 – 15,68 – 10,61 – 5,25 – 6,94 – 3,85 – 2,15 – 46,82 – 95,79

abzüglich Spielbankabgabe – 0,00 – 0,85 – 0,77 – 0,92 – 0,99 – 0,50 – 2,04 – 2,76 – 1,69 – 10,53

Bemessungsgrundlage 232,93 557,99 1.472,09 1.399,39 606,23 1.130,90 772,09 410,32 2.253,57 8.835,52

12,7 % der 
Bemessungsgrundlage

29,58 70,87 186,96 177,72 76,99 143,62 98,06 52,11 286,20 1.122,11

abzüglich 
Finanzierungsanteil für 
Finanzzuweisungen 

– 0,07 – 0,17 – 0,44 – 0,42 – 0,19 – 0,35 – 0,23 – 0,12 0,00 – 2,00

Bedarfszuweisungen 29,51 70,69 186,51 177,30 76,80 143,28 97,82 51,99 286,20 1.120,11

Rundungsdifferenzen möglich

1 siehe Tabelle 11

Quelle: BMF
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(2) Tabelle 13 zeigt die länderweisen Bedarfszuweisungsmittel im über-
prüften Zeitraum 2009 bis 2013:

Die Bedarfszuweisungen stiegen von 2009 bis 2013 um insgesamt 
211,36 Mio. EUR (+ 23,3 %). Die Gemeinden erhielten im Zeitraum 2009 
bis 2013  605 EUR pro Einwohner an Gemeinde–Bedarfszuweisungen. 
Die höchsten Beträge erhielten Wien (759 EUR) und Salzburg (665 EUR), 
die niedrigsten Beträge erhielten Burgenland (466 EUR) und Nieder-
österreich (520 EUR).

In diesen Beträgen nicht enthalten waren jene Bedarfszuweisungen, 
die der Bund den Gemeinden im Wege der Länder auf der Grundlage 
des § 22a FAG 2008 als Ausgleich für Rückzahlungen der Getränke-
steuer an Abgabenpflichtige im Jahr 2010 zur Verfügung stellte. Da 
diese Zahlungen zeitlich und sachlich klar von den Bedarfszuweisungen 
gemäß § 11 FAG 2008 abzugrenzen sind, werden sie in Tabelle 14 
separat dargestellt:

Tabelle 13: Bedarfszuweisungen für Gemeinden länderweise

Bundes-
land

B K NÖ OÖ S St T V W Summe

in Mio. EUR

2009  23,66  58,35  150,08  143,98  63,14  116,57  78,91  41,78  232,27  908,75

20101  24,66  60,51  155,33  149,55  65,82  121,08  82,39  43,88  244,34  947,56

2011  26,97  65,06  169,56  162,02  71,12  132,07  89,64  47,83  260,30 1.024,57 

2012  28,41  69,06  177,67  170,81  75,18  139,59  94,48  50,27  277,74 1.083,20 

2013 29,51 70,69 186,51 177,30 76,80 143,28 97,82 51,99 286,20 1.120,11

in EUR/Einwohner2

2009 bis 
2013 466 582 520 568 665 540 625 636 759 605

Rundungsdifferenzen möglich
1 ohne Bedarfszuweisungen für Getränkesteuerrückzahlungen gemäß § 22a FAG 2008
2 Bevölkerungszahl 31. Oktober 2011 (Gebietsstand 1. Jänner 2013)

Quellen: BMF; Statistik Austria

Tabelle 14:  Bedarfszuweisungen für Getränkesteuerrückzahlungen gemäß § 22a  
FAG 2008

Bundes-
land

B K NÖ OÖ S St T V W Summe

in Mio. EUR

2010 0,22 0,95 2,16 1,86 1,10 1,59 0,99 0,43 2,17 11,47

Quelle: BMF
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 18.1 Bereits das FAG 194825 enthielt eine dem aktuellen System vergleich-
bare Regelung der teilweisen Verteilung der Gemeinde–Ertragsanteile 
als Bedarfszuweisungen durch die Länder. Der Gesetzestext sowie die 
entsprechenden Erläuterungen26 enthielten aber keine Informationen 
zu den mit den Bedarfszuweisungen verfolgten Zielen. Laut Angaben 
des BMF ersetzten die Bedarfszuweisungen die vor dem FAG 1948 
bestandene Möglichkeit der Länder, per Landesgesetz Gemeindeaus-
gleichsfonds einzurichten.

Einen Anhaltspunkt für die mit den Bedarfszuweisungen verfolgten 
Ziele bot § 12 F–VG 1948. Demnach können Bedarfszuweisungen 
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Haushaltsgleichge-
wichts, zur Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse oder zum Aus-
gleich von Härten gewährt werden, die sich bei der Verteilung von 
Abgabenertragsanteilen oder Schlüsselzuweisungen ergeben. Gemäß 
§ 13 F–VG 1948 kann die Gewährung von Bedarfszuweisungen an 
Bedingungen geknüpft werden, die der Erhaltung oder Herstellung des 
Haushaltsgleichgewichts der empfangenden Gebietskörperschaft die-
nen oder mit dem mit der Zuschussleistung verfolgten Zweck zusam-
menhängen.

Laut Kommentar zum FAG 200827 stellten die Bedarfszuweisungen 
ein „wirkungsvolles Instrument der Feinsteuerung und zur Berück-
sichtigung besonderer Erfordernisse und Gegebenheiten dar, auf die 
im übergeordneten, auf eine österreichweite Durchschnittsbetrachtung 
ausgelegten System des Finanzausgleichs nicht Bedacht genommen 
werden kann“.

 18.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass seitens des BMF keine Evalu-
ierung der in § 12 F–VG 1948 allgemein formulierten Zielsetzungen 
für Bedarfszuweisungen erfolgte (siehe auch folgende TZ 19). Der RH 
empfahl dem BMF, derartige Evaluierungen durchzuführen und die 
Ergebnisse in eine allfällige Reform des Finanzausgleichs einfließen 
zu lassen.

25 Bundesgesetz vom 21. Jänner 1948 zur Durchführung des Bundesverfassungsgesetzes 
über die Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund und den übrigen 
Gebietskörperschaften (Finanzausgleichsgesetz 1948 – FAG 1948), BGBl. Nr. 46/1948

26 BlgNR 511 V. GP
27 siehe Hüttner/Griebler/Huemer, Das Finanzausgleichsgesetz 2008 – Gesetzestext mit 

Kommentar, in: Bauer (Hrsg.), Finanzausgleich 2008: Ein Handbuch (2008) S. 146 f.

Ziele von  
Bedarfs zuweisungen
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 19.1 Laut Angaben des BMF wurden die Bestimmungen betreffend Bedarfs-
zuweisungen für Gemeinden mangels eines von den Finanzaus-
gleichspartnern artikulierten Änderungsbedarfs in den letzten Finanz-
ausgleichsgesetzen jeweils fortgeschrieben. Angesichts des weiten 
Spielraums, den die Finanzverfassung für Bedarfszuweisungen vor-
gibt, müsse sich eine Evaluierung laut BMF auf grundsätzliche Über-
legungen beschränken. Eine Evaluierung, ob mit den Bedarfszuwei-
sungen für Gemeinden die im F–VG genannten Ziele erreicht wurden, 
lag dem BMF nicht vor.

 19.2 Der RH beurteilte kritisch, dass zu den Gemeinde–Bedarfszuweisungen 
keine Evaluierungen hinsichtlich der Zielerreichung und der Vertei-
lungswirkungen unter Einbeziehung sämtlicher Länder vorlagen.

Er empfahl dem BMF, eine Evaluierung der Bedarfszuweisungen für 
Gemeinden vorzunehmen, damit geklärt werden kann, ob die im F–VG 
vorgesehenen Ziele mit den bestehenden Bedarfszuweisungen tatsäch-
lich erreicht wurden. Die Ergebnisse einer solchen Evaluierung sollten 
in die Reformüberlegungen zum FAG einfließen (siehe auch TZ 18).

Arbeitsgruppe zur Reform des Finanzausgleichs

 20.1 Das Paktum zum FAG 2008 sah vor, eine Arbeitsgruppe zur Reform 
des Finanzausgleichs einzusetzen, deren Ergebnis bis zum Beginn der 
zweiten Etappe des Finanzausgleichs (2011) vorliegen sollte. Laut Anga-
ben des BMF wurde dazu im Jahr 2009 ein politischer Lenkungsaus-
schuss eingerichtet, der aus Vertretern des BMF, der Länder Kärnten, 
Vorarlberg und Wien, des Österreichischen Gemeindebundes und des 
Österreichischen Städtebundes bestand. Eine Arbeitsgruppe — beste-
hend aus den Finanzausgleichspartnern auf Beamtenebene — und eine 
Unterarbeitsgruppe — bestehend aus Vertretern des BMF, der Länder 
Kärnten, Vorarlberg und Wien sowie des Österreichischen Gemeinde-
bundes und des Österreichischen Städtebundes — beschäftigten sich 
zunächst mit der Erstellung eines Arbeitsauftrags. Die Gespräche auf 
Beamtenebene ergaben keine Ergebnisse. Die erste Sitzung des politi-
schen Lenkungsausschusses im März 2010 ergab ebenfalls kein Ergebnis 
hinsichtlich eines Arbeitsauftrags. Die Arbeitsgruppe zur Reform des 
Finanzausgleichs trat — abgesehen von einer Diskussion zum Thema 
Abgabenautonomie — nicht mehr zusammen.

Evaluierung von  
Bedarfszuweisungen
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Das BMF beauftragte daraufhin im Jahr 2010 mehrere wissenschaftliche 
Einrichtungen mit der Erstellung von Studien zu folgenden Themen:

—  grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Reformoptionen und 
Reformstrategien (erstellt von TU Wien, WIFO, KDZ, IHS)28;

—  Stärkung der Abgabenautonomie subnationaler Gebietskörperschaf-
ten (erstellt von der Johannes Kepler Universität Linz)29;

—  grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Projekt „Transfers und 
Kostentragung“ (erstellt von KDZ, TU Wien und WIFO)30;

—  Gemeindestruktur und Gemeindekooperation (erstellt von WIFO und 
KDZ)31;

—  grundsätzliche Reform des Finanzausgleichs: Verstärkte Aufgaben-
orientierung (erstellt von IHS, KDZ, TU Wien)32.

Die Ergebnisse der Studien übermittelte das BMF Ende 2010 an die 
beamteten Landesfinanzreferenten, die Verbindungsstelle der Bundes-
länder, den Österreichischen Gemeindebund und den Österreichischen 
Städtebund. Weitere Maßnahmen knüpften daran nicht an. 

 20.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die laut Paktum zum FAG 2008 vor-
gesehene Arbeitsgruppe zur Reform des FAG die erstellten Studien 
nicht weiter behandelte und zu keinem abschließenden Ergebnis kam, 
obwohl ein dringender Reformbedarf beim FAG bestand. Angesichts 
der Dringlichkeit einer Reform des Finanzausgleichs empfahl der RH 
dem BMF, dafür eingerichtete Arbeitsgruppen zügig abzuwickeln und 
die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen, nunmehr vorliegenden wis-
senschaftlichen Studien in die Reform einfließen zu lassen.

28 Bröthaler et al., Grundlegende Reform des Finanzausgleichs: Reformoptionen und 
Reformstrategien (2011) (Studie im Auftrag des BMF)

29 Achatz, Zur Stärkung der Abgabenautonomie subnationaler Gebietskörperschaften 
(2012) (Studie im Auftrag des BMF)

30 Biwald et al., Grundlegende Reform des Finanzausgleichs, Projekt „Transfers und 
Kostentragung“ (2010) (Studie im Auftrag des BMF)

31 Pitlik et al., Gemeindestruktur und Gemeindekooperation (2010) (Studie im Auftrag des 
BMF)

32 Schuh et al., Grundsätzliche Reform des Finanzausgleichs: Verstärkte Aufgabenorien-
tierung (2010) (Studie im Auftrag des BMF)
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 21.1 Bedarfszuweisungen an Gemeinden konnten nicht nur auf der Grundlage 
des FAG 2008, sondern auch gemäß Bedarfszuweisungsgesetz33 1982 
zur Verfügung gestellt werden. Art. 1 Abs. 1 Bedarfszuweisungsgesetz 
definierte diese als Mittel des Bundes für Annuitäten–, Zinsen– und 
Kreditkostenzuschüsse sowie sonstige Geldzuwendungen, die der Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haus-
halt und der Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse dienten.

Mit der Vollziehung des Bedarfszuweisungsgesetzes war der Bundesmi-
nister für Finanzen betraut. Entsprechende Anträge konnten Gemein-
den beim jeweiligen Land einbringen, das diese an das BMF weiter-
leitete. Im überprüften Zeitraum 2009 bis 2013 wurden insgesamt 
2,54 Mio. EUR auf der Grundlage des Bedarfszuweisungsgesetzes aus-
bezahlt. Empfänger dieser Bedarfszuweisungen waren im gesamten 
überprüften Zeitraum zwei Gemeinden.

 21.2 Der RH hielt kritisch fest, dass sowohl das Bedarfszuweisungsgesetz 1982 
als auch die Bedarfszuweisungen gemäß § 11 Abs. 1 FAG 2008 aus 
wirtschaftlicher Sicht die gleichen Ziele verfolgten: die Aufrechterhal-
tung oder Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts von Gemein-
den sowie die Abdeckung von außergewöhnlichen Erfordernissen.

Obwohl sich die Zuteilungsmodalitäten dieser Zahlungen teilweise von-
einander unterschieden, empfahl der RH dem BMF aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung sowie zur Vermeidung von Doppelgleisig-
keiten, die Zahlungen auf der Grundlage des Bedarfszuweisungsge-
setzes in das FAG einzubeziehen und ein Außerkraftsetzen des Bedarfs-
zuweisungsgesetzes 1982 zu erwirken.

 21.3 Das Land Steiermark merkte in seiner Stellungnahme an, dass in den 
Jahren 2008 bis 2013 die Stadtgemeinde Eisenerz auf Grundlage des 
Bedarfszuweisungsgesetzes 1982 erhebliche Bundesbedarfszuweisungen 
in Höhe von 3,02 Mio. EUR erhalten habe, weil sie infolge des Nie-
dergangs des Erzabbaus in eine erhebliche wirtschaftliche und finan-
zielle Notlage geraten sei.

33 Bundesgesetz vom 29. Juni 1982 über die Gewährung von Bedarfszuweisungen an 
Gemeinden (Bedarfszuweisungsgesetz), BGBl. Nr. 346/1982

Bedarfszuweisungs-
gesetz 1982
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 22 Die folgende Tabelle zeigt die vom BMF den Ländern Niederösterreich 
und Steiermark im Zeitraum 2009 bis 2013 angewiesenen Bedarfszu-
weisungsmittel für Gemeinden:

Die Zahlungen des Bundes für Bedarfszuweisungen an Gemeinden 
betrugen im Zeitraum 2009 bis 2013 insgesamt 5,093 Mrd. EUR. Dem 
Land Niederösterreich standen davon 840,29 Mio. EUR (16,50 %) zur 
Verfügung, dem Land Steiermark 653,75 Mio. EUR (12,84 %).

 23.1 Die folgende Übersicht stellt die Zuständigkeiten und organisatorischen 
Unterschiede bei Verteilung der Bedarfszuweisungen an Gemeinden in 
den beiden Ländern dar:

Übersicht 
Gemeinde–Bedarfs-
zuweisungen in 
Niederösterreich 
und der Steiermark

Tabelle 15:  An die Länder Niederösterreich und Steiermark angewiesene  
Gemeinde–Bedarfszuweisungen (BZ)

Bundesland

Anweisungen des Bundes 2009 bis 2013

2009 20101 2011 2012 2013 Veränderung Summe/
Durchschnitt

in Mio. EUR in % in Mio. EUR

Niederösterreich2 154,27 151,98 168,95 177,90 187,19 21,33 % 840,29

Anteil an den 
angewiesenen BZ 
bundesweit in %

16,55 % 16,39 % 16,54 % 16,44 % 16,57 % 16,50 %

Steiermark2 119,47 118,35 131,89 139,31 144,73 21,14 % 653,75

Anteil an den 
angewiesenen BZ 
bundesweit in %

12,82 % 12,76 % 12,91 % 12,88 % 12,81 % 12,84 %

Summe bundesweit 932,15 927,40 1.021,67 1.081,95 1.129,70 21,19 % 5.092,87

1 ohne Bedarfszuweisungen für Getränkesteuerrückzahlungen gemäß § 22a FAG 2008
2 Anweisungen einschließlich Abrechnungen der Vorjahre

Quellen: BMF; RH

 Übersicht

Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung
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—  In Niederösterreich war der Landeshauptmann gemeinsam mit dem 

Landeshauptmann–Stellvertreter für die Verwaltung der Bedarfs-
zuweisungen sämtlicher Gemeinden zuständig34; in der Steiermark 
richtete sich die Zuständigkeit nach der Zugehörigkeit des Bürger-
meisters zu einer politischen Partei.

—  In Niederösterreich waren insgesamt fünf Abteilungen des Amtes 
der Landesregierung und zwei Landesfonds mit der Vergabe von 
Bedarfszuweisungen befasst35; in der Steiermark war die Verteilung 
der Bedarfszuweisungsmittel in einer Abteilung konzentriert.

—  In Niederösterreich wurden — im Gegensatz zur Steiermark — an 
Gemeinden vergebene Bedarfszuweisungen nicht in einer Daten-
bank erfasst und evident gehalten.

34 Verordnung über die Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung, LGBl. 0001–0 i.d.g.F., 
§ 2 Geschäftsverteilung, Punkt I.6. und Punkt II.3.

35 Der RH nimmt im Folgenden mehrmals Bezug auf die mit der „Vergabe von Bedarfs-
zuweisungen zuständigen Abteilungen“ des Amtes der Niederösterreichischen Landes-
regierung. Dabei wird die Unschärfe in Kauf genommen, dass die Abteilung Hydrolo-
gie und Geoinformation Bedarfszuweisungen nicht unmittelbar an Gemeinden vergibt, 
sondern eine mit Bedarfszuweisungen finanzierte Dienstleistung für Gemeinden zur 
Verfügung stellt.

Tabelle 16: Bedarfszuweisungen 2013; Gegenüberstellung Niederösterreich – Steiermark

Stand 2013 Niederösterreich Steiermark

Anzahl der Gemeinden 573 539

Zuständigkeit für Bedarfszu-
weisungen laut Geschäftsverteilung 
der Landesregierung (TZ 24, 30)

Landeshauptmann gemeinsam 
mit dem Landeshauptmann–Stell-
vertreter

1. Landeshauptmann–Stellvertreter 
für Gemeinden mit ÖVP–Bürger-
meistern; Landeshauptmann für alle 
anderen Gemeinden

Mit Bedarfszuweisungen befasste 
Abteilungen in den Ämtern der 
Landesregierung und weitere mit 
Bedarfszuweisungen befasste Stellen 
(TZ 24, 30)

–  Abteilung Gemeinden 
(149,26 Mio. EUR)

–  Schul– und Kindergartenfonds/ 
Abteilung Schulen (25,05 Mio. EUR)

–  Wasserwirtschaftsfonds/ 
Abteilung Siedlungswasserwirt-
schaft (12,68 Mio. EUR)

–  Finanzabteilung (1,7 Mio. EUR)
–  Abteilung Hydrologie und 

Geoinformation (0,2 Mio. EUR)

Abteilung für Landes– und Gemeinde-
entwicklung (144,73 Mio. EUR)

Erfassung der Bedarfszuweisungen in 
einer Datenbank (TZ 50) nein ja

Festlegung eines Soll–Prozesses für 
die Vergabe von Bedarfszuweisungen 
(TZ 25, 31)

nein ja

Quellen: Land Niederösterreich; Land Steiermark; RH



Zahlungsströme – Bedarfszuweisungen in den  
Ländern Niederösterreich und Steiermark

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 199

Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung

—  Beide Länder veröffentlichten die Bedarfszuweisungen in Gemein-
deförderberichten, aufgeschlüsselt nach Gemeinde (Niederösterreich) 
bzw. in einer Summe je Referent (Steiermark).

—  Für die Abwicklung der Bedarfszuweisungen in der Abteilung 
Gemeinden war in der Steiermark ein schriftlicher Soll–Prozess 
festgelegt, in Niederösterreich nicht.

 23.2 Durch die Unterschiede in den Ländern Niederösterreich und Steier-
mark bei Vergabe der Bedarfszuweisungen lagen für die Gemeinden 
dieser Länder höchst unterschiedliche Gegebenheiten vor. Diese Unter-
schiede konnten zu einer Ungleichbehandlung von Gemeinden füh-
ren, je nach Lage in einem Bundesland.

Mit Bedarfszuweisungen befasste Stellen

 24.1 (1) Die folgende Tabelle stellt die in Niederösterreich mit Bedarfszu-
weisungen befassten Stellen im Einzelnen dar:

Niederösterreich
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Neben der für Bedarfszuweisungen grundsätzlich zuständigen Abtei-
lung Gemeinden waren noch vier weitere Abteilungen des Amtes 
der Niederösterreichischen Landesregierung mit Bedarfszuweisungen 
befasst36:

36 Der RH nimmt im Folgenden mehrmals Bezug auf die mit der „Vergabe von Bedarfs-
zuweisungen zuständigen Abteilungen“ des Amtes der Niederösterreichischen Landes-
regierung. Dabei wird die Unschärfe in Kauf genommen, dass die Abteilung Hydrolo-
gie und Geoinformation Bedarfszuweisungen nicht unmittelbar an Gemeinden vergibt, 
sondern eine mit Bedarfszuweisungen finanzierte Dienstleistung für Gemeinden zur 
Verfügung stellt.

Tabelle 17: Zuständigkeiten für die Bedarfszuweisungen an Gemeinden;  
Niederösterreich 2013

Organ/Organisationseinheit Rechtsquelle Geschäfts– und  
Zuständigkeitsbereich

Landesregierung als Kollegialorgan 

Geschäftsordnung der Landes-
regierung

Erlassung von Richtlinien für 
Förderungen einschließlich 
Bedarfszuweisungen

Gewährung von Bedarfszuweisungen 
an Gemeinden und Gemeinde-
verbände

LH und LHStv für Finanzen, Wohnbau 
und Arbeit gemeinsam

Geschäftsverteilung der 
Landesregierung

Bedarfszuweisungen als Teil der 
Gemeindeangelegenheiten

LHStv für Konsumentenschutz 
und Kommunale Verwaltung 
und Landesrat für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie

Bedarfszuweisungen als Teil der 
Fördermittel des NÖ Wasser-
wirtschaftsfonds

Landesrätin für Soziales, Bildung 
und Familie

Bedarfszuweisungen als Teil der 
Fördermittel des NÖ Schul– und 
Kindergartenfonds

LHStv für Finanzen, Wohnbau und 
Arbeit

Bedarfszuweisungen für Hoch-
wasserschutzprojekte

Abteilung Gemeinden (IVW3)

Geschäftseinteilung des Amtes 
der Niederösterreichischen 
Landesregierung; 
WasserwirtschaftsfondsG; Schul– 
und KindergartenfondsG

Bedarfszuweisungen nach Abzug 
der Mittel für die Dotierungen der 
beiden Landesfonds

Abteilung Siedlungswasserwirtschaft 
(WA4)

Verwaltung des NÖ Wasser-
wirtschafts fonds 

Abteilung Schulen (K4) Verwaltung des NÖ Schul– und 
Kindergartenfonds 

Abteilung Finanzen (F1) Förderung finanzschwacher 
Gemeinden für bauliche Maßnahmen 
im Bereich Hochwasserschutz

Abteilung Hydrologie und 
Geoinformation (BD3)1 Betreuung der Geodatenbank

1  Durch die Abteilung Hydrologie und Geoinformation erfolgte keine direkte Verteilung von Bedarfszuweisungsmitteln an 
Gemeinden, sondern eine Verwendung für die Geodatenbank, die den Gemeinden kostenlos zur Verfügung stand.

LH = Landeshauptmann
LHStv = Landeshauptmann–Stellvertreter

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung; RH
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—  Die Abteilung Siedlungswasserwirtschaft, der die Verwaltung des 
NÖ Wasserwirtschaftsfonds oblag und

—  die Abteilung Schulen, die für die Verwaltung des NÖ Schul– und 
Kindergartenfonds zuständig war.

  Aufgrund landesgesetzlicher Regelungen37 waren der NÖ Wasser-
wirtschaftsfonds und der NÖ Schul– und Kindergartenfonds zum 
Teil aus Bedarfszuweisungsmitteln zu dotieren.

—  Die Abteilung Finanzen wickelte die Förderungen zur Unterstützung 
finanzschwacher Gemeinden für bauliche Maßnahmen des Hoch-
wasserschutzes38 ab. Für diesen Förderzweck war ein Teil der dem 
NÖ Wasserwirtschaftsfonds gewidmeten Mittel bestimmt.

—  Die Abteilung Hydrologie und Geoinformation erhielt aufgrund 
von Vereinbarungen zwischen dem Land Niederösterreich und den 
Gemeinden in den Jahren 2010 bis 2013 Bedarfszuweisungsmittel 
zur Finanzierung der Geodatenbank, die sie den Gemeinden unent-
geltlich zur Verfügung stellte39 (siehe dazu TZ 27).

(2) Die Ausstattung der zuständigen Stellen mit Bedarfszuweisungs-
mitteln nahm im Zeitraum 2009 bis 2013 folgende Entwicklung:

37 § 4a NÖ Wasserwirtschaftsfondsgesetz, LGBl. 1300–0 i.d.g.F. und § 4 Z 3 NÖ Schul– 
und Kindergartenfondsgesetz, LGBl. 5070–0 i.d.g.F.

38 z.B. Beschluss der Landesregierung zu GZ IVW3–ALLG–5040009/002–2013
39 Beschlüsse der Niederösterreichischen Landesregierung vom 23. Februar 2010 und 

25. September 2012
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Von den insgesamt 840,29 Mio. EUR Bedarfszuweisungsmitteln, die 
das Land in den Jahren 2009 bis 2013 vom Bund erhielt, floss mit 
77,81 % (653,83 Mio. EUR) der überwiegende Teil an die Gemeinde-
abteilung. Weitere 177,18 Mio. EUR (21,18 %) gingen an zwei Lan-
desfonds (66,90 Mio. EUR an den NÖ Wasserwirtschaftsfonds und 
110,28 Mio. EUR an den NÖ Schul– und Kindergartenfonds). Die rest-
lichen Mittel verteilten sich auf die Finanzabteilung mit 8,5 Mio. EUR 
(1,01 %) und die Abteilung Hydrologie und Geoinformation mit 
rd. 800.000 EUR (0,10 %).

Die zuständigen Stellen des Landes Niederösterreich hatten dem-
nach Bedarfszuweisungsmittel zwischen rd. 200.000 EUR und 
rd. 150 Mio. EUR zur weiteren Verwendung für Gemeinden zur Ver-
fügung.

 24.2 Der RH stellte kritisch fest, dass durch die Aufteilung der Zuständig-
keiten für die Vergabe von Bedarfszuweisungen auf insgesamt fünf 
Abteilungen keine Gesamtsicht über die an Gemeinden insgesamt 
bereits ausbezahlten Mittel bzw. darüber, welche Mittel die einzelnen 
Gemeinden von den unterschiedlichen Stellen bereits erhalten hatten, 
bestand. Diese Informationen erachtete der RH jedoch für wesentlich, 
um die mit der Verteilung der Bedarfszuweisungen verbundene Steu-
erungsfunktion ausüben zu können und um Doppelförderungen zu 
verhindern.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, die bestehende Auftei-
lung der Zuständigkeiten für die Bedarfszuweisungen auf insgesamt 

Tabelle 18:  Aufteilung der Bedarfszuweisungen (BZ) auf Abteilungen des Landes  
und Landesfonds 

2009 2010 2011 2012 2013 Summe 
2009 bis 2013

in Mio. EUR

BZ–Anweisungen des Bundes 154,27 151,98 168,95 177,90 187,19 840,29
davon

 an die Gemeinde abteilung 107,98 105,501 141,07 150,02 149,26 653,83
 an die Finanzabteilung 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,5
 an die Abteilung Hydrologie und 

Geo information – 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

 an den NÖ Wasser wirtschafts-
fonds 16,98 16,98 10,98 10,98 10,98 66,90

 an den NÖ Schul– und Kinder-
gartenfonds 27,61 27,61 15,00 15,00 25,05 110,28

1 ohne Bedarfszuweisungen für Getränkesteuerrückzahlungen gemäß § 22a FAG 2008 in Höhe von 2,16 Mio. EUR

Quellen: Rechnungsabschlüsse Niederösterreich; Darstellung RH
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fünf Abteilungen zu evaluieren und gegebenenfalls die Anzahl der mit 
der Vergabe von Bedarfszuweisungen befassten Stellen zu verringern. 
Zudem sollten alle sachdienlichen Informationen bei einer Stelle kon-
zentriert werden, um sicherzustellen, dass alle entscheidungswesent-
lichen Aspekte bei der Gewährung von Bedarfszuweisungen bekannt 
sind und berücksichtigt werden können.

 24.3 Laut der Stellungnahme des Landes Niederösterreich würde die Zuwei-
sung der Geschäfte auf die verschiedenen Abteilungen gewährleisten, 
dass jeweils fachlich kompetente Mitarbeiter entsprechend ihrem Aus-
bildungs– und Weiterbildungsstand die Geschäfte zweckmäßig, spar-
sam und effizient erledigten. Nach Ansicht des Landes sollten daher 
Bedarfszuweisungen, bspw. für Schulen, nicht zentral von Abteilungen, 
die mit Angelegenheiten der Schulverwaltung nicht befasst seien, erle-
digt werden.

Bei der Abteilung Hydrologie und Geoinformation würde kein Zah-
lungsstrom an Gemeinden erfolgen. Die Abteilung Wasserwirtschaft 
werde lediglich als Geschäftsapparat für den NÖ Wasserwirtschafts-
fonds tätig, der gesetzlich für die Verteilung zuständig sei. Ebenso werde 
die Abteilung Schulen nur als Geschäftsapparat für den NÖ Schul– 
und Kindergartenfonds tätig.

 24.4 Der RH hob hervor, dass seine Empfehlung nicht darauf abzielte, sämt-
liche Bedarfszuweisungen zentral durch eine Stelle zu vergeben, wie 
in der Stellungnahme angeführt. Vielmehr sollte die Anzahl der mit 
der Vergabe von Bedarfszuweisungen befassten Stellen insgesamt ver-
ringert werden. Wesentlich war für den RH, dass alle sachdienlichen 
Informationen bei einer Stelle konzentriert werden, um sicherzustel-
len, dass die entscheidungswesentlichen Aspekte bei der Gewährung 
von Bedarfszuweisungen bekannt sind und berücksichtigt werden kön-
nen.

Der RH wies das Land Niederösterreich auch darauf hin, dass die Aus-
führungen, wonach die Schulabteilung und die Abteilung Wasserwirt-
schaft jeweils als „Geschäftsapparat“ für den NÖ Wasserwirtschafts-
fonds bzw. den NÖ Schul– und Kindergartenfonds fungierten, nicht im 
Widerspruch zu den Feststellungen und der diesbezüglichen Beurtei-
lung des RH standen. Allerdings war zu berücksichtigen, dass neben 
den beiden angeführten Abteilungen noch die Gemeindeabteilung und 
die Finanzabteilung Bedarfszuweisungsmittel vergaben und teilweise 
keine optimale Abstimmung erfolgte. Von der Abteilung Hydrologie 
und Geoinformation gab es zwar keine Zahlungsflüsse an Gemein-
den, allerdings erhielt diese Abteilung Bedarfszuweisungsmittel zur 
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Finanzierung der Geodatenbank, die sie den Gemeinden zur Verfü-
gung stellte.

Gemeindeabteilung

 25.1 (1) Mit der Abwicklung der Bedarfszuweisungen in der Abteilung 
Gemeinden waren die Stabstelle Sanierungsreferenten sowie die sechs 
Prüfungsgruppen und die Finanzgruppe des Fachbereichs Aufsicht über 
Gemeinden und Gemeindeverbände gemeinsam oder ausschließlich 
betraut. Ein schriftlicher Soll–Prozess für die Vergabe von Bedarfs-
zuweisungen, der die einzelnen Prozessschritte abbildete, war in der 
Abteilung Gemeinden nicht festgelegt.

(2) Im Rechnungsabschluss des Landes Niederösterreich für 2013 waren 
insgesamt 72,35 Mio. EUR an nicht ausgezahlten Bedarfszuweisungs-
mitteln aus Vorperioden ausgewiesen. Das waren bspw. 48,5 % der 
an die Abteilung Gemeinden im Jahr 2013 zur Verteilung angewie-
senen Bedarfszuweisungsmittel. Laut dem Rechnungsabschluss 2014 
hatte sich die Höhe der nicht ausgezahlten Bedarfszuweisungen auf 
48,70 Mio. EUR reduziert. 

Da die Zahlungen des Bundes für Bedarfszuweisungen monatlich 
erfolgten und das Land zwei bis drei jährliche Auszahlungstermine 
an Gemeinden hatte, konnte es zur Verschiebung der Auszahlungen in 
das folgende Haushaltsjahr kommen. Weitere Gründe für die Abwei-
chungen zwischen den Zahlungen des Bundes an das Land und den 
Auszahlungen der Gemeindeabteilung waren bereits verplante, noch zu 
leistende Zahlungen für begonnene Projekte (rd. 15 Mio. EUR), Reser-
ven zur Liquiditätssteuerung und für konjunkturelle Schwankungen 
sowie für Sonderaktionen.

 25.2 (1) Der RH stellte kritisch fest, dass für die Vergabe der einzelnen Arten 
von Bedarfszuweisungen kein schriftlicher Soll–Prozess festgelegt war.

Er empfahl dem Land Niederösterreich, zur Unterstützung effizienter 
Abläufe und zur Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsprozesse einen 
Soll–Prozess für die Vergabe der Bedarfszuweisungen schriftlich fest-
zulegen.

(2) Soweit nicht ausgeschöpfte Bedarfszuweisungen auch als Liqui-
ditätsreserve zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Mittelflusses 
gehalten wurden, empfahl der RH dem Land Niederösterreich, zu über-
prüfen, ob die Höhe dieser Reserven dem durchschnittlichen Bedarf 
der vergangenen Perioden angemessen ist. Da es sich bei den Bedarfs-
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zuweisungen um Gemeindemittel handelte, wären diese Mittel alsbald 
zweckentsprechend den Gemeinden zur Verfügung zu stellen.

 25.3 Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich seien in den Prozess-
vorlagen der elektronischen Akten die für die Entscheidungsabläufe 
notwendigen Prozessabläufe bereits definiert.

Zu dem Stand an nicht ausbezahlten Bedarfszuweisungen im Rech-
nungsabschluss 2014 in Höhe von 48,70 Mio. EUR verwies das Land 
Niederösterreich darauf, dass dieser Betrag kontinuierlich sinke. Eine 
restlose Ausschöpfung der Ertragsanteilsvorschüsse würde die notwen-
dige Sicherung der Liquidität gefährden; auch seien Schwerpunktför-
derungen mit langen Vorlaufzeiten nicht umsetzbar.

 25.4 Der RH nahm die Ausführungen des Landes Niederösterreich, wonach 
der Stand an nicht ausbezahlten Bedarfszuweisungen kontinuierlich 
sinke, zur Kenntnis. Er betonte neuerlich, dass es sich bei den Bedarfs-
zuweisungen um Gemeindemittel handelte, weshalb diese Mittel zweck-
entsprechend den Gemeinden zur Verfügung zu stellen wären. 

Zu den weiteren Ausführungen des Landes Niederösterreich, wonach 
sich die Prozessabläufe in den Vorlagen der elektronischen Akten wie-
derfänden, entgegnete der RH, dass ein in einem elektronischen Akt 
vorgegebener Prozess nicht mit dem vom RH empfohlenen Soll–Pro-
zess gleichzusetzen ist. Der RH hatte vielmehr die Festlegung eines 
Soll–Prozesses empfohlen, der den Ablauf der Vergabe von Bedarfs-
zuweisungen idealtypisch entsprechend den Richtlinien abbildet, und 
zwar vom Ansuchen über die Arten an Bedarfszuweisungen sowie 
den Kontroll– und Abstimmungsabläufen (z.B. Erhebung des Sanie-
rungsaufwands durch die zuständige Abteilung im Vorfeld zu den 
Bedarfszuweisungen II, Überprüfung der Einhaltung der Auflagen als 
Voraussetzung für die Auszahlung einer weiteren Tranche an Bedarfs-
zuweisungen) bis zur letzten Auszahlung (z.B. wäre im Soll–Prozess 
auch die Möglichkeit von Sperren abzubilden). 

Finanzabteilung

 26.1 Der Abteilung Finanzen oblag die Abwicklung von Förderungen für 
das Projekt Hochwasserschutzmaßnahmen 2006 bis 2016 für struk-
turschwache Gemeinden. Die Verwendung von Bedarfszuweisungen 
für bauliche Maßnahmen des Hochwasserschutzes von finanzschwa-
chen Gemeinden zu Lasten der Mittel des NÖ Wasserwirtschaftsfonds 
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ging auf einen Beschluss des Kommunalgipfels40 vom 29. März 2007 
zurück. Die dafür im Prüfungszeitraum veranschlagten 17,00 Mio. EUR 
stammten jeweils zur Hälfte aus Bedarfszuweisungen und Landesmit-
teln. Von 2009 bis 2013 wurden insgesamt 13,00 Mio. EUR an Gemein-
den ausbezahlt und der Rest einer Rücklage zugeführt, deren Stand mit 
31. Dezember 2013  8,20 Mio. EUR betrug (davon waren 50 % bzw. 
4,10 Mio. EUR Bedarfszuweisungsmittel).

Eine Entscheidung über die zweckgewidmete Verwendung der nicht 
verbrauchten Mittel zu Projektende lag zur Zeit der Gebarungsüber-
prüfung nicht vor.

 26.2 Die Bindung von Bedarfszuweisungen für Gemeinden durch die Lan-
desebene über mehrere Jahre, ohne diese Mittel an Gemeinden zu 
vergeben und ohne eine Regelung über die Verwendung der bei Pro-
jektende voraussichtlich noch vorhandenen Mittel zu treffen, beur-
teilte der RH kritisch. Da es sich um Gemeindemittel handelte, empfahl 
er dem Land Niederösterreich, diese Mittel alsbald zweckentsprechend 
den Gemeinden zur Verfügung zu stellen.

 26.3 Laut der Stellungnahme des Landes Niederösterreich habe sich auf-
grund der dynamischen Veränderung im Förderprogramm die Notwen-
digkeit für eine Rücklagenbildung ergeben; diese Rücklagen würden aber 
zur Gänze für die im Programm „Hochwasserschutzmaßnahmen 2006 
bis 2016“ enthaltenen Maßnahmen bzw. Projekte verwendet und ent-
sprechend dem festgelegten Ablauf ausbezahlt.

Abteilung für Hydrologie und Geoinformation

 27.1 Die Abteilung Hydrologie und Geoinformation erhielt ab dem Jahr 2010 
jährlich Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von 200.000 EUR. Dieser 
Betrag war zur Mitfinanzierung eines sogenannten „Geodatenpakets“, 
das Gemeinden kostenlos elektronisch zur Verfügung stand, vorgese-
hen. Im Jahr 2013 waren 461 von 573 Gemeinden als Nutzer regis-
triert.

 27.2 Der RH wies darauf hin, dass im Zeitraum 2010 bis 2013 Bedarfszu-
weisungsmittel in Höhe von 800.000 EUR nicht direkt an Gemeinden 
gingen, sondern zur Mitfinanzierung eines „Geodatenpakets“ verwen-
det wurden. Im Sinne einer ökonomischen Vorgangsweise erachtete der 

40 Bei einem „Kommunalgipfel“ handelte es sich um Gesprächsrunden, an denen die inhalt-
lich zuständigen Landesregierungsmitglieder (bei Bedarf auch Vertreter der betroffenen 
Fachabteilungen), die Interessenvertretungen der niederösterreichischen Gemeinden 
und der Österreichische Städtebund–Landesgruppe NÖ teilnahmen.
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RH pauschale Lösungen, insbesondere bei Kleinbeträgen, grundsätzlich 
für sinnvoll. Da es sich jedoch um Gemeinde–Bedarfszuweisungsmit-
tel handelte, gab er zu bedenken, dass diese Regelung den konkreten 
Förderbedarf einer Gemeinde außer Acht ließ und auch nicht zwischen 
den Gemeinden differenzierte, wie dies für eine zweckentsprechende 
Verwendung von Bedarfszuweisungen erforderlich wäre (vgl. TZ 24).

Der RH empfahl daher dem Land Niederösterreich, keine weiteren pau-
schalen Finanzierungen unter Heranziehung von Bedarfszuweisungs-
mitteln zu vereinbaren.

 27.3 Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass im 
Falle einer geschäftsfallbezogenen Verrechnung die Gemeinden zusätz-
lich zu den Produktkosten auch die Kosten für die Abgeltung des lan-
desinternen Verwaltungsaufwands zu tragen hätten.

 27.4 Der RH betonte, dass er — in Ansehung der einer Pauschalregelung 
immanenten Verwaltungsvereinfachung — die in Niederösterreich 
getroffene Pauschalregelung nicht kritisiert hatte. Allerdings hatte er 
empfohlen, pauschale Finanzierungen mit Bedarfszuweisungen in Hin-
kunft nicht mehr durchzuführen, weil dies den konkreten Förderbedarf 
einer Gemeinde außer Acht ließ und es dadurch zu einer Förderung 
von Gemeinden ohne Förderbedarf kommen konnte und Gemeinden 
mit Förderbedarf möglicherweise benachteiligt würden.

NÖ Wasserwirtschaftsfonds

 28.1 (1) Nach dem NÖ Wasserwirtschaftsfondsgesetz41 war die Hälfte der 
dem Fonds zugeführten Landesmittel aus den Bedarfszuweisungen 
für Gemeinden zu entnehmen. Eine Begrenzung, welcher Anteil an 
Bedarfszuweisungsmitteln höchstens für die Finanzierung des NÖ Was-
serwirtschaftsfonds herangezogen werden durfte, bestand nicht.

In den Jahren 2010 und 2011 stammten mit 55,35 % (2010) und 52,39 % 
(2011) mehr als die Hälfte der Zuwendungen des Landes aus Bedarfs-
zuweisungen:

41 NÖ Wasserwirtschaftsfondsgesetz, LGBl. 1300–0 i.d.g.F., § 4a
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Die Finanzierung des Fonds aus Bedarfszuweisungsmitteln überstieg 
im Zeitraum 2009 bis 2013 jene aus Landesmitteln insgesamt um 
4,30 Mio. EUR.

Das Land Niederösterreich teilte dazu mit, dass in den Jahren 2010 
und 2011 die bestehende Kreditsperre von Landesmitteln teilweise nicht 
aufgehoben worden sei, diese Mittel dem Fonds aber nicht verloren 
gingen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt 
werden sollten.

(2) Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds gewährte Förderungen für Bauvor-
haben im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft und seit 2010 auch zur 
Verbesserung des ökologischen Zustandes von Gewässern an öffent-
liche (Gemeinden, Gemeindeverbände) und nicht–öffentliche Förder-
nehmer (Genossenschaften, Einzelpersonen). Förderungswerber konn-
ten neben Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Unternehmen, 
physische und juristische Personen sowie das Bundesland Nieder-
österreich sein.

Förderungen erfolgten in Form von Darlehen und als nicht rückzahl-
bare Beiträge. Da die Bedarfszuweisungen als Gemeindemittel diesen 
endgültig zukommen sollen, waren diese als nicht rückzahlbare Bei-
träge und nicht als Darlehen zu gewähren.

Bei Vergabe der Förderungen unterschied der Fonds nicht nach der 
Herkunft der Mittel (Landesmittel, Bedarfszuweisungsmittel). Die fol-
gende Tabelle stellt die dem Fonds zur Auszahlung überantworteten 
Bedarfszuweisungen („erhaltene Bedarfszuweisungen“) jenen Beträgen 
gegenüber, die er in Form nicht rückzahlbarer Beiträge an Gemeinden 
und Gemeindeverbände auszahlte („ausbezahlte Bedarfszuweisungen“):

Tabelle 19:  Finanzierung des NÖ Wasserwirtschaftsfonds durch Landes– und  
Bedarfszuweisungsmittel

2009 2010 2011 2012 2013 Summe  
2009 bis 2013

in Mio. EUR

Bedarfszuweisungsmittel 16,98 16,98 10,98 10,98 10,98 66,90

Zuwendungen des Landes 16,98 13,68 9,98 10,98 10,98 62,60

Differenz – 3,30 1,0 – – 4,30
Quelle: Land Niederösterreich
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Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds zahlte in den Jahren 2009 bis 2013 
von den ihm zugekommenen Bedarfszuweisungen in Höhe von 
66,90 Mio. EUR 60,85 Mio. EUR als nicht rückzahlbare Beiträge an 
Gemeinden und Gemeindeverbände aus. Im Zeitraum 2009 bis 2013 
wurden demnach Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von 6,03 Mio. EUR 
nicht für Zuschüsse an Gemeinden oder Gemeindeverbände (nicht rück-
zahlbare Beträge) verwendet.

Der NÖ Wasserwirtschaftsfonds teilte dazu mit, dass für Annuitäten-
zahlungen eines Darlehens aus dem Jahr 1993 je zur Hälfte Bedarfszu-
weisungen und Landesmittel herangezogen worden seien. Im überprüf-
ten Zeitraum handle es sich dabei um einen Betrag von 13,6 Mio. EUR 
(davon 6,8 Mio. EUR Bedarfszuweisungen), der dem Gesamtbetrag an 
nicht rückzahlbaren Beiträgen der Jahre 2009 bis 2013 hinzuzurechnen 
wäre. Die Aufnahme des Darlehens sei für Förderungen von öffent-
lichen und nicht–öffentlichen Fördernehmern im Bereich Siedlungs-
wasserwirtschaft erfolgt, wobei in den Jahren 1993 bis 2001 durch-
schnittlich 95,8 %, 2002 bis 2008  88,9 % und 2009 bis 2013  77,3 % 
der Mittel an öffentliche Fördernehmer weitergegeben worden seien.

 28.2 (1) Der RH wies darauf hin, dass die landesrechtlichen Regelungen 
de facto keine Begrenzung vorsahen, welcher Anteil an Bedarfszu-
weisungen für die Dotierung des NÖ Wasserwirtschaftsfonds heran-
zuziehen war. Das gänzliche Fehlen einer Obergrenze beurteilte der 
RH kritisch, weil dies dazu führen könnte, dass alle bzw. der Großteil 
der Bedarfszuweisungsmittel für den NÖ Wasserwirtschaftsfonds ver-
wendet werden.

Tabelle 20: Auszahlungen des NÖ Wasserwirtschaftsfonds an öffentliche Fördernehmer

2009 2010 2011 2012 2013 Summe  
2009 bis 2013

in Mio. EUR

Auszahlungen des Fonds1 26,65 22,03 14,70 17,78 13,64 94,80

davon 

 nicht rückzahlbare Beiträge – 
ausbezahlte Bedarfszuweisungen 17,39 13,57 9,18 11,98 8,73 60,85

 erhaltene Bedarfszuweisungen 16,98 16,98 10,98 10,98 10,98 66,90

Anteil ausbezahlter Bedarfs-
zuweisungen an gesamten 
Auszahlungen des Fonds1 in %

65,25 61,57 62,50 76,37 64,01 64,19

Differenz erhaltene Bedarfs-
zuweisungen/ausbezahlte 
Bedarfszuweisungen

– 0,41 3,41 1,79 – 1,00 2,24 6,03

1 Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich Darlehen ohne Private und Unternehmen

Quellen: Land Niederösterreich; RH
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Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, für die Dotierung des 
NÖ Wasserwirtschaftsfonds aus Bedarfszuweisungsmitteln eine Ober-
grenze festzulegen.

(2) Der RH kritisierte, dass während zwei Jahren der Anteil der Bedarfs-
zuweisungen höher war als jener der Landesmittel. Insgesamt wurden 
im Zeitraum 2009 bis 2013 um 4,30 Mio. EUR mehr an Bedarfszu-
weisungsmitteln dem Fonds zugeführt, als das NÖ Wasserwirtschafts-
fondsgesetz vorgab. Der RH wies darauf hin, dass die dem NÖ Was-
serwirtschaftsfonds zugewendeten Beträge aus Landes– und aus 
Bedarfszuweisungsmitteln sich decken sollten.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, Bedarfszuweisungsmittel 
nur im gesetzlich vorgesehenen Ausmaß dem NÖ Wasserwirtschafts-
fonds zuzuführen.

(3) Der RH wies kritisch darauf hin, dass nicht ausgeschlossen werden 
konnte, dass Bedarfszuweisungen im Rahmen der Fördermittelver-
gaben des Fonds auch an Dritte flossen. Somit wären Bedarfszuwei-
sungen, obwohl es sich dabei um Gemeindemittel handelt, nicht aus-
schließlich Gemeinden zugute gekommen. Der RH stellte nämlich fest, 
dass der NÖ Wasserwirtschaftsfonds im Zeitraum 2009 bis 2013 um 
6,03 Mio. EUR weniger an nicht rückzahlbaren Beiträgen an Gemein-
den und Gemeindeverbände auszahlte, als er in diesem Zeitraum an 
Bedarfszuweisungen erhielt.

Er empfahl dem Land Niederösterreich, sicherzustellen, dass die dem 
NÖ Wasserwirtschaftsfonds überwiesenen Bedarfszuweisungsmit-
tel ausschließlich an Gemeinden und Gemeindeverbände ausbezahlt 
werden. Jedenfalls sollte eine mehrjährige Betrachtung ergeben, dass 
alle dem Fonds zugeführten Bedarfszuweisungen auch tatsächlich an 
Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt wurden.

 28.3 (1) Das Land Niederösterreich verwies in seiner Stellungnahme darauf, 
dass eine Obergrenze für die Verwendung von Bedarfszuweisungsmitteln 
einerseits mit den im Umweltförderungsgesetz festgeschriebenen För-
dermitteln vorgegeben sei und andererseits die Dotation des NÖ Was-
serwirtschaftsfonds jährlich mit dem Voranschlag des Landes Nieder-
österreich vom Niederösterreichischen Landtag beschlossen werde. Eine 
gesetzlich geregelte Obergrenze für die Dotierung des NÖ Wasserwirt-
schaftsfonds aus Bedarfszuweisungsmitteln halte das Land Niederöster-
reich auf Grundlage der jährlichen Beschlussfassung für nicht erfor-
derlich.
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(2) Weiters stellte das Land Niederösterreich in Aussicht, künftig darauf 
zu achten, dass die Landes– und Bedarfszuweisungsmittel innerhalb 
einer Abrechnungsperiode in gleicher Höhe zur Verfügung stehen.

(3) Wie schon der NÖ Wasserwirtschaftsfonds im Nachhang zu dieser 
Prüfung teilte nunmehr auch das Land Niederösterreich mit, dass bei 
einer mehrjährigen Betrachtung der Auszahlung von Fördermitteln an 
öffentliche Fördernehmer (Gemeinden und Verbände) und den beste-
henden Annuitätenverpflichtungen seit 1993 die ordnungsgemäße Ver-
wendung der überwiesenen Bedarfszuweisungsmittel nachgewiesen wer-
den könne. Der Empfehlung des RH werde auch künftig Folge geleistet.

 28.4 Der RH stellte klar, dass er eine Begrenzung des Anteils an Bedarfs-
zuweisungsmitteln, der höchstens für die Finanzierung des NÖ Was-
serwirtschaftsfonds herangezogen werden kann, empfohlen hatte, um 
dadurch die Interessen der Gemeinden sicherzustellen. Eine fixe Ober-
grenze hatte er nicht empfohlen.

NÖ Schul– und Kindergartenfonds

 29.1 (1) Das NÖ Schul– und Kindergartenfondsgesetz42 sah ebenfalls die 
Inanspruchnahme von Bedarfszuweisungen43 für die Finanzierung des 
Fonds vor, enthielt aber eine Deckelung im Ausmaß von 25 % der 
gesamten Bedarfszuweisungsmittel.

Der NÖ Schul– und Kindergartenfonds gewährte u.a. Beihilfen für bau-
liche Maßnahmen und für den Ankauf von Schülerautobussen. Der 
Fonds erhielt zwischen 18,17 % (2010) und 8,43 % (2012) der dem 
Land Niederösterreich insgesamt zur Verfügung stehenden Bedarfs-
zuweisungsmittel.

(2) Die ausbezahlten Förderungen des Fonds stammten im folgenden 
Umfang aus Bedarfszuweisungen:

42 NÖ Schul– und Kindergartenfondsgesetz, LGBl. 5070–0 i.d.g.F.
43  § 4 NÖ Schul– und Kindergartenfondsgesetz, Aufbringung der Fondsmittel
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Der Anteil der Bedarfszuweisungen an den ausbezahlten Förde-
rungen des Fonds lag in den Jahren 2009 bis 2013 bei 32,18 % 
(110,28 Mio. EUR). Die jeweiligen Anteile schwankten zwischen 
20,05 % (2011) und 57,18 % (2013).

 29.2 Der RH wies in diesem Zusammenhang auf seinen Bericht „Kinderbe-
treuung für 0– bis 6–Jährige“ (Reihe Bund 2013/11) hin. Darin hatte der 
RH den Schuldenstand des Fonds kritisch beurteilt und den Schulden-
abbau im Hinblick auf zurückgehende Landeszuweisungen als wenig 
ambitioniert und wenig nachhaltig erachtet. Wie der RH in diesem 
Bericht ausgeführt hatte, wäre bei gleichbleibenden Nettoeinnahmen 
des Fonds selbst bei einer wesentlichen Verringerung der Kindergar-
tenförderung eine fristgemäße Rückzahlung der Kontokorrentkredite 
nicht möglich. Der RH hatte dem Land Niederösterreich daher empfoh-
len, Maßnahmen zum Abbau der Schulden des Fonds zu erarbeiten und 
auf einen Beschluss durch die zuständigen Organe des Fonds hinzu-
wirken (vgl. Reihe Bund 2013/11, TZ 33), die Gebarung des NÖ Schul– 
und Kindergartenfonds transparent darzustellen und dem Rechnungs-
abschluss des Landes beizufügen sowie eine allfällige Einbindung des 
Fonds in den Landeshaushalt zu prüfen (vgl. Reihe Bund 2013/11, 
TZ 34).

 30.1 (1) Die Geschäftsverteilung der Steiermärkischen Landesregierung44 
sah grundsätzlich für den gesamten Geschäftsbereich der Abteilung 
Landes– und Gemeindeentwicklung eine wechselseitige Zuständigkeit 

44 Die Geschäftsverteilung der Steiermärkischen Landesregierung stellte einen Bestandteil 
der Geschäftsordnung der Steiermärkischen Landesregierung – GeOLR, LGBl. Nr. 53/1975 
i.d.g.F. – dar und war dieser als Anhang angeschlossen.

Tabelle 21: Auszahlungen des NÖ Schul– und Kindergartenfonds

2009 2010 2011 2012 2013
Summe 

2009 bis 2013

in Mio. EUR

gesamte Auszahlungen Fonds1 110,15 81,01 74,80 32,90 43,81 342,67

davon

 Bedarfszuweisungen 27,61 27,61 15,00 15,00 25,05 110,28

in %

Anteil Bedarfszuweisungen an 
gesamten Auszahlungen Fonds 25,07 34,09 20,05 45,60 57,18 32,18

1 Zahlungen laut NÖ Gemeindeförderungsberichten 2009 bis 2013

Quellen: Land Niederösterreich; RH

Steiermark
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des Landeshauptmanns und des 1. Landeshauptmann–Stellvertreters 
vor (Stand 2013):

—  Für den Bereich der Bedarfszuweisungen war der zum Prüfungszeit-
punkt 1. Landeshauptmann–Stellvertreter zuständig für Gemeinde-
verbände mit überwiegend nicht industrieller Struktur, für Gemein-
den mit ÖVP–Bürgermeistern und für Gemeinden, in denen ein 
Regierungskommissär eingesetzt war und die Zusammenrechnung 
der Ergebnisse der letzten Gemeinderatswahl (Parteisummen) im 
Bereich der (neugeschaffenen) Gemeinde eine Mehrheit für die ÖVP 
ergab; der Landeshauptmann war für den Bereich der Bedarfszuwei-
sungen der restlichen Gemeinden und Gemeindeverbände zustän-
dig.

—  Für die Aufsicht über Gemeinden und deren Organe war die Zustän-
digkeit des jeweils anderen politischen Referenten vorgesehen, d.h. 
diesbezüglich war der 1. Landeshauptmann–Stellvertreter bspw. für 
Gemeinden mit SPÖ–Bürgermeistern zuständig.

—  Weitere Geschäftsbereiche, wie bspw. das Haushalts–, Kassen–, 
Rechnungs– und Finanzwesen sowie die Voranschläge, die Jahres-
rechnungen der Gemeinden und die Aufsicht über Gemeindever-
bände und deren Organe waren dem Landeshauptmann als Hauptre-
ferenten im Korreferat mit dem 1. Landeshauptmann–Stellvertreter 
zugewiesen.45

(2) Die Bedarfszuweisungsmittel waren den beiden Referenten nach 
einem politisch vereinbarten Aufteilungsschlüssel zugewiesen.

(3) Am 1. August 2012 trat die Neuorganisation des Amtes der Stei-
ermärkischen Landesregierung in Kraft. Nach der Geschäftseintei-
lung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung46 zur Umset-
zung der Organisationsreform war in Gemeindeangelegenheiten, und 
damit für Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, 
ausschließlich die Abteilung Landes– und Gemeindeentwicklung (A7) 
zuständig.

(4) Die folgende Tabelle stellt die mit Bedarfszuweisungen befassten 
Stellen des Landes Steiermark im Einzelnen dar:

45 Geregelt in Punkt A.6. und B.2. der Geschäftsverteilung der Steiermärkischen Lan-
desregierung (Anhang zur GeOLR). Diese Regelung der wechselseitigen Zuständigkeit 
erfolgte mit Novelle vom 27. Oktober 2009, LGBl. Nr. 95/2009, um in Gemeindeange-
legenheiten ein Vier–Augen–Prinzip zu gewährleisten.

46 Geschäftseinteilung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, kundgemacht in 
der „Grazer Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark“, Nr. 507/2001, zuletzt i.d.F. 25/2012
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 30.2 Der RH hob hervor, dass die wechselseitige Zuständigkeit des Landes-
hauptmanns und des 1. Landeshauptmann–Stellvertreters für Bedarfs-
zuweisungen einerseits und für die Aufsicht über Gemeinden ande-
rerseits beiden politischen Referenten einen Einblick in die finanzielle 
Gebarung aller Gemeinden ermöglichte. Die Zuständigkeit der politi-
schen Referenten nach der Zugehörigkeit der Bürgermeister zu einer 
bestimmten politischen Partei beurteilte der RH jedoch kritisch, weil 
dies mit einer Aufteilung der zur Verfügung stehenden Bedarfszuwei-
sungsmittel verbunden war, die sachliche Anknüpfungspunkte vermis-

Tabelle 22: Zuständigkeiten für Bedarfszuweisungen an Gemeinden in der Steiermark
Organ/Organisations-

einheit
Rechtsquelle Geschäftsbereich Zuständigkeitsbereich 

Landesregierung als 
Kollegialorgan

GeOLR Erlassung von Richtlinien 
für Bedarfszuweisungen

alle Gemeinden und 
Gemeindeverbände

Richtlinien für Bedarfs-
zuweisungen

Gewährung von Bedarfs-
zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände

alle Gemeinden und 
Gemeindeverbände

LH als Einzelmitglied der 
Landesregierung 
 

Geschäftsverteilung 
der Landesregierung

Bedarfszuweisungen

Gemeinden mit nicht 
ÖVP–Bürgermeistern und 
Gemeindeverbände mit 
überwiegend industrieller 
Struktur

Aufsicht über Gemeinden Gemeinden mit ÖVP–
Bürgermeistern 

1. LHStv als Einzelmitglied 
der Landesregierung

Bedarfszuweisungen

Gemeinden mit ÖVP–
Bürgermeistern und 
Gemeindeverbände 
mit überwiegend nicht 
industrieller Struktur

Aufsicht über Gemeinden Gemeinden mit nicht ÖVP–
Bürgermeistern 

LH (Hauptreferat) mit 
1. LHStv im Korreferat

z.B. Haushalts–, Kassen–, 
Rechnungs– und Finanz-
wesen, Voranschläge, 
Jahresrechnungen der 
Gemeinden, Aufsicht und 
Aufsichtsmaßnahmen 
gegenüber Gemeinde-
verbänden und deren 
Organe

alle Gemeinden und 
Gemeindeverbände

Abteilung Landes– und 
Gemeindeentwicklung (A7)

Geschäftseinteilung 
des Amtes der Stmk. 
Landesregierung

umfassender Geschäfts-
bereich in Gemeinde-
angelegenheiten (u.a. 
Bedarfszuweisungen)

alle Gemeinden und 
Gemeindeverbände

LH = Landeshauptmann
LHStv = Landeshauptmann–Stellvertreter

Quellen: Amt der Steiermärkischen Landesregierung; RH
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sen ließ.47 Der RH kritisierte diese Aufteilung der Gemeinde–Bedarfs-
zuweisungen nach einem politisch vereinbarten Aufteilungsschlüssel 
ohne nachvollziehbare Bedarfserhebung und ohne Offenlegung der 
zugrunde liegenden Kriterien. Das Fehlen offengelegter, sachlicher Auf-
teilungskriterien hatte eine erhebliche Intransparenz zur Folge. Zudem 
bestand dadurch die Gefahr einer Ungleichbehandlung der Gemein-
den aufgrund unterschiedlicher Verfahrensabläufe.

Positiv beurteilte der RH, dass die geschäftsmäßige Abwicklung der 
Bedarfszuweisungen in der Steiermark — anders als in Niederöster-
reich — bei einer Stelle, der Abteilung Landes– und Gemeindeentwick-
lung, konzentriert war. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass im 
Land ein Überblick über die Ausschöpfung und die tatsächliche Aus-
zahlung aller Bedarfszuweisungsmittel bestand.

 30.3 Das Land Steiermark teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Stei-
ermärkische Landesregierung im September 2015 die Neuaufteilung der 
Budgetmittel aus Bedarfszuweisungen zwischen Nicht–SPÖ–Gemein-
den und SPÖ–Gemeinden anhand gewichteter Indikatoren, rückwir-
kend mit 1. Juni 2015, beschlossen habe.

 30.4 Der RH betonte neuerlich die Notwendigkeit einer Offenlegung der 
Aufteilungskriterien im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Transpa-
renz.

 31.1 (1) Für die Abwicklung der Bedarfszuweisungen war die Abteilung 
Landes– und Gemeindeentwicklung zuständig; konkret das Referat 
Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten der Fachab-
teilung Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau.

(2) In der Fachabteilung Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau 
war auf Grundlage der Richtlinien für die Vergabe von Bedarfszuwei-
sungen ein schriftlicher Soll–Prozess festgelegt, der die einzelnen Pro-
zessschritte abbildete. Dieser mit den zuständigen politischen Refe-
renten akkordierte Soll–Prozess stellte den idealtypischen Ablauf des 
Prozesses aus Sicht der Abteilung dar und sollte eine einheitliche Vor-
gangsweise bei der Abwicklung der Bedarfszuweisungen sicherstellen.

Der Soll–Prozess sah die Einbindung der politischen Referenten erst 
nach Beurteilung der Ansuchen durch die Fachabteilung vor. Bei einer 
Befürwortung durch die Fachabteilung war im weiteren Verlauf ent-

47 Zur Kritik des RH an einer Zuständigkeitsregelung allein nach der Parteienzugehörigkeit 
anstatt nach sachlichen Gesichtspunkten siehe schon den Bericht des RH „Gemeinde 
Fohnsdorf“, Reihe Steiermark 2011/3, TZ 80.
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sprechend den Richtlinien 2009 eine Verwendungszusage des politi-
schen Referenten erforderlich.

Erfolgte auf eine befürwortende Stellungnahme der Abteilung keine 
Reaktion des zuständigen politischen Referenten, sah der Soll–Prozess 
hiefür keine weiteren Schritte vor, so dass der Antrag in der Abteilung 
als unerledigt evident gehalten werden musste.

 31.2 Der RH anerkannte, dass für die Abwicklung der Bedarfszuweisungen 
in der zuständigen Fachabteilung ein schriftlich festgelegter Soll–Pro-
zess die wesentlichen Prozessschritte festlegte. Dadurch sollte eine ein-
heitliche Vorgangsweise bei der Abwicklung der Bedarfszuweisungen 
sichergestellt werden. Kritisch beurteilte der RH allerdings, dass der 
Soll–Prozess — obwohl er die Möglichkeit vorsah, dass vom politischen 
Referenten keine Reaktion auf ein vorgelegtes Ansuchen erfolgte — 
hiefür der zuständigen Fachabteilung keine Handlungsalternativen bot. 
Um Anträge auf Bedarfszuweisungen nicht unerledigt evident halten 
zu müssen, empfahl der RH dem Land Steiermark, im Soll–Prozess für 
die Vergabe von Bedarfszuweisungen der zuständigen Abteilung eine 
Handlungsalternative zu ermöglichen.

 31.3 Das Land Steiermark teilte dazu in der Stellungnahme mit, dass durch 
eine Änderung des Soll–Prozesses für die Vergabe von Bedarfszuwei-
sungen der Empfehlung des RH mittlerweile entsprochen worden sei.

 32.1 (1) Die inhaltlichen Schwerpunkte für die Vergabe der Bedarfszuwei-
sungen und die Abläufe waren in beiden Ländern in Richtlinien gere-
gelt. Diese Richtlinien dienten den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
auch als Hilfe bei der Antragstellung. Die überprüften Länder Nieder-
österreich und Steiermark verfügten über folgende Richtlinien:

Überblick 

Förderschwerpunkte und –zielsetzungen
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(2) Die Vergabe der Bedarfszuweisungen sowie die Förderschwerpunkte 
waren in den beiden Ländern unterschiedlich geregelt. Die folgende 
Tabelle fasst die wesentlichen Unterschiede zusammen:

Tabelle 23: Richtlinien für Bedarfszuweisungen
Niederösterreich Steiermark

Richtlinien für 
Bedarfszuweisungen

Bedarfszuweisungen an Gemeinden „Richt-
linien 2000“ (vom 14. November 2000) und 
„Richtlinien 2011“ (vom 29. März 2011)

Richtlinien für die Gewährung von Bedarfs-
zuweisungen, Infrastruktur mitteln und 
Beihilfen aus dem Landesschulbaufonds 
an Gemeinden vom 10. Dezember 2001 und 
vom 19. Jänner 2009

weitere maßgebliche 
Richtlinien

NÖ Wasserwirtschaftsfonds: Förderungs-
richtlinien – Siedlungswasserwirtschaft 
2008 und Förderungsrichtlinien – 
Siedlungs wasserwirtschaft 2009 (in Kraft 
seit 19. Mai 2009)
Förderungsrichtlinien 2009 – Gewässer-
ökologie für kommunale Förderungswerber 
und für Wettbewerbsteilnehmer (in Kraft 
seit 19. Mai 2009)
NÖ Schul– und Kindergartenfonds: 
Richt linien zur Förderung von Maß-
nahmen im Sinne des NÖ Schul– und 
Kindergartenfondsgesetzes vom 
29. März 2007 und vom 10. Dezember 2013

Quellen: Land Niederösterreich; Land Steiermark
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Unterschiede bestanden in den Ländern Niederösterreich und Steier-
mark insbesondere in den folgenden Bereichen:

—  Beide Länder sahen Bedarfszuweisungen für die Abdeckung von 
Haushaltsabgängen, für Projektförderungen und für Härtefälle vor, 
Niederösterreich vergab allerdings darüber hinaus auch eine Struk-
turhilfe für finanzschwache Gemeinden ausschließlich auf Basis 
ihrer Finanzkraft.

Tabelle 24: Vergabe der Bedarfszuweisungen und Förderschwerpunkte – Überblick
Stand 2013 Niederösterreich Steiermark

Adressat der Förderanträge Abteilung Gemeinden Fachabteilung oder jeweiliger 
politischer Referent

Antragstellung bis 31. Dezember des Vorjahres; für 
Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I) 
kein Antrag erforderlich

keine Frist

Zusicherung – Genehmigung – keine gesonderte Zusicherung
–  Genehmigung mit Beschluss der 

Landesregierung

–  Zusicherung durch den jeweiligen 
politischen Referenten

–  die Genehmigung mit Beschluss 
der Landesregierung erfolgt erst 
nach Vorlage von Rechnungen bzw. 
Verwendungsnachweisen

Anweisung der Bedarfszuweisungen 
an die Gemeinde 

nach Genehmigung nach Genehmigung 

Sperren (TZ 42) ja nein

Förderschwerpunkte (TZ 33, 43) –  Strukturhilfe für finanzschwache 
Gemeinden (Bedarfszuweisung I)

–  Verringerung des Haushalts-
abgangs – Sanierungsgemeinden 
(Bedarfszuweisung II)

–  Projektförderung 
(Bedarfszuweisung III)

–  Härteausgleich 
(Bedarfszuweisung IV)

–  Hilfe zum Ausgleich des 
Haushaltsabgangs

–  Projektförderungen
–  Ausgleich von Härten

Förderrahmen (TZ 36, 46) max. 3 Projekte pro Jahr förderbar Förderrichtsätze mit Zu– und 
Abschlägen bei Projekten

Berücksichtigung der Finanzkraft 
in den Richtlinien (TZ 51)

Basis für die Berechnung der 
Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I)

–  Zu– und Abschläge bei den 
Richtsätzen für Projektförderung 
auf Basis der Finanzkraft

–  möglicher Verzicht auf den 
Eigenmittelnachweis

Anreize für Gemeinschaftsprojekte 
(interkommunale Vorhaben)

Förderung zusätzlich zu den drei 
maximal förderbaren Projekten pro 
Jahr möglich

Förderzuschlag von 10 % bei 
gemeinsamen Projekten

Quellen: Land Niederösterreich; Land Steiermark; RH
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—  In Niederösterreich erfolgte die Auszahlung der Bedarfszuweisungs-
mittel nach Genehmigung der fristgerecht eingebrachten Anträge48. 
Damit erhielten die niederösterreichischen Gemeinden die Projekt-
förderung in der Regel vor Projektbeginn. In der Steiermark war 
die Auszahlung an eine Verwendungszusage des politischen Refe-
renten und an die Vorlage von Rechnungen bzw. Verwendungs-
nachweisen geknüpft. Dies machte de facto eine Vorfinanzierung 
der geförderten Projekte durch die Gemeinden erforderlich. Die Lan-
deshauptstadt Graz erhielt einen Pauschalbetrag.

—  In den beiden Ländern waren unterschiedliche Steuerungsmöglich-
keiten vorgesehen: Das Land Niederösterreich hatte bspw. die Mög-
lichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen eine Auszahlungssperre 
über eine Gemeinde zu verhängen, auch konnten maximal drei Pro-
jekte pro Jahr gefördert werden. Die Steiermark hatte Steuerungs-
möglichkeiten bei der Festlegung von Förderrichtsätzen für Pro-
jekte.

—  Die Finanzkraft der Gemeinden fand in beiden Ländern bei Vergabe 
der Bedarfszuweisungen Berücksichtigung, allerdings mit unter-
schiedlichen Anknüpfungspunkten: In Niederösterreich war sie die 
Basis für die Berechnung der Strukturhilfe, in der Steiermark für 
die Ermittlung der Zu– und Abschläge bei den Richtsätzen für die 
Projektförderung.

—  Beide Länder setzten Anreize für interkommunale Zusammenarbeit: 
Niederösterreich durch die Erhöhung der maximal förderbaren Pro-
jekte, die Steiermark durch Förderzuschläge.

 32.2 Der RH wies auf die unterschiedlichen Vergabevoraussetzungen hin, 
die unterschiedliche Verteilungswirkungen mit sich brachten.

Der RH empfahl dem BMF sowie den Ländern Niederösterreich und 
Steiermark, gemeinsam mit den übrigen Finanzausgleichspartnern im 
Zuge einer Reform des Finanzausgleichs die länderweise höchst unter-
schiedlichen Vorgaben für Bedarfszuweisungen und daraus resultie-
renden unterschiedlichen Verteilungswirkungen — entsprechend den 
Bedürfnissen der Gemeinden — zu vereinheitlichen. Für die unter-
schiedlichen Anforderungen der Gemeinden sollten bundesweit akzep-
tierte Lösungen ausgearbeitet werden. Dabei sollte mitberücksichtigt 
werden, dass der Verwaltungsaufwand der Länder für die Abwick-
lung der Bedarfszuweisungen im Hinblick auf deren Steuerungswir-
kung angemessen ist.

48 In Niederösterreich war für Strukturhilfe kein Antrag erforderlich.
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 32.3 (1) Das Land Niederösterreich verwies in seiner Stellungnahme einer-
seits auf die laufenden Verhandlungen über eine Reform des Finanzaus-
gleichs. Andererseits führte es aus, dass die Unterschiede in den beiden 
Ländern bei Vergabe der Bedarfszuweisungen nicht per se als Ungleich-
behandlung von Gemeinden angesehen werden könnten, da Bedarfszu-
weisungen als Instrument der „Feinsteuerung“ besondere Erfordernisse 
und Gegebenheiten ausgleichen könnten. Aufgrund der unterschied-
lichen Aufgabenverteilung zwischen der Landes– und Gemeindeebene 
in den einzelnen Ländern könne eine unterschiedliche Schwerpunkt-
setzung bei der Vergabe von Bedarfszuweisungen sogar geboten sein.

(2) Das Land Steiermark ging in seiner Stellungnahme davon aus, dass 
durch den bundesweiten, teilweise starren Finanzausgleich eine regi-
onal gesteuerte Verteilung von Ertragsanteilen in Form von Bedarfs-
zuweisungen zur Unterstützung der ländlich wie städtisch geprägten 
Gemeinden der Steiermark notwendig sei. Die Bedarfszuweisungen 
stellten damit aus der Sicht der Steiermärkischen Landesregierung ein 
wirkungsvolles Instrument zur regionalen Stützung und Unterstützung 
der steirischen Gemeinden und Städte dar.

 32.4 Der RH stimmte dem Land Niederösterreich insoweit zu, als Bedarfszu-
weisungen als Instrument der „Feinsteuerung“ tatsächlich auf unter-
schiedliche „Erfordernisse und Gegebenheiten“ von Gemeinden Bedacht 
zu nehmen haben. Allerdings bestanden allein zwischen den Ländern 
Niederösterreich und der Steiermark — und somit nur bei zwei von 
acht Ländern — nicht nur bei den Abläufen, sondern auch bei den Ver-
gabekriterien und Zielsetzungen erhebliche Unterschiede, so dass die 
Gemeinden je nach Bundesland mit unterschiedlichen Gegebenheiten 
konfrontiert waren. Zudem fehlten einheitliche Definitionen für wich-
tige Begriffe, wie etwa jenem der Finanzkraft.

Vergabe der Bedarfszuweisungen durch die Abteilung Gemeinden

 33.1 (1) Die Richtlinien der Niederösterreichischen Landesregierung für 
Bedarfszuweisungen an Gemeinden (im Folgenden: Richtlinien 2011)49 
sahen vier Förderschwerpunkte vor (die folgenden Bezeichnungen sind 
den Richtlinien 2011 entnommen):

—  Bedarfszuweisung I: als Strukturhilfe für finanzschwache Gemein-
den zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Haushalt;

49 Geltung ab 1. April 2011

Niederösterreich
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—  Bedarfszuweisung II: zur Verringerung des Haushaltsabgangs bzw. 
zur Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt (Sanie-
rungen);

—  Bedarfszuweisung III: zur Projektförderung für kommunale Vorha-
ben;

—  Bedarfszuweisung IV: zum Ausgleich besonderer Härtefälle bei der 
Zuteilung der Abgabenertragsanteile (Härteausgleich)50.

Weiters bestanden Förderungsmaßnahmen und –programme unter 
Heranziehung von Bedarfszuweisungen, ohne dass die Vergabekri-
terien und Zielsetzungen verbindlich in Richtlinien festgelegt wor-
den wären. Dies betraf insbesondere den Einsatz von Bedarfszuwei-
sungsmitteln

— für Energie–Spar–Gemeinden (TZ 39),

—  für das Investitionsprogramm zum Hochwasserschutz von finanz-
schwachen Gemeinden (TZ 40) und

—  die Heranziehung von Mitteln der Projektförderung im Rahmen 
der Bedarfszuweisung III für Konsolidierungsgemeinden. Darunter 
waren Gemeinden zu verstehen, die zwar einen Haushaltsabgang 
aufwiesen, aber nicht als Sanierungsgemeinden zu qualifizieren 
waren. Eine verbindliche Definition, unter welchen Voraussetzungen 
eine Gemeinde als Konsolidierungsgemeinde einzustufen war, fehlte 
(TZ 37).

(2) Die Abwicklung der Bedarfszuweisungen I bis IV oblag der Abtei-
lung Gemeinden. In den Jahren 2009 bis 2013 wurden die Bedarfszu-
weisungen wie folgt verwendet:

50 Bedarfszuweisung IV zum Härteausgleich waren letztmalig im Jahr 2002 jenen Gemein-
den, die bei der Volkszählung 2001 gegenüber der Volkszählung 1991 Einwohner verlo-
ren hatten, gewährt worden. Im Prüfungszeitraum 2009 bis 2013 erfolgten keine Zah-
lungen als Härteausgleich.
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Im Zeitraum 2009 bis 2013 lag der Schwerpunkt der Gemeindeab-
teilung bei der Förderung von Projekten (Bedarfszuweisung III). Hie-
für wendete die Gemeindeabteilung insgesamt 424,22 Mio. EUR bzw. 
67,14 % der von ihr vergebenen Mittel auf. Rund 135,21 Mio. EUR 
erhielten finanzschwache Gemeinden als Strukturhilfe (Bedarfszuwei-
sung I), weitere 68,21 Mio. EUR (10,80 % der Mittel) flossen an Sanie-
rungsgemeinden zur Abdeckung von Haushaltsabgängen (Bedarfszu-
weisung II).

 33.2 Neben den Bedarfszuweisungen I bis IV bestanden weitere Förderungs-
maßnahmen und –programme unter Heranziehung von Bedarfszuwei-
sungen: für Energie–Spar–Gemeinden, Konsolidierungsgemeinden und 
das Investitionsprogramm zum Hochwasserschutz für finanzschwache 
Gemeinden. Der RH kritisierte, dass das Land Niederösterreich diese 
Förderungen mit Bedarfszuweisungsmitteln ohne eine explizite Rege-
lung in den Richtlinien über Förderzweck und Förderkriterien dotierte.

Er empfahl dem Land Niederösterreich, alle Förderungen aus Bedarfs-
zuweisungsmitteln im Hinblick auf die erforderliche Transparenz und 
die Verteilungsgerechtigkeit gegenüber den Gemeinden in Richtlinien 
zu regeln.

Tabelle 25: Bedarfszuweisungen (BZ) der Gemeindeabteilung 

2009 2010 2011 2012 2013 Summe 
Veränderung 

2009 bis 2013

in Mio. EUR in %

Bedarfszuweisung I (Struktur-
hilfe für finanzschwache 
Gemeinden)

27,0 27,0 27,0 27,0 27,21 135,21 + 0,76

Anteil an den BZ–Mitteln der 
Abteilung 26,09 % 24,78 % 22,36 % 18,43 % 17,87 % 21,40 % – 31,50

Bedarfszuweisung II 
(Haushalts abgang) 11,61 12,00 12,45 15,24 16,91 68,21 + 45,75

Anteil an den BZ–Mitteln der 
Abteilung 11,21 % 11,01 % 10,31 % 10,40 % 11,11 % 10,80 % – 0,91

Bedarfszuweisung III 
(Projekte) 64,88 69,94 81,30 102,67 105,43 424,22 + 62,48

Anteil an den BZ–Mitteln der 
Abteilung 62,70 % 64,20 % 67,33 % 70,10 % 69,26 % 67,14 % + 10,47

Förderung Energiespar–
Gemeinden1 – – – 1,56 2,67 4,23 –

Anteil an den BZ–Mitteln der 
Abteilung – – – 1,07 % 1,75 % 0,67 % –

Summe 103,49 108,94 120,75 146,47 152,22 631,87 + 47,09
1 siehe dazu TZ 39

Quellen: Land Niederösterreich; RH



Zahlungsströme – Bedarfszuweisungen in den  
Ländern Niederösterreich und Steiermark

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 223

Förderschwerpunkte und –zielsetzungen

Strukturhilfe für finanzschwache Gemeinden (Bedarfszuweisung I)

 34.1 (1) Für Bedarfszuweisungen I (Strukturhilfe) waren jährlich 
rd. 27 Mio. EUR vorgesehen. Das Land Niederösterreich gewährte 
die Strukturhilfe ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungs-
zweck mit dem Ziel, die Finanzkraft–Kopfquote51 der finanzschwächs-
ten Gemeinden auf einen Mindestwert52 anzuheben. Dieser belief sich 
im Jahr 2009 auf 828,56 EUR pro Kopf und erhöhte sich bis zum 
Jahr 2013 auf 867,56 EUR pro Kopf. Im Vergleich dazu lag die Lan-
desdurchschnitts–Kopfquote53 2009 bei 1.022,92 EUR und 2013 bei 
1.068,77 EUR.

Um die Finanzkraft–Kopfquote auf den Mindestwert von 867,56 EUR 
anzuheben, förderte das Land Niederösterreich die betreffenden 
Gemeinden im Jahr 2009 mit durchschnittlich 85.173,50 EUR und 
im Jahr 2013 mit durchschnittlich 90.382,06 EUR (+ 6,12 %). Die 
Anzahl der Gemeinden, die Strukturhilfe erhielten, war im überprüf-
ten Zeitraum rückläufig; sie fiel von 317 im Jahr 2009 auf 302 im 
Jahr 2013 (– 5,05 %).

51 Die Finanzkraft einer Gemeinde wurde ab 2011 aus den im Rechnungsabschluss des 
zweitvorangegangenen Jahres ausgewiesenen Erträgen der ausschließlichen Gemein-
deabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und 
– anlagen (ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrai-
nern) und Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (ohne Spielbank-
abgabe) ermittelt. Die Finanzkraft–Kopfquote wurde ermittelt, indem die Finanzkraft 
durch die Einwohnerzahl des zugrunde liegenden Rechnungsabschlusses geteilt wurde.

52 Ermittlung im Näherungswertverfahren
53 Die Landesdurchschnitts–Kopfquote wurde ab 2011 aus der Finanzkraft der nieder-

österreichischen Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres geteilt durch die Ein-
wohnerzahl des Jahres ermittelt.

Tabelle 26:  Bedarfszuweisungen I (BZ I) nach Einwohnergrößenklassen 2013

Einwohnergrößenklasse
 unter 

1.000 EW
1.001 bis 
2.500 EW

2.501 bis 
5.000 EW

5.001 bis 
10.000 EW

 über  
10.000 EW

Summe/ 
Durchschnitt

Anzahl der NÖ Gemeinden 106 293 111 40 23 573

 davon Gemeinden mit BZ I 69 183 44 5 – 301

Anteil Gemeinden mit BZ I in % 65,09 % 62,46 % 39,64 % 12,50 % – 52,53 %

BZ I in Mio. EUR 3,35 16,71 6,10 1,05 – 27,21

Anteil an den gesamten BZ I in % 12,31 % 61,41 % 22,41 % 3,87 % – 100,0 %

durchschnittliche BZ I in EUR 48.547 91.292 138.563 210.403 – 90.382

durchschnittliche Förderhöhe pro 
Kopf in EUR 68,60 61,26 43,35 28,16 – 59,77

Quellen: Land Niederösterreich; RH
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Die Strukturhilfe war durch die Bindung an die Finanzkraft–Kopfquote 
auch von der Einwohnerzahl der Gemeinden abhängig. Während im 
Jahr 2013  52,53 % der 573 niederösterreichischen Gemeinden Struk-
turhilfe erhielten, lag dieser Anteil bei den kleinen Gemeinden mit 
weniger als 1.000 Einwohnern bei 65,09 %. Gemeinden in der Grö-
ßenklasse über 10.000 Einwohner wiesen in den Jahren 2009 bis 2013 
eine Finanzkraft über dem Landesdurchschnitt aus und erhielten keine 
Strukturhilfe.

Die durchschnittliche Förderhöhe pro Kopf aus Mitteln der Bedarfszu-
weisung I war bei den kleinen Gemeinden mit weniger als 1.000 Ein-
wohnern mit 68,60 EUR am höchsten.

Die Verteilung erfolgte — im Gegensatz zu den Bedarfszuweisungen II 
bis IV — ohne Antragstellung durch die Gemeinden. Über diese Mit-
tel konnten die Gemeinden frei verfügen.

(2) Wurde einer Gemeinde Strukturhilfe gewährt, konnte sie bei Erfül-
lung der jeweiligen Voraussetzungen auch weitere Bedarfszuweisungen 
erhalten. Beispielsweise erhielten acht der 301 finanzschwächsten 
Gemeinden im Jahr 2013 als Sanierungsgemeinden auch Zuschüsse 
zum Ausgleich des Haushaltsabgangs; 299 Gemeinden erhielten auch 
Projektförderungen. Eine Gemeinde (Edlitz) erhielt neben Strukturhilfe 
alle weiteren Förderungsarten.

(3) Die Finanzkraft–Kopfquote — als alleiniges Kriterium für die Ver-
gabe von Strukturhilfe — ließ keine Aussage über die finanzielle Lage, 
die Ausgabenstruktur sowie die Effizienz und Effektivität der einge-
setzten Mittel einer Gemeinde zu. Dies wird auch dadurch verdeut-
licht, dass von den 301 Gemeinden mit Anspruch auf Strukturhilfe nur 
acht Gemeinden (von insgesamt 31) auch gleichzeitig Sanierungsge-
meinden waren.

 34.2 Der RH wies darauf hin, dass das Land Niederösterreich Bedarfszuwei-
sungen von rd. 27 Mio. EUR jährlich ausschließlich nach der Finanz-
kraft der Gemeinden vergab. Diese Größe stellte eine auf Einnahmen 
reduzierte Betrachtung der Gemeindefinanzen dar und berücksich tigte 
weder die Struktur der Ausgaben noch die Effizienz und Effektivität 
der eingesetzten Mittel. Dies barg nach Ansicht des RH die Gefahr, 
dass Strukturhilfe auch an Gemeinden floss, bei denen aufgrund ihrer 
Ausgabenstruktur ohnehin Möglichkeiten zur Bedeckung neuer Vor-
haben bestanden bzw. bei denen aufgrund vorhandener Einsparungs-
potenziale kein Förderbedarf bestand.



Zahlungsströme – Bedarfszuweisungen in den  
Ländern Niederösterreich und Steiermark

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 225

Förderschwerpunkte und –zielsetzungen

Der RH empfahl daher dem Land Niederösterreich, die Strukturhilfe 
— bei der es sich um eine Vergabe von Bedarfszuweisungen ausschließ-
lich nach der Finanzkraft von Gemeinden handelte — zu evaluieren. Um 
bei Gemeinden, die Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I) erhielten, eine 
abgestimmte Vorgangsweise bei Zuteilung der Bedarfszuweisungen ins-
gesamt sicherzustellen, empfahl der RH dem Land Niederösterreich wei-
ters, die Strukturhilfe bei der Zumessung von weiteren Bedarfszuwei-
sungsmitteln zu berücksichtigen und dies auch verbindlich festzulegen.

 34.3 Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich stellten die Bedarfszu-
weisungen I lediglich einen Ersatz für fehlende Einnahmen dar, daher 
sei die Ausgabenseite nicht relevant. Der Handlungsspielraum der kon-
kreten Gemeinden für eine sparsame ausgabenseitige Haushaltsführung 
werde bei der Verteilung der Bedarfszuweisungen II und III berücksich-
tigt.

In den laufenden Verhandlungen über eine grundsätzliche Reform des 
Finanzausgleichs würden die Steuerungs– und Verteilungswirkungen 
bestehender und möglicher neuer Kriterien für die Verteilung der 
Bedarfszuweisungen diskutiert und zwischen den Finanzausgleichspart-
nern abgestimmt.

 34.4 Der RH wies darauf hin, dass es bei Vergabe der Bedarfszuweisungen I 
durch das Land Niederösterreich zu einer gänzlichen Entkoppelung der 
Einnahmenseite von sämtlichen andern Faktoren, wie bspw. der wirt-
schaftlichen Lage einer Gemeinde, und zu einer Außerachtlassung von 
bspw. regionalen oder sozialpolitischen Herausforderungen der jewei-
ligen Gemeinden kam. Dies entsprach nach Ansicht des RH nicht den 
Anforderungen einer „Feinsteuerung“.

Die in der Stellungnahme vom Land Niederösterreich in Aussicht 
gestellte Bereitschaft zur Diskussion und Abstimmung der Steuerungs– 
und Verteilungswirkungen von Zuteilungskriterien für Bedarfszuwei-
sungen beurteilte der RH positiv.

Zuschüsse zur Verringerung des Haushaltsabgangs bzw. zum Haus-
haltsausgleich (Bedarfszuweisung II)

 35.1 (1) Zuschüsse zum Haushaltsausgleich waren für Sanierungsgemein-
den vorgesehen. Darunter waren jene Gemeinden zu verstehen, die 
langfristig nicht in der Lage waren, den ordentlichen Haushalt auszu-
gleichen und sich u.a. durch Gemeinderatsbeschluss zur Umsetzung 
eines Sanierungskonzepts verpflichteten. Für diese Gemeinden waren 
die Mittel der Bedarfszuweisung II vorgesehen.
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Wies eine Gemeinde im Voranschlag für den ordentlichen Haushalt 
einen Abgang aus, oblag dem zuständigen Mitarbeiter die Erstbeur-
teilung, ob die betreffende Gemeinde als Sanierungsgemeinde zu füh-
ren war. Aufgrund dieser Erstbeurteilung führten die Sanierungsre-
ferenten Erhebungen vor Ort durch und beurteilten die Qualifikation 
der Gemeinde als Sanierungsgemeinde.

(2) Es bestanden keine schriftlich festgelegten, verbindlichen Vorga-
ben für die Berechnung des anzuerkennenden Haushaltsabgangs bei 
Sanierungsgemeinden. Die Höhe des ermittelten Haushaltsabgangs war 
für die Höhe der gewährten Bedarfszuweisungsmittel maßgebend. Das 
Land Niederösterreich hatte demnach einen weiten Spielraum bei Ver-
gabe der Fördermittel.

(3) Die Anzahl der Sanierungsgemeinden (Gemeinden, die Bedarfszu-
weisung II bezogen) stieg von 23 im Jahr 2009 auf 31 im Jahr 2013 
(34,78 %). Die für Zuschüsse zum Haushaltsabgang aufgewendeten 
Mittel erhöhten sich um 45,76 % von 11,60 Mio. EUR (2009) auf 
16,91 Mio. EUR (2013).

Während im Jahr 2009 ein Haushaltsausgleich im Durchschnitt mit 
rd. 504.565 EUR erreicht werden konnte, mussten im Jahr 2013 dafür 
bereits 545.613 EUR aufgewendet werden. 2013 lagen die Zuschüsse 
in einer Bandbreite von 40.000 EUR bis 1,4 Mio. EUR je Gemeinde.

Zwölf der insgesamt 31 Sanierungsgemeinden hatten im Jahr 2013 
weniger als 1.000 Einwohner. 11,32 % aller niederösterreichischen 
Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern erhielten Mittel aus der 
Bedarfszuweisung II. Von den 23 Gemeinden mit mehr als 10.000 Ein-
wohnern bezog nur eine Gemeinde (Neunkirchen) Zuschüsse zum Aus-
gleich des Haushaltsabgangs.

Tabelle 27:  Bedarfszuweisungen II (BZ II) nach Einwohnergrößenklassen 2013 

Einwohnergrößenklasse
 unter 

1.000 EW
1.001 bis 
2.500 EW

2.501 bis 
5.000 EW

5.001 bis 
10.000 EW

 über  
10.000 EW

Summe/ 
Durchschnitt

Anzahl der NÖ Gemeinden 106 293 111 40 23 573

 davon Gemeinden mit BZ II 12 9 7 2 1 31

Anteil der Gemeinden mit BZ II in % 11,32 % 3,07 % 6,31 % 5,00 % 4,35 % 5,41 %

BZ II in Mio. EUR 4,01 4,09 4,96 2,45 1,40 16,91

Anteil an den gesamten BZ II in % 23,71 % 24,20 % 29,32 % 14,48 % 8,27 % 100 %

durchschnittliche BZ II in EUR 334.167 454.889 708.571 1.225.000 1.400.000 545.613

durchschnittliche Förderhöhe pro 
Kopf in EUR 682,81 274,67 214,84 212,61 114,17 409,97

Quellen: Land Niederösterreich; RH
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Ob eine Gemeinde langfristig Hilfe zum Haushaltsausgleich benötig te, 
war nicht alleine von der Einwohnerzahl, sondern auch von regionalen 
Gegebenheiten abhängig. Im Jahr 2009 befand sich knapp die Hälfte 
der Sanierungsgemeinden (elf von 23) im Bezirk Neunkirchen. Im 
Jahr 2013 lagen immer noch elf der 31 Sanierungsgemeinden (35,48 %) 
in diesem Bezirk, während in 15 der 25 Bezirke des Landes keine Mit-
tel aus der Bedarfszuweisung II vergeben wurden.

(4) Auch bei Sanierungsgemeinden war die zusätzliche Gewährung 
von Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I) bzw. von Projektförderungen 
(Bedarfszuweisung III) möglich. Im Jahr 2013 erhielten bspw. acht der 
31 Sanierungsgemeinden mit einer Finanzkraft–Kopfquote von unter 
867,56 EUR zusätzlich Strukturhilfe und 26 Gemeinden zusätzlich eine 
Projektförderung.

 35.2 (1) Der RH beanstandete, dass in der Abteilung Gemeinden des Amtes 
der Niederösterreichischen Landesregierung keine konkreten Vorga-
ben zur einheitlichen Berechnung des Haushaltsabgangs, der für die 
Gewährung von Bedarfszuweisungen an Sanierungsgemeinden maßge-
bend war, bestanden. Dadurch war weder eine einheitliche Vorgangs-
weise noch eine Gleichbehandlung der betroffenen Gemeinden sicher-
gestellt.

Zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Gemeinden empfahl der 
RH dem Land Niederösterreich, konkrete Regelungen für die Ermittlung 
der Höhe jenes Haushaltsabgangs, der für die Gewährung von Bedarfs-
zuweisungen an Sanierungsgemeinden maßgebend ist, zu erlassen.

(2) Der RH hob hervor, dass Sanierungsgemeinden zusätzlich Struk-
turhilfe (Bedarfszuweisung I) und Projektförderungen (Bedarfszuwei-
sung III) erhalten konnten. Im Jahr 2013 erhielten bspw. acht der 
31 Sanierungsgemeinden mit einer Finanzkraft–Kopfquote von unter 
867,56 EUR zusätzlich Strukturhilfe und 26 Gemeinden zusätzlich eine 
Projektförderung.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, darauf Bedacht zu neh-
men, dass die Zuschüsse zum Haushaltsabgang bei Zuerkennung einer 
Projektförderung (Bedarfszuweisung III) berücksichtigt werden (siehe 
dazu auch TZ 34).

 35.3 Das Land Niederösterreich hob in seiner Stellungnahme hervor, dass 
sich die Höhe der jährlich zuerkannten Bedarfszuweisungen II erst nach 
erfolgter Prüfung und Kontrolle der Einhaltung der konkreten Sanie-
rungsmaßnahmen durch die Gemeindeaufsicht ergebe. Bei den im Prü-
fungsergebnis angeführten 26 Gemeinden, welche im Jahr 2013 zusätz-
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lich auch Bedarfszuweisungen III (Projektförderung) erhalten haben, 
handle es sich um Bedarfszuweisungen für die notwendige Güter-
wegeerhaltung und um Bedarfszuweisungen „Energie–Spar–Gemeinde 
(ESPG)“. Beide Schwerpunktförderungen seien als Pflichtvorhaben zu 
sehen, einerseits um Güterwege wieder in befahrbaren Zustand zu brin-
gen und andererseits, um vorgeschriebene Umweltauflagen im Bereich 
der Energieeinsparung als auch im Bereich des nachhaltigen Umwelt-
schutzes zu erfüllen. Daher stünden diese Möglichkeiten auch Sanie-
rungsgemeinden offen.

Nur in sechs Fällen würde es sich um allgemeine Gemeindeprojekte 
handeln, wobei drei Vorhaben das Feuerwehrwesen beträfen, die nach 
eingehender Prüfung ebenfalls als unaufschiebbar anzusehen gewesen 
seien. Drei weitere Vorhaben würden längerfristige bereits über meh-
rere Jahre andauernde Finanzierungshilfen für ein gemeindeübergrei-
fendes Vorhaben darstellen.

 35.4 Der RH erwiderte dem Land Niederösterreich, dass sich seine Kritik auf 
die fehlenden konkreten Vorgaben zur einheitlichen Berechnung des 
Haushaltsabgangs, der für die Höhe der Bedarfszuweisungen an Sanie-
rungsgemeinden maßgebend war, richtete. Dadurch war eine einheit-
liche Anwendung nicht sichergestellt.

Darüber hinaus wies der RH darauf hin, dass die Stellungnahme des 
Landes Niederösterreich nicht im Widerspruch zu seinen Ausführungen 
stand. Eine gleichzeitige Vergabe von Bedarfszuweisungen I, II und III 
sowie ESPG–Förderungen hatte der RH nicht kritisiert. Vielmehr emp-
fahl der RH die wechselseitige Berücksichtigung bei der Vergabe unter-
schiedlicher Bedarfszuweisungen, um eine abgestimmte Vorgehens-
weise für alle Gemeinden bei der Vergabe sicherzustellen.

Projektförderung (Bedarfszuweisungen III)

 36.1 (1) Die Zuerkennung der Bedarfszuweisung III für kommunale Pro-
jekte war an folgende Voraussetzungen gebunden:

— Aufnahme des Vorhabens in den außerordentlichen Voranschlag,

— Einhaltung der Vergabevorschriften,

—  Vorlage eines Gesamtfinanzierungsplans (inklusive Finanzierung 
der Folgekosten) bei mehrjährigen Projekten,
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—  Vorlage eines Gesamtfinanzierungskonzepts bei Vorhaben betref-
fend den Rettungsdienst (überörtlich)54.

Nicht förderbar waren Vorhaben, für die Mittel aus dem NÖ Schul– 
und Kindergartenfonds, dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds oder dem 
NÖ Gemeindeinvestitionsfonds55 gewährt oder die mit Mitteln aus der 
Wohnbauförderung finanziert wurden.

(2) Bei Verteilung der Mittel auf die einzelnen Gemeinden eines Ver-
waltungsbezirks waren auch die Einwohnerzahl, die Finanzkraft, der 
Finanzbedarf, die finanzielle Situation der Gemeinde und die raum-
ordnungspolitische Bedeutung des Vorhabens zu berücksichtigen. Die 
Richtlinien 2011 enthielten keine Anhaltspunkte, wie diese Kriterien 
bei Aufteilung der Bedarfszuweisungen zu gewichten waren.

Waren bereits Bedarfszuweisungen zur Deckung eines Haushaltsab-
gangs bewilligt, konnten außerordentliche Vorhaben nur dann geför-
dert werden, wenn durch deren Realisierung keine zusätzliche finan-
zielle Belastung des Haushalts der Gemeinde eintrat.

Für die Förderung kommunaler Projekte im Rahmen der Bedarfszu-
weisungen III waren keine Förderquoten bzw. Richtsätze für die för-
derbaren Projektarten vorgesehen. Die Bedarfszuweisungen konnten 
demnach eine große Bandbreite aufweisen, von der Abdeckung nur 
eines geringen Anteils der Projektkosten bis hin zur gesamten Inves-
titionssumme.

(3) Die Ausgaben für Projektförderungen (Bedarfszuweisungen III) 
stiegen von 64,88 Mio. EUR im Jahr 2009 auf 105,43 Mio. EUR im 
Jahr 2013 (+ 62,48 %). Im Jahr 2013 waren sie mit knapp 70 % der 
gesamten von der Gemeindeabteilung vergebenen Bedarfszuwei-
sungsmittel der Förderschwerpunkt. Der überwiegende Teil der nie-
derösterreichischen Gemeinden56 erhielt in den Jahren 2009 bis 2013 
Projektförderungen. Nur bei sechs der 573 Gemeinden (Schottwien, 
Semmering, Neunkirchen, Schwechat, Klausen–Leopoldsdorf und Wie-
ner Neudorf) wurden im überprüften Zeitraum keine Vorhaben durch 
Bedarfszuweisungsmittel III gefördert; diese Gemeinden stellten keine 
entsprechenden Anträge.

54 Die veranschlagte Förderung aus Bedarfszuweisungen aller betroffenen Gemeinden 
durfte bei diesem Vorhaben insgesamt ein Drittel der als notwendig anerkannten 
Gesamtkosten nicht überschreiten.

55 Dies gilt nur mehr für auslaufende Projekte. Der GIF ist mittlerweile nicht mehr exis-
tent und im NÖ Wasserwirtschaftsfonds aufgegangen.

56 zwischen 97,56 % und 98,60 %
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Die folgende Tabelle 28 stellt die Verteilung der Projektförderung 
(Bedarfszuweisung III) auf die Gemeinden, geschichtet nach den Ein-
wohnergrößenklassen, dar:

Auf die Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 1.001 und 2.500 
entfiel im Jahr 2013 mit rd. 47 % ein Großteil der Mittel. Die einwoh-
nerstärksten Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern erhielten mit 
rd. 9 % den geringsten Anteil. Allerdings zeigte sich bei den größten 
Gemeinden der höchste Anstieg an durchschnittlichen Bedarfszuwei-
sungsmitteln: von 230.747 EUR im Jahr 2009 auf 490.774 EUR im 
Jahr 2013 (+ 112,69 %).

(4) Förderbar waren im Rahmen der Projektförderung „Maßnahmen 
zur Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse“, von denen die Richt-
linien 2011 beispielhaft 14 nannten.

Gemäß der Kontierung im Landeshaushalt umfasste die Projektförde-
rung 19 verschiedene Vorhabensarten sowie die sogenannte Hilfe zum 
Haushaltsausgleich (siehe TZ 35). Die folgende Abbildung gibt einen 
Überblick über die geförderten Vorhaben und die dafür im überprüf-
ten Zeitraum aufgewendeten Beträge:

Tabelle 28:  Bedarfszuweisungen III (BZ III) nach Einwohnergrößenklassen 2013 

Einwohnergrößenklasse
 unter 

1.000 EW
1.001 bis 
2.500 EW

2.501 bis 
5.000 EW

5.001 bis 
10.000 EW

 über  
10.000 EW

Summe/ 
Durchschnitt

Anzahl der NÖ Gemeinden 106 293 111 40 23 573

 davon Gemeinden mit BZ III 104 290 111 39 20 564

Anteil der Gemeinden mit BZ III in % 98,11 % 98,98 % 100,0 % 97,50 % 86,96 % 98,43 %

BZ III insgesamt in Mio. EUR 13,23 49,41 21,48 11,50 9,81 105,43

Anteil an den gesamten BZ III in % 12,55 % 46,86 % 20,38 % 10,90 % 9,31 % 100 %

durchschnittliche BZ III in EUR 127.223 170.376 193.540 294.644 490.774 186.932

durchschnittliche Förderhöhe  
pro Kopf in EUR 191,93 110,50 59,22 44,19 33,49 108,11

Quellen: Land Niederösterreich; Berechnung RH
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Im Zeitraum 2009 bis 2013 lag der Förderschwerpunkt im Bereich Stra-
ßen– und Brückenbau, auf den insgesamt 57,86 % der Auszahlungen 
entfielen. Für Hilfe zum Haushaltsausgleich wendete das Land Nieder-
österreich 13,35 % bzw. 56,46 Mio. EUR auf (siehe TZ 37).

(5) Die Richtlinien 2011 begrenzten die Anzahl der förderbaren Pro-
jekte je Gemeinde auf maximal drei pro Jahr zuzüglich allfälliger Pro-
jekte im Rahmen der Güterwegeerhaltung. Das Land überschritt diese 
Vorgabe im überprüften Zeitraum mehrfach. Beispielsweise wurden 
im Jahr 2009 bei 28 und im Jahr 2013 bei 14 Gemeinden mehr als die 
vorgesehene Höchstzahl an Projekten genehmigt.

Die Richtlinien 2011 enthielten keine Regelung über die Zusammen-
fassung von Projekten bzw. die dafür maßgebenden Kriterien, die Ent-
scheidung lag vielmehr im Ermessen des Landes. Gründe für die Zusam-
menfassung waren in der Praxis bspw. ein sachlicher oder räumlicher 
Zusammenhang der geförderten Objekte, wie etwa bei einer Zusam-
menfassung von Feuerwehrgebäude und Feuerwehrfahrzeuge oder von 
Straße und Straßenbeleuchtung. Zum Teil wurden auch gemeinschaft-
liche Vorhaben mehrerer Gemeinden (z.B. Hallenbäder) nicht in die 
Gesamtzahl der Projekte je Gemeinde miteingerechnet.

Abbildung 10:  Bedarfszuweisungen III nach Vorhabensarten 2009 bis 2013
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 36.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die in den Richtlinien 2011 enthaltene 
Begrenzung der Anzahl der förderbaren Projekte je Gemeinde mehrfach 
überschritten wurde. Da die Richtlinien 2011 eine Zusammenfassung 
von Projekten nicht vorsahen und auch die Voraussetzungen für eine 
Zusammenfassung nicht geregelt waren, waren die darüber getroffenen 
Entscheidungen für die Gemeinden weder transparent noch nachvoll-
ziehbar und boten auch keine ausreichende Grundlage für eine solide 
Projektplanung.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, in den Richtlinien die Pro-
jektförderung (Bedarfszuweisungen III) klar zu regeln. Dabei sollte eine 
Konkretisierung und Gewichtung der für die Vergabe maßgebenden 
Kriterien erfolgen sowie — falls gewollt — die Möglichkeit der Zusam-
menfassung mehrerer Projekte zu einem förderbaren Vorhaben zwei-
felsfrei festgelegt werden. Dadurch würde sich die Nachvollziehbar-
keit der gewährten Bedarfszuweisungen erhöhen und die Gemeinden 
hätten eine verbindliche Planungsgrundlage für ihre Projekte.

Konsolidierungsgemeinden

 37.1 (1) Das Land Niederösterreich verwendete Mittel der Projektförderung 
(Bedarfszuweisungen III) in Höhe von insgesamt 56,46 Mio. EUR — ent-
gegen den Richtlinien 2011 — auch als Hilfe zum Haushaltsausgleich 
für Konsolidierungsgemeinden (siehe Abbildung 10). Unter Konsolidie-
rungsgemeinden waren jene Gemeinden zu verstehen, die zwar einen 
Haushaltsabgang aufwiesen, aber nicht als Sanierungsgemeinden zu 
qualifizieren waren. Eine verbindliche, schriftlich festgelegte Defini-
tion, unter welchen Voraussetzungen eine Gemeinde als Konsolidie-
rungsgemeinde einzustufen war, fehlte.

Die für Konsolidierungsgemeinden aufgewendeten Mittel erhöhten sich 
von 1,53 Mio. EUR im Jahr 2009 auf 9,43 Mio. EUR im Jahr 2013. Ihre 
Anzahl stieg von elf im Jahr 2009 auf 56 im Jahr 2013. Im Jahr 2010 
waren sowohl die Anzahl der Konsolidierungsgemeinden (113) als auch 
die Höhe der ausbezahlten Beträge (20,62 Mio. EUR) am höchsten.

(2) Konsolidierungsgemeinden hatten bspw. im Unterschied zu Sanie-
rungsgemeinden nicht die Verpflichtung, mit Gemeinderatsbeschluss 
ein Sanierungskonzept zu übernehmen. Bedarfszuweisungen für diese 
Gemeinden waren nur kurz– bis mittelfristig als Überbrückung vorge-
sehen; die gewährten Beträge sollten nicht so hoch sein wie bei den 
Sanierungsgemeinden (siehe dazu näher TZ 35). Allerdings erhielten 
auch Konsolidierungsgemeinden mehrjährige Zuschüsse zum Haus-
haltsabgang. Eine klare und in der Praxis durchgängig feststellbare 
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Abgrenzung zwischen Sanierungs– und Konsolidierungsgemeinden 
bestand nicht.

Die Richtlinien 2011 sahen Konsolidierungsgemeinden nicht vor und 
enthielten dementsprechend auch keine Kriterien, nach denen Gemein-
den Zuschüsse zum Haushaltsabgang beziehen konnten. Insbesondere 
fehlten Vorgaben über eine maximale Bezugsdauer als Abgrenzung 
zu Sanierungsgemeinden oder über die Art und Weise einzuleiten-
der Sanierungsmaßnahmen. Auch bei den Konsolidierungsgemeinden 
bestanden keine schriftlich festgelegten, verbindlichen Vorgaben für 
die Berechnung des anzuerkennenden Haushaltsabgangs.

 37.2 (1) Der RH beurteilte kritisch, dass das Land Niederösterreich — entge-
gen den Richtlinien 2011 — Mittel der Projektförderung auch für Kon-
solidierungsgemeinden zum Ausgleich von Haushaltsabgängen ver-
wendete. Dies kam de facto der Schaffung einer weiteren Kategorie an 
Abgangsgemeinden, neben den Sanierungsgemeinden (diese erhielten 
Mittel aus den Bedarfszuweisungen II), gleich.

Obwohl das Land Niederösterreich Zuwendungen an Konsolidierungs-
gemeinden aus Mitteln der Projektförderung bereits seit mehreren Jah-
ren vergab, enthielten die geltenden Richtlinien keine Regelungen über 
die Voraussetzungen für den Bezug einer Hilfe zum Haushaltsabgang. 
Insbesondere fehlte eine Festlegung der Bezugsdauer und der einzu-
leitenden Konsolidierungsmaßnahmen.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, im Sinne der Rechtssi-
cherheit und Transparenz die Voraussetzungen für die Vergabe von 
Bedarfszuweisungen an Konsolidierungsgemeinden klar zu regeln.

(2) Der RH beanstandete weiters, dass in der Abteilung Gemeinden des 
Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung keine konkreten 
Vorgaben zur einheitlichen Berechnung des Haushaltsabgangs, der für 
die Gewährung von Bedarfszuweisungen an Konsolidierungsgemein-
den maßgebend war, bestanden (siehe auch TZ 35 bezüglich Sanie-
rungsgemeinden).

Er empfahl dem Land Niederösterreich, solche Vorgaben verbindlich 
festzulegen.
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Bedarfszuweisung IV

 38 Die Richtlinien 2011 sahen eine Förderung zum Ausgleich von Härten 
bei Zuteilung der Abgabenertragsanteile vor. Zuletzt erfolgte ein der-
artiger Härteausgleich im Jahr 2002 an Gemeinden, die bei der Volks-
zählung 2001 Einwohnerabgänge zu verzeichnen hatten.

Bedarfszuweisungen für Energie–Spar–Gemeinden (ESPG)

 39.1 Ab dem Jahr 2012 konnten einer Gemeinde zusätzlich zur Projekt-
förderung Bedarfszuweisungsmittel für energiesparende Maßnah-
men gewährt werden57. Die dafür ausbezahlten Beträge stiegen von 
1,56 Mio. EUR (2012) auf 2,67 Mio. EUR (2013) und stellten damit 
weniger als 1 % der von der Gemeindeabteilung verteilten Mittel 
dar. Die Anzahl der geförderten Gemeinden erhöhte sich von 122 im 
Jahr 2012 auf 188 im Jahr 2013. Durchschnittlich erhielt eine Gemeinde 
im Jahr 2013  14.209 EUR für energiesparende Maßnahmen, wobei die 
Bandbreite der Förderungen von 200 EUR bis 325.100 EUR je Gemeinde 
reichte.

Diese Förderung war in den Richtlinien 2011 nicht explizit geregelt.

 39.2 Der RH kritisierte, dass das Land Niederösterreich ohne eine explizite 
Regelung in den Richtlinien über Förderzweck und Förderkriterien 
Förderprogramme mit Bedarfszuweisungsmitteln dotierte.

Er empfahl dem Land Niederösterreich, alle Förderungen aus Bedarfs-
zuweisungsmitteln in Richtlinien zu regeln.

 39.3 Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die 
Voraussetzungen für die Bedarfszuweisungen „Energie–Spar–Gemein-
den“ auf der Homepage des Landes nachvollziehbar ersichtlich gemacht 
worden wären.

Die derzeit gültigen Richtlinien würden unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse aus den laufenden Verhandlungen über eine grundsätzliche 
Reform des Finanzausgleichs einer Evaluierung unterzogen.

 39.4 Der RH erwiderte dem Land Niederösterreich, dass er im Hinblick auf 
die Rechtssicherheit und die Gleichbehandlung aller Gemeinden bei 
Vergabe der Bedarfszuweisungen eine Regelung in Form von Richt-
linien für erforderlich erachtete. Dem stand nicht entgegen, dass im 
57 Energiesparmaßnahmen wurden als Annexmaterien zu den förderbaren Projekten 

behandelt und bei der Anzahl der maximal förderbaren Projekte nicht einbezogen.
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Sinne einer verbesserten Zugänglichkeit der Informationen die in den 
Richtlinien festgelegten Kriterien auf der Homepage des Landes ver-
fügbar waren.

NÖ Investitionsprogramm für Hochwasserschutz (Abteilung Finanzen)

 40.1 (1) Die Heranziehung von Bedarfszuweisungsmitteln für bauliche Maß-
nahmen des Hochwasserschutzes zu Lasten der Mittel für den NÖ Was-
serwirtschaftsfonds58 ging auf einen Beschluss des Kommunalgipfels59 
aus dem Jahr 2007 zurück60.

Diese Sonderförderung war weder öffentlich bekannt gemacht wor-
den, noch gab es Richtlinien für deren Vergabe. Für die Abwicklung 
dieser Förderung war die Abteilung Finanzen des Amtes der Nieder-
österreichischen Landesregierung zuständig.

(2) Gemeinden mit einer Finanzkraft–Kopfquote unter 900 EUR, Sanie-
rungsgemeinden und — unabhängig von der Höhe der Finanzkraft–
Kopfquote — Gemeinden mit Interessentenbeiträgen von mehr als 
1,00 Mio. EUR erhielten eine Unterstützung von 37,5 % ihres jewei-
ligen Kostenanteils61.

Die Anknüpfung an die Finanzkraft (Finanzkraft–Kopfquote unter 
900 EUR) kam im überprüften Zeitraum in untergeordnetem Aus-
maß zum Tragen. 64,43 % bzw. 8,38 Mio. EUR der ausgezahlten Mit-
tel erhielten hingegen finanzstarke Gemeinden:

58 z.B. Beschluss der Landesregierung zu GZ IVW3–ALLG–5040009/002–2013
59 Bei einem „Kommunalgipfel“ handelte es sich um Gesprächsrunden, an denen die inhalt-

lich zuständigen Landesregierungsmitglieder (bei Bedarf auch Vertreter der betroffenen 
Fachabteilungen), die Interessenvertretungen der niederösterreichischen Gemeinden 
und der Österreichische Städtebund–Landesgruppe NÖ teilnahmen.

60 In Abänderung des Beschlusses des Kommunalgipfels vom 31. Mai 2005 erging ein 
Sideletter vom 29. März 2007, demzufolge finanzschwache Gemeinden in Niederöster-
reich in den nächsten zehn Jahren beginnend ab 2007 zur Unterstützung für bauliche 
Maßnahmen des Hochwasserschutzes 34 Mio. EUR erhalten sollen, wobei die Hälfte 
davon aus Bedarfszuweisungsmitteln und die andere Hälfte aus Landesmitteln bedeckt 
wird (Vereinbarung zwischen der damaligen Landeshauptmann–Stellvertreterin Onodi, 
Landesrat Sobotka und den beiden Präsidenten der Gemeindevertreterverbände).

61 Der Beschluss des Kommunalgipfels bezeichnete den Kostenanteil der Gemeinde als 
„Interessentenbeitrag“.
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Die Anzahl der geförderten Gemeinden ging von 30 im Jahr 2009 
auf 23 im Jahr 2013 zurück, wobei sich der Anteil der finanzstarken 
Gemeinden zwischen 47,64 % (2011) und 91,37 % (2013) bewegte. 
Durchschnittlich erhielt eine Gemeinde, die nach der Höhe ihres 
Kostenanteils gefördert wurde, im Jahr 2013 Bedarfszuweisungen in 
Höhe von 41.252,62 EUR, eine finanzschwache Gemeinde (Finanz-
kraft–Kopfquote unter 900 EUR) 3.572,17 EUR.

 40.2 Zur Heranziehung von Bedarfszuweisungsmitteln für das Investitions-
programm Hochwasserschutz für finanzschwache Gemeinden stellte 
der RH kritisch fest:

—  Diese Fördermöglichkeit für Gemeinden war weder öffentlich 
bekannt gemacht worden, noch wurden Richtlinien für deren Ver-
gabe erlassen.

—  Für finanzschwache Gemeinden galt – abweichend von den Bedarfs-
zuweisungen I – eine eigene Finanzkraft–Kopfquote von unter 
900 EUR.

—  Obwohl dieses Förderprogramm für finanzschwache Gemeinden 
gelten sollte, kam das Kriterium Finanzkraft bei Vergabe der Mit-
tel nur in untergeordnetem Ausmaß zum Tragen. 64,43 % bzw. 
8,38 Mio. EUR der ausgezahlten Mittel erhielten hingegen finanz-
starke Gemeinden.

Die Vergabe von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb von Richtli-
nien beurteilte der RH kritisch, weil dadurch nicht alle Gemeinden auf 
gleichem Niveau über die möglichen Förderungen informiert waren.

Tabelle 29:   Kenndaten zu Bedarfszuweisungen der NÖ Finanzabteilung
2009 2010 2011 2012 2013 Summe

Anzahl

geförderte Gemeinden 30 35 24 27 23

in Mio. EUR

Auszahlungen gesamt1 4,20 3,43 2,10 2,28 0,99 13,00

davon

  an Gemeinden mit FKQ über 
900 EUR 3,37 1,75 1,00 1,35 0,91 8,38

  an Gemeinden mit FKQ unter 
900 EUR 0,83 1,68 1,10 0,92 0,08 4,62

1 davon 50 % Bedarfszuweisungsmittel und 50 % Landesmittel
FKQ = Finanzkraft–Kopfquote

Quellen: Land Niederösterreich; RH
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Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, sämtliche Förderungen aus 
Bedarfszuweisungsmitteln in Richtlinien zu regeln und dabei sowohl 
die Zielsetzungen der Förderungen als auch die Vergabekriterien fest-
zulegen.

 40.3 Laut der Stellungnahme des Landes Niederösterreich liege der gegen-
ständlichen Förderung das Bauprogramm „Hochwasserschutzmaß-
nahmen 2006 bis 2016“ mit definierten Maßnahmen und Projekten 
zugrunde. Der Adressatenkreis dieser Sonderförderung sei daher schon 
„im Programm definiert“. Die betroffenen Gemeinden seien informiert 
worden, eine gesonderte Richtlinie daher nicht erforderlich.

 40.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass seine Kritik am 
Investitionsprogramm Hochwasserschutz für finanzschwache Gemein-
den nicht nur die Vergabe von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb 
von Richtlinien betraf. Ebenso kritisch beurteilte der RH, dass dieses 
Förderprogramm zwar für finanzschwache Gemeinden gelten sollte, 
dieses konkrete Kriterium aber bei Vergabe der Mittel nur in unterge-
ordnetem Ausmaß zum Tragen kam. Gerade diese Abweichung von 
dem beabsichtigten Förderzweck machte die Notwendigkeit von Richt-
linien deutlich.

Abstimmung der Förderprogramme

 41.1 Obwohl für Vorhaben, die aus Mitteln des NÖ Wasserwirtschaftsfonds 
oder des NÖ Schul– und Kindergartenfonds gefördert wurden, zusätz-
lich keine Bedarfszuweisungen der Gemeindeabteilung gewährt wer-
den durften, waren Doppelförderungen nicht auszuschließen. Dazu 
konnte es etwa dann kommen, wenn durch ein gefördertes Projekt ein 
Haushaltsabgang entstand oder sich erhöhte, der in der Folge durch 
Bedarfszuweisungen der Gemeindeabteilung abgedeckt werden musste.

Bei Zuteilung der Förderungen durch den NÖ Wasserwirtschaftsfonds, 
den NÖ Schul– und Kindergartenfonds und die Finanzabteilung war die 
Gemeindeabteilung in der Vergangenheit nicht eingebunden. Dadurch 
konnten Bedarfszuweisungen, die eine Gemeinde aus Fondsmitteln 
oder im Rahmen der Sonderförderung für Hochwasserschutzmaßnah-
men erhalten hatte, bei der Gesamtzumessung von Bedarfszuweisungen 
durch die Gemeindeabteilung nicht berücksichtigt werden. Die aktu-
ellen Richtlinien des NÖ Schul– und Kindergartenfonds sahen ab dem 
Jahr 2014 bei Neu– und Zubauten die Einbindung der Gemeindeab-
teilung vor.
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 41.2 (1) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Abteilung Gemeinden 
bei der Vergabe von Förderungen durch den NÖ Wasserwirtschafts-
fonds, den NÖ Schul– und Kindergartenfonds und die Finanzabteilung 
nicht bzw. nur bei größeren Projekten eingebunden war, wodurch die 
von diesen Organisationseinheiten ausgezahlten Förderungen bei der 
Gesamtzumessung der Bedarfszuweisungen I bis III durch die Gemein-
deabteilung keine Berücksichtigung fanden. Er kritisierte, dass die 
Abstimmung aller mit Bedarfszuweisungen befassten Stellen in den 
Richtlinien nicht standardmäßig vorgesehen war.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich neuerlich, die Zweckmä-
ßigkeit der Verteilung von Bedarfszuweisungen auf fünf Abteilungen 
zu evaluieren und diese gegebenenfalls zu verringern, jedenfalls aber 
die sachdienlichen Informationen bei einer Stelle zu konzentrieren 
(siehe TZ 24). Darüber hinaus empfahl er, für einen optimalen Einsatz 
der Bedarfszuweisungsmittel und zur Vermeidung von Doppelförde-
rungen eine Abstimmung aller mit Bedarfszuweisungen befassten Stel-
len standardmäßig vorzusehen.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich weiters, die Zielsetzungen 
und Verteilungswirkungen, die mit der Vergabe von Bedarfszuwei-
sungsmitteln erreicht werden sollen, in Abstimmung mit den Gemein-
den festzulegen. An diesen festgelegten Zielsetzungen und Verteilungs-
wirkungen wären die einzelnen Fördertöpfe im Hinblick auf Förderhöhe 
und –umfang auszurichten.

 41.3 Das Land Niederösterreich sagte in seiner Stellungnahme zu, die 
Abstimmung aller entscheidungsrelevanten Sachverhalte durch eine 
engere Koordination aller befassten Stellen zu verbessern. Zur Vermei-
dung von Doppelförderungen würde z.B. vorgesehen, auch die Richt-
linie des NÖ Schul– und Kindergartenfonds dahingehend zu ändern, 
dass die Abteilung Gemeinden von allen bewilligten Förderungsmaß-
nahmen des Fonds in Kenntnis gesetzt werde.

Hinsichtlich der Zielsetzungen verwies das Land Niederösterreich auf 
die Abstimmung mit den Interessenvertretungen der Gemeinden. Zum 
einen würden sich die Ziele aus den landesgesetzlichen Vorgaben und 
den vom Niederösterreichischen Landtag für diese Zwecke im jewei-
ligen Voranschlag vorgesehenen Beträgen bestimmen, zum anderen wür-
den weitere Zielsetzungen in den verschiedenen Richtlinien festgelegt.

 41.4 Der RH wies darauf hin, dass neben den Zielsetzungen auch die Ver-
teilungswirkungen der Bedarfszuweisungen von Bedeutung sind. Um 
nicht unerwünschte Verteilungswirkungen in Kauf zu nehmen, wäre 
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neben einer klaren Definition der Ziele der einzelnen Förderungsmaß-
nahmen auch eine Abstimmung aller beteiligten Stellen erforderlich.

Sperren

 42.1 Bei Vorliegen bestimmter Gründe — wie z.B. begründeten Bedenken, 
dass nicht alle Einnahmemöglichkeiten aus Steuern, Abgaben und 
Gebühren im höchstzulässigen Ausmaß ausgeschöpft oder Sanierungs-
bedingungen und –auflagen nicht eingehalten wurden — konnte eine 
vorläufige Sperre von Bedarfszuweisungen verhängt werden. Eine 
Anweisung der gesperrten Mittel durfte erst nach Wegfall der für die 
Sperre maßgeblichen Gründe erfolgen62. In der Praxis gab es Mittel-
sperren in allen Jahren und bei allen Bedarfszuweisungen (I bis III).

 42.2 Der RH erachtete Auszahlungssperren als geeignete Mittel, um sicher-
zustellen, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung von Bedarfs-
zuweisungsmitteln vorliegen.

Überblick

43.1  (1) Nach den Richtlinien der Steiermärkischen Landesregierung für 
die Gewährung von Bedarfszuweisungen, Infrastrukturmitteln und 
Beihilfen aus dem Landesschulbaufonds63 (im Folgenden: Richtli-
nien 2009) konnten Bedarfszuweisungen in Form von nicht rück-
zahlbaren Zuschüssen auf Ansuchen der Gemeinde mittels Formblatt

— zum Ausgleich von Härten,

—  zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts 
im Haushalt (Haushaltsabgänge) oder

— zur Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse (Projektförderung)

gewährt werden. Das Land konnte die drei Arten von Bedarfszuwei-
sungen einer Gemeinde auch gleichzeitig gewähren.

(2) Der überwiegende Teil der Bedarfszuweisungen (60,33 %) floss in 
die Förderung von Projekten, gefolgt von der Förderung zur Abdeckung 
von Haushaltsabgängen (16,46 %) und dem Härteausgleich (11,18 %).

62 vgl. Richtlinien für Bedarfszuweisungen an Gemeinden der Gemeindeabteilung 
IVW3 i.d.F. vom 29. März 2011

63 zuletzt erlassen mit Geltung ab 1. Februar 2009

Steiermark
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Die Landeshauptstadt Graz erhielt einen Pauschalbetrag im Aus-
maß von 11 % der gesamten Bedarfszuweisungen. Durch Vorschüsse 
und Abrechnungen des Vorjahres ergab sich 2013 ein Anteil von 
rd. 12,03 %.

Die folgende Tabelle stellt die vorgesehenen Förderzwecke und die 
dafür jeweils eingesetzten Mittel dar:

Von 2009 auf 2013 verringerten sich die Auszahlungen von Bedarfs-
zuweisungen an Gemeinden um 7,17 % (8,94 Mio. EUR), obwohl ins-
gesamt 21,14 % mehr an Mitteln zur Verfügung standen. Dieser Rück-
gang betraf mit einem Minus von 14,84 Mio. EUR (– 17,40 %) vor 
allem die Förderung von Projekten. Dabei handelte es sich um Mittel, 
die bereits durch Verwendungszusagen seitens des Landes gebunden 
waren, aber noch keine Nachweise der Gemeinde für eine Auszahlung 
vorlagen. Nach Auskunft des Landes Steiermark kam es insbesondere 
durch die Gemeindestrukturreform, von der rd. 400 Gemeinden betrof-
fen waren, zu einer Rückstellung geplanter Projekte.

Tabelle 30:  Zahlungen nach Mittelverwendung  

2009 2010 2011 2012 2013 Summe
Veränderung  
2009/2013

in Mio. EUR in %

gesamte 
Auszahlungen 124,74 116,33 121,62 118,85 115,80 597,34 – 7,17

davon

Projektförderung1 85,35 68,30 64,56 71,65 70,51 360,37 – 17,40

Anteil Projekt-
förderung in % 68,43 % 58,72 % 53,08 % 60,28 % 60,89 % 60,33 % – 11,02

Ausgleich 
Haushalts abgang 10,42 17,86 31,92 21,87 16,27 98,34 + 56,10

Anteil Ausgleich 
Haushaltsabgang 
in %

8,36 % 15,35 % 26,24 % 18,40 % 14,05 % 16,46 % + 68,58

Härteausgleich 15,68 17,13 10,69 11,20 12,08 66,78 – 22,92

Anteil Härte-
ausgleich in % 12,57 % 14,73 % 8,79 % 9,42 % 10,44 % 11,18 % – 16,95

Pauschalbetrag 
Landes hauptstadt 
Graz

13,28 13,03 14,46 14,14 16,94 71,85 + 27,55

Anteil Pauschal-
betrag in % 10,65 % 11,20 % 11,89 % 11,89 % 14,63 % 12,03 % + 37,37

1 inklusive Projekte der Landeshauptstadt Graz

Quellen: Land Steiermark; RH
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Auch die Zahlungen an Gemeinden für den Ausgleich von Härten 
gingen um 3,60 Mio. EUR (– 22,92 %) zurück. Die Hilfen zum Aus-
gleich von Haushaltsabgängen verdreifachten sich hingegen von 2009 
bis 2011, insbesondere als Folge des Rückgangs der prognostizierten 
Ertragsanteile im Jahr 2010; in den Folgejahren wurde diese Förder-
möglichkeit in geringerem Umfang beansprucht.

 43.2 (1) Der RH wies darauf hin, dass sich im Zeitraum 2009 bis 2013 bei 
einem Anstieg der Bedarfszuweisungen die Auszahlungen, insbeson-
dere für Projektförderungen, verringerten. Der RH empfahl dem Land 
Steiermark, nach Umsetzung der Gemeindestrukturreform in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Gemeinden den allenfalls noch beste-
henden oder aufgrund der Reform geänderten Bedarf bei den rückge-
stellten Projekten zu erheben und gegebenenfalls die bereits zugesagten 
Mittel umzuwidmen.

(2) Zu der pauschalen Bedarfszuweisung für die Landeshauptstadt Graz 
verwies der RH auf seinen Bericht „Teilgebiete der Gebarung des Lan-
des Steiermark“ (Reihe Steiermark 2004/3). Er hatte darin empfohlen, 
diese pauschalierten Beträge „von Zeit zu Zeit auf ihre Angemessenheit 
zu überprüfen“64. Da dem RH keine aktuellen Berechnungsgrundla-
gen über die Ermittlung der Höhe des Vorweganteils der Landeshaupt-
stadt Graz vorlagen, empfahl er dem Land Steiermark neuerlich, diese 
pauschale Festlegung der Bedarfszuweisungen auf ihre Angemessen-
heit hin zu überprüfen.

 43.3 Das Land Steiermark verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass 
diese Erhebung und gegebenenfalls Umwidmung von bereits zugesagten 
Budgetmitteln seit der Gemeinderatswahl 2015 und Konstituierung der 
neuen Gemeinderäte kontinuierlich erfolge.

Bedarfszuweisungen zum Ausgleich von Härten

 44.1 (1) Der Härteausgleich stellte eine Hilfestellung in besonderen Notlagen 
bei Gemeinden mit finanziellen Schwierigkeiten dar und war am tat-
sächlichen Förderbedarf zu bemessen. Die Anzahl der Gemeinden, die 
Härteausgleich bezogen, verringerte sich von 181 im Jahr 2009 auf 142 
im Jahr 2013 bzw. um 27,46 %. Im Jahr 2013 benötigten die Gemein-
den der Steiermark um 3,59 Mio. EUR (22,92 %) weniger Bedarfszu-
weisungsmittel für den Härteausgleich als noch im Jahr 2009.

64 Bericht des RH, „Teilgebiete der Gebarung des Landes Steiermark“, Reihe Steier-
mark 2004/3, TZ 9, S. 15 ff.
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(2) Im Durchschnitt erhielt eine Gemeinde im Jahr 2013 rd. 85.100 EUR 
an Härteausgleich. Der Förderbedarf der einzelnen Gemeinden war 
dabei sehr unterschiedlich; im Jahr 2013 lagen die Zuschüsse in einer 
Bandbreite von 5.000 EUR bis 750.000 EUR je Gemeinde:

Rund 39 % aller Gemeinden unter 1.000 Einwohner benötigten im 
Jahr 2013 Hilfe in finanziellen Notlagen, während nur eine der ein-
wohnerstärksten Gemeinden (Einwohnergrößenklasse über 10.000 Ein-
wohner) um Härteausgleich ansuchte.

 44.2 Im Zusammenhang mit dem aufgezeigten hohen Förderbedarf insbe-
sondere bei Klein– und Kleinstgemeinden verwies der RH auf die in 
der Zwischenzeit stattgefundene Gemeindestrukturreform in der Stei-
ermark; diese zielte durch die Schaffung größerer Einheiten auch auf 
die Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit von Gemeinden 
ab.

Bedarfszuweisungen zum Ausgleich des Haushaltsabgangs

 45 (1) Hilfe zum Ausgleich des Haushaltsabgangs konnte gewährt werden, 
wenn eine Gemeinde aus eigener Kraft den Haushalt nicht ausgleichen 
konnte. Im Jahr 2009 bezogen 92 Gemeinden Zuschüsse für den Aus-
gleich des Haushaltsabgangs, im Jahr 2013 waren es 121 Gemeinden 
(+ 31,53 %). Auch die für die Abgangsdeckung aufgewendeten Mittel 
stiegen in diesem Zeitraum um 5,85 Mio. EUR (+ 56,10 %).

Tabelle 31:  Bedarfszuweisungen zum Härteausgleich nach Einwohnergrößenklassen 2013, 
Land Steiermark

Einwohnergrößenklassen
 unter 

1.000 EW
1.001 bis 
2.500 EW

2.501 bis 
5.000 EW

5.001 bis 
10.000 EW

 über  
10.000 EW

Summe/ 
Durchschnitt

Anzahl der Gemeinden 186 271 53 20 9 539

davon Gemeinden mit Härte-
ausgleich 73 57 7 4 1 142

Anteil Gemeinden mit 
Härteausgleich in % 39,25 % 21,03 % 13,21 % 20,00 % 11,11 % 26,35 %

Härteausgleich insgesamt 
in Mio. EUR 4,89 3,85 0,90 1,69 0,75 12,08

Anteil am gesamten 
Härteausgleich in % 40,45 % 31,90 % 7,46 % 13,99 % 6,21 % 100,00 %

durchschnittlicher Härteausgleich 
in EUR 66.960 67.621 128.800 422.500 750.000 85.099

durchschnittliche Förderhöhe pro 
Kopf in EUR 157,01 47,03 40,63 54,35 70,28 103,62

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Land Steiermark; RH
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Der durchschnittliche Förderbedarf für einen ausgeglichenen Haushalt 
erhöhte sich von 2009 bis 2013 um 18,69 %. Während im Jahr 2009 ein 
Haushaltsabgang im Durchschnitt mit rd. 113.289 EUR abgedeckt wer-
den konnte, mussten im Jahr 2013 dafür durchschnittlich 134.459 EUR 
aufgewendet werden. Der Förderbedarf der einzelnen Gemeinden 
war sehr unterschiedlich, die Bandbreite reichte im Jahr 2013 von 
4.500 EUR bis 900.000 EUR je Gemeinde:

Etwa die Hälfte der 121 Abgangsgemeinden waren Gemeinden mit 
weniger als 1.000 Einwohnern. Von den neun Gemeinden mit mehr 
als 10.000 Einwohnern bezog nur Judenburg einen Zuschuss zum 
Haushaltsabgang.

(2) Ob eine Gemeinde Hilfe zum Haushaltsausgleich benötigte, hing 
auch von regionalen Gegebenheiten ab. Im Jahr 2013 erhielt bspw. 
die Hälfte der 38 Gemeinden des Bezirks Murtal Zuschüsse zur Abde-
ckung eines Haushaltsabgangs, aber nur eine der 57 Gemeinden im 
Bezirk Graz–Umgebung. Insgesamt 39 Gemeinden erhielten während 
des gesamten überprüften Zeitraums (2009 bis 2013) Bedarfszuwei-
sungen zur Abgangsdeckung.

Tabelle 32:  Bedarfszuweisungen zum Ausgleich eines Haushaltsabgangs nach  
Einwohnergrößenklassen 2013 

Einwohnergrößenklassen
 unter 

1.000 EW
1.001 bis 
2.500 EW

2.501 bis 
5.000 EW

5.001 bis 
10.000 EW

 über  
10.000 EW

Summe/ 
Durchschnitt

Anzahl der Gemeinden 186 271 53 20 9 539

davon Gemeinden mit 
Abgangsdeckung 60 47 9 4 1 121

Anteil der Gemeinden mit 
Abgangsdeckung in % 32,26 % 17,34 % 16,98 % 20,00 % 11,11 % 22,45 %

Abgangsdeckung insgesamt 
in Mio. EUR 5,25 6,43 1,37 2,32 0,90 16,27

Anteil an den gesamten 
Bedarfszuweisungen für 
Abgangsdeckung in %

32,29 % 39,53 % 8,39 % 14,26 5,53 % 100 %

durchschnittliche Abgangsdeckung 
in EUR 87.550 136.840 151.678 580.000 900.000 134.459

durchschnittliche Förderhöhe pro 
Kopf in EUR 218,04 97,11 48,01 75,65 88,85 152,65

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Land Steiermark; RH
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Bedarfszuweisungen zur Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse 
(Projektförderung) 

 46.1 Förderbar waren alle Projekte, die in den außerordentlichen Haus-
halt einer Gemeinde aufgenommen waren sowie bestimmte Finanzie-
rungsformen (z.B. Leasing). Die Richtlinien 2009 enthielten Richtsätze 
in Form von Zu– und Abschlägen entsprechend der Finanzkraft der 
Gemeinde:

Die Zu– und Abschläge richteten sich nach der Finanzkraft–Kopfquote 
der Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt65. In Ausnahme-
fällen war auch bei einem niedrigeren Regelförderrichtsatz eine För-
derung bis zu 50 % möglich. Zudem gab es Sonderbestimmungen für 
Kleinregionen und Ökologisierungsmaßnahmen66.

65 Lag die Finanzkraft–Kopfquote der Gemeinde im Bereich zwischen 90 % und 120 % 
des Landesdurchschnitts, konnten die vollen Förderrichtsätze gewährt werden. Für je 
10 Prozentpunkte unter 90 % der Finanzkraft–Kopfquote erhöhte sich der Förderricht-
satz um jeweils 10 %. Lag die Finanzkraft–Kopfquote der Gemeinde um 20 % über dem 
Landesdurchschnitt, verringerte sich der Förderrichtsatz um 10 %.

66 Projekte von Kleinregionen (Gemeindeverbände) waren dann förderbar, wenn diese 
im kleinregionalen Entwicklungskonzept enthalten waren. Zudem war erforderlich, 
dass durch dieses gemeinsame Projekt Synergie–, Einsparungs– oder Regionalentwick-
lungseffekte für die einzelnen Gemeinden nachgewiesen wurden. Für solche Projekte 
konnte zusätzlich zu den allgemeinen Förderrichtsätzen ein Zuschlag von bis zu 20 % 
gewährt werden.

Tabelle 33:  Förderrichtsätze für Projekte; Land Steiermark

Projekt
Förderrichtsatz bis zu

in %

Schulbauten (einschließlich Turnsäle und Einrichtungen für Musikschulen) 50

Amtsgebäude 50

Wirtschaftshöfe 50

Kommunalfahrzeuge (LKW, Traktoren, Schneeräumgeräte etc.) 30

Freizeitanlagen (Sportplätze, Schwimmbäder etc.) 40

Veranstaltungshallen und Sporthallen (außerschulisch) 40

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungen 30

Gemeindestraßen mit Förderprogrammen nach besonderer Vereinbarung 30

Anteilskosten bei Bundes– und Landesstraßenbauten (Gehwege, 
Radwege) 30

Feuerwehrrüsthäuser nach Einheiten1 je 30.000 EUR

alle sonstigen Projekte 40
1 hierfür galten gesonderte Richtlinien (Abteilung Katastrophenschutz) 

Quelle: Richtlinien 2009
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Einen Eigenmittelnachweisverzicht musste die Gemeinde gesondert 
beantragen; er konnte nur bei Vorliegen der Voraussetzungen entspre-
chend den Richtlinien 2009 genehmigt werden.

 46.2 Der RH beurteilte die Festlegung von Förderrichtsätzen für die Pro-
jektförderung positiv: Sie trug zu mehr Transparenz bei und bot den 
Gemeinden eine höhere Planungssicherheit im Hinblick auf die zu 
erwartenden Bedarfszuweisungsmittel.

 47 (1) Die Auszahlungen für die Projektförderung verringerten sich 
von 85,35 Mio. EUR im Jahr 2009 auf 70,51 Mio. EUR im Jahr 2013 
(– 17,40 %):

Mit insgesamt rd. 360 Mio. EUR stellte die Projektförderung zwar den 
Förderschwerpunkt dar, ihr Anteil an den gesamten Auszahlungen 
(bereinigt um den pauschalen Anteil der Landeshauptstadt Graz) sank 
jedoch von 76,58 % (2009) auf 71,32 % (2013). Nach Auskunft des 
Landes Steiermark kam es insbesondere durch die Gemeindestruktur-
reform, in die rd. 400 Gemeinden eingebunden waren, zu einer Rück-
stellung geplanter Projekte.

(2) Der Anteil der steiermärkischen Gemeinden, die Projektförderung 
erhielten, sank von 92,76 % (2009) auf 86,64 % (2013). Nur eine der 
539 steiermärkischen Gemeinden erhielt im gesamten überprüften Zeit-
raum keine Projektförderung (Tyrnau). Der Rückgang der für Projekt-
förderung verwendeten Bedarfszuweisungsmittel hatte auch Auswir-
kungen auf die durchschnittliche Förderhöhe: Während eine Gemeinde 
im Jahr 2009 im Durchschnitt rd. 170.714 EUR an Projektförderung 
erhielt, war der Betrag im Jahr 2013 mit rd. 149.479 EUR um 14,21 % 
niedriger.

Tabelle 34:  Entwicklung der Projektförderungen 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung  
2009/2013

in Mio. EUR in %

Summe Projektförderungen 85,35 68,30 64,56 71,65 70,51 – 17,40

Gesamtauszahlungen1 111,46 103,30 107,16 104,71 98,86 – 11,30

Anteil Projektförderung an 
Gesamtauszahlungen 76,58 % 66,12 % 60,24 % 68,42 % 71,32 % – 6,87

1 ohne Pauschalanteil Landeshauptstadt Graz

Quellen: Land Steiermark; RH
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(3) Die folgende Tabelle stellt die Verteilung der Projektförderung auf 
die Gemeinden, geschichtet nach Einwohnergrößenklassen, dar:

Im Durchschnitt erhielt im Jahr 2013 eine Gemeinde mit weniger als 
1.000 Einwohnern eine Projektförderung in Höhe von 67.798 EUR, bei 
einer Gemeinde mit mehr als 10.000 Einwohnern belief sich die Pro-
jektförderung auf rd. 1,00 Mio. EUR.

 48.1 (1) Gemäß der Kontierung im Landeshaushalt umfassten die Projekt-
förderungen 86 verschiedene Vorhabensarten (d.h. Konten). Die fol-
gende Abbildung 11 weist die Vorhabensarten nach sachlich zusam-
mengehörenden Bereichen aus; Bereiche, deren Anteil an den gesamten 
Auszahlungen weniger als 1 % betrug, sind dabei in den „Sonstigen 
Maßnahmen“ gebündelt:

Tabelle 35:  Bedarfszuweisungen für Projektförderung1 nach Einwohnergrößen-
klassen 2013 

Einwohnergrößenklassen2  unter 
1.000 EW

1.001 bis 
2.500 EW

2.501 bis 
5.000 EW

5.001 bis 
10.000 EW

 über  
10.000 EW

Summe/ 
Durchschnitt

Anzahl der Gemeinden 186 271 53 20 9 539

  davon Gemeinden  
mit Projekt förderung 157 239 45 18 8 467

Anteil der Gemeinden mit Projekt-
förderung in % 84,41 % 88,19 % 84,91 % 90,00 % 88,89 % 86,64 %

Projektförderung in Mio. EUR 10,64 32,41 10,85 7,89 8,01 69,80

Anteil an gesamter Projekt-
förderung in % 15,25 % 46,43 % 15,54 % 11,30 % 11,48 % 100 %

durchschnittliche Förderhöhe 
in EUR 67.798 135.604 241.136 438.365 1.001.427 149.479

durchschnittliche Förderhöhe 
je EW in EUR 127,86 89,93 73,42 66,76 64,33 99,76

1 ohne Pauschalanteil Graz, inklusive Bedarfszuweisungen für Projekte Graz
2 Einwohnerzahlen laut Land Steiermark (Basis Volkszählung 2001)

Quellen: Land Steiermark; RH
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Im Zeitraum 2009 bis 2013 lag der Förderschwerpunkt bei Schulen 
und Kindergärten mit insgesamt 20,64 % (74,37 Mio. EUR) der Aus-
zahlungen. Weitere 17,53 % der Mittel (63,16 Mio. EUR) flossen in die 
Instandhaltung und den Bau von Gemeindestraßen. Jeweils über 5 % 
der Gesamtmittel zahlte das Land für Sportanlagen und Sportförde-
rung (8,76 % bzw. 31,58 Mio. EUR), Museen und Kultur (8,31 % bzw. 
29,95 Mio. EUR) sowie Amtsgebäude (7,47 % bzw. 26,93 Mio. EUR) aus.

(2) Die Richtlinien 2009 enthielten weder Zielsetzungen noch legten sie 
Verteilungswirkungen fest, die mit den Bedarfszuweisungen erreicht 
werden sollen. Die Gestaltung der Förderschwerpunkte sowie die 
Anzahl der Vorhaben bei der Projektförderung war den Gemeinden 
vorbehalten. Auch für Gemeinden mit finanziellen Schwierigkeiten, die 
bereits Sanierungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörde befolgen mussten, 

Abbildung 11:   Projektförderungen nach Vorhabensarten und politischen  
Referenten 2009 bis 20131

Schulen und Kindergärten

Bundes– und Gemeindestraßen

Sportanlagen und Sportförderungen

Museen und Kultur

(Amts)gebäude

Freiwillige Feuerwehr

Finanzzuweisungen4

Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen3

Fremdenverkehr

Öffentliche Einrichtungen2

Bildung und Musikförderung

Handel, Gewerbe und Industrie

Sonstige Maßnahmen5

Bäder
Vorschüsse und Zuschüsse nach dem 

Katastrophen fondsgesetz6

Liegenschaften, Wohn– und Geschäftsgebäude
Hochwasserschutz

Rettungsdienste

74,37

63,16

31,58

29,96

26,93

25,36

22,08

16,44

14,29

8,42

7,49

7,14

6,81

6,76

5,65

5,30

4,59

4,03

Bedarfszuweisung in Mio. EUR

1 ohne Pauschalanteil der Landeshauptstadt Graz
2  Verwendungszweck: WC–Anlagen, Müllbeseitigung, Kinderspielplätze, Park– und Gartenanlagen, öffentliche Beleuchtung, 

Friedhöfe
3 Verwendungszweck: Wirtschaftshof, Fuhrpark
4 Verwendungszweck: Beteiligungen, Tilgung von Darlehen und Zinsen
5  Verwendungszweck: Raumordnung und Raumplanung, kirchliche Angelegenheiten, Altenheime, medizinische Bereichs ver-

sorgung, Umweltschutz, Schianlagen, Schienenverkehr, Post– und Telekommunikation, Güterwege, Energie, Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung, Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, wirtschaftliche Unternehmungen

6 Verwendungszweck: tlw. Rückverrechnung mit dem Katastrophenfonds 

Quellen: Land Steiermark; RH
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sahen die Richtlinien 2009 keine Schwerpunktsetzungen nach Anzahl 
oder Art förderbarer Projekte vor.

 48.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Richtlinien 2009 des Landes 
Steiermark weder Ziele für die Aufteilung der Bedarfszuweisungsmit-
tel noch angestrebte Verteilungswirkungen festlegten.

Der RH empfahl dem Land Steiermark, die Zielsetzungen und die Ver-
teilungswirkungen, die mit der Vergabe von Bedarfszuweisungsmitteln 
erreicht werden sollen, in Abstimmung mit den Gemeinden festzulegen. 
An diesen festgelegten Zielsetzungen und Verteilungswirkungen wären 
die einzelnen Fördertöpfe im Hinblick auf Förderhöhe und – umfang 
auszurichten.

 48.3 Das Land Steiermark teilte in der Stellungnahme mit, dass die zustän-
dige Abteilung im Hinblick auf die Empfehlungen des RH mit der 
Überarbeitung der Richtlinien für die Vergabe von Bedarfszuweisungen 
betraut worden sei. Im Zuge dieser Überarbeitung würden auch Ziel-
setzungen und Verteilungswirkungen für die Vergabe von Bedarfszu-
weisungen diskutiert.

Weiters verwies das Land Steiermark darauf, dass es das Haushalts-
recht des Bundes übernommen und im Rahmen der Wirkungsorientie-
rung folgendes Bereichsziel für die Vergabe von Bedarfszuweisungen 
definiert habe: „Die finanzielle Stabilität der steirischen Gemeinden 
ist sicherzustellen.“

Vergabe der Bedarfszuweisungen

 49.1 (1) Die Abwicklung der Vergabe der Bedarfszuweisungen wies im Prü-
fungszeitraum — abhängig vom jeweils zuständigen politischen Refe-
renten — unterschiedliche Abweichungen vom vorgesehenen Soll–Pro-
zess und zum Teil auch von den Richtlinien 2009 auf.

(2) Nach den Richtlinien 2009 waren Bedarfszuweisungen für Projekte 
nicht vorab als jährliche Fixbeträge zu vergeben, sondern als bedarfs-
orientierte und für ein Projekt zweckgewidmete Förderung.

Im überprüften Zeitraum erhielten Gemeinden im Verantwortungsbe-
reich des SPÖ–Referenten einen Fixbetrag („Sockelbetrag“) — basie-
rend auf den durchschnittlichen Bedarfszuweisungen der Vorjahre — 
zugesagt, ohne dass Projektanträge vorlagen. Dieser Betrag konnte 
in der Folge aufgestockt werden, wenn entsprechende Projektanträge 
vorlagen. Die Gemeinden konnten die zugesagten Bedarfszuweisungs-
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mittel für Projekte bzw. zur Abdeckung eines Haushaltsabgangs ver-
anschlagen.

Auch gab es Zusagen über Fixbeträge für das laufende Haushaltsjahr, 
ohne dass diesen entsprechende Ansuchen der Gemeinden zugrunde 
lagen. Da diese Vorab–Zusagen überwiegend nicht an einen konkreten 
Verwendungszweck gebunden waren, blieb die Aufteilung des Betrags 
der Gemeinde überlassen.

Bereits im Rahmen der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung erging 
abteilungsintern die Weisung, künftig nur mehr auf Grundlage eines 
entsprechenden Antrags der Gemeinde Bedarfszuweisungen zu bear-
beiten.

(3) Während Verwendungszusagen des politischen Referenten für ÖVP–
Gemeinden an die Fachabteilung zur weiteren Bearbeitung übermit-
telt wurden, erfolgte dies im Verantwortungsbereich des SPÖ–Refe-
renten nur vereinzelt. Die Mitarbeiter der Fachabteilung erlangten in 
der Regel erst dann Kenntnis von den zugesagten Bedarfszuweisungs-
mitteln, wenn die Gemeinde diese in ihrem Voranschlag budgetierte 
oder Rechnungen des umgesetzten Projekts mit dem Antrag auf Aus-
zahlung in der Fachabteilung einreichte.

Die Abteilung war damit — abhängig vom zuständigen politischen 
Referenten — zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschied-
lichem Ausmaß in den Prozess der Vergabe der Bedarfszuweisungsmit-
tel eingebunden. Die Erfassung in der landesweiten Förderdatenbank 
erfolgte somit in einem Fall bei Übermittlung der Verwendungszusage, 
im anderen Fall ab Vorlage von Rechnungen durch die Gemeinde. Eine 
vollständige Erfassung des Projekts mit Gesamtkosten bzw. Gesamtbe-
trag der zugesicherten Förderung war diesfalls aber auch dann noch 
nicht möglich, insbesondere wenn es sich nur um eine Teilrechnung 
handelte.

(4) Ein Antrag der Gemeinde auf Auszahlung unter Vorlage von Rech-
nungen bedingte für die Sachbearbeiter ein je nach politischer Zuord-
nung der Gemeinde unterschiedliches Vorgehen. In einem Fall gab es 
bereits einen Akt und erfasste Daten in der landesweiten Datenbank zur 
Förderungsabwicklung (LDF), so dass der Sachbearbeiter bei den vor-
gelegten Rechnungen das Ausmaß der zugesagten Förderung berück-
sichtigen und einen Auszahlungsvorschlag unter Einrechnung allfäl-
liger Zu– und Abschläge erarbeiten konnte. Im anderen Fall musste der 
Sachbearbeiter unter Vorlage der Rechnungen beim zuständigen poli-
tischen Referenten anfragen, ob und in welchem Ausmaß für die vor-
gelegten Rechnungen Bedarfszuweisungsmittel zu genehmigen waren.
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Ein vollständiger Soll–Ist–Vergleich, wie viele von den zur Verfügung 
stehenden Mitteln durch Verwendungszusagen gebunden und von den 
jeweiligen Gemeinden noch nicht abgerufen waren, war aufgrund der 
unterschiedlichen Datenerfassung in der landesweiten Förderdaten-
bank nicht möglich.

(5) Der Soll–Prozess zur Vergabe der Bedarfszuweisungsmittel sah 
die Einbindung der politischen Referenten erst nach Beurteilung der 
Ansuchen durch die Fachabteilung vor. Bei einer Befürwortung durch 
die Fachabteilung war im weiteren Verlauf entsprechend den Richtli-
nien 2009 eine Verwendungszusage des politischen Referenten erfor-
derlich.

In der Praxis fanden in der Regel vor Erteilung der Verwendungszusa-
gen politische Gespräche statt. Der Prozessschritt der Einholung von 
Vorschlägen der Fachabteilung wurde bis zur Gebarungsüberprüfung 
unterschiedlich gehandhabt – wiederum je nach Zuständigkeitsbe-
reich der politischen Referenten67. Im Zuge der Gebarungsüberprü-
fung erging von beiden politischen Referenten die Aufforderung an 
die Fachabteilung, künftig für sämtliche Gemeinden der Steiermark die 
Rechnungsabschlüsse einheitlich zu analysieren und bei den Gemein-
den mit einem Abgang im ordentlichen Haushalt einen schriftlichen 
Vorschlag für die Bedeckung dieser Abgänge den politischen Büros 
zu übermitteln.

 49.2 Der RH stellte kritisch fest, dass bei Abwicklung der Bedarfszuwei-
sungen in der Praxis, abhängig vom zuständigen politischen Refe-
renten, zum Teil erhebliche Abweichungen zum vorgesehenen Soll–
Prozess bestanden und Bedarfszuweisungen teilweise entgegen den 
Richtlinien 2009 auch ohne entsprechende Ansuchen der Gemeinden 
gewährt wurden. Der RH stellte kritisch fest, dass die Vergabe eines 
Sockelbetrags an Gemeinden weder bedarfsgerecht war noch den gel-
tenden Richtlinien entsprach. Die Möglichkeit für bestimmte Gemein-
den, bereits im Voranschlag Bedarfszuweisungsmittel ausweisen zu 
können, bewirkte insoweit eine Ungleichbehandlung, als diese Gemein-
den bei Beurteilung ihrer finanziellen Lage (z.B. für die Aufnahme von 
Darlehen, Eingehen von Haftungen usw.) besser gestellt waren.

67 Während der politische Referent der ÖVP den Gemeinden regelmäßig auf Basis der 
Vorschläge der Fachabteilung Verwendungszusagen zur Bedeckung von Haushaltsab-
gängen erteilte, holte der Referent für die restlichen Gemeinden keine Vorschläge der 
Fachabteilung ein.
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Weiters stellte der RH kritisch fest, dass aufgrund der unvollstän-
digen Übermittlung der Verwendungszusagen an die Fachabteilung 
eine lückenlose Erfassung der Daten in der landesweiten Förderda-
tenbank nicht möglich war.

Der RH empfahl dem Land Steiermark, durchgängig eine richtlinien-
konforme Vergabe der Bedarfszuweisungen in Übereinstimmung mit 
dem festgelegten Soll–Prozess sicherzustellen. Dadurch wäre auch eine 
lückenlose Erfassung der Daten in der landesweiten Förderdatenbank 
gewährleistet.

 50.1 (1) Die beiden überprüften Länder Niederösterreich und Steiermark tra-
fen unterschiedliche Vorkehrungen zur Vermeidung von Doppel– und 
Mehrfachförderungen.

(2) In Niederösterreich fanden bei größeren Projekten Finanzierungsge-
spräche statt, an denen alle Abteilungen, die als Fördergeber in Frage 
kamen, teilnahmen.

Eine Förderdatenbank, in der abteilungsübergreifend sämtliche För-
derungen aus Landes– oder Bundesmitteln sowie die Bedarfszuwei-
sungen für Gemeinden zu erfassen waren, bestand nicht.

(3) In der Steiermark war die Vermeidung von Mehrfach– und Über-
förderungen aus Landesmitteln (Fördermissbrauch) ein Ziel des För-
derungscontrollings beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung. 
Zu diesem Zwecke war eine landesweite Datenbank zur Förderungs-
abwicklung (LDF) eingerichtet68. Die zentrale Vergabe eines Identifi-
kationscodes69 bei erstmaliger Antragstellung ermöglichte die Über-
prüfung, ob Förderungswerber von anderen Stellen des Landes bereits 
Förderungen erhalten hatten.

Bedarfszuweisungen waren formal aus dem Anwendungsbereich der 
Rahmenrichtlinie über die Gewährung von Förderungen des Landes 
Steiermark (RRL) und dem Erlass für die Anwendung der landeswei-
ten Datenbank zur Förderungsabwicklung ausgenommen, da es sich 
hierbei nicht um Landesmittel handelte. Die zuständige Fachabtei-
lung erfasste diese aber trotzdem in der Landesförderdatenbank, um 
bei Projekten eine nicht beabsichtigte Überförderung aus Bedarfszu-

68 Erlass der Abteilung 1 Organisation und Informationstechnik, Stabstelle Innerer Dienst, 
Haushaltsführung und Förderungscontrolling, vom 16. Oktober 2013: Vermeidung von 
(unbeabsichtigten) Mehrfach–/Überförderungen, GZ ABT01–9483/2012–171

69 Subventionsnehmeridentifikationscodes (kurz: SNIC) bei erstmaligem Stellen eines För-
derantrags

Vermeidung von 
Doppel– und Mehr-
fachförderungen
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weisungs– und Landesmitteln zu vermeiden. In den genannten Richt-
linien war diese Praxis nicht verankert.

 50.2 Der RH erachtete die Abhaltung von Finanzierungsgesprächen unter 
Beiziehung aller betroffenen Abteilungen lediglich bei größeren Pro-
jekten in Niederösterreich für nicht ausreichend, um Mehrfach– oder 
Überförderungen zu vermeiden. Hingegen war die Erfassung der 
Bedarfszuweisungen in einer landesweiten Förderdatenbank, wie dies 
in der Steiermark gehandhabt wurde, ein geeignetes Instrument, um 
nicht beabsichtigte Doppel– und Mehrfachförderungen zu vermeiden.

Der RH empfahl daher dem Land Niederösterreich, sämtliche Förde-
rungen sowie die Gemeinde–Bedarfszuweisungen abteilungsübergrei-
fend unter Einbeziehung bundesweiter Lösungen in einer Datenbank 
zu erfassen. Diese Datenbank ermöglicht, Mehrfach– und Überförde-
rungen einzelner Projekte zu vermeiden und liefert zudem einen Über-
blick über die Summe der an die einzelnen Gemeinden gewährten 
Förderungen sowie über die von den unterschiedlichen Stellen aus 
Bedarfszuweisungsmitteln gewährten Beträge.

Dem Land Steiermark empfahl der RH, die Praxis, alle Förderungen 
aus Bedarfszuweisungsmitteln in der LDF zu erfassen, auch erlassmä-
ßig abzusichern.

 50.3 Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich wäre der Aufbau einer 
abteilungsübergreifenden Datenbank für sämtliche Förderungen sowie 
für Bedarfszuweisungen an Gemeinden als Informationsverbund zu 
qualifizieren und könnte nur aufgrund einer ausdrücklichen gesetz-
lichen Bestimmung eingeführt werden. Eine Überförderung von Pro-
jekten würde u.a. anlässlich der jährlichen Kontrolle der Voranschläge 
und Rechnungsabschlüsse der Gemeinden festgestellt.

Laut Stellungnahme des Landes Steiermark sei die zuständige Abtei-
lung angewiesen worden, im Sinne der Empfehlung des RH weiter-
hin sämtliche Unterstützungen aus Bedarfszuweisungsmitteln in der 
LDF zu erfassen.

 50.4 Zu den Ausführungen des Landes Niederösterreich verwies der RH auf 
das Erfordernis, durch einen entsprechenden Informationsaustausch 
die Grundlagen für eine Abstimmung sämtlicher mit der Vergabe von 
Bedarfszuweisungen befassten Stellen zu schaffen.
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 51.1 (1) Die Finanzkraft bzw. die Finanzkraft–Kopfquote war in den Län-
dern Niederösterreich und Steiermark ein wichtiges Kriterium bei Ver-
gabe der Bedarfszuweisungen. In beiden Ländern fanden sich jedoch 
mehrfach unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Finanzkraft 
bzw. die Finanzkraft–Kopfquoten von Gemeinden:

Ermittlung der 
Finanzkraft bei 
Vergabe von 
Bedarfszuweisungen

Tabelle 36:  Ermittlung der Finanzkraft bei Bedarfszuweisungen 

Stelle Rechtsquelle Ermittlung der Finanzkraft und Finanzkraft–
Kopfquote

N
Ö 

Ge
m

ei
nd

ea
bt

ei
lu

ng

Richtlinien der Gemeindeabteilung für Bedarfs-
zuweisungen an Gemeinden vom 14. November 2000 
(in Kraft bis 31. März 2011)

Ermittlung der Finanzkraft erfolgt gemäß § 50 
Abs. 5 NÖ Sozialhilfegesetz (NÖ SHG),  
LGBl. 9200–12
Finanzkraft–Kopfquote ist Finanzkraft geteilt durch 
die Einwohnerzahl der Gemeinde nach der letzten 
Volkszählung

Richtlinien der Gemeindeabteilung für Bedarfszu-
weisungen an Gemeinden vom 29. März 2011 (in 
Kraft ab 1. April 2011 )

Ermittlung der Finanzkraft aus den im 
Rechnungsabschluss des zweitvorangegangenen 
Jahres ausgewiesenen 
–  Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben 

ohne die Gebühren für die Benützung von 
Gemeindeeinrichtungen und –anlagen und ohne 
die Interessentenbeiträge von Grundstücks-
eigentümern und Anrainern sowie 

–  Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen 
Bundes abgaben (ohne Spielbankabgabe)

Finanzkraft–Kopfquote ist Finanzkraft geteilt durch 
Einwohnerzahl des zugrunde liegenden Rechnungs-
abschlusses

N
Ö 

Sc
hu

l–
 u

nd
 

Ki
nd

er
ga

rt
en

fo
nd

s

Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen im Sinne 
des NÖ Schul– und Kindergartenfondsgesetzes vom 
29. März 2007
NÖ Schul– und Kindergartenfondsgesetz i.d.F. vom 
27. April 2007

Ermittlung der Finanzkraft aus den für die 
Gemeinde im laufenden Jahr zu erwartenden 
–  Erträgen an ausschließlichen Gemeindeabgaben 

ohne die Gebühren für die Benützung von 
Gemeinde einrichtungen und –anlagen und ohne 
die Interessentenbeiträge von Grundstücks-
eigentümern und Anrainern und 

–  Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe

Berechnungsgrundlage sind vorläufig geschätzte 
Beträge; nicht geregelt war die Ermittlung der 
Finanzkraft–Kopfquote
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In Niederösterreich zog die Gemeindeabteilung bei Berechnung der 
Finanzkraft–Kopfquoten der Jahre 2009 und 2010 die zu erwartenden 
Erträge an ausschließlichen Gemeindeabgaben und Ertragsanteilen 
heran und legte diese auf die in der Volkszählung 2001 festgelegte 
Einwohnerzahl um. Ab 2011 ging die Gemeindeabteilung von den im 
Rechnungsabschluss des zweitvorangegangenen Jahres ausgewiesenen 
Beträgen, geteilt durch die Einwohnerzahl laut Rechnungsabschluss des 
betreffenden Jahres, aus. Diese Berechnung zog auch der NÖ Schul– 
und Kindergartenfonds bei der Vergabe von Förderungen für Bauvor-
haben über 100.000 EUR heran. Ab dem Jahr 2011 entsprach diese 
Berechnung nicht mehr dem NÖ Schul– und Kindergartenfondsgesetz.

Fortsetzung:  Ermittlung der Finanzkraft bei Bedarfszuweisungen 

Stelle Rechtsquelle Ermittlung der Finanzkraft und Finanzkraft–
Kopfquote

N
Ö 

Fi
na

nz
ab

te
il

un
g

Vereinbarung des Kommunalgipfels vom 
29. März 2007

keine Regelung der Ermittlung der Finanzkraft; 
in der Praxis erfolgte die Ermittlung der 
Finanzkraft aus den im Rechnungsabschluss des 
zweitvorangegangenen Jahres ausgewiesenen
–  Erträgen an ausschließlichen Gemeindeabgaben 

ohne die Gebühren für die Benützung von 
Gemeinde einrichtungen und –anlagen und ohne 
die Interessentenbeiträge von Grundstücks-
eigentümern und Anrainern sowie

–  Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben (ohne Spielbankabgabe)

Finanzkraft–Kopfquote ist Finanzkraft geteilt 
durch Einwohnerzahl des zugrunde liegenden 
Rechnungsabschlusses

St
m

k.
 F

ac
ha

bt
ei

lu
ng

 G
em

ei
nd

en

Richtlinien für die Gewährung von Bedarfs-
zuweisungen, Infrastrukturmitteln und Beihilfen 
aus dem Landesschulbaufonds an Gemeinden vom 
10. Dezember 2001 und 1. Februar 2009

Ermittlung der Finanzkraft nach den Zahlen 
des zweitvorangegangenen Jahres nach den 
Bestimmungen der VRV ohne Landeshauptstadt 
Graz, d.h. 
–  Abschnitt 92 des jeweiligen Rechnungs-

abschlusses mit Ausnahme der Bauabgabe (früher 
Interessentenbeiträge – Grundstückseigentümer) 

–  inklusive aller eigenen Steuern und Abgaben samt 
Ertragsanteilen

nicht in den Richtlinien geregelt war die Ermittlung 
der Finanzkraft–Kopfquote; in der Praxis wurde 
sie ermittelt aus der Finanzkraft geteilt durch 
die Einwohnerzahl der Gemeinde nach der letzten 
Volkszählung (2001) ohne die Landeshauptstadt 
Graz

Quellen: Land Niederösterreich; Land Steiermark
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In der Steiermark zog die Fachabteilung Gemeinden70 bei der Ermitt-
lung der Finanzkraft–Kopfquote als Bemessungsgrundlage für Bedarfs-
zuweisungen zwar ebenfalls die ausschließlichen Gemeindeabgaben71 
und die Ertragsanteile heran; die Ermittlung unterschied sich aber 
hinsichtlich der verwendeten Einwohnerdaten von der Berechnungs-
methode der Niederösterreichischen Gemeindeabteilung. Eine Rege-
lung, zu welchem Stichtag die Einwohnerdaten heranzuziehen waren, 
fehlte in den Richtlinien des Landes Steiermark. In der Praxis basier-
ten die Daten auf dem Ergebnis der Volkszählung 2001 ohne die Lan-
deshauptstadt Graz.

(2) Die Finanzkraft–Kopfquote stellte sowohl in Niederösterreich als 
auch in der Steiermark eine wesentliche Grundlage für die Gewährung 
und die Höhe von Bedarfszuweisungen dar. In Niederösterreich hin-
gen bspw. mit den Bedarfszuweisungen I (Strukturhilfe) rd. 27 % der 
von der Gemeindeabteilung vergebenen Mittel ausschließlich von der 
Finanzkraft ab. In der Steiermark richtete sich die Höhe der Bedarfs-
zuweisungen für Projekte — insgesamt 68,58 % der gesamten in den 
Jahren 2009 bis 2013 ausbezahlten Mittel — in Form von Zu– und 
Abschlägen nach der Finanzkraft–Kopfquote der Gemeinde.

Welche Finanzkraft–Kopfquote als Richtwert ausschlaggebend war, 
variierte länderweise und bspw. auch innerhalb des Landes Niederöster-
reich. Im Jahr 2013 fanden sich in Niederösterreich drei unterschied-
liche Richtwerte mit Bezug auf die Bedarfszuweisungen:

—  Bei der Vergabe der Bedarfszuweisung I durch die Niederösterrei-
chische Gemeindeabteilung war der Richtwert ein im Näherungs-
verfahren — abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln —
berechneter Mindestwert in Höhe von 867,56 EUR pro Kopf.

—  Bei Bauvorhaben des NÖ Schul– und Kindergartenfonds wurde die 
Landesdurchschnitts–Kopfquote72 herangezogen, die im Jahr 2013  
1.068,77 EUR betrug.

—  Bei den Förderungen für Hochwasserschutz für strukturschwache 
Gemeinden durch die Niederösterreichische Finanzabteilung war ein 
politisch festgelegter Wert in Höhe von 900 EUR pro Kopf maßgeb-
lich.

70 vollständige Bezeichnung: Fachabteilung Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wege-
bau

71 ohne Interessentenbeiträge
72 Die Landesdurchschnitts–Kopfquote war die nach den jeweiligen Richtlinien ermittelte 

Finanzkraft eines Landes geteilt durch die Einwohnerzahl.
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Die Steiermark zog als Vergleichswert die Landesdurchschnitts–Kopf-
quote heran, der aber — wie bereits ausgeführt — eine andere Berech-
nungsmethode als in Niederösterreich zugrunde lag.

(3) Die folgende Tabelle stellt die Bedeutung der Finanzkraft als Ver-
gabekriterium und die Höhe der im Jahr 2013 unter Berücksichtigung 
der Finanzkraft vergebenen Beträge dar:

Die Finanzkraft stellte eine auf kommunale Steuereinnahmen und 
Ertragsanteile reduzierte Betrachtung der Gemeindefinanzen dar und 
berücksichtigte weder die Struktur der Ausgaben noch die Effizienz 
und Effektivität der eingesetzten Mittel. Insbesondere bei kleineren 
Gemeinden konnte ein geringer Rückgang der Einwohnerzahlen ver-
hältnismäßig große Auswirkungen auf die Finanzkraft–Kopfquote und 
damit die Zumessung von Bedarfszuweisungen haben. So führte bspw. 
bei einer Gemeinde mit 1.000 Einwohnern und Ertragsanteilen von 
850.000 EUR schon ein Rückgang um 30 Einwohner zu einem Anstieg 
der Finanzkraft–Kopfquote von 850 EUR auf 876 EUR, was in Nieder-

Tabelle 37:  Finanzkraft als Kriterium für Bedarfszuweisungen 2013

Abteilung/Fonds Bedarfszuweisung Bedeutung der Finanzkraft und der 
Finanzkraft–Kopfquote (FKQ)

Vergaben auf Grund-
lage der Finanzkraft 

in Mio. EUR 

Niederösterreich

Gemeinde abteilung Bedarfszuweisung I 
(Strukturhilfe)

Finanzkraft ist ausschließliches Vergabe-
kriterium 
Richtwert Mindestwert (Näherungswert) 
Höhe der Bedarfszuweisung
ab hängig von der FKQ

27,21

NÖ Schul– und 
Kindergarten fonds

Förderung von Bau vorhaben 
über 100.000 EUR 

Höhe eines fiktiven Darlehens je nach 
FKQ zwischen 38 % und 52 % der Bau-
kosten
Richtwert Landesdurchschnitts–Kopf-
quote

38,94

Finanzabteilung Maßnahmen bei 
Hochwasserschutz

FKQ eines von mehreren Vergabekriterien
Richtwert mit 900 EUR festgelegt  
(FKQ < 900 EUR)
Höhe der Bedarfszuweisung unabhängig 
von FKQ

0,09

Steiermark

Fachabteilung 
Gemeinden

Projektförderung Zuschläge und Abschläge vom Förder-
richtsatz abhängig von FKQ
bei niedriger FKQ Verzicht auf Eigen-
mittel nachweis möglich
Richtwert Landesdurchschnitts–Kopf-
quote

70,51

Quellen: Land Niederösterreich; Land Steiermark; RH
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österreich einen gänzlichen Verlust der Strukturhilfe bei gleichblei-
bendem Aufgabenspektrum bedeutet hätte.

 51.2 (1) Der RH wies darauf hin, dass in den Ländern Niederösterreich und 
Steiermark die Finanzkraft–Kopfquote das Vergabekriterium für einen 
erheblichen Teil der Bedarfszuweisungsmittel war. Der RH kritisierte 
jedoch, dass die Finanzkraft keine einheitlich definierte Größe war und 
in den beiden Ländern jeweils auf unterschiedlichen Grundlagen, ins-
besondere bei den Einwohnerzahlen, beruhte. Im Fall des Landes Stei-
ermark vermisste der RH in diesem Zusammenhang verbindliche Rege-
lungen, mit welchem Stichtag die Einwohnerzahlen für die Ermittlung 
der Finanzkraft–Kopfquote heranzuziehen waren.

(2) Der RH hob kritisch hervor, dass die Zuteilung von Bedarfszuwei-
sungen nach der Finanzkraft einer Gemeinde nur die Einnahmen-
seite berücksichtigte; die Finanzkraft war daher kein geeignetes Krite-
rium, um die finanzielle Gesamtsituation und den Förderbedarf einer 
Gemeinde zu beurteilen. Weiters kritisierte der RH, dass bei dieser aus-
schließlich einnahmeseitigen Betrachtung vor allem die Struktur der 
Ausgaben, die Möglichkeit der Bedeckung neuer Vorhaben aus eige-
nen Mitteln und allfällige Einsparungspotenziale in der Gemeinde-
gebarung unberücksichtigt blieben. Zudem konnte es vor allem bei 
kleineren Gemeinden bereits durch einen geringen Rückgang der Ein-
wohnerzahlen zu einer Erhöhung der Finanzkraft pro Kopf kommen 
und in der Folge, trotz gleichbleibenden Aufgabenspektrums, zu Ein-
bußen bei den Bedarfszuweisungen und anderen Ertragsanteilen.

Der RH empfahl dem BMF sowie den Ländern Niederösterreich und 
Steiermark, gemeinsam mit den übrigen Finanzausgleichspartnern eine 
Reform des Finanzausgleichs umzusetzen, die die Abhängigkeit der 
Mittelzuweisung von der Finanzkraft einschränkt. Unter Einbindung 
der Gemeinden wäre festzulegen, welche Steuerungs– und Verteilungs-
wirkungen mit den Bedarfszuweisungen, die letztlich Ertragsanteile der 
Gemeinden sind, erreicht werden sollen; daran anknüpfend wären die 
Parameter für eine möglichst einheitliche und transparente Aufteilung 
der Mittel festzulegen.

Weiters sollte eine einheitliche Ermittlungsmethode für die Finanzkraft 
und die Finanzkraft–Kopfquote festgelegt werden.

(3) Der RH hielt fest, dass ab dem Jahr 2011 die Finanzkraft, die der 
NÖ Schul– und Kindergartenfonds bei der Förderung von Bauvor-
haben über 100.000 EUR zugrunde legte, nicht im Einklang mit dem 
NÖ Schul– und Kindergartenfondsgesetz stand.
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Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, einheitliche Vorgaben für 
die Berechnung der Finanzkraft zu erlassen.

 51.3 Das Land Niederösterreich verwies in seiner Stellungnahme darauf, 
dass aus der Gesamtmasse der zur Verfügung stehenden Bedarfszuwei-
sungen nur ein Anteil von unter 20 % ausschließlich nach der Finanz-
kraft vergeben werde.

In den laufenden Verhandlungen über eine grundsätzliche Reform des 
Finanzausgleichs würden die Steuerungs– und Verteilungswirkungen 
bestehender und möglicher neuer Kriterien für die Verteilung der 
Bedarfszuweisungen diskutiert und zwischen den Finanzausgleichspart-
nern abgestimmt.

Für die Förderung durch den NÖ Schul– und Kindergartenfonds wür-
den die Daten zur Finanzkraft von der Abteilung Gemeinden zur Ver-
fügung gestellt. Eine entsprechende Angleichung sei im NÖ Schul– und 
Kindergartenfondsgesetz vorgesehen.

 52.1 (1) Die folgende Abbildung enthält eine bezirksweise Aufstellung der 
durchschnittlichen Bedarfszuweisungen pro Kopf in Niederösterreich 
sowie den Anteil des jeweiligen Bezirks an den gesamten Auszah-
lungen an Bedarfszuweisungen:

Regionale Verteilung 
Niederösterreich

Auswirkungen der Bedarfszuweisungen auf die Finanzkraft der Gemeinden 
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Im Jahr 2013 erhielt der Bezirk Scheibbs die höchsten durchschnitt-
lichen Bedarfszuweisungen pro Kopf mit 324,17 EUR73; die niedrigsten 
Pro–Kopf–Werte fanden sich bei den vier Statutarstädten (Krems an 
der Donau, St. Pölten, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt).

Gemessen an den gesamten Auszahlungen in Höhe von 
183,82 Mio. EUR74 erhielt der Bezirk Amstetten mit 7,80 % bzw. mit 
insgesamt 14,34 Mio. EUR den größten Anteil an den Bedarfszuwei-
sungen.

(2) Wie die Abbildung 13 verdeutlicht, hatten Bedarfszuweisungen 
regional unterschiedliche Auswirkungen und führten zu einem Anstieg 
der ursprünglichen Finanzkraft–Kopfquote zwischen 0,60 % (Bezirk 
St. Pölten–Stadt) und 33,57 % (Bezirk Scheibbs):

73 Der RH legte seinen Auswertungen die Einwohnerzahlen von Statistik Austria gemäß 
§ 7 Registerzählungsgesetz zugrunde.

74 Auszahlungen aller Abteilungen und Fonds, ohne Pauschalbetrag Abteilung Hydrolo-
gie und Geoinformation, ohne Zahlungen an Gemeindeverbände

Abbildung 12:  Bedarfszuweisungen pro Kopf1 nach Bezirken; Land Niederösterreich 20132

Scheibbs (3,86 %)
Lilienfeld (2,18 %)

Neunkirchen (7,21 %)
Horn (3,33 %)

Gmünd (3,58 %)
Zwettl (3,47 %)

Melk (7,43 %)
Mistelbach (5,41 %)

Waidhofen an der Thaya (2,47 %)
Wiener Neustadt–Land (5,70 %)

Bruck an der Leitha (3,57 %)
Amstetten (7,80 %)
Hollabrunn (3,99 %)

Krems–Land (4,20 %)
St. Pölten–Land (6,49 %)

Gänserndorf (6,19 %)
Baden (6,79 %)
Tulln (4,38 %)

Korneuburg (3,61 %)
Wien Umgebung (3,71 %)

Mödling (3,21 %)
Krems an der Donau (0,58 %)

Waidhofen an der Ybbs (0,26 %)
Wiener Neustadt (0,29 %)
St. Pölten–Stadt (0,29 %)

Bedarfszuweisungen pro Kopf in EURBe
zi

rk
e 

(A
nt

ei
l a

n 
Be

da
rf

sz
uw

ei
su

ng
en

)

1 Durchschnittswerte auf Basis der endgültigen Bevölkerungszahlen zum 31. Oktober 2011 gemäß § 7 Registerzählungsgesetz 
2 ohne Bedarfszuweisungen der Abteilung Hydrologie und Geoinformation

Quellen: Land Niederösterreich; RH
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 52.2 Der RH wies darauf hin, dass St. Pölten–Stadt mit 1.691,76 EUR vor 
und 1.701,96 EUR nach Bedarfszuweisungen über die höchste Finanz-
kraft pro Kopf verfügte. Die geringsten Durchschnittwerte fanden sich 
im Bezirk Hollabrunn mit 845,05 EUR vor und mit 1.021,88 EUR nach 
Bedarfszuweisungen.

 53.1 (1) Im überprüften Zeitraum kam es durch Bezirkszusammenführungen 
zu Änderungen in der steiermärkischen Bezirksstruktur. Im Einzelnen 
wurden

—  mit 1. Jänner 2012 Judenburg und Knittelfeld zum neuen Bezirk 
Murtal,

—  mit 1. Jänner 2013 Bruck an der Mur und Mürzzuschlag zum neuen 
Bezirk Bruck–Mürzzuschlag,

Abbildung 13:   Finanzkraft pro Kopf1 der Bezirke vor und nach Bedarfszuweisungen; 
Land Niederösterreich
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1  Durchschnittswerte auf Basis der endgültigen Bevölkerungszahlen zum 31. Oktober 2011 gemäß § 7 Registerzählungsgesetz
2  Reihung der 25 Bezirke nach Höhe der Finanzkraft pro Kopf vor und nach Bedarfszuweisungen, z.B. St. Pölten (1/1): höchste 

Finanzkraft vor und nach Bedarfszuweisungen

Quellen: Land Niederösterreich; RH
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—  mit 1. Jänner 2013 Hartberg und Fürstenfeld zum neuen Bezirk 
Hartberg–Fürstenfeld und

—  mit 1. Jänner 2013 Feldbach und Radkersburg zum neuen Bezirk 
Südoststeiermark zusammengelegt.

Das Land Steiermark zahlte im Jahr 2013 insgesamt 115,80 Mio. EUR 
an Bedarfszuweisungen aus, davon gingen 16,94 Mio. EUR pauschal 
an die Landeshauptstadt Graz. Die folgende Abbildung enthält eine 
bezirksweise Aufstellung der durchschnittlichen Bedarfszuweisungen 
pro Kopf in der Steiermark sowie den Anteil des jeweiligen Bezirks an 
den gesamten Auszahlungen:

Abbildung 14: Bedarfszuweisungen pro Kopf1 nach Bezirken 2013; 
Land Steiermark

Deutschlandsberg (6,67 %)

Murau (4,63 %)

Liezen (10,39 %)

Bruck–Mürzzuschlag (10,44 %)

Voitsberg (3,58 %)

Murtal (7,77 %)

Leoben (6,18 %)

Leibnitz (6,26 %)

Südoststeiermark (8,96 %)

Hartberg–Fürstenfeld (8,02 %)

Weiz (5,40 %)

Graz–Umgebung (6,81 %)

Graz–Stadt (14,87 %)

278,44

265,4

232,65

194,89

190,87

183,48

168

145,14

143,27

116,96

102,8

72,13

65,8

Be
zi

rk
e 

(A
nt

ei
l a

n 
Be

da
rf

sz
uw

ei
su

ng
en

)

durchschnittliche Bedarfszuweisungen 
pro Kopf in EUR
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Quellen: Land Steiermark; RH
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Im Jahr 2013 erhielt der Bezirk Deutschlandsberg die höchsten durch-
schnittlichen Bedarfszuweisungen pro Kopf mit 278,44 EUR. Graz–
Stadt erhielt einschließlich des Pauschalanteils mit 65,80 EUR zwar 
den geringsten Pro–Kopf–Betrag, aber insgesamt den größten Anteil 
(14,87 %) der Fördersumme.

(2) Auch für die Steiermark zeigte sich, dass Bedarfszuweisungen zu 
einem Anstieg der ursprünglichen Finanzkraft–Kopfquote führten: im 
Bezirk Deutschlandsberg bspw. um 30,30 % von 895,83 EUR pro Kopf 
auf 1.167,30 EUR pro Kopf (siehe Abbildung 15):

 53.2 Der RH wies darauf hin, dass der Bezirk Graz–Stadt mit 1.617,19 EUR 
vor und 1.682,98 EUR nach Bedarfszuweisungen über die höchste 
Finanzkraft pro Kopf verfügte.

Abbildung 15: Finanzkraft pro Kopf1 der Bezirke vor und nach Bedarfszuweisungen; 
Land Steiermark
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1  Durchschnittswerte auf Basis der endgültigen Bevölkerungszahlen zum 31. Oktober 2011 gemäß § 7 Registerzählungsgesetz
2  Reihung der 13 Bezirke nach Höhe der Finanzkraft pro Kopf vor und nach Bedarfszuweisungen, z.B. Graz (1/1): höchste 

Finanzkraft vor und nach Bedarfszuweisungen

Quellen: Land Steiermark; RH



Zahlungsströme – Bedarfszuweisungen in den  
Ländern Niederösterreich und Steiermark

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 263

Auswirkungen der Bedarfszuweisungen  
auf die Finanzkraft der Gemeinden

 54.1 (1) Die Bedarfszuweisungen führten in beiden überprüften Ländern zu 
teilweise erheblichen Verschiebungen der Finanzkraft pro Kopf nach 
Einwohnergrößenklassen gegenüber der ursprünglichen Verteilung.

(2) Niederösterreich

In Niederösterreich wiesen die kleinsten Gemeinden mit weniger 
als 500 Einwohnern nach Bedarfszuweisungen eine durchschnitt-
liche Finanzkraft pro Kopf auf, die jener von Städten mit mehr als 
10.000 Einwohnern entsprach.

Bedarfszuweisungen erhöhten die durchschnittliche Finanzkraft kleins-
ter Gemeinden um rd. 481 EUR pro Kopf, während Gemeinden über 
10.000 Einwohner nach Bedarfszuweisungen durchschnittlich nur um 
50 EUR pro Kopf mehr zur Verfügung hatten. Gemeinden zwischen 
1.001 und 2.500 Einwohnern bildeten sowohl vor Bedarfszuweisungen 
(881 EUR pro Kopf) als auch nach Bedarfszuweisungen (1.064 EUR pro 
Kopf) die finanzschwächste Gruppe:

 
Durch Bedarfszuweisungen kam es zu einer Reduzierung der Unter-
schiede der Finanzkraft. Lag die durchschnittliche Finanzkraft pro 
Kopf der finanzschwächsten niederösterreichischen Gemeinden vor 
Bedarfszuweisungen noch rd. 441 EUR unter jener der finanzstärksten, 
betrug der Abstand nach Bedarfszuweisungen nur mehr rd. 310 EUR.

Verteilungswir-
kungen der Bedarfs-
zuweisungen auf 
die Finanzkraft der 
Gemeinden

Abbildung 16:  Finanzkraft vor und nach Bedarfszuweisungen Niederösterreich
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(3) Steiermark

In der Steiermark stieg die durchschnittliche Finanzkraft pro Kopf 
bei Gemeinden unter 500 Einwohnern durch Bedarfszuweisungen um 
46,69 % und lag damit über jener der Gemeinden bis 5.000 Einwohner.

Bedarfszuweisungen erhöhten die durchschnittliche Finanzkraft kleins-
ter Gemeinden um rd. 389 EUR pro Kopf, während Gemeinden zwi-
schen 2.501 und 5.000 Einwohnern nach Bedarfszuweisungen durch-
schnittlich nur um 73 EUR pro Kopf mehr zur Verfügung hatten. 
Gemeinden zwischen 500 und 1.000 Einwohnern verfügten über die 
geringste Ausgangsfinanzkraft und waren auch nach Bedarfszuwei-
sungen die finanzschwächste Gruppe:

 
Durch Bedarfszuweisungen kam es auch in der Steiermark zu einer 
Reduzierung der Unterschiede der Finanzkraft, allerdings in einem 
geringeren Ausmaß als in Niederösterreich. Lag die durchschnittliche 
Finanzkraft der finanzschwächsten Gemeinden vor Bedarfszuwei-
sungen noch rd. 478 EUR pro Kopf unter jener der finanzstärksten, 
betrug der Abstand nach Bedarfszuweisungen rd. 407 EUR.

(4) Durch Bedarfszuweisungen kam es in beiden Ländern zu erheb-
lichen Verschiebungen im Vergleich zur ursprünglichen Verteilung der 
Finanzkraft pro Kopf nach Einwohnergrößenklassen. Kleinste Gemein-
den mit weniger als 500 Einwohnern verfügten nach Bedarfszuwei-

Abbildung 17: Finanzkraft vor und nach Bedarfszuweisungen Steiermark
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sungen über eine durchschnittliche finanzielle Ausstattung pro Kopf, 
die in Niederösterreich bei jener von Gemeinden über 10.000 Einwoh-
ner und in der Steiermark über jener von Gemeinden bis 5.000 Ein-
wohner lag.

 54.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Bedarfszuweisungen in bei-
den Ländern in hohem Ausmaß die Kleinstgemeinden (unter 500 Ein-
wohner) begünstigten; Gemeinden der übrigen Größenklassen konn-
ten nur wesentlich geringeren Nutzen aus den Bedarfszuweisungen 
ziehen – in den beiden Ländern allerdings in unterschiedlichem Aus-
maß. Überdies beurteilte der RH das Ausmaß, in dem Kleinstgemein-
den gegenüber Gemeinden mit höheren Einwohnerzahlen begünstigt 
wurden, kritisch.

Er wies darauf hin, dass die Bedarfszuweisungen, die Gemeindemittel 
sind, den Ländern überantwortet waren, um eine „Feinsteuerung“ vor-
nehmen zu können, etwa um bei finanziellen Notlagen von Gemein-
den ausgleichend einzugreifen. Tatsächlich beruhte die Verteilung der 
Bedarfszuweisungen in erheblichem Umfang auf der Finanzkraft, die 
lediglich die Einnahmenseite einer Gemeinde berücksichtigte (TZ 51).

Um mit den Bedarfszuweisungen eine effektive Steuerungsfunktion 
ausüben zu können, empfahl der RH den Ländern Niederösterreich und 
Steiermark, unter Einbindung der Gemeinden klar festzulegen, welche 
Steuerungs– und Verteilungswirkungen mit den Bedarfszuweisungen 
erreicht werden sollen. Davon abgeleitet sollten gezielt solche Förder-
schwerpunkte forciert und Vergabekriterien festgelegt werden, die die 
mit den Bedarfszuweisungen angestrebten Zielsetzungen und Vertei-
lungswirkungen zur Folge haben.

Mit dem bestehenden Verteilungsmechanismus schöpften die beiden 
überprüften Länder das Potenzial, welches ihnen die Bedarfszuwei-
sungen zur „Feinsteuerung“ boten, nicht aus. Dieser Verteilungsme-
chanismus konnte vielmehr zu unerwünschten Folgewirkungen füh-
ren; so etwa bei Kleinstgemeinden, weil durch Bedarfszuweisungen 
Abgänge weitgehend ausgeglichen und Investitionen teilweise abge-
deckt wurden. Überdies bot die derzeitige Verteilung der Bedarfszu-
weisungen nur in Ausnahmefällen (bspw. Steiermark: Kleinregionen) 
Anreize für Gemeindefusionen und Kooperationen, da kleine Struk-
turen im Verhältnis mehr gefördert wurden.

 54.3 Das Land Steiermark verwies in seiner Stellungnahme auf die mit 
1. Jänner 2015 in Kraft getretene Gemeindestrukturreform. Aufgrund 
dieser Reform weise die Steiermark nur noch zwei Gemeinden bis 
500 Einwohner (vormals 77 Gemeinden) und 14 Gemeinden zwi-
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schen 501 und 1.000 Einwohner (vormals 123) auf. Die Bedarfszu-
weisungsmittel stellten für die Steiermärkische Landesregierung ein 
wirkungsvolles Instrument zur regionalen Stützung und Unterstützung 
der steirischen Gemeinden und Städte dar. Darüber hinaus stimmte 
das Land Steiermark dem RH zu, wonach die Finanzkraft allein kein 
geeignetes Kriterium für die Zuteilung der Bedarfszuweisungen sei.

 55.1 (1) Die Länder Niederösterreich und Steiermark veröffentlichten jähr-
lich Berichte, aus denen Informationen über die verteilten Bedarfszu-
weisungen ersichtlich waren:

(2) Das Land Niederösterreich veröffentlichte die gewährten Bedarfszu-
weisungen jährlich im „NÖ Gemeindeförderungsbericht“. Die Bedarfs-
zuweisungen waren sachlich getrennt von den Landesförderungen als 
„Bedarfszuweisungen an Gemeinden“ ausgewiesen und in Summe für 
jede Gemeinde angeführt. Die Trennung in Landesmittel und Bedarfs-
zuweisungen erfolgte jedoch nicht bei den Förderungen durch den 
NÖ Wasserwirtschaftsfonds und den NÖ Schul– und Kindergartenfonds. 
Diese Förderungen wurden jeweils in einer Summe — ohne Trennung 
in Bedarfszuweisungen und Landesmittel — dargestellt. Nicht ausge-
wiesen waren jene Bedarfszuweisungsmittel, die die Finanzabteilung 
verteilte, sowie der Pauschalbetrag, der der Abteilung Hydrologie und 
Geoinformation zur Verfügung stand.

(3) Das Land Steiermark veröffentlichte ebenfalls einen jährlichen „För-
derungsbericht“. Der Förderungsbericht 2013 listete alle als Geldleistung 
gewährten Förderungen des Landes Steiermark auf. Die Bedarfszuwei-
sungen schienen unter den Landesförderungsprogrammen als „Bedarfs-
zuweisungen ÖVP“ und „Bedarfszuweisungen SPÖ“ mit jeweils einer 
Gesamtsumme auf. Eine Darstellung der Höhe der Bedarfszuweisungen 
auf Gemeindeebene enthielt der Förderungsbericht nicht.

Förderberichte

Tabelle 38: Transparenz von Gemeinde–Bedarfszuweisungen 

Niederösterreich Steiermark

Transparenz (Landtagsinformation)1 jährlicher Gemeinde förderungs-
bericht (Bedarfszuweisungen 
ausgewiesen bis auf Gemeinde-
ebene)

jährlicher Förderungsbericht 
(Bedarfszuweisungen in 
zwei Summen ausgewiesen – 
entsprechend der politischen 
Zuständigkeit)

Berichtsverfügbarkeit online verfügbar online verfügbar
1 Stand per 31. Dezember 2013

Quellen: Land Niederösterreich; Land Steiermark; RH
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 55.2 (1) Der RH kritisierte, dass im „NÖ Gemeindeförderungsbericht“ nicht 
sämtliche Bedarfszuweisungen ausgewiesen waren und bei Förde-
rungen durch den NÖ Wasserwirtschaftsfonds und den NÖ Schul– 
und Kindergartenfonds Bedarfszuweisungen und Landesmittel in einer 
Summe dargestellt waren.

Der RH empfahl dem Land Niederösterreich, einerseits sämtliche 
Bedarfszuweisungen im Gemeindeförderungsbericht auszuweisen, 
und andererseits die im Wege des NÖ Wasserwirtschaftsfonds und des 
NÖ Schul– und Kindergartenfonds vergebenen Bedarfszuweisungen 
als solche ersichtlich zu machen.

(2) Der RH kritisierte, dass im Förderungsbericht des Landes Steier-
mark die Bedarfszuweisungen in einer Gesamtsumme je politischen 
Referenten ausgewiesen waren.

Dem Land Steiermark empfahl der RH, die gewährten Bedarfszuwei-
sungen je Gemeinde im Förderungsbericht zu veröffentlichen.

 55.3 Das Land Niederösterreich bezog sich in seiner Stellungnahme auf 
einen Beschluss des Niederösterreichischen Landtags vom 29. Novem-
ber 1993, wonach ihm jährlich ein Bericht über die den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden gewährten Förderungen vorzulegen sei. Er 
enthalte alle Förderungen aus dem NÖ Schul– und Kindergartenfonds, 
dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds, der Sonderfinanzierung für hochwas-
sergefährdete Gebiete und die Bedarfszuweisungen. Ausgenommen sei 
der Pauschalbetrag, der der Abteilung Hydrologie und Geoinformation 
zur Verfügung stand.

 55.4 Der RH erwiderte, dass es ihm insbesondere darum ging, dass die der-
zeit in einer Summe — ohne Trennung in Bedarfszuweisungen und 
Landesmittel — dargestellten Förderungen durch den NÖ Wasserwirt-
schaftsfonds und den NÖ Schul– und Kindergartenfonds getrennt und 
damit transparent ausgewiesen werden.

 56.1 Die Abteilung Gemeinden des Amtes der Steiermärkischen Landesregie-
rung hatte für die Beurteilung der finanziellen Situation einer Gemeinde 
sowie eines allfälligen Konsolidierungsbedarfs ein Modell entwickelt, 
das eine Einstufung der Gemeinden nach vier Typenklassen ermög-
lichte. Die Klassifizierung reichte von der besten Einstufung Typ 1 
(ausgeglichener Haushalt) bis zu Typ 4 (Konsolidierungsgemeinde).

Steiermark 
– Typisierung der 
Gemeinden



268 Niederösterreich 2016/2

Steiermark – Typisierung  
der Gemeinden 

 56.2 Der RH anerkannte die Initiative des Landes Steiermark, ein Modell zur 
Typisierung von Gemeinden im Hinblick auf die Beurteilung der finan-
ziellen Lage zu entwickeln. Er empfahl dem Land Steiermark, dieses 
Instrument für eine Verwendung bei Vergabe der Bedarfszuweisungen 
weiterzuentwickeln, um eine bedarfsorientierte Zuweisung dieser Mit-
tel sicherzustellen.

Tabelle 39:  Gemeindetypen nach finanziellen Parametern Land Steiermark

Gemeindetyp Merkmale Anzahl der Gemeinden

Typ 1 Voranschläge nachvollziehbar 243

Typ 2 oH ist negativ bzw. aoH weist unbedeckte Vorhaben auf 204

Typ 3 Stabilität des Haushalts ist gefährdet, Konsolidierungskonzept 
ist zu erarbeiten und einzuhalten 58

Typ 4
Stabilität des Haushalts ist gefährdet, Konsolidierungskonzept 
ist zu erarbeiten und einzuhalten, Ausgleich des oH ist ohne 
strukturelle Maßnahmen kaum möglich

34

oH = ordentlicher Haushalt
aoH = außerordentlicher Haushalt

Quelle: Land Steiermark
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 57 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Auf eine Vereinfachung des vertikalen Finanzausgleichs sollte 
— weg von den historischen Aufkommenswerten — hingewirkt wer-
den. Dazu wären die Sonderregelungen im Bereich der Werbeab-
gabe und der Spielbankabgabe aufzuheben bzw. in die Gruppe jener 
Abgaben einzubeziehen, die mittels einheitlichem Aufteilungsschlüs-
sel verteilt werden. (TZ 9)

(2) Im Sinne von Nachvollziehbarkeit und Transparenz der inner-
staatlichen Finanzströme wäre auf eine Vereinfachung des horizon-
talen Finanzausgleichs hinzuwirken. Insbesondere die Aufteilung 
der Umsatzsteuer sollte vereinfacht werden. (TZ 12, 14)

(3) Die in § 12 Finanz–Verfassungsgesetz (F–VG) 1948 allgemein 
formulierten Zielsetzungen für Bedarfszuweisungen wären zu eva-
luieren; die Ergebnisse sollten in eine allfällige Reform des Finanz-
ausgleichs einfließen. (TZ 18)

(4) Eine Evaluierung der Bedarfszuweisungen für Gemeinden sollte 
durchgeführt werden, um zu klären, ob die im F–VG vorgesehenen 
Ziele mit den bestehenden Bedarfszuweisungen tatsächlich erreicht 
wurden. Die Ergebnisse einer solchen Evaluierung sollten in die 
Reformüberlegungen zum Finanzausgleich einfließen. (TZ 19)

(5) Die Ergebnisse der vom BMF in Auftrag gegebenen und nunmehr 
vorliegenden wissenschaftlichen Studien sollten in die Reformüber-
legungen zum Finanzausgleich einfließen. (TZ 20)

(6) Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sowie zur Ver-
meidung von Doppelgleisigkeiten sollten die Zahlungen auf der 
Grundlage des Bedarfszuweisungsgesetzes in das Finanzausgleichs-
gesetz (FAG) einbezogen und ein Außerkraftsetzen des Bedarfszu-
weisungsgesetzes 1982 erwirkt werden. (TZ 21)

(7) Gemeinsam mit den übrigen Finanzausgleichspartnern sollte eine 
Reform des Finanzausgleichs umgesetzt werden. Für die Gemeinde–
Bedarfszuweisungen sollte dabei die Abhängigkeit der Mittelzu-
weisung von der Finanzkraft eingeschränkt werden. Unter Einbin-
dung der Gemeinden wäre festzulegen, welche Steuerungs– und 
Verteilungswirkungen mit den Bedarfszuweisungen, die letztlich 

Schlussempfehlungen

BMF

BMF,  
Niederösterreich 
und Steiermark
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Ertragsanteile der Gemeinden sind, erreicht werden sollen; daran 
anknüpfend wären die Parameter für eine möglichst einheitliche und 
transparente Aufteilung der Mittel festzulegen. (TZ 51, 54)

(8) Gemeinsam mit den übrigen Finanzausgleichspartnern sollten 
im Zuge einer Reform des Finanzausgleichs die länderweise höchst 
unterschiedlichen Vorgaben für Bedarfszuweisungen und die daraus 
resultierenden unterschiedlichen Verteilungswirkungen — entspre-
chend den Bedürfnissen der Gemeinden — vereinheitlicht werden. 
Für die unterschiedlichen Anforderungen der Gemeinden sollten 
bundesweit akzeptierte Lösungen ausgearbeitet werden. Dabei sollte 
mitberücksichtigt werden, dass der Verwaltungsaufwand der Län-
der für die Abwicklung der Bedarfszuweisungen im Hinblick auf 
deren Steuerungswirkung angemessen ist. (TZ 32)

(9) Gemeinsam mit den übrigen Finanzausgleichspartnern sollte 
eine einheitliche Ermittlungsmethode für die Finanzkraft und die 
Finanzkraft–Kopfquote festgelegt werden. (TZ 51)

(10) Die Aufteilung der Zuständigkeiten für Bedarfszuweisungen auf 
insgesamt fünf Abteilungen sollte evaluiert und gegebenenfalls die 
Anzahl der mit der Vergabe von Bedarfszuweisungen befassten Stel-
len verringert werden. Alle sachdienlichen Informationen sollten bei 
einer Stelle konzentriert werden, um sicherzustellen, dass alle ent-
scheidungswesentlichen Aspekte bei der Gewährung von Bedarfs-
zuweisungen bekannt sind und berücksichtigt werden können. 
(TZ 24, 41)

(11) Für einen optimalen Einsatz der Bedarfszuweisungen sollte 
standardmäßig eine Abstimmung aller mit Bedarfszuweisungen 
befassten Stellen stattfinden. (TZ 41)

(12) Für die Dotierung des NÖ Wasserwirtschaftsfonds aus Bedarfs-
zuweisungsmitteln sollte eine Obergrenze festgelegt und sicherge-
stellt werden, dass beim NÖ Wasserwirtschaftsfonds die Bedarfszu-
weisungsmittel ausschließlich an Gemeinden und Gemeindeverbände 
ausbezahlt werden. (TZ 28)

(13) Bedarfszuweisungsmittel wären nur im gesetzlich vorgesehenen 
Ausmaß dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds zuzuführen. (TZ 28)

Land  
Niederösterreich
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(14) Die für das Programm Hochwasserschutz von finanzschwachen 
Gemeinden gebundenen Bedarfszuweisungen sollten, da es sich um 
Gemeindemittel handelte, alsbald einer zweckentsprechenden Ver-
wendung durch die Gemeinden zugeführt werden. (TZ 26)

(15) Es wären keine pauschalen Finanzierungen unter Heranziehung 
von Bedarfszuweisungsmitteln zu vereinbaren. (TZ 27)

(16) Bei Gemeinden, die Strukturhilfe (Bedarfszuweisung I) erhalten, 
sollte diese bei der Zumessung von weiteren Bedarfszuweisungsmit-
teln berücksichtigt werden. Zudem sollte die Strukturhilfe, bei der es 
sich um eine Vergabe von Bedarfszuweisungen ausschließlich nach 
der Finanzkraft von Gemeinden handelte, evaluiert werden. (TZ 34)

(17) Es wäre darauf Bedacht zu nehmen, dass die Zuschüsse zum 
Haushaltsabgang (Bedarfszuweisung II) bei Zuerkennung einer Pro-
jektförderung (Bedarfszuweisung III) berücksichtigt werden. (TZ 35)

(18) Die Projektförderung (Bedarfszuweisungen III) sollte in den 
Richtlinien klar geregelt werden. Dabei sollte eine Konkretisierung 
und Gewichtung der für die Vergabe maßgebenden Kriterien erfol-
gen und die Möglichkeit der Zusammenfassung mehrerer Projekte zu 
einem förderbaren Vorhaben zweifelsfrei festgelegt werden. (TZ 36)

(19) Die Vergabe von Bedarfszuweisungen an Konsolidierungsge-
meinden wäre klar zu regeln. (TZ 37)

(20) Alle Förderungen aus Bedarfszuweisungsmitteln sollten im Hin-
blick auf die erforderliche Transparenz und die Verteilungsgerech-
tigkeit in Richtlinien geregelt werden. (TZ 33, 39, 40)

(21) Zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Gemeinden 
sollten konkrete Regelungen für die Ermittlung der Höhe jenes Haus-
haltsabgangs, der für die Gewährung von Bedarfszuweisungen II an 
Sanierungsgemeinden und von Bedarfszuweisungen III an Konso-
lidierungsgemeinden maßgebend ist, erlassen werden. (TZ 35, 37)

(22) Die Zielsetzungen und die Verteilungswirkungen, die mit der 
Vergabe von Bedarfszuweisungsmitteln erreicht werden sollen, 
wären in Abstimmung mit den Gemeinden festzulegen. An diesen 
festgelegten Zielsetzungen und Verteilungswirkungen wären die ein-
zelnen Fördertöpfe im Hinblick auf Förderhöhe und –umfang aus-
zurichten. (TZ 41)
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(23) Zur Unterstützung effizienter Abläufe und zur Nachvollziehbar-
keit der Entscheidungsprozesse sollte ein Soll–Prozess für die Ver-
gabe der Bedarfszuweisungen schriftlich festgelegt werden. (TZ 25)

(24) Soweit nicht ausgeschöpfte Bedarfszuweisungen auch als Liqui-
ditätsreserve zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Mittelflusses 
gehalten wurden, sollte überprüft werden, ob die Höhe dieser Reser-
ven dem durchschnittlichen Bedarf der vergangenen Perioden ange-
messen ist. Da es sich um Gemeindemittel handelte, wären diese 
Mittel alsbald zweckentsprechend den Gemeinden zur Verfügung 
zu stellen. (TZ 25)

(25) Für die Berechnung der Finanzkraft von Gemeinden sollten 
einheitliche Vorgaben erlassen werden. (TZ 51)

(26) Sämtliche Förderungen sowie die Gemeinde–Bedarfszuwei-
sungen wären abteilungsübergreifend in einer Datenbank zu erfas-
sen. (TZ 50)

(27) Die im Wege des NÖ Wasserwirtschaftsfonds und des NÖ Kin-
dergartenfonds vergebenen Bedarfszuweisungen sollten im Gemein-
deförderungsbericht als solche ersichtlich gemacht werden. Zudem 
sollten darin sämtliche Bedarfszuweisungsmittel ausgewiesen sein. 
(TZ 55)

(28) Nach Umsetzung der Gemeindestrukturreform sollte in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Gemeinden der allenfalls noch beste-
hende oder aufgrund der Reform geänderte Bedarf bei den rückge-
stellten Projekten erhoben und gegebenenfalls die bereits zugesagten 
Mittel umgewidmet werden. (TZ 43)

(29) Die Zielsetzungen und die Verteilungswirkungen, die mit der 
Vergabe von Bedarfszuweisungsmitteln erreicht werden sollen, 
wären in Abstimmung mit den Gemeinden festzulegen. An diesen 
festgelegten Zielsetzungen und Verteilungswirkungen wären die ein-
zelnen Fördertöpfe im Hinblick auf Förderhöhe und –umfang aus-
zurichten. (TZ 48)

(30) Es sollte durchgängig eine richtlinienkonforme Vergabe der 
Bedarfszuweisungen in Übereinstimmung mit dem festgelegten Soll–
Prozess sichergestellt werden. (TZ 49)

Land Steiermark
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(31) Die pauschale Festlegung der Bedarfszuweisungen für die Lan-
deshauptstadt Graz sollte auf ihre Angemessenheit hin überprüft 
werden. (TZ 43)

(32) Die Praxis, Projektförderungen aus Bedarfszuweisungsmitteln 
in der Landesförderdatenbank (LDF) zu erfassen, sollte erlassmä-
ßig abgesichert werden. (TZ 50)

(33) Im Förderungsbericht sollten die gewährten Bedarfszuwei-
sungen je Gemeinde veröffentlicht werden. (TZ 55)

(34) Um Anträge auf Bedarfszuweisungen nicht unerledigt evi-
dent halten zu müssen, sollte der Soll–Prozess für die Vergabe von 
Bedarfszuweisungen der zuständigen Abteilung eine Handlungsal-
ternative ermöglichen. (TZ 31)

(35) Das Modell zur Typisierung von Gemeinden im Hinblick auf 
die Beurteilung der finanziellen Lage sollte für eine Verwendung bei 
Vergabe der Bedarfszuweisungen weiterentwickelt werden, um eine 
bedarfsorientierte Zuweisung dieser Mittel sicherzustellen. (TZ 56)
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Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich 

Flächennutzung im Bereich der Neuen Donau, der  
Donauinsel und des Donaukanals

Die Bestandverträge von Liegenschaften im Eigentum der öffent-
lichen Hand entlang der Neuen Donau, der Donauinsel und des 
Donaukanals in Wien unterschieden sich bei vergleichbaren und 
benachbarten Nutzungen bezüglich Entgelten, Umsatzbeteiligungen 
und Vertragsdauer. Die vereinbarten Entgelte waren — in Erman-
gelung eines Berechnungsblatts — nicht nachvollziehbar und lagen 
bei vergleichbaren Gastronomie– und Freizeitbetrieben zwischen 
rd. 3 EUR und 90 EUR pro m2 und Jahr. Die Auswahl der Bestand-
nehmer erfolgte nicht nach einer Ausschreibung oder Interessen-
tensuche, sondern oft nach Vorschlägen der Bestandnehmer oder 
Interessenten selbst. 

Die via donau — als geschäftsführende Stelle der Donauhochwasser-
schutz–Konkurrenz (DHK) sowie als Vertreterin des BMVIT — und 
die Stadt Wien schlossen Verträge mit unbefristeten Laufzeiten oder 
verzichteten auf Umsatzbeteiligungen. Ferner überließen sie Flä-
chen der öffentlichen Hand Bestandnehmern, die diese in der Folge 
an Dritte weitervermieten konnten. In zahlreichen Fällen waren die 
eingehobenen Entgelte – nicht zuletzt vor dem Hintergrund ver-
gleichbarer gesetzlicher Regelungen – für die Bestandnehmer güns-
tig. Ungeachtet dessen erhielten einige Bestandnehmer Förderungen 
der Stadt Wien oder die Stadt Wien stellte die Infrastruktur auf ihre 
Kosten zur Verfügung.

Die Stadt Wien bzw. die via donau gewährten zudem einigen Ver-
tragspartnern wiederholt Sonderrechte oder übernahmen einen Teil 
des unternehmerischen Risikos. 
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Ziel der Überprüfung war die Beurteilung der Nutzungen der Pacht-
flächen und der Zuständigkeiten im Bereich der Neuen Donau, der 
Donauinsel und des Donaukanals, der Investitionen und Förde-
rungen, der vertraglichen Gestaltungen, der Pachtmodelle und 
Beteiligungen sowie der diesbezüglichen Einnahmen und Ausga-
ben. (TZ 1)

Die Liegenschaften im Eigentum der öffentlichen Hand entlang der 
Neuen Donau, der Donauinsel und des Donaukanals wurden auf-
grund der unterschiedlichen grundbücherlichen Eigentümer und Mit-
eigentümer von verschiedenen Stellen als Vermieter bzw. Bestandge-
ber verwaltet. Diese waren die Donauhochwasserschutz–Konkurrenz 
(DHK), die Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs– und Ent-
wicklungsgesellschaft mbH (WDE), das BMVIT bzw. die via donau 
— Österreichische Wasserstraßen–Gesellschaft m.b.H. (via donau), die 
Stadt Wien — vertreten v.a. durch die Magistratsabteilungen Wiener 
Gewässer (MA 45) und zum Teil Wiener Stadtgärten (MA 42) sowie 
die Wiener Gewässer Management Gesellschaft mbH (WGM). (TZ 2)

Die Bestandverträge für vergleichbare und benachbarte Nutzungen 
auf den im Rahmen dieser Gebarungsüberprüfung durch den RH 
überprüften Liegenschaften im Eigentum der öffentlichen Hand 
waren durch die Vielfalt an Vermietern bzw. Bestandgebern in ihrer 
Ausgestaltung unterschiedlich und variierten bezüglich der Richt-
sätze und Tarife, der Umsatzbeteiligungen, der Vertragsdauer sowie 
der Weitergabe der Flächen. (TZ 2)

Liegenschaften der Donauhochwasserschutz–Konkurrenz

Die Kurien (Bund, Niederösterreich und Wien), die die DHK bil-
deten, hatten bereits 2006 und erneut 2008 eine Neugestaltung 
der Geschäftsordnung sowie eine Anpassung an veränderte recht-
liche Rahmenbedingungen als erforderlich angesehen. Ein entspre-
chender Beschluss in den Gremien war den Kurien der DHK nach 
nunmehr sieben Jahren bisher nicht gelungen. Vor dem Hintergrund 
der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen war auch eine neue 
Geschäftsordnung erforderlich. (TZ 3)

Die gesetzlich geregelten Aufgaben der DHK waren v.a. die Erhaltung 
der Schutz– und Dammbauten von der Einmündung der Isper bis zur 
Landesgrenze bei Theben (Slowakei), die Erhaltung des Donauka-

Prüfungsziel

KURZFASSUNG

Überblick

Liegenschafts-
verwaltung
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nals, Betrieb des Wehrs und der Schleuse Nußdorf sowie der damit 
zusammenhängenden Anlagen und Grundflächen sowie der Betrieb 
und die Verwaltung der damit in Zusammenhang stehenden Lie-
genschaften. (TZ 4)

Die Liegenschaften wurden bereits im Rahmen der Gründung der 
DHK im Jahr 1927 unter Aufrechterhaltung von festgesetzten Eigen-
tumsanteilen in das Miteigentum der drei Gebietskörperschaften der 
DHK zur Verwaltung und Nutznießung übergeben. (TZ 4)

Eine aktuelle Auflistung der in der Erhaltung und Verwaltung der 
DHK stehenden und noch zu übernehmenden Anlagen sowie eine 
Übersicht über die für den Hochwasserschutz benötigten Liegen-
schaftsflächen wurde erst mit Verspätung im Rahmen des Projekts 
„DHK Neu“ im Jahr 2015 erstellt. Tatsächlich war bei zahlreichen 
Liegenschaften die Hochwasserschutzfunktion nicht mehr gegeben 
oder diese wurden für den Hochwasserschutz nur eingeschränkt 
benötigt. Eine Entscheidung der DHK über diese Anlagen bzw. über 
eine allfällige Aufteilung derartiger Liegenschaften auf die beteilig-
ten Gebietskörperschaften lagen bis zum Frühjahr 2015 ebenfalls 
nicht vor. (TZ 4)

Der DHK standen die Einnahmen aus der Verwertung der im Mitei-
gentum der Gebietskörperschaften stehenden Grundflächen zur Ver-
fügung. Die erforderlichen Mittel für den Hochwasserschutz bzw. 
die Kosten der DHK trugen die vertretenden Gebietskörperschaften 
auf Basis unterschiedlicher Kostenschlüssel. (TZ 5)

Seit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Kostenwahrheit“ im 
Jahr 2010 mit dem Ziel transparenter und nachvollziehbarer Kosten 
der DHK lagen weder Ergebnisse noch diesbezügliche Beschlüsse vor. 
Auch das Projekt „DHK Neu“, das seit dem Jahr 2012 auf Initiative 
der via donau eingerichtet war, wies bis zum Frühjahr 2015 keine 
abschließenden Ergebnisse auf. (TZ 5)

Im März 2010 gründete die via donau eine Tochtergesellschaft (DHK 
– Management Gesellschaft m.b.H.), die der administrativen Abwick-
lung der Personalverwaltung und einer umsatzsteuerfreien bzw. 
–reduzierten Weiterverrechnung der Personalkosten an die DHK 
dienen sollte. Die Geschäftsstelle der DHK im Sinne des Wasserstra-
ßengesetzes blieb weiterhin die via donau. (TZ 6)

Für die gewählte Vorgangsweise zur Steuerersparnis durch die Grün-
dung der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. lag keine schrift-
liche Bestätigung der Behörde bzw. Entscheidung des zuständigen 
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Finanzamts über die Zulässigkeit dieser Vorgangsweise (z.B. in Form 
eines Auskunftsbescheides) vor. (TZ 6)

Nach der Gründung der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. 
schlossen die DHK als Treugeber und die DHK – Management Gesell-
schaft m.b.H. als Treuhänder unter Beitritt der via donau einen 
Treuhandvertrag ab. Dieser wurde von den Vertragsparteien — mit 
Ausnahme der Stadt Wien — unterfertigt. Die Stadt Wien machte 
ihre Zustimmung von grundsätzlichen strukturellen Optimierungen 
innerhalb der DHK im Hinblick auf die Abgabe von nicht im Hoch-
wasserschutzbereich liegenden Agenden abhängig. (TZ 7)

Mit der Gründung der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. 
bestanden nunmehr Strukturen einer dreigliedrigen Vertretungs-
kette: Die DHK – Management Gesellschaft m.b.H. als Treuhänderin 
sowie Vertragspartnerin und Tochter der via donau, diese ihrerseits 
gesetzliche Vertreterin der DHK, diese wiederum lediglich Vertre-
terin der grundbücherlichen Miteigentümer Bund und Niederöster-
reich bzw. Wien. (TZ 7)

Eine vorgesehene Evaluierung der vertraglich vereinbarten Treu-
handregelung fehlte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung ebenso 
wie die Zustimmung der Stadt Wien, obwohl letztere aufgrund der 
Geschäftsordnung der DHK erforderlich gewesen wäre. (TZ 7)

Die tatsächliche Steuerersparnis durch die Gründung der DHK – 
Management Gesellschaft m.b.H. lag unter den Erwartungen des 
Jahres 2009. Der Gründung standen zudem Kosten der Geschäfts-
führung gegenüber, die über den ermittelten jährlichen Einspa-
rungen lagen und die bis zur Übernahme der Geschäftsführung 
durch den Geschäftsführer der via donau im April 2015 angefal-
len waren. (TZ 8)

Liegenschaften des Bundes

Das BMVIT und die via donau vereinbarten im Dezember 2011, der 
via donau an den derzeit und künftig erforderlichen Bundesliegen-
schaften ein Recht auf Fruchtnießung einzuräumen. Für die Einräu-
mung dieses Rechts hatte die via donau dem Bund wertgesicherte 
250.000 EUR pro Jahr zu bezahlen. Die via donau konnte zwischen-
zeitlich die jährlichen Erlöse aus der Verwaltung von Liegenschaf-
ten von 2010 bis 2014 auf insgesamt rd. 1,15 Mio. EUR bzw. um 
rd. 92,8 % erhöhen. (TZ 9)
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Die via donau war lt. Fruchtgenussvertrag bezüglich der Liegen-
schaften oder allfälliger darauf errichteter Gebäude nicht zu einer 
Versicherung verpflichtet. Die diesbezügliche vertragliche Ausge-
staltung mit den Bestandnehmern erfolgte uneinheitlich. (TZ 10)

Liegenschaften der Stadt Wien

Die Stadt Wien, vertreten durch die MA 45, hatte ein Überein-
kommen mit dem Wiener Hafen über die Verwaltungsagenden der 
Grundflächen im Bereich der Neuen Donau bzw. Donauinsel zwi-
schen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke aus dem Jahr 1996 
mit 31. Dezember 2010 gekündigt. Besondere Gründe dafür hatte 
sie nicht dokumentiert. (TZ 11)

Nach Beendigung des Verwaltungsübereinkommens wählte sie 
unterschiedliche Bewirtschaftungsstrategien auf den von ihr verwal-
teten Teilflächen: Einen Teil der Flächen bewirtschaftete sie selbst, 
den anderen Teil übertrug sie mit Generalpachtvertrag der Wiener 
Gewässer Management Gesellschaft mbH (WGM) zur Bewirtschaf-
tung. Mangels dokumentierter Begründung war diese unterschied-
liche Vorgangsweise auf der Donauinsel und der „Copa Kagrana“ 
nur eingeschränkt nachvollziehbar. (TZ 11)

Obwohl der Generalpachtvertrag seit 2011 bestand, hatte die WGM 
bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch keinen Jahresbericht 
vorgelegt. (TZ 11)

Eine Berechnungsgrundlage sowie die Begründung für den von der 
WGM an die Stadt Wien — gemäß Generalpachtvertrag — zu zah-
lenden jährlichen Bestandzins, der 1 EUR betrug und sich vertrags-
gemäß auf 40 % der aus der Verwertung dieser Flächen erzielten 
Erträge erhöhen sollte, fehlten. Ferner ermöglichte der General-
pachtvertrag der WGM die Vergabe an Dritte zu „beliebigen Bedin-
gungen“ und auch die Anpassung der Dauer der Unterpachtverträge 
an die Dauer des Generalpachtvertrags. (TZ 12)

Mit Erlass vom März 2014 war innerhalb der Stadt Wien u.a. 
die Überlassung des Gebrauchs von städtischen Flächen an Dritte 
vor Abschluss der Magistratsabteilung Immobilienmanagement 
(MA 69) zur Stellungnahme vorzulegen. Diese „Immobilienstrate-
gie“ der Stadt Wien umfasste allerdings privatrechtliche Unterneh-
men wie die WGM nicht, obwohl diese durch den Generalpachtver-
trag ermächtigt und verpflichtet war, Liegenschaften im Bereich der 
Neuen Donau zu bewirtschaften. Dies widersprach dem Sinn einer 
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zentralen Immobilienstrategie, die durch Ausgliederungshandlungen 
nicht unterlaufen werden sollte. (TZ 13)

Auswahl der Bestandnehmer

Die Auswahl der Bestandnehmer durch die DHK, den Bund und die 
Stadt Wien erfolgte mehrheitlich nicht nach einer Ausschreibung 
oder Interessentensuche, sondern u.a. nach Vorschlägen der Bestand-
nehmer oder Interessenten selbst. Somit war weder die Transparenz 
bei der Vermietung bzw. Verpachtung von Flächen im Eigentum 
der öffentlichen Hand gewährleistet noch erfolgte ein Wettbewerb 
zugunsten marktkonformer Preise. Bei der Donauinselkommission 
konnten letztlich die Vertreter der Bestandnehmer über die Vergabe 
an allfällige Mitbewerber mitentscheiden. (TZ 14)

Entgelte

Die vertraglich vereinbarten flächenbezogenen Entgelte der Bestand-
geber DHK, Bund und Stadt Wien unterschieden sich auch nach 
erfolgter Wertsicherung deutlich. Diese lagen bei vergleichbaren 
Gastronomie– und Freizeitbetrieben zwischen rd. 3 EUR und 90 EUR 
pro m2 und Jahr. Die Herleitung der in den Verträgen vereinbar-
ten Entgelte aus den Tariflisten und Richtsätzen war — in Erman-
gelung eines standardisierten Berechnungsblatts — nicht nachvoll-
ziehbar. (TZ 15)

Die Tariflisten der Bestandgeber Bund, DHK und Stadt Wien für 
vergleichbare Nutzungen auf Flächen im Eigentum der öffentlichen 
Hand waren unterschiedlich bzw. nicht nachvollziebar gestaltet. Im 
Vergleich zu gesetzlichen Regelungen, wie dem Gebrauchsabgabe-
gesetz in Wien, waren einige Tarifpositionen deutlich günstiger 
für die Bestandnehmer. So entsprach der dort geregelte gesetzliche 
Gebrauchsabgabentarif für das Aufstellen von Tischen und Ses-
seln pro Monat und m2 in etwa dem Tarif am Donaukanal für ein 
ganzes Jahr. Eine im Jahr 2012 von der DHK beschlossene Evalu-
ierung der Richtsätze auf Marktkonformität lag nach drei Jahren 
noch nicht vor. (TZ 16)

Bei den im Rahmen der Gebarungsüberprüfung vorliegenden Ver-
trägen lagen die vereinbarten Umsatzbeteiligungen in einer Band-
breite von 1 % bis 6 %. Daneben existierten zahlreiche Verträge 
ohne Umsatzbeteiligungen. (TZ 17)

Flächennutzung
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Die aktuell geltenden Richtlinien für Liegenschaftsflächen bei Betrie-
ben mit gewerblicher Nutzung sahen ein vom Jahresumsatz abhän-
giges Entgelt für die Bestandnehmer vor, das bei Überschreiten eines 
vertraglich festgelegten Mindestentgelts zu entrichten war. Die Höhe 
der zu vereinbarenden Umsatzbeteiligungen sollte nunmehr einheit-
lich bei 6 % liegen. Dennoch schloss die via donau als geschäftsfüh-
rende Stelle der DHK sowie als Verwalterin der Bundesliegenschaf-
ten im überprüften Zeitraum vereinzelt Verträge mit abweichenden 
Umsatzbeteiligungen ab oder verzichtete auf diese. (TZ 17)

Die DHK und die Stadt Wien wiesen dabei den Jahresbruttoum-
satz, die via donau hingegen den Jahresnettoumsatz als Umsatzbe-
zugsgröße aus, wodurch sich die aktuellen Richtlinien unterschie-
den. (TZ 17)

Die Bestandgeber akzeptierten die vorgeschriebenen Umsatzmel-
dungen in unterschiedlicher Qualität und Form bzw. in einigen Fäl-
len lagen diese gar nicht vor. Dadurch war keine gesicherte, voll-
ständige Berechnung des Bestandzinses über das Mindestentgelt 
hinaus möglich. In den Musterverträgen waren zudem keine Ein-
sichtsrechte der Bestandgeber in die Buchhaltung der Bestandneh-
mer für den Fall eventuell notwendiger Plausibilitätsprüfungen vor-
gesehen. (TZ 17)

Vertragsgestaltung

Insgesamt wiesen die vereinbarten Laufzeiten der vorliegenden Ver-
träge von DHK, Bund und Stadt Wien eine Bandbreite von einem 
Jahr bis zu 99 Jahren auf; daneben existierten zahlreiche unbefri-
stet abgeschlossene Verträge. (TZ 18)

Die Bestandgeber der öffentlichen Hand, DHK, Bund und Stadt Wien 
begaben sich durch den Abschluss unbefristeter Verträge — ohne 
kurzfristige Kündigungsgründe — u.a. der Möglichkeiten, Tarife und 
Entgelte zu aktualisieren, auf Veränderungen zu reagieren bzw. 
allfällige nachteilige Vertragsbestandteile aufzuheben und Bestim-
mungen neu zu vereinbaren. Durch die Zuerkennung von Optionen 
auf Vertragsverlängerung bzw. von Vormietrechten ohne Begrün-
dung oder Gegenwert schränkten sie ihre Möglichkeiten einer bes-
seren Verwertung der Liegenschaft nach Vertragsablauf ein. (TZ 18)

Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand wurden Bestandnehmern 
überlassen, die diese in der Folge an private Dritte weitervermieten 
bzw. verpachten konnten. Die Bestandgeber der öffentlichen Hand 
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vereinbarten keine ausreichenden Einsichtsrechte in die Gebarung 
der Bestandnehmer. Sie waren somit nicht in der Lage, eine Wei-
tergabe hinsichtlich der Angemessenheit der Bestandzinse zu über-
prüfen und gegebenenfalls den eigenen Vertrag anzupassen. Ebenso 
konnte keine umfassende Übersicht über die Weitergabeverhältnisse 
vorgelegt werden. (TZ 19)

Die Musterverträge der Bestandgeber wie auch die Verträge der 
MA 45 und der WGM in Wien enthielten keine Regelungen bezüg-
lich Kautionen bzw. Bankgarantien. (TZ 20)

Investitions–, Wartungs– und Pflegekosten

Die Investitions–, Wartungs– und Pflegekosten der Liegenschafts-
flächen und somit die Aufwände der Bestandgeber standen in der 
Regel nicht in ursächlichem, direktem Zusammenhang mit der Nut-
zung durch die Bestandnehmer. Diese waren für Wartung und Pflege 
der von ihnen in Bestand genommenen Anlagen selbst verantwort-
lich. (TZ 21)

Die Kosten fanden nicht einmal ansatzweise bei der Tarifbildung 
ihren Niederschlag. Eine gesamthafte Aufstellung bzw. Gegenüber-
stellung mit Einnahmen aus diesen Flächen war daher in diesem 
Zusammenhang wenig aussagekräftig. (TZ 21)

Übersicht

Nachfolgende Einzelfeststellungen bezüglich der Nutzungen der 
Pachtflächen sowie der Investitionen und Förderungen, der ver-
traglichen Gestaltungen und der diesbezüglichen Einnahmen bezie-
hen sich auf folgende, ausgewählte Bestandverträge bzw. Flächen-
nutzungen: (TZ 22)

Einzelfeststellungen
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„Schiffstation Wien City“

Für ein grundbücherlich verankertes Baurecht, dass die WDE und 
die DHK im Juni 2007 zur Errichtung eines Aufnahmegebäudes für 
den Linienschiffsverkehr im Bereich des Schwedenplatzes in Wien 
vereinbart hatten, war kein Verkehrswert ermittelt worden, sodass 
der Bauzins einer Berechnungsgrundlage entbehrte und nicht nach-
vollziehbar war. (TZ 23)

Ausgewählte Bestandverträge bzw. Flächennutzungen

TZ
Vertrags-

jahr
Bestandgeber

Vertrags-
dauer 

Umsatz-
beteiligung

Fläche 
Mindest zins 

p.a. lt. Vertrag
Anmerkung

in Jahren in % in m2 in EUR  
pro m2

„Schiffstation 
Wien City“, TZ 23

2007 DHK 99 keine 1.000  6,80 Baurecht ohne Be wertung, 
nicht erforderlicher Inves-
titions zuschuss, Miet-
vertrag mit Sonder rechten

„Badeschiff“, 
TZ 26

2004 DHK unbefristet keine 161  3,00 unbefristete Vergabe an 
Privatperson, Weiter-
vermietung

2007 DHK 10 3 1.520  1,70 Verträge günstig für die 
Bestandnehmer, Weiter-
gabe der Flächen

„Adria Wien“, 
TZ 27

2009 DHK 10 3 3.900  1,70 

„Copa Kagrana“, 
TZ 32 

1994 Wien – MA 45 24 keine 315  6,74 Wiederholte Vertrags-
verlängerungen trotz 
Zahlungsrückständen, 
Gewährung von 
Sonderrechten

1995 Wien – MA 45 unbefristet 2 1.250  18,02 

2005 MA 45 –  
Wiener Hafen

13 keine 1.487  8,42 

2005 MA 45 –  
Wiener Hafen

13 keine 1.207  7,24 

2005 MA 45 –  
Wiener Hafen

13 keine 613  1,94 

„Spittelau“, TZ 29 2010 Bund unbefristet 3 1.500  3,00 unbefristeter Bestand-
vertrag, fehlende 
Umsatzmeldungen, 
Weitergabe der Flächen 

„Summerstage“, 
TZ 30 

1998 Bund 17 2 800  2,56 unterschiedliche Zinse 
für gleiche Nutzungen, 
Verträge günstig für 
die Bestandnehmer, 
Weitergabe der Flächen

2004 Wien – MA 42 unbefristet keine 1.321  1,63 

2010 Wien – MA 42 11 keine 1.571  1,91 

2014 Bund 16 keine 950  26,32 

„Strandbar 
Herrmann“, TZ 31

2005 Wien – MA 42 10 keine 3.528  0,68 Verträge günstig für die 
Bestandnehmer, Zuschuss 
für Investitionen

2006 DHK 10 keine 240  8,54 

2013 Wien – MA 42 10 keine 3.528  5,67 

Quellen: DHK; Stadt Wien; via donau
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Im Baurechtsvertrag wurde dem Bauberechtigten (gemeinsam mit 
allfälligen Erwerbern des Baurechts) Baurechts–Wohnungseigen-
tum eingeräumt. Für diese vermögenswerten Sonderrechte ohne 
erkennbare Gegenleistung war die Notwendigkeit nicht nachvoll-
ziehbar. Im Fall der Zerstörung des Bauwerks durch höhere Gewalt 
war es dem Bauberechtigten möglich, mit Bezahlung eines mini-
malen Zinses von 1 EUR pro Jahr die Liegenschaft zu blockieren, 
ohne das Bauwerk wieder aufzubauen. (TZ 23)

Die WDE beauftragte die Errichtung der Schiffstation „Wien City“ 
am Schwedenplatz. Die Inbetriebnahme erfolgte Mitte des Jah-
res 2010. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rd. 7,20 Mio. EUR. 
Die jährlichen Erlöse aus der Vermietung der Räumlichkeiten der 
Schiffstation an unterschiedliche Mieter betrugen im Jahr 2014 rd. 
412.000 EUR. Hinzu kamen v.a. Erlöse aus Werbeflächen in Höhe 
von rd. 172.000 EUR im Jahr 2014. Die Stadt Wien leistete für die 
Schiffstation einen Investitionszuschuss von 1 Mio. EUR. (TZ 24)

Die WDE vereinbarte im Dezember 2008 mit einem Gastronomiebe-
treiber, der den Großteil der vorhandenen Flächen anmietete, beson-
dere Mietzinsregelungen. Der Mietzins betrug 300.000 EUR pro Jahr. 
Der Mietvertrag war umsatzabhängig geschlossen worden, Mietzins-
minderungen waren allerdings leichter zu erreichen als Erhöhungen 
der Miete. Die Beweglichkeit nach unten war zudem mit 50.000 EUR, 
eine Anhebung hingegen mit 30.000 EUR gedeckelt. (TZ 25)

Neben einer erfolgten einschränkten Interessentensuche war der 
Mietvertrag auf die hinter der Mieterin stehende natürliche Person 
ausgerichtet. Darüber hinaus hatte die WDE der Mieterin ein Vor-
mietrecht eingeräumt. (TZ 25)

„Badeschiff“

Die DHK hatte Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand im 
Jahr 2004 einem Mitarbeiter der damals zuständigen Abteilung 
Wasserstraßen im BMVIT als Privatperson unbefristet in Bestand 
gegeben, der diese in der Folge an ein Unternehmen weitervermiete, 
das auf den gegenständlichen Flächen ein „Badeschiff“ betrieb. Der 
Bestandnehmer entrichtete lt. Aktenlage des BMVIT selbst nur einen 
Bruchteil des von ihm durch Weitervermietung eingenommenen 
Betrags, ohne besondere vertragliche Gegenleistungen erbringen 
zu müssen. (TZ 26)
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Durch die lange Verfahrensdauer und die Rechtsunsicherheit nach 
Kündigung dieses Vertrags war eine alternative Nutzung in diesem 
Bereich des Donaukanals nicht möglich. (TZ 26)

„Adria Wien – Tel Aviv Beach“

Die DHK schloss im Jahr 2007 einen Bestandvertrag über Flächen 
am linken Donaukanalufer mit einer weiteren Gesellschaft des Bade-
schiffbetreibers, die diese ihrerseits zum Teil an ein drittes Unter-
nehmen weitergab. Die von der DHK eingehobenen Entgelte von 
1,70 EUR pro m2 bzw. zuletzt im Jahr 2014 rd. 2,57 EUR und rd. 
3,85 EUR pro m2 und Jahr waren, vor dem Hintergrund der Wei-
tervermietungen, für den Bestandnehmer überaus günstig. (TZ 27)

„Glashaus“

Für ein am linken Ufer des Donaukanals im Jahr 2005 errichtetes 
Gebäude („Glashaus“), das die Magistratsabteilung Wiener Stadt-
gärten (MA 42) verwaltete, schloss diese einen Bestandvertrag mit 
einer Gesellschaft des Badeschiffbetreibers ab. Ein Vertrag zwischen 
der MA 42 und der grundverwaltenden DHK bestand jedoch nicht. 
(TZ 28)

„Spittelau“

Die via donau schloss als Verwalterin der Liegenschaften des Bundes 
im Jahr 2010 einen unbefristeten Bestandvertrag am rechten Ufer 
des Donaukanals im Bereich der Spittelau ab. Seit Vertragsbeginn 
lagen keine der vereinbarten Nachweise bzw. Aufstellungen der 
Gesamteinnahmen zur Berechnung des Bestandzinses vor. Ebenso 
waren von der via donau kein Schriftverkehr oder eine allfällige 
Zustimmung zur Überlassung des Gebrauchs der Fläche an Dritte 
dokumentiert. (TZ 29)

„Summerstage“

Ein Bestandnehmer, der am rechten Ufer des Donaukanals die „Sum-
merstage“ betrieb und deren benachbarte Teilflächen sich einerseits 
im Eigentum des Bundes, andererseits der Stadt Wien befanden, 
hatte für diese unterschiedliche Bestandzinse zu zahlen. (TZ 30)
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Darüber hinaus konnte kein Bezug zu den Richtsätzen und Tarifen 
hergestellt werden: Der bis 2014 der via donau zu zahlende und 
gegenüber der Stadt Wien weiterhin zu zahlende Bestandzins von 
rd. 2 EUR bis 3 EUR pro m2 und Jahr war für den Bestandnehmer 
überaus günstig. Die via donau sah von der vorgesehenen Verein-
barung einer Umsatzbeteiligung ab. Zudem förderte die Stadt Wien 
den Bestandnehmer im Rahmen der Wirtschaftsförderung mit einem 
Betrag von 10.000 EUR. (TZ 30)

Der Bestandnehmer vermietete darüber hinaus Teilflächen der 
Bestandfläche an Dritte weiter. Die Höhe allfälliger Entgelte dafür 
war nicht bekannt. (TZ 30)

„Strandbar Herrmann“

Insbesondere vor dem Hintergrund einer Erhöhung des Bestand-
zinses im Jahr 2013 um das nahezu Neunfache auf rd. 20.013 EUR 
war der Vertrag aus dem Jahr 2005 für die Flächen des am rechten 
Donaukanalufer liegenden Herrmannparks mit einem Entgelt von 
2.400 EUR jährlich für den Bestandnehmer überaus günstig und für 
die öffentliche Hand (Stadt Wien) nachteilig. (TZ 31)

Ein Bezug der Entgeltberechnung zu geltenden Richtlinien oder Tarif-
listen war nicht zu erkennen. Der Bestandzins lag allerdings auch 
weiterhin unter dem Niveau, das derselbe Bestandnehmer auf einer 
benachbarten Fläche der DHK zu entrichten hatte. Ein umsatzab-
hängiges Entgelt, wie von der Abteilung Liegenschaftsmanagement 
vorgeschlagen, vereinbarte die Stadt Wien (MA 42) nicht. (TZ 31)

Hingegen stellte die Stadt Wien dem Bestandnehmer Wasserzulei-
tung und Abwasserkanalleitungen sowie diverse Infrastruktur in 
Höhe von rd. 308.000 EUR sowie auch den Wasserbezug auf Kosten 
der Stadt zur Verfügung. Auch hatte die DHK für die Sanierung des 
Geländers der Rampe im Herrmannpark im Jahr 2009 einen Auf-
wand von rd. 245.000 EUR inklusive USt zu tragen. (TZ 31)

„Copa Kagrana“

Die Stadt Wien bzw. die DHK gewährten bis zum Jahr 2009 einem 
Bestandnehmer, der sowohl als Einzelunternehmer als auch als 
Eigentümer mehrerer Gesellschaften den Großteil der Flächen im 
Bereich der Neuen Donau – Reichsbrücke („Copa Kagrana“) gepach-
tet hatte, wiederholt Vertragsverlängerungen, räumten Sonderrechte 
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ein und änderten vertragliche Schutzbestimmungen im Interesse der 
öffentlichen Hand zu dessen Gunsten, ohne dass dafür eine ausrei-
chende Begründung bzw. eine wirtschaftliche Gegenleistung vor-
lag. Zudem wies der Bestandnehmer wiederholt Zahlungsrückstände 
gegenüber den Bestandgebern DHK sowie der Stadt Wien auf und 
nutzte Flächen teilweise titellos. (TZ 32)

Im Oktober 2010 brachten die Stadt Wien und der Wiener Hafen 
eine Räumungsklage gegen den Bestandnehmer ein. Das Gerichts-
verfahren war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht abge-
schlossen. (TZ 32)

„Sonnentagsregelung“

Mit einer im Jahr 1998 gewährten Regelung, wetterabhängige 
Reduktionen des Bestandzinses vorzusehen, übernahm die Stadt 
Wien einen Teil des unternehmerischen Risikos der Bestandnehmer. 
Ferner sorgten die gewährten Zinsreduktionen für unterschiedliche 
Bestandzinsniveaus auf vergleichbaren Flächen. (TZ 33)
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 1.1 Der RH überprüfte von November 2014 bis März 2015 die Flächennut-
zung und die damit in Zusammenhang stehende Gebarung an Gewäs-
sern im Bereich der Neuen Donau, der Donauinsel und des Donau-
kanals. Die Erhebungen erfolgten beim BMVIT, der Stadt Wien sowie 
den Unternehmen via donau – Österreichische Wasserstraßen–Gesell-
schaft m.b.H. (via donau), DHK – Management Gesellschaft m.b.H., 
Wiener Gewässer Management Gesellschaft mbH (WGM) sowie Wie-
ner Donauraum Länden und Ufer Betriebs– und Entwicklungsgesell-
schaft mbH (WDE). Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen 
die Jahre 2010 bis 2014; in Einzelfällen berücksichtigte der RH auch 
Sachverhalte außerhalb dieses Zeitraums.

Kenndaten zur Flächennutzung im Bereich der Neuen Donau, der Donauinsel  
und des Donaukanals

Organisationseinheiten und eingebundene Rechtsträger

Donauhochwasserschutz–
Konkurrenz (DHK)

Körperschaft öffentlichen Rechts (Bund vertreten durch BMVIT, Land 
Niederösterreich, Stadt Wien)

Bund BMVIT

Stadt Wien Wiener Gewässer, Wiener Stadtgärten, Straßenbau und Straßenverwaltung

Unternehmen DHK – Management Gesellschaft m.b.H.
Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs– und Entwicklungs–
gesellschaft mbH (WDE)
via donau – Österreichische Wasserstraßen–Gesellschaft m.b.H. (via donau)
Wiener Gewässer Management Gesellschaft mbH (WGM)

gesetzliche Grundlagen Bundesgesetz über Aufgaben und Organisation der Bundes–Wasserstraßen-
verwaltung – Wasserstraßengesetz, BGBl. Nr. 177/2004 i.d.g.F.
Bundesgesetz vom 16. Dezember 1927 über die Bildung einer Donau-
hochwasserschutz–Konkurrenz, BGBl. Nr. 372/1927 i.d.g.F.

Erlöse 
Liegenschaftsverwaltung

2010 2011 2012 2013 2014 Veränderung

in EUR in %

Bund/via donau1 784.353 980.771 1.002.679 1.314.792 1.512.035 92,8

DHK 801.724 785.300 868.442 879.461 939.185 17,1

1  Erlöse aus der Liegenschaftsverwaltung via donau sowie von dieser auf Basis des Fruchtgenussvertrags mit dem Bund 
verwalteten Bund–Liegenschaften

Quellen: DHK; via donau

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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Ziel der Überprüfung war die Beurteilung

– der Nutzungen der Pachtflächen sowie der Zuständigkeiten, 

– der Investitionen und Förderungen, 

–  der vertraglichen Gestaltungen, der Pachtmodelle und Beteiligungen 
sowie

– der diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben.

Hinsichtlich der betroffenen Grundflächen überprüfte der RH im Rah-
men der Gebarungsüberprüfung die wesentlichen bestehenden Nut-
zungen bzw. Bestandnehmer aus dem Gastronomie– und Freizeitbe-
reich (53 Fälle) und nahm vergleichende Betrachtungen vor.

 1.2 Zu dem im September 2015 übermittelten Prüfungsergebnis gaben 
die via donau im Oktober 2015, die WGM, das BMVIT und das Land 
Niederösterreich im November 2015 sowie die Stadt Wien im Dezem-
ber 2015 Stellungnahmen ab. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen 
im März 2016.

 1.3 (1) Laut Stellungnahme des BMVIT sei eine koordinierte Stellung-
nahme zu den an die Kurien der Donauhochwasserschutz — Konkur-
renz (DHK), BMVIT, Land Niederösterreich und Stadt Wien, gerich-
teten Empfehlungen durch die via donau als geschäftsführende Stelle 
der DHK übermittelt worden.

(2) Die Stadt Wien wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass vom 
RH kritisch gesehene Entscheidungen der DHK, welche vom Vertreter 
des Bundes und dem Vertreter des Landes Niederösterreich herbeige-
führt wurden, oftmals gegen den Willen der Stadt Wien zustandege-
kommen seien. Die Stadt Wien bemängelte die aus ihrer Sicht nicht 
immer klare Unterscheidung zwischen der DHK und der via donau und 
hielt es für wünschenswert, alle in der DHK vertretenen gleichberech-
tigten Kurien auch gleich zu behandeln.

Ferner könne der vorliegende Bericht des RH auch zum Anlass genom-
men werden, die Zuständigkeit der DHK ausschließlich auf jene Flächen 
zu reduzieren, die hochwasserschutzrelevant seien. Darüber hinaus sei 
zu evaluieren, ob die DHK mit ihren aufwändigen Entscheidungsstruk-
turen im Wege von drei Kurien heute noch zeitgemäß sei.
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 1.4 Der RH stellte gegenüber der Stadt Wien bezüglich der in ihrer Stel-
lungnahme relevierten unklaren Unterscheidung zwischen der DHK 
und der via donau klar, dass er seine Prüfungsfeststellungen und Emp-
fehlungen zielgerichtet sowohl an die Kurien der DHK als auch an die 
via donau als geschäftsführende Stelle der DHK gerichtet hatte. Die 
Umsetzung der Empfehlungen wäre zuständigkeitsabhängig in den 
Gremien der DHK auf strategischer Ebene zu beschließen und von der 
via donau als geschäftsführende Stelle der DHK operativ zu verwirk-
lichen. 

Vor dem Hintergrund der geltenden Gremienbeschlüsse der DHK als 
Körperschaft öffentlichen Rechts und eigenständige Rechtsperson 
erachtete es der RH nicht für vordringlich, Auffassungsunterschiede 
zwischen den Kurien sowie das Abstimmungsverhalten der einzelnen 
Kurien umfassend abzubilden, zumal für jede Kurie die Gelegenheit 
zur Stellungnahme bestand und die Stadt Wien zu den für sie wesent-
lichen Punkten des Berichts in weiterer Folge Stellung genommen hatte.

Der RH hielt weiters fest, dass er empfohlen hatte, die Zuständigkeit 
der DHK auf die hochwasserschutzrelevanten Flächen zu reduzieren 
(siehe TZ 4). Im Übrigen blieb es der Stadt Wien unbenommen, zu hin-
terfragen, ob die DHK mit ihren aufwändigen Entscheidungsstrukturen 
— die der RH bezüglich der Langwierigkeit der Entscheidungsfindung 
bemängelt hatte — noch zeitgemäß sei. Er wies die Stadt Wien aller-
dings darauf hin, dass in den ihm vorgelegten DHK–Sitzungsprotokol-
len der letzten zehn Jahre keine derartigen Wortmeldungen der Kurie 
Wien protokolliert waren. 

 2.1  (1) Die im Rahmen dieser Gebarungsüberprüfung durch den RH über-
prüften Liegenschaften im Eigentum der öffentlichen Hand entlang der 
Neuen Donau, der Donauinsel und des Donaukanals wurden aufgrund 
der unterschiedlichen grundbücherlichen Eigentümer und Miteigentü-
mer von verschiedenen Stellen als Vermieter bzw. Bestandgeber ver-
waltet (siehe Abbildung 1). Dementsprechend unterschieden sich die 
Bestandverträge für vergleichbare und benachbarte Nutzungen bezüg-
lich der Richtsätze und Tarife, der Umsatzbeteiligungen, der Vertrags-
dauer sowie der Weitergabe der Flächen.

(2) Die DHK war als Körperschaft öffentlichen Rechts, die aus drei 
Kurien (Bund, Niederösterreich und Wien) bestand, im Jahr 1927 zum 
Zweck der Erhaltung von Hochwasserschutzanlagen an der Donau 

Überblick
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gegründet worden.1 Die Geschäftsstelle der DHK war bei der via donau 
angesiedelt.

Die von der DHK verwalteten Liegenschaften lagen zu einem Großteil 
in Wien, v.a. entlang des Donaukanals, der Neuen Donau, der Donau-
insel sowie der Alten Donau (siehe Abbildung 1 sowie Verwaltungs-
bereich, TZ 11). 

Auf von der DHK verwalteten Flächen im Bereich des Schwedenplatzes 
hatte zudem die WDE2 ein Baurecht für die „Schiffstation Wien City“ 
erworben und trat dort als Vermieterin auf (siehe „Schiffstation Wien 
City“, TZ 23). 

1 Mit Bundesgesetz vom 16. Dezember 1927 (BGBl. Nr. 372/1927) bildeten die betrof-
fenen Gebietskörperschaften (Bund, Land Niederösterreich und Land Wien) zum Zweck 
der Erhaltung der aufgrund der Donauregulierungsgesetze ausgeführten Schutz– und 
Dammbauten sowie zum Zweck der Erhaltung des Betriebs und der Verwaltung der damit 
zusammenhängenden Anlagen und Grundflächen von der Einmündung der Isper in die 
Donau bis zur Landesgrenze bei Theben die Donauhochwasserschutz–Konkurrenz.

2 Die WDE stand als Tochtergesellschaft der Wiener Hafen GmbH & Co KG in einem 
Konzernverhältnis mit der Wien Holding und somit der Stadt Wien. Die Geschäftstä-
tigkeit der WDE bestand v.a. aus dem Betrieb der in Wien liegenden Schifffahrtslän-
den sowie der Verwaltung des Schifffahrtszentrums Reichsbrücke und der Schiffsta-
tion „Wien City“ am Schwedenplatz.
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(3) Der Bund war durch das BMVIT bzw. die via donau3 als Verwal-
terin und Fruchtnießerin der in seinem Eigentum stehenden Liegen-
schaftsflächen vertreten. Das BMVIT hatte der via donau an den der-
zeitigen und künftig erforderlichen Bundesliegenschaften ein Recht 
auf Fruchtnießung eingeräumt. 

3 Die via donau erfüllte Bundesaufgaben im Bereich Wasserstraße und Schifffahrt. Nach 
Inkrafttreten des neuen Wasserstraßengesetzes (BGBl. I Nr. 177/2004) am 31. Dezem-
ber 2004, das die rechtliche Grundlage sämtlicher Tätigkeiten der via donau regelte, 
nahm das Unternehmen mit Beginn des Jahres 2005 seine Arbeit auf. Die via donau 
war für die Verwaltung der Wasserflächen und jener Landflächen, die im Alleineigen-
tum des Bundes standen, verantwortlich. Darüber hinaus war sie als geschäftsführende 
Stelle der DHK auch für jene Land– und Wasserflächen zuständig, die im Miteigentum 
des Bundes, des Landes Niederösterreich und der Stadt Wien standen.

Abbildung 1: Übersicht: Verwaltung der Liegenschaften

Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) – Körperschaft aus Bund, 
Niederösterreich und Wien vertreten durch die via donau als  

Geschäftsstelle der DHK:

– Verwaltung von Flächen am Donaukanal v.a. im Bereich des 1. Wiener 
Gemeindebezirks und im Mündungsbereich

– Verwaltung von Flächen auf der Donauinsel und an der Neuen Donau

Bund (vertreten durch das BMVIT bzw. die via donau):

– Eigentum und Verwaltung von Flächen am Donaukanal v.a. im Bereich des 
3. und 19. Wiener Gemeindebezirks sowie am rechten Donauufer

Stadt Wien:

– MA 45: Eigentum und Verwaltung von Flächen der Neuen Donau bzw. der 
Donauinsel zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke („Sunken City“ 
und „Copa Kagrana“)

– MA 42: Eigentum und Verwaltung von Flächen des Herrmannparks am     
Donaukanal sowie an der Roßauer Lände in Wien

Wiener Gewässer Management 
Gesellschaft mbH (WGM):

– Pächterin von Flächen an der 
Neuen Donau zwischen Reichs-
brücke und Brigittenauer Brücke 
(„Copa Kagrana“)

Wiener Donauraum Länden und  
Ufer Betriebs- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH (WDE):

– Baurechtnehmerin  und Vermieterin 
am Donaukanal im Bereich des 
Schwedenplatzes in Wien

Quellen: DHK; Stadt Wien; via donau
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Die entsprechenden Liegenschaftsflächen in Wien lagen am Donau-
kanal im Bereich des 3. und 19. Gemeindebezirks sowie am rechten 
Donauufer (siehe Abbildung 1 sowie „Spittelau“, TZ 29 und „Sum-
merstage“, TZ 30).

(4) Die Liegenschaften im Eigentum der Stadt Wien verwaltete in der 
Regel die Magistratsabteilung Wiener Gewässer (MA 45). Dies waren 
v.a. Flächen im Kernbereich der Donauinsel bzw. der Neuen Donau. 
Vereinzelt standen auch Flächen im Verwaltungsbereich anderer Magi-
stratsabteilungen, wie z.B. der Magistratsabteilung Wiener Stadtgärten 
(MA 42) entlang des Donaukanals (siehe „Strandbar Herrmann“, TZ 31).

Darüber hinaus hatte ab dem Jahr 2011 die WGM4 als Generalpäch-
terin der Stadt Wien (MA 45) Flächen im Bereich der Neuen Donau 
zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke („Copa Kagrana“) 
gepachtet (siehe Verwaltungsbereich TZ 11). 

4 Die WGM war eine 100 %ige Tochter der Stadt Wien. Sie befasste sich mit der Orga-
nisation und Abwicklung der Errichtung und des Betriebes von wasserbaulichen Ein-
richtungen für Oberflächengewässer und Grundwässer im Bereich der Stadt Wien.
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Abbildung 2:  Übersicht: Grundstückseigentümer, Bestandgeber und 
Bestandnehmer

Quellen: Grundbuch; DHK; Stadt Wien; via donau; Bearbeitung und Darstellung: RH
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 2.2  Der RH stellte kritisch fest, dass die Bestandverträge für vergleichbare 
und benachbarte Nutzungen auf den im Rahmen dieser Gebarungs-
überprüfung durch den RH überprüften Liegenschaften im Eigentum 
der öffentlichen Hand durch die Vielfalt an Vermietern bzw. Bestand-
gebern in ihrer Ausgestaltung unterschiedlich waren und bezüglich 
der Richtsätze und Tarife, der Umsatzbeteiligungen, der Vertragsdauer 
sowie der Weitergabe der Flächen variierten.

Entwicklung und Geschäftsordnung

 3.1 (1) Die im Gesetz und der Geschäftsordnung verankerte Zuständigkeit 
des Bundesministers für Land– und Forstwirtschaft für die DHK lag 
— mit dem Übergang der wasserbautechnischen Angelegenheiten der 
schiffbaren Flüsse nach 1945 auf das damalige Ressort Handel und 
Verkehr — nunmehr beim BMVIT. Die via donau war gemäß Wasser-
straßengesetz im Rahmen der Bundesagenden geschäftsführende Stelle 
der DHK und für die Besorgung der Geschäfte zuständig.5

(2) Ein Übereinkommen aus 1927 bzw. eine Geschäftsordnung des 
Jahres 1928 regelten die Arbeitsweise der DHK. Die Beschlussfassung 
kam einem Ausschuss zu, in den das BMVIT, das Land Niederösterreich 
und die Stadt Wien je einen Kurienvertreter entsandten. Der Vorsitz 
lag beim BMVIT. Beschlüsse konnten mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst werden. Bei wichtigen Punkten (z.B. Feststellung von Voran-
schlägen und Rechnungsabschlüssen, Verträgen mit einer Laufzeit von 
über zwei Jahren oder wesentlichen Veränderungen der Grundflächen 
bzw. deren Nutzung) war die Zustimmung aller drei Vertreter erforder-
lich. Dies betraf somit sämtliche längerfristigen Bestandverträge bzw. 
die Vermietung und Verpachtung von Grundflächen. Angelegenheiten, 
die das Stadtbild von Wien berührten, bedurften zudem der Zustim-
mung der Stadt Wien.

(3) Diesbezügliche Beschlussfassungen der DHK waren abstimmungs-
intensiv und wurden u.a. in eigenen Liegenschaftssitzungen der Kurien 
behandelt. Bereits im Jahr 2006 und erneut im Jahr 2008 erachteten die 
Kurien der DHK eine Neugestaltung der Geschäftsordnung sowie eine 
Anpassung an veränderte rechtliche Rahmenbedingungen als erforder-
lich. Die via donau arbeitete einen Entwurf für eine neue Geschäfts-
ordnung aus und legte ihn den Kurien zur internen Abstimmung im 
Herbst 2008 vor. Ein Beschluss in den Gremien der DHK erfolgte bis-

5 § 2 Abs. 1 Z 8 Wasserstraßengesetz, BGBl. I Nr. 177/2004

Liegenschaften der 
Donauhochwasser-
schutz–Konkurrenz

Liegenschaftsverwaltung
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her nicht. Die DHK teilte dem RH im Rahmen einer diesbezüglichen 
Anfrage im Februar 2015 mit, dass dieses Thema nunmehr ein Bestand-
teil des Projekts „DHK Neu“ (siehe TZ 5) sei.

 3.2  Der RH verwies kritisch darauf, dass die Kurien der DHK bereits 2006 
und erneut 2008 eine Neugestaltung der Geschäftsordnung sowie eine 
Anpassung an veränderte rechtliche Rahmenbedingungen als erfor-
derlich angesehen hatten. Ein entsprechender Beschluss in den Gre-
mien war den Kurien der DHK nach nunmehr sieben Jahren bisher 
nicht gelungen.

Der RH empfahl daher dem BMVIT, dem Land Niederösterreich und 
der Stadt Wien als Kurien der DHK, zeitnah auf den Beschluss einer 
neuen Geschäftsordnung der DHK hinzuwirken.

 3.3 Laut Stellungnahme der via donau habe sie mit Juli 2015 eine Geschäfts-
ordnung für den Ausschuss der DHK sowie damit korrespondierend für 
die via donau als geschäftsführende Stelle der DHK im Entwurf erar-
beitet. Sie werde eine Finalisierung der Entwürfe in den kommenden 
DHK–Sitzungen unter Einbindung der Kurien weiterverfolgen.

Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, dass zwi-
schenzeitlich Entwürfe zu einer Geschäftsordnung für den Ausschuss 
der DHK–neu sowie der geschäftsführenden Stelle vorlägen, die aus 
Sicht des Landes kurzfristig beschlossen werden könnten.

Aufgaben

 4.1 (1) Die gesetzlich geregelten Aufgaben der DHK waren v.a.

–  die Erhaltung der Schutz– und Dammbauten von der Einmündung 
der Isper bis zur Landesgrenze bei Theben (Slowakei),

–  die Erhaltung des Donaukanals, der Betrieb des Wehrs und der 
Schleuse Nußdorf sowie der damit zusammenhängenden Anlagen 
und Grundflächen nach Übernahme der Kommission für Verkehrs-
anlagen6 sowie

–  der Betrieb und die Verwaltung der damit in Zusammenhang stehenden 
DHK–Liegenschaften.

6 Bundesgesetz vom 15. Juni 1934 (BGBl. Nr. 95/1934) betreffend die Liquidierung der 
Kommission für Verkehrsanlagen in Wien
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(2) Ein direktes grundbücherliches oder außergrundbücherliches Eigen-
tum an Liegenschaften wies die DHK nicht auf. Die Liegenschaften 
wurden bereits im Rahmen der Gründung der DHK im Jahr 1927 unter 
Aufrechterhaltung von festgesetzten Eigentumsanteilen in das Mit-
eigentum der drei Gebietskörperschaften der DHK („Kurien“: Bund, 
Land Niederösterreich, Stadt Wien) zur Verwaltung und Nutznießung 
übergeben. Die DHK–Liegenschaften lagen insgesamt zu einem Groß-
teil auf Wiener Gemeindegebiet (rd. 83 %). In Wien waren dies v.a. 
Flächen entlang des Donaukanals, der Neuen Donau, der Donauinsel 
sowie der Alten Donau.7

(3) Im Mai 2008 beschlossen die Kurien, eine Auflistung der in der 
Erhaltung und Verwaltung der DHK stehenden und noch zu überneh-
menden Anlagen zu erarbeiten. Auch eine Rückübertragung bestimmter 
Liegenschaften auf die Kurien sowie die damit verbundenen Aufwen-
dungen wurden im Jahr 2008 diskutiert. Tatsächlich war bei zahlreichen 
Liegenschaften die Hochwasserschutzfunktion nicht mehr gegeben oder 
diese wurden für den Hochwasserschutz nur eingeschränkt benötigt. 
Dies waren z.B. Liegenschaften im Bereich der Alten Donau bzw. zum 
Teil die bei Hochwasser nicht überfluteten Flächen auf der Donauinsel.

Zudem stellten die Kurien zu diesem Zeitpunkt auch Überlegungen 
hinsichtlich der Übertragung einzelner, weiterer Hochwasserschutzan-
lagen auf die DHK8 an und beauftragen Studien bezüglich der budge-
tären Abschätzung der jährlichen Erhaltungskosten.

(4) Im Juni 2012 richtete das BMVIT als Vertreter der Kurie Bund einen 
Lenkungsausschuss zur Lösung dieser Fragen ein. Die wesentlichen 
Themen waren neben strukturellen und Organisationsfragen der DHK 
auch die Fragen der benötigten Anlagen der Donauinsel, Neuen Donau, 
Alten Donau und des Donaukanals.

Im September 2012 vereinbarte der Lenkungsausschuss, jene Anlagen-
bereiche zusammenzufassen, die für einen 100–jährigen Hochwasser-
schutz erforderlich waren. Diese sollten bis zum zweiten Quartal 2013 
evaluiert und über die darüber hinaus verbleibenden Anlagenteile bzw. 
über eine Aufteilung derartiger Liegenschaften auf die beteiligten 
Gebietskörperschaften diskutiert werden. Eine Entscheidung über die 

7 Nachdem das Land Niederösterreich seine Miteigentumsanteile in Wien in den Jah-
ren 1938 und 1940 der Stadt Wien übereignet hatte, wurde das Eigentumsrecht der 
DHK–Liegenschaften in Wien mit einem Drittel für die Republik Österreich und mit 
zwei Dritteln für die Stadt Wien im Grundbuch einverleibt (Gesetz über Gebietsverän-
derungen im Lande Österreich RGBl. Nr.158/1938, Nachtragsübereinkommen mit dem 
Reichsgau Niederdonau vom 31. März 1940).

8 Tullnerfeld Nord bzw. Hochwasserschutzanlagen der Stadt Wien
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tatsächlich für den Hochwasserschutz benötigten Anlagen bzw. eine 
allfällige Entflechtung und Aufteilung lagen bis zum Frühjahr 2015 
nicht vor.

(5) Die DHK teilte dem RH im Rahmen einer diesbezüglichen Anfrage 
im Februar 2015 mit, dass in den letzten Jahren mehrmals Vorschläge 
zu einer Realteilung erarbeitet, jedoch bislang in keiner DHK–Sitzung 
behandelt worden seien. Nunmehr seien die bestehenden Unterlagen 
über DHK–Anlagen allerdings im Rahmen des Projekts „DHK Neu“ 
(siehe TZ 5) georeferenziert verfügbar.

 4.2 Der RH bemängelte, dass eine aktuelle Auflistung der in der Erhaltung 
und Verwaltung der DHK stehenden und noch zu übernehmenden Anla-
gen sowie eine Übersicht über die für den Hochwasserschutz benötigten 
Liegenschaftsflächen erst mit Verspätung im Rahmen des Projekts „DHK 
Neu“ im Jahr 2015 erstellt wurden. Tatsächlich war bei zahlreichen Lie-
genschaften die Hochwasserschutzfunktion nicht mehr gegeben oder 
diese wurden für den Hochwasserschutz nur eingeschränkt benötigt. 
Eine Entscheidung über diese Anlagen bzw. eine allfällige Aufteilung 
derartiger Liegenschaften auf die beteiligten Gebietskörperschaften 
lagen bis zum Frühjahr 2015 ebenfalls nicht vor. 

Der RH erinnerte die DHK daran, dass sich die gesetzlichen Aufgaben 
der DHK auf die Erhaltung der aufgrund der Donauregulierungsgesetze 
ausgeführten Schutz– und Dammbauten sowie auf den Betrieb und 
die Verwaltung der damit zusammenhängenden Anlagen und Grund-
flächen beschränkten. 

Der RH empfahl daher dem BMVIT, dem Land Niederösterreich und der 
Stadt Wien als Kurien der DHK, eine Entscheidung über die tatsäch-
lich für den Hochwasserschutz der DHK benötigten Anlagen herbei-
zuführen und sich auf die gesetzlich geregelten Aufgaben der DHK zu 
beschränken. Nicht für den Hochwasserschutz benötigte Liegenschaf-
ten wären aus der Verwaltung sowie Nutznießung der DHK zu entfer-
nen sowie in Abwägung der damit verbundenen Kostenfragen auf die 
Gebietskörperschaften zu übertragen. 

 4.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau würden aufgrund der im Pro-
jekt DHK–neu erhobenen und aufbereiteten Daten derzeit Entschei-
dungsgrundlagen für eine substanzielle DHK–Reform ausgearbeitet. 
Den Kurien würden Reformvarianten einschließlich der zu erwar-
tenden finanziellen und eigentumsbezogenen Auswirkungen vorgelegt. 
In weiterer Folge würden Detailplanungen und Verhandlungen über 
die Abgrenzungen und Übertragungsmodalitäten betreffend die nicht 
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für den Hochwasserschutz relevanten Liegenschaften, Anlagen und 
Gebäude erfolgen.

(2) Die Stadt Wien verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass sie 
schon seit mehreren Jahren auf eine Rückführung der DHK auf ihre 
gesetzlichen Aufgaben gedrängt habe, was im Projekt DHK–neu hätte  
umgesetzt werden sollen. Allerdings sei die DHK–neu in den darauf-
folgenden Jahren — entgegen ihrem gesetzlichen Auftrag — als „Pro-
jektlenkungsausschuss“ für Hochwasserschutzprojekte eingesetzt wor-
den und — im Widerspruch zu den Intentionen der Stadt Wien — seien 
die eigentlichen Ziele verloren gegangen.

(3) Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich stelle in der lau-
fenden Arbeitsgruppe DHK–neu die Trennung jener Liegenschaften, die 
für den Hochwasserschutz benötigt werden, von den sonstigen Flächen 
die Basis für die künftige Neugestaltung der DHK dar.

 4.4 Der RH verwies gegenüber der Stadt Wien, der via donau und dem Land 
Niederösterreich erneut auf seine Empfehlung, sich auf die gesetzlich 
geregelten Aufgaben der DHK zu beschränken. 

Kostenaufteilung

 5.1 (1) Der DHK standen die Einnahmen aus der Verwertung der im Mitei-
gentum der Gebietskörperschaften stehenden Grundflächen zur Verfü-
gung. Von den laufenden Einnahmen aus der Liegenschaftsverwaltung 
verblieben die Bestandzinse grundsätzlich im Baufonds der DHK, wobei 
die Ergebnisse der Bereiche Alte Donau, Neue Donau und Do naustrom 
zu 70 % im Baufonds der DHK verblieben und zu 30 % auf die Kurien 
aufgeteilt wurden.

Die erforderlichen Mittel für den Hochwasserschutz bzw. die Kosten der 
DHK trugen die vertretenden Gebietskörperschaften auf Basis unter-
schiedlicher Kostenschlüssel (Kurienbeiträge).9 Insgesamt gab es zehn 
unterschiedliche Kostenschlüssel. Die Ausgaben der DHK entwickelten 
sich wie folgt:

9 Für die Hochwasserschutzbauten und Anlagen im Allgemeinen hatte der Bund 70 %, 
Wien und Niederösterreich jeweils 15 % der Kosten zu entrichten. Für Anlagen aus 
dem Vermögen der Kommission für Verkehrsanlagen (insbesondere der Donaukanal 
von Nußdorf bis zur Ausmündung) hatte die Stadt Wien einen Beitrag von 50 %, der 
Bund 33 1/3 % und das Land Niederösterreich 16 2/3 % zu tragen.
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(2) Im Jahr 2010 richteten die Kurien eine Arbeitsgruppe „Kostenwahr-
heit“ mit dem Ziel transparenter und nachvollziehbarer Kosten ein. Im 
Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurden die Inhalte der bei den Kurien 
und der via donau anfallenden und nicht gegenseitig verrechneten 
Kosten zusammengestellt. In weiterer Folge entstand 2012 auf Initia-
tive der via donau das Projekt „DHK Neu“, das neben der Kostenfrage 
auch eine Darstellung der für die Kernaufgabe Hochwasserschutz der 
DHK notwendigen Anlagenbereiche sowie eine Anpassung des DHK–
Liegenschaftsmanagements erarbeiten sollte. Zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung lagen weder zur Arbeitsgruppe „Kostenwahrheit“ noch 
zum Projekt „DHK Neu“ Beschlüsse bzw. Ergebnisse vor.

Zwischenzeitlich behandelte die via donau im Projekt „DHK Neu“ 
die Umsetzung der Sanierung des Hochwasserschutzes Donau v.a. im 
Bereich des Marchfeldschutzdammes und Hainburg sowie die Aktua-
lisierung von Bescheiden, Verträgen und Betriebsordnungen.10 

 5.2 Der RH bemängelte, dass seit der Einrichtung der Arbeitsgruppe 
„Kostenwahrheit“ im Jahr 2010, mit dem Ziel transparenter und nach-
vollziehbarer Kosten der DHK weder Ergebnisse noch diesbezügliche 
Beschlüsse vorlagen. Er merkte ferner kritisch an, dass auch das Projekt 
„DHK Neu“ seit dem Jahr 2012 bis zum Frühjahr 2015 keine abschlie-
ßenden Ergebnisse aufwies.

10 Die Kurien beschlossen im August 2013 einen erweiterten Budgetrahmen von 
150.000 EUR für das Projekt unter Anwendung des Kostenschlüssels Bund 50 %, Nieder-
österreich 25 % und Wien 25 %. Das Projekt „DHK Neu“ wies in den Jahresabschluss-
rechnungen der DHK im Jahr 2013 Kosten von 139.066 EUR und im Jahr 2014 von 
141.158 EUR auf.

Tabelle 1: Ausgaben der DHK gesamt

Jahr 
2010 2011 2012 2013 2014

in Mio. EUR

Ausgaben 8,73 6,05 4,68 5,08 4,31

davon

 Bund 4,41 
(50,52 %)

3,70 
(61,16 %)

2,44 
(52,14 %)

2,63 
(51,77 %)

2,43 
(56,38 %)

 Wien 3,78 
(43,30 %)

1,57 
(25,95 %)

1,93 
(41,24 %)

2,09 
(41,14 %)

1,50 
(34,80 %)

 Niederösterreich 0,54 
(6,19 %)

0,78 
(12,98 %)

0,31 
(6,62 %)

0,36 
(7,09 %)

0,38 
(8,82 %)

Quelle: via donau
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Der RH empfahl daher der via donau als Geschäftsstelle der DHK, 
das Projekt „DHK Neu“ fertigzustellen und — vor dem Hintergrund 
einer anzustrebenden nachvollziehbaren und transparenten Kosten-
struktur — entsprechende Ergebnisse zur Beschlussfassung in der DHK 
auszuarbeiten. 

 5.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau seien seit 2010 wesentliche Ent-
wicklungsschritte zur Erhöhung der Kostentransparenz und zur Opti-
mierung des Controllingsystems gesetzt worden (v.a. Einführung neuer 
Reporting–Standards für die DHK, Simulationen Vollkostenrechnung, 
Regelung der Leistungsabrechnung für Großprojekte). Derzeit würden 
die Entscheidungsgrundlagen für eine strategische Ausrichtung der 
DHK erarbeitet. Die Sicherstellung transparenter Kosten–, Finanzie-
rungs– und Entscheidungsstrukturen sei ein wesentliches Projektziel.

(2) Die Stadt Wien wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, seit Jah-
ren kritisiert zu haben, dass die Erhaltungskosten auf Flächen der 
DHK entgegen dem bestehenden Schlüssel alleine durch die Stadt Wien 
getragen würden. Zur Bearbeitung dieses Themas sei im Jahr 2010 die 
„Arbeitsgruppe Kostenwahrheit“ gegründet worden, wobei die Stadt 
Wien ihre Kosten, die der DHK zuzurechnen wären, dieser bekannt 
gegeben habe. Allerdings sei bis dato diesbezüglich keine weiterfüh-
rende Bearbeitung erfolgt.

DHK – Management Gesellschaft m.b.H.

 6.1  (1) Ein Bundesgesetz11 regelte die Besorgung sämtlicher Geschäfte 
der DHK durch Bundesbedienstete. Nach diversen Zuständigkeitsän-
derungen12 wurden im Rahmen des Wasserstraßengesetzes 2004 die 
Aufgaben der DHK an die via donau übertragen. Die via donau selbst 
war in unterschiedliche thematische Abteilungen und Bereiche (z.B. 
Liegenschaften) gegliedert.

11 Zum damaligen Zeitpunkt das Bundesstrombauamt: Bundesgesetz vom 31. Juli 1973 
betreffend die Bediensteten der Donauhochwasserschutz–Konkurrenz, BGBl. I 
Nr. 367/1973

12 Einrichtung der Dienststelle Wasserstraßendirektion gemäß VO des damaligen BM für 
Bauten und Technik vom 21. Juni 1985 betreffend die Bundeswasserstraßenverwaltung 
und die Errichtung der Wasserstraßendirektion, BGBl. I Nr. 274/1985 sowie zuletzt die 
Gründung der via donau – Österreichische Wasserstraßen–GmbH (§ 4 Wasserstraßen-
gesetz, BGBl. I Nr. 177/2004)
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(2) Rund sechs Jahre nach der Aufgabenübertragung gründete die via 
donau im März 2010 eine Tochtergesellschaft (DHK – Management 
Gesellschaft m.b.H.13), mit einem durchschnittlichen Personalstand von 
13 Mitarbeitern, die der administrativen Abwicklung der Personalver-
waltung dienen sollte und ordnete die mit Agenden der DHK betrauten 
Dienstnehmer dieser Gesellschaft zu. Mit der Tochtergesellschaft sollten 
insbesondere auch Steuervorteile durch die umsatzsteuer freie14 Wei-
terverrechnung der Personalkosten an die DHK lukriert werden. Die 
Geschäftsstelle der DHK im Sinne des Wasserstraßengesetzes 2004 blieb 
weiterhin die via donau.

(3) Mit dem zuständigen Finanzamt kam die via donau bzw. ihre 
steuerliche Vertretung dahingehend überein, dass durch die „nicht 
auf Gewinn gerichtete“ DHK – Management Gesellschaft m.b.H. eine 
umsatzsteuerfreie bzw. –reduzierte Weiterverrechnung der Personal-
kosten an die DHK erfolgen sollte. Eine schriftliche Bestätigung der 
Behörde bzw. Entscheidung des zuständigen Finanzamts über die 
Zulässigkeit dieser Vorgangsweise (z.B. in Form eines Auskunftsbe-
scheids) lag nicht vor. Einen entsprechenden Antrag lt. § 118 BAO15 
zur Feststellung hatte die via donau nicht gestellt.

 6.2 Der RH bemängelte im Sinne der Rechtssicherheit, dass für die gewählte 
Vorgangsweise zur Steuerersparnis durch die Gründung der DHK – 
Management Gesellschaft m.b.H. keine schriftliche Bestätigung der 
Behörde bzw. Entscheidung des zuständigen Finanzamts über die 
Zulässigkeit dieser Vorgangsweise (z.B. in Form eines Auskunftsbe-
scheides) vorlag.

Der RH empfahl daher der via donau, für gegenständliche und allfäl-
lige künftige steuerliche Gründungen bzw. Umgründungen verpflich-
tende Rechtsauskünfte durch die Behörde einzuholen bzw. die Mög-
lichkeiten der Bundesabgabenordnung zu nutzen, um größtmögliche 
Rechtssicherheit zu erlangen. 

 6.3 Die via donau wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der Steuer-
berater bei der Beantragung der Steuernummer für die DHK – Manage-
ment Gesellschaft m.b.H. den Sachverhalt dem Finanzamt schrift-
lich dargestellt habe, woraufhin kein Umsatzsteuersignal und keine 
Umsatzsteuer–Identifikationsnummer vergeben worden seien. Nach 

13 Die Bilanzsumme des veröffentlichen Jahresabschlusses 2013 der DHK – Management 
Gesellschaft m.b.H. lag bei 348.382,65 EUR.

14 Letztlich kam der reduzierte Umsatzsteuersatz von 10 % zur Anwendung.
15 Mit dem Abgabenänderungsgesetz (AbgÄG) 2010 wurde in der BAO die Möglichkeit 

für verpflichtende Rechtsauskünfte in Form von sogenannten „Auskunftsbescheiden“ 
geschaffen.
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Einschätzung des Steuerberaters entspreche diese 2010 erfolgte Offen-
legung im Wesentlichen der Anfragemöglichkeit, wie sie seit 2012 im 
„Erlass über Auskünfte für sachverhaltsbezogene Anfragen“ konkreti-
siert gewesen sei. Eine § 118 BAO–Rechtsauskunft zur USt–Frage sei 
— nach Auskunft des Steuerberaters — nicht möglich. Die via donau 
werde deshalb davon Abstand nehmen, nachträglich eine schriftliche 
Abklärung mit dem Finanzamt vorzunehmen. 

Für eventuelle zukünftige Gründungen werde die Empfehlung des RH 
berücksichtigt und nach Prüfung des Sachverhalts nach Möglichkeit 
umgesetzt. 

 6.4 Der RH stellte gegenüber der via donau klar, dass er keine nachträg-
liche Abklärung mit dem Finanzamt empfohlen, sondern im Sinne 
der Rechtssicherheit für die via donau selbst das Fehlen einer schrift-
lichen Bestätigung der Behörde über die Zulässigkeit (z.B. in Form eines 
Auskunftsbescheids) bemängelt hatte. Dies wäre nach seiner Ansicht, 
selbst wenn die Möglichkeit für verpflichtende Rechtsauskünfte der 
Behörde erst nach Gründung der DHK – Management Gesellschaft 
m.b.H. geschaffen worden war, jedenfalls zweckmäßg gewesen. 

Der RH nahm davon Kenntnis, dass die via donau im Falle zukünf-
tiger Gründungsakte diese Möglichkeit nutzen könnte.

  7.1 Nach der Gründung der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. schlos-
sen die DHK, vertreten durch die geschäftsführende Stelle via donau, 
als Treugeber und die DHK – Management Gesellschaft m.b.H. als 
Treuhänder unter Beitritt der via donau einen Treuhandvertrag ab, in 
dem die Managementgesellschaft mit der Verwaltung des Personals im 
Namen und auf Rechnung der DHK beauftragt wurde. Der Treuhand-
vertrag wurde im Zeitraum vom 8. April bis 2. Mai 2011 von den Ver-
tragsparteien — mit Ausnahme der Kurie Wien — unterfertigt.16

Die Stadt Wien machte ihre Zustimmung zum Treuhandvertrag dabei 
von grundsätzlichen strukturellen Optimierungen innerhalb der DHK 
im Hinblick auf die Abgabe von nicht im Hochwasserschutzbereich 
liegenden Agenden abhängig. Die Kurien der DHK vereinbarten, diese 

16 Zudem war auch eine Änderung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Bund erforder-
lich, weil für jene Beamte, die der via donau gemäß § 22 Abs. 1 bis 3 Wasserstraßen-
gesetz zugeteilt wurden und nunmehr in der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. 
tätig waren, eine zusätzliche, direkte Verrechnung der Personalkosten zu erfolgen hatte. 
Die Entlohnung von „ausgegliederten“ Beamten erfolgte weiterhin durch den Bund, 
der in Folge eine Rechnung an die entsprechende Stelle legte. Zu diesem Zweck war 
nun auch für die neu gegründet DHK – Management Gesellschaft m.b.H. eine Kosten-
stelle einzurichten, um u.a. die Zuordnung der Personalkosten in SAP zu ermöglichen.
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Vorgangsweise nach zwei Jahren zu evaluieren.17 Eine Evaluierung 
oder eine Zustimmung der Stadt Wien lagen zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung nicht vor. Letztere wäre aufgrund der Geschäftsordnung 
der DHK erforderlich gewesen.

 7.2  Der RH hielt kritisch fest, dass mit der Gründung der DHK – Manage-
ment Gesellschaft m.b.H. nunmehr Strukturen einer dreigliedrigen Ver-
tretungskette bestanden: die DHK – Management Gesellschaft m.b.H. 
als Treuhänderin sowie Vertragspartnerin und Tochter der via donau, 
die ihrerseits gesetzliche Vertreterin der DHK, diese wiederum ledig-
lich Vertreterin der grundbücherlichen Miteigentümer Bund und Nie-
derösterreich bzw. Wien war.

Der RH kritisierte zudem das Fehlen der vorgesehenen Evaluierung der 
vertraglich vereinbarten Treuhandregelung sowie die fehlende Zustim-
mung der Stadt Wien, obwohl letztere aufgrund der Geschäftsord-
nung der DHK erforderlich gewesen wäre. Er wies die Kurien der DHK 
darauf hin, dass bei Verträgen mit einer Laufzeit von über zwei Jah-
ren die Stimmeneinheit aller drei Vertreter der DHK erforderlich war. 
Nach Ansicht des RH war der Treuhandvertrag zwischen DHK und 
DHK – Management Gesellschaft m.b.H. aus dem Jahr 2011 somit neu 
zu beschließen, weil die gewählte Vorgangsweise eine Vollmachtsüber-
schreitung durch die via donau darstellte.

Der RH empfahl daher dem BMVIT, dem Land Niederösterreich und 
der Stadt Wien als Kurien der DHK, die vorgesehene Evaluierung und 
einen rechtsgültigen Beschluss der Treuhandregelung zwischen DHK 
und DHK – Management Gesellschaft m.b.H. zu erwirken.

 7.3  (1) Die via donau teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die formale 
Zustimmung der Kurie Wien in der 191. DHK–Sitzung am 23. Sep-
tember 2015 erfolgt sei. Im Zuge des Projektes DHK–neu werde nun 
auch die DHK – Management Gesellschaft m.b.H. evaluiert.

(2) Das Land Niederösterreich ergänzte in seiner Stellungnahme, dass 
der vorliegende Treuhandvertrag in der DHK–Sitzung vom 23. Sep-
tember 2015 seitens der Kurien einstimmig beschlossen worden sei.

17 Beschlüsse innerhalb der DHK konnten lt. Geschäftsordnung mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst werden; bei Verträgen mit einer Laufzeit von über zwei Jahren war 
die Stimmeneinheit aller drei Vertreter erforderlich.
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 8.1 Die via donau ging in ihren Modellrechnungen zur DHK – Manage-
ment Gesellschaft m.b.H. im Jahr 2009 davon aus, dass im Zusam-
menhang mit der Umsatzsteuer rd. 100.000 bis 140.000 EUR pro Jahr 
eingespart werden könnten.

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung ermittelte die via donau eine 
tatsächliche Umsatzsteuerersparnis von rd. 413.000 EUR innerhalb 
der letzten fünf Jahre (2010: 58.163 EUR, 2011: 86.239 EUR, 2012: 
86.941 EUR, 2013: 95.486 EUR, 2014: 86.131 EUR).

Dem standen die Kosten der Firmierung bzw. Gesellschaftsgründung 
sowie die Kosten der Geschäftsführung gegenüber. Mit der Geschäfts-
führung der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. wurde im Jahr 2010 
nach einer Ausschreibung eine ehemalige Kabinettsmitarbeiterin des 
BMVIT betraut. Der letztvorliegende Public Governance Bericht der 
via donau wies für das Jahr 2013 eine Geschäftsführervergütung von 
105.736 EUR in Form von fixen Bezügen und 14.700 EUR in Form von 
variablen Bezügen für die DHK – Management Gesellschaft m.b.H. auf. 
Mit April 2015 übernahm der Geschäftsführer der via donau auch die 
Geschäftsführung der DHK – Management Gesellschaft m.b.H.

 8.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die tatsächliche Steuerersparnis durch 
die Gründung der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. unter den 
Erwartungen des Jahres 2009 lag. Der Gründung standen zudem Kosten 
der Geschäftsführung gegenüber, die über den ermittelten jährlichen 
Einsparungen lagen und die bis zur Übernahme der Geschäftsführung 
durch den Geschäftsführer der via donau im April 2015 angefallen 
waren.

Vor diesem Hintergrund empfahl der RH der via donau, die organisa-
torische Notwendigkeit der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. 
sowie eine Eingliederung der diesbezüglichen Agenden in die via donau 
zu prüfen.

 8.3 (1) Die via donau teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass dies der-
zeit im Rahmen der strategischen Ausrichtung der DHK mitbehandelt 
werde.

(2) Das Land Niederösterreich wies in seiner Stellungnahme darauf  
hin, dass die Geschäfte der DHK – Management Gesellschaft m.b.H. 
nunmehr der Geschäftsführer der via donau führe.

 8.4 Der RH erwiderte dem Land Niederösterreich, dass er diesen seit 
April 2015 gegebenen Sachverhalt bereits in seinem zur Stellung-
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nahme an die überprüften Stellen übermittelten Prüfungsergebnis dar-
stellte.

Fruchtgenuss

 9.1 (1) Im September 2005 schlossen die Republik Österreich — vertreten 
durch das BMVIT — und die via donau einen Vertrag über die ordent-
liche Verwaltung der Liegenschaften des Bundes im Bereich Wasser-
straßen ab.18 Vertragsgemäß waren sämtliche der via donau zukom-
menden Erlöse (Bestandzinse bzw. Entgelte oder Gebühren) an den 
Bund abzuführen. Die via donau erhielt als Entgelt ein Honorar von 
250.000 EUR.19

Um eine leistungsorientierte und bestmögliche Bewirtschaftung zu 
erreichen, vereinbarten das BMVIT und die via donau im Dezem-
ber 2011, der via donau an den derzeit und künftig erforderlichen Bun-
desliegenschaften ein Recht auf Fruchtnießung einzuräumen. Dafür 
hatte die via donau dem Bund wertgesicherte 250.000 EUR pro Jahr 
zu bezahlen.20 Über diesen Betrag hinausgehende Erlöse verblieben 
bei der via donau, deren maßgebliche Finanzierungsquelle der Jah-
respauschalbetrag des Bundes gemäß Wasserstraßengesetz darstell-
te.21 Im Fruchtgenussvertrag hatten die Vertragsparteien zudem ver-
einbart, nach einem Zeitraum von fünf Jahren eine Neuberechnung 
des Entgelts vorzunehmen.

(2) Die via donau konnte zwischenzeitlich die jährlichen Erlöse aus 
der Verwaltung von Liegenschaften von 2010 bis 2014 auf insgesamt 
rd. 1,15 Mio. EUR bzw. um rd. 92,8 % erhöhen. Die Kosten für die 
Liegenschaftsverwaltung stiegen im selben Zeitraum um rd. 16,1 %:

18 Die entsprechenden Liegenschaftsflächen in Wien lagen am Donaukanal im Bereich 
des 3. und 19. Gemeindebezirks sowie am rechten Donauufer.

19 Zuzüglich 50 % von allfälligen Einnahmen aus der Liegenschaftsverwaltung, die 
500.000 EUR im Jahr überstiegen.

20 siehe Bericht des RH „via donau – Österreichische Wasserstraßen–Gesellschaft mbH“, 
Bund 2013/12; ausgabenseitig entfielen für den Bund die Zahlungen an die via donau 
für den Verwaltungsvertrag in der Höhe von 250.000 EUR

21 Laut § 18 Abs. 1 Wasserstraßengesetz i.d.g.F. hatte der Bund für die im Gesetz gere-
gelten Aufgaben einen Jahrespauschalbetrag in der Höhe von 5,50 Mio. EUR an die 
via donau zu leisten.

Liegenschaften des 
Bundes
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Insgesamt stieg das Ergebnis aus der Verwaltung der via donau–eige-
nen Liegenschaften sowie der Liegenschaften des Bundes im Zeit-
raum 2010 bis 2014 um rd. 408 %.

 9.2 Der RH anerkannte, dass es der via donau in den letzten fünf Jahren 
gelungen war, die Erlöse aus der Liegenschaftsverwaltung auf rd. 1,15 
Mio. EUR bzw. um rd. 92,8 % zu erhöhen. 

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Erlöse bzw. Ergebnisse sowie 
der vertraglich vereinbarten Neuberechnung des Fruchtgenussentgelts 
empfahl der RH dem BMVIT, mit der via donau über eine Anpassung 
des Fruchtgenussentgelts, das die Kosten für die tatsächlich erbrach-
ten Leistungen und Anreizkomponenten miteinbezieht bzw. über eine 
Berücksichtigung bei den Jahrespauschalbeträgen gemäß Wasserstra-
ßengesetz zu verhandeln.

 9.3 Das BMVIT teilte in seiner Stellungnahme mit, den Fruchtgenussver-
trag wie vertraglich vereinbart umzusetzen. Die vom RH empfohlenen 
Aspekte würden dabei Berücksichtigung finden.

Versicherung

 10.1 Laut Fruchtgenussvertrag war die via donau bezüglich der Liegen-
schaften oder allfälliger darauf errichteter Gebäude nicht zu einer Ver-
sicherung verpflichtet. Die diesbezügliche vertragliche Ausgestaltung 
mit den Bestandnehmern erfolgte uneinheitlich.

Die via donau sah in ihren Bestandverträgen in der Regel zahlreiche 
Pflichten der Vertragspartner (z.B. Winterdienst, Errichtung und Erhal-
tung der Geländer) vor, bei deren Verletzung eine zivilrechtliche Ver-
antwortlichkeit gegenüber Dritten in Frage kommen könnte. Vereinzelt 
bzw. im Zusammenhang mit den Haftungsbestimmungen waren Schad– 

Tabelle 2:  Erlöse und Kosten aus der Liegenschaftsverwaltung  
(Liegenschaften Bund) – via donau

Jahr 
2010 2011 2012 2013 2014 Veränderung 

2010 bis 2014

in EUR in %

Erlöse 784.353 980.771 1.002.679 1.314.792 1.512.035 92,8

Kosten – 630.824 – 691.243 – 750.498 – 603.144 – 732.607 16,1

Ergebnis 153.529 289.528 252.181 711.648 779.428 408,0

Quelle: via donau
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und Klagloshaltungsverpflichtungen des Bestandnehmers gegenüber 
dem Bestandgeber vorgesehen.

 10.2  Der RH bemängelte, dass die vertraglichen Ausgestaltungen hinsicht-
lich einer Versicherungspflicht der Bestandnehmer für die Liegenschaf-
ten oder allfälliger darauf errichteter Gebäude durch die via donau 
uneinheitlich erfolgten. Vor dem Hintergrund möglicher Haftungs-
risiken erachtete der RH jedoch eine Versicherung durch die Bestand-
nehmer insbesondere bei Liegenschaftsflächen entlang von Gewäs-
sern als zweckmäßig, um eine Haftung auf Seiten der Bestandnehmer 
sicherzustellen.

Er empfahl daher der via donau, eine Versicherungspflicht den Bestand-
nehmern der Liegenschaften vertraglich zu überbinden.

Der RH empfahl der via donau zudem, die Schad– und Klagloshal-
tungsverpflichtung des Bestandnehmers gegenüber dem Bestandge-
ber umfassend zu formulieren. Dabei wäre klarzustellen, dass sie in 
allen Fällen zu gelten hätte, in denen der Bestandgeber durch Oblie-
genheits– oder Pflichtverletzungen des Bestandnehmers den Ansprü-
chen Dritter ausgesetzt ist.

 10.3 Laut Stellungnahme der via donau würden die aktuellen Standardverträge 
eine umfassende Versicherungspflicht für den Bestandnehmer enthal-
ten. Diese seien zwischenzeitlich auch um den Wortlaut der „Oblie-
genheits– und Pflichtverletzungen“ ergänzt worden.

Verwaltungsbereich

 11.1 (1) Für Anliegen des Donaukanals hatte die Stadt Wien eine Donau-
kanalkoordination eingerichtet, die als Anlaufstelle für Projektideen 
und Nutzungen eine Bewertung vornahm sowie eine allfällige Projekt-
umsetzung begleiten sollte.22 Die Stadt Wien erstellte in dieser Eigen-
schaft zwischen 2008 und 2009 ein Leitbild in Form eines „Masterplans 
Donaukanal“, der stadtplanerische Zielsetzungen enthielt.23 Darüber 
hinaus entwickelte die Stadt Wien im Jahr 2014 Gestaltungs– und Ent-
wicklungsleitlinien für den Donaukanal.

Die Donaukanalkoordination war jedoch nicht der gesetzliche Vertre-
ter (Kurie) der Stadt Wien in der DHK, die einen Großteil der Donau-

22 Der Donaukanalkoordinator war zugleich auch Leiter der Abteilung Straßenverwal-
tung und Straßenbau (MA 28).

23 Die diesbezüglichen Kosten für externe Beauftragungen beliefen sich auf insgesamt 
rd. 114.652 EUR (inklusive USt).

Liegenschaften der 
Stadt Wien
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kanalflächen verwaltete. Die Kurienvertretung der Stadt Wien in der 
DHK lag bei der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45).

(2) Im Bereich der Neuen Donau bzw. der Donauinsel schloss die Stadt 
Wien, vertreten durch die MA 45, im März 1996 mit dem Wiener Hafen 
ein Übereinkommen über die Verwaltungsagenden der Grundflächen 
zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke („Sunken City“ und 
„Copa Kagrana“). Die Stadt Wien begründete dies mit dem Ziel, die 
Verwaltung der Flächen einem selbstständig und privatwirtschaftlich 
agierenden Betrieb zu übertragen, um bei konsensloser Nutzung und 
Vertragsverletzungen durch Bestandnehmer rasch reagieren zu kön-
nen. Die Stadt Wien kündigte dieses Übereinkommen mit 31. Dezem-
ber 2010. Besondere Gründe dafür waren nicht dokumentiert.

In der Folge schlossen die Stadt Wien als Verpächter und die Wiener 
Gewässer Management GmbH (WGM)24 als Pächter beginnend mit 
1. Jänner 2011 einen Generalpachtvertrag über Teile dieser Flächen im 
Bereich der Neuen Donau zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer 
Brücke („Copa Kagrana“).

Zweck des Generalpachtvertrags war es, die WGM zu berechtigen und 
zu verpflichten, diese Flächen zu bewirtschaften. Die Vertragsverhält-
nisse aus der Zeit der Verwaltung durch den Wiener Hafen und davor 
wurden übernommen. Die vom Vertrag mitumfassten Teilflächen eines 
Bestandnehmers waren im Jahr 2010 durch die Stadt Wien bzw. den 
Wiener Hafen gekündigt worden. Ein Gerichtsverfahren dazu — zwi-
schenzeitlich hatten auf Teilflächen bereits Räumungen stattgefun-
den — war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung allerdings noch im Lau-
fen (siehe „Copa Kagrana“, TZ 32).

Die im Bereich der Donauinsel zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer 
Brücke („Sunken City“) gelegenen Flächen bewirtschaftete die MA 45 
nach der Kündigung des Übereinkommens mit dem Wiener Hafen nun-
mehr selbst. Die Vertragsverhältnisse aus der Zeit der Verwaltung durch 
den Wiener Hafen wurden dabei ebenso übernommen.

(3) Strategische Gründe für die unterschiedliche Vorgangsweise in der 
Liegenschaftsverwaltung — einen Teil der Flächen bewirtschaftete die 
Stadt Wien bzw. die MA 45 selbst, den anderen Teil übertrug sie der 
WGM zur Bewirtschaftung — dokumentierte die Stadt Wien nicht. Sie 
verpflichtete die WGM im Generalpachtvertrag, jährlich einen Jah-

24 Die im Jahr 2007 gegründete WGM war eine 100 %ige Tochter der Stadt Wien. Sie 
befasste sich mit der Organisation und Abwicklung der Errichtung und des Betriebs von 
wasserbaulichen Einrichtungen für Oberflächengewässer und Grundwässer im Bereich 
der Stadt Wien.
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resbericht über die dem Pachtgegenstand zugeordneten Flächen zu 
legen.25 Ein solcher lag zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bzw. mit 
Frühjahr 2015 nicht vor.

Die Entwicklung der Erlöse der Stadt Wien – Wiener Gewässer bzw. der 
WGM aus diesen Teilflächen ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.

 11.2 Der RH vermerkte, dass die Stadt Wien, vertreten durch die MA 45, ein 
Übereinkommen mit dem Wiener Hafen über die Verwaltungsagenden 
der Grundflächen im Bereich der Neuen Donau bzw. Donauinsel zwi-
schen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke aus dem Jahr 1996 mit 
31. Dezember 2010 gekündigt hatte. Besondere Gründe dafür hatte sie 
nicht dokumentiert. 

Der RH hielt kritisch fest, dass die Stadt Wien nach Beendigung des 
Verwaltungsübereinkommens mit dem Wiener Hafen unterschiedliche 
Bewirtschaftungsstrategien auf den von ihr verwalteten Teilflächen 
wählte: Einen Teil der Flächen bewirtschaftete sie selbst, den ande-
ren Teil übertrug sie der WGM zur Bewirtschaftung. Obwohl die Stadt 
Wien damit eine rasche Lösung des Räumungsverfahrens im Bereich 
der „Copa Kagrana“ (siehe „Copa Kagrana“, TZ 32) anstrebte, war 
für den RH diese unterschiedliche Vorgangsweise auf der Donauinsel 
und „Copa Kagrana“ mangels dokumentierter Begründung nur einge-
schränkt nachvollziehbar.

Der RH kritisierte, dass die WGM bis zur Zeit der Gebarungsüberpüfung 
— obwohl der Generalpachtvertrag seit 2011 bestand — noch keinen 
Jahresbericht vorgelegt hatte. Er empfahl der Stadt Wien, von der WGM 
den Jahresbericht im Sinne des Generalpachtvertrags einzufordern.

25  Der Bericht hatte Informationen über Pflege– und Bewirtschaftungsmaßnahmen und 
den Abschluss neuer Verträge sowie erteilte Subvollmachten zu enthalten.

Tabelle 3:  Erlöse der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Wien – Wiener Gewässer  
und der WGM

Jahr1
2011 2012 2013 2014

in EUR2

Wiener Gewässer  26.735  75.008  33.457 27.255

WGM  47.806  48.282  49.822  50.778

1  Zwischen 1996 und 2010 hatte die Stadt Wien die Verwaltungsagenden der Grundflächen im Bereich der Neuen Donau bzw. 
Donauinsel zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke der Wiener Hafen GesmbH übertragen. Zudem verblieben offene 
Forderungen insbesondere im Zusammenhang mit dem gerichtlichen Räumungsverfahren noch unberücksichtigt.

2 für Bestandflächen im Bereich Neue Donau und Donauinsel

Quellen: Stadt Wien; WGM
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 11.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien sei die Kündigung des Überein-
kommens mit dem Wiener Hafen am 31. Dezember 2010 begründet und 
dokumentiert erfolgt. Der Wiener Hafen habe nicht zur Geschäftsgruppe 
Umwelt gehört und überdies seien die Flächen der „Copa Cagrana“ in 
schlechtem Zustand gewesen. Daraufhin sei die Entscheidung getrof-
fen worden, diese Flächen in die Geschäftsgruppe Umwelt zu transfe-
rieren, um qualitative Verbesserungen herbeizuführen und diese auch 
gerichtlich durchzusetzen. 

Die WGM sei als Tochter der MA 45 direkt und effizient sowohl vom 
Umweltressort als auch von der MA 45 aus steuerbar, zumal diese auch 
im Aufsichtsrat der WGM vertreten sei. Dass die Flächen der „Copa 
Cagrana“ in die Verwaltung der WGM gegeben wurden, sei nachvoll-
ziehbar, weil die WGM für alle hochwasserbezogenen Bauangelegen-
heiten an der Donau seit dem Jahr 2007 zuständig war. Da auf der 
Seite der „Sunken City“ keine hochwasserbezogenen Bauten errichtet 
würden, verwalte diese Flächen, ebenso wie alle anderen städtischen 
Flächen an Gewässern, die MA 45.

Die Stadt Wien sicherte zu, entsprechend der Empfehlung des RH einen 
Jahresbericht bei der WGM einzufordern.

 11.4 Der RH erwiderte, dass ihm zwar der entsprechende Beschluss vor-
gelegt worden war, aber weder während der Gebarungsüberprüfung 
noch in der gegenständlichen Stellungnahme Unterlagen, aus denen 
die Motivenlage bzw. Gründe für die Kündigung ersichtlich gewesen 
wären. Im Übrigen hielt der RH seine Kritik aufrecht, dass dieselbe 
Tätigkeit der Liegenschaftsverwaltung auf zwei Institutionen aufgeteilt 
worden war (MA 45, WGM). Er bekräftigte daher seine Empfehlungen 
betreffend eine einheitliche Vorgangsweise in der Vertragsgestaltung 
bzw. die Einheitlichkeit der Entgelte und Tarife (siehe u.a. TZ 16 und 
TZ 18).

Generalpachtvertrag

 12.1 (1) Der von der WGM an die Stadt Wien zu zahlende jährliche Bestand-
zins gemäß Generalpachtvertrag betrug 1 EUR. Im Jahr nach Freiwer-
den und somit mit Verfügbarkeit der Flächen, die zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung vom gerichtlichen Räumungsverfahren umfasst 
waren (siehe „Copa Kagrana“, TZ 32), sollte sich der Pachtzins ver-
tragsgemäß auf 40 % der aus der Verwertung dieser Flächen erzielten 
Erträge erhöhen.
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Eine Begründung bzw. Berechnungsgrundlage für diese Bestimmung 
lag nicht vor. Die Magistratsabteilung Wiener Gewässer teilte dem RH 
auf eine diesbezügliche Anfrage im Jänner 2015 mit, dass — vor dem 
Hintergrund der terminlichen Unwägbarkeiten der Räumungsklage 
sowie der geplanten Investitionen der Stadt im Bereich der Bestand-
flächen der „Copa Kagrana“ — dieser Prozentsatz eine Annahme dar-
stelle, die nach Beendigung der Verfahren evaluiert und nach einem 
Zeitraum in Abhängigkeit der Investitionen angepasst werde.

(2) Der Generalpachtvertrag gestattete der WGM, die dem Pachtge-
genstand zugeordneten Flächen ganz oder teilweise zu „beliebigen 
Bedingungen“ an Dritte zu verpachten. Dabei war die Dauer der Unter-
pachtverträge an die Dauer des Generalpachtvertrags anzupassen. 
Das Generalpachtverhältnis wurde für eine Dauer von zwanzig Jah-
ren abgeschlossen.

 12.2 Der RH kritisierte das Fehlen der Berechnungsgrundlage sowie das 
Fehlen der Begründung für den von der WGM an die Stadt Wien zu 
zahlenden jährlichen Bestandzins im Generalpachtvertrag, der 1 EUR 
betrug und sich vertragsgemäß auf 40 % der aus der Verwertung die-
ser Flächen erzielten Erträge erhöhen sollte. Der RH erachtete es ferner 
für nicht zweckmäßig, der WGM im Generalpachtvertrag die Vergabe 
an Dritte zu „beliebigen Bedingungen“ zu ermöglichen, zumal auch 
die Dauer der Unterpachtverträge an die Dauer des Generalpachtver-
trags anzupassen war.

Der RH verwies dazu auf seine Empfehlungen in TZ 16 bezüglich 
marktkonformer Tarife. Bezüglich der Vertragsdauer verwies er daher 
auf seine Empfehlungen in TZ 18.

Darüber hinaus empfahl er der Stadt Wien, zeitnah eine Evaluierung 
der Einnahmen der WGM vorzunehmen und Vereinbarungen bezüg-
lich des Gewinns zu treffen.

 12.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien gründe die Symbolpacht von einem 
Euro darin, dass die WGM angesichts des laufenden Gerichtsverfah-
rens nicht in der Lage sei, aus diesen Flächen einen wirtschaftlichen 
Ertrag zu erzielen. Es sei auch nicht absehbar, wann und wie dieses 
Gerichtsverfahren beendet werde. Die Beurteilung des RH, dass die 
WGM diese Flächen zu „beliebigen“ Bedingungen weitergeben könne, 
sei angesichts der Kontrollrechte der MA 45 und der Rahmenbedin-
gungen unrichtig und entspreche keinesfalls der gelebten Realität. 
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Es fänden laufend Abstimmungsgespräche statt und die MA 45 sei in 
der Person des Abteilungsleiters im Aufsichtsrat der WGM vertreten. 
Darüber hinaus habe die WGM auf bestehende und gültige Pachtver-
träge, die nicht von der Räumungsklage 2010 erfasst worden seien, 
keinen Einfluss gehabt.

 12.4 Der RH erwiderte der Stadt Wien, dass er die Bemühungen der WGM 
im Rahmen der „Copa Kagrana“ anerkennt. Der RH stellte jedoch klar, 
dass die — vom RH korrekt wiedergegebene — vertragliche Formulie-
rung die Verpachtung zu beliebigen Bedingungen immer ermög lichte, 
und somit unzweckmäßig war. Er nahm davon Kenntnis, dass die WGM 
nicht von der ihr eingeräumten Ermächtigung, Unterbestandgaben zu 
„beliebigen Bedingungen“ vorzunehmen, Gebrauch machen werde bzw. 
die „gelebte Realität“ nicht den Möglichkeiten entspreche.

Immobilienstrategie

 13.1 Mit Erlass vom März 2014 war innerhalb der Stadt Wien u.a. die 
Überlassung des Gebrauchs von städtischen Flächen an Dritte vor 
Abschluss der Magistratsabteilung Immobilienmanagement (MA 69) 
zur Stellungnahme vorzulegen, die Anmerkungen oder Einwendungen 
geltend machen konnte. Auch von der Auflösung oder Abänderung 
von Verträgen war die Magistratsabteilung Immobilienmanagement 
zu verständigen. Die Stadt Wien richtete zudem mit Wirksamkeit vom 
1. April 2014 eine Immobilienkommission ein. Sie diente der Konsens-
findung in immobilienbezogenen Einzelfallentscheidungen, die nicht 
anhand der gültigen Richtlinien getroffen werden konnten.

Für die Magistratsabteilungen und –unternehmen26 wurden Abstim-
mungs–, Vorlage– und Meldepflichten vorgesehen, die je nach Vor-
haben und Dienststelle variierten, jedenfalls aber eine zentrale Koor-
dination immobilienrelevanter Prozesse unterstützen sollten.

Die Reichweite des entsprechenden Erlasses bezog sich allerdings, nach 
Auffassung der Stadt Wien, vertreten durch die MA 45, als auch der 
WGM lediglich auf Unternehmen im engeren Sinne der Wiener Stadt-
verfassung (§ 71), jedoch nicht auf Unternehmen in den Rechtsformen 
des Privatrechts, wie bspw. die WGM.

26 In einer diesbezüglichen Presseaussendung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass es „bei den ausgelagerten Unternehmungen und sonstigen Einrichtungen im Ein-
flussbereich der Stadt Wien darum gehen solle, eine probate Kommunikation sicher-
zustellen, um den Gesamtüberblick in Immobilienfragen zu behalten und die überge-
ordneten Gesamtinteressen der Stadt Wien zu wahren.“
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 13.2 Der RH bemängelte, dass die „Immobilienstrategie“ der Stadt Wien pri-
vatrechtliche Unternehmen, wie die WGM, nicht mitumfasste, obwohl 
diese durch den Generalpachtvertrag ermächtigt und verpflichtet war, 
Liegenschaften im Bereich der Neuen Donau zu bewirtschaften. Nach 
Ansicht des RH widersprach diese Vorgangsweise weiters dem Sinn 
einer zentralen Immobilienstrategie, die durch Ausgliederungshand-
lungen nicht unterlaufen werden sollte. Im Sinne der Einheitlichkeit 
der Entgelte und Tarife verwies er daher auf seine Empfehlungen in 
TZ 16.

 13.3 Die Stadt Wien verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass sie ihre 
Immobilienstrategie erst im Jahre 2014 ins Leben gerufen habe, die 
WGM jedoch bereits 2007 gegründet und 2010 mit dem Generalpacht-
vertrag für die Flächen der „Copa Cagrana“ betraut worden sei.

 13.4 Ungeachtet der Gründungs– und Vertragsdaten erachtete es der RH 
im Sinne einer kohärenten Immobilienbewirtschaftung sowie vor dem 
Hintergrund einer wirtschaftlichen, sparsamen und zweckmäßigen Ver-
waltung für angebracht, die WGM — auch wenn sie Rechtsperson des 
Privatrechts ist — gerade wegen der überwiegenden Beteiligung der 
Stadt Wien in die Immobilienstrategie der Stadt Wien (z.B. im Wege 
einer Eigentümerweisung) einzubeziehen. Der RH verblieb deshalb bei 
seiner Kritik und bekräftigte seine Empfehlungen in TZ 16.

 14.1 Die Auswahl der Bestandnehmer durch DHK, Bund und Stadt Wien 
erfolgte nicht nach einer Ausschreibung oder Interessentensuche, son-
dern es traten in der Regel die Interessenten an die Grundstückseigen-
tümer heran. Die entsprechenden Vertragsabschlüsse reichten teilweise 
bis in das Jahr 1981 zurück, wodurch die Vergabe bzw. die Bestand-
nehmerauswahl nicht mehr zur Gänze nachvollzogen werden konnte. 
Es waren allerdings auch für die letzten zehn Jahre keine Bestrebungen 
der Grundstückseigentümer (DHK, Bund und Stadt Wien) dokumen-
tiert, mehrere Bieter sowie einen Wettbewerb zugunsten marktkonfor-
mer Preise betreffend die Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand 
zu erreichen:

–  Im Bereich der DHK ging der Auswahl vereinzelt ein Vorschlag 
eines aktuellen Bestandnehmers voraus. Nach einer entsprechenden 
Prüfung durch die via donau hatten die Kurien (Bund, Niederöster-
reich, Stadt Wien) über die Verträge zu entscheiden. Der Vertreter 
der Stadt Wien setzte sich dafür ein, dass bestimmte Vertragspartner 
bei Nutzungsübereinkommen besonders zu berücksichtigen wären.

Auswahl der  
Bestandnehmer

Flächennutzung



Flächennutzung im Bereich der Neuen Donau, 
der Donauinsel und des Donaukanals

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 323

Flächennutzung

  Die DHK teilte dem RH auf eine diesbezügliche Anfrage im 
Februar 2015 mit, dass derzeit ein von der Kurie Bund angeregter 
Diskussionsprozess im Gange sei, in welcher Form derartige Ver-
gaben zukünftig erfolgen sollten.

–  Im Bereich der im Eigentum der Stadt Wien liegenden und zwi-
schen 1996 und 2010 der Wiener Hafen GmbH & Co KG (Wiener 
Hafen) zur Verwaltung übertragenen Flächen der Donauinsel und 
Neuen Donau hatte die Stadt Wien eine Kommission („Donauinsel-
kommission“) eingerichtet, mit dem Ziel, eine gerechte und trans-
parente Vergabe der Standorte zu erreichen. Dieser Kommission 
gehörten neben der Stadt Wien und dem Wiener Hafen auch Vertre-
ter der Unternehmen als Bestandnehmer an. Eine Vermietung bzw. 
Verpachtung neuer Flächen war nur nach positiver Begutachtung 
durch die Donauinselkommission möglich. Diese sollte u.a. das für 
die Stadt Wien günstigste Angebot auswählen. 

  Mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit des Wiener Hafens im 
Dezember 2010 endete auch die Tätigkeit der Donauinselkommis-
sion. Im Zeitraum 1996 bis 2010 wurden allerdings keine Verträge 
mit neuen Bestandnehmern beschlossen, sondern lediglich Verlän-
gerungen oder Neufassungen von Verträgen bereits bestehender 
Bestandnehmer. Ab 2011 bewirtschaftete die Stadt Wien einen Teil 
der Flächen selbst; die restlichen Flächen übertrug sie der WGM 
(siehe TZ 11). Für die vereinzelt abgeschlossenen Neuverträge war 
keine Ausschreibung oder Interessentensuche dokumentiert.

 14.2  Der RH bemängelte, dass die Auswahl der Bestandnehmer durch DHK, 
Bund und Stadt Wien mehrheitlich nicht nach einer Ausschreibung 
oder Interessentensuche, sondern u.a. nach Vorschlägen der Bestand-
nehmer oder Interessenten selbst erfolgte. Somit war weder die Trans-
parenz der Vermietung bzw. Verpachtung von Flächen im Eigentum 
der öffentlichen Hand gewährleistet, noch erfolgte ein Wettbewerb 
zugunsten marktkonformer Preise. 

Bezüglich der — mittlerweile allerdings nicht mehr bestehenden — 
Donauinselkommission merkte der RH kritisch an, dass letztlich die 
Vertreter der Bestandnehmer über die Vergabe an allfällige Mitbewer-
ber mitentscheiden konnten.

Der RH empfahl den Bestandgebern (der via donau — als geschäfts-
führende Stelle der DHK und Verwalterin der Bundesliegenschaften — 
und der Stadt Wien), bei künftigen Vermietungen bzw. Verpachtungen 
von insbesondere jenen Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand, 
bei denen in einer Vorprüfung von mehreren Interessenten und einer 
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Marktfähigkeit auszugehen ist, eine Ausschreibung oder eine trans-
parente Interessentensuche durchzuführen.

 14.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau seien seit Anfang 2014 gemäß 
dem Auftrag des BMVIT gewerblich genutzte Länden und Liegenschaf-
ten, bei denen erhöhte Umsatzerlöse zu erwarten sind, auszuschreiben. 
Diesem Auftrag sei bereits entsprochen worden (Kuchelau, Länden). Die 
Empfehlung des RH solle auch im Projekt DHK–neu behandelt werden.

(2) Die Stadt Wien teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die MA 45 
bei künftigen Vermietungen und Verpachtungen von Flächen im Eigen-
tum der öffentlichen Hand, wenn dies zweckmäßig erscheine, vermehrt 
Möglichkeiten zu einer transparenten Vergabe nutzen werde, obwohl 
es keine gesetzliche Verpflichtung zu einer Interessentensuche oder 
zur Abhaltung von Wettbewerben gebe. Seitens der Stadt Wien wür-
den zukünftig keine Verträge mit Generalpächtern geschlossen; ebenso 
werde die Weitervermietung vertraglich ausgeschlossen.

(3) Das Land Niederösterreich wies in seiner Stellungnahme darauf 
hin, dass sich die von der DHK verwalteten Flächen im Eigentum von 
Bund und Stadt Wien befänden.

 14.4 Der RH erinnerte das Land Niederösterreich daran, dass auch auf von 
der DHK verwalteten Flächen, die sich im Eigentum von Bund und 
Stadt Wien befanden, für Verträge mit einer Laufzeit von über zwei 
Jahren oder wesentlichen Veränderungen der Grundfläche bzw. deren 
Nutzung, die Zustimmung aller drei Kurienvertreter — und somit auch 
des Landes Niederösterreich — erforderlich war.

Richtsätze und Tarife

 15.1 Die Tarife aller Bestandgeber (DHK, Bund und Stadt Wien) für die Lie-
genschaftsnutzung waren als Richtsätze zu verstehen, die sowohl über– 
als auch unterschritten werden konnten.27 Letztlich war die Möglich-
keit, einen definierten Bestandzins zu vereinbaren, nachfrageabhängig. 
Eine Abweichung war in der Regel zu begründen.28 Die derart verein-
barten Beträge stellten Mindestentgelte dar, die durch Umsatzbeteili-
gungsmodelle ergänzt wurden (siehe Umsatzbeteiligung, TZ 17).

27 im Gegensatz zu vergleichbaren gesetzlichen Regelungen, wie dem Wiener Gebrauchs-
abgabegesetz 1966.

28 z.B. lt. Tarifliste der via donau

Entgelte
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–  Die Richtsätze bzw. Tarifentgelte für die Liegenschaftsnutzung im 
Bereich der DHK wurden durch Beschlüsse der Kurien Bund, Nie-
derösterreich und Wien festgesetzt. Die via donau bzw. die DHK – 
Management Gesellschaft m.b.H. führten jährliche Wertanpassungen 
der Tarifliste durch.

–  Im Bereich des Bundes vereinbarten die Vertragspartner BMVIT 
und via donau im Verwaltungsvertrag vom September 2005, die 
Bestandzinse bzw. Entgeltsätze für die Nutzung von Liegenschaf-
ten des Bundes nach Maßgabe einer künftig zu indizierenden Tarif-
liste mit definierten Sätzen festzulegen.29 Die via donau stimmte 
diese Tarifliste des Liegenschaftsmanagements mit dem BMF ab und 
führte eine jährliche Wertanpassung durch.

–  Die Stadt Wien wandte für die betreffenden Liegenschaften aktua-
lisierte und mit dem Immobilienmanagement der Stadt Wien abge-
stimmte Richtsätze für Bestandnehmer an.

Die Vorschreibungen der Entgelte erfolgten bei mehrjährigen Verträgen 
ausnahmslos wertgesichert. Die vertraglich vereinbarten flächenbezo-
genen Bestandzinse, bei den vom RH im Rahmen der Gebarungsüber-
prüfung überprüften Verträgen unterschieden sich auch nach erfolgter 
Wertsicherung deutlich. So lagen diese bei vergleichbaren Gastrono-
mie– und Freizeitbetrieben zwischen rd. 3 EUR und 90 EUR pro m2 
und Jahr. Die Unterschiede begründeten die Bestandgeber teilweise mit 
der Lage, der Nutzungsintensität und dem Alter der Verträge.30 Einige 
Verträge stammten aus den 1980er–Jahren.

Ungeachtet dessen war die Herleitung der in den Verträgen verein-
barten Entgelte aus den Tariflisten und Richtsätzen — in Ermange-
lung eines standardisierten Berechnungsblatts — nicht nachvollziehbar: 
Es war insbesondere nicht ableitbar, welche im Vertrag angegebenen 
Flächen bzw. Teilflächen letztendlich zur Berechnung des Tarifs bzw. 
der Teiltarife aus der Liste der Tarifpositionen herangezogen wurden.

 15.2  Der RH hielt kritisch fest, dass sich die vertraglich vereinbarten flä-
chenbezogenen Entgelte der Bestandgeber DHK, Bund und Stadt Wien 
auch nach erfolgter Wertsicherung deutlich unterschieden. Diese lagen 
bei vergleichbaren Gastronomie– und Freizeitbetrieben zwischen rd. 
3 EUR und 90 EUR pro m2 und Jahr. Die Herleitung der in den Ver-

29 Das BMF hatte in diesem Zusammenhang auch festgehalten, dass Zins– bzw. Entgelt-
sätze noch nicht angemessen und ab dem Jahr 2006 in Form einer indexbereinigten, 
jährlichen Erhöhung um 5 % an die tatsächlichen Marktverhältnisse anzupassen seien.

30 Gunstlagen, wie z.B. U–Bahn Nähe waren anders bewertet worden als nicht erschlos-
sene Randlagen
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trägen vereinbarten Entgelte aus den Tariflisten und Richtsätzen war 
— in Ermangelung eines standardisierten Berechnungsblatts — nicht 
nachvollziehbar.

Der RH empfahl den Bestandgebern (der via donau und der Stadt Wien), 
die Nachvollziehbarkeit der in den Verträgen vereinbarten Entgelte 
durch Erstellung eines Berechnungsblatts — als Anlage zum jewei-
ligen Vertrag — sicherzustellen.

 15.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau sei die Nachvollziehbarkeit der 
Berechnung für die Flächen der via donau mittels eines Freigabeblattes 
seit Ende 2014 gegeben. Das Prozessblatt, auf dem die Berechnung des 
Bestandzinses samt Begründung abgebildet sei, werde im Akt zu dem 
Vertrag zwecks Nachvollziehbarkeit abgelegt. In der DHK werde diese 
Vorgehensweise nunmehr seit März 2015 angewendet.

(2) Die Stadt Wien verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass die 
Herleitung der Entgelte vielschichtig und aus historischen Blickwinkeln 
vor dem Hintergrund weniger Angebote zu betrachten sei. Die Stadt 
Wien habe zu dieser Zeit nicht die primäre Absicht gehabt, Gastgär-
ten zu installieren, sondern vielmehr stadtplanerische und raumpla-
nerische Aufgaben zu bewältigen gehabt. Es sei der Stadt nicht darum 
gegangen, die heute üblichen Entgelte einzuheben, sondern jene Pro-
jektbetreiber zu finden, die überhaupt bereit gewesen seien, im Sinne 
eines öffentlichen Interesses mit der Stadt zu kooperieren. 

(3) Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich würden die ent-
sprechenden Richtsätze der DHK jährlich wertangepasst und von den-
Kurien beschlossen. Die Richtsätze des Bundes und der Stadt Wien 
seien der Kurie Niederösterreich allerdings nicht bekannt.

 15.4 (1) Der RH verkannte gegenüber der Stadt Wien keinesfalls die stadt-
planerischen und raumplanerischen Aufgaben sowie deren Heraus-
forderungen. Er wies jedoch darauf hin, dass es im Sinne einer recht-
mäßigen, sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung 
nicht darum gehe, historisch entstandene Tarifstrukturen aufrechtzuer-
halten, sondern privaten Vertragspartnern, denen durch massive öffent-
liche Investitionen (Donauinsel, Donaukanal) im öffentlichen Raum 
Ertragschancen erst ermöglicht worden waren, ein entsprechendes Ent-
gelt abzufordern und dabei durch die Schaffung einer Wettbewerbs-
situation möglichst marktnahe Erträge auch für die öffentliche Hand 
sicherzustellen. Dies umso mehr, als die Gebarungsüberprüfung des 
RH keine Anhaltspunkte dafür ergeben hatte, dass in den überprüften 
Fällen keine Gemeinnützigkeit in der Betriebsführung mit dem Päch-
ter vereinbart worden war.
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Der RH betonte zudem, dass die Gestion der Stadt Wien angesichts 
des erreichten Erschließungserfolgs der gegenständlichen Flächen 
zukunftsorientiert sein sollte. Er verwies auch in diesem Zusammen-
hang auf seine Empfehlungen in TZ 16.

(2) Der RH erwiderte dem Land Niederösterreich, dass er einen Aus-
tausch über die unterschiedlichen Richtsätze nach jahrzehntelanger 
Zusammenarbeit in den Kurien der DHK für möglich und zweckmä-
ßig erachtet.

Tarifabstimmung

 16.1 Die Tariflisten der Bestandgeber (DHK, Bund und Stadt Wien) für Lie-
genschaftsflächen umfassten eine hohe Anzahl an unterschiedlichen 
Positionen und waren nur eingeschränkt vergleichbar. Allerdings waren 
die Tarifpositionen bei gleichen bzw. ähnlichen Nutzungen verschie-
den ausgeprägt: So unterschieden sich zwischen den Bestandgebern 
z.B. die Tarife für Verkaufshütten und Lagerflächen sowohl im flächen-
bezogenen Tarif pro Quadratmeter als auch im Mindestentgelt (siehe 
Tabelle 4).
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(2) Bereits im Jahr 2005 verwies die via donau als Geschäftsstelle der 
DHK im Rahmen einer Anpassung der Richtsätze beispielhaft darauf, 
dass sich ein Unternehmer bereit erklärt hätte, für Gastgartenflächen 
1,50 EUR pro m2 und für „Strandflächen“ 0,75 EUR pro m2 jeweils 

Tabelle 4:  Tarife und Richtsätze für Flächennutzungen an Gewässern 2014 (Auszug)

Lage

sehr gut gut mäßig

Verkaufshütten bzw. –flächen

Bund (via donau) verbaute und 
unverbaute Flächen

EUR pro m2 und Jahr

45,36 34,02 22,68

EUR mindestens

691,20 680,40 669,60

DHK – Neue/Alte Donau EUR pro m2 und Jahr

verbaute Flächen 31,00 23,00 15,30

sonstige Flächen1 6,40 4,70 3,20

EUR mindestens

926,60 690,70 460,50

DHK – Donaukanal EUR pro m2 und Jahr

verbaute Flächen 45,60 33,90 22,60

sonstige Flächen1 3,80 2,80 1,90

EUR mindestens

1.367,10 1.015,80 677,20

Stadt Wien ertragsorientierte, 
längerfristige Nutzung

Mindestentgelt von ca. 3 %  
des Bodenwertes pro Jahr

Lagerplätze ohne Überbauten

Bund (via donau) EUR pro m2 und Jahr

5,67 3,40 1,71

EUR mindestens

170,10 170,10 170,10

DHK EUR pro m2 und Jahr

3,60 2,70 1,80

EUR mindestens

4.374,60 3.250,50 2.167,00

Stadt Wien
kurzfristige 
Grundbenützungen 
Ablagerungen

3,10 EUR pro m2 und Monat,  
mindestens 123 EUR pro Monat

1 u.a. für das Aufstellen von Tischen und Bänken

Quellen: via donau; Stadt Wien
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für einen Monat zu bezahlen. Ungeachtet dessen lagen bei sämtlichen 
nach diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Verträgen der DHK die flä-
chenbezogenen Bestandzinse unter diesen Werten.

Im Februar 2012 beschlossen die Kurien der DHK eine Evaluierung der 
Richtsätze auf Marktkonformität. Ein Ergebnis der Evaluierung lag 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht vor. Die DHK teilte dem RH 
auf eine diesbezügliche Anfrage im Februar 2015 mit, dass mit Insti-
tutionen, die ähnliche Flächen verwalten, Gespräche geführt würden. 
Die Evaluierung sei noch nicht abgeschlossen; diese gehe nunmehr in 
Richtung Überarbeitung der Richtsätze und Parameter.

(3) In Wien bestand eine vergleichbare gesetzliche Regelung mit dem 
Wiener Gebrauchsabgabegesetz31. Diese sah u.a. Tarife für Vorgär-
ten (Aufstellung von Tischen, Sesseln) von Geschäftslokalen aller Art 
lageabhängig zwischen 7,5 EUR, 5 EUR und 1 EUR pro m2 und Monat 
vor. Für ortsfeste Verkaufshütten bzw. Kioske lag der Tarif lageabhän-
gig bei 34 EUR, 28 EUR und 22 EUR je begonnenen Meter Grundflä-
che und Jahr.

Somit war z.B. für die vergleichbare Nutzung von Vorgärten bzw. das 
Aufstellen von Tischen nach dem Gebrauchsabgabegesetz ein deutlich 
höheres Entgelt zu entrichten als in den bestehenden Tariflisten für 
Donau und Donaukanal. Der gesetzliche Gebrauchsabgabentarif pro 
Monat und m2 entsprach in etwa einem Jahrestarif pro m2 am Donau-
kanal (zwischen 1,90 EUR und 3,80 EUR).

Die Stadt Wien verwies in der Tarifliste der Magistratsabteilung Wie-
ner Gewässer (MA 45) zudem auf den maßgeblichen Immobilienpreis-
spiegel.32

 16.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die Tariflisten der Bestandgeber DHK, 
Bund und Stadt Wien für vergleichbare Nutzungen auf Flächen im 
Eigentum der öffentlichen Hand nicht nachvollziehbar gestaltet waren. 
Im Vergleich zu gesetzlichen Regelungen, wie dem Gebrauchsabga-
begesetz in Wien, waren einige Tarifpositionen für die Bestandneh-
mer deutlich günstiger. So entsprach der dort geregelte gesetzliche 
Gebrauchsabgabentarif für das Aufstellen von Tischen und Sesseln 
pro Monat und Quadratmeter in etwa dem Tarif am Donaukanal für 
ein ganzes Jahr.

31 Gesetz über die Erteilung von Erlaubnissen zum Gebrauch von öffentlichem Gemein-
degrund und die Einhebung einer Abgabe hierfür (Gebrauchsabgabegesetz 1966), LGBl. 
20/1966 i.d.g.F.

32 Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich bzw. des Fachverbands der 
Immobilien– und Vermögenstreuhänder
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Vor diesem Hintergrund bemängelte der RH, dass eine von der DHK 
im Jahr 2012 beschlossene Evaluierung der Richtsätze auf Marktkon-
formität nach drei Jahren noch nicht vorlag.

Der RH empfahl der via donau und der Stadt Wien, die Entgelte und 
Tarife für vergleichbare Nutzungskategorien auf Flächen im Eigentum 
der öffentlichen Hand aufeinander abzustimmen. 

Darüber hinaus empfahl er, bezüglich der Entgelte und Tariflisten eine 
Evaluierung der Richtsätze auf Marktkonformität vorzunehmen. Dafür 
wären Indikatoren, wie der Bodenwert oder vergleichbare Regelungen, 
wie das Gebrauchsabgabegesetz, zur Erzielung eines marktkonformen 
Entgelts heranzuziehen.

 16.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau würden ihre Tarife mit dem 
BMVIT und dem BMF abgestimmt und für die gesamte Donau heran-
gezogen. Die DHK–Tarife würden speziell in Wien herangezogen. Im 
Zuge der Neuordnung der DHK werde eine Tarifanpassung seitens 
der via donau angestrebt. In der Vergangenheit seien der DHK zudem 
keine Bodenwerte mittels Einzelgutachten vorgelegen. Mittlerweile sei 
die erste Bewertung in Auftrag gegeben worden.

(2) Die Stadt Wien teilte in ihrer Stellungnahme und mit Bezug auf 
TZ 15 mit, dass die Entgelte nicht miteinander oder mit Entgelten, 
die heute üblich sind, ebensowenig wie mit Gebrauchsabgabetarifen im 
öffentlichen Gut — wie beispielsweise im innerstädtischen Bereich — 
zu vergleichen, sondern individuell, auch im Hinblick auf das öffent-
liche Interesse, zu prüfen seien.

Die Evaluierung von Richtsätzen würde — aufgrund der Unterschied-
lichkeit der Flächen und Projekte — für jeden Einzelvertrag die Erar-
beitung eines Gutachtens bedingen. Diese externen Gutachten würden 
die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Pachtabschlüsse im 
Sinne eines öffentlichen Nutzens stark in Frage stellen. Die vom RH 
vorgeschlagenen Indikatoren, wie Bodenwert oder Gebrauchsabgabe-
gesetz würden hier jedenfalls nicht geeignet scheinen.

(3) Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, dass 
die Evaluierung seitens der via donau noch nicht abgeschlossen sei.

 16.4 Der RH erwiderte der Stadt Wien, dass in Anbetracht der Erschließung 
der gegenständlichen Gebiete für die Freizeitbedürfnisse der Wiene-
rinnen und Wiener die Herstellung marktähnlicher Wettbewerbsbedin-
gungen und Tarife im öffentlichen Interesse gelegen sein sollten. Fer-
ner erinnerte der RH die Stadt Wien daran, dass auch die DHK eine 
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Evaluierung der Richtsätze auf Marktkonformität beschlossen hatte. 
Der RH wies die Stadt Wien weiters darauf hin, dass der Bodenwert 
Verwendung bei der Bestandzinsermittlung seitens der MA 42 bzw. 
der MA 69 fand (siehe TZ 31).

Zudem war für den RH in wirtschaftlicher Betrachtung nicht nachvoll-
ziehbar, warum der innerstädtische Bereich nach Attraktivitäts– und 
damit Tarifzonen einteilbar war, im Bereich der Flächen am innerstäd-
tischen Donaukanal aber auch an der Donau dies nicht möglich sein 
sollte. Der RH hielt seine Empfehlungen daher aufrecht.

Umsatzbeteiligung

 17.1 (1) Die Richtlinien für Liegenschaftsflächen der Bestandgeber DHK, 
Bund und Stadt Wien sahen bei Betrieben mit gewerblicher Nutzung 
ein vom Jahresumsatz abhängiges Entgelt für die Bestandnehmer vor, 
das bei Überschreiten eines vertraglich festgelegten Mindestentgelts 
zu entrichten war: 

–  Gemäß den aktuellen Richtlinien lag die Höhe der zu vereinbarenden 
Umsatzbeteiligungen nunmehr einheitlich bei 6 %. Die DHK und 
die Stadt Wien wiesen den Jahresbruttoumsatz, die via donau hin-
gegen den Jahresnettoumsatz als Umsatzbezugsgröße aus.

–  Die vertraglich vereinbarten Umsatzbeteiligungen bei den im Rah-
men der Gebarungsüberprüfung vorliegenden und teilweise bis in 
das Jahr 1981 zurückreichenden Verträgen wiesen eine Bandbreite 
von 1 % bis 6 % auf. Daneben existierten zahlreiche Verträge ohne 
Umsatzbeteiligungen.

–  Ungeachtet der aktuellen Richtlinien schloss die via donau als 
geschäftsführende Stelle der DHK sowie als Verwalterin der Bun-
desliegenschaften im überprüften Zeitraum vereinzelt Verträge mit 
abweichenden Umsatzanteilen ab oder verzichtete auf diese (siehe 
„Summerstage“, TZ 30).

–  Die Vorgangsweise zur Umsatzmeldung durch die Bestandnehmer 
war nicht formalisiert. Die zur Kontrolle vorgelegten Umsatzmel-
dungen unterschieden sich in ihrer Ausformung und Qualität. Sie 
reichten von handgeschriebenen Notizen über E–Mails bis hin zu 
von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern erstellten Steuererklä-
rungen.
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Darüber hinaus lagen in 8 von 53 der überprüften Fälle keine aktu-
ellen Umsatzmeldungen der Bestandnehmer vor. Dies betraf sowohl 
Bestandnehmer des DHK, des Bundes als auch der Stadt Wien. In die-
sen Fällen war keine gesicherte, vollständige Berechnung des Bestand-
zinses über das Mindestentgelt hinaus möglich.

(2) Die via donau hatte für die Liegenschaftsverwaltung Musterver-
träge entwickelt, die keine Einsichtsrechte des Bestandgebers in die 
Buchhaltung des Bestandnehmers enthielten.33 Auch die Regelungen 
der Stadt Wien enthielten keine derartigen Rechte des Bestandgebers.34

 17.2 (1) Der RH stellte kritisch fest, dass bei den im Rahmen der Gebarungs-
überprüfung vorliegenden Verträgen vereinbarte Umsatzbeteiligungen 
in einer Bandbreite von 1 % bis 6 % vorlagen. Daneben existierten 
zahlreiche Verträge ohne Umsatzbeteiligungen. Insbesondere kritisierte 
der RH, dass — obwohl gemäß den aktuellen Richtlinien die Höhe der 
zu vereinbarenden Umsatzbeteiligungen nunmehr einheitlich bei 6 % 
lag — die via donau als geschäftsführende Stelle der DHK sowie als Ver-
walterin der Bundesliegenschaften im überprüften Zeitraum vereinzelt 
Verträge mit abweichenden Umsatzbeteiligungen abschloss oder auf 
diese verzichtete. Er bemängelte zudem, dass die DHK und die Stadt 
Wien dabei den Jahresbruttoumsatz, die via donau hingegen den Jah-
resnettoumsatz als Umsatzbezugsgröße auswiesen, wodurch sich die 
aktuellen Richtlinien unterschieden.

Der RH empfahl den Bestandgebern (der via donau und der Stadt Wien), 
bei künftigen Vertragsvereinbarungen eine richtlinienkonforme und 
einheitliche Umsatzbeteiligung in angemessener Höhe für die Bestand-
nehmer zu vereinbaren.

(2) Darüber hinaus kritisierte der RH, dass die Bestandgeber die vor-
geschriebenen Umsatzmeldungen in unterschiedlicher Qualität und 
Form akzeptierten bzw. diese in einigen Fällen gar nicht vorlagen. 
Dadurch war keine gesicherte, vollständige Berechnung des Bestand-
zinses über das Mindestentgelt hinaus möglich. Der RH kritisierte, dass 
in den Musterverträgen keine Einsichtsrechte der Bestandgeber in die 
Buchhaltung der Bestandnehmer für den Fall eventuell notwendiger 
Plausibilitätsprüfungen vorgesehen waren.

33 Dies war hingegen in Verträgen der Wasserstraßendirektion über Flächennutzungen 
an der Donau teilweise üblich.

34 Auch die Allgemeinen Vertragsbestimmungen des Wiener Hafens, die zu einem inte-
grierenden Bestandteil des Vertrags gemacht wurden, enthielten dazu keine Regelung.
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Der RH hielt es, ungeachtet der grundsätzlich zweckmäßigen Vorgangs-
weise, sich bei variablen Bestandzinsen auf die Steuererklärungen und 
damit auf die Verantwortung der Steuerberater der Bestandnehmer zu 
verlassen, aus Gründen der Rechtssicherheit für zweckmäßig, die (aktu-
ellen) Umsatzsteuerbescheide vorlegen zu lassen. Für den Fall eventu-
ell notwendiger Plausibilitätsprüfungen hielt der RH Einsichtsrechte 
in die Buchhaltung der Bestandnehmer für zweckmäßig.

Der RH empfahl daher der via donau und der Stadt Wien, für eine 
lückenlose Übermittlung der vereinbarten Umsatzmeldungen zu sor-
gen, um eine vollständige Berechnung des Bestandzinses vornehmen 
zu können. Zudem wären die Umsatzbezugsgrößen sowie die Form der 
Übermittlung einheitlich festzulegen.

Ferner empfahl der RH der via donau und der Stadt Wien, in den Ver-
trägen die Vorlage der Umsatzsteuerbescheide und ein Einsichtsrecht 
in die Buchhaltung der Bestandnehmer vorzusehen.

 17.3 (1) Die via donau verwies in ihrer Stellungnahme auf ihre Bemühungen,  
das bestmögliche Verhandlungsergebnis bei Liegenschaftsverträgen zu 
erreichen. Hierzu sei es erforderlich, eine entsprechende Flexibilität in 
den Verträgen zwischen Mindestbestandzins, Vertragsdauer und Umsatz-
beteiligung aufrecht zu erhalten, um das wirtschaftliche Optimum zu 
erreichen. Umsatzbeteiligungen waren in den Standardverträgen deshalb 
optional vorgesehen, weil diese nur bei einer beschränkten Anzahl wirt-
schaftlich sinnvoll seien. Die Entscheidung werde im Einzelfall basie-
rend auf Geschäftsart sowie Höhe des Bestandzinses und Umsatzhöhe 
getroffen. Umsatzmeldungen seien dem Bestandgeber dann prüffähig 
zu übermitteln.

(2) Die Stadt Wien gab in ihrer Stellungnahme zu bedenken, dass 
Umsatzbeteiligungen angesichts des Umstands, dass Bestandnehmer 
oftmals mehrere Betriebe an unterschiedlichen Standorten führten, der 
individuellen Situation der Betriebe an Gewässern nicht gerecht würde 
und somit einen unangemessenen bürokratischen Aufwand verursa-
chen würden. Zudem bestünden datenschutzrechtliche Bedenken bei 
einem Einsichtsrecht in die Buchhaltung der Bestandnehmer. Die Ein-
hebung und Kontrolle derartiger Umsatzbeteiligungen habe sich in den 
vergangenen Jahren als nicht praktikabel erwiesen und sei mit hohem 
Verwaltungsaufwand verbunden, sodass diese nur in Ausnahmefällen 
vereinbart würden.
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(3) Das Land Niederösterreich sicherte in seiner Stellungnahme zu, bei 
zukünftig abzuschließenden Verträgen eine Umsatzbeteiligung nach ein-
heitlichen Bemessungsgrundlagen zu berücksichtigen, sofern es sich 
dabei um die wirtschaftlichste Variante handle.

 17.4 Der RH erwiderte der Stadt Wien, dass sie selbst im Jahr 2012 einen 
Bestandvertrag mit Umsatzbeteiligung abgeschlossen hatte; auch die 
Tarifliste der Stadt Wien sah für längerfristige Nutzungen eine Umsatz-
beteiligung vor. Der RH stellt klar, dass er keine — aufgrund des Auf-
wands — allenfalls unzweckmäßige, sondern eine jedenfalls richtlini-
enkonforme und einheitliche Umsatzbeteiligung empfohlen hatte.

Zur Eindämmung des Verwaltungsaufwands verwies der RH — unbe-
schadet teilweiser Nachvollziehbarkeit der Bedenken der Stadt Wien 
betreffend Verwaltungsaufwand — auf seine Empfehlungen zur Verein-
heitlichung von Qualität und Form der Umsatzmeldungen, zur Tarif-
abstimmung und zur Richtlinienkonformität. 

Zu den datenschutzrechtlichen Bedenken der Stadt Wien erwiderte der 
RH, dass ein Einsichtsrecht in die Buchhaltung — im Einklang mit der 
privatrechtlichen Vertragsautonomie — bereits Bestandteil von Ver-
trägen gewesen war. 

Vertragsdauer

 18.1 (1) Die vereinbarten Laufzeiten bei den dem RH im Rahmen der Geba-
rungsüberprüfung vorliegenden Verträge der Bestandgeber DHK, Bund 
und Stadt Wien wiesen eine Bandbreite von einem Jahr bis zu 99 Jah-
ren auf; daneben existierten zahlreiche unbefristet abgeschlossene Ver-
träge.

Die Kurien der DHK kamen im Jahr 2008 überein, dass eine längere 
Vertragsdauer als zehn Jahre nicht in Betracht kommt und unbefristeten 
Verträgen generell nicht zugestimmt werde. Sowohl die via donau als 
auch die Stadt Wien äußerten sich ebenfalls dahingehend, nach Mög-
lichkeit lediglich befristete Verträge abzuschließen. Längere Vertrags-
laufzeiten mussten begründet und in Zusammenhang mit allfälligen 
durch den Bestandnehmer vorgesehenen Investitionen gebracht wer-
den.

Ungeachtet dessen schloss die via donau als geschäftsführende Stelle 
der DHK sowie als Verwalterin der Bundesliegenschaften im Jahr 2010 
zwei Bestandverträge mit unbefristeten Laufzeiten ab. Zuvor hatte 
auch der Wiener Hafen, der die Flächen der Stadt Wien in den Jah-

Vertragsgestaltung
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ren 1996 bis 2010 verwaltete, im Jahr 2008 zwei unbefristete Verträge 
abgeschlossen.

Zudem hatten die Parteien in einem weiteren Vertrag auch ein Vor-
mietrecht auf einen neuerlich befristeten Vertrag vereinbart. Eine Aktu-
alisierung der Tarife und Entgelte bzw. neue Vereinbarungen waren 
dementsprechend nicht möglich. Begründungen für die Einräumung 
des Vormietrechts waren nicht dokumentiert.

(2) Die via donau hatte für die Liegenschaftsverwaltung des Bundes 
und der DHK Musterverträge mit zeitlicher Befristung entwickelt. Der 
Vertrag endete ohne weiteres zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ferner 
waren Gründe für die Auflösung des Vertrags aus wichtigen Grün-
den enthalten.

Die Stadt Wien sah in ihren befristeten Verträgen zum Teil Bestim-
mungen vor, nach denen der Vertrag von beiden Vertragsparteien 
ohne Angabe von Gründen zum letzten Tag eines Monats unter Ein-
haltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist mit eingeschriebenem 
Brief gekündigt werden konnte.

 18.2 Der RH kritisierte den Abschluss unbefristeter Bestandverträge, insbe-
sondere nach gegenteiligem Beschluss der Bestandgeber selbst. Insge-
samt wiesen die vereinbarten Laufzeiten der überprüften Verträge von 
DHK, Bund und Stadt Wien eine Bandbreite von einem Jahr bis zu 
99 Jahren auf; daneben existierten zahlreiche unbefristet abgeschlos-
sene Verträge.

Er hielt kritisch fest, dass sich die Bestandgeber der öffentlichen Hand, 
der DHK, des Bundes und der Stadt Wien durch den Abschluss unbefri-
steter Verträge — ohne kurzfristige Kündigungsgründe — u.a. der Mög-
lichkeiten begaben, Tarife und Entgelte zu aktualisieren, auf Verän-
derungen zu reagieren bzw. allfällige nachteilige Vertragsbestandteile 
aufzuheben und Bestimmungen neu zu vereinbaren. Der RH wies fer-
ner kritisch darauf hin, dass die öffentliche Hand durch die Zuerken-
nung von Optionen auf Vertragsverlängerung bzw. von Vormietrechten 
ohne Begründung oder Gegenwert ihre Möglichkeiten einer besseren 
Verwertung der Liegenschaft nach Vertragsablauf einschränkte.

Der RH empfahl daher den Bestandgebern der via donau und der 
Stadt Wien, künftig keine unbefristeten Bestandverträge auf Flächen im 
Eigentum der öffentlichen Hand abzuschließen, sofern diese nicht eine 
Kündigungsmöglichkeit für den Bestandgeber zu kurzfristigen Bedin-
gungen — etwa eine Kündigungsfrist von drei Monaten — vorsehen.
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Der RH empfahl darüber hinaus, Verträge, die aufgrund vorzuneh-
mender Investitionen die wirtschaftlichen Interessen der Bestandneh-
mer sichern sollten und im beiderseitigen Interesse liegen, mit einer 
angemessenen Befristung bzw. gleichen Rechten und Pflichten für 
beide Seiten zu versehen. Von der Zuerkennung von Vormietrechten 
oder anderen Sonderrechten ohne erkennbare Begründung oder Gegen-
wert wäre abzusehen.

 18.3 (1) Die via donau teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass seit 2012 aus-
schließlich befristete Verträge abgeschlossen werden. Die Befristungs-
dauer selbst sei abhängig von den durchgeführten Investitionen. Unbe-
fristete Verträge gebe es ausschließlich bei Servitutseinräumungen oder 
Prekarien.

(2) Laut Stellungnahme der Stadt Wien habe sie eine Option auf Ver-
tragsverlängerung immer dann zuerkannt, wenn seitens des Bestand-
nehmers investive Vorhaben im Sinne der Qualitätsanhebung umgesetzt 
worden seien und daher eine Rechtssicherheit für den Bestandnehmer 
notwendig gewesen sei. Die MA 45 schließe seit mehreren Jahren keine 
unbefristeten Bestandverträge mehr ab.

(3) Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, dass 
neu abzuschließende Verträge grundsätzlich nur noch befristet abge-
schlossen würden. Die Laufzeit hinge von den zu tätigenden Investiti-
onen seitens der Bestandnehmer ab.

 18.4 Der RH anerkannte angesichts des großen Anteils unbefristeter Ver-
tragsverhältnisse, die sich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch in 
aufrechtem Bestand befanden, die Zusicherungen der Bestandgeber, 
im Falle von Neuabschlüssen nur noch befristete Vertragsverhältnisse 
einzugehen. Er erinnerte aber auch an seine in diesem Zusammenhang 
stehende Empfehlung, von der Zuerkennung von Vormietrechten oder 
anderen Sonderrechten ohne erkennbare Begründung abzusehen.

Weitergabe der Flächen

 19.1  (1) Den Bestandnehmern war es in der Regel gestattet, die Flächen im 
Eigentum der öffentlichen Hand weiterzuvermieten bzw. zu verpach-
ten. Dies setzte eine Zustimmung des Eigentümers voraus. Die Höhe 
der dafür zu entrichtenden Entgelte war den Bestandgebern DHK, Bund 
und Stadt Wien nicht bekannt, ein entsprechendes Einsichtsrecht hat-
ten diese vertraglich nicht vereinbart. Bei der Entscheidung über all-
fällige Vertragsverlängerungen wurden bekannte Unterbestandneh-
mer im Rahmen einer Interessentensuche nicht miteinbezogen. Ebenso 
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konnte keine umfassende Übersicht über die Weitergabeverhältnisse 
vorgelegt werden.

So gaben einige Bestandnehmer auf Flächen der DHK am Donau-
kanal ihre Flächen an Dritte weiter (siehe z.B. „Badeschiff“, TZ 26, 
„Adria Wien“, TZ 27, „Summerstage“, TZ 30). Derartige Pachtverhält-
nisse existierten auch im Bereich der Donauinsel. Im Jahr 2008 hatte 
die Stadt Wien35 einem Bestandnehmer vertraglich zugestanden, dass 
eine Zustimmung zu einer Weitergabe an Verwandte nicht erforderlich 
war. Ferner konnte der Bestandnehmer das Objekt im Rahmen eines 
Vertrags saisonweise, bei Einhaltung einiger Auflagen, weitergeben.

(2) Aus den Musterverträgen der via donau zur Liegenschaftsverwal-
tung ging nicht hervor, ob der jeweilige Bestandnehmer verpflichtet 
war, dem Bestandgeber den vollständigen Inhalt derartiger Unterbe-
standverträge zur Kenntnis zu bringen bzw. dazu seine Zustimmung 
einzuholen.

 19.2 Der RH hielt fest, dass Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand 
Bestandnehmern überlassen wurden, die diese in der Folge an private 
Dritte weitervermieten bzw. verpachten konnten. Nach Ansicht des 
RH wird dies v.a. dann erfolgen, wenn dies für den Bestandnehmer 
gewinnbringend ist.

Der RH bemängelte daher, dass die Bestandgeber der öffentlichen Hand 
keine ausreichenden Einsichtsrechte in die Gebarung der Bestandneh-
mer vereinbart hatten. Sie waren somit nicht in der Lage, eine Wei-
tergabe hinsichtlich der Angemessenheit der Bestandzinse zu über-
prüfen und gegebenenfalls den eigenen Vertrag anzupassen. Ebenso 
konnte keine umfassende Übersicht über die Weitergabeverhältnisse 
vorgelegt werden.

Der RH empfahl somit den Bestandgebern (der via donau und der Stadt 
Wien), Informationen über Weitergaben vollständig einzuholen und 
die Bestandverträge hinsichtlich der Angemessenheit des Bestandzinses 
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Ferner wäre dafür zu sorgen, dass der Bestandnehmer den Bestandge-
ber über die wesentlichen Vetragsinhalte allfälliger Weitergabeverhält-
nisse — inklusive Zusatz– oder Nebenabreden — informiert.

Der RH empfahl den Bestandgebern weiters, bei der Entscheidung 
über allfällige Vertragsverlängerungen mit einem Bestandnehmer im 

35 Wiener Hafen als beauftragter Verwalter der MA 45
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Rahmen der Interessentensuche auch bekannte Unterbestandnehmer 
miteinzubeziehen, um so Möglichkeiten zur Erlösmaximierung für die 
öffentliche Hand auszuschöpfen.

 19.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau sehe der aktuelle Standardver-
trag bereits eine umfassende Offenlegungspflicht sowie ein Zustim-
mungserfordernis im Fall von Weitergaben vor. Die Einbeziehung 
von Unterbestandnehmern in die Interessentensuche bei allfälligen 
Vertragsverlängerungen könne in Einzelfällen berücksichtigt werden.

(2) Das Land Niederöstertreich wies in seiner Stellungnahme auf eine 
nunmehr umfassende Offenlegungspflicht sowie ein entsprechendes 
Zustimmungserfordernis im Fall von Weitergaben in den Verträgen hin.

 19.4 Der RH nahm von den Maßnahmen der via donau und des Landes 
Niederösterreich anerkennend Kenntnis. Er bekräftigte gegenüber der 
via donau die Notwendigkeit, für die öffentliche Hand als Vermiete-
rin eine umfassende Information über allfällige Unterbestandverhält-
nisse in den Vertragsgestaltungen mit den Bestandnehmern sicherzu-
stellen. Im Sinne dieser Zielsetzung könnte jedoch eine Einbeziehung 
von Unterbestandnehmern in die Interessentensuche bei allfälligen 
Vertragsverlängerungen — nicht nur in Einzelfällen — zur weiteren 
Plausibilisierung des Bestandzinses dienen und schließt eine flexible 
Auswahl des Vertragspartners keineswegs aus.

Kaution bzw. Garantie

 20.1 Die Stadt Wien, vertreten durch die MA 42, hatte in einem Vertrag 
(siehe „Strandbar Herrmann“, TZ 31) — ebenso wie die WDE von ihrer 
Mieterin (siehe „Schiffstation Wien City“, TZ 25) —  eine Bankgaran-
tie zur Sicherstellung allfälliger Ansprüche der Stadt gegenüber Drit-
ten bzw. den Bestandnehmern eingeholt. Die diesbezüglichen Muster-
verträge der Bestandgeber wie auch die Verträge der MA 45 und der 
WGM in Wien enthielten keine derartigen Regelungen.

 20.2 Der RH bemängelte, dass die Musterverträge der Bestandgeber, wie 
auch die Verträge der MA 45 und der WGM in Wien, keine Regelungen 
bezüglich Kautionen bzw. Bankgarantien enthielten.

Der RH empfahl den Bestandgebern (der via donau und der Stadt Wien), 
bei künftigen Bestandverträgen eine Kaution bzw. eine Bankgarantie 
zur Sicherstellung allfälliger Ansprüche der öffentlichen Hand gegen-
über Dritten bzw. den Bestandnehmern vorzusehen.
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 20.3 (1) Die via donau teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass der aktuelle 
Standardvertrag eine optionale Klausel für eine Kaution enthalte. Ein 
Rückgriff darauf werde bei Großprojekten genommen. Ein „Kautions-
handling“ bei Kleinverträgen sei weder wirtschaftlich noch praktika-
bel.

(2) Laut Stellungnahme der Stadt Wien würden ihre Musterverträge 
seit drei Jahren eine Kautionsvereinbarung vorsehen, die jeweils risi-
koabhängig in den konkreten Einzelvertrag aufgenommen werde. 

 20.4 (1) Der RH erwiderte der via donau bezüglich der Kautionsklausel, dass 
er Kautionen auch für „Kleinverträge“ als risikotechnisch zweckmäßig 
erachtete, zumal auch bei Garderobekästchen an Schulen Kautionen 
eingehoben werden.

(2) Der RH nahm den Hinweis der Stadt Wien, dass ihre Musterverträge 
eine Kautionsvereinbarung vorsahen, vor dem Hintergrund seiner dies-
bezüglichen, an alle Bestandgeber gerichteten Empfehlungen positiv 
zur Kenntnis. Allerdings waren bei den ihm im Zuge der Prüfungs-
handlungen vorgelegten Verträgen, außer in den in TZ 20.1 genannten 
Beispielen, keine Kautionsvereinbarungen enthalten gewesen. Zudem 
wären nach Ansicht des RH Kautionsvereinbarungen nicht risikoab-
hängig in den Vertrag aufzunehmen, sondern grundsätzlich, wobei das 
Risiko durch die Höhe der Kaution abzubilden wäre.

 21.1 Den Erlösen aus Vermietung bzw. Verpachtung standen Aufwände 
der Bestandgeber für die Liegenschaftsflächen in unterschiedlicher 
Höhe gegenüber. So hatte die DHK für die Erhaltung und den Betrieb 
der Hochwasserschutzanlagen, wie z.B. der Donaukanalregulierungs-
bauten, zu sorgen. Darunter fiel es insbesondere, die Tragfähigkeit der 
Kaimauern zu erhalten bzw. zu verbessern.36

Auch fielen Wartungs– und Pflegekosten auf der Donauinsel und am 
Donaukanal an, die durch die DHK bzw. die Stadt Wien getragen und 
mit Prekariums– bzw. Pflegeverträgen geregelt wurden.37

36 So hatte die DHK im Jahr 2014 für Planung und Sanierung (d.h. ohne Hochwasser–
Management) rd. 1,64 Mio. EUR an Kosten zu tragen.

37 Die MA 42 ermittelte einen jährlichen Pflegeaufwand allein für Flächen gemäß dem 
mit der DHK abgeschlossenen Grundbenützungsvertrag am Donaukanal von rd. 
256.000 EUR.

Investitions–,  
Wartungs– und  
Pflegekosten
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Darüber hinaus erfolgten Investitionen für zusätzliche Einrichtungen38 
und Projekte der einzelnen Wiener Bezirke z.B. bei Radwegen oder 
Spielgeräten.

Die anfallenden Kosten standen in der Regel nicht in ursächlichem, 
direktem Zusammenhang mit der Nutzung durch die Bestandnehmer. 
Zudem waren diese für Wartung und Pflege der von ihnen in Bestand 
genommenen Anlagen selbst verantwortlich. Allerdings war auch die 
ansatzweise Berücksichtigung der angefallenen Kosten bei der Tarif-
bildung nicht nachvollziehbar.

 21.2 Der RH hielt fest, dass die Investitions–, Wartungs– und Pflegekosten 
der Liegenschaftsflächen der Bestandgeber in der Regel nicht in ursäch-
lichem, direktem Zusammenhang mit der Nutzung durch die Bestand-
nehmer standen. Diese waren für Wartung und Pflege der von ihnen 
in Bestand genommenen Anlagen selbst verantwortlich.

Eine gesamthafte Aufstellung bzw. Gegenüberstellung mit Einnah-
men aus diesen Flächen war daher in diesem Zusammenhang wenig 
aussagekräftig.

Er verwies jedoch darauf, dass die erheblichen finanziellen Aufwen-
dungen der öffentlichen Hand, die Ertragschancen für private Unter-
nehmer erhöhten. Er kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die 
Kosten nicht einmal ansatzweise bei der Tarifbildung ihren Nieder-
schlag fanden. Somit wäre insbesondere bei der Vermietung bzw. Ver-
pachtung darauf Bedacht zu nehmen, Flächen zu marktkonformen Ent-
gelten bzw. erlösmaximierend zu vergeben. Der RH verwies dazu auf 
seine Empfehlungen in TZ 16.

 21.3 (1) Die via donau wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass eine 
weitere Verpflichtung der Kostentragung der Bestandnehmer für Abfal-
lentsorgung sowie Betreuung der Bäume und Sträucher bereits im Stan-
dardvertrag enthalten sei und sowohl bei via donau als auch bei der 
DHK Bestandnehmer ihre Investitionen selber tätigen bzw. die Pflege 
der Bestandfläche übernehmen müssten.

(2) Laut Stellungnahme der Stadt Wien sei die nicht erfolgte Berück-
sichtigung der von den Bestandgebern getätigten Investitions–, War-
tungs– und Pflegekosten bei der Tarifbildung darin begründet, dass viel-
fach ein öffentliches Interesse mit diesen getätigten Kosten verbunden 
sei. So könne die Errichtung notwendiger Infrastruktur oder der Bau 

38 Beispielweise investierte die Stadt Wien in den letzten zehn Jahren für die Errichtung 
von Weg– und Brückenbeleuchtungen am Donaukanal rd. 3 Mio. EUR.
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von WC–Anlagen nicht immer ausschließlich den Bestandnehmern für 
den Betrieb ihrer gastronomischen Einrichtungen überantwortet werden.

(3) Das Land Niederösterreich sicherte in seiner Stellungnahme zu, 
bei der noch laufenden Evaluierung der Richtsätze bzw. Tarife eine 
zukünftige Berücksichtigung der Betriebs–, Wartungs– und Pflegekos-
ten zu prüfen.

 21.4 Der RH stellte gegenüber der Stadt Wien klar, dass er eben diesen Sach-
verhalt, dass die Investitions–, Wartungs– und Pflegekosten der Lie-
genschaftsflächen der Bestandgeber in der Regel nicht in ursächlichem, 
direktem Zusammenhang mit der Nutzung durch die Bestandnehmer 
standen, kritisch würdigte. Gerade vor dem Hintergrund dieser Auf-
wendungen der öffentlichen Hand, waren die Vermietung bzw. Ver-
pachtung der Flächen nicht zu marktkonformen Entgelten bzw. erlös-
maximierend erfolgt (siehe auch TZ 15 und TZ 16).

 22 Nachfolgende ausgewählte Bestandverträge bzw. Flächennutzungen 
überprüfte der RH darüber hinaus vertieft bezüglich der Nutzungen 
der Pachtflächen sowie der Investitionen und Förderungen, der ver-
traglichen Gestaltungen und der diesbezüglichen Einnahmen. Diese 
werden in den nachfolgenden Punkten behandelt.

Übersicht

Einzelfeststellungen
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Baurecht

 23.1 Die Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs– und Entwicklungs-
gesellschaft mbH (WDE) und die DHK schlossen im Juni 2007 über eine 
von der DHK verwaltete Liegenschaftsfläche am rechten Donaukana-
lufer im Bereich des Schwedenplatzes in Wien einen Baurechtsvertrag 
zur Errichtung eines Aufnahmegebäudes für den Linienschiffsverkehr 
mit Geschäften, Abfertigungsräumlichkeiten, Ticketschalter und Gas-
tronomiebetrieben.

Der Baurechtsvertrag sah einen von der WDE an die DHK zu erricht-
enden Bauzins von 6.800 EUR pro Jahr vor. Für die Ermittlung der 
Höhe dieses Zinses konnten weder von der DHK noch von der WDE 

Tabelle 5: Ausgewählte Bestandverträge bzw. Flächennutzungen

TZ
Vertrags-

jahr
Bestandgeber

Vertrags-
dauer 

Umsatz-
beteiligung

Fläche 
Mindest zins 

p.a. lt. Vertrag
Anmerkung

in Jahren in % in m2 in EUR  
pro m2

„Schiffstation 
Wien City“, TZ 23

2007 DHK 99 keine 1.000  6,80 Baurecht ohne Be wertung, 
nicht erforderlicher Inves-
titions zuschuss, Miet-
vertrag mit Sonder rechten

„Badeschiff“, 
TZ 26

2004 DHK unbefristet keine 161  3,00 unbefristete Vergabe an 
Privatperson, Weiter-
vermietung

2007 DHK 10 3 1.520  1,70 Verträge günstig für die 
Bestandnehmer, Weiter-
gabe der Flächen

„Adria Wien“, 
TZ 27

2009 DHK 10 3 3.900  1,70 

„Copa Kagrana“, 
TZ 32 

1994 Wien – MA 45 24 keine 315  6,74 Wiederholte Vertrags-
verlängerungen trotz 
Zahlungsrückständen, 
Gewährung von 
Sonderrechten

1995 Wien – MA 45 unbefristet 2 1.250  18,02 

2005 MA 45 –  
Wiener Hafen

13 keine 1.487  8,42 

2005 MA 45 –  
Wiener Hafen

13 keine 1.207  7,24 

2005 MA 45 –  
Wiener Hafen

13 keine 613  1,94 

„Spittelau“, TZ 29 2010 Bund unbefristet 3 1.500  3,00 unbefristeter Bestand-
vertrag, fehlende 
Umsatzmeldungen, 
Weitergabe der Flächen 

„Summerstage“, 
TZ 30 

1998 Bund 17 2 800  2,56 unterschiedliche Zinse 
für gleiche Nutzungen, 
Verträge günstig für 
die Bestandnehmer, 
Weitergabe der Flächen

2004 Wien – MA 42 unbefristet keine 1.321  1,63 

2010 Wien – MA 42 11 keine 1.571  1,91 

2014 Bund 16 keine 950  26,32 

„Strandbar 
Herrmann“, TZ 31

2005 Wien – MA 42 10 keine 3.528  0,68 Verträge günstig für die 
Bestandnehmer, Zuschuss 
für Investitionen

2006 DHK 10 keine 240  8,54 

2013 Wien – MA 42 10 keine 3.528  5,67 

Quellen: DHK; Stadt Wien; via donau

 „Schiffstation  
Wien City“
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Kalkulationsgrundlagen vorgelegt werden. Eine Verkehrswertermitt-
lung der Liegenschaftsfläche erfolgte nicht.

Im Baurechtsvertrag erklärten sich die Grundeigentümer damit einver-
standen, dass der Bauberechtigte (gemeinsam mit allfälligen Erwerbern 
des Baurechts) Baurechts–Wohnungseigentum begründet. Die Gründe 
für die Notwendigkeit des Baurechts–Wohnungseigentums für die WDE 
waren nicht dokumentiert.

Ferner sah der Baurechtsvertrag vor, dass bei Zerstörung des Bauwerks 
aufgrund höherer Gewalt der Bauberechtigte zur Wiederherstellung 
nicht verpflichtet war und sich der jährlich zu entrichtende Bauzins 
in diesem Fall auf 1 EUR reduzierte.

 23.2 Der RH bemängelte, dass die WDE und die DHK im Juni 2007 zur 
Errichtung eines Aufnahmegebäudes für den Linienschiffsverkehr im 
Bereich des Schwedenplatzes in Wien keinen Verkehrswert für ein 
grundbücherlich verankertes Baurecht ermittelt hatten. Der Bauzins 
entbehrte dadurch einer Berechnungsgrundlage und war nicht nach-
vollziehbar. Er merkte an, dass ein zu entrichtender Bauzins üblicher-
weise mit einem Prozentsatz des Verkehrswertes des Grundstücks in 
Zusammenhang gebracht wird.

Der RH empfahl daher der via donau als geschäftsführende Stelle der 
DHK, bei einer künftigen Einzäumung von Baurechten eine Verkehrs-
wertermittlung als Grundlage für die Bauzinshöhe vorzunehmen.

Vor dem Hintergrund der Einräumung eines Baurechts–Wohnungsei-
gentums bemängelte der RH, dass die DHK in einem Baurechtsvertrag 
vermögenswerte Sonderrechte ohne erkennbare Gegenleistung einge-
räumt hatte, zumal nach Ansicht des RH die Notwendigkeit dafür nicht 
erkennbar war. Der RH verwies zudem kritisch darauf, dass es dem Bau-
berechtigten im Fall der Zerstörung des Bauwerks durch höhere Gewalt 
möglich war, mit Bezahlung eines minimalen Zinses von 1 EUR pro 
Jahr die Liegenschaft zu blockieren, ohne das Bauwerk wieder aufzu-
bauen. Der RH verwies dazu auf seine Empfehlung, von der Zuerken-
nung von Vormietrechten oder anderen Sonderrechten ohne erkennbare 
Begründung oder Gegenwert abzusehen (siehe Vertragsdauer, TZ 18). 
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Errichtung

 24.1  (1) In der Folge beauftragte die WDE die Errichtung der Schiffstation 
„Wien City“ am Schwedenplatz. Die Inbetriebnahme erfolgte Mitte 
des Jahres 2010. Die Gesamtkosten für die WDE beliefen sich auf rd. 
7,20 Mio. EUR.

Mit der Inbetriebnahme der Schifsstation Wien City im Jahr 2010 
erhöhte sich die vermietbare Gesamtfläche der WDE von 7.665 m2 auf 
rd. 8.618 m2 und die jährlichen Mieteinnahmen (inklusive weiterver-
rechneten Nebenkosten) von 1,21 Mio. EUR auf rd. 1,55 Mio. EUR. Die 
WDE erzielte zudem zwischen 2009 und 2013 in jedem Jahr positive 
Jahresergebnisse und konnte im selben Zeitraum die in der Bilanz aus-
gewiesene freie Rücklage von 6,56 Mio. EUR auf 13,88 Mio. EUR erhö-
hen.

Im Jahr 2014 betrugen die jährlichen Erlöse aus der Vermietung der 
Räumlichkeiten der Schiffstation durch die WDE an unterschiedliche 
Mieter rd. 412.000 EUR. Hinzu kamen v.a. Erlöse an die WDE aus Wer-
beflächen in Höhe von rd. 172.000 EUR im Jahr 2014.

(2) Die Stadt Wien leistete für die Schiffstation einen nicht rückzahl-
baren Investitionszuschuss von 1 Mio. EUR. Dies war vom Antragsteller 
Wiener Hafen im Jänner 2008 v.a. mit der Errichtung der öffentlichen 
Infrastruktur und Flächen im Rahmen des Bauwerks begründet worden.

 24.2 Der RH anerkannte, dass die WDE mit der Errichtung der Schiffstation 
und der Vermietung ein wirtschaftliches Projekt erfolgreich umgesetzt 
hatte und betrieb. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Ergeb-
nisse der Gesellschaft bzw. der Mieteinnahmen erachtete er jedoch die 
Förderung der Stadt Wien für das Projekt „Schiffstation Wien–City“ 
in Höhe von 1 Mio. EUR als wirtschaftlich nicht erforderlich.

Der RH empfahl der Stadt Wien, bei wirtschaftlich erfolgreich umge-
setzten Projekten, rückzahlbare Förderungen, bspw. in Form eines Dar-
lehens, zu erwägen.

Vermietung

 25.1 (1) Die WDE schloss im Dezember 2008 als Vermieterin einen Miet-
vertrag mit einem Gastronomiebetreiber, der den Großteil der vorhan-
denen Flächen anmietete. Der Mietgegenstand bestand im Wesentlichen 
aus einem Cafe–Restaurant–Bar–Lokal sowie Flächen auf der Vorkai-
fläche und Lagerflächen. Der Mietzins betrug 300.000 EUR pro Jahr.
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Im Mietvertrag war eine umsatzabhängige Beweglichkeit des Mietzinses 
vorgesehen, wobei eine Minderung des Planumsatzes von 2,5 Mio. EUR 
eine ebensolche Mietzinsminderung im Verhältnis bis zu einer Unter-
grenze von 250.000 EUR zur Folge hatte. Eine Erhöhungsmöglichkeit 
war hingegen dann vorgesehen, wenn ein Umsatz von 3 Mio. EUR 
überschritten wurde. Die Miete war mit 330.000 EUR gedeckelt.

(2) Dem Mietvertrag ging eine eingeschränkte Interessentensuche der 
WDE voraus, die ausgewählte Interessenten zu Gesprächen und Anbot-
legungen einlud; auf Basis derer sich die WDE, bei zwei ähnlich qua-
lifizierten Interessenten und gleichen Angeboten, letztlich vor dem 
Hintergrund einer Bankgarantie, für die gegenwärtige Mieterin ent-
schied. Die WDE hielt zudem im Mietvertrag fest, dass die Person des 
Mieters wesentlich war und es — vorbehaltlich einer Aufkündigung 
des Vertrags durch die Vermieterin — nicht gestattet war, dass sich die 
rechtlichen oder wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten an der Mie-
ter–GmbH entscheidend verändern.

(3) Die WDE räumte der Mieterin ein Vormietrecht ein, das im Fall 
eines bis zum vorgesehenen Mietvertragsende im März 2022 aufrechten 
Mietvertrags das Recht einräumte, bei einer geplanten Neuvermietung 
in ein zu erstellendes Anbot der Vermieterin einzutreten. Eine Begrün-
dung für die Einräumung des Vormietrechtes bzw. eine Berücksichti-
gung dieses Vorteils im Mietvertrag hatte die WDE nicht dokumentiert.

 25.2 Der RH bemängelte die besonderen Mietzinsregelungen, welche die 
WDE im Dezember 2008 mit einem Gastronomiebetreiber, der den 
Großteil der vorhandenen Flächen anmietete, vereinbart hatte. Der 
Mietzins betrug 300.000 EUR pro Jahr. Der RH hielt dabei kritisch fest, 
dass die Mietzinsregelung nicht für beide Seiten gleich geregelt war. 
Der Mietvertrag war umsatzabhängig geschlossen worden, Mietzins-
minderungen waren allerdings leichter zu erreichen als Erhöhungen 
der Miete. Die Beweglichkeit nach unten war zudem mit 50.000 EUR, 
eine Anhebung hingegen mit 30.000 EUR gedeckelt. Der RH hielt eine 
für beide Seiten gleiche Regelung für zweckmäßiger.

(2) Der RH erachtete neben der erfolgten einschränkten Interessenten-
suche die Ausrichtung des Mietvertrags auf die hinter der Mieterin ste-
hende natürliche Person als ungewöhnlich. 

(3) Der RH kritisierte ferner das Vormietrecht, das die WDE der Miete-
rin eingeräumt hatte. Er erachtete es nicht als zweckmäßig, der Miete-
rin ein Vormietrecht einzuräumen, ohne dass dafür eine ausreichende 
Begründung oder ein vermögenswerter Vorteilsausgleich erkennbar 
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war. Diesbezüglich verwies er auf seine Empfehlung zu Vormietrechten 
in TZ 18 und TZ 23.

„Badeschiff“

 26.1 (1) Die Wasserrechtsbehörde hatte einem Mitarbeiter der seitens des 
Bundes für die Flächen des Donaukanals zuständigen Abteilung Was-
serstraßen im BMVIT mit März 2004 als Privatperson die schifffahrts-
rechtliche Bewilligung für die Errichtung einer Lände zur Verheftung 
von Wasserfahrzeugen und Schwimmkörpern am rechten Ufer des 
Donaukanals erteilt. Die Wasserstraßendirektion des BMVIT hatte als 
damalige Vertreterin des Grundstückseigentümers diesem Mitarbeiter 
darüber hinaus im Dezember 2004 einen Bestandvertrag auf unbe-
stimmte Dauer über die diesbezüglichen Vorkaiflächen39 am Donau-
kanal — nach einem einvernehmlichen Kurienbeschluss der DHK — 
eingeräumt. Als Bestandzins wurde ein Betrag von 483 EUR pro Jahr 
vereinbart.

Der Bestandnehmer vereinbarte lt. Aktenlage des BMVIT in Folge über 
diese Flächen mit einem privaten Unternehmen, das auf den gegen-
ständlichen Flächen ein „Badeschiff“ verheftete und betrieb, ein Nut-
zungsübereinkommen mit einem Zins von rd. 2.019 EUR pro Monat. 
Besondere vertragliche Gegenleistungen für diesen Betrag hatte der 
Bestandnehmer nicht zu erbringen.

Eine Vereinbarung über die Nutzung der benötigten Wasserfläche 
schloss der Bestandnehmer mit dem Grundstückseigentümer Repu-
blik Österreich — vertreten durch das BMVIT — zu diesem Zeitpunkt 
nicht ab.

(2) Die DHK kündigte den Vertrag über die Vorkaiflächen mit Sep-
tember 2009. Ein Widerruf der Bewilligung zur Verheftung ergab sich 
dadurch allerdings nicht, weil ein Zusammenhang zwischen Privat-
rechtstitel und Bewilligung nicht hergestellt werden konnte. Nach 
Wegfall des privatrechtlichen Nutzungsvertrags war die vertragliche 
Auflösung und das Ländenrecht inklusive der schifffahrtsrechtlichen 
Bewilligung Gegenstand mehrerer Gerichtsverfahren und Räumungs-
klagen, die bis Ende des Jahres 2014 andauerten.

Aufgrund der Rechtsunsicherheit bzw. bis zur Klärung der Verfahren 
ging die DHK keine vertraglichen Verpflichtungen mit dem Unterneh-
men, welches das „Badeschiff“ betrieb, in diesem Bereich des Donau-

39 Donaukanal km 6,384 bis km 6,545
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kanals ein. Ebenso hatten damit andere Interessenten keine Möglich-
keit zur Errichtung einer Lände zur Verheftung von Wasserfahrzeugen 
und Schwimmkörpern oder zur Nutzung der Vorkaiflächen.

(3) Bereits im März 2012 beschlossen die Kurien der DHK – nach einem 
Antrag der Stadt Wien –, mit dieser einen Bestandvertrag zur Verhef-
tung eines Badeschiffes abzuschließen. Letztendlich schloss die DHK im 
Dezember 2014 einen entsprechenden Vertrag mit der Stadt Wien ab; 
zugleich schloss die Stadt Wien ihrerseits einen nahezu identen Ver-
trag mit jenem Unternehmen ab, das auf den gegenständlichen Flächen 
das „Badeschiff“ betrieb.40 Die Entgelte betrugen für die Vorkaiflächen 
der DHK 437,46 EUR und für die Wasserfläche 1.906,25 EUR pro Jahr.

 26.2  Der RH kritisierte, dass die DHK Flächen im Eigentum der öffentli-
chen Hand im Jahr 2004 einem Mitarbeiter der damals zuständigen 
Abteilung Wasserstraßen im BMVIT als Privatperson unbefristet in 
Bestand gegeben hatte, der diese in der Folge an ein Unternehmen 
weitervermietete, das auf den gegenständlichen Flächen ein „Bade-
schiff“ betrieb. Der Bestandnehmer entrichtete lt. Aktenlage des BMVIT 
selbst nur einen Bruchteil des von ihm durch Weitervermietung ein-
genommenen Betrags, ohne besondere vertragliche Gegenleistungen 
erbringen zu müssen. Der RH verwies dazu auf seine Empfehlungen 
zur Weitergabe von Flächen in TZ 19.

Insbesondere kritisierte der RH, dass durch die lange Verfahrensdauer 
und die Rechtsunsicherheit nach Kündigung dieses Vertrags eine alter-
native Nutzung in diesem Bereich des Donaukanals nicht möglich war.

Er empfahl der Bestandgeberin via donau sicherzustellen, dass künftig 
Konsensträger eines Ländenrechts die DHK selbst ist und in weiterer 
Folge eine Weitergabe an Private vertraglich vereinbart werden kann.

 26.3 (1) Die via donau wies in ihrer Stellungnahme auf die — vom RH bereits 
dargestellte — Kündigung der seitens der via donau und der DHK abge-
schlossenen Verträge mit dem Mitarbeiter des BMVIT und den mittler-
weile erfolgten Abschluss eines direkten Vertrags mit dem Badeschiff-
betreiber hin.

(2) Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich sei aufgrund eines 
Beschlusses der Kurien die Weitergabe von Ländenrechten an Dritte 
nun nicht mehr möglich.

40 Eine Differenzierung erfolgte nunmehr aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten 
bzw. Eigentumsverhältnisse – DHK (Kaimauer) und Republik Österreich (Wasserfläche) 
– und des seit 2012 bestehenden Furchtgenussrechtes der via donau an Bundesliegen-
schaften.
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 27.1 (1) Die dem „Badeschiff“ vorgelagerten Landflächen am rechten Ufer des 
Donaukanals gab die DHK im Mai 2007 einer Gesellschaft in Bestand, 
deren geschäftsführender Gesellschafter der Betreiber des „Badeschiffs“ 
war. Zum selben Zeitpunkt schloss die DHK mit einer weiteren Gesell-
schaft des Badeschiffbetreibers einen Bestandvertrag über Flächen am 
linken Donaukanalufer stromab der Kaiserbadschleuse bis nach der 
Salztorbrücke zum Betrieb saisonaler Freizeiteinrichtungen. Beide Ver-
träge waren bis 31. Dezember 2016 befristet und sahen zumindest für 
die ersten drei Jahre ein flächenbezogenes Mindestentgelt von 1,70 EUR 
pro m2 und Jahr vor. Dies war das niedrigste Entgelt aller seit dem 
Jahr 2000 von der DHK abgeschlossenen Bestandverträge für Gastro-
nomie– und Freizeitnutzungen.

Aufgrund der vereinbarten Umsatzbeteiligungen von 3 % sowie der 
Wertsicherung und kleinerer Änderungen der Bestandfläche erhöh-
ten sich die flächenbezogenen Entgelte für die beiden Liegenschaften 
zuletzt im Jahr 2014 auf rd. 2,57 EUR bzw. rd. 3,85 pro m2 und Jahr. 
Dies lag weiterhin im untersten Bereich einer Bandbreite von Bestand-
verträgen für Gastronomie und Freizeitnutzungen zwischen rd. 3 EUR 
und 90 EUR pro m2. Eine Herleitung der in diesen Verträgen verein-
barten Entgelte aus den Tariflisten und Richtsätzen war nicht möglich.

(2) Die Gesellschaft als Bestandnehmerin gab ihrerseits Teilflächen des 
Bestandgegenstands am linken Donaukanalufer an ein drittes Unter-
nehmen weiter, das auf den gegenständlichen Flächen einen Gastro-
nomiebetrieb in Form eines Sommerstrands41 führte. Die Höhe die-
ses Bestandzinses war der DHK als Bestandgeber der Flächen nicht 
bekannt; ein entsprechendes Einsichtsrecht hatte sie nicht vereinbart.

 27.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die DHK im Jahr 2007 einen Bestand-
vertrag über Flächen am linken Donaukanalufer mit einer weiteren 
Gesellschaft des Badeschiffbetreibers schloss, die diese ihrerseits zum 
Teil an ein drittes Unternehmen weitergab. Darüber hinaus waren die 
von der DHK eingehobenen Entgelte von 1,70 EUR pro m2 bzw. zuletzt 
im Jahr 2014 rd. 2,57 EUR und rd. 3,85 EUR pro m2 und Jahr vor dem 
Hintergrund der Weitervermietungen für den Bestandnehmer überaus 
günstig. Der RH verwies dazu auf seine Empfehlungen zur Weitergabe 
von Flächen in TZ 19.

 27.3  Die via donau und das Land Niederösterreich wiesen in ihren Stellung-
nahmen darauf hin, dass der Bestandzins den damaligen Richtsätzen 
entsprochen habe.

41  „Tel Aviv Beach“

„Adria Wien – 
Tel Aviv Beach“



Flächennutzung im Bereich der Neuen Donau, 
der Donauinsel und des Donaukanals

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 349

Einzelfeststellungen

 27.4 Der RH erwiderte der via donau, dass das bei Vertragsbeginn verein-
barte flächenbezogene Mindestentgelt das niedrigste aller seit dem 
Jahr 2000 von der DHK abgeschlossenen Bestandverträge für Gas-
tronomie– und Freizeitnutzungen war. Zudem ließ sich die Erhöhung 
nicht aus den Richtsätzen des entsprechenden Jahres ableiten. Auch lag 
eine verbaute Fläche im betroffenen Abschnitt, für die nach Ansicht 
des RH andere Richtsätze und Tarife galten.

Der RH unterstrich ferner vor diesem Hintergrund und der erfolgten 
Weiterverpachtung seine Empfehlung (TZ 19) sicherzustellen, dass 
Ertragschancen für die Nutzung von Flächen im öffentlichen Eigentum 
nicht durch unzureichend kontrollierte Weitergaben ungenutzt bleiben.

 28.1  Am linken Ufer des Donaukanals im Bereich der Salztorbrücke befand 
sich ein im Juni 2005 errichtetes Gebäude („Glashaus“), das in der Ver-
waltung der Magistratsabteilung Wiener Stadtgärten (MA 42) lag.42 

Die DHK hatte die umliegenden Grundflächen im Mai 2007 und mit 
Nachtrag vom Juli 2009 einem Unternehmen in Bestand gegeben (siehe 
„Adria Wien – Tel Aviv Beach“, TZ 27). Das Glashaus selbst war aus-
drücklich von dieser Vereinbarung ausgenommen. Die MA 42 verein-
nahmte für das Glashaus auf Basis eines mit demselben Unternehmen 
abgeschlossenen Vertrags rd. 700 EUR pro Monat.

Ein schriftlicher Vertrag zwischen der MA 42 und der grundverwal-
tenden DHK lag nicht vor. Im Februar 2010 sprachen sich die Kurien 
der DHK für die Ausarbeitung einer vertraglichen Regelung über den 
Bestand des Glashauses zwischen der DHK und der Stadt Wien aus. 
Eine Vereinbarung kam im Jahr 2012 aufgrund unterschiedlicher Ent-
geltvorstellungen nicht zustande. Weitere Besprechungen im Jahr 2014 
blieben ergebnislos.

 28.2  Der RH bemängelte, dass für ein am linken Ufer des Donaukanals im 
Jahr 2005 errichtetes Gebäude („Glashaus“), das in der Verwaltung der 
Magistratsabteilung Wiener Stadtgärten (MA 42) stand, diese einen 
Bestandvertrag mit einer Gesellschaft des Badeschiffbetreibers abge-
schlossen hatte, obwohl kein Vertrag zwischen der MA 42 und der 
grundverwaltenden DHK bestand.

Er empfahl der via donau als Geschäftsstelle der DHK, einen Bestand-
vertrag über das „Glashaus“ entsprechend den aktuellen Richtsätzen 
bzw. Tariflisten abzuschließen.
42 Die Errichtung erfolgte ursprünglich als Zentrum einer Naturmeile am Donaukanal im 

Zusammenhang mit der Einrichtung des Nationalparks Donauauen.

„Glashaus“
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 28.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau versuche die DHK mit der MA 42 
diesbezüglich einen Vertrag abzuschließen.

(2) Die Stadt Wien merkte in ihrer Stellungnahme an, dass das Glas-
haus nicht aus dem Jahr 2005 stammte, sondern in den 1990er Jah-
ren im Zuge der Wiener Umweltmeile entstanden war. Damals habe 
für die gesamte Umweltmeile eine mündliche Vereinbarung zwischen 
der Stadt Wien und der DHK bestanden. Die MA 42 sei daher ledig-
lich in bestehende Rechte eingetreten.

 28.4 Der RH nahm die Anmerkungen der Stadt Wien zur Entstehung des 
Glashauses zur Kenntnis. Er wies jedoch darauf hin, dass rein mündliche 
Vertragsabschlüsse im Liegenschaftsbereich eine unübliche und jede 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit ausschließende Vorgangsweise 
darstellten. Er bekräftigte deshalb seine Empfehlung, einen Bestand-
vertrag über das „Glashaus“ abzuschließen. Dies insbesondere, weil 
eine Vertragserstellung bereits in der DHK thematisiert worden war und 
die MA 42 ihrerseits für das „Glashaus“ Einnahmen — aufgrund eines 
schriftlichen Vertrags — erzielte.

 29.1 Die via donau schloss im Juni 2010 als Verwalterin der Liegenschaf-
ten des Bundes einen unbefristeten Bestandvertrag mit einem Unter-
nehmen über die Nutzung einer Bestandfläche am rechten Ufer des 
Donaukanals in Wien im Bereich der Spittelau ab. Das BMVIT hatte 
dem gegenständlichen Vertrag bereits im April 2010 zugestimmt.

Neben dem vereinbarten Mindestbestandzins von 4.500 EUR (ohne 
USt) pro Jahr vereinbarten die Vertragsparteien einen umsatzabhän-
gigen Zins von 3 % des Bruttoumsatzes. Zur Ermittlung der entspre-
chenden Bemessungsgröße waren der via donau im November jeden 
Jahres unaufgefordert Nachweise bzw. eine Aufstellung der Gesamt-
einnahmen zu übermitteln. Entsprechende Nachweise lagen der via 
donau seit Vertragsbeginn nicht vor. Eine vollständige Berechnung 
des Bestandzinses über das Mindestentgelt hinaus konnte somit nicht 
vorgenommen werden.

(2) Dem Bestandnehmer war ferner jede entgeltliche oder unentgelt-
liche Überlassung des Gebrauchs der Flächen an Dritte ohne vorhe-
rige schriftliche Zustimmung durch den Bestandgeber untersagt. Im 
Jahr 2011 nahm ein Gastronomie– und Freizeitbetrieb auf einer benach-
barten Liegenschaft den Betrieb auf und bewirtschaftete im Mai 2013 
eine Terrasse auf der Bestandfläche.

„Spittelau“
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Zudem wurde der Vertragspartner der via donau mit Jänner 2014 mit 
einer weiteren Gesellschaft verschmolzen und aus dem Firmenbuch 
gelöscht. Ein entsprechender Schriftverkehr oder diesbezügliche all-
fällige Zustimmungen der via donau lagen nicht vor.

 29.2 Der RH kritisierte, dass die via donau als Verwalterin der Liegenschaf-
ten des Bundes im Jahr 2010 einen unbefristeten Bestandvertrag am 
rechten Ufer des Donaukanals im Bereich der Spittelau abgeschlossen 
hatte. Darüber hinaus kritisierte er, dass seit Vertragsbeginn keine der 
vereinbarten Nachweise bzw. Aufstellungen der Gesamteinnahmen 
zur Berechnung des Bestandzinses vorlagen bzw. diese die via donau 
nicht einforderte. Er verwies dazu auf seine Empfehlungen zur Ver-
tragsdauer in TZ 18 und zu den Einsichtsrechten bei Umsatzbeteili-
gungen in TZ 17.

Ebenso hielt der RH kritisch fest, dass die via donau keinen Schriftver-
kehr darüber führte oder eine allfällige Zustimmung zur Überlassung 
des Gebrauchs der Fläche an Dritte nicht dokumentierte, obschon ent-
sprechende Anzeichen darüber vorlagen und der Vertragspartner der 
via donau darüber hinaus mittlerweile aus dem Firmenbuch gelöscht 
wurde. 

Der RH empfahl daher der via donau, im Sinne der Vereinbarungen in 
ihren Bestandverträgen, Überlassungen der Flächen an Dritte zu prü-
fen und — bei allfälliger Zustimmung — schriftlich zu dokumentieren.

 29.3 Laut Stellungnahme der via donau seien ihr — entgegen den Ausführungen 
des RH — die Umsätze jährlich übermittelt worden. Die Dokumentation 
der Überlassungen sei gegeben. Aufbauend auf diesen Meldungen seien 
die Umsatzbeteiligungen berechnet worden. Seit dem Umsatzjahr 2011 
würden die Umsatzmeldungen zusätzlich von einem Wirtschaftsprüfer 
bestätigt.

 29.4 Der RH stellte klar, dass weder während der Gebarungsüberprüfung 
noch mit der gegenständlichen Stellungnahme derartige Umsatzmel-
dungen übermittelt worden waren bzw. die dem RH übergebenen 
Umsatzmeldungen und Einzelposten den überprüften Fall nicht abbil-
deten. Der RH nahm den Hinweis der via donau über die Bestätigung 
durch den Wirtschaftsprüfer positiv zur Kenntnis. Seine Kritik an der 
unbefristeten Vertragsdauer hielt der RH aufrecht.
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 30.1  (1) Der Bestandnehmer, der am rechten Ufer des Donaukanals die „Sum-
merstage“ betrieb, hatte vertragsgemäß zwischen 1998 und 2013 dem 
Grundeigentümer Bund bzw. der via donau einen Bestandzins von 
wertzusichernden rd. 2.084 EUR pro Jahr und somit einen flächen-
bezogenen Bestandzins von rd. 3,4 EUR pro m2 und Jahr für die am 
Donaukanal liegende Teilfläche zu entrichten.

Bereits im August 2010 teilte das BMVIT als Eigentümervertreter der 
via donau mit, dass einer Verlängerung des bestehenden Vertrags nur 
zugestimmt werden könne, wenn die Beteiligung am Bruttoumsatz 
von 2 % auf 4 % erhöht werde.

Tatsächlich sah die via donau von der Vereinbarung einer Umsatzbetei-
ligung laut einem Aktenvermerk im September 2013 ab. Sie begründete 
dies u.a. mit der vorgenommen Erhöhung sowie den Aufwendungen 
des Bestandnehmers für die Infrastruktur. Die via donau erwirkte aller-
dings als Fruchtnießerin der Liegenschaften des Bundes im Jahr 2014 
— bei einer geringfügigen Ausweitung der Bestandfläche von 800 m2 

auf 950 m2 — eine deutliche Erhöhung des Bestandzinses auf nunmehr 
wertzusichernde 25.000 EUR pro Jahr. Damit ergab sich ein flächen-
bezogener Bestandzins von nunmehr rd. 26,3 EUR pro m2 und Jahr.

(2) Für die benachbarte Teilfläche, die sich im Eigentum der Stadt Wien 
befand, hatte derselbe Bestandnehmer vertragsgemäß zwischen 2004 
und 2010 rd. 2.155 EUR pro Jahr und somit einen flächenbezogenen 
Bestandzins von rd. 1,63 EUR pro m2 und Jahr zu zahlen. Die Stadt 
Wien, vertreten durch die MA 42, und der Bestandnehmer vereinbarten 
im Mai 2010 neben einer Ausweitung der Bestandfläche von 1.321 m2 
auf 1.571 m2 eine Erhöhung auf 3.000 EUR pro Jahr. Damit ergab sich 
ein flächenbezogener Bestandzins von 1,91 EUR pro m2 und Jahr.

(3) Im Jahr 2010 förderte die Stadt Wien den Bestandnehmer im Rah-
men der Wirtschaftsförderung mit einem Betrag von 10.000 EUR.

(4) Der Bestandnehmer hatte darüber hinaus wiederholt Teilflächen 
weitervermietet. Dies war zulässig. Über derartige Weitervermietungen 
lagen den Bestandgebern keine detaillierten Informationen vor. Ebenso 
war die Höhe des diesbezüglichen Zinses den Bestandgebern nicht 
bekannt.

 30.2  (1) Der RH hielt kritisch fest, dass ein Bestandnehmer, der am rechten 
Ufer des Donaukanals die „Summerstage“ betrieb und deren benach-
barte Teilflächen sich einerseits im Eigentum des Bundes, andererseits 
der Stadt Wien befanden, für diese unterschiedliche Bestandzinse zu 
zahlen hatte. Selbst wenn die Flächen, wie in diesem Fall, von unter-

„Summerstage“



Flächennutzung im Bereich der Neuen Donau, 
der Donauinsel und des Donaukanals

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 353

Einzelfeststellungen

schiedlichen Grundstückseigentümern verwaltet wurden, wäre nach 
Ansicht des RH, bei ähnlicher Lage und Nutzung und unter Anwendung 
entsprechender Richtsätze, ein ähnlicher, marktgerechter Bestandzins 
zu erwirtschaften. Er verwies dazu auf seine Empfehlungen zur Tarif-
abstimmung in TZ 16.

Darüber hinaus konnte durch den RH kein Bezug zu den Richtsät-
zen und Tarifen hergestellt werden. Dabei erreichte die via donau im 
Jahr 2014 eine Erhöhung des flächenbezogenen Bestandzinses von rd. 
3,4 EUR pro m2 auf nunmehr rd. 26,3 EUR pro m2 und Jahr, während 
der flächenbezogene Bestandzins an die Stadt Wien, vertreten durch 
die MA 42, trotz einer geringfügigen Erhöhung bei rd. 1,91 EUR pro 
m2 und Jahr verblieb. Der RH erachtete daher den bis 2014 der via 
donau zu zahlenden und gegenüber der Stadt Wien weiterhin zu zah-
lenden Bestandzins von rd. 2 EUR bis 3 EUR pro m2 und Jahr als für 
den Bestandnehmer überaus günstig.

Der RH kritisierte darüber hinaus, dass die via donau von der vor-
gesehenen Vereinbarung einer Umsatzbeteiligung absah. Ergänzend 
hielt der RH fest, dass die Stadt Wien im Jahr 2010 den Bestandneh-
mer im Rahmen der Wirtschaftsförderung zudem mit einem Betrag 
von 10.000 EUR gefördert hatte.

(2) Der RH hielt weiter kritisch fest, dass der Bestandnehmer darüber 
hinaus Teilflächen der Bestandfläche an Dritte weitervermietete und 
über derartige Weitervermietungen keine detaillierten Informationen 
vorlagen. Ebenso war die Höhe allfälliger Entgelte dafür nicht bekannt. 
Bezüglich der Weitergabe von Flächen verwies der RH auf seine Emp-
fehlungen in TZ 19.

 30.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau habe der jährlich fixe Umsatzerlös 
nach mehrjährigen Verhandlungen mehr als verdoppelt werden kön-
nen. Teil der Verhandlungen sei es gewesen, von einer Umsatzbeteili-
gung abzugehen. Zudem sei mit 26,32 EUR ein hoher Quadratmeter–
Preis erzielt worden.

(2) Die Stadt Wien wies in ihrer Stellungnahme drauf hin, dass für die 
„Summerstage“ Ähnliches wie für die Erstansiedlung von Projekten 
an der Neuen Donau gelte (siehe TZ 15 und TZ 16). Die Summerstage 
sei als Pionierprojekt zu bezeichnen und über Jahrzehnte gewachsen, 
was sich im unterschiedlichen Bestandzins widerspiegle.

 30.4 Unter Hinweis auf die zwischen Bund und Stadt Wien unterschied-
lichen Bestandzinse für benachbarte Flächen erwiderte der RH der Stadt 
Wien, dass die via donau im Jahr 2014 eine Erhöhung des flächenbe-
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zogenen Bestandzinses von rd. 3,4 EUR pro m2 auf rd. 26,3 EUR pro 
m2 und Jahr erreicht hatte, wogegen der flächenbezogene Bestand-
zins an die Stadt Wien, vertreten durch die MA 42, trotz einer gering-
fügigen Erhöhung bei rd. 1,91 EUR pro m2 und Jahr verblieb. 

Der RH merkte ferner an, dass ein Bestandzins für „Pionierleistungen“ 
den Tarifrichtlinien der Stadt Wien zuwiderlief. Nach seiner Ansicht 
stand der angesprochenen „Pionierleistung“ durch die langjährige 
Abschöpfung der Erträge in den Jahren des begünstigten Bestand-
zinses gleichsam ein „Pionierlohn“ gegenüber. Es sei zudem fraglich, 
ob eine Pionierleistung jahrzehntelang dauern könne.

 31.1 Der am rechten Donaukanalufer unterhalb der Mündung des Wien-
flusses liegende Herrmannpark wurde von der Magistratsabteilung 
Wiener Stadtgärten (MA 42)43 verwaltet. Im Juni 2005 schloss die 
Stadt Wien, vertreten durch die MA 42, mit einem Bestandnehmer 
einen Bestandvertrag zum Zweck des Betriebs einer Strandbar44 mit 
einem Bestandzins von 2.400 EUR jährlich (rd. 0,68 EUR pro m2). Dies 
war der niedrigste flächenbezogene Zins der im Rahmen der Geba-
rungsüberprüfung vorliegenden Verträge aus dem Gastronomie– und 
Freizeitbereich. Ein Bezug der Entgeltberechnung zu geltenden Richt-
linien oder Tariflisten war nicht zu erkennen.

(2) Die Stadt Wien vereinbarte zahlreiche vom Bestandnehmer umzu-
setzende Auflagen im Bereich der Oberflächengestaltung und Nutzung, 
wofür sie u.a. einen einmaligen Kostenbeitrag von rd. 55.000 EUR 
durch den Bestandnehmer vorsah. Ferner forderte sie vom Bestand-
nehmer zur Sicherstellung eine Kaution in Form einer Bankgarantie 
in Höhe von 6.000 EUR während des aufrechten Vertragsverhältnisses.

Darüber hinaus vereinbarte die Stadt Wien mit dem Bestandnehmer 
u.a., Wasserzuleitung und Abwasserkanalleitungen sowie diverse Infra-
struktur auf Kosten der Stadt Wien zur Verfügung zu stellen. Die 
tatsächlichen Aufwendungen der Magistratsabteilung Wien Kanal 
für die Infrastruktur im Herrmannpark beliefen sich dabei auf rd. 
308.000 EUR.45

(3) Im Februar 2013 hatte die MA 42 das Ansuchen um Verlängerung 
des Vertrags der Abteilung Liegenschaftsmanagement vorgelegt. Diese 
hatte u.a. ein umsatzabhängiges Entgelt vorgeschlagen. Für den darü-
43 mit der Abteilung Wien Kanal (WKN) 
44 „Strandbar Herrmann“
45 Laut Bericht des Wiener Stadtrechnungshofes – zum damaligen Zeitpunkt Kontroll-

amt – KA V – 30–1/06

„Strandbar  
Herrmann“
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ber hinaus vorgeschlagenen Mindestzins schlug sie eine Orientierung 
an der Bodenwertverzinsung von rd. 3 % p.a. vor.46

Die MA 42 legte im März 2013 mit Hinweis auf Abschläge im Bodenwert 
u.a. aufgrund der Böschungslagen sowie den Auflagen des Bestandver-
trags in einer Ergänzungsvereinbarung u.a. eine Erhöhung des Bestand-
zinses auf 20.013 EUR jährlich (rd. 5,67 EUR pro m2) fest. Ein zusätzlich 
umsatzabhängiges Entgelt, wie von der Abteilung Liegenschaftsma-
nagement vorgeschlagen47, vereinbarte die MA 42 jedoch nicht. Eine 
Orientierung am Gebrauchsabgabegesetz war nicht erkennbar.

Ebenso vereinbarten die Vertragsparteien, den Wasserbezug nunmehr 
auf den Bestandnehmer selbst umzumelden, der bis zu diesem Zeit-
punkt auf Wien Kanal gelautet hatte.

(4) Für die benachbarte von der DHK verwaltetete Grundfläche schloss 
die via donau im Juni 2006 mit demselben Bestandnehmer einen befris-
teten Vertrag, v.a. für das Aufstellen und den Betrieb von Versor-
gungseinrichtungen, ab. Das vereinbarte jährliche Entgelt für eine 
Fläche von rd. 240 m2 betrug rd. 2.050 EUR, d.h. flächenbezogen rd. 
8,5 EUR pro m2.

(5) Für die Sanierung des Geländers der Rampe im Herrmannpark hatte 
die DHK im Jahr 2009 einen Aufwand von rd. 245.000 EUR inklu-
sive USt zu tragen.

 31.2 Der RH kritisierte den Vertrag aus dem Jahr 2005 für die Flächen des 
am rechten Donaukanalufer liegenden Herrmannparks mit einem Ent-
gelt von 2.400 EUR jährlich als für den Bestandnehmer48 überaus güns-
tig und für die öffentliche Hand (Stadt Wien) als nachteilig. Ein Bezug 
der Entgeltberechnung zu geltenden Richtlinien oder Tariflisten war 
nicht zu erkennen. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf die 
Erhöhung des Bestandzinses im Jahr 2013 um das nahezu Neunfache 
auf rd. 20.013 EUR.

Er bemängelte zudem, dass der flächenbezogene Bestandzins auch wei-
terhin unter dem Niveau lag, das derselbe Bestandnehmer auf einer 
benachbarten Fläche der DHK zu entrichten hatte. Ferner kritisierte er, 
dass die Stadt Wien (MA 42) ein umsatzabhängiges Entgelt, wie von 
der Abteilung Liegenschaftsmanagement vorgeschlagen, nicht verein-

46 Dies hätte – nach den Bodenwertangaben der MA 69 von 220 bis 470 EUR pro m2 – 
auf der gegenständlichen Fläche von 3.528 m2 und einem Mittelwert der Bodenwerte 
von 345 EUR pro m2 einen Bestandzins von 36.514,80 EUR pro Jahr ergeben.

47 Diese hatte ein umsatzabhängiges Entgelt von 6 % bis 8 % als denkbar erachtet.
48 Blaufuss Gastronomie GmbH
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bart hatte. Er verwies bezüglich der Höhe des Entgelts auf seine Emp-
fehlungen zur Tarifabstimmung in TZ 16.

Darüber hinaus kritisierte der RH, dass die Stadt Wien dem Bestand-
nehmer Wasserzuleitung und Abwasserkanalleitungen sowie diverse 
Infrastruktur in Höhe von rd. 308.000 EUR sowie den Wasserbezug auf 
ihre Kosten zur Verfügung stellte. Auch hatte die DHK für die Sanie-
rung des Geländers der Rampe im Herrmannpark im Jahr 2009 einen 
Aufwand von rd. 245.000 EUR inklusive USt zu tragen.

Der RH empfahl daher der via donau und der Stadt Wien, bei Kosten, 
die in ursächlichem, direktem Zusammenhang mit der Nutzung durch 
die Bestandnehmer stehen, eine Kostenbeteiligung der Bestandneh-
mer festzulegen.

Die Bankgarantie zur Sicherstellung allfälliger Ansprüche der Stadt 
gegenüber Privaten bzw. dem Bestandnehmer, erachtete der RH als 
zweckmäßig. 

 31.3 (1) Laut Stellungnahme der via donau habe die Geländersanierung im 
Bereich Rampe nicht an den Betreiber weiterverrechnet werden kön-
nen, weil sie diesem nicht zurechenbar sei. Es handle sich um eine 
öffentlich zugängliche Rampe.

(2) Die Stadt Wien verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass der 
Betreiber die Fläche von der damaligen MA 30 als Baustelleneinrich-
tungsfläche übernommen und in die Herstellung der Fläche auf eigene 
Kosten investiert habe. Im Hinblick auf die gesamtheitliche Betrach-
tung des öffentlichen Interesses (Stadtbild, Belebung am Donaukanal, 
Etablierung von Kultureinrichtungen etc.) könne die Argumentation 
des RH bzw. die Einschätzung der Nachteiligkeit nicht nachvollzo-
gen werden. Kosten, die Teil der Nutzungsobliegenheiten seien, wür-
den dem Pächter anteilsmäßig verrechnet bzw. als Teil des Pachtver-
trages aufgenommen.

 31.4 (1) Der RH hielt der via donau das vergleichsweise geringe Nutzungs-
entgelt entgegen. Die durch die öffentliche Hand finanzierten Sanie-
rungsarbeiten wären nach Ansicht des RH — gerade vor dem Hin-
tergrund der nachfrageintensiven privatwirtschaftlichen Nutzung 
— jedenfalls in der Kalkulation des Nutzungsentgelts mitzuberück-
sichtigen gewesen. Zudem verwies er auf Nutzungsobliegenheiten und 
Pflichten (Pflege von Flächen, Betriebszeiten etc.), die mit anderen 
Pächtern vereinbart worden waren.



Flächennutzung im Bereich der Neuen Donau, 
der Donauinsel und des Donaukanals

Niederösterreich

Niederösterreich 2016/2 357

Einzelfeststellungen

(2) Der RH erwiderte der Stadt Wien, dass ein Bezug zu den geltenden 
Richtlinien oder Tariflisten nicht zu erkennen war und die Erhöhung 
des Bestandzinses im Jahr 2013 um das nahezu Neunfache auf einen 
bis dahin für den Bestandnehmer durchaus günstigen Zins schließen 
ließ. Er verwies in diesem Zusammenhang auf seine Gegenäußerung 
in TZ 30.

Mit Bezug auf das Interesse der Stadt an einer Belebung des Raumes 
(und deswegen niedrigem Bestandzins) hielt der RH ferner fest, dass 
im überprüften Fall seitens der Stadt Wien keine Gemeinnützigkeit in 
der Betriebsführung mit dem Pächter vereinbart worden war. 

Er erinnerte zudem daran, dass die Stadt Wien dem Bestandnehmer 
Wasserzuleitung und Abwasserkanalleitungen sowie diverse Infrastruk-
tur in Höhe von rd. 308.000 EUR sowie den Wasserbezug auf ihre 
Kosten zur Verfügung stellte. Der RH hielt daher an seiner Kritik und 
Empfehlung betreffend eine Kostenbeteiligung der Bestandnehmer fest.

 32.1 Ein Bestandnehmer, der sowohl als Einzelunternehmer als auch als 
Eigentümer mehrerer Gesellschaften, den Großteil der Flächen im 
Bereich der Neuen Donau – Reichsbrücke („Copa Kagrana“) gepachtet 
hatte49, wies wiederholt Zahlungsrückstände gegenüber den Bestand-
gebern DHK sowie der Stadt Wien auf. Teilweise nutzte er Flächen 
titellos.

Im Zusammenhang mit den Bestandverhältnissen des betreffenden 
Bestandnehmers kam es mehrmals zu Zugeständnissen durch die Stadt 
Wien, so etwa:

–  Bereits im Juni 1996 vermerkte die Magistratsabteilung Wiener 
Gewässer konsenslose Errichtungen u.a. des Bestandnehmers und 
ersuchte den Wiener Hafen, nicht „sämtliche Wünsche der Bestand-
nehmer, sondern auch die Interessen der Stadt Wien“ zu berück-
sichtigen. Zu diesem Zeitpunkt wurden in der vorbereitenden Sit-
zung der Donauinselkommission im Jänner 1996 vertragsauflösende 
Bedingungen protokolliert, und zwar wenn Verträge nicht einge-
halten bzw. erforderliche Bewilligungen nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Vertragsabschluss eingeholt werden.

  Ungeachtet dessen räumte die Stadt Wien bzw. der Wiener Hafen im 
Juli 1997 der Person des Bestandnehmers besondere Kündigungs-
bestimmungen für den Fall ein, dass behördliche Genehmigungen 

49 Darüber hinaus pachtete der Bestandnehmer auch Vorkaiflächen am rechten Donau-
kanalufer im Bereich eines ehemaligen Raddampfers.

 „Copa Kagrana“
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nicht erreicht werden konnten und ergänzte Vertragsweitergabe-
rechte, für die keine wirtschaftliche Gegenleistung erkennbar war.

–  Im Jahr 2003 berichtete die Donauinselkommission im Zusammen-
hang mit der Person des Bestandnehmers über konsenslos errich-
tete Bauten und nicht errichtete WC–Anlagen.

–  Mehrmals, zuletzt im April 2005 strich die Stadt Wien bzw. der Wie-
ner Hafen jene Bestimmung aus den Allgemeinen Vertragsbestim-
mungen, wonach „das Vertragsverhältnis wegen Exekutionsführung 
gegen den Bestandnehmer aufgelöst werden kann“ zuguns ten des 
Bestandnehmers aus den Verträgen.

–  Im August 2005 sahen die Kurien der DHK50 vor, weitere Geschäfts-
verbindungen mit dem Bestandnehmer abzulehnen und aufrechte 
Verträge auf ihre Kündigungsmöglichkeit hin zu prüfen. Im Dezem-
ber 2005 schlugen diese jedoch vor — u.a. nach Begleichung diverser 
Außenstände bzw. Leistung einer Abschlagszahlung in Höhe von 
38.200 EUR —, neue Verträge mit dem Bestandnehmer im Bereich 
von Donaukanal und Neuer Donau abzuschließen.

–  Die Kurien der DHK kamen im Juli 2009 — entsprechend einer 
Empfehlung der Donaukanalkoordination der Stadt Wien — über-
ein, dem Bestandnehmer die Option eines neuen Vertrags unter der 
Bedingung der Vorlage sämtlicher behördlicher Bewilligungen für 
eine Bestandfläche am rechten Donaukanalufer einzuräumen. Die 
Fristen zur diesbezüglichen Vorlage wurden mehrfach verlängert. 
Erst im Jänner 2011 entzog die DHK dem Projekt des Bestandneh-
mers die Zustimmung.

–  Im November 2009 schlossen die Stadt Wien bzw. der Wiener Hafen 
einen weiteren Vertrag mit dem Bestandnehmer, in dem keine Kün-
digungsmöglichkeit, wie in vergleichbaren Verträgen, vereinbart 
worden war. Vielmehr war der Bestandgeber nicht berechtigt, aus 
Gründen des Eigenbedarfs eine Kündigung auszusprechen.

–  Im Oktober 2010 brachten die Stadt Wien und der Wiener Hafen 
eine Räumungsklage gegen den Bestandnehmer u.a. wegen titelloser 
Nutzung, Mietzinssäumnis und nachteiligen Gebrauchs ein. Hinzu 
kamen noch Außenstände der Stadt Wien im Zusammenhang mit 
der Räumungsklage gegen den Bestandnehmer von rd. 112.000 EUR. 
Das Gerichtsverfahren war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch 
nicht abgeschlossen.

50 somit auch die Kurie Wien
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 32.2 Der RH kritisierte die Stadt Wien bzw. die DHK, die bis zum Jahr 2009 
einem Bestandnehmer, der sowohl als Einzelunternehmer als auch 
als Eigentümer mehrerer Gesellschaften den Großteil der Flächen im 
Bereich der Neuen Donau – Reichsbrücke („Copa Kagrana“) gepach-
tet hatte, wiederholt Vertragsverlängerungen gewährten, Sonderrechte 
einräumten sowie vertragliche Schutzbestimmungen im Interesse der 
öffentlichen Hand zu dessen Gunsten änderten, ohne dass dafür eine 
ausreichende Begründung bzw. eine wirtschaftliche Gegenleistung vor-
lag. Zudem wies der Bestandnehmer wiederholt Zahlungsrückstände 
gegenüber den Bestandgebern DHK sowie der Stadt Wien auf und 
nutzte Flächen teilweise titellos. 

Bezüglich der Bestandnehmerauswahl und der Kündigungsfristen ver-
wies der RH auf die Empfehlungen in TZ 14 und TZ 18. Bezüglich der 
Empfehlung, einem privaten Bestandnehmer ohne besondere Begrün-
dung oder eine wirtschaftliche Gegenleistung in einem Vertragsver-
hältnis keine Sonderrechte einzuräumen, verwies der RH ebenso auf 
seine Empfehlung in TZ 18. 

 32.3 Laut Stellungnahme der via donau seien bezüglich des Bestandnehmers 
der „Copa Kagrana“ derzeit mehrere gerichtliche Verfahren anhängig.

 33.1 Im Jahr 1998 führte die Stadt Wien durch die damals zuständige Vize-
bürgermeisterin Grete Laska eine Regelung zur Entlastung der Bestand-
nehmer auf den Flächen der Donauinsel und der Neuen Donau ein, die 
saisonal eine wetterabhängige Reduktion des Bestandzinses („Sonnen-
tagsregelung“) zum Ziel hatte. 

Die Regelung sah vor, dass ausgehend vom halben Bestandzins ledig-
lich an Tagen mit einer Tageshöchsttemperatur von mindestens 25 Grad 
Celsius ein anteiliger Tagessatz vollständig zu entrichten war. Nach-
dem die Abwicklung und die Nachfakturierung verwaltungsaufwän-
dig waren, gewährte die Stadt Wien bzw. der Wiener Hafen ab dem 
Jahr 2001 jenen Betrieben, mit denen die Sonnentagsregelung ver-
einbart worden war, generell eine Reduktion auf 50 % des im Vertrag 
fixierten Bestandzinses.

„Sonnentags-
regelung“
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Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren noch bei zwei Betrieben 
im Bereich der WGM die Bestandzinse auf die Sonnentagsregelung 
zurückzuführen, deren flächenbezogene Bestandzinse im Jahr 2014 
trotz Wertsicherung unter dem Jahr des Vertragsabschlusses lagen.51

 33.2  Der RH bemängelte, dass mit einer im Jahr 1998 gewährten Regelung, 
wetterabhängige Reduktionen des Bestandzinses vorzusehen, die Stadt 
Wien einen Teil des unternehmerischen Risikos der Bestandnehmer 
übernahm. Ferner sorgten die gewährten Bestandzinsreduktionen für 
unterschiedliche Bestandzinsniveaus auf vergleichbaren Flächen.

Der RH empfahl daher der WGM, darauf hinzuwirken, die Bestand-
zinse jener Bestandnehmer, die von der wetterabhängigen Reduktion 
des Bestandzinses profitieren, an die Richtsätze bzw. das Marktniveau 
anzupassen.

 33.3  Die WGM sicherte in ihrer Stellungnahme zu, Gespräche über die 
Anpassung der bestehenden Bestandzinse zu führen.

51 Alle übrigen bzw. neueren Verträge waren von dieser Regelung nicht umfasst. Sie galt 
zudem lediglich unter der Voraussetzung, dass die Bestandzinsreduktion den allfäl-
ligen Pächtern weitergegeben wurde. Entsprechend zu erbringende Nachweise lagen 
allerdings nicht vor.
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 34 Zusammenfassend hob der RH nachfolgende Empfehlungen hervor:

(1)  Bei künftigen Vermietungen bzw. Verpachtungen von insbeson-
dere jenen Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand, bei denen 
in einer Vorprüfung von mehreren Interessenten und einer Markt-
fähigkeit auszugehen ist, wäre eine Ausschreibung oder eine trans-
parente Interessentensuche durchzuführen. (TZ 14)

(2) Die Nachvollziehbarkeit der in den Bestandverträgen vereinbar-
ten Entgelte wäre durch Erstellung eines Berechnungsblatts — als 
Anlage zum jeweiligen Vertrag — sicherzustellen. (TZ 15)

(3) Die Bestandgeber sollten die Entgelte und Tarife für vergleich-
bare Nutzungskategorien auf Flächen im Eigentum der öffentlichen 
Hand aufeinander abstimmen. (TZ 16)

(4) Bezüglich der Entgelte und Tariflisten wäre eine Evaluierung der 
Richtsätze auf Marktkonformität vorzunehmen. Dafür wären Indi-
katoren, wie der Bodenwert oder vergleichbare Regelungen, wie das 
Gebrauchsabgabegesetz, zur Erzielung eines marktkonformen Ent-
gelts heranzuziehen. (TZ 16)

(5) Bei künftigen Vertragsvereinbarungen wäre eine richtlinienkon-
forme und einheitliche Umsatzbeteiligung in angemessener Höhe 
für die Bestandnehmer zu vereinbaren. (TZ 17)

(6) Die Bestandgeber sollten für eine lückenlose Übermittlung 
der vereinbarten Umsatzmeldungen sorgen, um eine vollständige 
Berechnung des Bestandzinses vornehmen zu können. Zudem wären 
die Umsatzbezugsgrößen sowie die Form der Übermittlung einheit-
lich festzulegen. (TZ 17)

(7) Hinsichtlich der Vorgangsweise zur Umsatzmeldung wären in den 
Verträgen die Vorlage der Umsatzsteuerbescheide und ein Einsichts-
recht in die Buchhaltung der Bestandnehmer vorzusehen. (TZ 17)

(8) Künftig wären keine unbefristeten Bestandverträge auf Flächen 
im Eigentum der öffentlichen Hand mehr abzuschließen, sofern 
diese nicht eine Kündigungsmöglichkeit für den Bestandgeber zu 
kurzfris tigen Bedingungen — etwa eine Kündigungsfrist von drei 
Monaten — vorsehen. (TZ 18)

Schlussempfehlungen

via donau – 
Österreichische 
Wasserstraßen– 
Gesellschaft m.b.H. 
und Stadt Wien
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(9) Bestandverträge, die aufgrund vorzunehmender Investitionen 
die wirtschaftlichen Interessen der Bestandnehmer sichern sollten 
und im beiderseitigen Interesse liegen, wären mit einer angemes-
senen Befristung bzw. gleichen Rechten und Pflichten für beide Sei-
ten zu versehen. (TZ 18)

(10) Informationen über die Weitergabe von Flächen wären voll-
ständig einzuholen und die Verträge hinsichtlich der Angemessen-
heit des Bestandzinses zu überprüfen und gegebenenfalls anzupas-
sen. (TZ 19)

(11) Es wäre dafür zu sorgen, dass der Bestandnehmer den Bestand-
geber über die wesentlichen Vertragsinhalte allfälliger Weitergabe-
verhältnisse – inklusive Zusatz– oder Nebenabreden – informiert. 
(TZ 19)

(12) Bei der Entscheidung über allfällige Vertragsverlängerungen 
mit einem Bestandnehmer im Rahmen der Interessentensuche wären 
auch bekannte Unterbestandnehmer miteinzubeziehen, um so Mög-
lichkeiten zur Erlösmaximierung für die öffentliche Hand auszu-
schöpfen. (TZ 19)

(13) Bei künftigen Bestandverträgen wäre eine Kaution bzw. eine 
Bankgarantie zur Sicherstellung allfälliger Ansprüche der öffent-
lichen Hand gegenüber Dritten bzw. den Bestandnehmern vorzu-
sehen. (TZ 20)

(14) Bei Kosten, die in ursächlichem, direktem Zusammenhang mit 
der Nutzung durch die Bestandnehmer stehen wäre eine Kostenbe-
teiligung der Bestandnehmer festzulegen. (TZ 31)

(15) Von der Zuerkennung von Vormietrechten oder anderen Son-
derrechten ohne erkennbare Begründung oder Gegenwert wäre 
abzusehen. (TZ 18, 23)

via donau – 
Österreichische 
Wasserstraßen– 
Gesellschaft m.b.H., 
Stadt Wien und 
Wiener Donauraum 
Länden und Ufer 
Betriebs– und 
Entwicklungsgesell-
schaft mbH
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(16) Die Kurien sollten zeitnah auf den Beschluss einer neuen 
Geschäftsordnung der DHK hinwirken. (TZ 3)

(17) Eine Entscheidung über die tatsächlich für den Hochwasser-
schutz der DHK benötigten Anlagen wäre herbeizuführen und sich 
auf die gesetzlich geregelten Aufgaben der DHK zu beschränken. 
Nicht für den Hochwasserschutz benötigte Liegenschaften wären aus 
der Verwaltung sowie Nutznießung der DHK zu entfernen sowie in 
Abwägung der damit verbundenen Kostenfragen auf die Gebiets-
körperschaften zu übertragen. (TZ 4)

(18) Die vorgesehene Evaluierung und ein rechtsgültiger Beschluss 
der Treuhandregelung zwischen DHK und DHK – Management 
Gesellschaft m.b.H. wäre zu erwirken. (TZ 7)

(19) Mit der via donau wäre über eine Anpassung des Fruchtge-
nussentgelts, das die Kosten für die tatsächlich erbrachten Leistun-
gen und Anreizkomponenten miteinbezieht bzw. eine Berücksichti-
gung bei den Jahrespauschalbeträgen gemäß Wasserstraßengesetz, 
zu verhandeln. (TZ 9) 

(20) Von der Wiener Gewässer Management Gesellschaft mbH wäre 
ein Jahresbericht im Sinne des Generalpachtvertrags einzufordern. 
(TZ 11)

(21) Es wären zeitnah eine Evaluierung der Einnahmen der Wiener 
Gewässer Management Gesellschaft mbH vorzunehmen und Ver-
einbarungen bezüglich des Gewinns zu treffen. (TZ 12)

(22) Bei wirtschaftlich erfolgreich umgesetzten Projekten wären 
rückzahlbare Förderungen, bspw. in Form eines Darlehens, zu erwä-
gen. (TZ 24) 

(23) Das Projekt „DHK Neu“ wäre fertigzustellen und — vor dem 
Hintergrund einer anzustrebenden nachvollziehbaren und transpa-
renten Kostenstruktur — entsprechende Ergebnisse zur Beschluss-
fassung in der DHK wären auszuarbeiten. (TZ 5)

(24) Für gegenständliche und allfällige künftige steuerliche Grün-
dungen bzw. Umgründungen wären verpflichtende Rechtsauskünfte 
durch die Behörde einzuholen bzw. die Möglichkeiten der Bundes-

BMVIT, Land Nieder-
österreich und Stadt 
Wien (Donauhoch-
wasserschutz–Kon-
kurrenz; DHK)

BMVIT

Stadt Wien

via donau – 
Österreichische 
Wasserstraßen– 
Gesellschaft m.b.H. 
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abgabenordnung zu nutzen, um größtmögliche Rechtssicherheit zu 
erlangen. (TZ 6)

(25) Die organisatorische Notwendigkeit der DHK – Management 
Gesellschaft m.b.H. sowie eine Eingliederung der diesbezüglichen 
Agenden in die Bereichsstruktur der via donau wäre zu prüfen. 
(TZ 8)

(26) Es wäre den Bestandnehmern der Liegenschaften eine Versi-
cherungspflicht vertraglich zu überbinden. (TZ 10)

(27) Die Schad– und Klagloshaltungsverpflichtung des Bestandneh-
mers wären umfassend zu formulieren. Dabei wäre klarzustellen, 
dass diese in allen Fällen zu gelten hätte, in denen der Bestandge-
ber durch Obliegenheits– oder Pflichtverletzungen des Bestandneh-
mers den Ansprüchen Dritter ausgesetzt ist. (TZ 10)

(28) Bei einer künftigen Einräumung von Baurechten wäre eine 
Verkehrswertermittlung als Grundlage für die Bauzinshöhe vorzu-
nehmen. (TZ 23)

(29) Es wäre sicherzustellen, dass künftig Konsensträger eines Län-
denrechts die DHK selbst ist und in weiterer Folge eine Weitergabe 
an Private vertraglich vereinbart werden kann. (TZ 26)

(30) Ein Bestandvertrag über das „Glashaus“ entsprechend den aktu-
ellen Richtsätzen bzw. Tariflisten wäre abzuschließen. (TZ 28)

(31) Im Sinne der Vereinbarungen in den Bestandverträgen wären 
Überlassungen der Flächen an Dritte zu prüfen und — bei allfälliger 
Zustimmung — schriftlich zu dokumentieren. (TZ 29)

(32) Es wäre darauf hinzuwirken, die Bestandzinse jener Bestand-
nehmer, die von der wetterabhängigen Reduktion des Bestandzinses 
profitieren, an die Richtsätze bzw. das Marktniveau anzupassen. 
(TZ 33)

Wiener Gewässer 
Management Gesell-
schaft mbH
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Vorsitzender
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(seit 14. Dezember 2007)
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Vorsitzenden

Geschäftsführung Dipl.–Ing. Hans–Peter HASENBICHLER 
(seit 1. Jänner 2010)
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DHK – Management Gesellschaft m.b.H.

Geschäftsführung
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(seit 14. April 2012)

Wiener Gewässer Management Gesellschaft mbH

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dipl.–Ing. Günther SCHMALZER 
(8. Jänner 2008 bis 13. März 2012)

Mag. Brigitte GRUBER–SPISKE 
(seit 14. April 2012)

Stellvertreter des 
Vorsitzenden

Geschäftsführung Ing. Martin JANK 
(seit 8. November 2007)
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Abkürzungen

Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
Art. Artikel

BGBl. Bundesgesetzblatt
BKA Bundeskanzleramt
BMF Bundesministerium für Finanzen
BMFJ Bundesministerium für Familien und Jugend
BMWFJ Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
bzw. beziehungsweise

EUR Euro

i.d.g.F. in der geltenden Fassung

LGBl. Landesgesetzblatt

Mio. Million(en)

Nr. Nummer

rd. rund
RH Rechnungshof

TZ Textzahl(en)

z.B. zum Beispiel
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Wirkungsbereich des Landes Niederösterreich

Kinderbetreuung für 0– bis 6–Jährige;  
Follow–up–Überprüfung

Das BMFJ setzte die Empfehlungen des RH aus dem Jahr 2013 zum 
Thema „Kinderbetreuung für 0– bis 6–Jährige“ teilweise um. Es 
be obachtete insbesondere die Zielerreichung der Ausbauvereinba-
rungen 2008 und 2011, kontrollierte konsequent die Verrechnungs-
vorgaben der Ausbauvereinbarung 2011 und anerkannte nur noch 
vereinbarungskonforme Verwendungsnachweise. Das BMFJ über-
nahm neuerlich im Rahmen einer Art. 15a–Vereinbarung die Finan-
zierung von Landes– bzw. Gemeindeaufgaben, erhöhte den Bundes-
anteil für den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots und erachtete 
die Berücksichtigung des regionalen Bedarfs weiterhin als Auf-
gabe der Länder und Gemeinden und nahm diese Verantwortung 
nicht selbst wahr. Weiterhin offen waren beispielsweise die Emp-
fehlungen des RH zur qualitativen Evaluierung der Ausbauverein-
barung und der Gratispflichtkindergartenvereinbarung sowie zur 
Erhebung geeigneter Daten für Öffnungszeiten.

Das Land Niederösterreich kam den Empfehlungen des RH aus dem 
Jahr 2013 ebenfalls teilweise nach. Insbesondere hielt es die Ver-
rechnungsvorgaben der Ausbauvereinbarung 2011 konsequent ein 
und baute die Schulden des Niederösterreichischen Schul– und Kin-
dergartenfonds ab. Weiterhin offen waren die Empfehlungen des 
RH bezüglich der qualitativen Evaluierung der Ausbauvereinba-
rung und der Gratispflichtkindergartenvereinbarung, der transpa-
renten Darstellung der Gebarung des Niederösterreichischen Schul– 
und Kindergartenfonds sowie der umfassenden Fachaufsicht für das 
gesamte Kindergartenpersonal. 
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Ziel der Follow–up–Überprüfung war es, die Umsetzung von Emp-
fehlungen zu beurteilen, die der RH bei der vorangegangenen Geba-
rungsüberprüfung betreffend die Kinderbetreuung für 0– bis 6–Jäh-
rige gegenüber dem BMFJ und dem Land Niederösterreich abgegeben 
hatte. (TZ 1)

Ausbauvereinbarungen 2008 und 2011

Das BMFJ setzte die Empfehlung des RH, die Zielerreichung der 
Ausbauvereinbarungen 2008 und 2011 bis zum Auslaufen im Jahr 
2014 kontinuierlich zu beobachten, um, indem es anhand der jähr-
lichen Auswertungen der Kindertagesheimstatistik die Entwicklung 
laufend verfolgte. Das BMFJ stellte finanzielle Mittel für den Aus-
bau des Kinderbetreuungsangebots bereit und erachtete die Berück-
sichtigung des regionalen Bedarfs weiterhin als Aufgabe der Län-
der und Gemeinden und nahm diese selbst nicht wahr; es setzte die 
diesbezüglichen Empfehlungen des RH nicht um. (TZ 4)

Aufgabenverteilung im Bundesbereich

Die Empfehlung des RH, auf seine ausschließliche Vollzugskompe-
tenz im Bundesbereich bei der widmungsgemäßen Mittelverwen-
dung der Ausbauvereinbarungen hinzuwirken, setzte das BMFJ nicht 
um. (TZ 5)

Nicht ausgeschöpfte Mittel der Ausbauvereinbarung

Das BMFJ kontrollierte konsequent die Einhaltung der Verrech-
nungsvorgaben der Ausbauvereinbarung 2011 und nahm auch erfor-
derliche Anpassungen in der Ausbauvereinbarung 2014 vor. Damit 
setzte es die entsprechende Empfehlung des RH um. (TZ 6)

Verwendungsnachweise

Das BMFJ setzte die Empfehlung des RH, klare, verbindliche Vor-
gaben für die Verwendungsnachweise der Gratispflichtkindergar-
tenvereinbarung sicherzustellen, um, indem es die Zweckbindung 
der durch Bundeszuschüsse frei werdenden Landesmittel, insbeson-
dere für Maßnahmen der Qualitätssicherung, klar regelte. Ebenso 

Prüfungsziel

KURZFASSUNG

BMFJ
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Kurzfassung

kam das BMFJ der weiteren Empfehlung des RH nach, indem es die 
Verwendungsnachweise den Vorgaben entsprechend prüfte und nur 
vereinbarungskonforme Leistungen anerkannte. (TZ 7)

Evaluierung

Der RH hatte dem BMFJ empfohlen, eine qualitative Evaluierung 
der Ausbauvereinbarung und der Gratispflichtkindergartenverein-
barung durchzuführen sowie die Evaluierungsvorgaben zu konkre-
tisieren. Das BMFJ setzte diese Empfehlung nicht um, da nach wie 
vor kein Einvernehmen über eine qualitative Evaluierung zwischen 
dem Bund und den Ländern erzielt werden konnte. (TZ 8)

Landesgrenzenüberschreitender Pflichtkindergartenbesuch

Die Empfehlung des RH, für eine einheitliche Regelung bezüglich 
einer österreichweiten Kostenfreiheit des Gratispflichtkindergar-
tens im Falle von landesgrenzenüberschreitenden Kindergartenbe-
suchen zu sorgen, setzte das BMFJ nicht um. Es hatte nicht auf eine 
österreichweite Kostenfreiheit des Gratispflichtkindergartens hin-
gewirkt und überließ die Lösung der anstehenden Probleme den 
Ländern. (TZ 11)

Öffnungszeiten

Das BMFJ setzte die Empfehlung des RH, die Datenerfassung für 
Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen zu ändern, um 
die Qualität der daraus gezogenen Aussagen sicherstellen zu kön-
nen, nicht um. (TZ 16)

Förderungen der Kinderbetreuung in Niederösterreich

Das Land Niederösterreich verringerte die Anzahl der mit Förde-
rungen für die Kinderbetreuung befassten Stellen von fünf Organi-
sationseinheiten des Landes und dem Niederösterreichischen Schul– 
und Kindergartenfonds auf nunmehr drei Organisationseinheiten 
und setzte die Empfehlung des RH damit teilweise um. (TZ 2)

Land Nieder-
österreich
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Kurzfassung

Ausgaben der Gebietskörperschaften für Kinderbetreuung

Die Empfehlung des RH, vor einem weiteren bedarfsgerechten Aus-
bau des Kinderbetreuungsangebots auch die damit langfristig ver-
bundenen laufenden Ausgaben zu bedenken und einzuplanen, setzte 
das Land Niederösterreich durch Organbeschlüsse auf Landes– und 
Gemeindeebene um. (TZ 3)

Ausbauvereinbarungen 2008 und 2011

Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH, einen wei-
teren Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots pri-
mär am konkreten, regionalen Bedarf zu orientieren, um, indem es 
durch umfangreiche Bedarfserhebungen geeignete Grundlagen für 
den weiteren Ausbau sicherstellte. (TZ 4)

Nicht ausgeschöpfte Mittel der Ausbauvereinbarung 2011

Das Land Niederösterreich hielt die Verrechnungsvorgaben der Aus-
bauvereinbarung 2011 konsequent ein und setzte damit die Emp-
fehlung des RH um. (TZ 6)

Evaluierung

Es konnte nach wie vor kein Einvernehmen zwischen dem Bund 
und den Ländern über eine qualitative Evaluierung erzielt werden. 
Das Land Niederösterreich setzte somit die Empfehlung des RH, eine 
qualitative Evaluierung der Ausbauvereinbarung und der Gratis-
pflichtkindergartenvereinbarung durchzuführen, nicht um. (TZ 8)

Bildungsrahmenplan

Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH, die Infor-
mation über den Bildungsrahmenplan und seine erforderliche Umset-
zung auch gegenüber den Tagesbetreuungseinrichtungen sicherzu-
stellen, um. Dennoch wäre auf eine nachweisliche Übermittlung der 
Informationen zum Bildungsrahmenplan an die Tagesbetreuungs-
einrichtungen zu achten. (TZ 9)
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Kurzfassung

Modul für 5–Jährige

Das Land Niederösterreich übermittelte das Modul für 5–Jährige an 
alle Tagesbetreuungseinrichtungen und sorgte darüber hinaus auch 
für dessen Umsetzung im Wege der Fachaufsicht. Damit setzte es 
die Empfehlung des RH um, die Information der Tagesbetreuungs-
einrichtungen über das Modul für 5–Jährige sicherzustellen. (TZ 10)

Niederösterreichischer Schul– und Kindergartenfonds

Das Land Niederösterreich baute die Schulden des Fonds ab und 
konnte dadurch bereits eine deutliche Verminderung des Schul-
denstandes um rd. 17,3 % von rd. 198,04 Mio. EUR (2011) auf 
rd. 163,69 Mio. EUR (2014) erreichen. Damit setzte es die Emp-
fehlung des RH um. Der Schuldenabbau konnte jedoch nur durch 
zusätzliche öffentliche Mittel erreicht werden. (TZ 12)

Das Land Niederösterreich kam der Empfehlung des RH, die Geba-
rung des Niederösterreichischen Schul– und Kindergartenfonds 
transparent darzustellen und dem Rechnungsabschluss des Landes 
beizufügen, nicht nach, so dass eine vollständige Darstellung der 
finanziellen Situation des Landes nicht gegeben war. (TZ 13)

Gemeindekooperation

Die Prüfung möglicher Kooperationen zwischen Gemeinden stellte 
einen fixen Bestandteil der Bedarfsfeststellung für zusätzliche Kin-
dergartengruppen dar und war nachvollziehbar dokumentiert. Das 
Land Niederösterreich setzte damit die Empfehlung des RH, Gemein-
dekooperationen in der Kinderbetreuung auch zukünftig zu forcie-
ren und zu unterstützen, um. (TZ 14)

Platzvergabe

Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH, den Infor-
mationsfluss zwischen Tagesbetreuungseinrichtungen und ihrer Sitz-
gemeinde bezüglich der Nachfrage nach Betreuungsplätzen sicher-
zustellen und ausreichend zu dokumentieren, um, indem es für 
einen regelmäßigen Informationsaustausch mit den Sitzgemeinden 
Sorge trug. (TZ 15)
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Kurzfassung

Öffnungszeiten

Die Empfehlung des RH, die Datenerfassung für Öffnungszeiten 
von Kinderbetreuungseinrichtungen zu ändern, um die Qualität der 
daraus gezogenen Aussagen sicherstellen zu können, setzte das Land 
Niederösterreich nicht um. Es verfügte jedoch bereits über Daten, 
die den Zielsetzungen der Empfehlung entsprachen. (TZ 16)

Personal

Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlungen des RH, das Kin-
dergartenpersonal für öffentliche Kindergärten im Sinne einer ein-
heitlichen Dienstaufsicht durch eine Gebietskörperschaft bereitzu-
stellen und auf eine das gesamte Kindergartenpersonal umfassende 
Fachaufsicht hinzuwirken, nicht um. (TZ 17)

Die Empfehlung des RH, die Anwesenheit von Pädagogen je Gruppe 
in Kindergärten einheitlich und klar vorzugeben, setzte das Land 
Niederösterreich nicht um. Es beabsichtigte diese jedoch in der 
nächs ten Novellierung des NÖ Kindergartengesetzes umzusetzen. 
(TZ 18)
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Kenndaten Kinderbetreuung für 0– bis 6–Jährige
Rechtsgrundlagen Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots 

und über die Einführung der verpflichtenden frühen sprachlichen Förderung in institutionellen Kinder-
betreuungseinrichtungen sowie Schaffung eines bundesweiten vorschulischen Bildungsplanes, BGBl. II 
Nr. 478/2008 (Ausbauvereinbarung 2008) 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots, 
BGBl. I Nr. 120/2011 (Ausbauvereinbarung 2011) 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG 
über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots, BGBl. I Nr. 85/2014 (Ausbau-
vereinbarung 2014)
Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden 
frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, BGBl. I Nr. 99/2009 (Gratis-
pflicht kindergartenvereinbarung 2009) 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B– VG 
über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in 
institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, BGBl. I Nr. 80/2011, novelliert BGBl. I Nr. 116/2011 
(Gratispflichtkindergartenvereinbarung 2011) 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über 
die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtungen, BGBl. I Nr. 196/2013, novelliert BGBl. I Nr. 198/2013 und BGBl. I 
Nr. 203/2013 (Gratispflichtkindergartenvereinbarung 2013) 
NÖ Kindergartengesetz 2006, LGBl. Nr. 5060 i.d.g.F. 
NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996, LGBl. Nr. 5065 i.d.g.F.

Österreich Niederösterreich

2007 2011 2014 2007 2011 2014

in %

Betreuungsquote der 0– bis  
3–Jährigen 11,8 19,7 25,1 8,7 21,2 24,9

Betreuungsquote der 3– bis  
6–Jährigen 84,9 90,3 92,8 91,5 95,6 97,9

Betreuungsquote der  
5–Jährigen 93,3 96,3 97,2 94,2 96,0 97,3

in Mio. EUR in % in Mio. EUR in %

Ausbauvereinbarung 2008 2008 bis 2010 2008 bis 2010

Bundesmittel 45,00 100,0 8,44 18,8

Mindestkofinanzierungsmittel der 
Länder/Gemeinden 60,00 100,0 11,25 18,8

Ausbauvereinbarung 2011 2011 bis 2014 2011 bis 2014

Bundesmittel 55,00 100,0 10,00 18,2

Mindestkofinanzierungsmittel der 
Länder/Gemeinden 55,00 100,0 10,00 18,2

Ausbauvereinbarung 2014 2014 bis 2017 2014 bis 2017

Bundesmittel 305,001 100,0 55,47 18,2

Mindestkofinanzierungsmittel der 
Länder/Gemeinden 134,38 100,0 24,44 18,2

Gratispflichtkindergarten-
vereinbarung 2009/2010 bis 2010/2011 2009/2010 bis 2010/2011

Bundesmittel 140,00 100,0 27,14 19,4

Gratispflichtkindergarten-
vereinbarung 2011 2011/2012 bis 2012/2013 2011/2012 bis 2012/2013

Bundesmittel 140,00 100,0 26,67 19,1

Gratispflichtkindergarten-
vereinbarung 2013 2013/2014 bis 2014/2015 2013/2014 bis 2014/2015

Bundesmittel 140,00 100,0 26,01 18,6
1 einschließlich 15,00 Mio. EUR aus der Ausbauvereinbarung 2011

Quellen: BMFJ; Statistik Austria; Berechnungen RH
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 1 (1) Der RH überprüfte im Mai und Juni 2015 beim BMFJ und beim 
Land Niederösterreich die Umsetzung von Empfehlungen, die er bei 
einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung zum Thema „Kinder-
betreuung für 0– bis 6–Jährige“ abgegeben hatte. Der in den Reihen 
Bund 2013/11 und Niederösterreich 2013/5 veröffentlichte Bericht wird 
in der Folge als Vorbericht bezeichnet.

Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfehlungen 
deren Umsetzungsstand bei den überprüften Stellen nachgefragt. Das 
Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens hatte er in seinen Berichten Reihe 
Bund 2014/16 und Reihe Niederösterreich 2014/11 veröffentlicht.

(2) Zu dem im November 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
das BMFJ und das Land Niederösterreich im Jänner 2016 Stellung. Der 
RH erstattete seine Gegenäußerungen im Februar 2016.

 2.1 (1) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht (TZ 5) 
empfohlen, die Angelegenheiten der Kinderbetreuung bei einer Organi-
sationseinheit zu bündeln. Dies vor dem Hintergrund, dass fünf Orga-
nisationseinheiten des Landes und der Niederösterreichische Schul– 
und Kindergartenfonds die Förderungen für die Betreuung von 0– bis 
6–Jährigen verwaltet hatten.

(2) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, 
dass die Angelegenheiten der Kinderbetreuung aller Altersgruppen 
seit Juni 2014 in der Abteilung Kindergärten zusammengefasst seien. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass mit Juni 2014 eine organisato-
rische Änderung der fachlichen Zuständigkeit erfolgte. Die Abteilungen 
Schulen (Abteilung K4) und Kindergärten (Abteilung K5) wurden unter 
einer Leitung zusammengefasst und waren daher organisatorisch als 
eine Einheit zu betrachten. Der Niederösterreichische Schul– und Kin-
dergartenfonds war nunmehr in die Abteilung Schulen eingegliedert 
und keine selbstständige Organisationseinheit mehr. Weiters war die 
Abteilung Kindergärten nunmehr auch für den heilpädagogischen Kin-
dergarten des Landes zuständig. Durch das Auslaufen der Kindergar-
tenoffensive stellte auch die Finanzabteilung (Abteilung F3) ihre För-
derungstätigkeit ein. 

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Förderungen der 
Kinderbetreuung in 
Niederösterreich
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Förderungen der Kinderbetreuung in  
Niederösterreich

Von den ursprünglich fünf mit Förderungen für die Kinderbetreuung 
befassten Stellen des Landes verblieben nach der Organisationsände-
rung nur mehr drei Organisationseinheiten, nämlich

–  die unter einer gemeinsamen Leitung zusammengefassten Abtei-
lungen Kindergärten und Schulen als eine Organisationseinheit mit 
der Aufgabe der Aufsicht und Förderung von Kinderbetreuungsein-
richtungen einschließlich Schul– und Kindergartenfonds,

–  die Abteilung Allgemeine Förderung, zuständig für die Förderung 
von Tagesbetreuungseinrichtungen, Horten und privaten Kinder-
gärten, sowie

–  die Abteilung Personalangelegenheiten, zuständig insbesondere für 
die Kindergartenpädagogen in Landeskindergärten. 

 2.2 Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH teilweise 
um, indem es die Anzahl der mit Förderungen für die Kinderbetreu-
ung befassten Stellen von fünf Organisationseinheiten des Landes und 
dem Niederösterreichischen Schul– und Kindergartenfonds auf nun-
mehr drei Organisationseinheiten verringerte.

 3.1 (1) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht (TZ 6) 
empfohlen, vor einem weiteren bedarfsgerechten Ausbau des Kinder-
betreuungsangebots auch die damit langfristig verbundenen laufenden 
Ausgaben zu bedenken und einzuplanen. Dies vor dem Hintergrund, 
dass die Folgekosten für den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots 
nachhaltige Auswirkungen auf die laufenden Ausgaben der Gemeinde– 
und Landeshaushalte haben.

(2) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, 
dass bei jedem Bauvorhaben im Kindergarten– und Kinderbetreuungs-
bereich nicht nur die Baukosten, sondern auch die laufenden Kosten 
eingeplant worden seien und auch zukünftig berücksichtigt würden. 
Dies sei durch die erforderliche Beschlussfassung der Gremien auf 
Gemeinde– und Landesebene gewährleistet. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass Bewilligungen für die Errichtung 
von Kinderbetreuungseinrichtungen Beschlüsse der Niederösterreich i-
schen Landesregierung voraussetzten. Die daraus erwachsenden künf-
tigen Personalkosten wurden im Rahmen der Landesbudgets erfasst 
und fortgeschrieben. Damit berücksichtigte das Land Niederösterreich 
die nachhaltigen Auswirkungen des Ausbaus des Kinderbetreuungsan-
gebots auf die laufenden Ausgaben der Gemeinde– und Landeshaus-

Ausgaben der 
Gebietskörper-
schaften für 
Kinderbetreuung
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halte. Auch auf Gemeindeebene wurden Ausbaumaßnahmen durch 
die zuständigen Organe beschlossen und nach Auskunft des Landes 
kostenmäßig auch detailliert erfasst. 

 3.2 Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH um, indem es 
durch Organbeschlüsse auf Landes– und Gemeindeebene eine Berück-
sichtigung der durch den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots ent-
stehenden Folgekosten sicherstellte.

 4.1 (1) (a) Der RH hatte dem BMFJ in seinem Vorbericht (TZ 7) empfoh-
len, die Zielerreichung der Ausbauvereinbarungen 2008 und 2011 bis 
zum Auslaufen im Jahr 2014 kontinuierlich zu beobachten.

(b) Ferner hatte er dem BMFJ und dem Land Niederösterreich (TZ 7) 
empfohlen, den weiteren Ausbau des institutionellen Kinderbetreu-
ungsangebots primär am konkreten, regionalen Bedarf zu orientieren.

(2) (a) Das BMFJ hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass in 
den nächsten vier Jahren (2014 bis 2017) 305,00 Mio. EUR in den 
beschleunigten Ausbau investiert und die Mittel für das Jahr 2014 
von 15,00 Mio. EUR (Ausbauvereinbarung 2011) auf 100,00 Mio. EUR 
angehoben würden. Im Jahr 2018 sei eine Evaluierung des Mittelein-
satzes geplant. Laut BMFJ liege die österreichweite Betreuungsquote 
derzeit bei 25,1 % (2013/2014) für die unter 3–Jährigen (Barcelona–
Ziel mindestens 33,0 %) und bei 92,8 % (2013/2014) bei den 3– bis 6–
Jährigen (Barcelona–Ziel mindestens 90,0 %). 

(b) Zur weiteren Empfehlung, den weiteren Ausbau am regionalen 
Bedarf zu orientieren, machte das BMFJ keine Angaben. 

Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
in der Ausbauvereinbarung 2014 auf die Kindertagesheimstatistik als 
Datengrundlage verzichtet würde und nunmehr auf die tatsächlich 
geschaffenen Plätze der jeweiligen Einrichtung abgestellt werde. Neue 
Plätze würden gemäß NÖ Kindergartengesetz 20061 nur aufgrund eines 
tatsächlich vorhandenen Bedarfs geschaffen werden. 

(3) (a) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMFJ bis 2014 die Zieler-
reichung der Ausbauvereinbarungen 2008 und 2011 anhand der jähr-
lichen Auswertungen der Kindertagesheimstatistik laufend beobach-
tete. Erst nach Auslaufen der Ausbauvereinbarung 2014 war laut BMFJ 
für das Jahr 2018 eine Sonderauswertung der Kindertagesheimstatis-

1 gemäß § 9 Abs. 2 NÖ Kindergartengesetz 2006, LGBl. 5060–3

Ausbauverein-
barungen 2008  
und 2011
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Ausbauverein barungen 2008 und 2011

tik geplant. Diese Sonderauswertung solle in gleicher Weise wie der 
vom Ressort bei der Statistik Austria beauftragte Bericht „Entwick-
lung des Kindertagesheimbesuchs von 0– bis 2–jährigen und 3– bis 
5–jährigen (2007 und 2010) und von 5–jährigen Kindern (2008, 2009, 
2010)“ die Entwicklung auf Bundes–, Landes– und Bezirksebene ver-
gleichend darstellen. 

Im Jahr 2013/2014 stellten sich die Betreuungsquoten wie folgt dar:

Die gemäß Barcelona–Ziel vorgesehene Betreuungsquote von mindes-
tens 33,0 % aller unter 3–Jährigen war bis 2013/2014 somit nur in 
Wien erreicht. Die vorgegebene Betreuungsquote für 3– bis 6–Jährige 
(mindestens 90,0 %) war bis 2013/2014 österreichweit (92,8 %) und 
mit Ausnahme von Kärnten (87,4 %) und der Steiermark (89,4 %) in 
allen Ländern erreicht bzw. übertroffen. Ziel der Ausbauvereinbarung 
2014 war es nunmehr, die Barcelona–Ziele für alle Altersgruppen und 
in allen Bundesländern zu erreichen. 

(b) Die regionale und lokale Bedarfsplanung sah das BMFJ als Auf-
gabe der Länder und Gemeinden. 

Weiters stellte der RH anhand kürzlich abgeschlossener Projekte fest, 
dass das Land Niederösterreich vor Errichtung oder Erweiterung einer 

Tabelle 1:  Betreuungsquoten für unter 3–Jährige und für  
3– bis 6–Jährige im Jahr 2013/2014

unter 3–Jährige 3– bis 6–Jährige

in %

Barcelona–Ziel 33,0 90,0

Österreich 25,1 92,8

Burgenland 32,0 99,8

Kärnten 20,7 87,4

Niederösterreich 24,9 97,9

Oberösterreich 14,2 93,6

Salzburg 22,1 92,3

Steiermark 17,1 89,4

Tirol 23,3 93,0

Vorarlberg 21,9 94,9

Wien 40,7 90,0

Quellen:  Kindertagesheimstatistik 2013/2014, Bundesanstalt Statistik Austria; Berechnungen RH 
(Berechnung unter Berücksichtigung der Kindertagesheime, der Tageselternbetreuung 
und der vorzeitig eingeschulten Kinder)
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Kinderbetreuungseinrichtung eine sehr umfangreiche Bedarfserhebung 
durchführte, basierend auf Geburtenzahlen, der Bevölkerungsentwick-
lung und aktuellen Nachfragen an Betreuungsplätzen in Gemeinden. 

 4.2 (a) Das BMFJ setzte die Empfehlung des RH, die Zielerreichung der 
Ausbauvereinbarungen 2008 und 2011 bis zum Auslaufen im Jahr 
2014 kontinuierlich zu beobachten, um, indem es anhand der jähr-
lichen Auswertungen der Kindertagesheimstatistik die Entwicklung 
laufend verfolgte. 

(b) Der RH kritisierte, dass das BMFJ neuerlich im Rahmen einer 
Art. 15a–Vereinbarung die Finanzierung von Landes– bzw. Gemein-
deaufgaben übernahm, den Bundesanteil für den Ausbau des Kinder-
betreuungsangebots erhöhte und die Berücksichtigung des regionalen 
Bedarfs weiterhin als Aufgabe der Länder und Gemeinden erachtete 
und nicht selbst wahrnahm; es setzte die diesbezüglichen Empfeh-
lungen des RH nicht um.

Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH, einen wei-
teren Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots primär 
am konkreten, regionalen Bedarf zu orientieren, um, indem es durch 
umfangreiche Bedarfserhebungen geeignete Grundlagen für den wei-
teren Ausbau sicherstellte.

 5.1 (1) Der RH hatte dem BMFJ in seinem Vorbericht (TZ 8) empfohlen, 
auf seine ausschließliche Vollzugskompetenz im Bundesbereich bei 
der widmungsgemäßen Mittelverwendung der Ausbauvereinbarungen 
2008 und 2011 hinzuwirken. Dies vor dem Hintergrund, dass daneben 
auch das BMF und das BKA über Entscheidungskompetenzen für die 
ordnungsgemäße Mittelverwendung verfügten.

(2) Das BMFJ hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass es bei der 
Ausarbeitung der Ausbauvereinbarung 2011 seine ausschließliche 
Vollzugskompetenz vorgeschlagen habe. Bei der regierungsinternen 
Abstimmung sei diese jedoch nicht durchsetzbar gewesen. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Vollzugskompetenzen im 
Bereich der Ausbauvereinbarungen auf Bundes–Ebene bislang unver-
ändert blieben, obwohl sich das BMFJ um seine ausschließliche Voll-
zugskompetenz im Bundesbereich bei der widmungsgemäßen Mittel-
verwendung der Ausbauvereinbarungen 2008 und 2011 bemüht hatte. 

Aufgabenverteilung 
im Bundesbereich
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 5.2 Das BMFJ setzte die Empfehlung des RH nicht um. Der RH empfahl 
dem BMFJ, die Bemühungen für seine ausschließliche Vollzugskom-
petenz im Bundesbereich bei der widmungsgemäßen Mittelverwen-
dung der Ausbauvereinbarungen fortzusetzen.

 5.3 Das BMFJ führte in seiner Stellungnahme erneut aus, dass es seine 
ausschließliche Vollzugskompetenz bereits im Zuge der Ausarbeitung 
des geltenden Vereinbarungstextes vorgeschlagen habe. Jedoch sei bei 
der regierungsinternen Abstimmung die alleinige Vollzugskompetenz 
nicht durchsetzbar gewesen. Bei Änderung der Vereinbarung im Jahr 
2014 hätten das BMF und das BMBF die finanzpolitischen und frau-
enpolitischen Implikationen der Vereinbarung verstärkt betont, wes-
halb abermals keine Änderung der Vollzugskompetenz erfolgt sei. 

 5.4 Die vom BMFJ neuerlich aufgezeigten Bemühungen, auf seine aus-
schließliche Vollzugskompetenz im Bundesbereich bei der widmungs-
gemäßen Mittelverwendung der Ausbauvereinbarungen hinzuwirken, 
nahm der RH positiv zur Kenntnis und empfahl dem BMFJ, diese wei-
terhin fortzusetzen.

 6.1 (1) (a) Der RH hatte dem BMFJ und dem Land Niederösterreich in sei-
nem Vorbericht (TZ 10) empfohlen, die Verrechnungsvorgaben der 
Ausbauvereinbarung 2011 konsequent einzuhalten.

(b) Weiters hatte er dem BMFJ empfohlen (TZ 10), allenfalls erforder-
liche davon abweichende Regelungen in einer Novelle dieser Bund–
Länder–Vereinbarung zu treffen.

(2) (a) Das BMFJ hatte im Nachfrageverfahren keine Angaben bezüg-
lich der konsequenten Einhaltung der Verrechnungsvorgaben gemacht.

Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
die Verrechnungsvorgaben der Ausbauvereinbarung 2011 eingehalten 
würden und die Empfehlung des RH umgesetzt sei. 

(b) Zur weiteren Empfehlung teilte das BMFJ mit, dass es Abwei-
chungen von den Verrechnungsvorgaben in der Ausbauvereinbarung 
2014 bereits geregelt habe. 

(3) (a) Der RH stellte nunmehr anhand der Abrechnung der Ausbau-
vereinbarung 2011 des Landes Niederösterreich für das Jahr 2013 fest, 

Nicht ausgeschöpfte 
Mittel der Ausbau-
vereinbarung 2008 
und 2011
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dass sowohl das BMFJ als auch das Land Niederösterreich die gel-
tenden Verrechnungsvorgaben einhielten.2 

Der RH überprüfte die vom Land Niederösterreich auf Basis der Aus-
bauvereinbarung 2011 vorgelegten Abrechnungen für die Jahre 2012 
und 2013. Diese bezogen sich auf die tatsächlich geschaffenen zusätz-
lichen Kinderbetreuungsplätze sowie die festgelegten Zweckzuschüsse. 
Das Land Niederösterreich schuf für 0– bis 2–Jährige 504 (2012) bzw. 
428 (2013), für 3– bis 6–Jährige 1.873 (2012) bzw. 1.502 (2013) Plätze 
in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen. Weiters enthielten 
die Abrechnungen Investitionskosten für 138 (2012) bzw. 191 (2013) 
Plätze für neu geschaffene Betreuungsangebote bei Tagesmüttern sowie 
Zweckzuschüsse für die Ausbildung von 84 (2012) bzw. 121 (2013) 
Tagesmüttern. 

Insgesamt ergaben sich verrechenbare Leistungen in Summe von 
9,68 Mio. EUR (2012) bzw. 7,95 Mio. EUR (2013). Aufgrund des auf 
das Land Niederösterreich entfallenden Finanzierungsanteils für den 
Ausbau des Kinderbetreuungsangebots lag die Obergrenze bei jeweils 
2,73 Mio. EUR (18,184 % von 15,00 Mio. EUR) für die Jahre 2012 und 
2013. Das Land Niederösterreich hätte unter Einrechnung der Gemein-
demittel einen gleich hohen Kofinanzierungsanteil wie der Bund zu 
übernehmen. Tatsächlich beliefen sich die Finanzierungsanteile des 
Landes Niederösterreich auf 6,29 Mio. EUR (2012) und 11,71 Mio. EUR 
(2013) und lagen damit deutlich über den Bundesmitteln. 

(b) Die Ausbauvereinbarung 2014 sah neue Abrechnungskriterien vor, 
die einerseits eine Verwendung der Zweckzuschussmittel im darauf-
folgenden Kalenderjahr und andererseits beim Nachweis der geschaf-
fenen Kinderbetreuungsplätze in bestimmten Fällen ein Abweichen 
von der Kindertagesheimstatistik erlaubten. Die Ausbauvereinbarung 
2014 betraf die Jahre 2014 bis 2017 und sah einen geänderten Finan-
zierungsschlüssel zwischen Bund und Ländern sowie eine Neurege-
lung der Verwendung der Zuschüsse vor. Die ersten auf diesen neuen 
Bedingungen aufbauenden Abrechnungen sollen dem Bund ab Ende 
Juni 2015 vorliegen. 

 6.2 (a) Das BMFJ und das Land Niederösterreich setzten die Empfehlung 
des RH um, indem sie die Verrechnungsvorgaben der Ausbauverein-
barung 2011 konsequent einhielten.

2 Die der Empfehlung des Vorberichts zugrundeliegende Kritik bezog sich auf die Abrech-
nung der Ausbauvereinbarung 2008 für die Jahre 2008 bis 2010. Das Land Niederöster-
reich verrechnete damals vereinbarungswidrig, nämlich nach der Anzahl der neu geschaf-
fenen Plätze und den jeweiligen Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen und 
nicht nach der tatsächlichen Anwesenheit der Kinder laut Kindertagesheimstatistik.
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(b) Das BMFJ setzte weiters die Empfehlung des RH um, allenfalls 
erforderliche abweichende Regelungen in einer Novelle dieser Bund–
Länder–Vereinbarung zu treffen, indem es in der Ausbauvereinbarung 
2014 die Abrechnungskriterien neu festlegte.

 7.1 (1) Der RH hatte dem BMFJ in seinem Vorbericht (TZ 16) empfoh-
len, künftig klare, verbindliche Vorgaben für die Verwendungsnach-
weise der Gratispflichtkindergartenvereinbarung sicherzustellen und 
nur vereinbarungskonforme Verwendungsnachweise anzuerkennen. 
Dies vor dem Hintergrund, dass durch Bundeszuschüsse substituierte, 
frei werdende Landesmittel dem selben Verwendungszweck, nämlich 
dem quantitativen und qualitativen Ausbau des Kindergartenange-
bots, zuzuführen wären und keinesfalls für den allgemeinen Haushalt 
verwendet werden dürfen.

(2) Das BMFJ hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass ihm die 
Nachweise über die Verwendung der Zweckzuschüsse für das Kinder-
gartenjahr 2013/2014 erst mit 30. September 2014 vorzulegen seien. 
Danach würden sie nach den geänderten Vorgaben der Vereinbarung 
2013 geprüft werden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Vereinbarung 2013 die Ver-
wendung von nicht für den Gratispflichtkindergarten benötigten Bun-
deszuschüssen neu regelte. Dies betraf Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung wie 

– Reduzierung der Gruppengröße,

– Verbesserung des Betreuungsschlüssels,

– Qualifizierung des Personals,

– Stützmaßnahmen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, 

–  Maßnahmen zur Förderung der Sprachenvielfalt (Fremdsprachen) 
und

– Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze.

Darüber hinaus legte die Gratispflichtkindergartenvereinbarung 2013 
eine maximale Höhe des Bundeszuschusses von 960 EUR (2013/2014) 
bzw. 980 EUR (2014/2015) pro Kind und Kindergartenjahr fest. 

Verwendungs-
nachweise der 
Gratispflichtkinder-
gartenvereinbarung
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Im Hinblick auf die weitere Empfehlung, nur vereinbarungskonforme 
Verwendungsnachweise anzuerkennen, überprüfte der RH beim BMFJ 
die vom Land Niederösterreich übermittelten Abrechnungsunterlagen 
des Jahres 2013/2014 betreffend Gratispflichtkindergartenvereinba-
rung 2013. Das Land Niederösterreich konnte einen Bundeszuschuss 
von maximal 960 EUR pro Kind verrechnen. Aus der Anzahl der 5–
Jährigen — in öffentlichen Einrichtungen 14.523, in privaten Einrich-
tungen 327, in Tagesbetreuungseinrichtungen 148 und der Direktför-
derung eines Kindes — ergab sich für vorstehende Maßnahmen eine 
Gesamtsumme von rd. 14,32 Mio. EUR. Von den vom Bund für das 
Kindergartenjahr 2013/2014 für die genannten Maßnahmen bereitge-
stellten Zweckzuschüssen in Höhe von 70,00 Mio. EUR entfiel auf das 
Land Niederösterreich ein Anteil von höchstens rd. 12,98 Mio. EUR 
(18,546 %). Die vom Land Niederösterreich aufgewendeten Mittel lagen 
somit über dem vom Bund festgelegten und bezahlten Maximalbetrag. 
Die Nachweise erfolgten vereinbarungskonform. 

 7.2 Das BMFJ setzte die Empfehlung des RH, klare, verbindliche Vorga-
ben für die Verwendungsnachweise der Gratispflichtkindergartenver-
einbarung sicherzustellen, um, indem es die Zweckbindung der durch 
Bundeszuschüsse frei werdenden Landesmittel, insbesondere für Maß-
nahmen der Qualitätssicherung, klar regelte. Ebenso kam das BMFJ 
der weiteren Empfehlung des RH nach, indem es die Verwendungs-
nachweise der Vorgaben entsprechend prüfte und nur vereinbarungs-
konforme Leistungen anerkannte.

 8.1 (1) Der RH hatte dem BMFJ und dem Land Niederösterreich in seinem 
Vorbericht (TZ 17) empfohlen, eine qualitative Evaluierung der Aus-
bauvereinbarung 2011 und der Gratispflichtkindergartenvereinbarung 
2009 sowie eine Konkretisierung der Evaluierungsvorgaben durchzu-
führen.

(2) Das BMFJ hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass eine quali-
tative Evaluierung am Widerstand der Länder gescheitert sei. 

Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass 
die Festlegung von Evaluierungsparametern der gemeinsamen Mei-
nungsbildung der Länder mit dem Bund unterliegen würde und bis-
lang kein diesbezügliches Einvernehmen hergestellt werden konnte. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass eine qualitative Evaluierung der 
Ausbauvereinbarung 2011 und der Gratispflichtkindergartenverein-
barung 2009 nicht erfolgte. Betreffend die Ausbauvereinbarung 2014 

Evaluierung
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plante das BMFJ für das Jahr 2018 eine Sonderauswertung des Kin-
dertagesheimbesuchs. 

Die Ziele für den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots sah das BMFJ 
rein quantitativ; es plante keine qualitative Evaluierung. Für die Evalu-
ierung der Gratispflichtkindergartenvereinbarung versuchte das BMFJ, 
qualitative Evaluierungsparameter zu konkretisieren. Eine diesbezüg-
liche Einigung mit den Ländern gelang allerdings nicht. 

Das Land Niederösterreich legte gegenüber dem RH dar, dass es im 
Zusammenhang mit der Ausbauvereinbarung eine quantitative Eva-
luierung als ausreichend erachte. Ebenso vertrat es die Ansicht, dass 
auch für die Gratispflichtkindergartenvereinbarung eine quantitative 
Evaluierung, beispielsweise der Daten der Kindergartenstatistik, aus-
reiche. Das Land sah als vorrangiges Ziel, möglichst alle Kinder im 
Jahr vor der Schulpflicht in einer institutionellen Kinderbetreuungs-
einrichtung zu bilden und zu betreuen. 

Im Bereich der sprachlichen Frühförderung hingegen setzte das Land 
eine Reihe von Maßnahmen zur qualitativen Evaluierung. Laufend 
abgehaltene Dienstbesprechungen zwischen Kindergarteninspekto-
rinnen und der Schulaufsicht sowie einzelne Projekte dienten dazu, 
die Qualität dieser Maßnahmen zu evaluieren. 

 8.2 Das BMFJ und das Land Niederösterreich setzten die Empfehlung des 
RH hinsichtlich einer qualitativen Evaluierung sowie einer Konkreti-
sierung der Evaluierungsvorgaben nicht um. Der RH hielt daher seine 
Empfehlung an das BMFJ und das Land Niederösterreich, eine quali-
tative Evaluierung der Ausbauvereinbarung und der Gratiskindergar-
tenvereinbarung durchzuführen sowie die Evaluierungsvorgaben zu 
konkretisieren, aufrecht.

 8.3 Das BMFJ hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Entwicklung 
der Betreuungsquote der 5–Jährigen, des Anteils der Kinder mit nicht-
deutscher Muttersprache, der Anzahl der Ausnahmebewilligungen vom 
verpflichtenden Besuch und der Anzahl der Strafverfahren wegen Ver-
stoßes gegen die Kindergartenpflicht anhand einer jährlich durch-
geführten Sonderauswertung der Kindertagesheimstatistik beobach-
tet werde. Weiters habe das BMFJ die notwendigen Schritte für eine 
qualitative Evaluierung (z.B. in Bezug auf die Auswirkungen auf den 
Schulerfolg) unternommen. Der Bund habe versucht, gemeinsam mit 
den Ländern die qualitativen Evaluierungsparameter zu konkretisie-
ren, sei jedoch am Widerstand der Länder gescheitert. Die Haltung der 
Länder habe sich nicht verändert.



394 Niederösterreich 2016/2

Evaluierung

Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, es 
werde, wie auch in den letzten Jahren, durch die Erhebung statistischer 
Daten und die Ausübung der Fachaufsicht laufende Evaluierungsmaß-
nahmen im Bereich der Kinderbetreuung durchführen und im Rahmen 
von Verhandlungen zu Bund–Länder–Vereinbarungen die Mitwirkung 
an qualitativen Evaluierungen in Aussicht stellen.

 8.4 Der RH stellte gegenüber dem BMFJ und dem Land Niederösterreich 
klar, dass er den Fokus seiner Empfehlung darauf gelegt hatte, die 
Bund–Länder–Vereinbarungen insbesondere unter Einbindung aller 
Partner nach vorheriger Konkretisierung der Evaluierungsvorgaben 
qualitativ zu evaluieren. Die vom Land Niederösterreich angeführten 
Maßnahmen beschränkten sich ausschließlich auf seinen eigenen Wir-
kungsbereich. Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht.

 9.1 (1) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
(TZ 22) empfohlen, die Information über den Bildungsrahmenplan 
und seine erforderliche Umsetzung auch gegenüber den Tagesbetreu-
ungseinrichtungen sicherzustellen.

(2) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitge-
teilt, alle Tagesbetreuungseinrichtungen über den Bildungsrahmen-
plan informiert zu haben und im Rahmen der Aufsicht regelmäßig auf 
dessen Einhaltung hinzuweisen. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Land Niederösterreich in sei-
ner Broschüre „Errichtung und Betrieb einer Tagesbetreuungseinrich-
tung in NÖ“ auf die verpflichtende Umsetzung des Bildungsrahmen-
planes für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich verwies. 
Diese Broschüre übergab das Land jedem Betreiber einer Tagesbetreu-
ungseinrichtung. 

Weiters nahmen verschiedene sozialpädagogische Konzepte von Tages-
betreuungseinrichtungen auf diesen Bildungsrahmenplan Bezug. 

Schließlich verwies das Land sowohl im Zuge von Bewilligungen von 
Kinderbetreuungseinrichtungen als auch im Rahmen der Fachaufsicht 
auf die Umsetzung des Bildungsrahmenplanes, wofür jedoch schrift-
liche Nachweise fehlten. Das Land sagte aber noch während der gegen-
ständlichen Gebarungsüberprüfung zu, entsprechende Hinweise auf 
den Bildungsrahmenplan in Verhandlungsniederschriften und Proto-
kolle der Fachaufsicht aufzunehmen. Weiters solle auch in den päda-
gogischen Konzepten auf die verpflichtende Einhaltung des Bildungs-
planes besonders hingewiesen werden. 

Bildungsrahmenplan
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 9.2 Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH um, die 
Information über den Bildungsrahmenplan und seine erforderliche 
Umsetzung auch gegenüber den Tagesbetreuungseinrichtungen sicher-
zustellen. Der RH empfahl jedoch ergänzend, auf dokumentierte Infor-
mationen der Tagesbetreuungseinrichtungen über den Bildungsrah-
menplan zu achten.

 9.3 Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, dass 
nunmehr in Verhandlungsschriften und Protokollen der Fachaufsicht 
Hinweise zur Einhaltung des Bildungsrahmenplanes enthalten seien. 
In pädagogischen Konzepten werde auf die verpflichtende Einhaltung 
des Bildungsrahmenplanes hingewiesen.

 10.1 (1) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
(TZ 23) empfohlen, die Information der Tagesbetreuungseinrichtungen 
über das Modul für 5–Jährige sicherzustellen.

(2) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, 
alle Tagesbetreuungseinrichtungen über das Modul für 5–Jährige infor-
miert zu haben und auch im Rahmen der Aufsicht regelmäßig auf die 
Einhaltung hinzuweisen. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, informierte das Land Niederöster-
reich alle Tagesbetreuungseinrichtungen über das Modul für 5–Jäh-
rige. Weiters überprüfte die Fachaufsicht in regelmäßigen Kontrollen 
die Umsetzung des Moduls.

 10.2 Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH um, die Infor-
mation der Tagesbetreuungseinrichtungen über das Modul für 5–Jäh-
rige sicherzustellen, indem es dieses Modul an alle Tagesbetreuungsein-
richtungen übermittelte und darüber hinaus auch für dessen Umsetzung 
im Wege der Fachaufsicht sorgte.

 11.1 (1) Der RH hatte dem BMFJ in seinem Vorbericht (TZ 31) empfohlen, 
auf eine österreichweite Kostenfreiheit des Gratispflichtkindergartens 
auch bei einem landesgrenzenüberschreitenden Besuch hinzuwirken.

(2) Das BMFJ hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass in der letz-
ten Zeit keine Beschwerden von Eltern bekannt geworden seien und 
somit von einer Lösung der Probleme beim landesgrenzenüberschrei-
tenden Gratispflichtkindergartenbesuch ausgegangen werde. 

Modul für 5–Jährige

Landesgrenzenüber-
schreitender Pflicht-
kindergartenbesuch
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(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass es nach Ansicht des BMFJ den 
Ländern oblag, landesgrenzenüberschreitende Gratispflichtkindergar-
tenbesuche finanziell auszugleichen. Die Probleme beim landesgren-
zenüberschreitenden Gratispflichtkindergartenbesuch würden sich laut 
BMFJ auf die Bundesländer Niederösterreich und Wien beschränken. 
Weitere Beschwerden lägen dem BMFJ nicht vor, weshalb für das BMFJ 
kein Handlungsbedarf im Sinne einer generellen Regelung gegeben 
und von einer Problemlösung durch die Länder auszugehen sei. 

 11.2 Das BMFJ setzte die Empfehlung des RH nicht um, da es nicht auf 
eine österreichweite Kostenfreiheit des Gratispflichtkindergartens hin-
gewirkt hatte, sondern die Lösung allfälliger Probleme den Ländern 
überließ. Der RH hielt seine Empfehlung aufrecht, künftig für eine ein-
heitliche Regelung bezüglich einer österreichweiten Kostenfreiheit des 
Gratispflichtkindergartens im Falle von landesgrenzenüberschreiten-
den Gratispflichtkindergartenbesuchen zu sorgen.

 11.3 Das BMFJ wiederholte in seiner Stellungnahme, dass der budgetäre 
Ausgleich zwischen den Ländern in deren Kompetenz liege. Die Pro-
bleme beim grenzüberschreitenden Kindergartenbesuch würden sich auf 
die Länder Niederösterreich und Wien beschränken. Das Land Nieder-
österreich habe in begründeten Einzelfällen die Kosten für den Kinder-
gartenbesuch in Wien übernommen. Die Problemfälle hätten weitge-
hend gelöst werden können, weshalb auch keine weiteren Beschwerden 
an das BMFJ herangetragen worden seien. Alle anderen Länder hät-
ten generelle Regelungen getroffen.

 11.4 Der RH entgegnete dem BMFJ, dass eine bundesweite Lösung zweckmä-
ßig wäre und hielt seine Empfehlung, auf eine österreichweite Kosten-
freiheit des Gratispflichtkindergartens auch bei einem landesgrenzen-
überschreitenden Besuch hinzuwirken, aufrecht.

 12.1 (1) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
(TZ 33) empfohlen, Maßnahmen zum Abbau der Schulden des Nieder-
österreichischen Schul– und Kindergartenfonds (Fonds) zu erarbeiten 
und auf einen Beschluss durch die zuständigen Organe des Fonds hin-
zuwirken.

(2) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitge-
teilt, dass es einen Finanzierungsplan zum Abbau der Schulden des 
Fonds bis 2019 beschlossen habe. Weiters würden neue Bedarfszuwei-
sungen und neue Förderrichtlinien einen Abbau der Schulden bis zum 
Jahr 2020 gewährleisten. 

Niederösterreich i-
scher Schul– und 
Kinder gartenfonds
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(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Schulden des Fonds von 
rd. 198,04 Mio. EUR im Jahr 2011 zunächst auf rd. 201,03 Mio. EUR 
(2012) anstiegen, sich in den Jahren 2013 (rd. 194,69 Mio. EUR) und 
2014 (rd. 163,69 Mio. EUR) jedoch deutlich verminderten. Diese Ent-
wicklung war durch eine Reihe von Maßnahmen des Landes begrün-
det, wie 

– Erhöhung des Landesbeitrags an den Fonds,

– gleichzeitige Erhöhung der Bedarfszuweisungsmittel an den Fonds,

– einmalige zusätzliche Mittel für die Jahre 2012 bis 2015,

– einmalige zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel für 2014 und

– geänderte Förderrichtlinien ab 1. Jänner 2014.

Das Land Niederösterreich ging von einer weiteren Verminderung des 
Schuldenstands bis Ende 2015 auf 137,00 Mio. EUR aus und plante 
einen gänzlichen Abbau der Schulden in den nächsten fünf bis sie-
ben Jahren. 

 12.2 Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH um, indem es 
die Schulden des Fonds abbaute und dadurch bereits eine deutliche Ver-
minderung des Schuldenstands um rd. 17,3 % von rd. 198,04 Mio. EUR 
(2011) auf rd. 163,69 Mio. EUR (2014) erreichen konnte. Der RH wies 
aber darauf hin, dass dieser Schuldenabbau nur durch zusätzliche 
öffentliche Mittel erreicht werden konnte. 

 13.1 (1) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
(TZ 34) empfohlen, die Gebarung des Niederösterreichischen Schul– 
und Kindergartenfonds transparent darzustellen und dem Rechnungs-
abschluss des Landes beizufügen sowie eine allfällige Einbindung des 
Fonds in den Landeshaushalt zu prüfen. 

(2) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, 
dass es keine gesetzliche Verpflichtung zur Darstellung von Landes-
einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit im Voranschlag oder 
Rechnungsabschluss des Landes gebe. Die Beiträge des Landes an den 
Fonds seien in diesen Rechenwerken dargestellt. 
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(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Gebarung des Niederösterrei-
chischen Schul– und Kindergartenfonds weiterhin nicht in den Rech-
nungsabschlüssen des Landes ausgewiesen war. Das Land Nieder-
österreich verwies abermals auf die derzeit geltende Voranschlags– und 
Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 19973, die keine Verpflichtung 
zur Darstellung von Landeseinrichtungen mit eigener Rechtspersönlich-
keit enthält. Die zur Zeit der Gebarungsüberprüfung in Begutachtung 
befindliche neue VRV sah eine Darstellung der Schuldenstände von 
Fonds in einem eigenen Nachweis vor. Das Land Niederösterreich sagte 
zu, den Vorgaben der neuen VRV nachzukommen, sobald diese gelte. 

 13.2 Das Land Niederösterreich kam der Empfehlung des RH nicht nach, so 
dass weiterhin keine transparente Darstellung des Fonds im Landes-
haushalt gegeben war. Der RH erneuerte daher seine Empfehlung an 
das Land Niederösterreich, die Gebarung des Niederösterreichischen 
Schul– und Kindergartenfonds transparent darzustellen und dem Rech-
nungsabschluss des Landes beizufügen.

 13.3 Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es 
künftig den NÖ Schul– und Kindergartenfonds entsprechend der VRV 
2015 darstellen werde.

 14.1 (1) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
(TZ 35) empfohlen, Gemeindekooperationen in der Kinderbetreuung 
auch zukünftig zu forcieren und zu unterstützen.

(2) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, 
dass es auch zukünftig ein besonderes Augenmerk auf Gemeindeko-
operationen legen wolle. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass ein Beschluss des Niederösterrei-
chischen Landtags vom April 2012 die Abteilung Kindergärten ver-
pflichtete, im Rahmen der Bedarfsfeststellung für zusätzliche Kin-
dergartengruppen die Anzahl an freien Kindergartenplätzen in den 
jeweiligen Nachbargemeinden unter Berücksichtigung der Zumutbar-
keit der Entfernung zu erheben. Im Falle einer geringen Anzahl von 
Kindern ohne Kindergartenplatz und einer zumutbaren Entfernung 
zur Nachbargemeinde lehnte die Abteilung Kindergärten eine zusätz-
liche Gruppe ab und empfahl, die Kinder in der Nachbargemeinde zu 
betreuen. Das Ergebnis der gemeindeübergreifenden Bedarfsfeststel-
lung war nachvollziehbar dokumentiert. 

3 § 17 VRV 1997, BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.F.

Gemeinde-
kooperation
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 14.2 Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH, Gemeinde-
kooperationen in der Kinderbetreuung auch zukünftig zu forcieren 
und zu unterstützen, um. Die Prüfung möglicher Kooperationen stellte 
einen verpflichtenden Bestandteil der Bedarfsfeststellung für zusätz-
liche Kindergartengruppen dar und war nachvollziehbar dokumentiert. 

 15.1 (1) (a) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
(TZ 37) empfohlen, sicherzustellen, dass Tagesbetreuungseinrichtungen 
ihre Sitzgemeinde regelmäßig über die Nachfrage nach Betreuungs-
plätzen informieren. 

(b) Weiters hatte er dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
(TZ 37) empfohlen, die für Förderungen erforderliche Bedarfsfeststel-
lung von Tagesbetreuungseinrichtungen ausreichend zu dokumen-
tieren.

(2) (a) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren mit-
geteilt, dass es die Empfehlung des RH umgesetzt habe, indem es die 
Sitzgemeinden von dem festgestellten Betreuungsbedarf informiere 
und auf eine enge Kooperation der Kinderbetreuungseinrichtungen mit 
den Gemeinden im Sinne einer regelmäßigen Information hinwirke. 

(b) Bezüglich der weiteren Empfehlung des RH, die für Förderungen 
erforderliche Bedarfsfeststellung von Tagesbetreuungseinrichtungen 
ausreichend zu dokumentieren, machte das Land Niederösterreich keine 
Angaben.

(3) (a) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Land Niederösterreich nach 
eigenen Angaben bei Anträgen für zusätzlichen Betreuungsbedarf in 
Tagesbetreuungseinrichtungen mit den Gemeinden regelmäßig Rück-
sprache halten würde. So sei ein Informationsfluss über einen allen-
falls bestehenden zusätzlichen Betreuungsbedarf zwischen dem Land 
und der Sitzgemeinde sowie zwischen den Einrichtungen und der Sitz-
gemeinde jedenfalls sichergestellt. 

(b) Der RH stellte weiters fest, dass das Land Niederösterreich die Ergeb-
nisse der Bedarfsfeststellungen für Tagesbetreuungseinrichtungen in 
seinen Bewilligungsbescheiden für zusätzliche Einrichtungen doku-
mentierte.

Platzvergabe
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 15.2 Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlungen des RH um, den 
Informationsfluss zwischen Tagesbetreuungseinrichtungen und ihrer 
Sitzgemeinde bezüglich der Nachfrage nach Betreuungsplätzen sicher-
zustellen und ausreichend zu dokumentieren, indem es für einen regel-
mäßigen Informationsaustausch mit den Sitzgemeinden Sorge trug.

 16.1 (1) Der RH hatte dem BMFJ und dem Land Niederösterreich in seinem 
Vorbericht (TZ 38) empfohlen, auf einheitliche, verbindliche und für 
Auswertungen geeignete Datenerfassungen für Öffnungszeiten hinzu-
wirken, um die Qualität der daraus gezogenen Aussagen sicherstellen 
zu können. Dies vor dem Hintergrund, dass die bundesweite Zusam-
menfassung der Öffnungszeiten in der Kindertagesheimstatistik wenig 
geeignet war, Aussagen über die Entwicklung der Öffnungszeiten zu 
treffen.

(2) Das BMFJ hatte im Nachfrageverfahren wie bereits in seiner Stel-
lungnahme darauf verwiesen, dass eine gruppenweise Erfassung der 
Öffnungszeiten nicht möglich sei. 

Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren die Umset-
zung der Empfehlung des RH zugesagt. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Datenerfassung für die Öff-
nungszeiten je Betreuungseinrichtung unverändert erfolgte und die 
ausschließliche Erfassung ohne Berücksichtigung der bestehenden 
Gruppenanzahl bzw. der in den Gruppen betreuten Kinder weiterhin 
bestand. Die in der Kindertagesheimstatistik erfassten Öffnungszeiten 
waren demnach nach wie vor wenig geeignet, Aussagen über die Ent-
wicklung der Öffnungszeiten zu treffen. Somit fehlte eine Grundlage 
für Steuerungs– und Planungsaufgaben. Das BMFJ setzte bislang weder 
Aktivitäten zur Verbesserung der Datenstruktur, noch plante es solche. 

Das Land Niederösterreich erachtete die vom RH empfohlene Änderung 
der Datenstruktur als zweckmäßig, verwies jedoch auf die Rolle des 
BMFJ als Auftraggeber für die Kindertagesheimstatistik. Das Land Nie-
derösterreich erhob die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrich-
tungen pro Kindergartengruppe detailliert und erstellte Auswertungen. 

 16.2 Das BMFJ und das Land Niederösterreich setzten die Empfehlung des 
RH, die Erfassung der Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrich-
tungen zu ändern, um die Qualität der daraus gezogenen Aussagen 
sicherstellen zu können, nicht um. Der RH hob positiv hervor, dass 
das Land Niederösterreich bereits über Daten verfügte, die den Zielset-
zungen der Empfehlung entsprachen. Er hielt daher seine Empfehlung 

Öffnungszeiten
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an das BMFJ und das Land Niederösterreich aufrecht, auf einheitliche, 
verbindliche und für Auswertungen geeignete Datenerfassungen für 
Öffnungszeiten hinzuwirken, um die Qualität der daraus gezogenen 
Aussagen sicherstellen zu können.

 16.3 (1) Das BMFJ führte in seiner Stellungnahme aus, dass es die Aufgabe 
der Kindergartenerhalter sei, innerhalb der Öffnungszeiten der Ein-
richtungen die Betreuung in einzelnen Gruppen so zu gestalten, dass 
während des Früh– und Schlussdienstes entsprechend der Anzahl der 
gleichzeitig anwesenden Kinder ausreichend Betreuungspersonal anwe-
send sei. Daher würden die Gruppen flexibel zusammengezogen, wes-
halb eine gruppenweise statistische Erfassung der Öffnungszeiten nicht 
möglich sei. Grundsätzlich richteten sich die Öffnungszeiten der Betreu-
ungseinrichtungen nach dem Bedarf der Eltern. Die Dienstpläne für 
das Betreuungspersonal müssten flexibel darauf reagieren und wären 
nach den Prinzipien der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der 
Zweckmäßigkeit des Mitteleinsatzes entsprechend zu erstellen. Wenn 
alle Gruppen über die gesamte Öffnungszeit einer Einrichtung zur Ver-
fügung stünden, sei ein sehr hoher Personaleinsatz erforderlich, um 
relativ wenige Kinder in den Randzeiten zu betreuen.

(2) Das Land Niederösterreich hielt in seiner Stellungnahme fest, dass 
es bereits seit mehreren Jahren die Öffnungszeiten der einzelnen Kin-
dergartengruppen erhebe und diese Daten auswerte. Diese Vorgehens-
weise werde auch in Zukunft fortgeführt. Bei Gesprächen mit dem Bund 
über die Kindergartenstatistik oder bei Verhandlungen zur Bund–Län-
der–Vereinbarung werde das Land Niederösterreich die Empfehlung 
des RH einfließen lassen.

 16.4 (1) Der RH stellte gegenüber dem BMFJ klar, dass er nicht die Gestal-
tung der Öffnungszeiten bemängelt hatte, sondern die uneinheitliche 
und für Aussagen über die Entwicklung der Öffnungszeiten wenig 
geeignete Datenerfassung. Die Daten — wie im Land Niederösterreich 
seit Jahren umgesetzt — sollten Anzahl und Anwesenheitszeiten der 
Kinder umfassen und die Basis für Steuerungs– und Planungsaufga-
ben bilden. Der RH hielt daher seine Empfehlung, auf eine geeignete 
Qualität der Datenerfassung hinzuwirken, aufrecht.

(2) Gegenüber dem Land Niederösterreich hob der RH neuerlich positiv 
hervor, dass die vom Land laufend durchgeführte Erhebung der Öff-
nungszeiten zweckmäßig ist. Da die vom Land Niederösterreich durch-
geführte Datenerfassung jedoch noch nicht bundesweit geübte Praxis 
war, hielt er die Empfehlung auch an das Land Niederösterreich auf-
recht, auf eine geeignete Qualität der Datenerfassung hinzuwirken.
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 17.1 (1) (a) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
empfohlen, auf eine Bereitstellung des Kindergartenpersonals für 
öffentliche Kindergärten durch eine Gebietskörperschaft hinzuwirken 
(TZ 40). 

(b) Weiters hatte er empfohlen (TZ 40), auf eine das gesamte Kinder-
gartenpersonal umfassende Fachaufsicht hinzuwirken.

(2) (a) Das Land Niederösterreich machte im Nachfrageverfahren zur 
Empfehlung des RH, das Kindergartenpersonal für öffentliche Kinder-
gärten durch eine Gebietskörperschaft bereitzustellen, keine Angaben. 

(b) Zur weiteren Empfehlung des RH, die Fachaufsicht auf das gesamte 
Kindergartenpersonal auszuweiten, hatte das Land Niederösterreich 
mitgeteilt, dass es der Empfehlung des RH nachkommen werde. 

(3) (a) Wie der RH nunmehr feststellte, beabsichtigte das Land Nieder-
österreich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung keine Änderung bei der 
Bereitstellung des Kindergartenpersonals für öffentliche Kindergärten. 
Eine einheitliche Dienstaufsicht war somit weiterhin nicht gegeben. 

(b) Der RH stellte weiters fest, dass weiterhin keine das gesamte Personal 
umfassende Fachaufsicht des Landes bestand. Die im NÖ Kindergarten-
gesetz4 geregelte fachliche Aufsicht umfasste wie bisher nur die Leiter 
und Pädagogen sowie die Betreuer bei ihrer unterstützenden pädago-
gischen Arbeit, nicht aber die Stützkräfte. Das Land Niederösterreich 
verblieb bei seiner Zusage zur Umsetzung. Erste Vorarbeiten für eine 
diesbezügliche Novelle des NÖ Kindergartengesetzes 2006 lagen vor. 

 17.2 (a) Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH nicht um. 
Der RH hielt seine Empfehlung, das Kindergartenpersonal für öffent-
liche Kindergärten im Sinne einer einheitlichen Dienstaufsicht durch 
eine Gebietskörperschaft bereitzustellen, aufrecht. 

(b) Die Ausweitung der Fachaufsicht auf das gesamte Kindergarten-
personal hatte das Land Niederösterreich noch nicht umgesetzt. Der 
RH erneuerte daher seine Empfehlung, auf eine das gesamte Kinder-
gartenpersonal umfassende Fachaufsicht hinzuwirken.

 17.3 (a) Das Land Niederösterreich bezeichnete in seiner Stellungnahme die 
Empfehlung des RH, das Kindergartenpersonal für öffentliche Kinder-
gärten im Sinne einer einheitlichen Dienstaufsicht durch eine Gebiets-
körperschaft bereitzustellen, als grundsätzlich nachvollziehbar. In Nie-

4 § 8 Abs. 1 NÖ Kindergartengesetz 2006 i.d.g.F.

Personal
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Personal

derösterreich habe sich jedoch die auf zwei Dienstgeber aufgeteilte 
Bereitstellung des Kindergartenpersonals in öffentlichen Kindergär-
ten über Jahre hinweg bestens bewährt, da eine enge und gut funktio-
nierende Kooperation zwischen Land Niederösterreich und Gemeinden 
bestehe. Es bestünden daher derzeit keine Erwägungen, der Empfeh-
lung des RH nachzukommen.

(b) Das Land Niederösterreich sagte weiters zu, die Empfehlung, auf 
eine das gesamte Kindergartenpersonal umfassende Fachaufsicht hin-
zuwirken, bei einer inhaltlichen Änderung des NÖ Kindergartengesetzes 
2006 einfließen zu lassen.

 17.4 Der RH hielt seine Empfehlung an das Land Niederösterreich, auf die 
Bereitstellung des Kindergartenpersonals für öffentliche Kindergär-
ten durch eine Gebietskörperschaft hinzuwirken, aufrecht, da er eine 
Teilung der Dienstaufsicht zwischen dem Land und der jeweiligen 
Gemeinde für nicht zweckmäßig erachtete.

 18.1 (1) Der RH hatte dem Land Niederösterreich in seinem Vorbericht 
(TZ 41) empfohlen, die Anwesenheit von Pädagogen je Gruppe in 
Kindergärten einheitlich und klar vorzugeben.

(2) Das Land Niederösterreich hatte im Nachfrageverfahren die Umset-
zung der Empfehlung des RH im Rahmen der nächsten Novellierung 
des NÖ Kindergartengesetzes 2006 zugesagt. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Land Niederösterreich bislang 
noch keine Änderung des NÖ Kindergartengesetzes 2006 vorgenom-
men hatte und die Anwesenheitsregelung für Pädagogen je Gruppe in 
Kindergärten unverändert geblieben war. 

 18.2 Das Land Niederösterreich setzte die Empfehlung des RH nicht um. 
Der RH hielt seine Empfehlung aufrecht, die Anwesenheit von Päda-
gogen je Gruppe in Kindergärten einheitlich und klar vorzugeben.

 18.3 Das Land Niederösterreich sagte zu, die Empfehlung bei einer inhalt-
lichen Änderung des NÖ Kindergartengesetzes 2006 umzusetzen.
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 19 Der RH stellte zusammenfassend fest, dass das BMFJ und das Land 
Niederösterreich von 25 überprüften Empfehlungen 13 umgesetzt, 
eine teilweise umgesetzt und elf nicht umgesetzt hatten.

Das BMFJ hatte von neun überprüften Empfehlungen vier umgesetzt 
und fünf nicht umgesetzt, das Land Niederösterreich von 16 Emp-
fehlungen neun umgesetzt, eine teilweise umgesetzt und sechs nicht 
umgesetzt.

Schlussempfehlungen

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 
Reihe Bund 2013/11 bzw. Niederösterreich 2013/5

Vorbericht Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise 
umgesetzt

nicht 
umgesetzt

BMFJ

7 Kontinuierliche Beobachtung der Zielerreichung der 
Ausbauvereinbarungen 2008 und 2011

4 X

7 Bei weiterem Ausbau des Kinderbetreuungs-
angebots Orientierung am regionalen Bedarf

4 X

8 Hinwirken auf ausschließliche Vollzugskompetenz 
des BMWFJ (nunmehr BMFJ) in der Ausbau-
vereinbarung 2011

5 X

10 Konsequente Einhaltung der Verrechnungsvorgaben 
der Ausbauvereinbarung 2011

6 X

10 Gegebenenfalls Regelung der Abweichungen von 
den Verrechnungsvorgaben der Ausbauvereinbarung 
2011 in einer Novelle der Bund–Länder–
Vereinbarung

6 X

16 Sicherstellung klarer, verbindlicher Vor gaben 
für die Verwendungsnachweise der Gratispflicht-
kindergartenvereinbarung; Aner kennung nur 
vereinbarungskonformer Verwendungsnachweise

7 X

17 Qualitative Evaluierung der Ausbauvereinbarung 
2011 und der Gratispflichtkindergartenvereinbarung; 
Konkretisierung der Evaluierungsvorgaben

8 X

31 Österreichweite Kostenfreiheit des Gratispflicht-
kindergartenbesuchs auch bei landesgrenzen-
überschreitendem Besuch

11 X

38 Einheitliche, verbindliche Datenerfassungen für die 
Öffnungszeiten

16 X
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Schlussempfehlungen

Fortsetzung: Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 
Reihe Bund 2013/11 bzw. Niederösterreich 2013/5

Vorbericht Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise 
umgesetzt

nicht 
umgesetzt

Land Niederösterreich

5 Bündelung der Angelegenheiten der 
Kinderbetreuung bei einer Organisationseinheit

2 X

6 Einplanung der langfristigen Ausgaben vor einem 
weiteren Ausbau des Kinderbetreuungsangebots

3 X

7 Bei weiterem Ausbau des Kinderbetreuungs-
angebots Orientierung am regionalen Bedarf

4 X

10 Konsequente Einhaltung der Verrechnungsvorgaben 
der Ausbauvereinbarung 2011

6 X

17 Qualitative Evaluierung der Ausbauverein barung 
2011 und der Gratispflichtkindergartenvereinbarung; 
Konkretisierung der Evaluierungsvorgaben

8 X

22 Sicherstellung der Information über den 
Bildungsrahmenplan auch gegenüber den 
Tagesbetreuungseinrichtungen

9 X

23 Sicherstellung der Information der 
Tagesbetreuungseinrichtungen über das Modul für 
5–Jährige

10 X

33 Erarbeitung und Beschlussfassung von Maßnahmen 
zum Abbau der Schulden des Schul– und 
Kindergartenfonds

12 X

34 Transparente Darstellung der Gebarung 
des Niederösterreichischen Schul– und 
Kindergartenfonds und Beifügung zum 
Rechnungsabschluss; gegebenenfalls Einbindung 
des Fonds in den Landeshaushalt

13 X

35 Unterstützung von Gemeindekooperationen in der 
Kinderbetreuung

14 X

37 Regelmäßige Information der Tagesbetreuungsein-
richtungen an die Sitzgemeinde über die Nachfrage 
nach Betreuungsplätzen

15 X

37 Dokumentation der Bedarfsfeststellung von 
Tagesbetreuungseinrichtungen für Förderungen

15 X

38 Einheitliche, verbindliche Datenerfassungen für die 
Öffnungszeiten

16 X

40 Bereitstellung des Kindergartenpersonals für 
öffentliche Kindergärten durch das Land

17 X

40 Umfassende Fachaufsicht für das gesamte 
Kindergartenpersonal durch das Land

17 X

41 Einheitliche und klare Vorgabe der Anwesenheit 
von Pädagogen je Kindergartengruppe

18 X
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Schlussempfehlungen

Aus Anlass der nunmehrigen Follow–up–Überprüfung hob der RH 
folgende Empfehlungen hervor:

(1) Die Bemühungen für eine ausschließliche Vollzugskompetenz im 
Bundesbereich bei der widmungsgemäßen Mittelverwendung der 
Ausbauvereinbarungen wären fortzusetzen. (TZ 5)

(2) Für eine einheitliche Regelung bezüglich einer österreichwei-
ten Kostenfreiheit des Gratispflichtkindergartens im Falle von lan-
desgrenzenüberschreitenden Kindergartenbesuchen wäre zu sor-
gen. (TZ 11)

(3) Eine qualitative Evaluierung der Ausbauvereinbarung und der 
Gratispflichtkindergartenvereinbarung sowie eine Konkretisierung 
der Evaluierungsvorgaben wären durchzuführen. (TZ 8)

(4) Auf einheitliche, verbindliche und für Auswertungen geeignete 
Datenerfassungen für Öffnungszeiten wäre hinzuwirken. (TZ 16)

(5) Auf eine nachweisliche Übermittlung der Informationen zum 
Bildungsrahmenplan wäre zu achten. (TZ 9)

(6) Die Gebarung des Niederösterreichischen Schul– und Kinder-
gartenfonds wäre transparent darzustellen und dem Rechnungsab-
schluss des Landes beizufügen. (TZ 13)

(7) Das Kindergartenpersonal für öffentliche Kindergärten wäre im 
Sinne einer einheitlichen Dienstaufsicht durch eine Gebietskörper-
schaft bereitzustellen. (TZ 17)

(8) Auf eine das gesamte Kindergartenpersonal umfassende Fach-
aufsicht wäre hinzuwirken. (TZ 17)

(9) Die Anwesenheit von Pädagogen je Gruppe in Kindergärten wäre 
einheitlich und klar vorzugeben. (TZ 18)

BMFJ

BMFJ sowie Land 
Niederösterreich

Land Nieder-
österreich
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Wien, im April 2016

Der Präsident:

Dr. Josef Moser
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Reihe Niederösterreich 2016/1 Bericht des Rechnungshofes
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– Flugplatz Vöslau BetriebsGmbH; Follow–up–Überprüfung




